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Stadt
Neu-Anspach

Der Vorsitzende des
Haupt- und
Finanzausschusses

Stadtverwaltung Bahnhofstraße 26 61267 Neu-Anspach 18. Juni 2021

«Anrede»
«Vorname» «Nachname»
«Strasse»
«Postleitzahl» «Ort»

Sehr geehrte «Anrede» «Nachname»,

zu der

am Donnerstag, dem 24.06.2021
um 20:00 Uhr

im Großen Saal des Bürgerhauses (Gustav-Heinemann-Straße 3, Neu-Anspach), stattfindenden 2. Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses in der XIII. Legislaturperiode werden Sie hiermit herzlich eingeladen.

T a g e s o r d n u n g:

1. Genehmigung der Beschluss-Protokolle

1.1 Genehmigung des Beschluss-Protokolls Nr. XIII/1/2021 über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am 06.05.2021

1.2 Genehmigung des Beschluss-Protokolls Nr. XII/39/2021 über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am 18.02.2021

1.3 Genehmigung des Beschluss-Protokolls Nr. XII/38/2021 über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am 13.02.2021

1.4 Genehmigung des Beschluss-Protokolls Nr. XII/37/2021 über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am 11.02.2021

2. Bericht aus dem Wirtschaftsbeirat und der Wirtschaftsförderung

3. Beratungspunkte

3.1 Erlass einer neuen Stellplatz- und Ablösesatzung
Vorlage: 25/2021

3.2 Personalsituation Bürgerservice – Aufhebung der Wiederbesetzungssperre
Vorlage: 203/2021

3.3 Betrieb des Hauses „Soziales Forum Neu-Anspach“ durch den VzF Taunus e.V.
Abschluss einer Änderung zur Betriebsvereinbarung sowie Betriebskonzept
Vorlage: 220/2021

3.4 Neufassung der Gebührenordnung für das Dorfgemeinschaftshaus Rod am Berg
Vorlage: 219/2021

3.5 Neufassung der Gebührenordnung für das Dorfgemeinschaftshaus Hausen-Arnsbach
Vorlage: 218/2021
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3.6 Neufassung der Gebührenordnung für das Bürgerhaus
Vorlage: 217/2021

3.7 Neufassung der Badeordnung für das Waldschwimmbad der Stadt Neu-Anspach
Vorlage: 213/2021

3.8 Neufassung der Entgeltordnung zur Badeordnung für das Waldschwimmbad der Stadt Neu-
Anspach
Vorlage: 35/2021

3.9 Erlass einer Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten
Vorlage: 211/2021

3.10 Erlass einer Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten
Vorlage: 210/2021

3.11 Bericht für den Zeitraum 01.01.2021 bis 30.04.2021 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den
Stand des Haushaltsvollzugs
Vorlage: 208/2021

3.12 Jahresabschluss 2020
Vorlage: 162/2021

4. Mitteilungen des Magistrats

4.1 2020-15 Sanierung Waldschwimmbad Förderprogramm
Vorlage: 153/2021

4.2 Friedhof Mitte
Vollbelegung der Grabkammern in den Urnenstelen
Vorlage: 184/2021

4.3 Ergänzungsbericht zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019
der Stadt Neu-Anspach - Kindertagesstätten
Vorlage: 214/2021

5. Anfragen und Anregungen

6. Geschäftsordnungsfragen im Zusammenhang mit der nächsten Parlamentssitzung

gez.
Ulrike Bolz
Ausschussvorsitzende



P r o t o k o l l
Nr. XIII/2/2021

der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

vom Donnerstag, dem 24.06.2021

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr

Sitzungsende: 22:12 Uhr

I. Vorsitzende

Bolz, Ulrike

II. Die weiteren Ausschussmitglieder

Gemander, Reinhard
Kirberg, Till
Lurz, Günther
Scheer, Cornelia
Schmidt, Fabian
Siats, Günter
Strutz, Birger
Vogel, Frank

III. Von der Stadtverordnetenversammlung

Bellino, Holger
Fleischer, Hans-Peter
Kraft, Uwe
Moses, Andreas
Schirner, Regina
Töpperwien, Bernd
Ziegele, Stefan
Zunke, Sandra

IV. Vom Magistrat

Pauli, Thomas
Bosch, Corinna
Dr. Göbel, Jürgen
Planz, Sascha
Schmittel, Sascha
Strempel, Jürgen

V. Von der Verwaltung

---

VI. Als Gäste

---

VII. Schriftführerin

Neuenfeldt, Christian
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Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung. Sie stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung sowie die
Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Tagesordnung erheben sich folgende Einwände.

Frau Scheer beantragt den Punkt 4.1 in die Beratungspunkte vorzuziehen.
Herr Schmidt beantragt die Punkte 3.9 und 3.10 an den Anfang der Beratungspunkte vorzuziehen.
Den Anträgen wird ohne Abstimmung stattgegeben.

Sie wird wie folgt erledigt:

1. Genehmigung der Beschluss-Protokolle

1.1 Genehmigung des Beschluss-Protokolls Nr. XIII/1/2021 über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am 06.05.2021

Keine Wortmeldungen.

Beschluss
Das Protokoll zur Sitzung vom 06.05.2021 wird genehmigt.

Beratungsergebnis:9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

1.2 Genehmigung des Beschluss-Protokolls Nr. XII/39/2021 über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am 18.02.2021

Frau Schirner merkt zum Protokoll an, dass geschrieben steht „Frau Scheer beantragt die
Einreichung einer Tischvorlage zu einem Prüfauftrag zur Bebauung des Grundstücks Eppsteiner
Weg.“
Sie stellt fest, dass es sich um einen Antrag zur damals folgenden Stadtverordnetenversammlung
handelte und dieser zur Information an die Ausschussmitglieder vorab rausgegeben wurde, da es
sich um einen für die Haushaltsberatungen relevanten Antrag handelte. Es sei keine Tischvorlage
im eigentlichen Sinne gewesen.

Beschluss
Das Protokoll zur Sitzung vom 18.02.2021 wird genehmigt.

Beratungsergebnis:5 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 4 Stimmenthaltung(en)

1.3 Genehmigung des Beschluss-Protokolls Nr. XII/38/2021 über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am 13.02.2021

Keine Wortmeldungen.

Beschluss
Das Protokoll zur Sitzung vom 13.02.2021 wird genehmigt.

Beratungsergebnis:6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 3 Stimmenthaltung(en)

1.4 Genehmigung des Beschluss-Protokolls Nr. XII/37/2021 über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am 11.02.2021

Keine Wortmeldungen.
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Beschluss
Das Protokoll zur Sitzung vom 11.02.2021 wird genehmigt.

Beratungsergebnis:5 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 4 Stimmenthaltung(en)

2. Bericht aus dem Wirtschaftsbeirat und der Wirtschaftsförderung

Herr Lorenz ist zur heutigen Sitzung leider verhindert. Da der Wirtschaftsbeirat erst am 07.07.2021
tagt, ist nach der Sommerpause mit dem nächsten Bericht zu rechnen.

3. Beratungspunkte

3.1 Erlass einer neuen Stellplatz- und Ablösesatzung
Vorlage: 25/2021

Der TOP wird nach den vorgezogenen Punkten 3.9 und 3.10 behandelt.

Herr Pauli berichtet aus dem Bauausschuss. Hier hat es eine Ergänzung zur Satzung gegeben.

Es wurde beantragt den § 2 um einen dritten Absatz zu ergänzen. Der neue Absatz soll zwischen
den bereits bestehenden Absatz 1 und 2 geschoben werden und lautet wie folgt:
Die PKW-Stellplätze müssen den Wohneinheiten zugeordnet und vom Käufer bzw. Mieter
erworben bzw. gemietet werden.

Herr Moses berichtet über das bisherige und zukünftige Vorgehen im Bauausschuss und erklärt,
dass diese Satzung nur einer von mehreren Punkten sei, die es abzuarbeiten gilt.

Die Vorlage wird mit der Ergänzung aus dem Bauausschuss zur Abstimmung gegeben.

Beschluss:
Es wird aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBI I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl.
S. 318) sowie der §§ 52, 86 Abs. 1 Nr. 23 und 91 Abs. 1 Nr. 4 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 28.
Mai 2018 (GVBI. S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juni 2020 (GVBl. S. 378), folgende

Stellplatzsatzung und Ablösesatzung
beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Stadt Neu-Anspach.

§ 2 Herstellungspflicht

(1) Bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur
errichtet werden, wenn Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeignetes
Beschaffenheit, einschließlich für Kraftfahrzeuge von Menschen mit Behinderung, sowie
ausreichend Abstellplätze für Fahrräder hergestellt werden.

„Stellplätze“ bezeichnen im Folgenden die Unterbringung von Kraftfahrzeugen auf offenen Plätzen, in
Garagen, offenen Garagen (Carports) und Tiefgaragen. „Abstellplätze“ bezeichnen die Unterbringung von
Fahrrädern.

(2) Die PKW-Stellplätze müssen den Wohneinheiten zugeordnet und vom Käufer bzw. Mieter erworben
bzw. gemietet werden.

(3) Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder sonstigen Anlagen dürfen nur erfolgen,
wenn der hierdurch ausgelöste Mehrbedarf an Stellplätzen und Abstellplätzen für Fahrräder in
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ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt wird.

§ 3 Größe

Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder müssen so groß und so ausgebildet sein, dass sie ihren Zweck
erfüllen.

Die Größe der Abstellplätze für Fahrräder ist in der derzeit jeweils gültigen Verordnung über die
Anforderungen an Abstellplätze für Fahrräder (Fahrradabstellplatzverordnung) geregelt.

Im Übrigen gilt die derzeit jeweils gültige Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und
Stellplätzen (GaV).

§ 4 Zahl

(1) Die Zahl der nach §2 herzustellenden Stellplätze bemisst sich nach der dieser Satzung beigefügten
Anlage, die verbindlicher Bestandteil dieser Satzung ist.

(2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage nicht aufgeführt ist, richtet sich
die Zahl der Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder nach dem voraussichtlichen tatsächlichen
Bedarf. Dabei sind die in der Anlage für vergleichbare Nutzungen festgesetzten Zahlen als
Richtwerte heranzuziehen.

(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die Zahl der erforderlichen Stellplätze
nach dem größten gleichzeitigen Bedarf. Die wechselseitige Benutzung muss auf Dauer gesichert
sein.

(4) Steht die Gesamtzahl in einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, so kann
die sich aus der Einzelermittlung ergebende Zahl der Stellplätze entsprechend erhöht oder ermäßigt
werden.

(5) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 ist die Zustimmung der Stadt Neu-Anspach erforderlich.

(6) Bei der Stellplatzberechnung ist jeweils ab einem Wert der ersten Dezimalstelle ab fünf auf einem
vollen Stellplatz aufzurunden.

§ 5 Ersetzung notwendiger Stellplätze durch Abstellplätze für Fahrräder

Die Anwendung des § 52 Abs. 4 S. 1 und 2 HBO wird ausgeschlossen.

§ 6 Beschaffenheit

(1) Nicht überdachte Stellplätze und Stellplätze mit Pergola sind mit Pflaster-, Verbundsteinen oder
ähnlichem Belag auf einem der Verkehrsbelastung entsprechenden Unterbau herzustellen und zu
markieren.

(2) Stellplätze für Besucher müssen vom öffentlichen Verkehrsraum aus erkennbar und zu Zeiten des
Besucherverkehrs stets zugänglich sein; sie sind insbesondere zu kennzeichnen und dürfen nicht
anderen als Besuchern überlassen werden.

(3) Stellplätze sind ausreichend mit geeigneten Bäumen und Sträuchern zu unterteilen und zu
bepflanzen. Pro 5 Stellplätze ist ein standortgeeigneter Baum zu pflanzen und dauernd zu
unterhalten. Stellplätze mit mehr als 1000 m² Flächenbefestigung sind zusätzlich durch eine
raumgliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu unterteilen. Böschungen zwischen
Stellplatzflächen sind flächendeckend zu bepflanzen.

(4) Bei Vorhaben mit einem Stellplatzbedarf von mindestens 20 Stellplätzen müssen mindestens 5%
der Stellplätze mit einer Einrichtung zum Aufladen von Elektrofahrzeugen (E-Stellplatz) ausgestattet
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sein. Bei der Berechnung der E- Stellplätze ist jeweils auf den vollen E-Stellplatz aufzurunden.

§ 7 Standort

Stellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. Ist die Herstellung auf
dem Baugrundstück ganz oder teilweise nicht möglich, so dürfen sie auch auf einem anderen Grundstück in
unmittelbarer Nähe zum Baugrundstück (bis zu 300 m) hergestellt werden, wenn dessen Nutzung zu
diesem Zweck öffentlich-rechtlich als auch zivilrechtliche das Nutzungsrecht im Grundbuch gesichert ist.

§ 8 Ablösung

(1) Die Herstellungspflicht nach § 2 kann auf Antrag durch Zahlung eines Geldbetrages abgelöst
werden, wenn die Herstellung des Stellplatzes aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht
möglich ist. Ein Ablösungsanspruch besteht nicht.

(2) Über den Antrag entscheidet der Magistrat der Stadt Neu-Anspach.

(3) Die Höhe des zu zahlenden Geldbetrages beträgt für

1. Pkw-Stellplatz oder Stellplatz für LKW bis zu 2,5 t zulässiges Gesamtgewicht
oder einem Omnibus mit höchstens 10 Sitzplätzen oder Anhänger

5.100,00 €

2. LKW-Stellplatz von mehr als 2,5 t bis 10 t zulässiges Gesamtgewicht oder
einem Omnibus mit mehr als 10 Sitzplätzen

14.300,00€

3. LKW-Stellplatz von mehr als 10 t zulässiges Gesamtgewicht oder
Sattelfahrzeug oder einen Gelenkbus

44.000,00€

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 23 HBO handelt, wer entgegen

§2 Abs. 1 bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist,
errichtet, ohne Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt
zu haben;

§ 2 Abs. 2 Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder sonstigen Anlagen vornimmt, ohne
den hierdurch ausgelösten Mehrbedarf an geeigneten Stellplätzen in ausreichender Zahl und Größe sowie
in geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu haben.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000 EUR geahndet werden.

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) findet in seiner jeweils gültigen Fassung
Anwendung.

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Magistrat der Stadt
Neu-Anspach.

§ 10 In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach Vollendung ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Abweichende bauordnungsrechtliche Festsetzungen in Bebauungsplänen bleiben unberührt.

Anlage zur Stellplatzsatzung (§ 2 Abs. 1)
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Stellplatzbedarf und Bedarf an Abstellplätzen für Fahrräder
NR. Verkehrsquelle Zahl der

PKW-Stellplätze
Hiervon für
Besucher/inne
n in % zu
kennzeichnen
de Stellplätze
gem. § 6 Abs.
2

Zahl der
Abstellplätze
für Fahrräder

1 Wohngebäude

1.1 Einfamilienhäuser,
Einfamilienhäuser mit
Einliegerwohnung über 45 m²

2 je Wohneinheit 0 0

1.2 Einfamilienhäuser mit
Einliegerwohnung bis 45 m²
(einschließlich)

3 Stpl. 0 0

1.3 Mehrfamilienhäuser
a) Für Wohnungen über 45

m² Wohnfläche
b) Für Wohnungen bis 45 m²

Wohnfläche
(einschließlich)

2 Stpl. je Wohnung

1 Stpl. je Wohnung
(siehe Ziff. 11.1)

10 1 je
Wohnung

1.4 Wochenend- und
Ferienhäuser

1 Stpl. je Wohnung 0 1 je
Wohnung

1.5 Kinder-, Jugend-, Schülerinnen-
und Schülerwohn- und
freizeitheime

1 Stpl. je 15 Betten,
jedoch mind. 2 Stpl.

10 1 je 3 Betten

1.6 Senioren- und
Behindertenwohnheime

1 Stpl. je 8 Betten,
jedoch mind. 3 Stpl.

10 1 je 20
Betten

1.7 Asylbewerberwohnheime und
–unterkünfte

1 Stpl. je 4 Betten,
jedoch mind. 3 Stpl.

10 1 je 10
Betten

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen

2.1 Büro- u. Verwaltungsräume
allgemein

1 Stpl. je 30 m²
Nutzfläche

1 je 60 m²
Nutzfläche

2.2 Räume mit erheblichen
Besucher/innenverkehr (z.B.
Schalter-, Abfertigungs- oder
Beratungsräume, Postfilialen,
Arztpraxen)

1 Stpl. je 20 m²,
jedoch mind. 3 Stpl.
(siehe Ziff. 11.5)

1 je 50 m²
Nutzfläche

3. Verkaufsstätten (zum Begriff Verkaufsnutzfläche siehe Ziff. 11.3)

3.1 Läden, Geschäftshäuser und
Kaufhäuser

1 Stpl. je 30 m²
Verkaufsnutzfläche

1 je 70 m²
Nutzfläche

3.2 Supermärkte (bis 800 m²
Verkaufsnutzfläche)

1 Stpl. je 10 m²
Verkaufsnutzfläche

1 je 100 m²
Nutzfläche

3.3 Supermärkte (Über 800 m²
Verkaufsnutzfläche)

1 Stpl. je 30 m²
Verkaufsnutzfläche

1 je 200 m²
Nutzfläche

3.4 Kioske und Imbissstände 1 Stpl. je 30 m²
Verkaufsnutzfläche,
jedoch mind. 1 Stpl.

0

4. Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen

4.1 Kirchen und
Versammlungsstätten für
religiöse Zwecke

1 Stpl. je 20
Sitzplätze

1 je 20
Sitzplätze
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4.2 Versammlungsstätten (z.B.
Theater, Konzerthäuser, Kino,
Mehrzweckhallen)

1 Stpl. je 5 Sitzplätze 1 je 20
Sitzplätze

5. Sportstätten

5.1 Sportplätze ohne
Besucher/innenplätze (z.B.
Trainingsplätze)

1 Stpl. je 250 m²
Sportfläche

1 je 250 m²
Sportfläche

5.2 Sportplätze und Sportstadien mit
Besucher/innenplätze

1 Stpl. je 250 m²
Sportfläche
Zusätzlich 1 Stpl. je
10
Besucher/innenplätze

1 je 250 m²
Sportfläche

5.3 Turn- und Sporthallen ohne
Besucher/innenplätze

1 Stpl. je 50 m²
Hallenfläche

1 je 50 m²
Hallenfläche

5.4 Turn- und Sporthallen mit
Besucher/innenplätze

1 je 50 m²
Hallenfläche
Zusätzlich 1 Stpl. je
10
Besucher/innenplätze

1 je 50 m²
Hallenfläche

5.5 Tanz, Ballett-, Sportschulen und
Fitnesscenter

1 Stpl. je 30 m²
Sportfläche

1 je 30 m²
Sportfläche

5.6 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stpl. je 250 m²
Grundstücksfläche

1 je 250 m²
Grundstücksf
läche

5.7 Tennisplätze 2 Stpl. je Spielfeld
Zusätzlich 1 Stpl. je
15
Besucher/innenplätze

2 je Spielfeld

5.8 Minigolfplätze 10 Stpl. je Anlage 5 je Anlage

5.9 Kegel-, Bowlingbahnen 4 Stpl. je Bahn 2 je Bahn

5.10 Vereinshäuser und- anlagen,
soweit nicht unter 5.1-5.9
aufgeführt

1 Stpl. je 200 m²
Nutzfläche

1 je 200 m²
Nutzfläche

6 Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

6.1 Gaststätten, Schank- und
Speisewirtschaften, Cafés und
Bistros u.ä.

1 Stpl. je 10 m²
Verkaufs- bzw.
Bedienungsfläche

1 je 10 m²
Nutzfläche

6.2 Vergnügungsstätten,
Diskotheken, Spiel- und
Automatenhallen

1 Stpl. je 5 m²
Nutzfläche

1 je 15 m²
Nutzfläche

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und
andere Beherbergungsbetriebe

1 Stpl. je
Gästezimmer, für
zugehörigen
Restaurationsbetrieb
Zuschlag nach Nr.
6.1

1 je 15
Gästezimme
r, für
zugehörigen
Restauration
sbetrieb
Zuschlag
nach Nr. 6.1

7 Krankenhäuser

7.1 Krankenhäuser, Sanatorien und
Kuranstalten

1 Stpl. je 6 Betten 1 je 25
Betten

7.2 Pflegeheime 1 Stpl. je 8 Betten,
jedoch mind. 3 Stpl.

1 je 20
Betten
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8 Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung

8.1 Grundschulen 1 Stpl. je 25
Schüler/innen

1 je 3
Schüler/inne
n

8.2 Sonstige allgemeinbildende
Schulen, Berufsschulen und
Berufsfachschulen

1 Stpl. je 25
Schüler/innen,
zusätzl. 1 Stpl. je 5
Schüler/innen über
18 Jahre

1 je 3
Schüler/inne
n

8.3 Kindergärten, Kindertagesstätten
u. dgl.

1 je Gruppenraum,
jedoch mind. 2 Stpl.

1 je
Gruppenrau
m, jedoch
mind. 2

8.4 Jugendfreizeitheime und
-freizeittreffs

1 Stpl. je 30 m²
Nutzfläche, jedoch
mind. 2 Stpl.

1 je 15 m²
Nutzfläche

9 Gewerbliche Anlagen

9.1 Handwerks- und
Gewerbebetriebe

1 Stpl. je 50 m² oder
je 2 Beschäftigte
(siehe Ziff. 11.5)

1 je 50 m²
Nutzfläche

9.2 Lagerräume, Lagerplätze,
Ausstellungs- und Verkaufsplätze

1 Stpl. je 80 m²
Nutzfläche oder je 2
Beschäftige (siehe
Ziff. 11.5)

1 je 100 m²
Nutzfläche

9.3 Kraftfahrzeugstätten 6 je Wartungs- oder
Reparaturstand

1 je 6
Wartungs-
oder
Reparaturstä
nde

9.4 Tankstellen mit Pflegeplätzen 5 Stpl. je Pflegeplatz Keine

9.5 Kraftfahrzeug-Waschstraßen 1 Stpl. je 30 m²
Grundfläche

Keine

9.6 Taxi- und Fuhrunternehmen,
Autovermietung

1 Stpl. pro Kfz 1 je 10 Kfz

10 Verschiedenes

10.1 Kleingartenanlagen und
Kleintierzuchtanlagen

1 Stpl. je 1
Nutzungseinheit

Keine

10.2 Friedhöhe 1 Stpl. je 2000 m²
Grundstücksfläche,
jedoch mind. 10 Stpl.

1 je 750 m²
Grundstücksf
läche

11. Anwendungsbestimmungen

11.1 Als Wohnfläche zählt die gesamte Fläche innerhalb einer Wohnung ohne Balkone,
Terrassen und Loggien.

11.2 Bei der Berechnung der Spielhallen-Nutzfläche bleiben Nebenräume außer Betracht.

11.3 Verkaufsnutzfläche ist die Grundfläche aller dem Kundenverkehr dienenden Räume mit
Ausnahme von Fluren, Treppenräumen, Toiletten, Waschräumen und Garagen

11.4 Soweit als Bemessungsgrundlagen Nutzfläche oder Verkaufsnutzfläche angegeben wird, ist
die begonnene Einheit maßgebend.

11.5 Der Stellplatzbedarf ist in der Regel nach der Nutzfläche zu berechnen; ergibt sich dabei ein
offensichtliches Missverhältnis zum tatsächlichen Stellplatzbedarf, so ist die Zahl der
Beschäftigen zugrunde zu legen
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11.6 Bei Wohngebäuden mit untergeordneten Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen, die von
Familienangehörigen genutzt werden und bei denen kein Publikumsverkehr stattfindet, ist
der Nachweis nach den Ziffern 1.1 – 1.3 ausreichend.

Beratungsergebnis:9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.2 Personalsituation Bürgerservice – Aufhebung der Wiederbesetzungssperre
Vorlage: 203/2021

Es werden diverse Fragen zur Vorlage gestellt.
Dabei stellt sich heraus, dass die Vorlage so verstanden wurde, dass nur die Zeit über die
Bundestagswahl überbrückt werden müsse, weshalb gefragt wird, ob die Arbeit nicht über
Überstunden abgedeckt werden könne.

Herr Pauli verneint dies und betont, dass die aktuellen Öffnungszeiten mit dem vorhandenen
Personal nicht abgedeckt werden können und es deshalb zu Kürzungen kommen wird.
Überstunden entstehen auch bei voller Personalausstattung in Wahlzeiten.

Es folgt eine Diskussion über die Einsparungen zeitlich und monetär die durch die Digitalisierung
und das Digitale Rathaus entstehen können und sollen.
Herr Pauli erläutert dazu, dass die digitalen Möglichkeiten zwar angenommen werden, es aber
noch Zeit brauche bis sich signifikante Veränderungen ergeben.
Es herrscht Konsens darüber, dass die Umstellung auch Aufwand bedeutet und auch digitale
Vorgänge von Mitarbeitern bearbeitet werden müssen.

Herr Strutz beantragt, statt 59 nur 39 Personalstunden auszuschreiben. Er begründet dies mit den
Erläuterungen in der Genehmigung zum Haushalt 2021 und der weiterhin angespannten
finanziellen Situation der Stadt.

Herr Kirberg ergänzt den Antrag um eine Überprüfung der Situation im Bürgerservice. Man könne
die Situation in geraumer Zeit z.B. 3 Monate neu bewerten und nachjustieren.

Die Grünen unterstützen den Antrag ebenso, während SPD und NBL dafür plädieren dem
Beschlussvorschlag zu folgen und die Wiederbesetzung von 59 Stunden zu genehmigen.

Zur Abstimmung einigt man sich darauf die Situation zu den Haushaltsberatungen neu zu
bewerten.

Grundsätzlich betonen alle Fraktionen, dass sie mit dem Service im Bürgerservice sehr zufrieden
sind.

Beschluss:
Es wird beschlossen, die Wiederbesetzungssperre für 39 Personalstunden im Bürgerservice
aufzuheben, um die Leistungsfähigkeit in diesem Bereich sicherzustellen und dies im Rahmen der
Haushaltsberatungen für den Haushalt 2022 zu überprüfen.

Beratungsergebnis:6 Ja-Stimme(n), 3 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.3 Betrieb des Hauses „Soziales Forum Neu-Anspach“ durch den VzF Taunus e.V.
Abschluss einer Änderung zur Betriebsvereinbarung sowie Betriebskonzept
Vorlage: 220/2021

Frank Vogel verlässt wegen möglicher Befangenheit den Saal.

Frau Bolz leitet zur Vorlage ein und gibt den Inhalt unter Berücksichtigung der Änderungen aus
dem Sozialausschuss wieder.
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Dort wurde mehrheitlich beschlossen:

1. Die Wochenarbeitszeit des Streetworkers soll von 25 auf 39 Stunden angehoben werden.
2. Es soll nach einem Jahr eine Evaluierung stattfinden
3. Der Name des Jugendhauses soll weiter Jugendhaus sein

Herr Pauli erläutert die Mehrkosten der Stundenerhöhung des Streetworkers. Diese würden im
Jahr rund 20.000 € betragen, für 2021 noch 10.000 €.
Er erläutert außerdem, dass ein Streetworker max. 25 bis 30 Stunden aufsuchende Jugendarbeit
macht. Jede Stundenzahl darüber hinaus würde für unterstützende Tätigkeiten zur Verfügung
stehen. Dazu könnte auch die Organisation von Ferienspielen oder anderen Veranstaltungen (z.B.
Mitternachtsturnier) gehören. 39 Stunden Streetworker bedeuten nicht, 39 Stunden auf der Straße,
da es z.B. keinen Sinn macht morgens um 10 aufsuchende Jugendarbeit zu machen.

Herr Kraft fragt nach der Refinanzierung der zusätzlichen Stunden.
Herr Pauli erläutert, dass bald mit der Jugendhaus Abrechnung des VZF zu rechnen sei und hier
eine coronabedingte Rückerstattung erwartet wird, außerdem seien durch die Begrenzung der
Wiederbesetzung im Bürgerservice ebenso Mittel frei geworden. Ebenso kündigt er positive
Nachrichten für den Budgetbericht an.

Herr Strutz berichtet von einem Brief des Seniorenbeirats, der den Fraktionsvorsitzenden
zugegangen ist. Dieser fühlt sich in den Planungen für das Jugendhaus nicht berücksichtigt.
Herr Strutz bittet die Verwaltung hier nochmal Überlegungen anzustellen, ggf. könne man dem
Seniorenbeirat Zeiten im Jugendhaus zur Verfügung stellen.
Herr Pauli erwidert dazu, dass man den räumlichen Bedarf des Seniorenbeirats nicht abbilden
könne, er sagt aber zu, mit dem Seniorenbeirat Kontakt aufzunehmen.
Herr Moses betont, diesen Brief nicht erhalten zu haben. Herr Kraft händigt ihm um 21.15 Uhr eine
Kopie aus.

Herr Schmidt fragt nach der Tragweite der Entscheidung gerade in Bezug auf Kündigungsfristen
und –möglichkeiten und ob der Streetworker beim VZF gleich viel kostet wie ein städtischer.
Herr Pauli und Herr Fleischer erläutern die Sachlage. Eine Kündigung kann entweder in
beidseitigem Einvernehmen stattfinden oder aber gemäß den Kündigungsfristen bis 31.12.2022
zum 30.06.2023. Da der Streetworker auch beim VZF nach TVöD bezahlt wird und 1:1
weiterberechnet wird, bleiben die Kosten gleich.

Herr Pauli bittet vor der Abstimmung darum, dass bei Beschluss einer Stundenerhöhung auch
zusätzliche Tätigkeiten wie die Organisation der Ferienspiele und Veranstaltungen wie z.B. das
Mitternachtsturnier zukünftig mit in den Aufgabenbereich fallen.

Der Beschluss wird entsprechend dem Sozialausschuss und der o.g. Ergänzung zur Abstimmung
gestellt.

Beschluss:
Es wird beschlossen, den Beschluss des Sozialausschusses unter Ergänzungen
mit nachstehenden Punkten

1. Die Wochenarbeitszeit des Streetworkers soll von 25 auf 39 Stunden angehoben werden. (inkl.
Übernahme Tätigkeiten für Ferienspiele und weitere Veranstaltungen wie z.B. das
Mitternachtsturnier)
2. Es soll nach einem Jahr eine Evaluierung stattfinden
3. Der Name des Jugendhauses soll weiter Jugendhaus sein
anzunehmen und umzusetzen.

Beratungsergebnis:7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

Es wird beschlossen, mit dem VzF Taunus e.V., Adenauerallee 18, 61440 Oberusel, eine
Änderung zur Betriebsvereinbarung für das Jugendhaus abzuschließen. Grundlage bildet der
Vereinbarungsentwurf, der der Vorlage Nr. XIII/220/2021 als Anlage beigefügt ist.

Weiter wird beschlossen, dem angepassten Betriebskonzept für das Jugendhaus, das ebenfalls
Anlage zur Vorlage Nr. XIII/220/2021 bildet, zuzustimmen.
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Die Jugendarbeit im Untergeschoss des Gebäudes soll unverzüglich aufgenommen werden,
sobald die Räumlichkeiten nach dem Hochwasserschaden entsprechend wieder nutzbar gemacht
wurden. Hierzu setzt der VzF 50 pädagogische Fachkraftstunden ein. Die aufsuchende
Jugendarbeit des Streetworkers mit insgesamt 39 Wochenstunden (s. Beschluss oben) soll
unverzüglich nach dem Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung gemäß vertraglicher
Vereinbarung fortgeführt werden (mit der Lockerung der Corona-Kontaktbeschränkungen wird
diese Leistung seit 03.06.2021 bereits wieder im Auftrag der Stadt durch den VzF erbracht).

Die bedarfsorientierte Vergabe der beiden Büros, sowie der Bezug des dritten Büros durch den
VzF und des Bistros durch das „Café Hartel“ erfolgt, sobald die Räumlichkeiten nicht mehr oder nur
noch teilweise für das Corona-Testzentrum benötigt werden.

Beratungsergebnis:7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

3.4 Neufassung der Gebührenordnung für das Dorfgemeinschaftshaus Rod am Berg
Vorlage: 219/2021

Die folgende Diskussion wird für die TOPs 3.4 bis 3.6 zusammengefasst.

Herr Kirberg fragt nach den Vereinspreisen für die Nutzer der Milchhalle und des
Tanzsportzentrums. Sind diese schon in der Vorlage enthalten oder werden diese noch separat
beschlossen?

Frau Bolz erklärt dazu, dass Frau Bauer in ihrem Vortrag im Sozialausschuss erklärt hat, dass die
Systematik auf die Milchhalle und das Tanzsportzentrum übertragen werden sollen.

Es wird auf den Magistratsbeschluss hingewiesen, nach dem in 2023 eine Evaluierung der
Gebühren stattfinden soll sowie auf die Präsentation von Frau Bauer und den daraus entstandenen
Fragen und Antworten die im Protokoll des Sozialausschusses zu finden sind.

Herr Siats berichtet von einem Gespräch mit der SG Anspach wonach die neuen Gebühren eine
erhebliche Kostensteigerung für die Vereine bedeute. Die Verwaltung könne hier noch keine
Aussage treffen, nach Eigenberechnungen des Vereins treffe dies aber zu.
Da Herr Siats keinen zeitlichen Druck in der Vorlage sieht bittet er darum, dass mit den Vereinen
vorher gesprochen wird.

Herr Pauli legt nochmal die Vorteile der neuen Gebühren dar und weist daraufhin, dass auch in
Richtung Vereinsförderrichtlinie etwas passieren soll. Gerade Vereine mit Jugendlichen sollen
mehr unterstützt werden.
Außerdem erklärt er, dass erst das Gebührengerüst beschlossen werden soll und dann mit den
Vereinen gesprochen wird.

Herr Kraft weist daraufhin, dass es sicher Härtefälle geben wird und der Magistrat dafür Lösungen
finden sollte.

Herr Fleischer lobt die Arbeit der Verwaltung, betont, dass Auswärtige sicher zukünftig mehr aber
im Schnitt die Vereine nicht mehr bezahlen werden.

Beschluss:
Es wird aufgrund der §§ 5, 19, 29, 51 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. F vom
07.03.2005 (GVBl. I, S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I, S.915) und des
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) i. d. F. vom 24. März 2013, zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. I, S. 247) folgende

Entgeltordnung für das Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Rod am Berg

beschlossen:

§ 1
Allgemeines
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Das Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Rod am Berg wird von der Stadt Neu-Anspach als öffentliche
Einrichtung unterhalten. Zur Deckung des Aufwandes für diese Einrichtung werden nach näherer Regelung
in dieser Entgeltordnung Benutzungsentgelte erhoben.

§ 2
Entgeltpflicht, Entgelthöhe und Kaution

Für die Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus Hausen werden Entgelte nach folgenden Maßgaben
erhoben.
Die Räumlichkeiten können pro Tag oder nach Stunden belegt werden.

Entgelte Saal Besprechungsraum Küche

Grundpreis 114,00 € 16,00 € 14,00 €

Stundenpreis* 8,14 € 1,14 € 1,00 €

Ermäßigter Grundpreis 57,00 € 8,00 € 7,00 €
Ermäßigter
Stundenpreis 4,07 € 0,57 € 0,20 €

Doppelter Grundpreis 171,00 € 24,00 € 21,00 €

Doppelter Stundenpreis 12,21 € 1,71 € 1,50 €
Tabelle 1: Entgelttabelle DGH Rod am Berg

*Der Stundenpreis gilt je angefangener Stunde

1. Der Grundpreis fällt an für:

 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach
 Gemeinnützige Organisationen mit auswärtigem Sitz, wobei auswärtige Schulen, Parteien, Kirchen

und andere Kommunen diesen Organisationen gleichgestellt sind
 Vereine mit Sitz in Neu-Anspach für Veranstaltungen, die mit Einnahmen (Eintritt, Startgeld,

Standgebühr oder ähnliche Zuwendung) stattfinden
 Vereine mit auswärtigem Sitz für Veranstaltungen, wobei keine Einnahmen generiert werden

2. Der erhöhte Grundpreis fällt an für:

 Gewerbetreibende Nutzende, wie GmbH, Selbstständige usw.
 Auswärtige Nutzende
 Auswärtige Vereine, deren Veranstaltungen mit Einnahmen, (Eintritt, Startgeld, Standgebühr oder

ähnliche Zuwendung) stattfinden

3. Der ermäßigte Grundpreis fällt an für:

 Vereine und andere gemeinnützige Nutzende mit Sitz in Neu-Anspach, deren Veranstaltungen ohne
Einnahmen stattfinden

 Weitere förderungswürdige anerkannte Interessengruppen, Schulen, kirchliche Organisationen und
Parteien mit Sitz in Neu-Anspach werden den örtlichen Vereinen gleichgestellt

 Veranstaltungen der Stadt Neu-Anspach und deren Abteilungen, die einer internen
Leistungsverrechnung unterliegen

 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach, wenn sie Trauerfeiern abhalten

4. Der Auf- und Abbau der Bestuhlung, der technischen Gerätschaften und sonstige
veranstaltungsrelevante Tätigkeiten für die gebuchten Nutzungszeiten und Proben werden nach den oben
genannten Stundenpreisen berechnet. Für den Aufbau am Vortag bis 13 Uhr gilt der entsprechende
Tagespreis. Für den Aufbau am Vortag ab 14 Uhr und den Abbau am Folgetag bis 13 Uhr berechnen wir
die jeweils gültigen Stundenpreise. Für den Abbau am Folgetag ab 14 Uhr gilt der Tagepreis.
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5. Wird eine Reservierung kurzfristig, d.h. innerhalb von 7 Tagen vor Benutzungstermin, abgesagt,
werden 50 % des vereinbarten Entgeltes fällig.

6. Zusätzlich zu den oben genannten Entgelten wird eine Grundpauschale erhoben. Diese fällt für alle
Nutzenden in folgender Höhe an, ausgenommen beim Auf-und Abbau zum Termin:

 Für Nutzende nach § 2, Nr.1 1,10 € pro Stunde
 Für Nutzende nach § 2, Nr.2 1,65 € pro Stunde
 Für Nutzende nach § 4, Nr.3 0,55 € pro Stunde

7. Der Magistrat ist berechtigt für die Nutzung der Räumlichkeiten eine unverzinsliche Kaution als
Sicherheitsleistung in Höhe von bis zu 1.000,00 € in bar verlangen.

§ 3
Sonstige Regelungen

1. Der Magistrat behält sich vor bei triftigen Gründen die Räumlichkeiten zu entziehen. Ein Anspruch
auf Ersatzräume besteht nicht.

2. Über die Auslegung dieser Entgeltordnung entscheidet im Zweifelsfall der Magistrat der Stadt Neu-
Anspach. Er kann in besonderen Einzelfällen die zu entrichtenden Entgelte nach § 2 dieser Ordnung
ermäßigen oder erlassen.

3. Zu Beginn und am Ende einer Veranstaltung ist ein Übergabeprotokoll zwischen dem Nutzenden
und dem zuständigen Personal der Stadt Neu-Anspach an zu fertigen.

4. Zur Sicherung der Preisstabilität unterliegen die Entgelte einer jährlichen Preissteigerung von 1,9 %,
beginnend mit dem 1. Januar 2023. Den Maßstab hierfür bildet der harmonisierte Verbraucherpreisindex
(HVPI), definiert von der Europäischen Zentralbank (EZB)

§ 4
Schlachtraumnutzung

1. Bei der Belegung des Schlachtraumes zur Weiterverarbeitung von toten Schlachttieren, wie
beispielsweise, das Kühlen, das Zerlegen, und/oder das Verwursten sind pro Tag 15.00€ zu entrichten.

2. Je nach Schlachtviehs sind zusätzlich folgende Entgelte zu entrichten.

 Schwein, Färse45,00€

 Kalb, Schaf oder Ziege 30,00€

 Rind 67,50€

3. Die Kosten für die Beseitigung der Schlachtabfälle sind von den Schlachtraumnutzenden mit dem
Schlachtraumbenutzungsentgelt an die Stadt zu erstatten.

4. Grundlage für die Kostenerstattung bildet die jeweils vom RP Darmstadt genehmigte und gültige
Entgeltliste.

§ 5
Fälligkeit

Die Benutzungsentgelte werden sofort nach Inanspruchnahme der jeweiligen Räumlichkeiten fällig. Sie sind
spätestens 14 Tage nach der Rechnungsstellung an die Stadtkasse der Stadt Neu-Anspach zu entrichten.

§ 6
Mehrwertsteuer
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Soweit die in dieser Entgeltordnung festgelegten Entgelte und Kostenerstattungen der Umsatzsteuer
(Mehrwertsteuer) unterliegen, wird diese von den jeweiligen Nutzenden neben den in dieser Satzung
festgelegten Zahlbeträgen geschuldet.

§ 7
In-Kraft-Treten

Diese Entgeltordnung tritt zum 01.01.2022 in Kraft und wird an dem Tag rechtswirksam, der auf den Tag
der Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Neu-Anspach, dem Usinger Anzeiger,
folgt.
Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für das Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Rod am Berg der Stadt
Neu-Anspach i. d. F. vom 24.03.2015 außer Kraft.

Beratungsergebnis:7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

3.5 Neufassung der Gebührenordnung für das Dorfgemeinschaftshaus Hausen-Arnsbach
Vorlage: 218/2021

Siehe 3.4

Beschluss:
Es wird aufgrund der §§ 5, 19, 29, 51 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. F vom
07.03.2005 (GVBl. I, S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I, S.915) und des
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) i. d. F. vom 24. März 2013, zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. I, S. 247) folgende

Entgeltordnung für das Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Hausen-Arnsbach

beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Das Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Hausen-Arnsbach wird von der Stadt Neu-Anspach als öffentliche
Einrichtung unterhalten. Zur Deckung des Aufwandes für diese Einrichtung werden nach näherer Regelung
in dieser Entgeltordnung Benutzungsentgelte erhoben.

§ 2
Entgeltpflicht, Entgelthöhe und Kaution

Für die Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus Hausen werden Entgelte nach folgenden Maßgaben
erhoben.

Die Räumlichkeiten können pro Tag oder nach Stunden belegt werden.

Tabelle 2: Entgelttabelle DGH Hausen
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*Der Stundenpreis gilt je angefangener Stunde

1. Der Grundpreis fällt an für:

 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach
 Gemeinnützige Organisationen mit auswärtigem Sitz, wobei auswärtige Schulen, Parteien, Kirchen

und andere Kommunen diesen Organisationen gleichgestellt sind
 Vereine mit Sitz in Neu-Anspach für Veranstaltungen, die mit Einnahmen (Eintritt, Startgeld,

Standgebühr oder ähnliche Zuwendung) stattfinden
 Vereine mit auswärtigem Sitz für Veranstaltungen, wobei keine Einnahmen generiert werden

2. Der erhöhte Grundpreis fällt an für:

 Gewerbetreibende Nutzende, wie GmbH, Selbstständige usw.
 Auswärtige Nutzende
 Auswärtige Vereine, deren Veranstaltungen mit Einnahmen (Eintritt, Startgeld, Standgebühr oder

ähnliche Zuwendung) stattfinden

3. Der ermäßigte Grundpreis fällt an für:

 Vereine und andere gemeinnützige Nutzende mit Sitz in Neu-Anspach, deren Veranstaltungen ohne
Einnahmen stattfinden

 Weitere förderungswürdige anerkannte Interessengruppen, Schulen, kirchliche Organisationen und
Parteien mit Sitz in Neu-Anspach werden den örtlichen Vereinen gleichgestellt

 Veranstaltungen der Stadt Neu-Anspach und deren Abteilungen, die einer internen
Leistungsverrechnung unterliegen

 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach, wenn sie Trauerfeiern abhalten

4. Der Auf- und Abbau der Bestuhlung, der technischen Gerätschaften und sonstige
veranstaltungsrelevante Tätigkeiten für die gebuchten Nutzungszeiten und Proben werden nach den oben
genannten Stundenpreisen berechnet. Für den Aufbau am Vortag der Veranstaltung bis 13 Uhr gilt der
entsprechende Tagespreis. Für den Aufbau am Vortag der Veranstaltung ab 14 Uhr und den Abbau am
Tag nach der Veranstaltung bis 13 Uhr berechnen wir die jeweils gültigen Stundenpreise. Für den Abbau
am Tag nach der Veranstaltung ab 14 Uhr gilt der Tagepreis.

5. Wird eine Reservierung kurzfristig, d.h. innerhalb von 7 Tagen vor dem Benutzungstermin,
abgesagt, werden 50 % des vereinbarten Entgeltes fällig.

6. Zusätzlich zu den oben genannten Entgelten wird eine Grundpauschale erhoben. Diese fällt für alle
Nutzenden in folgender Höhe an, ausgenommen beim Auf-und Abbau zum Termin:

 Für Nutzende nach § 2, Nr.1 1,28 € pro Stunde
 Für Nutzende nach § 2, Nr.2 1,92 € pro Stunde

Entgelt Saal Besprechungs-
raum Küche Thekenbereich

Theke
und
Küche

Grundpreis 140,00 € 48,00 € 16,00 € 28,00 € 46,00 €

Stundenpreis* 10,00 € 3,43 € 1,14 € 2,00 € 3,29 €

Ermäßigter
Grundpreis 70,00 € 24,00 € 8,00 € 14,00 € 21,00 €

Ermäßigter
Stundenpreis 5,00 € 1,71 € 0,57 € 1,00 € 1,50 €

Doppelter
Grundpreis 210,00 € 72,00 € 24,00 € 42,00 € 63,00 €

Doppelter
Stundenpreis 15,00 € 5,14 € 1,71 € 3,00 € 4,50 €
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 Für Nutzende nach § 4, Nr.3 0,64 € pro Stunde

7. Der Magistrat ist berechtigt für die Nutzung der Räumlichkeiten eine unverzinsliche Kaution als
Sicherheitsleistung in Höhe von bis zu 1.000,00 € in bar verlangen.

§ 3
Sonstige Regelungen

1. Der Magistrat behält sich vor, bei triftigen Gründen die Räumlichkeiten zu entziehen. Ein Anspruch
auf Ersatzräume besteht nicht.

2. Über die Auslegung dieser Entgeltordnung entscheidet im Zweifelsfall der Magistrat der Stadt Neu-
Anspach. Er kann in besonderen Einzelfällen die zu entrichtenden Entgelte nach § 2 dieser Ordnung
ermäßigen oder erlassen.

3. Zu Beginn und am Ende einer Veranstaltung ist ein Übergabeprotokoll zwischen dem Nutzenden
und dem zuständigen Personal der Stadt Neu-Anspach an zu fertigen.

4. Zur Sicherung der Preisstabilität unterliegen die Entgelte einer jährlichen Preissteigerung von 1,9 %,
beginnend mit dem 1. Januar 2023. Den Maßstab hierfür bildet der harmonisierte Verbraucherpreisindex
(HVPI), definiert von der Europäischen Zentralbank (EZB).

§ 4
Schlachtraumnutzung

1. Bei der Belegung des Schlachtraumes zur Weiterverarbeitung von toten Schlachttieren, wie
beispielsweise, das Kühlen, das Zerlegen, und/oder das Verwursten sind pro Tag 15,00 € zu entrichten.

2. Je nach Schlachtvieh sind zusätzlich folgende Entgelte zu entrichten.

 Schwein, Färse 45,00 €

 Kalb, Schaf oder Ziege 30,00 €

 Rind 67,50 €

3. Die Kosten für die Beseitigung der Schlachtabfälle sind von den Schlachtraumnutzenden mit dem
Schlachtraumbenutzungsentgelt an die Stadt zu erstatten.

4. Grundlage für die Kostenerstattung bildet die jeweils vom RP Darmstadt genehmigte und gültige
Entgeltliste.

§ 5
Fälligkeit

Die Benutzungsentgelte werden sofort nach Inanspruchnahme der jeweiligen Räumlichkeiten fällig. Sie sind
spätestens 14 Tage nach der Rechnungsstellung an die Stadtkasse der Stadt Neu-Anspach zu entrichten.

§ 6
Mehrwertsteuer

Soweit die in dieser Entgeltordnung festgelegten Entgelte und Kostenerstattungen der Umsatzsteuer
(Mehrwertsteuer) unterliegen, wird diese von den jeweiligen Nutzenden neben den in dieser Satzung
festgelegten Zahlbeträgen geschuldet.

§ 7
In-Kraft-Treten

Diese Entgeltordnung tritt zum 01.01.2022 in Kraft und wird an dem Tag rechtswirksam, der auf den Tag
der Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Neu-Anspach, dem Usinger Anzeiger,
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folgt.
Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für das Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Hausen-Arnsbach der
Stadt Neu-Anspach i. d. F. vom 24.03.2015 außer Kraft.

Beratungsergebnis:7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

3.6 Neufassung der Gebührenordnung für das Bürgerhaus
Vorlage: 217/2021

Siehe 3.4

Beschluss:
Es wird aufgrund der §§ 5, 19, 29, 51 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.d.F vom
07.03.2005 (GVBl.I, S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl.I, S.915) und des
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) i.d.F. vom 24. März 2013, zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. I, S. 247) folgende

Entgeltordnung für das Bürgerhaus in Neu-Anspach, Gustav-Heinemannstr.3, 61267 Neu-Anspach

beschlossen:

§ 1
Erhebung der Benutzungsentgelte

Das Bürgerhaus Neu-Anspach wird im nicht gastronomischen Bereich als öffentliche Einrichtung
unterhalten.
Zur Deckung des Aufwandes für diese Einrichtung werden nach näherer Regelung dieser Entgeltordnung
Benutzungsentgelte erhoben.

§ 2
Entgeltpflicht, Entgeltabwicklung und Kaution

1. Zahlungspflichtig sind alle Nutzenden des Bürgerhauses Neu-Anspach im öffentlichen Bereich, die
darin Räumlichkeiten für Zusammenkünfte/Veranstaltungen/Trainingsstunden/Feiern usw. belegen.

2. Die Benutzungsentgelte werden sofort nach Inanspruchnahme der jeweils gebuchten
Räumlichkeiten fällig. Sie sind spätestens 14 Tage nach der Rechnungsstellung an die Stadtkasse der
Stadt Neu-Anspach zu entrichten.

3. Der Magistrat ist berechtigt für die Nutzung der Räumlichkeiten eine unverzinsliche Kaution als
Sicherheitsleistung in Höhe von bis zu 5.000,00 € in bar zu verlangen.

§ 3
Mehrwertsteuer

Zu allen Entgelten wird der jeweils gültige Mehrwertsteuersatz berechnet. Eine Ausnahme bilden die
Veranstaltungen der Stadt Neu-Anspach, die nicht unter die Mehrwertsteuerpflicht fallen.

§ 4
Entgelthöhe

Die Räumlichkeiten des Bürgerhauses können pro Tag oder nach Stunden belegt werden.

1. Der Grundpreis fällt an für:

 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach
 Gemeinnützige Organisationen mit auswärtigem Sitz, wobei auswärtige Schulen, Parteien, Kirchen,

andere Kommunen usw. diesen Organisationen gleichgestellt sind
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 Vereine mit Sitz in Neu-Anspach für Veranstaltungen, die mit Einnahmen (Eintritt, Startgeld,
Standgebühr oder ähnliche Zuwendung) stattfinden

 Vereine mit auswärtigem Sitz für Veranstaltungen, wobei keine Einnahmen generiert werden
 Die unter § 4, Nr.2 aufgeführten Nutzenden, wenn diese die Räumlichkeiten über den Pächter des

Restaurants im Bürgerhaus belegen

2. Der doppelte Grundpreis für die Nutzung fällt an für:

 Gewerbetreibende Nutzende, wie GmbH, Selbstständige usw.
 Auswärtige Nutzende
 Auswärtige Vereine, deren Veranstaltungen mit Einnahmen (Eintritt, Startgeld, Standgebühr oder

ähnliche Zuwendung) stattfinden

Entgelte Großer
Saal Bühne

Großer
Saal mit
Bühne

Kleiner
Saal Foyer Vielphon

raum
Clubraum
1

Clubraum
2

Doppelter
Grund-
preis

428,00 € 132,00
€

560,00
€

200,00
€

180,00
€ 128,00 € 110,00 € 110,00 €

Doppelter
Stunden-
preis*

30,57 € 9,43 € 40,00 € 14,29 € 12,86 € 9,14 € 7,86 € 7,86 €

3. Der halbe Grundpreis für die Nutzung fällt an für:

 Die Pächterin oder den Pächter des Restaurants im Bürgerhaus, ausgenommen der in § 4, Nr.2
genannten Nutzenden.

 Vereine und andere gemeinnützige Nutzende mit Sitz in Neu-Anspach, deren Veranstaltungen ohne
Einnahmen stattfinden

 Weitere förderungswürdige anerkannte Interessengruppen, Schulen, kirchliche Organisationen und
Parteien mit Sitz in Neu-Anspach werden den örtlichen Vereinen gleichgestellt.

 Veranstaltungen der Stadt Neu-Anspach und deren Abteilungen, die einer internen
Leistungsverrechnung unterliegen

Entgelte Großer
Saal Bühne

Großer
Saal mit
Bühne

Kleiner
Saal Foyer Vielphon-

raum
Clubraum
1

Clubraum
2

Ermäßigter
Grundpreis

107,00
€ 33,00 € 140,00

€ 50,00 € 45,00 € 32,00 € 27,50 € 27,50 €

Ermäßigter
Stunden-
preis*

7,64 € 2,36 € 10,00 € 3,57 € 3,21 € 2,29 € 1,96 € 1,96 €

* Der Stundenpreis gilt je angefangener Stunde.

4. Der Auf- und Abbau der Bestuhlung, der technischen Gerätschaften und sonstige
veranstaltungsrelevante Tätigkeiten für die gebuchten Nutzungszeiten und Proben werden nach den oben
genannten Stundenpreisen berechnet. Für den Aufbau am Vortag der Veranstaltung bis 13 Uhr gilt der
entsprechende Tagespreis. Für den Aufbau am Vortag der Veranstaltung ab 14 Uhr und den Abbau am
Tag nach der Veranstaltung bis 13 Uhr berechnen wir die jeweils gültigen Stundenpreise. Für den Abbau
am Tag nach der Veranstaltung ab 14 Uhr gilt der Tagepreis.

Entgelte Großer
Saal Bühne

Großer
Saal mit
Bühne

Kleiner
Saal Foyer Vielphon-

raum
Clubraum
1

Clubrau
m
2

Grund-
preis 214,00 € 66,00 € 280,00 € 100,00 € 90,00 € 64,00 € 55,00 € 55,00 €

Stunden-
preis* 15,29 € 4,71 € 20,00 € 7,14 € 6,43 € 4,57 € 3,93 € 3,93 €
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5. Wird eine Reservierung kurzfristig, d.h. innerhalb von 7 Tagen vor dem Benutzungstermin,
abgesagt, werden 50 % des vereinbarten Entgeltes zur Zahlung fällig.

§ 5
Zusätzliche Leistungen

1. Die Überwachung und/oder Bedienung der technischen Anlagen (Ton und Licht) werden von der
Haustechnik übernommen. Wird bei einer Veranstaltung zusätzliches Haustechnikpersonal notwendig oder
wird dies von den Nutzenden gewünscht, wird ein Entgelt pro Nutzung/Stunde von 45,00 € fällig.

2. Für das vorhandene technische Equipment und sonstige Gegenstände werden die folgenden
Entgelte pro Nutzung und Tag berechnet.

3. Der Magistrat behält sich vor, veraltete Geräte durch zeitgemäßes Equipment zu ersetzen und eine
dementsprechende Preisanpassung vor zu nehmen.

4. Zusätzlich zu den oben genannten Entgelten wird eine Grundpauschale erhoben. Diese fällt für alle
Nutzenden in folgender Höhe an (ausgenommen sind die Zeiten für den Auf- und Abbau):

 Für Nutzende nach § 4, Nr.1 1,80 € pro Stunde
 Für Nutzende nach § 4, Nr.2 3,60 € pro Stunde
 Für Nutzende nach § 4, Nr.3 0,90 € pro Stunde

§ 6
Sonstige Regelungen

1. Der Magistrat behält sich vor bei triftigen Gründen die Räumlichkeiten zu entziehen. Ein Anspruch
auf Ersatzräume besteht nicht.

2. Über die Auslegung dieser Entgeltordnung entscheidet im Zweifelsfall der Magistrat der Stadt Neu-
Anspach. Er kann in besonderen Einzelfällen die zu entrichtenden Entgelte nach § 4 dieser Ordnung
ermäßigen oder erlassen.

3. Zu Beginn und am Ende einer Veranstaltung sind Übergabeprotokolle zwischen den Nutzenden und
den Haustechnikern an zu fertigen.

4. Zur Sicherung der Preisstabilität unterliegen die Entgelte einer jährlichen Preissteigerung von 1,9 %,
beginnend mit dem 1. Januar 2023. Den Maßstab hierfür bildet der harmonisierte Verbraucherpreisindex
(HVPI), definiert von der Europäischen Zentralbank (EZB).

§ 7
Reinigungskosten

Die Nutzenden haben die angemieteten Räume einschließlich der Toilettenanlagen in einem sauberen
Zustand zu hinterlassen. Bei Zuwiderhandlung werden die anfallenden Reinigungskosten in Rechnung
gestellt.

§ 8

Ausstattung/Gegenstand Zahlbetrag pro Nutzung/Tag/Stück
Beamer mit Leinwand 30,00 €
Mobile Leinwand 10,00 €
Funkmikrofon 15,00 €
Mikrofon mit Kabel 10,00 €
Tonanlage mobil mit Aufbau 30,00 €
Flip-Chart mit Papier 10,00 €
Moderatorenkoffer/Zubehör 20,00 €
Flügel 100,0 0
Bühnenpodest 15,00 €
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Kegelbahnen

Die Vergabe der Kegelbahnen obliegt der Pächterin bzw. des Pächters des Restaurants im Bürgerhaus.

§ 9
In-Kraft-Treten

Diese Entgeltordnung tritt zum 01.01.2022 in Kraft und wird an dem Tag rechtswirksam, der auf den Tag
der Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Neu-Anspach, dem Usinger Anzeiger,
folgt.
Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für die Benutzung des Bürgerhauses der Stadt Neu-Anspach i.d.F.
vom 10.02.2015 außer Kraft.

Beratungsergebnis:7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

3.7 Neufassung der Badeordnung für das Waldschwimmbad der Stadt Neu-Anspach
Vorlage: 213/2021

Keine Wortmeldungen.

Beschluss:
Es wird beschlossen, aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung
(HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I 2005) Seite 142), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. Seite 915) und der §§ 1 bis 6a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes
über kommunale Abgaben (HessKAG) vom 24.03.2013 (GVBl. 2013 Seite 134) zuletzt geändert durch
Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. Seite 247) folgende

Haus- und Badeordnung für das Waldschwimmbad der
Stadt Neu-Anspach
zu erlassen:

Das Waldschwimmbad dient als öffentliche Einrichtung gemeinnützigen Zwecken, insbesondere der
Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, der Jugendpflege, der Erholung und der sportlichen
Betätigung. Die Benutzung des Schwimmbades steht im Rahmen der folgenden Bestimmungen Jedermann
frei:

§ 1
Zweck

Die Haus- und Badeordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im gesamten Bereich des
Waldschwimmbades einschließlich des Eingangsbereiches und der Außenanlagen.

§ 2
Verbindlichkeit der Haus- und Badeordnung

1. Die Haus- und Badeordnung, sowie alle weiteren Ordnungen sind für die Nutzenden verbindlich. Für
die Einbeziehung in dem an der Kasse geschlossenen Vertrag gelten die gesetzlichen Regelungen.

2. Das Personal oder weitere Beauftragte des Bades üben das Hausrecht aus. Anweisungen des
Personals oder weiterer Beauftragter ist Folge zu leisten. Nutzende, die gegen die Haus- und Badeordnung
verstoßen, können des Hauses verwiesen werden. Im Falle der Verweisung aus dem Bad wird das
Eintrittsgeld nicht erstattet. Den Nutzenden des Bades bleibt ausdrücklich der Nachweis vorbehalten, dass
dem Badbetreiber in diesem Fall keine oder eine wesentlich niedrigere Vergütung zusteht als das
vollständige Eintrittsgeld. Darüber hinaus kann ein Hausverbot durch die Geschäfts- / Betriebsleitung oder
deren Beauftragte ausgesprochen werden.

3. Die gekennzeichneten und ausgewiesenen Bereiche des Betriebes werden aus Gründen der
Sicherheit videoüberwacht. Die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetztes, insbesondere der § 4 werden
eingehalten. Gespeicherte Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn sie nicht mehr erforderlich sind oder
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schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

4. Die Haus- und Badeordnung gilt für den allgemeinen Badebetrieb. Bei Sonderveranstaltungen oder
Nutzung durch bestimmte Personengruppen (z.B. Schul- und Vereinsschwimmen) können Ausnahmen
zugelassen werden, ohne dass es einer Aufhebung der Haus- und Badeordnung bedarf.

5. Politische Handlungen, Veranstaltungen, Demonstrationen, die Verbreitung von Druckschriften, das
Anbringen von Plakaten oder Anschlägen, Sammlungen von Unterschriftenlisten sowie die Nutzung des
Bades zu gewerblichen oder sonstigen nicht badüblichen Zwecken sind nur nach Genehmigung durch den
Betreiber erlaubt.

§ 3
Öffnungszeiten, Preise

1. Die Öffnungszeiten und die gültige Entgeltordnung werden durch Aushang bekannt gegeben oder
sind an der Kasse einsehbar.

2. Im Freibad kann die Öffnungszeit witterungsbedingt verlängert oder verkürzt werden. Ansprüche
gegen den Betreiber können nicht abgleitet werden. Einlassschluss ist 30 Minuten vor Betriebsende.

3. Für die Durchführung des Schul- und Vereinsschwimmens sowie für Kursangebote und
Veranstaltungen für bestimmte Personengruppen können besondere Zutrittsvoraussetzungen und
Öffnungszeiten festgelegt werden. Die Betriebsleitung behält sich vor das Bad für besondere
Veranstaltungen an bis zu 5 Tagen in der Saison für den Regelbetrieb zu sperren. Ein Anspruch auf
Erstattung für erworbene Eintrittskarten gibt es an diesen Tagen nicht.

4. Bei Einschränkung der Nutzung einzelner Angebote oder einzelner Betriebsteile oder bei Schließung
des Bades im laufenden Betrieb besteht kein Anspruch auf Minderung oder Erstattung.

5. Erworbene Eintrittskarten oder andere Zutrittsberechtigungen werden nicht erstattet.

6. Die an der Kasse erhaltene Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung bzw. der beim Erwerb der
Zugangsberechtigung ausgegebene Kassenbon ist bis zum Verlassen des Bades aufzubewahren.

§ 4
Zutritt

1. Der Besuch des Betriebes steht grundsätzlich jeder Person frei; für bestimmte Fälle können
Einschränkungen geregelt werden.

2. Jeder Nutzende muss im Besitz einer gültigen Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung sein. Mit
Betreten des Bades ist eine Weitergabe der Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung nicht zulässig.

3. Nutzende müssen Eintrittskarten oder Zutrittsberechtigungen sowie folgende vom Badbetreiber
überlassene Gegenstände
a) Wertfachschlüssel,
b) Pfandchips und
c) Zutrittschips,

so verwahren, dass ein Verlust vermieden wird. Insbesondere hat er diese am Körper, z.B. Armband
tragen, bei Wegen im Bad bei sich zu haben und nicht unbeaufsichtigt zu lassen.
Bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben liegt bei einem Verlust ein schuldhaftes Verhalten des Badegastes
vor. Der Nachweis des Einhaltens der vorgenannten ordnungsgemäßen Verwahrung obliegt im Streitfall
dem Badegast.

4. Für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr ist die Begleitung durch eine geeignete Person
erforderlich. Weitergehende Regelungen und Altersbeschränkungen sind möglich.

5. Der Zutritt ist u.a. Personen nicht gestattet,
a) die unter Einfluss berauschender Mittel stehen,
b) die Tiere mit sich führen und
c) die an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit leiden (im Zweifelsfall kann die Vorlage einer
ärztlichen Bescheinigung gefordert werden) oder offene Wunden aufweisen.
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6. Personen, die sich ohne fremde Hilfe nicht sicher fortbewegen können, ist die Benutzung des Bades
nur zusammen mit einer geeigneten Begleitperson gestattet.

§ 5
Verhaltensregeln – gesamtes Bad

1. Nutzende haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie dem Aufrechterhalten der
Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft.

2. Die Einrichtungen des Bades einschließlich der Leihartikel sind pfleglich zu behandeln. Bei nicht
zweckentsprechender Benutzung oder Beschädigung haftet der Nutzende für den entstandenen Schaden.
Für schuldhafte Verunreinigungen, die über das Ausmaß eines bestimmungsgemäßen Gebrauchs
hinausgehen, kann ein besonderes Reinigungsgeld erhoben werden, dessen Höhe im Einzelfall nach
Aufwand festgelegt wird.

3. Der Aufenthalt im Wasser ist nur in Badekleidung gestattet. Kleinkindern ist zum Baden eine Windel
anzuziehen.

4. Barfußbereiche dürfen nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Mitgebrachte Hilfsmittel wie
Rollstühle oder Rollatoren sind vor Betreten des Barfußbereiches durch den Nutzer oder deren
Begleitperson zu reinigen.

5. Nutzenden ist es nicht erlaubt, Musikinstrumente, Ton- oder Bildwiedergabegeräte und andere
Medien zu benutzen, wenn es dadurch zu Belästigungen der übrigen Nutzenden kommt.

6. Das Fotografieren und Filmen fremder Personen und Gruppen ohne deren Einwilligung ist nicht
gestattet. Für gewerbliche Zwecke und für die Presse bedarf das Fotografieren und Filmen der vorherigen
Genehmigung der Betriebsleitung.

7. Vor der Benutzung der Becken muss eine Körperreinigung vorgenommen werden. Rasieren, Nägel
schneiden, Haare färben u. ä. sind nicht erlaubt.

8. Jeder Nutzende hat sich auf die in einem Badebetrieb typischen Gefahren durch gesteigerte
Vorsicht einzustellen.

9. Die Benutzung von Sport- und Spielgeräten sowie Schwimmhilfen ist nur mit Zustimmung des
Aufsichtspersonals gestattet.

10. Speisen und Getränke dürfen nur zum eigenen Verzehr mitgebracht und nur in den ausgewiesenen
Bereichen verzehrt werden. Das Mitbringen von alkoholischen Getränke ist untersagt.

11. Zerbrechliche Behälter (z.B. Behälter aus Glas oder Porzellan) dürfen nicht mitgebracht werden.

12. Das Rauchen ist im Nass-, Umkleide- und Sanitärbereich nicht gestattet.
Der Badbetreiber behält sich vor, weitere Rauchverbotszonen auszuweisen. Die Liegewiese ist von
Zigarettenresten freizuhalten.

13. Fundsachen sind dem Personal zu übergeben und werden nach den gesetzlichen Bestimmungen
behandelt.

14. Garderobenschränke und/oder Wertfächer stehen den Nutzenden nur während der Gültigkeit seiner
Zutrittsberechtigung zur Benutzung zur Verfügung. Auf die Benutzung besteht kein Anspruch. Nach
Betriebsschluss werden alle noch verschlossenen Garderobenschränke und Wertfächer geöffnet und ggf.
geräumt. Der Inhalt wird als Fundsache behandelt.

15. Liegen und Stühle dürfen nicht mit Handtüchern, Taschen oder anderen Gegenständen dauerhaft
belegt werden. Auf den Liegen und Stühlen abgelegte Gegenstände werden im Bedarfsfall durch das
Personal abgeräumt.

§ 6
Haftung

1. Der Betreiber haftet grundsätzlich nicht für Schäden der Nutzenden. Dies gilt nicht für eine Haftung
wegen Verstoßes gegen eine wesentliche Vertragspflicht und für eine Haftung wegen Schäden des
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Nutzenden aus einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie ebenfalls nicht für Schäden, die
der Nutzende aufgrund einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, dessen
gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen erleidet. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren
Einhaltung der Nutzende regelmäßig vertrauen darf.

2. Als wesentliche Vertragspflicht des Betreibers zählen insbesondere aber nicht ausschließlich, die
Ermöglichung der Nutzung der Badeeinrichtung, soweit diese nicht aus zwingenden betrieblichen Gründen
teilweise gesperrt ist. Darüber hinaus die Ermöglichung der Teilnahme an den angebotenen, im
Eintrittspreis beinhalteten Veranstaltungen. Die Haftungsbeschränkung nach Abs. 1 Satz 1 und 2 gilt auch
für die auf den Einstellplätzen des Bades abgestellten Fahrzeuge.

3. Dem Nutzenden wird ausdrücklich geraten, keine Wertgegenstände mit in das Bad zu nehmen. Von
Seiten des Betreibers werden keinerlei Bewachung und Sorgfaltspflichten für dennoch mitgebrachte
Wertgegenstände übernommen. Für den Verlust von Wertsachen, Bargeld und Bekleidung haftet der
Betreiber nur nach den gesetzlichen Regelungen. Dies gilt auch bei Beschädigung der Sachen durch Dritte.

4. Das Einbringen von Geld oder Wertgegenständen in einen durch den Betreiber zur Verfügung
gestellten Garderobenschrank und/oder einem Wertfach begründet keinerlei Pflichten des Betreibers in
Bezug auf die eingebrachten Gegenstände. Insbesondere werden keine Verwahrpflichten begründet. Es
liegt allein in der Verantwortung des Nutzenden, bei der Benutzung eines Garderobenschrankes und/oder
eines Wertfaches diese ordnungsgemäß zu verschließen, den sicheren Verschluss der jeweiligen
Vorrichtung zu kontrollieren und die Schlüssel/Datenträger sorgfältig aufzubewahren. Der Nutzende ist für
das Verschließen des Garderobenschrankes/Wertfaches und die Aufbewahrung des
Schlüssels/Datenträgers selbst verantwortlich.

5. Bei schuldhaftem Verlust gemäß § 4 Abs. 3 vom Badbetreiber überlassenen Gegenstände werden
folgende Pauschalbeträge in Rechnung gestellt:

a) Wertfachschlüssel 30,00 €
b) Pfandchips
c) Zutrittschips

Dem Nutzenden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden
ist oder dass er wesentlich niedriger ist als der Pauschalbetrag.

6. Für den Fall der Streitschlichtung nach § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz/VSBG ist der
Betreiber nicht bereit und verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

§ 7
Verhaltensregeln - Wasserbereiche

1. Der Aufenthalt im Nassbereich der Bäder ist nur in üblicher Badekleidung ohne Taschen gestattet.

2. Seitliches Einspringen, das Hineinstoßen oder Werfen anderer Personen in das Becken ist
untersagt.

3. Die angebotenen Wasserattraktionen verlangen Umsicht und Rücksichtnahme auf die anderen
Badegäste.

4. Die Benutzung der Sprunganlagen und Wasserrutschen geht über die im Badebetrieb typischen
Gefahren hinaus; der Nutzende hat sich darauf in seinem Verhalten einzustellen. Diese Anlagen dürfen nur
nach der Freigabe durch das Personal genutzt werden.

5. Beim Springen ist darauf zu achten, dass:
a) nur eine Person das Sprungbrett betritt und
b) der Sprungbereich frei ist.

Nach dem Sprung muss der Sprungbereich sofort verlassen werden.
Das mehrmalige Wippen ist nicht gestattet.

6. Das Unterschwimmen des Sprungbereiches bei Freigabe der Sprunganlage ist untersagt.

7. Wasserrutschen dürfen nur entsprechend der aushängenden Beschilderungen benutzt, der
Sicherheitsabstand beim Rutschen muss eingehalten und der Landebereich sofort verlassen werden.
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8. Die Benutzung von Sport- und Spielgeräten (z.B. Schwimmflossen, Tauchautomaten,
Schnorchelgeräten) sowie Schwimmhilfen ist nur mit Zustimmung des Aufsichtspersonals gestattet. Die
Benutzung von Augenschutzbrillen (Schwimmbrillen) erfolgt auf eigene Gefahr.

9. Die Verwendung von Seife, anderen Reinigungsmitteln und kosmetischen Mitteln ist nur in den
Duschräumen gestattet.

10. Badekleidung darf in den Schwimmbecken weder ausgewaschen noch ausgewrungen werden.
Hierfür sind die vorgesehenen Einrichtungen zu benutzen.

11. Das Schwimmbecken im tiefen Bereich darf nur von geübten Schwimmern benutzt werden.

12. Grundsätzlich wird in Längsbahnen geschwommen, nur bei entsprechenden Abtrennungen in
Querbahnen.

13. Es ist nicht gestattet:
a) auf den Boden oder in die Becken zu spucken,
b) vom Beckenrand zu springen, andere unterzutauchen oder hineinzustoßen,
c) an den Einsteigleitern bzw. Haltestangen zu turnen, sowie
d) Badegäste durch sportliche Übungen und Spiele zu belästigen.

14. Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer dürfen nur das Nichtschwimmerbecken benutzen. Das
Kleinkindbecken darf nur von Kindern bis zum 6. Lebensjahr und deren Begleitpersonen benutzt werden.

15. Ballspiele dürfen nur in den dafür vorgesehenen Bereichen ausgeübt werden.

§ 8
Ausnahmen

Die Haus- und Badeordnung gilt für den allgemeinen Badebetrieb. Bei Sonderveranstaltungen sowie dem
Schul- und Vereinsschwimmen können von dieser Haus- und Badeordnung Ausnahmen zugelassen
werden, ohne dass es einer besonderen Aufhebung der Haus- und Badeordnung bedarf.

Wünsche, Anregungen und Beschwerden nimmt das Aufsichtspersonal oder die Stadt Neu-Anspach
entgegen.

§ 9
In-Kraft-Treten

Die Rechtswirksamkeit dieser Haus- und Badeordnung tritt mit Ablauf des Tages ein, an dem die
Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Neu-Anspach, dem Usinger Anzeiger,
erfolgt. Gleichzeitig tritt die Badeordnung vom 10.12.2007 außer Kraft.

Beratungsergebnis:9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.8 Neufassung der Entgeltordnung zur Badeordnung für das Waldschwimmbad der Stadt Neu-
Anspach
Vorlage: 35/2021

Keine Wortmeldungen.

Beschluss:
Es wird beschlossen, aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 17.03.2005 (GVBl I 2005) Seite 142), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. Seite 915) und der §§ 1 bis 6a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über
kommunale Abgaben (HessKAG) vom 24.03.2013 (GVBl. 2013 Seite 134) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 28.05.2018 (GVBl. Seite 247) folgende
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Entgeltordnung zur Badeordnung für das Waldschwimmbad der Stadt Neu-Anspach

zu erlassen:

§ 1
Eintrittsgelder bzw. Entgelte

A. Eintrittsgelder:

I. Einzelkarten:

1. Erwachsene (Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres) 4,50 €
Abends eine Stunde vor Badschließung 3,00 €

2. Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr
bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres) 3,00 €
Abends eine Stunde vor Badschließung 2,00 €

3. Familienkarte (max. 2 Erwachsene und 3 eigene Kinder bis 11,00 €
zur Vollendung des 18. Lebensjahres)

II. Zehnerkarten:

1. Erwachsene 35,00 €

2. Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zum
Erreichen des 18. Lebensjahres) 22,00 €

Zehnerkarten behalten für die jeweils nachfolgende Badesaison ihre Gültigkeit.

III. Saisonkarten:

1. Erwachsene 66,00 €

2. Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis
zum Erreichen des 18. Lebensjahres) 38,50 €

In den Entgelten ist die jeweils gültige Mehrwertsteuer enthalten.
Gutscheine für das Waldschwimmbad können ganzjährig im Bürgerbüro der Stadt Neu-Anspach erworben
werden.

B. Ermäßigungen:

Schwerbehinderte mit amtlichem Ausweis, sowie deren Begleitperson, Schüler, Studenten, Auszubildende,
Sozialdienstleistende und Inhaber der Ehrenamtskarte werden, auch wenn sie das 18. Lebensjahr bereits
vollendet haben, bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises, wie Jugendliche behandelt.

Kinder von Sozialhilfeempfängern, mit gültiger Sozialhilfebescheinigung, haben freien Eintritt.

Der Zeitraum und die Ermäßigungen für einen Vorverkauf werden jährlich durch den Magistrat
festgelegt.

Doppelermäßigungen sind ausgeschlossen (der günstigste Tarif zählt).

C. Gruppen:

Das Entgelt für begleitete Gruppen aus Schulen im Rahmen des Sportunterrichts, aus den
Kindertagesstätten und den Neu-Anspacher Kinderferienspielen beträgt 1,00 € pro Person

Begleitpersonen haben sich entsprechend auszuweisen.



26

D. Benutzungsgebühren:

Garderobengebühren entfällt

Sonnenschirm-Leihgebühr 2,50 €

Sonnenschirm-Pfand 5,00 €

Sonnenliegen-Leihgebühr 5,00 €

Sonnenliegen-Pfand 7,50 €

In den Entgelten ist die jeweils gültige Mehrwertsteuer enthalten.

§ 2
Inkrafttreten

Die Rechtswirksamkeit dieser Entgeltordnung zur Badeordnung für das Waldschwimmbad tritt mit Ablauf
des Tages ein, an dem die Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Neu-Anspach,
dem Usinger Anzeiger, erfolgt.

Beratungsergebnis:9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.9 Erlass einer Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten
Vorlage: 211/2021

Der TOP wird zu Beginn der Beratungspunkte behandelt.

Herr Pauli berichtet über die Änderungen aus dem Sozialausschuss.

§ 8 Wechsel der Gruppe- oder Einrichtung nach Aufnahme
Der Aufzählung in Absatz 2 wird die Nummer 4. mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:
„4. In begründeten Härtefällen.“
Gleichzeitig wird dem Paragrafen ein euer Absatz 4 hinzugefügt:
„(4) Ausgenommen hiervon ist ein Wechsel in die Hessenparkgruppe „Pitsche Dappcher“ im letzten
Jahr vor der Einschulung.

§ 10 Pflichten der Erziehungsberechtigten
In Absatz 9 wird im ersten Satz das folgende Wort (fett) eingefügt
„(9) Bei Verdacht auf und/oder Auftreten von meldepflichtigen ansteckenden Krankheiten (..).“

Beschluss:
Es wird beschlossen, den Satzungsentwurf durch die vom Stadtelternbeirat vorgeschlagenen Punkte zu
ergänzen:

§ 8 Wechsel der Gruppe- oder Einrichtung nach Aufnahme
Der Aufzählung in Absatz 2 wird die Nummer 4. mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:
„4. In begründeten Härtefällen.“
Gleichzeitig wird dem Paragrafen ein euer Absatz 4 hinzugefügt:
„(4) Ausgenommen hiervon ist ein Wechsel in die Hessenparkgruppe „Pitsche Dappcher“ im lezten Jahr vor
der Einschulung.

§ 10 Pflichten der Erziehungsberechtigten
In Absatz 9 wird im ersten Satz das folgende Wort (fett) eingefügt
„(9) Bei Verdacht auf und/oder Auftraten von meldepflichtigen ansteckenden Krankheiten (..).“

Es wird aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung
vom 07.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), des
Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18.12.2006 (GVBl. S. 298), zuletzt
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geändert durch Gesetz vom 25.06.2020 (GVBl. S. 436), des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und
Jugendhilfe - in der Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert am 09.12.2020 (BGBl. I S.
2075, 2076) und der §§ 1 ff des Gesetzes über die kommunalen Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. S.
134) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247) sowie den Bestimmungen des
Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (HessVwVG) vom 12.12.2008 (GVBl. I 2009 S. 2), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 12.09.2018 (GVBl. S. 570), folgende

Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten

beschlossen:
§ 1
Träger und Rechtsform

(1) Die Kindertagesstätten werden von der Stadt Neu-Anspach als öffentliche Einrichtungen unterhalten.
Durch die Inanspruchnahme nach Maßgabe dieser Satzung entsteht ein öffentlich-rechtliches
Benutzungsverhältnis.

(2) Für die Betreuung an Grundschulen ist die jeweils gültige mit dem Schulträger abgeschlossene
Vereinbarung über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen maßgebend.

§ 2
Aufgaben

(1) Die Aufgaben der Kindertagesstätten bestimmen sich nach § 26 des Hessischen Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (HKJGB).

(2) Die Kindertagesstätten haben einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Die
Grundlage hierfür bildet der hessische Bildungs- und Erziehungsplan. Ein wesentliches Ziel besteht darin,
durch differenzierte Erziehungsarbeit die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes
anzuregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu
bieten. Eine grundlegende Voraussetzung zur Erfüllung dieser Aufgabe besteht in der partnerschaftlichen
Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte mit den Erziehungsberechtigten und weiteren an der
Bildung und Erziehung beteiligten Akteurinnen und Akteuren sowie Institutionen (Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft).

(3) Grundlage der Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes sind die pädagogischen
Konzepte der jeweiligen Kindertagesstätte. Diese werden fortlaufend aktualisiert und an aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet. Die Konzeptionen bilden die Voraussetzung für die
Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte nach § 45 SGB VIII.

§ 3
Kreis der Berechtigten

(1) Die Kindertagesstätten stehen grundsätzlich allen Kindern, die in der Stadt Neu-Anspach ihren
ersten Wohnsitz haben, offen. Die Aufnahme erfolgt in die Kleinkindgruppen ab 12 bzw. 18 Monaten bis zur
Vollendung des 3. Lebensjahres und in die Kindergartengruppen vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur
Einschulung. Die Betreuung in Kinderhorten erfolgt von der Einschulung bis zum Ende der Grundschulzeit.

Durch Wegzug aus der Stadt Neu-Anspach erlischt das Anrecht auf den bisher belegten Platz mit Ablauf
des Monats, in dem der Wegzug erfolgt.

(2) Es können auch Kinder aufgenommen werden, die nicht in Neu-Anspach wohnhaft sind, sofern
hierdurch der Rechtsanspruch für Kinder aus Neu-Anspach nicht gefährdet wird bzw. ausreichend Plätze in
dem jeweiligen Betreuungsangebot vorhanden sind. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft der
Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur in Absprache mit der Leitung der Kindertagesstätte. Ein
Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht.

(3) Wenn die gemäß Betriebserlaubnis definierte Maximalbelegung der jeweiligen Kindertagesstätte
erreicht ist, können weitere Aufnahmen erst nach Freiwerden von Plätzen erfolgen.

(4) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Kindertagestätte besteht nicht.

(5) Kinder mit einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung oder die aus sonstigen Gründen einer
Sonderbetreuung bedürfen, wird vorzugsweise ein Platz in einer Einrichtung des Vereins zur Förderung der



28

Integration Behinderter (VzF) angeboten. Im Einzelfall kann eine Betreuung in einer Einrichtung eines
anderen Trägers geprüft werden. Voraussetzung ist die Erfüllung aller rechtlichen Rahmenbedingungen
sowie die Zustimmung der Stadt Neu-Anspach. Einer Betreuung von ortsfremden Kindern mit
Integrationsbedarf wird nur zugestimmt, wenn die Wohnortkommune der Stadt Neu-Anspach schriftlich
zusichert, die durch die Betreuung entstehenden Mehrkosten auszugleichen.

§ 4
Betreuungszeiten

(1) Die Kindertagesstätten sind an Werktagen montags bis freitags geöffnet.

(2) Während der gesetzlichen Schulferien in Hessen erfolgt i.d.R. eine dreiwöchige Schließzeit. In den
kommunalen Kindertagesstätten erstreckt sich diese i.d.R. über die letzten drei Wochen der Sommerferien.
An gesetzlichen Feiertagen sowie im Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr bleiben die
Einrichtungen geschlossen.

(3) Um die hohe Qualität der pädagogischen Arbeit sicherzustellen, schließt jede Kindertagesstätte
i.d.R. an zwei zusätzlichen Tagen im Jahr für die Durchführung von pädagogischen Tagen. Wenn das
Betreuungspersonal durch den Träger einberufen wird (Personalversammlungen,
Fortbildungsveranstaltungen etc.), bleiben die Kindertagesstätten an diesen Tagen ebenfalls geschlossen.

(4) Bekanntgaben erfolgen durch Aushang in den Kindertagesstätten.

(5) In Ausnahmefällen, auf die der Träger keinen direkten Einfluss hat (Krankheit des Personals, Streik,
Vorgaben übergeordneter Behörden etc.), kann es zu Einschränkungen des regelhaften
Betreuungsumfangs bis hin zu Gruppen- oder Einrichtungsschließungen kommen.

§ 5
Anmeldung

(1) Die Anmeldung für einen Betreuungsplatz in Neu-Anspach erfolgt ausschließlich und zentral über
das Onlineportal „webkita“ auf der Homepage der Stadt Neu-Anspach (www.neu-anspach.de).
Die Vergabe der Plätze wird zweimal jährlich im Rahmen von Bedarfsplanungsgesprächen zwischen den
Trägern koordiniert.

(2) Die Anmeldung soll i.d.R. spätestens sechs Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn
erfolgen.

§ 6
Aufnahme

(1) Die Aufnahme erfolgt durch verbindliche Annahme des durch den Träger unterbreiteten
Platzangebotes. Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich zum 1. eines Monates. Eine verbindliche
Platzannahme ist erfolgt, wenn diese schriftlich durch die Erziehungsberechtigten erklärt wurde. Mit der
Platzannahme erkennen die Erziehungsberechtigten diese Satzung und die „Gebührensatzung zur Satzung
über die Benutzung der Kindertagesstätten“ (im Folgenden „Gebührensatzung“) an. Gleichzeitig
akzeptieren die Erziehungsberechtigten das Konzept der jeweiligen Kindertagesstätte als Grundlage für die
pädagogische Arbeit.

(2) Ein Einrichtungswechsel nach verbindlich erklärter Aufnahme ist ausgeschlossen (außer es liegt
einer der Gründe gemäß § 8, Abs. 2, Ziffern 1 bis 3 vor).

(3) Eine Aufnahme kann nur durch Nachweis einer vor dem ersten Betreuungstag durchgeführten
Masernschutzimpfung erfolgen. Für Kinder ohne Impfnachweis die bereits aufgenommen wurden, besteht
ein Betreuungsverbot in Kindertageseinrichtungen ab dem 01.01.2022. Die sonstigen mit der
Platzannahme verbundenen Pflichten der Erziehungsberechtigten bleiben unberührt. Kinder aus Familien,
in denen meldepflichtige Krankheiten vorkommen, dürfen die Kindertagesstätte nur besuchen, wenn eine
ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung oder ein Attest vorgelegt wird.

§ 7
Modulwechsel nach Aufnahme
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(1) Sofern freie Kapazitäten vorhanden sind, kann über die Einrichtungsleitung ein Modulwechsel
schriftlich beantragt werden. Ein Anspruch auf einen Modulwechsel besteht nicht.

(2) Der Modulwechsel kann nur mit einer Frist von vier Wochen zum nächsten Monatsersten erfolgen.

§ 8
Wechsel der Gruppe- oder Einrichtung nach Aufnahme

(1) Ein Gruppenwechsel kann in Absprache und im Einvernehmen von Erziehungsberechtigten und
Leitung der Einrichtung erfolgen. Voraussetzung hierfür ist – neben dem Einvernehmen der beteiligten
Akteurinnen und Akteure – eine entsprechende Platzkapazität.

(2) Ein Einrichtungswechsel innerhalb von Neu-Anspach kann nur mit Zustimmung sowohl der Stadt
Neu-Anspach als auch der Kita-Leitungen (der aufnehmenden und abgebenden Einrichtung) erfolgen,
wenn einer der folgenden Gründe vorliegt:

1. Umzug innerhalb von Neu-Anspach.
2. Feststellung einer Behinderung bzw. eines besonderen Förderbedarfes durch eine zuständige
Fachstelle.
3. Wenn die Erziehungspartnerschaft zwischen Erziehungsberechtigten und Mitarbeitenden der
Kindertagesstätte nachhaltig gestört ist und eine gemeinsame Arbeit zum Wohle des Kindes als gefährdet
betrachtet werden muss.
4. In begründeten Härtefällen.

(3) Ist eine der Voraussetzungen nach Abs. 2 dieses Paragrafen erfüllt, ist ein Einrichtungswechsel mit
einer schriftlichen Abmeldung gemäß § 9 möglich. Individuelle abweichende Vereinbarungen erfordern die
Zustimmung aller beteiligten Akteurinnen und Akteure.

(4) Ausgenommen hiervon ist ein Wechsel in die Hessenparkgruppe „Pitsche Dappcher“ im lezten Jahr vor
der Einschulung.

§ 9
Abmeldung

(1) Abmeldungen sind schriftlich bis zum 15. eines Monats mit Wirkung zum Ende des Folgemonats bei
der Stadtverwaltung vorzulegen. Gehen diese erst nach dem 15. dort ein, werden sie erst zum Ablauf des
übernächsten Monats wirksam.

(2) Bei Fristversäumnis ist die Gebühr bis zum Wirksamwerden der Abmeldung zu zahlen.

(3) Innerhalb der letzten drei Monate vor den für das Land Hessen maßgeblichen gesetzlichen
Sommerferien kann eine Abmeldung nur aus triftigen Gründen (z.B. Wegzug aus der Stadt) erfolgen. Dies
gilt auch bei der Einschulung eines Kindes. Über die Wirksamkeit der Kündigung entscheidet der
Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur.

(4) Wird gegen diese Satzung und/oder die zugehörige Gebührensatzung verstoßen oder entsteht
durch das Verhalten des Kindes eine für den Betrieb der Kindertagesstätte unzumutbare Belastung, so
kann das Kind vom weiteren Besuch der Kindertagesstätte ausgeschlossen werden. Die Entscheidung
hierüber trifft die Leitung der Kindertagesstätte im Benehmen mit dem Leistungsbereich Familie, Sport und
Kultur. Der Ausschluss gilt als fristlose Kündigung.

(5) Sofern Kinder mehrere Male oder ununterbrochen mehr als zwei Wochen ohne Begründung vom
Besuch der Kindertagesstätte fernbleiben, können sie durch schriftliche Erklärung gegenüber den
Erziehungsberechtigten vom weiteren Besuch ausgeschlossen werden. Eine Neuanmeldung ist nach § 5
dieser Satzung möglich.

(6) Werden die Gebühren zweimal nicht ordnungsgemäß bezahlt, so erlischt der Anspruch auf den
bisher gebuchten Platz. Im Falle einer Kündigung des Platzes durch den Träger aufgrund säumiger
Beitragszahlungen erlischt der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz (mindestens für die bisher in
Anspruch genommene Betreuungsform) in Neu-Anspach.

§ 10
Pflichten der Erziehungsberechtigten
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(1) Es wird erwartet, dass die Kinder die Kindertagesstätte regelmäßig besuchen und zu dem von der
Kindertagesstätte festgelegten Zeitpunkt an das pädagogische Personal der Einrichtung übergeben
werden.

(2) Ein Fehlen (Krankheit, Urlaub etc.) ist der Kindertagesstätte unverzüglich mitzuteilen.

(3) Die Erziehungsberechtigten (oder von ihnen zuvor benannte Personen) übergeben die Kinder
persönlich zu Beginn der Betreuungszeit dem Kindertagesstättenpersonal und holen sie bis zur
Beendigung der Betreuungszeit persönlich beim Kindertagesstättenpersonal wieder ab.

Der Absatz 3 gilt nicht für Kinder in der Hortbetreuung.

(4) Wird ein Kind nicht oder nicht rechtzeitig aus der Einrichtung abgeholt, so wird die zusätzliche
Betreuungszeit pro angefangene halbe Stunde in Rechnung gestellt.

(5) Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Übernahme des Kindes durch das
Kindertagesstättenpersonal auf dem Gelände der Kindertagesstätte und endet mit der Übergabe der Kinder
an die Eltern oder einer abholberechtigten Person.

(6) Sollten Kinder die Kindertagesstätte selbstständig verlassen und den Heimweg ohne
abholberechtigte Person antreten, bedarf es zuvor einer schriftlichen Erklärung der Erziehungsberechtigten
gegenüber dem pädagogischen Personal der Kindertagesstätte.

(7) Die Erziehungsberechtigten erklären bei der Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte
schriftlich, wer außer ihnen zur Abholung des Kindes berechtigt ist. Diese Erklärung kann widerrufen oder
geändert werden. Sofern die abholberechtigten Personen dem Personal der Kindertagesstätte nicht
persönlich bekannt sind, besteht Ausweispflicht. Geschwisterkinder im Grundschulalter sind nicht
abholberechtigt.

(8) Kindern werden nicht durch das Personal der Kindertageseinrichtung nach Hause begleitet.

(9) Bei Verdacht auf und/oder Auftreten von meldepflichtigen ansteckenden Krankheiten beim Kind
oder im gleichen Haushalt lebender Personen sind die Erziehungsberechtigten zur unverzüglichen
Mitteilung an die Leitung der Kindertagesstätte oder die Mitarbeitenden der Gruppe, in der das Kind betreut
wird, verpflichtet. In diesen Fällen darf die Kindertagesstätte erst wieder besucht werden, wenn das Kind
sowie die im gleichen Haushalt lebende Person genesen ist und sich in einem guten Allgemeinzustand
befindet.

(10) Kinder die Krankheitssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber, Erbrechen, Durchfall etc.) zeigen oder
sich nach Einschätzung des pädagogischen Personals in keinem guten Allgemeinzustand befinden, können
nicht betreut werden. Die Entscheidung hierüber liegt allein beim pädagogischen Personal der
Kindertagesstätte. Sollten Kinder während der Betreuungszeit entspreche Symptome entwickeln, sind diese
unverzüglich durch die Erziehungsberechtigten oder von ihnen benannte Dritte aus der Betreuung
abzuholen. Eine Betreuung kann erst wieder erfolgen, wenn die Kinder symptomfrei sind. Bei chronischen
nicht ansteckenden Krankheiten sowie Allergien bedarf es einer ärztlichen
Unbedenklichkeitsbescheinigung.

(11) Grundsätzlich dürfen keine Medikamente mit in die Kindertagesstätte gebracht und durch
Mitarbeitende verabreicht werden. Ausnahmen, wie beispielsweise chronische Krankheiten, Abwendung
von lebensbedrohlichen Gefahren, sind individuell mit den Leitungen der Kindertagesstätten zu
vereinbaren.

(12) Änderung persönlicher Daten (Name, Adresse, Bankverbindung etc.) sind sowohl der
Kindertagesstätte als auch der Kindertagesstättenverwaltung im Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur
der Stadt Neu-Anspach unverzüglich mitzuteilen.

(13) Die Erziehungsberechtigten haben die Satzungsbestimmungen der Gebührensatzung einzuhalten
und insbesondere die Kostenbeiträge zu entrichten.

§ 11
Pflichten der Kindertagesstättenleitung

(1) Die Kindertagesstättenleitung gibt den Erziehungsberechtigten bei Bedarf Gelegenheit zu einer
Aussprache.



31

(2) Die Leitung informiert Familien sowohl über aktuelle Entwicklung und Veränderungen innerhalb der
Kindertagestätte als auch auf übergeordneter Ebene.

(3) Die Leitung stellt die Umsetzung und Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes der
Kindertageseinrichtung sicher.

(4) Treten im Infektionsschutzgesetz (IFSG) in seiner jeweils aktuell gültigen Fassung genannte
Krankheiten oder ein hierauf gerichteter Verdacht auf, so ist die Leitung verpflichtet, unverzüglich den
Träger und das Gesundheitsamt zu unterrichten und deren Weisungen zu befolgen.

(5) Die Leitung beruft einmal jährlich eine Sitzung zur Wahl des Elternbeirates ein (für weitere
Informationen siehe Satzung über die Bildung und Aufgaben der Elternversammlung und Elternbeiräte für
die Kindertagesstätten der Stadt Neu-Anspach).

§ 12
Elternversammlungen und Elternbeirat

Die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Elternbeirates werden durch die „Satzung über die Bildung und
Aufgaben der Elternversammlung und Elternbeiräte für die Kindertagesstätten der Stadt Neu-Anspach“
geregelt.

§ 13
Haftung

(1) Gegen Unfälle in den Kindertagesstätten sowie auf dem Hin- und Rückweg sind die Kinder
gesetzlich über die Unfallkasse Hessen versichert. Falls sich ein sogenannter Wegeunfall ereignet hat, ist
die Leitung der Kindertagesstätte oder die Gruppenleitung unverzüglich zu informieren.

(2) Für persönliche Gegenstände, die mit in die Kindertagesstätte gebracht werden, wird keine Haftung
übernommen.

§ 14
Benutzungsgebühren

(1) Für die Benutzung der Kindertagesstätten wird von den gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern
eine zum 1. eines jeden Monats fällige Benutzungsgebühr nach Maßgabe der jeweils gültigen
„Gebührensatzung“ erhoben.

(2) Die Beitragspflicht besteht so lange, wie für das Kind ein Platz in der Einrichtung reserviert ist.
Abwesenheitszeiten des Kindes führen im Regelfall weder zu einem Erlass des Gesamtbeitrages noch zu
einer Minderung der Beitragshöhe.

(3) Die Pflicht zur Beitragszahlung wird durch vorrübergehende Schließzeiten der Kindertagesstätte
nicht berührt. Sie besteht grundsätzlich für die Dauer in der das Kind in der Kindertagesstätte angemeldet
ist.

(4) Für die Mittagstischverpflegung wird eine Monatspauschale nach der Gebührensatzung erhoben.
Die Pauschale berücksichtigt Schließzeiten und ist daher für 12 Monate im Jahr zu zahlen. Wird von der
gebuchten Mittagstischverpflegung (teilweise) kein Gebrauch gemacht, besteht kein Anspruch auf
(anteilige) Erstattung des pauschalen Verpflegungsentgeltes. Da die Mittagstischverpflegung integrativer
Bestandteil der pädagogischen Arbeit der Kindertagesstätten ist, besteht ebenfalls kein Anspruch auf
Abholung von Mahlzeiten an Tagen an denen die Einrichtung nicht durch das Kind besucht wird.

(5) Eltern mit geringem Einkommen oder Bezieherinnen und Bezieher von Sozialleistungen können, bei
den zuständigen Stellen des Hochtaunuskreises, einen Antrag auf Übernahme der Betreuungsgebühren
sowie der Mittagstischverpflegung stellen.

§ 15
Sonderleistungen
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(1) In den Kindertagesstätten können Kinder ein Mittagessen einnehmen. Da die Kapazität für die
Essensausgabe begrenzt ist, behält sich der Träger vor, die Höchstzahl der zu verabreichenden
Mittagessen zu bestimmen. Der Magistrat trifft erforderlichenfalls entsprechende Festlegungen.

(2) Die Hortbetreuung wird ausschließlich inklusive Mittagstischverpflegung angeboten.

(3) Weitere Sonderleistungen können individuell durch die Kindertagesstätten angeboten werden.

§ 16
Gespeicherte Daten

(1) Sämtliche personenbezogenen Daten, die der Stadt Neu-Anspach von der Anmeldung bis
zur Abmeldung bekannt werden, werden gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
und des Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) in Verbindung mit
der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), dem Kommunalabgabengesetz (KAG), dem
Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) sowie den Sozialgesetzbüchern,
behandelt.

(2) Durch die Bekanntmachung dieser Satzung werden die betroffenen Erziehungsberechtigten gemäß
§ 18, Abs. 2 HDSG über die Aufnahme der in Abs. 1 genannten Daten unterrichtet.

§ 17
In-Kraft-Treten

Die Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten tritt zum 01.08.2021 in Kraft.

Beratungsergebnis:9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.10 Erlass einer Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten
Vorlage: 210/2021

Herr Kirberg hinterfragt die Vorlage auf Gründe der Anfechtbarkeit. Er bittet zu prüfen, dass keine
Befangenheit unter Mitgliedern des Hauses vorliegt.

Herr Pauli antwortet darauf, dass weder in der Verwaltung noch bei den Gremienmitgliedern eine
Vorteilnahme festzustellen sei.

Beschluss:
Es wird aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung
vom 07.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), des
Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18.12.2006 (GVBl. S. 298), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 25.06.2020 (GVBl. S. 436), des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und
Jugendhilfe - in der Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert am 09.12.2020 (BGBl. I S.
2075, 2076) und der §§ 1 ff des Gesetzes über die kommunalen Abgaben (HessKAG) vom 24.03.2013
(GVBl. S. 134) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247) sowie den Bestimmungen
des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (HessVwVG) vom 12.12.2008 (GVBl. I 2009 S. 2),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.09.2018 (GVBl. S. 570), folgende

Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten

beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Für die Benutzung der Kindertagesstätten haben die Erziehungsberechtigten der Kinder
Benutzungsgebühren zu entrichten (vergleiche § 14 der Satzung über die Benutzung der
Kindertagesstätten).



33

Für „KiTa-Regelkinder“ (drei bis sechs Jahre), die eine Kindertagesstätte besuchen, wird so lange wie das
Land Hessen Zuweisungen für die Freistellung von bis zu sechs Betreuungsstunden gewährt, eine
Befreiung im Umfang dieser Förderung von 7.30 bis 13.30 Uhr gewährt.

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

Für die Hessenparkgruppe „Pitsche Dappcher“ beträgt die Betreuungszeit fünf Stunden. Diese sind gemäß
den Voraussetzungen zur Gewährung der Landesförderung vom Beitrag freizustellen. Für die Betreuung in
dieser Gruppe wird daher keine Gebühr erhoben.

(2) Die Geschwisterermäßigung wird für Kleinkinder unter drei Jahren und Kinder von drei Jahren bis
zur Einschulung gewährt, wenn die Geschwister in einer Kindertagesstätte in Neu-Anspach betreut werden
und der/die Gebührenpflichtige sowie die betreffenden Kinder einen gemeinsamen ersten Wohnsitz haben
und somit eine Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft bilden.

Die Ermäßigungen werden bei folgenden Gesamtbetreuungsgebühren gewährt:

Gebührenhöhe < 357,00 € = keine Reduzierung
Gebührenhöhe >= 357,00 € bis < 510,00 € = 15 % Reduzierung
Gebührenhöhe >= 510,00 € = 25 % Reduzierung

Die Reduzierungen werden nur nach schriftlichem Antrag bei dem jeweiligen Träger gewährt. Im Falle
eines Besuches von Kindertagesstätten unterschiedlicher Träger, ist von allen Trägern eine Bescheinigung
einzuholen und den jeweils anderen Trägern vorzulegen.

(3) Die Benutzungsgebühr ist entsprechend der Betreuungsart und des gebuchten Moduls
unterschiedlich zu entrichten

(4) Die Benutzungsgebühr ist stets für einen vollen Monat zu entrichten.

§ 2
Benutzungsgebühren

I. Kindergärten:

Soweit das Land Hessen der Stadt Neu-Anspach jährliche Zuweisungen für die Freistellung von Teilnahme-
und Kostenbeiträgen für die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder ab dem vollendeten dritten
Lebensjahr bis zum Schuleintritt gewährt, werden folgende Gebühren erhoben

1. Kernmodul 7.30 bis 13.30 Uhr ohne Mittagstischverpflegung:

pro Kind 152,00 €

Soweit dieses Modul mit einem Betreuungszeitraum von bis zu sechs Stunden
gebucht wird, ist keine Gebühr zu zahlen.

2. Kernmodul 7.30 bis 13.30 Uhr mit Mittagstischverpflegung:

pro Kind 152,00 €

Soweit dieses Modul mit einem Betreuungszeitraum von bis zu sechs Stunden
gebucht wird, ist keine Gebühr zu zahlen.

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

3. Modul 7.30 bis 16.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:

Soweit dieses Modul mit einer Betreuungszeit von mehr als sechs Stunden
täglich gebucht wird, werden unter Einbeziehung des Abs. 1 anteilig für die
ber sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit Gebühren erhoben:

pro Kind 63,00 €
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Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

4. Modul 7.30 bis 17.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:

Soweit dieses Modul mit einer Betreuungszeit von mehr als sechs Stunden
täglich gebucht wird, werden unter Einbeziehung des Abs. 1 anteilig für die
über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit Gebühren erhoben:

pro Kind 88,00 €

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

II. Kleinkinder:

1. Kernmodul 7.30 bis 13.00 Uhr ohne Mittagstischverpflegung:

pro Kind 213,00 €

2. Kernmodul 7.30 bis 13.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:

pro Kind 213,00 €

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

3. Modul 7.30 bis 16.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:

pro Kind 289,00 €

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

4. Modul 7.30 bis 17.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:

pro Kind 314,00 €

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

5. Für Kinder, die ab dem Monat in dem sie drei Jahre alt werden und für jeden weiteren Monat, in dem
sie noch in einer Kleinkindgruppe nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 HKJGB betreut werden, vermindert sich die
Gebühr nach der Absätze 1 bis 5 für jeden vollen Monat um ein Zwölftel des im jeweiligen Kalenderjahr
geltenden Zuweisungsbetrages nach § 32 Abs. 1 HKJGB.

III. Kinderhorte 7.30 bis 17.00 Uhr:

pro Kind 203,00 €

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

§ 3
Benutzungsgebühren für zusätzliche Betreuungszeiten

(1) Für eine ausnahmsweise Erweiterung der Betreuungszeit des gebuchten Moduls in Einzelfällen, bis
längstens zur Schließung der jeweiligen Einrichtung werden folgende Gebühren erhoben:

je angefangene Stunde 10,00 €

für ein Mittagessen 4,50 €
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Die Leitung der jeweiligen Kindertagesstätte entscheidet, ob eine Teilnahme am Mittagstisch möglich ist.

(2) Bei wiederholter verspäteter Abholung eines Kindes nach Ende der gebuchten Betreuungszeit wird
eine Gebühr von 10,00 € pro Kind und angefangener halben Stunde von der Kita-Leitung erhoben.

§ 4
Gebührenabwicklung

Die Benutzungsgebühr ist bis zum 1. eines jeden Monats für den laufenden Monat an die Stadtkasse zu
überweisen.

Die Zahlungspflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt nur durch Abmeldung oder Ausschluss. Wird
das Kind nicht abgemeldet, so ist die Gebühr auch dann zu zahlen, wenn es der Kindertagesstätte
fernbleibt. Bei einem Ausscheiden vor dem Monatsende ist die Gebühr bis zum fristgerechten
Kündigungstermin gemäß § 9 der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten zu zahlen.

Die Gebühr ist bei vorübergehender Schließung der Kindertagesstätte (vgl. § 4 der Satzung über die
Benutzung der Kindertagesstätten) weiterzuzahlen.

Über Stundungen entscheidet der Fachbereich Familie, Sport und Kultur im Einvernehmen mit der
Stadtkasse. Über Niederschlagungen und Erlasse entscheiden die zuständigen städtischen Gremien.

§ 5
Gebührenübernahme

In wirtschaftlichen oder erzieherischen Notfällen kann die Übernahme der Benutzungsgebühren schriftlich
beim Hochtaunuskreis beantragt werden (vgl. § 14 Abs. 5 der Satzung über die Benutzung der
Kindertagesstätten).

§ 6
Verfahren bei Nichtzahlung

Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Werden die Gebühren
zweimal nicht ordnungsgemäß bezahlt, so erlischt der Anspruch auf den bisher gebuchten Platz. Im Falle
einer Kündigung des Platzes durch den Träger aufgrund säumiger Beitragszahlungen erlischt der
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz (mindestens für die bisher in Anspruch genommene
Betreuungsform) in Neu-Anspach.

§ 7
In-Kraft-Treten

Diese Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten tritt am 01.08.2021 in
Kraft.

Beratungsergebnis:9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.11 Bericht für den Zeitraum 01.01.2021 bis 30.04.2021 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den
Stand des Haushaltsvollzugs
Vorlage: 208/2021

Frau Bolz kündigt an, dass dieser TOP als Grundlage für die Sondersitzung des HFA am
15.07.2021 dienen soll.

Herr Pauli erläutert, dass sich die Gewerbesteuer nach dem Stichtag nochmal erhöht hat sodass in
der Hochrechnung mit einem höheren ordentlichen Ergebnis zu rechnen.

Die neue Hochrechnung wird dem Protokoll angehängt.
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Beschluss:
Der Bericht der Kämmerei über den Stand des Haushaltsvollzugs für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis
30.04.2021 wird zur Kenntnis genommen.

Beratungsergebnis:9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.12 Jahresabschluss 2020
Vorlage: 162/2021

Frau Bolz erläutert kurz, dass die Vorlage nur zur Kenntnisnahme über die Aufstellung des
Jahresabschlusses 2020 dient. Die Beratung darüber findet nach Vorlage des Prüfberichtes statt.

Beschluss:
Der Jahresabschluss 2020 wird vom Magistrat beschlossen und zur Prüfung an das
Rechnungsprüfungsamt weitergeleitet.

Der Haupt- und Finanzausschuss sowie die Stadtverordnetenversammlung werden über die Aufstellung
des Jahresabschlusses 2020 informiert und in Kenntnis gesetzt.

Beratungsergebnis:9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

4. Mitteilungen des Magistrats

Beschluss

Beratungsergebnis:

4.1 2020-15 Sanierung Waldschwimmbad Förderprogramm
Vorlage: 153/2021

Der TOP wurde im Anschluss der Beratungspunkte ebenso beraten.

Frau Scheer fragt nach weiteren Informationen zu der Mitteilung:
- Was ist seit dem 15.04.21 in der Sache passiert?
- Wie haben sich die Stahl- und Technikpreise seitdem entwickelt?
- Was würde es die Stadt kosten, wenn alles berücksichtigt würde?
- Bezug nehmend auf die Stellungnahme von Herrn Wolf zum Protokoll vom 18.02. erschließt sich
ihr immer noch nicht, wofür die 10.000 € zur Überprüfung der Technik gebraucht werden.
- Welche Kosten sind in dem Architektenangebot enthalten?
- Welche Kosten Technik sind noch zu erwarten?

Herr Pauli berichtet, dass der Förderantrag aktuell beim Fördergeber des Bundes bearbeitet wird,
die Stadt sehr wahrscheinlich die maximale Förderquote erhalten wird aber alles Weitere geklärt
werden soll, wenn der Bescheid vorliegt.
Es wird deutlich, dass dies Zeit in Anspruch nehmen wird und nicht sicher bis zur Sondersitzung
geklärt werden kann.

Frau Bolz befürwortet, auf die Rückmeldung zu warten und dann mit allen Fakten darüber zu
beraten.

Eine Rückmeldung von Herrn Wolf wird im Anhang eingestellt.

Mitteilung:



37

Mit Datum 30.04.2021 teilte des Planungsbüro koop-raumzeit (Planungsfirma für den Schwimmbadneubau)
mit, dass die letzten Wochen der Edelstahlpreise um 2.200,-- EUR/Tonne netto gestiegen sind und es sei
jetzt schon abzusehen, dass mit einer Baukostenerhöhung von ca. 200.000 EURO zu rechnen sei.

Die aktuellen Baukosten für die Schwimmbadsanierung werden im Zuge der Haushaltsplanung 2022
berücksichtigt, wenn bis dato der Zuwendungsbescheid vorliegt und der Auftrag an das Planungsbüro
ausgelöst werden konnte. Sollte bis dahin keine Beauftragung bzw. keine Kostenberechnung vorliegen, so
werden die genannten 200.000 EUR auf die bereits im Haushalt 2021 angemeldeten Kosten der Schätzung
aufgeschlagen. Ob sich bezüglich des Förderantrages etwas ändert oder dieser angepasst werden muss,
wird aktuell von Herrn Lorenz geprüft bzw. eine entsprechende Anfrage gestellt. Wann hier eine Antwort /
Aussage vorliegt, ist nach den bisherigen Erfahrungswerten mit dem Fördermittelgeber offen. Eine
entsprechende Information an die politischen Gremien wird erfolgen.

Beratungsergebnis:

4.2 Friedhof Mitte
Vollbelegung der Grabkammern in den Urnenstelen
Vorlage: 184/2021

Die mittlerweile elf Urnenstelen mit je 16 Grabkammern sind jetzt komplett belegt. Es steht aktuell keine
freie Grabkammer mehr zur Verfügung, Beisetzungen sind nur als Zweit- oder Drittbelegungen in bereits
erworbenen Grabkammern möglich.

Nach wie vor besteht eine rege Nachfrage nach dieser Bestattungsart. Im Vergleich zu den
Einführungsjahren (ab 2006) ist die Nachfrage in den letzten Jahren etwas zurückgegangen, was
hauptsächlich auf die Ausweitung (konkret: Urnenbaumgrabstätten, pflegefreie Urnengrabstätten) bzw. die
Vielfalt der Grabstättenarten zurückzuführen ist. In der jüngeren Vergangenheit (ab 2014) wurde ca. alle 2
Jahre eine neue Urnenstele errichtet.

In der Vergangenheit wurde vorausschauend geplant, so sollte im Jahr 2020 bereits eine neue Urnenstele
gebaut werden, allein die fehlende Haushaltsgenehmigung hat dies verhindert. Aus dem gleichen Grund ist
auch aktuell kein Neubau einer Urnenstele möglich, die Gelder sind im Haushalt 2021 eingestellt.

Sollte jetzt der Wunsch nach einer Urnenbeisetzung in der Urnenstele geäußert werden, besteht nur die
Möglichkeit, in die Urnenwand auf dem Friedhof Anspach auszuweichen. Eine spätere Umbettung, in eine
neue Urnenstele auf dem Friedhof Mitte, ist NICHT problemlos möglich, da die Urnenwandtafeln, welche
bei einer Beisetzung miterworben werden, unterschiedlichen Größen und Farben haben. Alternativ gibt es
weitere pflegefreie Grabstätten zur Auswahl auf allen Friedhöfen.

Die Verwaltung wird die Reaktionen auf diese Situation entsprechend dokumentieren und zu gegebener
Zeit wieder berichten.

4.3 Ergänzungsbericht zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019
der Stadt Neu-Anspach - Kindertagesstätten
Vorlage: 214/2021

Frau Bolz berichtet, dass der Bericht in der Sondersitzung des Sozialausschusses am 13.07.2021
behandelt werden soll. Besonderer Augenmerk wird auf Kapitel 11 gelegt.

Mitteilung:
Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 11. Februar 2021 den Beschluss über den Jahresabschluss 2019
und dessen Prüfbericht (Vorlage 274/2020) gefasst.
Die Stadtverordnetenversammlung kann aus Termingründen erst am 01.07.2021 über die genannte
Vorlage entscheiden.

Um jedoch dem Ergänzungsbericht formal gerecht zu werden, wird dieser in dieser separaten Mitteilung
dem Magistrat und den Stadtverordneten zur Kenntnis gegeben.
Bisher lag den Stadtverordneten nur der Entwurf des Ergänzungsberichts „Kindertagesstätten“ vor. Die
Endfassung liegt der Verwaltung erst nach der ursprünglichen Beschlussfassung im Februar vor.

Beratungsergebnis:

5. Anfragen und Anregungen
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Beschluss

Beratungsergebnis:

5.1 Anfrage der FWG Fraktion zu den Themen Baustellen und Hochtaunusstift
Herr Fleischer stellt drei Fragen zu den genannten Themen:

1. Gibt es Informationen zum Baufortschritt in der Raiffeisenstraße?`
2. Gibt es Informationen zum Baufortschritt im Häuser Weg?
3. Gibt es Neuigkeiten zum ehem. Hochtaunusstift?

Herr Pauli antwortet auf die Fragen direkt:
1. Erst gestern habe er mehrere Tieflader und LKWs in der Baustelle stehen sehen.
2. Nach seiner Information finden dort aktuell Innenausbauten statt.
3. Nein, keine Neuigkeiten.

5.2 Anfrage der FDP zum Glasfaserausbau in Neu-Anspach
Herr Ziegele von der FDP stellt folgende Fragen zum Glasfaserausbau. Diese werden kurzfristig
über die News oder zur nächsten Parlaments-/Ausschusssitzung beantwortet.

Fragen der FDP zum Thema Glasfaserausbau in Neu-Anspach

1. Das Breitband-Förderprojekt des Hochtaunuskreises sieht für Haushalte und
Bildungseinrichtungen mit einer schwachen Netzanbindung einen Glasfaser-Netzausbau vor. In
Neu-Anspach wurden 36 Förderpunkte identifiziert und der Ausbau sollte nach dem ursprünglichen
Plan bis Ende August 2021 vollzogen sein. Wie ist der aktuelle Stand dieser Fördermaßnahme?

2. Parallel zum geförderten Ausbau wird der Deutschen Glasfaser gestattet, das Glasfasernetz
eigenständig zu vermarkten, wofür sie Kooperationsverträge mit den jeweiligen Gemeinden
abschließt. Wurde der Stadt bereits ein Kooperationsvertrag vorgelegt und wie wird mit
diesem im Weiteren verfahren? Insbesondere interessiert hier die Frage, ob und wann dieser
Vertrag den parlamentarischen Gremien vorgelegt wird.

3. Die Stadt Usingen hat bereits solch einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Dieser
untersagt Drittanbietern die Nutzung des Glasfasernetzes mit Ausnahme von geförderten
Haushalten. Das sichert der Deutschen Glasfaser für mindestens 30 Jahre eine Art
Monopolsituation und es ist zu fragen, auf welcher Grundlage dieses Exklusivrecht eingeräumt
wurde. Schließlich baut das Angebot auf einer mit öffentlichen Mitteln geförderten Infrastruktur auf.

6. Geschäftsordnungsfragen im Zusammenhang mit der nächsten Parlamentssitzung

Keine Wortmeldungen.

Die Vorsitzende schließt die Sitzung um 22.12 Uhr.

Ulrike Bolz
Ausschussvorsitzende

Christian Neuenfeldt
Schriftführer
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung sowie die 
Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Tagesordnung erheben sich Einwände.  
 
Herr Pauli erläutert, dass die TOPs 3.1 (im Sozialausschuss) und 3.2 (im Bauausschuss) nicht 
behandelt werden konnten bzw. geschoben wurden und es sinnvoll erscheint diese im Haupt- 
und Finanzausschuss ebenso zu schieben. 
Frau Scheer beantragt die Punkt 4.3 und 4.4 mit in die Aussprache zu übernehmen. 
Herr Meyer beantragt den Punkt 3.7 als ersten Beratungspunkt vorzuziehen. 
 
Nachrichtlich: 
Es kam der Wunsch von einzelnen Gremienmitgliedern auf, die ursprüngliche Nummerierung im 
Protokoll bestehen zu lassen und nur erläuternd über die anderslaufende Reihenfolge zu 
informieren. 
 
Daher wird die Tagesordnung wie folgt erledigt: 
 
 
 
 

1. Genehmigung des Beschluss-Protokolls Nr. XII/36/2020 über die Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses am 21.11.2020 

 
 
Keine Wortmeldungen. 
 

Beschluss 

Das Protokoll zur letzten Sitzung wird genehmigt. 
 

Beratungsergebnis:10 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 

2. Bericht aus dem Wirtschaftsbeirat und der Wirtschaftsförderung 
 

Herr Susemichel berichtet für den Wirtschaftsbeirat: 
Aufgrund der Corona Pandemie fand keine Sitzung des Wirtschaftsbeirats statt. Trotzdem findet ein 
reger Austausch mit dem Vorsitzenden des Gewerbevereins statt. 
Er bringt die Sorgen der Bürger und Gewerbetreibenden für die Beratungen des Haushalt 2021 an 
und bittet um sorgsame Beratungen für das Wohl der Stadt Neu Anspach. 
 
Herr Lorenz berichtet als Wirtschaftsförderer über seine Arbeit. 
Er berichtet von dem im November fertiggestellten Tourismuskonzept, das nun in der nächsten 
Sitzungsrunde beraten werden soll. 
Für das Förderprogramm Waldschwimmbad konnte die von der Kommunalaufsicht attestierte 
Haushaltsnotlage eingereicht werden um höhere Förderquoten zu erreichen. 
Der Gewerbeverein hat mit der Stadt eine gemeinsame Homepage eingerichtet.  
www.wir-in-na.de 
Außerdem berichtet er kurz über aktuelle Projekte im Stadtmarketing, wie die strategische 
Neuaufstellung in puncto Werbeflächen und Werbeleitsystemen. Ebenso sei ein 
Vermarktungskonzept für das Bürgerhaus in Zusammenarbeit mit dem Pächter der 
Bürgerhausgaststätte sowie dem LB Familie, Sport und Kultur in Arbeit. 
 
 

3. Beratungspunkte 
 
3.1 Tourismuskonzept 

Vorlage: 296/2020 

 
Geschoben, da die Vorlage im Sozialauschuss aus Zeitgründen nicht beraten werden konnte. 
 

http://www.wir-in-na.de/
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Beschluss: 

Entfällt. 
 

Beratungsergebnis:Ohne Abstimmung 

 

3.2 Erlass einer neuen Stellplatz- und Ablösesatzung 
Vorlage: 25/2021 

 
Geschoben, da die Vorlage im Bauausschuss nicht beraten wurde. 

Beschluss: 

Entfällt. 
 

Beratungsergebnis:Ohne Abstimmung 

 

3.3 12. Änderung der Wasserversorgungssatzung 
Vorlage: 46/2021 

 
Herr Fleischer fragt an welche Datenschutzsachverhalte zu dieser Änderung führen und ob es 
möglich wäre einzelne Passagen doch in der Satzung zu behalten. 
 
Herr Pauli erläutert die Änderungen und weist daraufhin, dass die Änderung der Mustersatzung des 
Hessischen Städte- und Gemeindebundes entspricht und er mit individuellen Änderungen vorsichtig 
wäre. 

Beschluss: 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 
(GVBl. 
S. 291), der §§ 30, 31, 36 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 
14.12.2010 (GVBl. I 
2 
S. 548, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.08.2018 (GVBl. S. 366), der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 
des 
Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.03.2013 (GVBl. S. 
134), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247), wird folgende 
 

12. Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung (WVS) 
der Stadt Neu-Anspach vom 13.07.2004 

in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 29.10.2020 
 

Artikel I 
 
beschlossen: 
 
§ 11 Absatz 2 Wasserversorgungssatzung  
 
Die Stadt kann die zur Verfügung gestellte Wassermenge auch durch Funkmessgeräte ermitteln. 
Diese sind von den Anschlussnehmern zu nutzen. 
 
Die Stadt liest die Funk-Wasserzähler zu folgenden Zeitpunkten und in folgenden Fällen ab: 
 
1. zum 31.12. eines jeden Jahres zur Feststellung des Jahresverbrauches.  
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 Die Ablesung erfolgt in der KW 1 - 4 des Folgejahres. 
 
2. bei Eigentümerwechsel oder auf Wunsch des Eigentümers. 
 
3. unterjährig maximal viermal für Funktionstests. 
 
 

Artikel II 
 

§ 37 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Änderung tritt zurück zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
 
 

Beratungsergebnis:10 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 

3.4 Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Online-Zugangsgesetzes 
Vorlage: 305/2020 

 
Herr Pauli erläutert zu Beginn der Beratungen den Begriff „Civento-Prozess“. Hier geht es um 
webbasierte Anwendungen, über die Bürger Leistungen der öffentlichen Verwaltung beziehen kann. 
Z.B. Beantragung von Standesamtsurkunden, beim Land die Anmeldung zur Corona Impfung. 
 
Herr Töpperwien beantragt, dass der Hochtaunuskreis in die Arbeit zum Online-Zugangsgesetz 
miteinbezogen wird. Er befürchtet, dass Neu Anspach und Usingen hier die Vorarbeit leisten und 
andere Kommunen, möglicherweise sogar kostenlos, die Früchte dieser Arbeit ernten. 
 
Herr Pauli erwidert, dass Neu Anspach und Usingen hier Musterkommune vom Land sind und dies 
auch gefördert wird. Grundsätzlich sind beide Kommunen offen dafür, dass andere noch 
miteinsteigen aber es ist für alle klar wie viel Arbeit dahintersteht und wie viel Arbeitsaufwand hier 
noch nötig sein wird, weshalb andere Kommunen da sehr vorsichtig bin. Auf Herr Paulis Angebot, 
das Thema mit in die Bürgermeister-Runde mitzunehmen, zieht Herr Töpperwien seinen Antrag 
zurück. 
 
Frau Scheer beantragt, parallel zu der im Arbeitskreis Haushalt vorgestellten Tabelle zu einzelnen 
IKZ Ämtern, diese ausgeweitet zu möglichst allen IKZ Ämtern und regelmäßig zu den 
Haushaltsberatungen vorgelegt zu bekommen. 
Nach Herr Neuenfeldts Zustimmung, als Vertreter der Kämmerei, entfällt eine Abstimmung hierüber. 

Beschluss: 

Es wird beschlossen, die als Anlage 1 beigefügte Öffentlich-Rechtliche-Vereinbarung 
abzuschließen. Sollten sich weitere Kommunen einer Zusammenarbeit im Bereich des 
Onlinezugangsgesetzes anschließen wollen ist dies möglich, ohne dass es eines gesonderten 
Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung bedarf. Diese Ermächtigung an den Magistrat 
setzt voraus, dass mit einer Erweiterung der Zusammenarbeit weitere Synergien geschaffen 
werden, die auch im wirtschaftlichen Interesse der Stadt Neu-Anspach sind.  
 

Beratungsergebnis:10 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 

3.5 14. Änderung der Entschädigungssatzung der Stadt Neu-Anspach 
1) Erhöhung der Aufwandsentschädigung bei Mitglieder des Wahlausschusses bzw. des 
Wahlvorstands 
2) Konkretisierung der Aufwandsentschädigung bei Schriftführertätigkeit 
Vorlage: 13/2021 
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Frau Scheer und Frau Schirner fragen vor Beginn der Beratungen zu diesem Punkt, ob sie als 
Mitglieder des Wahlausschusses den Saal verlassen müssen. 
 
Herr Kulp verneint dies aus seiner juristischen Expertise heraus. Er bezieht sich dabei auf §25 HGO 
in dem der Widerstreit der Interessen geregelt wird. 
 
Frau Bolz schlägt vor die Satzungsänderung so zu formulieren, dass ab 30 Minuten eine 
Entschädigung gezahlt wird. 
Daher wird der Beschluss bei §3 Abs. 3 Satz 2 auf „unter 30 Minuten“ geändert. 

Beschluss: 

Es wird beschlossen, aufgrund der §§ 5 und 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15.12.2020 (GVBl. S. 915), folgende 
 

14. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung der Stadt Neu-Anspach 
in der Fassung der 13. Änderungssatzung vom 05.09.2017 

 
zu erlassen: 
 
Artikel I 

§ 3 Aufwandsentschädigungen 
(1) Mitglieder des Wahlausschusses bei städtischen Wahlen/Bürgerentscheiden sowie der 
Wahlvorstände bei allen durchzuführenden Wahlen sowie Volksentscheiden    
 30,00 Euro 
zzgl. eines Gutscheins vom Gewerbeverein Neu-Anspach e.V. in Höhe von   20,00 Euro 
 
(3) Schriftführer in den städtischen Gremien erhalten pro Sitzung, die von ihnen im Rahmen ihrer 
Aufgabenstellung wahrgenommen wird, neben den Fahrtkosten, ebenfalls eine 
Aufwandsentschädigung. Diese beträgt 30,00 Euro. 
 
Sogenannte Kurzsitzungen mit einer Maximaldauer von unter 30 Minuten, die Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung zeitlich unmittelbar vorangehen oder nachfolgen, begründen keinen 
Anspruch auf Aufwandsentschädigung. Sie gelten mit der für die Teilnahme an der nachfolgenden 
Stadtverordnetenversammlung gezahlten Aufwandsentschädigung als abgegolten. 
 
Wird die Schriftführertätigkeit in den Sitzungen ausnahmsweise durch Mandatsträger/innen bzw. 
ehrenamtliche Stadträte wahrgenommen, haben diese ebenfalls einen Anspruch auf eine 
Aufwandsentschädigung von 30,00 € pro Sitzung. Dieser Betrag wird zusätzlich zu den 
Aufwandsentschädigungen gewährt, auf die der betreffende Personenkreis nach den näheren 
Festlegungen dieses § 3 Anspruch hat. 
 
Artikel II 

§ 7 In-Kraft-Treten 
Die 14. Änderungssatzung tritt mit Veröffentlichung in Kraft. 
 

Beratungsergebnis:10 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 

3.6 Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 
Vorlage: 307/2020 

 
Herr Göbel beantragt, dass der Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft zur 
nächsten Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung eingeladen wird. Seine Fraktion wird den Bericht 
wohlwollend zur Kenntnis nehmen und beschließen, jedoch liegen Fragen zur Geschäftspolitik und 
zu Zielen der Gesellschaft vor. 
 
Herr Kirberg erläutert, dass dies bereits auf der Agenda des Ausschusses liegt, man nach dem 
Geschäftsführerwechsel bei der Gesellschaft dem neuen Geschäftsführer eine Einarbeitungszeit 
gewähren wollte. Daraufhin wird über den Antrag nicht abgestimmt. 
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Herr Töpperwien und Herr Kulp stellen Anträge über den zusammengefasst abgestimmt wird. 
Es wird darum gebeten, den Bestand der sozialen Wohnungen in Neu-Anspach zu erfassen und in 
Gesprächen mit der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft, auch unter Nutzung der 
Überschüsse die nach HGO anteilig an Neu Anspach ausgeschüttet gehören, Lösungen zu erörtern 
diesen Bestand an Sozialwohnungen zu sichern. 
Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 4 Enthaltunge(n) 
 
 

Beschluss: 

Der beigefügte Beteiligungsbericht der Stadt Neu-Anspach für das Wirtschaftsjahr 2019 wird 
beschlossen. 
 

Beratungsergebnis:10 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 

3.7 Beschluss über den vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss 2019 und 
Entlastung des Magistrats 
Vorlage: 274/2020 

 
Der TOP 3.7 wurde an den Anfang der Beratungspunkte gesetzt. 
 
Die Fraktionen der FWG, CDU und Grüne kündigen an diesen Prüfbericht nicht zu beschließen und 
dem Magistrat nicht die Entlastung zu erteilen. Sie beziehen sich dabei auf die 
Prüfungsbeanstandungen. 
 
In der Diskussion werden diverse Punkte aus dem Bericht entnommen um die Haushaltssituation 
der Stadt zu beschreiben und darzustellen. 
 
Herr Kirberg beantragt die Prüfungshinweise und –beanstandungen in eine Excel-Matrix zu 
überführen und sich in den folgenden Ausschusssitzungen über den Bearbeitungsstand dieser 
Matrix informieren zu lassen. 
Abstimmungsergebnis: 3 Ja-Stimme(n), 5 Nein-Stimme(n), 2 Enthaltunge(n) 
 
 
 
Es wird festgehalten, dass diverse Themen aus dem Prüfbericht beratungswürdig in der nächsten 
Haushalts-Klausur erscheinen. 
 
Herr Göbel beantragt die Schließung der Rednerliste. 

Beschluss: 

Der Jahresabschluss 2019 nebst Prüfbericht wird beschlossen. Gleichzeitig wird der Magistrat 
entlastet. 
 
Prüfungsbeanstandung 1: Fehlerhafte Vergabe Trockenbauarbeiten 
Prüfungsbeanstandung 2: Fehlerhafte Vergabe Renovierungsarbeiten 
Prüfungsbeanstandung 3: Fehlendes Vergabeverfahren Fahrdienst 
Prüfungsbeanstandung 4: Fehlendes Vergabeverfahren Gartenpflege 
Prüfungsbeanstandung 9: Verstoß gegen Vergaberecht und § 99 HGO 
1-4, 9: Wird im Zuge der neuen Vergabeordnung durch die Verwaltung berücksichtigt. 
 
Prüfungsbeanstandung 5: Unvorteilhafte Vertragsgestaltung 
Prüfungsbeanstandung 6: Für die Stadt unvorteilhafte Erbbaurechtsverträge 
Prüfungsbeanstandung 7: Verstoß gegen § 3 Abs. 3 GemHVO 
Prüfungsbeanstandung 8: Unzulässige Aktivierung von Unterhaltungsaufwendungen 
Prüfungsbeanstandung 10: Verstoß gegen § 105 Abs. 1 S. 3 HGO 
5+6: Hier obliegt es der politischen Entscheidungen, die Sportförderung anderweitig zu gestalten. 



 

7 

7+10: Unmittelbare Folge der Haushaltsplanung und der Beschlüsse der Politik. Nur durch 
Konsolidierung und Einsparungen zu ändern. Diese Maßnahmen bleiben jedoch weiteren 
Beschlüssen vorenthalten. 
8: Die Bushaltestellen werden trotz der Beanstandung weiterhin investiv abgewickelt (Begründung 
Seite 48) 
 
Die Hinweise und Empfehlungen werden umgesetzt. 
 
 

Beratungsergebnis:5 Ja-Stimme(n), 5 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 

3.8 Erneute Aussetzung der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der 
Kindertagesstätten aufgrund der Einschränkungen bei der Kinderbetreuung im Rahmen der 
Corona-Pandemie 
Vorlage: 33/2021 

 
Der Sozialausschuss hat die Vorlage mehrheitlich beschlossen. 
 
Herr Kirberg fragt an wie das ganze finanziert werden soll. Entgangene Einnahmen sollen im 
Haushalt aufgefangen werden. 
Es wird sich darauf geeinigt, das Thema in der Haushaltsklausur am 13.02. zu behandeln. 
 
 

Beschluss: 

Es wird beschlossen, aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen 
Einschränkungen bei der Kinderbetreuung folgende Modalitäten zur Erhebung der Betreuungs- 
und Verpflegungsgebühren festlegen: 
 
Für alle Kinder, die im Monat Januar 2021 (und je nach Kostenübernahme durch das Land auch 
darüber hinaus) keine Betreuung in Anspruch genommen haben, wird sowohl der Elternbeitrag als 
auch das Essensgeld zu 100 % erlassen. 
 
Für alle Kinder, die im Monat Januar 2021 (und je nach Kostenübernahme durch das Land auch 
darüber hinaus) eine Betreuung zwischen einem und zehn Tagen in Anspruch genommen haben, 
wird sowohl der Elternbeitrag für das regulär gebuchte Modul als auch das Essensgeld zu 50 % 
erlassen. 
 
Für alle Kinder, die im Monat Januar 2021 (und je nach Kostenübernahme durch das Land auch 
darüber hinaus) eine Betreuung zwischen elf und zwanzig Tagen in Anspruch genommen haben, 
wird sowohl der Elternbeitrag für das regulär gebuchte Modul als auch das Essensgeld zu 100 % 
erhoben. 
 
Diese Maßnahmen sind daran gebunden, dass das Land Hessen 50 % der Elternbeiträge erstattet 
und auf die Laufzeit dieser Erstattung begrenzt. 
 

Beratungsergebnis:10 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 

4. Mitteilungen des Magistrats 
 

 

Beschluss 

Beratungsergebnis:  
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4.1 Ev. Kindertagesstätte Anspach "Unterm Himmelszelt" 
Wiederaufnahme des Pilotprojektes 
Vorlage: 301/2020 

 

Mitteilung: 

Die Verwaltung bezieht sich auf die Mitteilung Nr. XII/236/2020, mit der für die Ev. Kita Anspach 
„Unterm Himmelszelt“ die Notwendigkeit zur Verkürzung der Öffnungszeiten und die Aussetzung des 
Pilotprojektes erläutert wurde.  
 
Von der Kita-Leitung wurde am 04.12.2020 darüber informiert, dass ein Teil der fehlenden 
Personalstunden ab dem 01.01.2021 wiederbesetzt werden konnten. Damit können ab diesem 
Zeitpunkt auch wieder die regulären Öffnungszeiten und das 7.00 Uhr-Pilotprojekt angeboten 
werden. 
 

Beratungsergebnis:  

4.2 2018-18-17 Erweiterung Nahwärmenetz Pufferstation 
Vorlage: 48/2021 

 

Mitteilung: 

Wie bereits schon in den Mittelanmeldungen der Vorjahreshaushalte immer mitgeteilt wurde, wird 
von Seiten der Stadt Neu-Anspach zusammen mit der Firma Viessmann versucht, die neue 
Hackschnitzelanlage als erneuerbare Energie fördern zu lassen. 
 
Eine Antragsstellung gestaltete sich mehr als schwierig. Im Förderprogramm zur Nutzung 
erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, nach den Richtlinien des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie, war dieser Typ einer Hackschnitzelanlage weder gelistet und somit nicht 
förderfähig. 
 
Der Fachkompetenz des Wassermeisters Sehl und der Firma Viessmann, die immer wieder 
geforderte Angaben und Messwerte lieferten oder erstellen ließen, ist es zu verdanken, dass die 
Anlage schlussendlich in das Förderprogramm aufgenommen wurde. 
 
Mitte Januar erfolgte dann vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ein entsprechender 
Zuwendungsbescheid mit einer max. Förderungssumme von 158.166,00 EURO. 
Die Abrechnung der Maßnahme wird in der ersten Jahreshälfte 2021 erfolgen, incl. dem zu 
erstellenden Verwendungsnachweis. Mit einem Zahlungseingang ist somit im Haushaltsjahr 2021 
zu rechnen. 
 

Beratungsergebnis:  

4.3 Zwischenbericht Projektverlauf Tax Compliance Management System 
Vorlage: 6/2021 

 
Die Vorlage wurde in die Beratungspunkte vorgezogen. 
 
Frau Scheer zieht ein Resümee über den Vorlagentext und erläutert welche inhaltlichen Passagen sie für sehr 
unglücklich hält. 
 
Herr Pauli erläutert daraufhin kurz die Intention hinter den Textpassagen. 

Mitteilung: 

Mit Vorlage 36/2020 vom 02.07.2020 wurde der Kämmerei der Projektauftrag erteilt, ein Tax 
Compliance Management System zu erstellen, ein Umstellungs-konzept für den neuen § 2b UStG 
zu entwickeln, ein entsprechendes Haushaltsscreening durchzuführen und alle notwendigen 
Anpassungen für das neue Umsatzsteuerrecht vorzunehmen. 
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Aufgrund der flächendeckenden Bedeutung für die Kommunen und der sich daraus ergebenden 
steuerstrafrechtlichen Risiken wurde gleichzeitig vereinbart, den Gremien fortlaufend über den 
Projektablauf zu berichten. 
 
Im Vergleich zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage im Juni 2020 haben sich durch die Corona 
Pandemie zahlreiche Prioritäten in den Kommunalverwaltungen grundlegend verschoben. In Folge 
dessen ist glücklicherweise das Corona-Steuerhilfegesetz in Kraft getreten, was die Verlängerung 
der Optionsregelung § 2b UStG bis Ende 2022 vorsieht. Entsprechend haben die Kommunen nun 
2 Jahre länger Zeit, das Projekt abzuschließen. 
 
Trotz dieser Verlängerung ist das Projektziel immer noch ambitioniert und wird das Projektteam wie 
auch die gesamte Verwaltung vor eine große Herausforderung stellen, zumal durch Mutterschutz 
und Elternzeit und die Einarbeitung einer neuen Kraft dem Projektteam eine Säule wegbricht, die 
aufgrund des erforderlichen Fachwissens über die Projektdauer nur schwer zu ersetzen ist. Dies 
auch im Hinblick darauf, dass durch diese Veränderungen auch die Ressourcen im Alltag der 
Haushaltsaufstellung bzw. des Vollzugs und des Abschlusses ersetzt werden mussten.  
 
Einige Projekterfolge sind dennoch schon zu verzeichnen: 
 

1. Zunächst wurden mit der Vorlage XI/9-2020 die formellen Voraussetzungen geschaffen. Der 
Projektauftrag wurde erteilt, die Projektleitung bestimmt (wenn auch mit verminderter Stärke), die 
Projektdauer wurde festgelegt (verlängert auf 31.12.2022) und die erforderlichen Haushaltsmittel 
bereitgestellt 

 
2. Vom Projektteam wurden die erforderlichen Fortbildungen absolviert, sodass das notwendige 

Fachwissen vorhanden ist um die wesentlichen Projektaufgaben zu erfüllen. 
 

3. Es wurde bereits ein Umstellungskonzept erarbeitet, die notwendigen Arbeitsschritte identifiziert, der 
Umfang eingeschätzt und ein Projektzeitplan erstellt. 

 
4. Es wurde sich der IKZ-Arbeitsgruppe unter Moderation des Steuerberatungsbüros Schüllermann 

angeschlossen. Diese hat bereits einmal getagt. In Folge der Corona Pandemie wurde das 2. 
Treffen verschoben. 

 
5. Für das Haushaltsscreening wurde eine Erfassungstabelle (Arbeitsvorlage) sowie eine Checkliste 

mit Prüfschema zum neuen § 2b UStG erarbeitet. Auch wird in der Arbeitsgruppe eine Fallsammlung 
geführt, indem strittige Steuerfragen gesammelt werden. 

 
Diese Maßnahmen lassen gegenüber der Finanzbehörde den ernsthaften Willen erkennen, das 
Projekt angeschoben zu haben und die Steuerpflichten erfüllen zu wollen, was im ersten Schritt vor 
strafrechtlichen Folgen schützen sollte. Dennoch ist und bleibt das Projekt „Neuland“ und birgt 
Unsicherheiten. Die bisher schon guten Erfolge im Projekt dürfen nicht darüber wegtäuschen, 
welch große Hürden noch zu bewältigen sind: 
 

• Der wesentlichste Schritt ist sicherlich das Haushaltscreening, indem ALLE Einnahmepositionen der 
Stadt auf eine mögliche Steuerbarkeit überprüft werden müssen. Dieses Screening alleine wird 
(netto) Wochen dauern und ist noch nicht angefangen. Viele Positionen werden im Anschluss mit 
den Ämtern in der Verwaltung beraten werden und zweifelhafte Fälle mit dem Steuerberater erörtert 
werden müssen.  

 
• Aus der Analyse der Haushaltspositionen werden Anpassungen von Verträgen und Satzungen 

notwendig werden, was die Beteiligung Dritter oder gar der Gremien bedarf, weshalb ein zu langes 
Aufschieben des Projekts nicht möglich sein wird.  

 
• Es werden Schulungsunterlagen, Leitfäden und Checklisten bedarfsgerecht erstellt und vermittelt 

werden müssen. Die größte Herausforderung wird aber sein, die Belegschaft auf das Thema zu 
sensibilisieren. Das Thema „Steuern“ ist bisher für den Großteil der Mitarbeiter völlig unbekannt, wird 
aber plötzlich für viele zum Thema. Bis die Problematik in den Köpfen verankert sein wird, besteht 
die Gefahr, dass neue steuerrechtliche Risiken nach Abschluss des eigentlichen Prüfvorgangs 
entstehen. 

 
Wie die oben genannten Ausführungen zeigen, liegt das Projekt durch die Verlängerung auf Ende 
2022 noch im Soll, auch wenn wir eigentlich deutlich weiter sein wollten. 
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Eigentlich war geplant, dass man durch die Doppelhaushalte 2020/2021 in Usingen und Neu-
Anspach in die Lage versetzt wird, die notwendigen Ressourcen für dieses Großprojekt zu 
schaffen. 
 
De facto konnte man zwar die notwendigen organisatorischen Vorkehrungen treffen, die freien 
Ressourcen aus dem Doppelhaushalt Usingen gingen aber komplett in dem aufwendigen 
Haushaltsaufstellungsverfahren in Neu-Anspach unter und werden auch weiterhin die Kapazitäten 
der Kämmerei überproportional binden.  
 
Es ist daher auch im Hinblick auf die anstehenden Jahresabschlüsse unrealistisch, dass das 
Projekt vor Sommer überhaupt 2021 fortgesetzt werden kann. Im Herbst beginnen dann bereits 
wieder die Haushaltsplanungen für 2022. 
 
Die Situation muss also in 2021 weiter genau beobachtet werden. Im schlimmsten Fall müssen 
Ende 2021/Anfang 2022 Abstriche gemacht werden und anderen Projekte aufgeschoben werden. 
Ein Aufstocken der Ressourcen wäre zwar auch denkbar, das Projekt also solches und die damit 
verbundenen Komplexität lassen dies aber zumindest derzeit nicht sinnvoll erscheinen 

Beratungsergebnis:  

4.4 Ablehnung des Widerspruchs zur Versagung der Haushaltsgenehmigung 2020 
Vorlage: 9/2021 

 
Die Vorlage wurde ebenso zu den Beratungspunkten vorgezogen. 
 
Frau Scheer weist auf einen Absatz über die Senkung des Generationenbeitrags im Haushalt 2020 hin und 
erinnert an Wortmeldungen aus der Sitzung als diese Senkung beschlossen wurde. 

Mitteilung: 

Mit Schreiben vom 29.12.2020 hat die Kommunalaufsicht des Hochtaunuskreises unseren 
Widerspruch zur Versagung der Haushaltsgenehmigung 2020 abgelehnt. 
 
Die Verwaltung hat das Schreiben zur Stellungnahme an Dr. Rauber vom HSGB weitergeleitet. 

Beratungsergebnis:  

5. Anfragen und Anregungen 
 

 

Beschluss 

Beratungsergebnis:  

6. Geschäftsordnungsfragen im Zusammenhang mit der nächsten Parlamentssitzung 
 

 

Beschluss 

Beratungsergebnis:  

 
   

Till Kirberg 

Ausschussvorsitzender 
 Christian Neuenfeldt 

Schriftführer 
 

 



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Braum
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt

Datum, 27.01.2021 - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/25/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 02.02.2021

Bauausschuss 10.02.2021

Haupt- und Finanzausschuss 11.02.2021

Bauausschuss 23.06.2021

Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2021

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Erlass einer neuen Stellplatz- und Ablösesatzung

Sachdarstellung:

Die derzeitige Stellplatz- und Ablösesatzung ist im Februar 2019 in Kraft getreten. Die letzte Änderung (1.
Änderung) erfolgte im Juni 2019.

Jede Gemeinde hat nach § 52 HBO umfangreiche Möglichkeiten, durch eigene Satzungen die
Stellplatzpflicht für ihr Gemeindegebiet oder auch nur für Teile davon über die Mindestanforderungen hinaus
bezüglich Anzahl, Gestaltung, Lage und Ausgleichszahlungen der Stellplätze für Kraftfahrzeuge auf dem
jeweiligen Baugrundstück eigenverantwortlich zu regeln.

Anlass zu der jetzigen Änderung ist die Verordnung über die Anforderungen an Abstellplätze für Fahrräder
(Fahrradabstellplatzverordnung), die am 01. November 2020 in Kraft getreten ist. Es besteht die Möglichkeit,
durch Satzung der Gemeinde eine abweichende Regelung zur Fahrradabstellplatzverordnung zu treffen.
Soweit keine abweichende Regelung getroffen wird, richtet sich die Zahl der notwendigen Abstellplätze für
Fahrräder seit dem 01.11.2020 nach der Anlage der Fahrradabstellplatzverordnung. Die Verordnung fordert
neben den normalen Fahrradabstellplätzen auch Stellplätze für Sonderfahrräder (z.B. Lastenräder).

Allgemein lässt sich sagen, dass die Verordnung immer dann gelten soll, wenn keine Satzung vorliegt oder
eine Satzung keine Regelungen zu bestimmten Bereichen trifft. Erfolgen innerhalb einer Stellplatzsatzung
Regelungen (auch abweichende Regelungen) zur Fahrradabstellplatzverordnung, so gelten die Regelungen
der Satzung. Nur wenn innerhalb der Stellplatzsatzung zum Beispiel keine Regelungen bezüglich der Maße
für die Fahrradabstellplätze getroffen werden, gilt die Fahrradabstellplatzverordnung für die Maße neben der
Stellplatzsatzung ergänzend. Sollen dieselben Regelungen aus der Verordnung in die Satzung übernommen
werden, ist eine Änderung der Stellplatzsatzung nicht notwendig, da die Verordnung neben der Satzung gilt.

Aus Sicht der Verwaltung zielt die Fahrradabstellplatzverordnung vor allem auf Großstädte und den dort
größeren Siedlungs- und Flächendruck ab, als auf kleine Städte und Gemeinden. Die vom Gesetzgeber
eingeräumte Verordnung so zuzulassen, würde insbesondere bei größeren Wohnkomplexen zu einer
Mehrbelastung bei der Umsetzung des Bauvorhabens führen. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die
Anzahl der Abstellplätze für Fahrräder innerhalb der Stellplatzsatzung zu regeln. Die erforderliche Größe
bzw. die Maße der Abstellplätze bleibt weiterhin in der Verordnung geregelt. Die Errichtung von
Abstellplätzen für Sonderfahrräder soll nicht notwendig sein.
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Anfragen und Anregungen aus der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses vom 10.02.2021:
1. Rechtlichen Verknüpfung von Wohnraum und Stellplätzen

Die Verwaltung hatte den HSGB bereits im September 2019 um eine Stellungnahme gebeten. Die
Stellungnahme wurde am 21.11.2019 als Mitteilung in den Bauausschuss gegeben (siehe Vorlage
290/2019 im Anhang).

2. Anordnung von gefangenen Stellplätzen
Bisher lässt die Stellplatzsatzung der Stadt Neu-Anspach gefangene Stellplätze zu. Die Anordnung von
zwei hintereinanderliegenden Stellplätzen sollte auch weiterhin möglich sein, da dadurch weniger
Flächen versiegelt werden. Eine höhere Versiegelung führt somit zu einer Überschreitung der
Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO).

Erläuterungen zu den Änderungen in der Satzung:

1. Im Abschnitt § 2 Herstellungspflicht wurde folgendes ergänzt:
- die Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder wurde ergänzt.
- Darüber hinaus werden die Begriffe „Stellplätze“ und „Abstellplätze“ definiert.
- Der dritte Satz ergänzt: Die Errichtung von Sonderfahrradabstellplätzen ist nicht notwendig.

2. Im Abschnitt § 3 Größe wurden folgende Hinweise ergänzt:
- Die Größe der Abstellplätze für Fahrräder ist in der derzeit jeweils gültigen

Fahrradabstellplatzverordnung für Hessen geregelt.
- Im Übrigen gilt die derzeit jeweils gültige Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und

Stellplätzen (GaVO vom 17. November 2014, GVBI. I Seite 286)

3. Im Abschnitt § 6 Beschaffenheit wurde folgendes ergänzt:
- Im Satz 1 wurde der Begriff „Stellplätze“ durch nicht überdachte Stellplätze und Stellplätze mit

Pergola ausgetauscht.
- Der Satz 4 wurde ergänzt: Zukünftig sollen bei Vorhaben mit einem Stellplatzbedarf von

mindestens 20 Stellplätzen mindestens 5 % der Stellplätze mit einer Einrichtung zum Aufladen von
Elektrofahrzeugen (E-Stellplatz) ausgestattet sein.

Erläuterungen zu den Änderungen in der Anlage zur Stellplatzsatzung:

1. Die Tabelle wurde mit der Spalte der zu kennzeichnenden Besucherstellplätze ergänzt. Da
zusätzliche Besucherstellplätze zu einer Zunahme der versiegelten Grundstücksflächen führen
würden, sollen die Besucherstellplätze im Bereich der Wohngebäude nur gekennzeichnet werden.

Für folgende Wohngebäude sind zukünftig Besucherstellplätze zu kennzeichnen:
- Mehrfamilienhäuser
- Kinder-, Jugend-, Schülerinnen- und Schülerwohn- und freizeitheime
- Senioren- und Behindertenwohnheime
- Asylbewerberwohnheime und –unterkünfte

2. Die Tabelle wurde mit der Spalte der erforderlichen Zahl der Abstellplätze für Fahrräder ergänzt. Die
erforderlichen Abstellplätze der jeweiligen Nutzungen lassen sich in der Tabelle ablesen.

3. Der Abschnitt 4 Versammlungsstätten (außer Sportstätten, Kirchen wurde neue geordnet und
gegliedert
- Zukünftig wird nicht mehr zwischen Kirchen und Kirchen von überörtlicher Bedeutung

unterschieden

- Folgende Untergliederung ist neu:
4.1 Kirchen und Versammlungsstätten für religiöse Zwecke
4.2 Versammlungsstätten (z.B. Theater, Konzerthäuser, Kino, Mehrzweckhallen)

4. Bei den nachfolgenden Sportstätten sind neben der normalen Stellplatzanforderung zusätzliche
Stellplätze für die Besucher/innenplätze der Sportstätte zu errichten (nicht nur kennzeichnen):

- Bei Sportplätzen und Sportstadien mit Besucher/innenplätzen
- Bei Turn- und Sporthallen mit Besucher/innenplätzen
- Bei Tennisplätze
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Darüber hinaus wird der Punkt 5.3 Turn- und Sporthallen zukünftig in zwei Punkte geteilt. Bei Turn-
und Sporthallen soll wie bei Sportplätzen und Sportstadien unterschieden werden, ob
Besucher/innenplätze in der Sportstätte vorhanden sind.

5. Die Punkte 9.5 und 9.6 werden zusammengeführt. Für Kraftfahrzeugwaschplätze zur
Selbstbedienung sind keine Stellplätze notwendig. Das Kraftfahrzeug steht dementsprechend schon
auf einem Waschplatz. Zukünftig gibt es nur noch den Punkt 9.5 Kraftfahrzeug-Waschstraßen.

Änderungen bzw. Ergänzungen gegenüber der bisherigen Stellplatz- und Ablösesatzung sind farblich
kenntlich gemacht.

Beschlussvorschlag:

Es wird aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBI I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S.
318) sowie der §§ 52, 86 Abs. 1 Nr. 23 und 91 Abs. 1 Nr. 4 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 28. Mai
2018 (GVBI. S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juni 2020 (GVBl. S. 378), folgende

Stellplatzsatzung und Ablösesatzung
beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Stadt Neu-Anspach.

§ 2 Herstellungspflicht

(1) Bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur
errichtet werden, wenn Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeignetes
Beschaffenheit, einschließlich für Kraftfahrzeuge von Menschen mit Behinderung, sowie
ausreichend Abstellplätze für Fahrräder hergestellt werden.

„Stellplätze“ bezeichnen im Folgenden die Unterbringung von Kraftfahrzeugen auf offenen Plätzen,
in Garagen, offenen Garagen (Carports) und Tiefgaragen. „Abstellplätze“ bezeichnen die
Unterbringung von Fahrrädern.

(2) Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder sonstigen Anlagen dürfen nur erfolgen,
wenn der hierdurch ausgelöste Mehrbedarf an Stellplätzen und Abstellplätzen für Fahrräder in
ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt wird.

§ 3 Größe

Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder müssen so groß und so ausgebildet sein, dass sie ihren Zweck
erfüllen.

Die Größe der Abstellplätze für Fahrräder ist in der derzeit jeweils gültigen Verordnung über die
Anforderungen an Abstellplätze für Fahrräder (Fahrradabstellplatzverordnung) geregelt.

Im Übrigen gilt die derzeit jeweils gültige Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und
Stellplätzen (GaV).

§ 4 Zahl

(1) Die Zahl der nach §2 herzustellenden Stellplätze bemisst sich nach der dieser Satzung beigefügten
Anlage, die verbindlicher Bestandteil dieser Satzung ist.

(2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage nicht aufgeführt ist, richtet sich
die Zahl der Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder nach dem voraussichtlichen tatsächlichen
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Bedarf. Dabei sind die in der Anlage für vergleichbare Nutzungen festgesetzten Zahlen als
Richtwerte heranzuziehen.

(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die Zahl der erforderlichen Stellplätze
nach dem größten gleichzeitigen Bedarf. Die wechselseitige Benutzung muss auf Dauer gesichert
sein.

(4) Steht die Gesamtzahl in einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, so kann die
sich aus der Einzelermittlung ergebende Zahl der Stellplätze entsprechend erhöht oder ermäßigt
werden.

(5) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 ist die Zustimmung der Stadt Neu-Anspach erforderlich.

(6) Bei der Stellplatzberechnung ist jeweils ab einem Wert der ersten Dezimalstelle ab fünf auf einem
vollen Stellplatz aufzurunden.

§ 5 Ersetzung notwendiger Stellplätze durch Abstellplätze für Fahrräder

Die Anwendung des § 52 Abs. 4 S. 1 und 2 HBO wird ausgeschlossen.

§ 6 Beschaffenheit

(1) Nicht überdachte Stellplätze und Stellplätze mit Pergola sind mit Pflaster-, Verbundsteinen oder
ähnlichem Belag auf einem der Verkehrsbelastung entsprechenden Unterbau herzustellen und zu
markieren.

(2) Stellplätze für Besucher müssen vom öffentlichen Verkehrsraum aus erkennbar und zu Zeiten des
Besucherverkehrs stets zugänglich sein; sie sind insbesondere zu kennzeichnen und dürfen nicht
anderen als Besuchern überlassen werden.

(3) Stellplätze sind ausreichend mit geeigneten Bäumen und Sträuchern zu unterteilen und zu
bepflanzen. Pro 5 Stellplätze ist ein standortgeeigneter Baum zu pflanzen und dauernd zu
unterhalten. Stellplätze mit mehr als 1000 m² Flächenbefestigung sind zusätzlich durch eine
raumgliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu unterteilen. Böschungen zwischen
Stellplatzflächen sind flächendeckend zu bepflanzen.

(4) Bei Vorhaben mit einem Stellplatzbedarf von mindestens 20 Stellplätzen müssen mindestens 5% der
Stellplätze mit einer Einrichtung zum Aufladen von Elektrofahrzeugen (E-Stellplatz) ausgestattet
sein. Bei der Berechnung der E- Stellplätze ist jeweils auf den vollen E-Stellplatz aufzurunden.

§ 7 Standort

Stellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. Ist die Herstellung auf
dem Baugrundstück ganz oder teilweise nicht möglich, so dürfen sie auch auf einem anderen Grundstück in
unmittelbarer Nähe zum Baugrundstück (bis zu 300 m) hergestellt werden, wenn dessen Nutzung zu diesem
Zweck öffentlich-rechtlich als auch zivilrechtliche das Nutzungsrecht im Grundbuch gesichert ist.

§ 8 Ablösung

(1) Die Herstellungspflicht nach § 2 kann auf Antrag durch Zahlung eines Geldbetrages abgelöst
werden, wenn die Herstellung des Stellplatzes aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht
möglich ist. Ein Ablösungsanspruch besteht nicht.

(2) Über den Antrag entscheidet der Magistrat der Stadt Neu-Anspach.

(3) Die Höhe des zu zahlenden Geldbetrages beträgt für

1. Pkw-Stellplatz oder Stellplatz für LKW bis zu 2,5 t zulässiges Gesamtgewicht 5.100,00 €
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oder einem Omnibus mit höchstens 10 Sitzplätzen oder Anhänger

2. LKW-Stellplatz von mehr als 2,5 t bis 10 t zulässiges Gesamtgewicht oder
einem Omnibus mit mehr als 10 Sitzplätzen

14.300,00€

3. LKW-Stellplatz von mehr als 10 t zulässiges Gesamtgewicht oder
Sattelfahrzeug oder einen Gelenkbus

44.000,00€

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 23 HBO handelt, wer entgegen

§2 Abs. 1 bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist,
errichtet, ohne Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit
hergestellt zu haben;

§ 2 Abs. 2 Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder sonstigen Anlagen vornimmt,
ohne den hierdurch ausgelösten Mehrbedarf an geeigneten Stellplätzen in ausreichender Zahl und
Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu haben.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000 EUR geahndet werden.

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) findet in seiner jeweils gültigen Fassung
Anwendung.

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Magistrat der Stadt
Neu-Anspach.

§ 10 In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach Vollendung ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Abweichende bauordnungsrechtliche Festsetzungen in Bebauungsplänen bleiben unberührt.

Anlage zur Stellplatzsatzung (§ 2 Abs. 1)

Stellplatzbedarf und Bedarf an Abstellplätzen für Fahrräder
NR. Verkehrsquelle Zahl der

PKW-Stellplätze
Hiervon für
Besucher/innen in %
zu kennzeichnende
Stellplätze gem. § 6
Abs. 2

Zahl der Abstellplätze
für Fahrräder
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1 Wohngebäude

1.1 Einfamilienhäuser,
Einfamilienhäuser mit
Einliegerwohnung über 45
m²

2 je Wohneinheit 0 0

1.2 Einfamilienhäuser mit
Einliegerwohnung bis 45
m² (einschließlich)

3 Stpl. 0 0

1.3 Mehrfamilienhäuser
a) Für Wohnungen

über 45 m²
Wohnfläche

b) Für Wohnungen
bis 45 m²
Wohnfläche
(einschließlich)

2 Stpl. je Wohnung

1 Stpl. je Wohnung
(siehe Ziff. 11.1)

10 1 je Wohnung

1.4 Wochenend- und
Ferienhäuser

1 Stpl. je Wohnung 0 1 je Wohnung

1.5 Kinder-, Jugend-,
Schülerinnen- und
Schülerwohn- und
freizeitheime

1 Stpl. je 15 Betten,
jedoch mind. 2 Stpl.

10 1 je 3 Betten

1.6 Senioren- und
Behindertenwohnheime

1 Stpl. je 8 Betten,
jedoch mind. 3 Stpl.

10 1 je 20 Betten

1.7 Asylbewerberwohnheime
und –unterkünfte

1 Stpl. je 4 Betten,
jedoch mind. 3 Stpl.

10 1 je 10 Betten

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen

2.1 Büro- u.
Verwaltungsräume
allgemein

1 Stpl. je 30 m²
Nutzfläche

1 je 60 m² Nutzfläche

2.2 Räume mit erheblichen
Besucher/innenverkehr
(z.B. Schalter-,
Abfertigungs- oder
Beratungsräume,
Postfilialen, Arztpraxen)

1 Stpl. je 20 m²,
jedoch mind. 3 Stpl.
(siehe Ziff. 11.5)

1 je 50 m² Nutzfläche

3. Verkaufsstätten (zum Begriff Verkaufsnutzfläche siehe Ziff. 11.3)

3.1 Läden, Geschäftshäuser
und Kaufhäuser

1 Stpl. je 30 m²
Verkaufsnutzfläche

1 je 70 m² Nutzfläche

3.2 Supermärkte (bis 800 m²
Verkaufsnutzfläche)

1 Stpl. je 10 m²
Verkaufsnutzfläche

1 je 100 m²
Nutzfläche

3.3 Supermärkte (Über 800 m²
Verkaufsnutzfläche)

1 Stpl. je 30 m²
Verkaufsnutzfläche

1 je 200 m²
Nutzfläche

3.4 Kioske und Imbissstände 1 Stpl. je 30 m²
Verkaufsnutzfläche,
jedoch mind. 1 Stpl.

0

4. Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen

4.1 Kirchen und
Versammlungsstätten für
religiöse Zwecke

1 Stpl. je 20 Sitzplätze 1 je 20 Sitzplätze

4.2 Versammlungsstätten (z.B.
Theater, Konzerthäuser,
Kino, Mehrzweckhallen)

1 Stpl. je 5 Sitzplätze 1 je 20 Sitzplätze

5. Sportstätten
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5.1 Sportplätze ohne
Besucher/innenplätze (z.B.
Trainingsplätze)

1 Stpl. je 250 m²
Sportfläche

1 je 250 m²
Sportfläche

5.2 Sportplätze und
Sportstadien mit
Besucher/innenplätze

1 Stpl. je 250 m²
Sportfläche
Zusätzlich 1 Stpl. je
10
Besucher/innenplätze

1 je 250 m²
Sportfläche

5.3 Turn- und Sporthallen
ohne
Besucher/innenplätze

1 Stpl. je 50 m²
Hallenfläche

1 je 50 m²
Hallenfläche

5.4 Turn- und Sporthallen mit
Besucher/innenplätze

1 je 50 m²
Hallenfläche
Zusätzlich 1 Stpl. je
10
Besucher/innenplätze

1 je 50 m²
Hallenfläche

5.5 Tanz, Ballett-,
Sportschulen und
Fitnesscenter

1 Stpl. je 30 m²
Sportfläche

1 je 30 m² Sportfläche

5.6 Freibäder und
Freiluftbäder

1 Stpl. je 250 m²
Grundstücksfläche

1 je 250 m²
Grundstücksfläche

5.7 Tennisplätze 2 Stpl. je Spielfeld
Zusätzlich 1 Stpl. je
15
Besucher/innenplätze

2 je Spielfeld

5.8 Minigolfplätze 10 Stpl. je Anlage 5 je Anlage

5.9 Kegel-, Bowlingbahnen 4 Stpl. je Bahn 2 je Bahn

5.10 Vereinshäuser und-
anlagen, soweit nicht unter
5.1-5.9 aufgeführt

1 Stpl. je 200 m²
Nutzfläche

1 je 200 m²
Nutzfläche

6 Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

6.1 Gaststätten, Schank- und
Speisewirtschaften, Cafés
und Bistros u.ä.

1 Stpl. je 10 m²
Verkaufs- bzw.
Bedienungsfläche

1 je 10 m² Nutzfläche

6.2 Vergnügungsstätten,
Diskotheken, Spiel- und
Automatenhallen

1 Stpl. je 5 m²
Nutzfläche

1 je 15 m² Nutzfläche

6.3 Hotels, Pensionen,
Kurheime und andere
Beherbergungsbetriebe

1 Stpl. je
Gästezimmer, für
zugehörigen
Restaurationsbetrieb
Zuschlag nach Nr. 6.1

1 je 15 Gästezimmer,
für zugehörigen
Restaurationsbetrieb
Zuschlag nach Nr. 6.1

7 Krankenhäuser

7.1 Krankenhäuser,
Sanatorien und
Kuranstalten

1 Stpl. je 6 Betten 1 je 25 Betten

7.2 Pflegeheime 1 Stpl. je 8 Betten,
jedoch mind. 3 Stpl.

1 je 20 Betten

8 Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung

8.1 Grundschulen 1 Stpl. je 25
Schüler/innen

1 je 3 Schüler/innen

8.2 Sonstige
allgemeinbildende
Schulen, Berufsschulen
und Berufsfachschulen

1 Stpl. je 25
Schüler/innen,
zusätzl. 1 Stpl. je 5
Schüler/innen über 18

1 je 3 Schüler/innen
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Jahre

8.3 Kindergärten,
Kindertagesstätten u. dgl.

1 je Gruppenraum,
jedoch mind. 2 Stpl.

1 je Gruppenraum,
jedoch mind. 2

8.4 Jugendfreizeitheime und
-freizeittreffs

1 Stpl. je 30 m²
Nutzfläche, jedoch
mind. 2 Stpl.

1 je 15 m² Nutzfläche

9 Gewerbliche Anlagen

9.1 Handwerks- und
Gewerbebetriebe

1 Stpl. je 50 m² oder
je 2 Beschäftigte
(siehe Ziff. 11.5)

1 je 50 m² Nutzfläche

9.2 Lagerräume, Lagerplätze,
Ausstellungs- und
Verkaufsplätze

1 Stpl. je 80 m²
Nutzfläche oder je 2
Beschäftige (siehe
Ziff. 11.5)

1 je 100 m²
Nutzfläche

9.3 Kraftfahrzeugstätten 6 je Wartungs- oder
Reparaturstand

1 je 6 Wartungs- oder
Reparaturstände

9.4 Tankstellen mit
Pflegeplätzen

5 Stpl. je Pflegeplatz Keine

9.5 Kraftfahrzeug-
Waschstraßen

1 Stpl. je 30 m²
Grundfläche

Keine

9.6 Taxi- und
Fuhrunternehmen,
Autovermietung

1 Stpl. pro Kfz 1 je 10 Kfz

10 Verschiedenes

10.1 Kleingartenanlagen und
Kleintierzuchtanlagen

1 Stpl. je 1
Nutzungseinheit

Keine

10.2 Friedhöhe 1 Stpl. je 2000 m²
Grundstücksfläche,
jedoch mind. 10 Stpl.

1 je 750 m²
Grundstücksfläche

11. Anwendungsbestimmungen

11.1 Als Wohnfläche zählt die gesamte Fläche innerhalb einer Wohnung ohne Balkone, Terrassen und
Loggien.

11.2 Bei der Berechnung der Spielhallen-Nutzfläche bleiben Nebenräume außer Betracht.

11.3 Verkaufsnutzfläche ist die Grundfläche aller dem Kundenverkehr dienenden Räume mit Ausnahme
von Fluren, Treppenräumen, Toiletten, Waschräumen und Garagen

11.4 Soweit als Bemessungsgrundlagen Nutzfläche oder Verkaufsnutzfläche angegeben wird, ist die
begonnene Einheit maßgebend.

11.5 Der Stellplatzbedarf ist in der Regel nach der Nutzfläche zu berechnen; ergibt sich dabei ein
offensichtliches Missverhältnis zum tatsächlichen Stellplatzbedarf, so ist die Zahl der Beschäftigen
zugrunde zu legen

11.6 Bei Wohngebäuden mit untergeordneten Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen, die von
Familienangehörigen genutzt werden und bei denen kein Publikumsverkehr stattfindet, ist der
Nachweis nach den Ziffern 1.1 – 1.3 ausreichend.

Thomas Pauli
Bürgermeister
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Anlage:
1. Fahrradabstellplatzverordnung
2. Vorlage 290/2019
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Verordnung über die Anforderungen an Abstellplätze für Fahrräder
(Fahrradabstellplatzverordnung)

Vom 14. Mai 2020

Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 01.11.2020 bis 31.12.2027

 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Titel Gültig ab

Verordnung über die Anforderungen an Abstellplätze für Fahrräder
(Fahrradabstellplatzverordnung) vom 14. Mai 2020

01.11.2020 bis 31.12.2027

Eingangsformel 01.11.2020 bis 31.12.2027

§ 1 - Notwendige Abstellplätze für Fahrräder 01.11.2020 bis 31.12.2027

§ 2 - Lage der notwendigen Abstellplätze für Fahrräder 01.11.2020 bis 31.12.2027

§ 3 - Größe der notwendigen Abstellplätze für Fahrräder 01.11.2020 bis 31.12.2027

§ 4 - Beschaffenheit und Gestaltung der notwendigen Abstellplätze
für Fahrräder

01.11.2020 bis 31.12.2027

§ 5 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten 01.11.2020 bis 31.12.2027

Anlage 01.11.2020 bis 31.12.2027

 

Aufgrund des § 89 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 11 der Hessischen Bauordnung vom 28.
Mai 2018 (GVBl. S. 198) verordnet der Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen:

 

§ 1
Notwendige Abstellplätze für Fahrräder

(1) Soweit durch Satzung der Gemeinde keine abweichende Regelung nach § 52 Abs. 5 Satz 4 der
Hessischen Bauordnung getroffen wurde, richtet sich die Zahl der notwendigen Abstellplätze für Fahr-
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räder nach der Anlage. Abstellplätze für Fahrräder sind Regelfahrradabstellplätze und Sonderfahrra-
dabstellplätze.

(2) Bei Anlagen mit verschiedenen Nutzungsarten richtet sich die Zahl der notwendigen Abstellplätze
für Fahrräder nach dem größten gleichzeitigen Bedarf.

(3) Soweit Nutzungsarten in der Anlage nicht genannt sind, richtet sich die Zahl der notwendigen Ab-
stellplätze für Fahrräder nach dem voraussichtlichen Bedarf, wobei die für vergleichbare Nutzungsar-
ten in der Anlage festgesetzte Zahl von Abstellplätzen für Fahrräder als Richtwert heranzuziehen ist.

(4) Steht die Zahl der notwendigen Abstellplätze für Fahrräder in einem offensichtlichen Missverhält-
nis zum tatsächlichen Bedarf, kann die Zahl der notwendigen Abstellplätze für Fahrräder entspre-
chend erhöht oder ermäßigt werden. Eine niedrigere Zahl notwendiger Abstellplätze für Fahrräder
kann auch zugelassen werden, wenn in unmittelbarer Nähe des Baugrundstücks in ausreichender An-
zahl öffentliche Fahrradabstellplätze vorhanden sind und deren Nutzung für diesen Zweck öffentlich-
rechtlich gesichert ist.

(5) Bei der Berechnung der Abstellplätze für Fahrräder ist auf ganze Zahlen aufzurunden.

(6) Die Abstellplätze für Fahrräder sind spätestens zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme einer neu
errichteten Anlage oder der Nutzungsaufnahme nach der Änderung einer Anlage oder einer Nutzungs-
änderung fertigzustellen.

 

§ 2
Lage der notwendigen Abstellplätze für Fahrräder

Notwendige Abstellplätze für Fahrräder sind auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe da-
von auf einem geeigneten Grundstück, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesi-
chert ist, herzustellen. Bei Anlagen mit hohem Besucheraufkommen ist der Anteil der öffentlich zu-
gänglichen Abstellplätze für Fahrräder bedarfsgerecht zu bemessen; er muss jedoch mindestens 25
Prozent betragen.

 

§ 3
Größe der notwendigen Abstellplätze für Fahrräder

(1) Die Grundfläche eines Regelfahrradabstellplatzes muss mindestens 2 Meter lang und 0,7 Meter
breit sein. Der Seitenabstand zwischen zwei Fahrradständern muss bei

1. höhengleicher Aufstellung der Vorderräder mindestens 0,8 Meter,

 

2. Hoch-/Tiefaufstellung oder Schrägaufstellung mindestens 0,5 Meter,

 

3. Doppelaufstellung pro Fahrradständer mindestens 1,2 Meter

 

betragen. Die Breite der Erschließungswege zu den Abstellplätzen für Fahrräder muss mindestens 1,8
Meter, bei Schrägaufstellung mindestens 1,3 Meter betragen. Ihre lichte Höhe muss mindestens 2 Me-
ter, bei Doppelstockanlagen mindestens 2,7 Meter betragen.
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(2) Die Grundfläche eines Sonderfahrradabstellplatzes muss mindestens 2,75 Meter lang und 0,9 Me-
ter breit sein. Der Erschließungsweg nach Abs. 1 Satz 3 muss im Bereich der Sonderfahrradabstell-
plätze mindestens 2,5 Meter breit sein.

 

§ 4
Beschaffenheit und Gestaltung der

notwendigen Abstellplätze für Fahrräder

(1) Notwendige Abstellplätze für Fahrräder sind so zu gestalten, dass sich in Laufradgröße und Reifen-
breite unterscheidende Fahrradtypen standsicher abgestellt und sicher angeschlossen werden kön-
nen. Fahrradständer sind fest mit dem Boden oder mit dem Gebäude zu verbinden. Satz 2 gilt nicht,
wenn auf andere Weise, zum Beispiel durch Gewicht oder Größe des Fahrradständers, sichergestellt
ist, dass bei angeschlossenen Fahrrädern keine Ortsveränderung möglich ist. Für Sonderfahrräder ist
eine Anschließmöglichkeit am Boden vorzusehen; Fahrradständer müssen hierfür nicht errichtet wer-
den.

(2) Notwendige Abstellplätze für Fahrräder sollen ausreichend beleuchtet sein. Dienen sie dem länger-
fristigen Abstellen, müssen sie wettergeschützt sein.

 

§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. November 2020 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2027 au-
ßer Kraft.

Wiesbaden, den 14. Mai 2020

Der Hessische Minister
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

Al-Wazir

 

Anlage

(zu § 1 Abs. 1)

Richtwerte für die Zahl notwendiger Abstellplätze für Fahrräder

Nr. Verkehrsquelle Zahl der
Abstellplätze für
Regelfahrräder

Zahl der
Abstellplätze für
Sonderfahrräder

1 Wohngebäude
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1.1 Wohngebäude und sonstige Gebäu-
de mit bis zu

2 Wohnungen

- -

1.2 Wohngebäude und sonstige Gebäu-
de mit mehr als 2 Wohnungen

1 je 35 qm Wohnfläche, min. 1
je Wohnung

1 je 105 qm Wohnflä-
che

1.3 Wochenend- und Ferienhäuser 1 je Wohnung -

1.4 Kinder-, Jugend-, Schülerwohn- und
-freizeitheime

1 je 2 Betten
-

1.5 Studenten-, Schwestern- und Pfle-
ger- sowie Arbeitnehmerwohnhei-
me

1 je Bett 1 je 5 Betten

1.6 Senioren- und Behindertenwohn-
heime

1 je 15 Betten 1 je 75 Betten

1.7. Asylbewerberwohnheime und -un-
terkünfte

1 je 2 Betten -

2 Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen

2.1 Büro- u. Verwaltungsräume allge-
mein

1 je 60 qm Nutzfläche 1 je 300 qm Nutzflä-
che

2.2 Räume mit erheblichem Besu-
cherverkehr (z.B. Schalter-, Abferti-
gungs- oder Beratungsräume, Post-
filialen, Arztpraxen)

1 je 25 qm Nutzfläche 1 je 125 qm Nutzflä-
che

3 Verkaufsstätten

3.1 Läden, Geschäftshäuser und Kauf-
häuser

1 je 60 qm Verkaufsnutzfläche 1 je 180 qm Ver-
kaufsnutzfläche

3.2 Einzelhandelsbetriebe, Supermärk-
te (bis 800 qm Verkaufsnutzfläche)

1 je 40 qm Verkaufsnutzfläche 1 je 120 qm Ver-
kaufsnutzfläche



- Seite 5 von 7 -

3.3 Großflächige Handelsbetriebe,
großflächige Einzelhandelsbetrie-
be und Einkaufszentren (ab 800 qm
Verkaufsnutzfläche)

1 je 50 qm Verkaufsnutzfläche 1 je 150 qm Ver-
kaufsnutzfläche

4 Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen

4.1 Versammlungsstätten von über-
örtlicher Bedeutung (z. B. Theater,
Konzerthäuser, Mehrzweckhallen)

1 je 20 Sitzplätze 1 je 100 Sitzplätze

4.2 Sonstige Versammlungsstätten (z.
B. Lichtspieltheater, Schulaulen,
Vortragssäle)

1 je 10 Sitzplätze 1 je 50 Sitzplätze

4.3 Kirchen und Versammlungsstätten
für religiöse Zwecke

1 je 30 Sitzplätze 1 je 150 Sitzplätze

4.4 Kirchen und Versammlungsstätten
für religiöse Zwecke von überörtli-
cher Bedeutung

1 je 40 Sitzplätze 1 je 200 Sitzplätze

5 Sportstätten

5.1 Sportplätze ohne Besucherplätze
(z. B. Trainingsplätze)

1 je 250 qm Sportfläche 1 je 750 qm Sportflä-
che

5.2 Sportplätze und Sportstadien mit
Besucherplätzen

1 je 250 qm Sportfläche, zusätz-
lich 1 je 30 Besucherplätze

1 je 750 qm Sportflä-
che, zusätzlich

1 je 90 Besucherplät-
ze

5.3 Turn- und Sporthallen 1 je 50 qm Hallenfl., zusätzl.

1 je 15 Besucherplätze

1 je 45 Besucherplät-
ze

5.4 Tanz-, Ballett, Fitness- und Sport-
schulen und dgl.

1 je 30 qm Sportfläche 1 je 90 qm Sportflä-
che

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 je 100 qm Grundstücksfläche 1 je 300 qm Grund-
stücksfläche
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5.6 Hallen- und Saunabäder 1 je 10 Kleiderablagen, zusätz-
lich 1 je 10 Besucherplätze

1 je 30 Kleiderabla-
gen, zusätzlich 1 je 30
Besucherplätze

5.7 Tennisplätze 1 je Spielfeld, zusätzlich

1 Stpl. je 10 Besucherplätze

1 je 30 Besucherplät-
ze

5.8 Minigolfplätze 8 je Anlage -

5.9 Kegel-, Bowlingbahnen 1 je Bahn -

5.10 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 je 3 Boote -

5.11 Vereins- und Clubhäuser 1 je 25 qm Nutzfläche -

6 Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

6.1 Gaststätten, Schank- und Spei-
sewirtschaften, Cafes, Bistros und
dgl.

1 je 10 qm Gastfläche -

6.2 Vergnügungsstätten, Diskotheken,
Spielhallen, Wettbüros, Varietes,
Spielcasinos, Automatenhallen

1 je 10 qm Gastfläche -

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und
andere Beherbergungsbetriebe

1 je 20 Betten, für zugehörigen
Restaurantbetrieb Zuschlag n.
Nr. 6.1

-

6.4 Jugendherbergen 1 je 10 Betten -

7 Krankenhäuser

7.1 Krankenhäuser, Sanatorien und Ku-
ranstalten

1 je 10 Betten 1 je 50 Betten

7.2 Pflegeheime 1 je 15 Betten 1 je 75 Betten

8 Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung
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8.1 Grundschulen 1 je 10 Schüler/-innen 1 je 100 Schüler/- in-
nen

8.2 Allgemeine Schulen außer Grund-
schulen nach 8.1

1 je 4 Schüler/-innen 1 je 100 Schüler/- in-
nen

8.3 Förderschulen 1 je 15 Schüler/-innen 1 je 200 Schüler/- in-
nen

8.4 Fachhochschulen, Hochschulen 1 je 3 Studierende 1 je 100 Studierende

8.5 Kindergärten, Kinderhorte 5 je Gruppenraum 2 je Gruppenraum

8.6 Kinderkrippen 1 je Gruppenraum 1 je Gruppenraum

8.7 Jugendfreizeittreffs und dgl. 1 je 15 qm Nutzfläche -

9 Gewerbliche Anlagen

9.1 Handwerks- u. Industriebetriebe
und sonstige Betriebsstätten

1 je 5 Beschäftigte 1 je 25 Beschäftigte

9.2 Selbstständige Lagerräume, La-
gerplätze, Ausstellungs- u. Ver-
kaufsplätze

1 je 100 qm Nutzfläche 1 je 300 qm Nutzflä-
che

10 Verschiedenes

10.1 Kleingartenanlagen und Kleintier-
zuchtanlagen

1 je 2 Nutzungseinheiten 1 je 10 Nutzungsein-
heiten

10.2 Friedhöfe 1 je 750 qm Grundstücksfläche -

10.3 Museen, Ausstellungs- und Prä-
sentationsräume

1 je 50 qm Nutzfläche 1 je 250 qm Nutzflä-
che

 
 



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Kappel/SC
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt

Datum, 24.10.2019 - Drucksachen Nr.:

Mitteilung XII/290/2019

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 05.11.2019

Bauausschuss 27.11.2019

Stellungnahme vom HSGB bezüglich der rechtlichen Verknüpfung von Wohnraum und Stellplätzen

Sachdarstellung:

Entfällt.

Mitteilung:

Die Arbeitsgruppe „Siedlung und Wohnen“ hat am 03. September 2019 in einer Mail Bedenken bezüglich der
Stellplatzsatzung geäußert.

Dabei ging es speziell um die Tatsache, dass Eigentumswohnungen scheinbar auch ohne Stellplatz verkauft
werden. Zwar werden die erforderlichen Stellplätze nachgewiesen, jedoch existiert keine rechtliche
Verknüpfung zwischen Wohnung und Stellplatz. Aufgrund dieser Tatsache stellt sich die Frage, ob der
Vorhabenträger dazu verpflichtet werden kann, die betreffenden Wohnungen nur mit dazugehörigen
Stellplatz verkaufen zu können?

Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat am 24. September 2019 folgende Stellungnahme zu der
Thematik abgegeben:

Bei der Errichtung von Mehrfamilienhäusern kann sich in der Praxis tatsächlich die Problematik ergeben,
dass zwar die erforderlichen Stellplätze in voller Zahl errichtet werden, diese in der Folge durch den
Bauherrn jedoch nicht gezielt den einzelnen Wohneinheiten zugewiesen werden. Dies hat zur Folge, dass
einige der späteren Wohnungskäufer mehrere Stellplätze erwerben, andere dagegen gar keinen.

Insofern gehen wir davon aus, dass es nicht zulässig ist, über eine Auflage in der Baugenehmigung
vorzuschreiben, dass die Stellplätze je Wohneinheit nachzuweisen sind bzw. diese mit ihr eine
wirtschaftliche Einheit zu bilden haben. Bei einer Auflage zu einem Verwaltungsakt handelt es sich um eine
Nebenbestimmung im Sinne des § 36 HVwVfG. Für die Baugenehmigung ergibt sich aus § 74 Abs. 4 HBO
zusätzlich, dass diese unter Auflagen erteilt werden kann. Da im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
nach § 65 HBO, das inzwischen für alle Bauvorhaben außer den Sonderbauten anzuwenden ist, das
Bauordnungsrecht nicht zum Prüfungsumfang durch die Bauaufsichtsbehörde gehört, wird teilweise die
Ansicht vertreten, dass aus diesem Grund auch eine Nebenbestimmung zur Baugenehmigung unzulässig
ist, die die Einhaltung nicht prüfenden Bauordnungsrechts sicherstellen soll (vgl. Hornmann, HBO, § 64, RN
98 a). Andere Stimmen gehen davon aus, dass das Bauordnungsrecht zwar nicht zum zwingenden
Prüfungsumfang im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gehört, dies allerdings nicht ausschließt,
dass die Bauaufsichtsbehörde auch bauordnungsrechtliche Vorschriften prüfen darf, da sie ansonsten
gezwungen wäre, den Antrag trotz eines Verstoßes gegen das Bauordnungsrecht sehenden Auges zu
genehmigen und erst im Nachhinein repressiv tätig werden zu können (Griebeling in Rasch/Schaetzell -
HBO, § 57, Zif. 2.2). Folgt man dieser Auffassung, ist es durchaus möglich, eine Baugenehmigung auch mit
Nebenbestimmungen zu versehen, die sich auf das Bauordnungsrecht beziehen.



2

Zu beachten ist aber dennoch, dass nach § 36 Abs. 1 HVwVfG ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch
besteht, mit einer Nebenbestimmung nur dann versehen werden darf, wenn diese durch Rechtsvorschrift
zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsakts
erfüllt werden. Hieraus folgt, dass Nebenbestimmungen zu Baugenehmigungen nur zulässig sind, wenn sie
entweder die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens sicherstellen sollen oder im Rahmen einer
Ermessensentscheidung über Ausnahmen bzw. Befreiungen erlassen werden (Kopp/Ramsauer - VwVfG, §
36, RN 11 b). Vorliegend handelt es sich bei den Vorgaben Ihrer kommunalen Stellplatzsatzung um
Vorgaben, die für die baurechtliche Zulässigkeit des Vorhabens und damit für dessen
Genehmigungsfähigkeit maßgeblich sind. Allerdings regelt § 2 Abs. 1 Ihrer Stellplatzsatzung, dass bauliche
Anlagen nur errichtet werden dürfen, wenn Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter
Beschaffenheit hergestellt werden. Die Stellplatzpflicht knüpft damit an die bauliche Anlage als Ganzes an.
Diese Voraussetzung ist jedoch dann erfüllt, wenn der Bauherr sämtliche notwendige Stellplätze errichtet.
Eine Auflage zur Baugenehmigung, die regelt, dass die Stellplätze eine wirtschaftliche Einheit mit den
einzelnen Wohneinheiten innerhalb der gesamten baulichen Anlage bilden müssen, würde über das
hinausgehen, was die Genehmigungsfähigkeit hier rechtlich voraussetzt. Aus diesem Grund gehen wir
davon aus, dass es rechtlich nicht möglich ist, eine entsprechende Auflage in die Baugenehmigung
aufzunehmen.

§ 52 HBO bildet die Grundlage dafür, dass die Gemeinden festlegen dürfen, ob und in welchem Umfang bei
der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen oder sonstigen Anlagen notwendige
Stellplätze zu errichten sind. Die kommunale Stellplatzpflicht ist damit Grundlage für die rechtliche
Zulässigkeit des Bauvorhabens und somit auch für die Baugenehmigung. Die Ermächtigung in § 52 HBO
knüpft damit an die bauliche Anlage als Ganzes an und nicht an ihre einzelnen Teile. Ebenso ist Gegenstand
des Baugenehmigungsverfahrens nach § 74 HBO ein bestimmtes Vorhaben, wobei der Grundsatz der
Einheitlichkeit des Vorhabens gilt, der es verbietet, das Vorhaben in einzelne Teilvorhaben zu zerlegen
(Hornmann, HBO, § 64, RN 5).

Insofern ist es durchaus fraglich, ob es rechtlich zulässig ist, in der Stellplatzsatzung die Herstellungspflicht
auf einzelne Teile des Gesamtvorhabens zu beziehen und damit auch die baurechtliche Zulässigkeit des
Gesamtvorhabens hiervon abhängig zu machen, wenn das Gesamtvorhaben eigentlich rechtlich zulässig
wäre. Ein weiterer Aspekt, der gegen eine Einzelbetrachtung der Wohneinheiten spricht, ergibt sich indirekt
aus der E-Mail der AG Siedlung + Wohnen: nämlich aus der Tatsache, dass bei der Berechnung der
notwendigen Stellplatzsatzung das Ergebnis in einer Kommazahl bestehen kann. Da § 4 Abs. 6
Stellplatzsatzung vorsieht, dass in diesem Fall ab einem Wert der ersten Dezimalstelle auf einen vollen
Stellplatz aufzurunden ist, stellt dies grundsätzlich kein Problem dar, eröffnet den Kommunen aber auch die
Möglichkeit z.B. 1,5 Stellplätze je Wohneinheit zu fordern. Dies wiederum kann aber zu unterschiedlichen
Ergebnissen im Hinblick auf die Stellplatzzahl führen, je nachdem, ob das Vorhaben insgesamt oder die
Wohneinheiten einzeln betrachtet werden.

Beispiel:
- Stellplatzsatzung verlangt je Wohneinheit 1,5 Stellplätze
- Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten
• Notwendige Stellplätze für das gesamte Vorhaben: 10 x 1,5 = 15 Stellplätze
• Bei Einzelbetrachtung:

Je Wohneinheit 1,5 Stellplätze notwendig
- gem. § 4 Abs. 6 aufzurunden auf 2 Stellplätze
- 2 Stellplätze je Wohneinheit x 10 Wohneinheiten insgesamt = 20 Stellplätze

Dieses Beispiel zeigt, dass es - je nach Betrachtung - zu einer unterschiedlichen Anzahl der notwendigen
Stellplätze für das Vorhaben insgesamt führen kann. Hierbei kann es sich u.E. nicht um eine angemessene
Herangehensweise handeln, die einer Prüfung nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip standhalten würde.
Rechtsprechung, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzt ist uns nicht bekannt. Aus oben
genannten Gründen würde eine entsprechende Regelung in Ihrer Stellplatzsatzung damit einem erheblichen
rechtlichen Risiko ausgesetzt sein. Soll die Entstehung der oben dargestellten Problematik in der Zukunft
verhindert werden, wäre allenfalls daran zu denken, ob dies nicht vertraglich geregelt werden könnte.

Eine vertragliche Regelung z. B. würde dann in Betracht kommen, wenn der Vorhabenträger zur Errichtung
seines Vorhabens ein Grundstück von der Stadt erwirbt oder wenn dieser zur Herstellung der baurechtlichen
Voraussetzungen einen städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde abschließt. In diesem Zusammenhang ist
allerdings darauf hinzuweisen, dass eine entsprechende vertragliche Verpflichtung Wirkung nur zwischen
den jeweiligen Vertragspartnern, also zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger entfaltet, wohingegen
eine Weitergabe an mögliche Rechtsnachfolger nicht gewährleistet werden kann. Somit würde ein
entsprechender städtebaulicher Vertrag nicht verhindern können, dass es in Zukunft zu einer getrennten
Veräußerung von Wohnung und Stellplatz kommt.
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Thomas Pauli
Bürgermeister



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Schütz/Br
Leistungsbereich: Zentrale Steuerung

Datum, 27.05.2021 - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/203/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 01.06.2021

Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2021

Personalsituation Bürgerservice – Aufhebung der Wiederbesetzungssperre

Sachdarstellung:

Der Bürgerservice ist die erste Anlaufstelle im Rathaus und das „Aushängeschild“ der Verwaltung der Stadt
Neu-Anspach. Zum Tagesgeschäft als Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger gehören folgende
Leistungen:

Meldeamt
• Bearbeitung aller Arten von Wohnsitzmeldungen
• Bearbeitung Ausweisänderungen
• Bearbeitung von Auskunftsanfragen, Führungszeugnissen, Untersuchungsberechtigungen und Melde-

u. Aufenthaltsbescheinigungen
• Schriftverkehr mit Wiedervorlage (Erfüllung von Meldepflichten)
• Ermitteln von Zahlenmaterial für Statistiken und Auswertungen
• Beglaubigung von Unterschriften und Kopien
• Führen und Abrechnen der Gebührenhandkasse
• Eintragung von Übermittlungs- und Auskunftssperren
• Anordnung einer Ermittlung um Fortschreibung des Melderegisters
• Aufnahme von Erklärungen zum Kirchenaustritt (inkl. Weitermeldung)

Passamt
• Abwicklung des kompl. Pass/Ausweiswesen (Beantragung, Bestellung und Aushändigung, sowie

Erstellung von vorläufigen Ausweisdokumenten)
• Befreiung von der Ausweispflicht
• Führen und Abrechnen der Gebührenhandkasse

Gewerbeamt
• Bearbeitung von Gewerbemeldungen inkl. Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen
• Bearbeitung von Gewerbeamtsanfragen
• Führen und Abrechnen der Gebührenhandkasse

Soziales
• Wohnberechtigungsscheine (Überprüfung der Voraussetzungen und Erstellung)

Führerscheinstelle
• Beantragung und Ausgabe von EU- und internationalen Führerscheinen als Serviceleistung für die

Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamtes Bad Homburg

KFZ-Zulassung
• Ändern der Adressen auf dem Fahrzeugschein bei Umzug nach Neu-Anspach als Serviceleistung für

die KFZ-Zulassungsbehörde des Landratsamtes Bad Homburg
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Einbürgerungen
• Bearbeitung von Anfragen
• Annahme von Anträgen
• Aushändigung von Urkunden

Tätigkeiten für sonstige Leistungsbereiche der Verwaltung
• Ausstellung von Fischereischeinen
• An- und Abmeldung von Hunden
• Ausgabe von Steuer- und sonstigen Formularen sowie Unterlagen und Infobroschüren
• Verkauf von Werbeartikel und Schwimmbadkarten

Neben den alltäglichen Aufgaben ist im Bürgerservice das Wahlamt angesiedelt, welches temporär für sehr
viel zusätzlichen Arbeitsaufwand sorgt. Die Telefonzentrale wird ebenfalls vom Bürgerservice bedient und
vor ein paar Jahren ist aufgrund von Personalreduzierung in der Zentralen Steuerung auch die
Hauspoststelle dorthin verlagert worden.

Die zahlreichen Programme, Fachverfahren und Workflows für die einzelnen Aufgaben stellen an die
Mitarbeitenden hohe Anforderungen. Auch die Digitalisierung, die bisher schon angestoßen wurde und
vermutlich langfristig für Entlastung sorgen wird, bringt vorerst Mehrarbeit mit sich. So müssen digital
eingehende Auf- und Anträge bearbeitet werden und gleichzeitig die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger
Vorort ebenfalls noch zur Bearbeitung eingepflegt werden. Das erforderliche Fachwissen zu den
betreffenden Gesetzen und Verordnungen ist nicht zu vernachlässigen, sie unterliegen einer stetigen
Veränderung. Weitere Herausforderungen sind die Sprachbarrieren mit Besuchern/Kunden deren
Deutschkenntnisse nicht für die Antragsstellungen ausreichen und das gesteigerte Anspruchsverhalten
unserer Bürgerinnen und Bürger.

Bisher war unser Bürgerservice wöchentlich an fünf Tagen 33 Stunden für die Bürgerinnen und Bürger
geöffnet. Dafür standen 109 Personalstunden von insgesamt 4 Mitarbeitenden zur Verfügung. Zusätzlich
wurde unser Team von einer für uns kostenneutralen Unterstützungskraft über das Arbeitsamt gestärkt.

Um uns während der Pandemie dauerhaft leistungsfähig zu halten wurden zwei Mitarbeiterinnen vorsorglich
in anderen Bereichen eingesetzt, sodass sie im Notfall als Plan B zur Verfügung gestanden hätten. Für die
vorübergehende Teambildung mussten die Öffnungszeiten auf 24 Stunden reduziert. Diese
pandemiebedingte Ausnahmeregelung ist nicht dauerhaft umsetzbar, weil die Arbeit und die Anzahl der
Besucher gleich bleibt und sich dann in der verkürzten Öffnungszeit erfahrungsgemäß bei den Besuchern
Unmut zeigt.

Jetzt haben wir die Situation, dass die Unterstützungskraft zum 30.04.2021 sowie zwei der bisher vier
Mitarbeitenden zum 30.06.2021 gekündigt haben. Uns fehlen dadurch ab 01.07.2021 59 reguläre
Personalstunden und die 39 Stunden der Unterstützungskraft. Besonders während der anstehenden
Vorbereitungen für die Bundestagswahl, mit dem veränderten Wahlverhalten (vermehrtes
Briefwahlaufkommen) und der bevorstehenden Urlaubszeit wird der personelle Engpass zu Schließungen
des Bürgerservice führen.

Eine interne Personalverschiebung wurde geprüft, ist aber wegen der ohnehin dünnen Personaldecke nicht
möglich, ohne dass in anderen Bereichen der gleiche Notstand herrscht. Auch im Standesamt fehlen uns
durch zwei Kündigungen derzeit 59 Personalstunden, die Technikerstelle bei Technische Dienste und
Landschaft und eine Stelle bei Sicherheit und Ordnung sind zurzeit noch unbesetzt. Bei der IKZ
Wasserversorgung wird es nötig sein, gemeinsam mit Usingen eine halbe Verwaltungsstelle zu schaffen und
die Betreuung der EDV (75%-Stelle) ist durch den Umstieg vom Hochtaunuskreis zur Ekom und der
externen sowie internen Digitalisierung unterbesetzt.

Daher schlägt die Verwaltung vor, die Wiederbesetzungssperre für die 59 Personalstunden im Bürgerservice
durch den Haupt- und Finanzausschuss aufheben zu lassen, damit die Stellen ausgeschrieben und so
schnell wie möglich wieder mit Fachkräften besetzt werden können.

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die Vorlage dem Haupt- und Finanzausschuss mit der Empfehlung weiterzuleiten, die
Wiederbesetzungssperre für die 59 Personalstunden im Bürgerservice aufzuheben, um die
Leistungsfähigkeit in diesem Bereich sicherzustellen.
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Thomas Pauli
Bürgermeister

Haushaltsrechtlich geprüft:

Die Personalkosten sind im Haushalt 2021 ausreichend veranschlagt. Die Stellenwiederbesetzungssperre ist
nach Beschluss des HFA vom 18.Februar 2021 durch diesen aufzuheben.
Die Aufrechterhaltung des Betriebs des Bürgerservices macht die Ausschreibung und Besetzung der
Personalstunden unaufschiebbar.



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Sturm/Eng
Leistungsbereich: Familie, Sport und Kultur

Datum, 10.06.2021 - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/220/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 15.06.2021

Sozialausschuss 22.06.2021

Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2021

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Betrieb des Hauses „Soziales Forum Neu-Anspach“ durch den VzF Taunus e.V.
Abschluss einer Änderung zur Betriebsvereinbarung sowie Betriebskonzept

Sachdarstellung:

Der Magistrat hat im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen,
im Bereich der Jugendarbeit 110.000,00 € jährlich einzusparen. Basierend auf diesen Vorgaben hat der
Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur gemeinsam mit dem VzF als Betreiber des Jugendhauses
Eckpunkte erarbeitet, unter welchen Rahmenbedingungen (im Wesentlichen Leistungskürzungen) sowohl
die vorgegebenen Einsparpotentiale annähernd realisiert werden könnten als auch ein Mindestmaß an
vertretbarer pädagogischer Qualität gesichert werden kann.

Auf der Basis dieser Rahmenbedingungen hat die Stadtverordnetenversammlung die Vertragspartner mit
Beschluss vom 25.02.2021 damit beauftragt, eine erste Änderung zur Betriebsvereinbarung aus dem Jahre
2003 mit dem VzF vorzubereiten.

Aus dieser Änderung ergibt sich die Notwendigkeit, ebenfalls das Betriebskonzept der Einrichtung durch den
VzF anzupassen.

Beide Dokumente sind dieser Vorlage im Entwurf beigefügt.

Die wesentlichen Veränderungen werden im Folgenden komprimiert dargelegt.

Jugendarbeit und Streetwork:
Der VzF organisiert die Jugendarbeit im Untergeschoss des Gebäudes.
Die Öffnungszeiten des Jugendhauses werden auf 25 Stunden/Woche reduziert.
Die Wochenarbeitszeit des pädagogischen Personals wird von bisher 78 auf 50 Stunden reduziert.
Die Stelle „Streetwork“ geht von der Stadt Neu-Anspach, Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur, auf den
VzF über und wird im Jugendhaus angegliedert. Gleichzeitig wird die Wochenarbeitszeit der Stelle
„Streetwork“ von bisher 39 auf 25 Stunden reduziert.

Bistrobereich:
Der Bistrobereich wird einem gemeinnützigen Bewirtungskonzept zur Verfügung gestellt, welches primär
soziale Ziele verfolgt.

Weitere soziale Dienstleistungen:
Zwei Büroräume werden bedarfsorientiert durch den VzF an gemeinnützige, mildtätige, soziale Vereine,
Organisationen und Initiativen vergeben (Details werden im Betriebskonzept geregelt).
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Ein Büro wird durch den VzF genutzt, um sowohl die Jugendarbeit als auch die flexible Belegung der
Räumlichkeiten zu organisieren.

Da sich durch dieses Konzept eine Nutzungsänderung ergibt, die Einfluss auf den Charakter der dort
vorgehaltenen sozialen Dienstleistungen hat, wird der Name des Gebäudes von „Jugendhaus“ in „Soziales
Forum Neu-Anspach“ geändert.

Ziel ist es, unter den Bedingungen der geforderten Kostenreduktion, die Jugendarbeit weiter aufrecht zu
erhalten und die räumlichen Ressourcen des Gebäudes so zu nutzen, dass der gesamten Bevölkerung ein
bedarfsorientiertes Angebot sozialer Dienstleitungen angeboten werden kann.

Die Verwaltung weist an dieser Stelle noch einmal explizit darauf hin, dass durch den Verlust der vollen
Stelle „Streetwork“ die Leistungen durch die Stadt, die bisher aus dem Leistungsbereich Familie, Sport und
Kultur heraus im Bereich der Jugendarbeit erbracht wurden (Organisation der Ferienspiele,
Mitternachtsturniere, Gestaltung von Stromkästen u.v.m.), künftig nicht mehr vorgehalten werden können.

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, mit dem VzF Taunus e.V., Adenauerallee 18, 61440 Oberusel, eine Änderung zur
Betriebsvereinbarung für das Jugendhaus abzuschließen. Grundlage bildet der Vereinbarungsentwurf, der
der Vorlage Nr. XIII/220/2021 als Anlage beigefügt ist.

Weiter wird beschlossen, dem angepassten Betriebskonzept für das Jugendhaus, das ebenfalls Anlage zur
Vorlage Nr. XIII/220/2021 bildet, zuzustimmen.

Die Jugendarbeit im Untergeschoss des Gebäudes soll unverzüglich aufgenommen werden, sobald die
Räumlichkeiten nach dem Hochwasserschaden entsprechend wieder nutzbar gemacht wurden. Hierzu setzt
der VzF 50 pädagogische Fachkraftstunden ein. Die aufsuchende Jugendarbeit mit insgesamt 25
Wochenstunden soll unverzüglich nach dem Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung gemäß
vertraglicher Vereinbarung fortgeführt werden (mit der Lockerung der Corona-Kontaktbeschränkungen wird
diese Leistung seit 03.06.2021 bereits wieder im Auftrag der Stadt durch den VzF erbracht).

Die bedarfsorientierte Vergabe der beiden Büros, sowie der Bezug des dritten Büros durch den VzF und des
Bistros durch das „Café Hartel“ erfolgt, sobald die Räumlichkeiten nicht mehr oder nur noch teilweise für das
Corona-Testzentrum benötigt werden.

Thomas Pauli
Bürgermeister

Anlagen:
Änderung zur Betriebsvereinbarung Jugendhaus
Betriebskonzept



Änderung zur  

B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g 

 
zwischen der Stadt Neu-Anspach, vertreten durch den Magistrat, dieser vertreten 
durch den Bürgermeister Thomas Pauli und den 1. Stadtrat Jürgen Strempel 
 
nachfolgend „Stadt“ genannt 
 
und  
 
dem Verein zur Förderung der Integration Behinderter Taunus e.V., vertreten durch 
seinen Vorstand, dieser vertreten durch den Vorsitzenden Nasser Djafari 
 
nachfolgend „VzF” genannt. 
 
 
Es wird nachfolgende Änderung zur Betriebsvereinbarung vom 03.07.2003 über den 
Betrieb des Jugendhauses der Stadt Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Straße, 
geschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Stadt betreibt auf dem Grundstück Gemarkung Anspach Flur 45 Flurstück 875 das 
Haus „Soziales Forum Neu-Anspach“. 

 
 

§ 2 
 

Der VzF übernimmt den Betrieb des Gebäudes „Soziales Forum Neu-Anspach“. 
Im Untergeschoss des Gebäudes betreibt der VzF das Jugendhaus. 
 
Darüber hinaus geht die aufsuchende Jugendarbeit aus der Verwantwortung der Stadt 
heraus auf den VzF über und wird an das Jugendhaus organisatorisch angebunden.  
 
Zwei Räume im Erdgeschoss vergibt der VzF zur Nutzung an gemeinnützige oder 
mildtätige Vereine und Initiativen, deren Aktivitäten einen aktuellen Bedarf der 
Bürgerinnen und Bürger von Neu-Anspach bearbeiten.  
Die Vergabe der Räumlichkeiten erfolgt aussschließlich durch den VzF. Die Kriterien 
für die Raumvergabe und –nutzung werden gemeinsam zwischen Stadt und VzF 
vereinbart und im Betriebskonzept festgeschrieben.  
 
Der dritte im Erdgeschoss befindliche Raum dient dem VzF als Büro. Von dort aus 
erfolgt sowohl die Organisation und Administration der Jugendarbeit im Untergeschoss 
als auch der Belegung und Nutzung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss durch 
Vereine und Initiativen.  

 
 
 

- 2 - 
 



- 2 - 
 
 
Die Räumlichkeiten des „Bistrobereichs“ sowie der Empore werden durch einen 
Anbieter mit einem gemeinnützigen Bewirtungskonzept genutzt. Die Nebenkosten 
hierfür rechnet der Betreiber direkt mit dem VzF ab. Der VzF verpflichtet sich, den 
Betrieb der Liegenschaft zweckentsprechend zu gewährleisten.  
 
 

§ 5 
 
Es gilt das dieser Änderungsvereinbarung beigefügte Betriebskonzept. 

 
 

§ 11 
 
Wird ersatzlos gestrichen. 
 
 
Die übrigen §§ der Betriebsvereinbarung vom 03.07.2003 bleiben von den 
Änderungen unberührt.  
 
 
 

Neu-Anspach, _____________     Oberursel, __________ 

Der Magistrat       VzF Taunus e.V. 

 

 
___________________      __________________ 
Thomas Pauli        Nassar Dajfari 
Bürgermeister       Vorsitzender  

 

 

 
___________________ 
Jürgen Strempel 
1. Stadtrat 
 

 

Anlage: Betriebskonzept 









Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Bauer/Sturm/Eng
Leistungsbereich: Familie, Sport und Kultur

Datum, 10.06.2021 - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/219/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 15.06.2021

Sozialausschuss 22.06.2021

Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2021

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Neufassung der Gebührenordnung für das Dorfgemeinschaftshaus Rod am Berg

Sachdarstellung:

Auf die Sachdarstellung in der Vorlage Nr. XIII/2017/2021 wird verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Es wird aufgrund der §§ 5, 19, 29, 51 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. F vom
07.03.2005 (GVBl. I, S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I, S.915) und des
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) i. d. F. vom 24. März 2013, zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. I, S. 247) folgende

Entgeltordnung für das Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Rod am Berg

beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Das Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Rod am Berg wird von der Stadt Neu-Anspach als öffentliche
Einrichtung unterhalten. Zur Deckung des Aufwandes für diese Einrichtung werden nach näherer Regelung
in dieser Entgeltordnung Benutzungsentgelte erhoben.

§ 2
Entgeltpflicht, Entgelthöhe und Kaution

Für die Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus Hausen werden Entgelte nach folgenden Maßgaben
erhoben.
Die Räumlichkeiten können pro Tag oder nach Stunden belegt werden.

Entgelte Saal Besprechungsraum Küche

Grundpreis 114,00 € 16,00 € 14,00 €
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Stundenpreis* 8,14 € 1,14 € 1,00 €

Ermäßigter Grundpreis 57,00 € 8,00 € 7,00 €

Ermäßigter Stundenpreis 4,07 € 0,57 € 0,20 €

Doppelter Grundpreis 171,00 € 24,00 € 21,00 €

Doppelter Stundenpreis 12,21 € 1,71 € 1,50 €
Tabelle 1: Entgelttabelle DGH Rod am Berg
*Der Stundenpreis gilt je angefangener Stunde

1. Der Grundpreis fällt an für:

 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach
 Gemeinnützige Organisationen mit auswärtigem Sitz, wobei auswärtige Schulen, Parteien, Kirchen

und andere Kommunen diesen Organisationen gleichgestellt sind
 Vereine mit Sitz in Neu-Anspach für Veranstaltungen, die mit Einnahmen (Eintritt, Startgeld,

Standgebühr oder ähnliche Zuwendung) stattfinden
 Vereine mit auswärtigem Sitz für Veranstaltungen, wobei keine Einnahmen generiert werden

2. Der erhöhte Grundpreis fällt an für:

 Gewerbetreibende Nutzende, wie GmbH, Selbstständige usw.
 Auswärtige Nutzende
 Auswärtige Vereine, deren Veranstaltungen mit Einnahmen, (Eintritt, Startgeld, Standgebühr oder

ähnliche Zuwendung) stattfinden

3. Der ermäßigte Grundpreis fällt an für:

 Vereine und andere gemeinnützige Nutzende mit Sitz in Neu-Anspach, deren Veranstaltungen
ohne Einnahmen stattfinden

 Weitere förderungswürdige anerkannte Interessengruppen, Schulen, kirchliche Organisationen und
Parteien mit Sitz in Neu-Anspach werden den örtlichen Vereinen gleichgestellt

 Veranstaltungen der Stadt Neu-Anspach und deren Abteilungen, die einer internen
Leistungsverrechnung unterliegen

 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach, wenn sie Trauerfeiern abhalten

4. Der Auf- und Abbau der Bestuhlung, der technischen Gerätschaften und sonstige
veranstaltungsrelevante Tätigkeiten für die gebuchten Nutzungszeiten und Proben werden nach den
oben genannten Stundenpreisen berechnet. Für den Aufbau am Vortag bis 13 Uhr gilt der
entsprechende Tagespreis. Für den Aufbau am Vortag ab 14 Uhr und den Abbau am Folgetag bis 13
Uhr berechnen wir die jeweils gültigen Stundenpreise. Für den Abbau am Folgetag ab 14 Uhr gilt der
Tagepreis.

5. Wird eine Reservierung kurzfristig, d.h. innerhalb von 7 Tagen vor Benutzungstermin, abgesagt,
werden 50 % des vereinbarten Entgeltes fällig.

6. Zusätzlich zu den oben genannten Entgelten wird eine Grundpauschale erhoben. Diese fällt für alle
Nutzenden in folgender Höhe an, ausgenommen beim Auf-und Abbau zum Termin:

 Für Nutzende nach § 2, Nr.1 1,10 € pro Stunde
 Für Nutzende nach § 2, Nr.2 1,65 € pro Stunde
 Für Nutzende nach § 4, Nr.3 0,55 € pro Stunde

7. Der Magistrat ist berechtigt für die Nutzung der Räumlichkeiten eine unverzinsliche Kaution als
Sicherheitsleistung in Höhe von bis zu 1.000,00 € in bar verlangen.
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§ 3
Sonstige Regelungen

1. Der Magistrat behält sich vor bei triftigen Gründen die Räumlichkeiten zu entziehen. Ein Anspruch auf
Ersatzräume besteht nicht.

2. Über die Auslegung dieser Entgeltordnung entscheidet im Zweifelsfall der Magistrat der Stadt Neu-
Anspach. Er kann in besonderen Einzelfällen die zu entrichtenden Entgelte nach § 2 dieser Ordnung
ermäßigen oder erlassen.

3. Zu Beginn und am Ende einer Veranstaltung ist ein Übergabeprotokoll zwischen dem Nutzenden und
dem zuständigen Personal der Stadt Neu-Anspach an zu fertigen.

4. Zur Sicherung der Preisstabilität unterliegen die Entgelte einer jährlichen Preissteigerung von 1,9 %,
beginnend mit dem 1. Januar 2023. Den Maßstab hierfür bildet der harmonisierte
Verbraucherpreisindex (HVPI), definiert von der Europäischen Zentralbank (EZB)

§ 4
Schlachtraumnutzung

1. Bei der Belegung des Schlachtraumes zur Weiterverarbeitung von toten Schlachttieren, wie
beispielsweise, das Kühlen, das Zerlegen, und/oder das Verwursten sind pro Tag 15.00€ zu
entrichten.

2. Je nach Schlachtviehs sind zusätzlich folgende Entgelte zu entrichten.

 Schwein, Färse 45,00€

 Kalb, Schaf oder Ziege 30,00€

 Rind 67,50€

3. Die Kosten für die Beseitigung der Schlachtabfälle sind von den Schlachtraumnutzenden mit dem
Schlachtraumbenutzungsentgelt an die Stadt zu erstatten.

4. Grundlage für die Kostenerstattung bildet die jeweils vom RP Darmstadt genehmigte und gültige
Entgeltliste.

§ 5
Fälligkeit

Die Benutzungsentgelte werden sofort nach Inanspruchnahme der jeweiligen Räumlichkeiten fällig. Sie sind
spätestens 14 Tage nach der Rechnungsstellung an die Stadtkasse der Stadt Neu-Anspach zu entrichten.

§ 6
Mehrwertsteuer

Soweit die in dieser Entgeltordnung festgelegten Entgelte und Kostenerstattungen der Umsatzsteuer
(Mehrwertsteuer) unterliegen, wird diese von den jeweiligen Nutzenden neben den in dieser Satzung
festgelegten Zahlbeträgen geschuldet.

§ 7
In-Kraft-Treten

Diese Entgeltordnung tritt zum 01.01.2022 in Kraft und wird an dem Tag rechtswirksam, der auf den Tag der
Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Neu-Anspach, dem Usinger Anzeiger, folgt.
Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für das Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Rod am Berg der Stadt
Neu-Anspach i. d. F. vom 24.03.2015 außer Kraft.
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Thomas Pauli
Bürgermeister



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Bauer/Sturm/Eng
Leistungsbereich: Familie, Sport und Kultur

Datum, 10.06.2021 - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/218/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 15.06.2021

Sozialausschuss 22.06.2021

Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2021

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Neufassung der Gebührenordnung für das Dorfgemeinschaftshaus Hausen-Arnsbach

Sachdarstellung:

Auf die Sachdarstellung in der Vorlage Nr. XIII/2017/2021 wird verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Es wird aufgrund der §§ 5, 19, 29, 51 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. F vom
07.03.2005 (GVBl. I, S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I, S.915) und des
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) i. d. F. vom 24. März 2013, zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. I, S. 247) folgende

Entgeltordnung für das Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Hausen-Arnsbach

beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Das Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Hausen-Arnsbach wird von der Stadt Neu-Anspach als öffentliche
Einrichtung unterhalten. Zur Deckung des Aufwandes für diese Einrichtung werden nach näherer Regelung
in dieser Entgeltordnung Benutzungsentgelte erhoben.

§ 2
Entgeltpflicht, Entgelthöhe und Kaution

Für die Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus Hausen werden Entgelte nach folgenden Maßgaben
erhoben.

Die Räumlichkeiten können pro Tag oder nach Stunden belegt werden.

Tabelle 1: Entgelttabelle DGH Hausen
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*Der Stundenpreis gilt je angefangener Stunde

1. Der Grundpreis fällt an für:

 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach
 Gemeinnützige Organisationen mit auswärtigem Sitz, wobei auswärtige Schulen, Parteien, Kirchen

und andere Kommunen diesen Organisationen gleichgestellt sind
 Vereine mit Sitz in Neu-Anspach für Veranstaltungen, die mit Einnahmen (Eintritt, Startgeld,

Standgebühr oder ähnliche Zuwendung) stattfinden
 Vereine mit auswärtigem Sitz für Veranstaltungen, wobei keine Einnahmen generiert werden

2. Der erhöhte Grundpreis fällt an für:

 Gewerbetreibende Nutzende, wie GmbH, Selbstständige usw.
 Auswärtige Nutzende
 Auswärtige Vereine, deren Veranstaltungen mit Einnahmen (Eintritt, Startgeld, Standgebühr oder

ähnliche Zuwendung) stattfinden

3. Der ermäßigte Grundpreis fällt an für:

 Vereine und andere gemeinnützige Nutzende mit Sitz in Neu-Anspach, deren Veranstaltungen
ohne Einnahmen stattfinden

 Weitere förderungswürdige anerkannte Interessengruppen, Schulen, kirchliche Organisationen und
Parteien mit Sitz in Neu-Anspach werden den örtlichen Vereinen gleichgestellt

 Veranstaltungen der Stadt Neu-Anspach und deren Abteilungen, die einer internen
Leistungsverrechnung unterliegen

 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach, wenn sie Trauerfeiern abhalten

4. Der Auf- und Abbau der Bestuhlung, der technischen Gerätschaften und sonstige
veranstaltungsrelevante Tätigkeiten für die gebuchten Nutzungszeiten und Proben werden nach den
oben genannten Stundenpreisen berechnet. Für den Aufbau am Vortag der Veranstaltung bis 13 Uhr
gilt der entsprechende Tagespreis. Für den Aufbau am Vortag der Veranstaltung ab 14 Uhr und den
Abbau am Tag nach der Veranstaltung bis 13 Uhr berechnen wir die jeweils gültigen Stundenpreise.
Für den Abbau am Tag nach der Veranstaltung ab 14 Uhr gilt der Tagepreis.

5. Wird eine Reservierung kurzfristig, d.h. innerhalb von 7 Tagen vor dem Benutzungstermin, abgesagt,
werden 50 % des vereinbarten Entgeltes fällig.

6. Zusätzlich zu den oben genannten Entgelten wird eine Grundpauschale erhoben. Diese fällt für alle
Nutzenden in folgender Höhe an, ausgenommen beim Auf-und Abbau zum Termin:

 Für Nutzende nach § 2, Nr.1 1,28 € pro Stunde
 Für Nutzende nach § 2, Nr.2 1,92 € pro Stunde

Entgelt Saal Besprechungs-
raum Küche Thekenbereich

Theke
und
Küche

Grundpreis 140,00 € 48,00 € 16,00 € 28,00 € 46,00 €

Stundenpreis* 10,00 € 3,43 € 1,14 € 2,00 € 3,29 €

Ermäßigter
Grundpreis 70,00 € 24,00 € 8,00 € 14,00 € 21,00 €

Ermäßigter
Stundenpreis 5,00 € 1,71 € 0,57 € 1,00 € 1,50 €

Doppelter
Grundpreis 210,00 € 72,00 € 24,00 € 42,00 € 63,00 €

Doppelter
Stundenpreis 15,00 € 5,14 € 1,71 € 3,00 € 4,50 €
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 Für Nutzende nach § 4, Nr.3 0,64 € pro Stunde

7. Der Magistrat ist berechtigt für die Nutzung der Räumlichkeiten eine unverzinsliche Kaution als
Sicherheitsleistung in Höhe von bis zu 1.000,00 € in bar verlangen.

§ 3
Sonstige Regelungen

1. Der Magistrat behält sich vor, bei triftigen Gründen die Räumlichkeiten zu entziehen. Ein Anspruch auf
Ersatzräume besteht nicht.

2. Über die Auslegung dieser Entgeltordnung entscheidet im Zweifelsfall der Magistrat der Stadt Neu-
Anspach. Er kann in besonderen Einzelfällen die zu entrichtenden Entgelte nach § 2 dieser Ordnung
ermäßigen oder erlassen.

3. Zu Beginn und am Ende einer Veranstaltung ist ein Übergabeprotokoll zwischen dem Nutzenden und
dem zuständigen Personal der Stadt Neu-Anspach an zu fertigen.

4. Zur Sicherung der Preisstabilität unterliegen die Entgelte einer jährlichen Preissteigerung von 1,9 %,
beginnend mit dem 1. Januar 2023. Den Maßstab hierfür bildet der harmonisierte
Verbraucherpreisindex (HVPI), definiert von der Europäischen Zentralbank (EZB).

§ 4
Schlachtraumnutzung

1. Bei der Belegung des Schlachtraumes zur Weiterverarbeitung von toten Schlachttieren, wie
beispielsweise, das Kühlen, das Zerlegen, und/oder das Verwursten sind pro Tag 15,00 € zu
entrichten.

2. Je nach Schlachtvieh sind zusätzlich folgende Entgelte zu entrichten.

 Schwein, Färse 45,00 €

 Kalb, Schaf oder Ziege 30,00 €

 Rind 67,50 €

3. Die Kosten für die Beseitigung der Schlachtabfälle sind von den Schlachtraumnutzenden mit dem
Schlachtraumbenutzungsentgelt an die Stadt zu erstatten.

4. Grundlage für die Kostenerstattung bildet die jeweils vom RP Darmstadt genehmigte und gültige
Entgeltliste.

§ 5
Fälligkeit

Die Benutzungsentgelte werden sofort nach Inanspruchnahme der jeweiligen Räumlichkeiten fällig. Sie sind
spätestens 14 Tage nach der Rechnungsstellung an die Stadtkasse der Stadt Neu-Anspach zu entrichten.

§ 6
Mehrwertsteuer

Soweit die in dieser Entgeltordnung festgelegten Entgelte und Kostenerstattungen der Umsatzsteuer
(Mehrwertsteuer) unterliegen, wird diese von den jeweiligen Nutzenden neben den in dieser Satzung
festgelegten Zahlbeträgen geschuldet.

§ 7
In-Kraft-Treten
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Diese Entgeltordnung tritt zum 01.01.2022 in Kraft und wird an dem Tag rechtswirksam, der auf den Tag der
Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Neu-Anspach, dem Usinger Anzeiger, folgt.
Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für das Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Hausen-Arnsbach der
Stadt Neu-Anspach i. d. F. vom 24.03.2015 außer Kraft.

Thomas Pauli
Bürgermeister



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Bauer/Sturm/Eng
Leistungsbereich: Familie, Sport und Kultur

Datum, 10.06.2021 - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/217/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 15.06.2021

Sozialausschuss 22.06.2021

Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2021

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Neufassung der Gebührenordnung für das Bürgerhaus

Sachdarstellung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Verwaltung damit beauftragt, die Gebührenordnungen der
Gemeinschaftshäuser aus dem Jahr 2015 zu überarbeiten und anzupassen. Die drei hier vorgelegten
Satzungen basieren auf den folgenden Prämissen:

 Vereinfachung und Homogenisierung der komplexen und unübersichtlichen Entgeltstrukturen
(Reduzierung auf drei Tarife, WLan Inkludiert, Stundenpreise, Implementierung einer
Grundpauschale usw.).

 Reduzierung der Jahresfehlbeträge der einzelnen Häuser durch Anpassung der Nutzungsentgelte.

 Keine signifikante Mehrbelastung der in Neu-Anspach ansässigen Vereine.

Ausgehend von diesen Prämissen wurden die durchschnittlichen Gesamtkosten der Häuser für die Jahre
2017-2019 berechnet. Daraus wurden die Kosten für die einzelnen zu vermietenden Räume (Großer Saal,
kleiner Saal, Clubräume usw.) gefiltert. Abzüglich Schließzeiten etc. wurde daraufhin berechnet, wie hoch
die Gesamtkosten der einzelnen Räume pro Tag (24 Stunden) sind. In diesen Berechnungen sind sämtliche
Kosten (Personal, Reparaturen usw.) inkludiert. Um eine vollständige Kostendeckung für einen Tag zu
erreichen, müssten die errechneten Beträge innerhalb des täglichen Nutzungszeitraumes von 14 Stunden
erwirtschaftet werden. Dem entsprechend ergibt sich ein Tagespreis und ein Stundenpreis (Tagespreis
geteilt durch 14 Betriebsstunden = Stundenpreis).

Die Anwendung einer Preisstruktur auf die Dorfgemeinschaftshäuser, die sich einer Vollkostendeckung
annähert, führt dazu, dass die Vereine nicht deutlich mehr belastet werden. Gleichzeitig ist die
vorgeschlagene Preisgestaltung für private und gewerbliche Nutzerinnen und Nutzer vergleichbar mit
umliegenden bzw. vergleichbaren Kommunen. Im Gegensatz hierzu, würde das Bürgerhaus bei voller
Kostendeckung für die Nutzenden zu einer signifikanten Erhöhung der Preise führen.

Um eine relative Preisstabilität für Vereine und moderate Anpassungen für private und gewerbliche
Akteurinnen und Akteure zu erreichen, wurde beim Bürgerhaus (im Grundpreis) zunächst von einem
Deckungsgrad von 65 % der Gesamtkosten ausgegangen. Explizit wird darauf hingewiesen, dass ein
Deckungsgrad von 65 % beim Bürgerhaus nur erreicht werden würde, wenn die Räumlichkeiten
ausschließlich zu den vorgeschlagenen Entgelten vermietet werden würden und das Bürgerhaus an allen
Öffnungstagen im Jahr voll ausgelastet (14 Stunden/Tag) wäre. Im Jahr 2019 betrug die durchschnittliche
Raumnutzung über das Kalenderjahr jedoch lediglich 47,7 %. Dies würde den errechneten Deckungsgrad
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von 65 % halbieren. Darüber hinaus werden die Räumlichkeiten tendenziell stärker von Nutzerinnen und
Nutzern belegt, die den halben Grundpreis zahlen, was den Fehlbetrag weiter erhöht. Unberücksichtigt bei
den Berechnungen bleiben der Pachtbereich, die beiden Wohnungen sowie die Seniorenbegegnungsstätte.
Der Kostendeckungsgrad der gesamten Liegenschaft betrug im Jahr 2019 35,43 %.

Im Unterschied zum Bürgerhaus könnte die Anwendung der vorgeschlagenen Entgeltordnung bei den
beiden Dorfgemeinschaftshäusern zu einer wesentlichen Annäherung an eine Deckung der Gesamtkosten
führen (auch wenn diese voraussichtlich nicht erreicht werden kann). Gleichzeitig würden die
Nutzungsentgelte im Verhältnis zum Zustand und den Nutzungsmöglichkeiten der Liegenschaften weiterhin
äußerst moderat bleiben. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass mögliche anstehende
Instandhaltungsmaßnahmen, die in den vergangenen Jahren nicht realisiert werden konnten oder in Zukunft
notwendig werden könnten, bei diesen Berechnungen unberücksichtigt bleiben.

Die operative Umsetzung der vorgeschlagenen Entgeltordnungen wird im Folgenden anhand eines Beispiels
plausibilisiert:

Insgesamt ist die bisher äußerst komplexe Kostenstruktur auf drei Tarife gebündelt worden: Den Grundpreis,
den halben Grundpreis und den doppelten Grundpreis. Die Nutzerinnen und Nutzer sind in Anlehnung an die
bisherigen Modi diesen drei Tarifgruppen zugeordnet worden.

Für einen der beiden Klubräume des Bürgerhauses würde sich daraus die folgende Kostenstruktur ergeben:

Doppelter
Grundpreis
Tag

Doppelter
Grundpreis
Stunde

Grundpreis
Tag

Grundpreis
Stunde

Halber
Grundpreis
Tag

Halber
Grundpreis
Stunde

Clubraum 110,00 € 7,86 € 55,00 € 3,93 € 27,50 € 1,96 €
Mehrwertsteuer 20,90 € 1,49 € 10,45 € 0,75 € 5,23 € 0,37 €
Zwischensumme 130,90 € 9,35 € 65,45 € 4,63 € 32,73 € 2,33 €
Grundpauschale 50,40 € 3,60 € 25,20 € 1,80 € 12,60 € 0,90 €
Gesamtkosten 181,30 € 12,95 € 90,65 € 6,43 € 45,33 € 3,23 €

Bei allen Vereinen, Initiativen etc., die den halben Grundpreis zahlen, belaufen sich die Gesamtkosten pro
Tag auf 45,33 € (bisher 43,00 €) und pro Stunde auf 3,23 € (bisher 2,50 €). Der halbe Grundpreis für die
Clubräume deckt ca. 50 % der entstehenden Kosten. Wird die Jahresdurchschnittsauslastung von etwa 50
% herangezogen, ergibt sich eine Kostendeckung von etwa 25 % der Gesamtkosten. Die Stadt fördert alle
die, die Räumlichkeiten zum halben Grundpreis belegen, durch die Übernahme von 75 % der entstehenden
Kosten. Im Falle der Buchung des kleinen Saals durch Berechtigte auf den halben Grundpreis, würde sich
die Subvention durch die Stadt auf ca. 84 % der tatsächlich entstehenden Kosten erhöhen.

Der hier exemplarisch dargestellten Logik folgt die vorgeschlagene Entgeltordnung sowohl in Bezug auf das
Bürgerhaus als auch auf die Dorfgemeinschaftshäuser.

Um den Deckungsgrad der Nutzungsentgelte verhältnismäßig stabil zu halten, erhöhen sich die Gebühren
ab 2023 zum 01. Januar eines Jahres um jeweils 1,9 %. Den Maßstab hierfür bildet der harmonisierte
Verbraucherpreisindex (HVPI), definiert von der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die hier vorgelegten Entgeltordnungen für das Bürgerhaus und die beiden Dorfgemeinschaftshäuser sind in
Zusammenarbeit mit den Haustechnikern und der Kämmerei so entwickelt worden, dass sie durch den
Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur effizient und ressourcenschonend operationalisiert werden
können.

Auf Grundlage, der durch die politischen Gremien beschlossenen Entgeltordnungen, wird die Verwaltung die
Nutzungsverträge mit dem TSC Grün-Gelb (Tanzzentrum Westerfeld) und Udo (Michhalle Westerfeld)
anpassen.

In einer der nächsten Sitzungsrunden wird zusätzlich eine vollständig überarbeitete
Gesamtbenutzungsordnung für alle Gemeinschaftshäuser zur Beschlussfassung eingebracht.

Beschlussvorschlag:

Es wird aufgrund der §§ 5, 19, 29, 51 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.d.F vom
07.03.2005 (GVBl.I, S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl.I, S.915) und des
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) i.d.F. vom 24. März 2013, zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. I, S. 247) folgende
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Entgeltordnung für das Bürgerhaus in Neu-Anspach, Gustav-Heinemannstr.3, 61267 Neu-Anspach

beschlossen:

§ 1
Erhebung der Benutzungsentgelte

Das Bürgerhaus Neu-Anspach wird im nicht gastronomischen Bereich als öffentliche Einrichtung unterhalten.
Zur Deckung des Aufwandes für diese Einrichtung werden nach näherer Regelung dieser Entgeltordnung
Benutzungsentgelte erhoben.

§ 2
Entgeltpflicht, Entgeltabwicklung und Kaution

1. Zahlungspflichtig sind alle Nutzenden des Bürgerhauses Neu-Anspach im öffentlichen Bereich, die
darin Räumlichkeiten für Zusammenkünfte/Veranstaltungen/Trainingsstunden/Feiern usw. belegen.

2. Die Benutzungsentgelte werden sofort nach Inanspruchnahme der jeweils gebuchten Räumlichkeiten
fällig. Sie sind spätestens 14 Tage nach der Rechnungsstellung an die Stadtkasse der Stadt Neu-
Anspach zu entrichten.

3. Der Magistrat ist berechtigt für die Nutzung der Räumlichkeiten eine unverzinsliche Kaution als
Sicherheitsleistung in Höhe von bis zu 5.000,00 € in bar zu verlangen.

§ 3
Mehrwertsteuer

Zu allen Entgelten wird der jeweils gültige Mehrwertsteuersatz berechnet. Eine Ausnahme bilden die
Veranstaltungen der Stadt Neu-Anspach, die nicht unter die Mehrwertsteuerpflicht fallen.

§ 4
Entgelthöhe

Die Räumlichkeiten des Bürgerhauses können pro Tag oder nach Stunden belegt werden.

1. Der Grundpreis fällt an für:

 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach
 Gemeinnützige Organisationen mit auswärtigem Sitz, wobei auswärtige Schulen, Parteien,

Kirchen, andere Kommunen usw. diesen Organisationen gleichgestellt sind
 Vereine mit Sitz in Neu-Anspach für Veranstaltungen, die mit Einnahmen (Eintritt, Startgeld,

Standgebühr oder ähnliche Zuwendung) stattfinden
 Vereine mit auswärtigem Sitz für Veranstaltungen, wobei keine Einnahmen generiert werden
 Die unter § 4, Nr.2 aufgeführten Nutzenden, wenn diese die Räumlichkeiten über den Pächter des

Restaurants im Bürgerhaus belegen

2. Der doppelte Grundpreis für die Nutzung fällt an für:

 Gewerbetreibende Nutzende, wie GmbH, Selbstständige usw.
 Auswärtige Nutzende

Entgelte Großer
Saal Bühne

Großer
Saal mit
Bühne

Kleiner
Saal Foyer Vielphon-

raum
Clubraum
1

Clubraum
2

Grund-
preis 214,00 € 66,00 € 280,00 € 100,00 € 90,00 € 64,00 € 55,00 € 55,00 €

Stunden-
preis* 15,29 € 4,71 € 20,00 € 7,14 € 6,43 € 4,57 € 3,93 € 3,93 €
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 Auswärtige Vereine, deren Veranstaltungen mit Einnahmen (Eintritt, Startgeld, Standgebühr oder
ähnliche Zuwendung) stattfinden

Entgelte Großer
Saal Bühne

Großer
Saal mit
Bühne

Kleiner
Saal Foyer Vielphon

raum
Clubraum
1

Clubraum
2

Doppelter
Grund-
preis

428,00 € 132,00 € 560,00 € 200,00 € 180,00 € 128,00 € 110,00 € 110,00 €

Doppelter
Stunden-
preis*

30,57 € 9,43 € 40,00 € 14,29 € 12,86 € 9,14 € 7,86 € 7,86 €

3. Der halbe Grundpreis für die Nutzung fällt an für:

 Die Pächterin oder den Pächter des Restaurants im Bürgerhaus, ausgenommen der in § 4, Nr.2
genannten Nutzenden.

 Vereine und andere gemeinnützige Nutzende mit Sitz in Neu-Anspach, deren Veranstaltungen
ohne Einnahmen stattfinden

 Weitere förderungswürdige anerkannte Interessengruppen, Schulen, kirchliche Organisationen und
Parteien mit Sitz in Neu-Anspach werden den örtlichen Vereinen gleichgestellt.

 Veranstaltungen der Stadt Neu-Anspach und deren Abteilungen, die einer internen
Leistungsverrechnung unterliegen

Entgelte Großer
Saal Bühne

Großer
Saal mit
Bühne

Kleiner
Saal Foyer Vielphon-

raum
Clubraum
1

Clubraum
2

Ermäßigter
Grundpreis 107,00 € 33,00 € 140,00 € 50,00 € 45,00 € 32,00 € 27,50 € 27,50 €

Ermäßigter
Stunden-
preis*

7,64 € 2,36 € 10,00 € 3,57 € 3,21 € 2,29 € 1,96 € 1,96 €

* Der Stundenpreis gilt je angefangener Stunde.

4. Der Auf- und Abbau der Bestuhlung, der technischen Gerätschaften und sonstige
veranstaltungsrelevante Tätigkeiten für die gebuchten Nutzungszeiten und Proben werden nach den
oben genannten Stundenpreisen berechnet. Für den Aufbau am Vortag der Veranstaltung bis 13 Uhr
gilt der entsprechende Tagespreis. Für den Aufbau am Vortag der Veranstaltung ab 14 Uhr und den
Abbau am Tag nach der Veranstaltung bis 13 Uhr berechnen wir die jeweils gültigen Stundenpreise.
Für den Abbau am Tag nach der Veranstaltung ab 14 Uhr gilt der Tagepreis.

5. Wird eine Reservierung kurzfristig, d.h. innerhalb von 7 Tagen vor dem Benutzungstermin, abgesagt,
werden 50 % des vereinbarten Entgeltes zur Zahlung fällig.

§ 5
Zusätzliche Leistungen

1. Die Überwachung und/oder Bedienung der technischen Anlagen (Ton und Licht) werden von der
Haustechnik übernommen. Wird bei einer Veranstaltung zusätzliches Haustechnikpersonal notwendig
oder wird dies von den Nutzenden gewünscht, wird ein Entgelt pro Nutzung/Stunde von 45,00 € fällig.

2. Für das vorhandene technische Equipment und sonstige Gegenstände werden die folgenden Entgelte
pro Nutzung und Tag berechnet.
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3. Der Magistrat behält sich vor, veraltete Geräte durch zeitgemäßes Equipment zu ersetzen und eine
dementsprechende Preisanpassung vor zu nehmen.

4. Zusätzlich zu den oben genannten Entgelten wird eine Grundpauschale erhoben. Diese fällt für alle
Nutzenden in folgender Höhe an (ausgenommen sind die Zeiten für den Auf- und Abbau):

 Für Nutzende nach § 4, Nr.1 1,80 € pro Stunde
 Für Nutzende nach § 4, Nr.2 3,60 € pro Stunde
 Für Nutzende nach § 4, Nr.3 0,90 € pro Stunde

§ 6
Sonstige Regelungen

1. Der Magistrat behält sich vor bei triftigen Gründen die Räumlichkeiten zu entziehen. Ein Anspruch auf
Ersatzräume besteht nicht.

2. Über die Auslegung dieser Entgeltordnung entscheidet im Zweifelsfall der Magistrat der Stadt Neu-
Anspach. Er kann in besonderen Einzelfällen die zu entrichtenden Entgelte nach § 4 dieser Ordnung
ermäßigen oder erlassen.

3. Zu Beginn und am Ende einer Veranstaltung sind Übergabeprotokolle zwischen den Nutzenden und
den Haustechnikern an zu fertigen.

4. Zur Sicherung der Preisstabilität unterliegen die Entgelte einer jährlichen Preissteigerung von 1,9 %,
beginnend mit dem 1. Januar 2023. Den Maßstab hierfür bildet der harmonisierte
Verbraucherpreisindex (HVPI), definiert von der Europäischen Zentralbank (EZB).

§ 7
Reinigungskosten

Die Nutzenden haben die angemieteten Räume einschließlich der Toilettenanlagen in einem sauberen
Zustand zu hinterlassen. Bei Zuwiderhandlung werden die anfallenden Reinigungskosten in Rechnung
gestellt.

§ 8
Kegelbahnen

Die Vergabe der Kegelbahnen obliegt der Pächterin bzw. des Pächters des Restaurants im Bürgerhaus.

§ 9
In-Kraft-Treten

Diese Entgeltordnung tritt zum 01.01.2022 in Kraft und wird an dem Tag rechtswirksam, der auf den Tag der
Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Neu-Anspach, dem Usinger Anzeiger, folgt.
Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für die Benutzung des Bürgerhauses der Stadt Neu-Anspach i.d.F.
vom 10.02.2015 außer Kraft.

Ausstattung/Gegenstand Zahlbetrag pro Nutzung/Tag/Stück
Beamer mit Leinwand 30,00 €
Mobile Leinwand 10,00 €
Funkmikrofon 15,00 €
Mikrofon mit Kabel 10,00 €
Tonanlage mobil mit Aufbau 30,00 €
Flip-Chart mit Papier 10,00 €
Moderatorenkoffer/Zubehör 20,00 €
Flügel 100,0 0
Bühnenpodest 15,00 €
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Thomas Pauli
Bürgermeister



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Ludwig
Leistungsbereich: Familie, Sport und Kultur

Datum, 09.06.2021 - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/213/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 15.06.2021
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Neufassung der Badeordnung für das Waldschwimmbad der Stadt Neu-Anspach

Sachdarstellung:

Die letzte Änderung der Badeordnung für das Waldschwimmbad ist bereits über ein Jahrzehnt her.

Inzwischen sind viele Änderungen und Ergänzungen notwendig geworden, die aktuell eingearbeitet und
noch einmal überarbeitet wurden.

Bei der Struktur und den Begrifflichkeiten hat die Verwaltung sich an dem Muster einer Haus- und
Badeordnung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. orientiert. Auf Grund dieser
Neustrukturierung kann eine Gegenüberstellung mit der bestehenden Badeordnung keinen Mehrwert bieten.
Stattdessen haben wir dieser Vorlage die aktuell noch geltende Badeordnung angefügt.

Aus diesem Grund kann es zu ähnlichen Paragraphenbezeichnungen kommen, die dennoch strukturell
getrennt werden sollten. Zur besseren Abgrenzung, haben wir diese mit ergänzenden Bezeichnungen
gekennzeichnet.

Die Verwaltung schlägt vor, die Änderungen und Ergänzungen in die Neufassung der Haus- und
Badeordnung aufzunehmen und zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I 2005) Seite 142), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. Seite 915) und der §§ 1 bis 6a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über
kommunale Abgaben (HessKAG) vom 24.03.2013 (GVBl. 2013 Seite 134) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 28.05.2018 (GVBl. Seite 247) folgende

Haus- und Badeordnung für das Waldschwimmbad der
Stadt Neu-Anspach

zu erlassen:

Das Waldschwimmbad dient als öffentliche Einrichtung gemeinnützigen Zwecken, insbesondere der
Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, der Jugendpflege, der Erholung und der sportlichen
Betätigung. Die Benutzung des Schwimmbades steht im Rahmen der folgenden Bestimmungen Jedermann
frei:
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§ 1
Zweck

Die Haus- und Badeordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im gesamten Bereich des
Waldschwimmbades einschließlich des Eingangsbereiches und der Außenanlagen.

§ 2
Verbindlichkeit der Haus- und Badeordnung

1. Die Haus- und Badeordnung, sowie alle weiteren Ordnungen sind für die Nutzenden verbindlich. Für die
Einbeziehung in dem an der Kasse geschlossenen Vertrag gelten die gesetzlichen Regelungen.

2. Das Personal oder weitere Beauftragte des Bades üben das Hausrecht aus. Anweisungen des
Personals oder weiterer Beauftragter ist Folge zu leisten. Nutzende, die gegen die Haus- und
Badeordnung verstoßen, können des Hauses verwiesen werden. Im Falle der Verweisung aus dem Bad
wird das Eintrittsgeld nicht erstattet. Den Nutzenden des Bades bleibt ausdrücklich der Nachweis
vorbehalten, dass dem Badbetreiber in diesem Fall keine oder eine wesentlich niedrigere Vergütung
zusteht als das vollständige Eintrittsgeld. Darüber hinaus kann ein Hausverbot durch die Geschäfts- /
Betriebsleitung oder deren Beauftragte ausgesprochen werden.

3. Die gekennzeichneten und ausgewiesenen Bereiche des Betriebes werden aus Gründen der Sicherheit
videoüberwacht. Die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetztes, insbesondere der § 4 werden
eingehalten. Gespeicherte Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn sie nicht mehr erforderlich sind
oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

4. Die Haus- und Badeordnung gilt für den allgemeinen Badebetrieb. Bei Sonderveranstaltungen oder
Nutzung durch bestimmte Personengruppen (z.B. Schul- und Vereinsschwimmen) können Ausnahmen
zugelassen werden, ohne dass es einer Aufhebung der Haus- und Badeordnung bedarf.

5. Politische Handlungen, Veranstaltungen, Demonstrationen, die Verbreitung von Druckschriften, das
Anbringen von Plakaten oder Anschlägen, Sammlungen von Unterschriftenlisten sowie die Nutzung des
Bades zu gewerblichen oder sonstigen nicht badüblichen Zwecken sind nur nach Genehmigung durch
den Betreiber erlaubt.

§ 3
Öffnungszeiten, Preise

1. Die Öffnungszeiten und die gültige Entgeltordnung werden durch Aushang bekannt gegeben oder sind
an der Kasse einsehbar.

2. Im Freibad kann die Öffnungszeit witterungsbedingt verlängert oder verkürzt werden. Ansprüche gegen
den Betreiber können nicht abgleitet werden. Einlassschluss ist 30 Minuten vor Betriebsende.

3. Für die Durchführung des Schul- und Vereinsschwimmens sowie für Kursangebote und
Veranstaltungen für bestimmte Personengruppen können besondere Zutrittsvoraussetzungen und
Öffnungszeiten festgelegt werden. Die Betriebsleitung behält sich vor das Bad für besondere
Veranstaltungen an bis zu 5 Tagen in der Saison für den Regelbetrieb zu sperren. Ein Anspruch auf
Erstattung für erworbene Eintrittskarten gibt es an diesen Tagen nicht.

4. Bei Einschränkung der Nutzung einzelner Angebote oder einzelner Betriebsteile oder bei Schließung
des Bades im laufenden Betrieb besteht kein Anspruch auf Minderung oder Erstattung.

5. Erworbene Eintrittskarten oder andere Zutrittsberechtigungen werden nicht erstattet.

6. Die an der Kasse erhaltene Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung bzw. der beim Erwerb der
Zugangsberechtigung ausgegebene Kassenbon ist bis zum Verlassen des Bades aufzubewahren.

§ 4
Zutritt

1. Der Besuch des Betriebes steht grundsätzlich jeder Person frei; für bestimmte Fälle können
Einschränkungen geregelt werden.
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2. Jeder Nutzende muss im Besitz einer gültigen Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung sein. Mit Betreten
des Bades ist eine Weitergabe der Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung nicht zulässig.

3. Nutzende müssen Eintrittskarten oder Zutrittsberechtigungen sowie folgende vom Badbetreiber
überlassene Gegenstände
a) Wertfachschlüssel,
b) Pfandchips und
c) Zutrittschips,
so verwahren, dass ein Verlust vermieden wird. Insbesondere hat er diese am Körper, z.B. Armband
tragen, bei Wegen im Bad bei sich zu haben und nicht unbeaufsichtigt zu lassen.
Bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben liegt bei einem Verlust ein schuldhaftes Verhalten des Badegastes
vor. Der Nachweis des Einhaltens der vorgenannten ordnungsgemäßen Verwahrung obliegt im Streitfall
dem Badegast.

4. Für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr ist die Begleitung durch eine geeignete Person
erforderlich. Weitergehende Regelungen und Altersbeschränkungen sind möglich.

5. Der Zutritt ist u.a. Personen nicht gestattet,
a) die unter Einfluss berauschender Mittel stehen,
b) die Tiere mit sich führen und
c) die an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit leiden (im Zweifelsfall kann die Vorlage einer

ärztlichen Bescheinigung gefordert werden) oder offene Wunden aufweisen.

6. Personen, die sich ohne fremde Hilfe nicht sicher fortbewegen können, ist die Benutzung des Bades nur
zusammen mit einer geeigneten Begleitperson gestattet.

§ 5
Verhaltensregeln – gesamtes Bad

1. Nutzende haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie dem Aufrechterhalten der Sicherheit,
Ruhe und Ordnung zuwiderläuft.

2. Die Einrichtungen des Bades einschließlich der Leihartikel sind pfleglich zu behandeln. Bei nicht
zweckentsprechender Benutzung oder Beschädigung haftet der Nutzende für den entstandenen
Schaden. Für schuldhafte Verunreinigungen, die über das Ausmaß eines bestimmungsgemäßen
Gebrauchs hinausgehen, kann ein besonderes Reinigungsgeld erhoben werden, dessen Höhe im
Einzelfall nach Aufwand festgelegt wird.

3. Der Aufenthalt im Wasser ist nur in Badekleidung gestattet. Kleinkindern ist zum Baden eine Windel
anzuziehen.

4. Barfußbereiche dürfen nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Mitgebrachte Hilfsmittel wie
Rollstühle oder Rollatoren sind vor Betreten des Barfußbereiches durch den Nutzer oder deren
Begleitperson zu reinigen.

5. Nutzenden ist es nicht erlaubt, Musikinstrumente, Ton- oder Bildwiedergabegeräte und andere Medien
zu benutzen, wenn es dadurch zu Belästigungen der übrigen Nutzenden kommt.

6. Das Fotografieren und Filmen fremder Personen und Gruppen ohne deren Einwilligung ist nicht
gestattet. Für gewerbliche Zwecke und für die Presse bedarf das Fotografieren und Filmen der
vorherigen Genehmigung der Betriebsleitung.

7. Vor der Benutzung der Becken muss eine Körperreinigung vorgenommen werden. Rasieren, Nägel
schneiden, Haare färben u. ä. sind nicht erlaubt.

8. Jeder Nutzende hat sich auf die in einem Badebetrieb typischen Gefahren durch gesteigerte Vorsicht
einzustellen.

9. Die Benutzung von Sport- und Spielgeräten sowie Schwimmhilfen ist nur mit Zustimmung des
Aufsichtspersonals gestattet.

10. Speisen und Getränke dürfen nur zum eigenen Verzehr mitgebracht und nur in den ausgewiesenen
Bereichen verzehrt werden. Das Mitbringen von alkoholischen Getränke ist untersagt.
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11. Zerbrechliche Behälter (z.B. Behälter aus Glas oder Porzellan) dürfen nicht mitgebracht werden.

12. Das Rauchen ist im Nass-, Umkleide- und Sanitärbereich nicht gestattet.
Der Badbetreiber behält sich vor, weitere Rauchverbotszonen auszuweisen. Die Liegewiese ist von
Zigarettenresten freizuhalten.

13. Fundsachen sind dem Personal zu übergeben und werden nach den gesetzlichen Bestimmungen
behandelt.

14. Garderobenschränke und/oder Wertfächer stehen den Nutzenden nur während der Gültigkeit seiner
Zutrittsberechtigung zur Benutzung zur Verfügung. Auf die Benutzung besteht kein Anspruch. Nach
Betriebsschluss werden alle noch verschlossenen Garderobenschränke und Wertfächer geöffnet und
ggf. geräumt. Der Inhalt wird als Fundsache behandelt.

15. Liegen und Stühle dürfen nicht mit Handtüchern, Taschen oder anderen Gegenständen dauerhaft
belegt werden. Auf den Liegen und Stühlen abgelegte Gegenstände werden im Bedarfsfall durch das
Personal abgeräumt.

§ 6
Haftung

1. Der Betreiber haftet grundsätzlich nicht für Schäden der Nutzenden. Dies gilt nicht für eine Haftung
wegen Verstoßes gegen eine wesentliche Vertragspflicht und für eine Haftung wegen Schäden des
Nutzenden aus einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie ebenfalls nicht für Schäden,
die der Nutzende aufgrund einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers,
dessen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen erleidet. Wesentliche Vertragspflichten sind
solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen
und auf deren Einhaltung der Nutzende regelmäßig vertrauen darf.

2. Als wesentliche Vertragspflicht des Betreibers zählen insbesondere aber nicht ausschließlich, die
Ermöglichung der Nutzung der Badeeinrichtung, soweit diese nicht aus zwingenden betrieblichen
Gründen teilweise gesperrt ist. Darüber hinaus die Ermöglichung der Teilnahme an den angebotenen,
im Eintrittspreis beinhalteten Veranstaltungen. Die Haftungsbeschränkung nach Abs. 1 Satz 1 und 2 gilt
auch für die auf den Einstellplätzen des Bades abgestellten Fahrzeuge.

3. Dem Nutzenden wird ausdrücklich geraten, keine Wertgegenstände mit in das Bad zu nehmen. Von
Seiten des Betreibers werden keinerlei Bewachung und Sorgfaltspflichten für dennoch mitgebrachte
Wertgegenstände übernommen. Für den Verlust von Wertsachen, Bargeld und Bekleidung haftet der
Betreiber nur nach den gesetzlichen Regelungen. Dies gilt auch bei Beschädigung der Sachen durch
Dritte.

4. Das Einbringen von Geld oder Wertgegenständen in einen durch den Betreiber zur Verfügung
gestellten Garderobenschrank und/oder einem Wertfach begründet keinerlei Pflichten des Betreibers in
Bezug auf die eingebrachten Gegenstände. Insbesondere werden keine Verwahrpflichten begründet.
Es liegt allein in der Verantwortung des Nutzenden, bei der Benutzung eines Garderobenschrankes
und/oder eines Wertfaches diese ordnungsgemäß zu verschließen, den sicheren Verschluss der
jeweiligen Vorrichtung zu kontrollieren und die Schlüssel/Datenträger sorgfältig aufzubewahren. Der
Nutzende ist für das Verschließen des Garderobenschrankes/Wertfaches und die Aufbewahrung des
Schlüssels/Datenträgers selbst verantwortlich.

5. Bei schuldhaftem Verlust gemäß § 4 Abs. 3 vom Badbetreiber überlassenen Gegenstände werden
folgende Pauschalbeträge in Rechnung gestellt:

a) Wertfachschlüssel 30,00 €
b) Pfandchips
c) Zutrittschips

Dem Nutzenden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass ein Schaden überhaupt nicht
entstanden ist oder dass er wesentlich niedriger ist als der Pauschalbetrag.

6. Für den Fall der Streitschlichtung nach § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz/VSBG ist der Betreiber
nicht bereit und verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
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§ 7
Verhaltensregeln - Wasserbereiche

1. Der Aufenthalt im Nassbereich der Bäder ist nur in üblicher Badekleidung ohne Taschen gestattet.

2. Seitliches Einspringen, das Hineinstoßen oder Werfen anderer Personen in das Becken ist untersagt.

3. Die angebotenen Wasserattraktionen verlangen Umsicht und Rücksichtnahme auf die anderen
Badegäste.

4. Die Benutzung der Sprunganlagen und Wasserrutschen geht über die im Badebetrieb typischen
Gefahren hinaus; der Nutzende hat sich darauf in seinem Verhalten einzustellen. Diese Anlagen dürfen
nur nach der Freigabe durch das Personal genutzt werden.

5. Beim Springen ist darauf zu achten, dass:
a) nur eine Person das Sprungbrett betritt und
b) der Sprungbereich frei ist.
Nach dem Sprung muss der Sprungbereich sofort verlassen werden.
Das mehrmalige Wippen ist nicht gestattet.

6. Das Unterschwimmen des Sprungbereiches bei Freigabe der Sprunganlage ist untersagt.

7. Wasserrutschen dürfen nur entsprechend der aushängenden Beschilderungen benutzt, der
Sicherheitsabstand beim Rutschen muss eingehalten und der Landebereich sofort verlassen werden.

8. Die Benutzung von Sport- und Spielgeräten (z.B. Schwimmflossen, Tauchautomaten,
Schnorchelgeräten) sowie Schwimmhilfen ist nur mit Zustimmung des Aufsichtspersonals gestattet. Die
Benutzung von Augenschutzbrillen (Schwimmbrillen) erfolgt auf eigene Gefahr.

9. Die Verwendung von Seife, anderen Reinigungsmitteln und kosmetischen Mitteln ist nur in den
Duschräumen gestattet.

10. Badekleidung darf in den Schwimmbecken weder ausgewaschen noch ausgewrungen werden. Hierfür
sind die vorgesehenen Einrichtungen zu benutzen.

11. Das Schwimmbecken im tiefen Bereich darf nur von geübten Schwimmern benutzt werden.

12. Grundsätzlich wird in Längsbahnen geschwommen, nur bei entsprechenden Abtrennungen in
Querbahnen.

13. Es ist nicht gestattet:
a) auf den Boden oder in die Becken zu spucken,
b) vom Beckenrand zu springen, andere unterzutauchen oder hineinzustoßen,
c) an den Einsteigleitern bzw. Haltestangen zu turnen, sowie
d) Badegäste durch sportliche Übungen und Spiele zu belästigen.

14. Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer dürfen nur das Nichtschwimmerbecken benutzen. Das
Kleinkindbecken darf nur von Kindern bis zum 6. Lebensjahr und deren Begleitpersonen benutzt
werden.

15. Ballspiele dürfen nur in den dafür vorgesehenen Bereichen ausgeübt werden.

§ 8
Ausnahmen

Die Haus- und Badeordnung gilt für den allgemeinen Badebetrieb. Bei Sonderveranstaltungen sowie dem
Schul- und Vereinsschwimmen können von dieser Haus- und Badeordnung Ausnahmen zugelassen werden,
ohne dass es einer besonderen Aufhebung der Haus- und Badeordnung bedarf.

Wünsche, Anregungen und Beschwerden nimmt das Aufsichtspersonal oder die Stadt Neu-Anspach
entgegen.

§ 9
In-Kraft-Treten
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Die Rechtswirksamkeit dieser Haus- und Badeordnung tritt mit Ablauf des Tages ein, an dem die
Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Neu-Anspach, dem Usinger Anzeiger,
erfolgt. Gleichzeitig tritt die Badeordnung vom 10.12.2007 außer Kraft.

Thomas Pauli
Bürgermeister
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Badeordnung für das Waldschwimmbad der 
Stadt Neu-Anspach 

in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 10.12.2007 (Artikelsatzung) 

Das Waldschwimmbad dient als öffentliche Einrichtung gemeinnützigen Zwecken, insbesondere der 
Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, der Jugendpflege, der Erholung und der sportlichen 
Betätigung. Die Benutzung des Schwimmbades steht im Rahmen der folgenden Bestimmungen jedermann 
frei. 

§ 1 
Allgemeines 

1. Die Haus- und Badeordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im gesamten Bereich des 
Bades einschließlich des Einganges und der Außenanlagen. 

2. Die Haus- und Badeordnung ist für alle Gäste verbindlich. Mit dem Betreten des Bades erkennt jeder 
Besucher diese sowie alle sonstigen Regelungen für einen sicheren und geordneten Betrieb an.  

3. Bei Vereins- und Schulschwimmen sowie bei Veranstaltungen sonstiger Gruppen sind deren 
Aufsichtspersonen für die Beachtung der Haus- und Badeordnung neben jedem einzelnen Mitglied 
verantwortlich. Ihnen obliegt auch die Aufsichtspflicht.  

4. Die Badeeinrichtungen sind pfleglich zu behandeln. Bei missbräuchlicher Benutzung, schuldhafter 
Verunreinigung oder Beschädigung haftet der Verursacher für den Schaden.  

5. Die Badegäste haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie der Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und Ordnung sowie der Ruhe zuwiderläuft. 

6 Das Rauchen ist im Nass-, Umkleide- und Sanitärbereich nicht gestattet. Die Liegewiesen sind von 
Zigarettenresten freizuhalten. 

7. Das Personal ggf. weitere Beauftragte des Bades üben gegenüber allen Besuchern das Hausrecht aus. 
Den Anordnungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten. Besucher, die trotz Ermahnung gegen die 
Haus- und Badeordnung verstoßen oder andere Badegäste belästigen, können vorübergehend, in 
schweren Fällen sowie in Wiederholungsfällen dauernd vom Besuch des Bades ausgeschlossen werden. 
In solchen Fällen wird das Eintrittsgeld nicht erstattet. Bei Widerstand kann durch die Stadt Neu-Anspach 
Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet werden.  

8. Fundgegenstände sind an das Personal abzugeben. Über Fundgegenstände wird nach den    gesetzlichen 
Bestimmungen verfügt.  

9. Den Badegästen ist es nicht erlaubt, Musikinstrumente, Tonwiedergabegeräte oder Fernsehgeräte zu 
benutzen, wenn es dadurch zu Belästigungen der übrigen Badegäste kommt. 

10. Das Fotografieren und Filmen fremder Personen und Gruppen ohne deren Einwilligung ist nicht gestattet. 
Für gewerbliche Zwecke und für die Presse bedarf das Fotografieren und Filmen der vorherigen 
Genehmigung der Betriebsleitung. 

11. Bei Überfüllung kann der Zutritt zeitweise gesperrt werden.  

§ 2 
Öffnungszeiten und Zutritt 

1. Die Öffnungszeiten und der Einlassschluss werden durch gesonderten Aushang bekannt gegeben. Im 
Freibad kann die Öffnungszeit witterungsbedingt verlängert werden. Eingangsschluss ist 30 Minuten vor 
Betriebsende. 

2. Die Betriebsleitung kann die Benutzung des Bades oder Teile davon, z.B. durch Schul- oder 
Vereinsschwimmen, Kursangebote oder Veranstaltungen, einschränken, ohne dass daraus ein Anspruch 
auf Erstattung oder Ermäßigung des Eintrittsgeldes besteht. 
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3. Der Zutritt zum Schwimmbad ist nur nach Lösen einer Eintrittskarte gestattet.  
Die Eintrittspreise werden durch besonderen Aushang bekannt gegeben.  

4. Der Zutritt ist nicht gestattet:  

a) Personen, die unter Alkoholeinfluss stehen,  
b) Personen, die Tiere mit sich führen.  
c) Personen, die an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit (im Zweifelsfall kann die Vorlage 

einer ärztlichen Bescheinigung gefordert werden) oder offenen Wunden leiden. 
d) Personen, die das Bad zu gewerblichen oder sonstigen nicht badüblichen Zwecken nutzen wollen. 

5. Personen, die sich ohne fremde Hilfe nicht sicher fortbewegen können, ist die Benutzung der Bäder nur 
zusammen mit einer geeigneten Begleitperson gestattet. 

6. Kinder unter 7 Jahren haben nur Zutritt in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person. In diesen 
Fällen übernimmt die Begleitperson die Aufsichtspflicht.  

7. Gelöste Eintrittsausweise werden nicht zurückgenommen, Entgelte bzw. Gebühren nicht zurückgezahlt. 

§ 3 
Haftung 

1. Die Badegäste benutzen das Bad auf eigene Gefahr. Der Betreiber oder seine Erfüllungsgehilfen haften – 
außer für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit – nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit.  

2. Für die auf den Parkplätzen abgestellten Fahrzeuge und Fahrräder wird keine Haftung übernommen.  

3. Für den Verlust von Wertsachen, Bargeld und Bekleidung haftet der Betreiber nicht. Dies gilt auch bei 
Beschädigungen der Sachen durch Dritte. 

4. Unfälle sind dem Aufsichtspersonal unverzüglich zu melden.  

§ 4 
Besondere Bestimmungen 

1. Die Umkleidekabinen dienen nur zum Aus- und Ankleiden.  

2. Den Garderobenschrank hat der Badegast selbst zu verschließen. Er haftet für den Schlüssel und hat bei 
Verlust die entsprechende Gebühr zu entrichten.  

3. Vor der Benutzung der Becken ist der Körper gründlich abzuduschen.  

4. Die Verwendung von Seife und anderen Reinigungsmitteln und kosmetischen Mitteln ist nur in den 
Duschräumen gestattet.  

6. Badekleidung darf in den Schwimmbecken weder ausgewaschen noch ausgewrungen werden. Hierfür 
sind die vorgesehenen Einrichtungen zu benutzen.  

7. Das Schwimmbecken im tiefen Bereich darf nur von geübten Schwimmern benutzt  werden.  

8. Grundsätzlich wird in Längsbahnen geschwommen, nur bei entsprechenden Abtrennungen in 
Querbahnen.  

9. Es ist nicht gestattet:  
a) auf den Boden oder in die Becken zu spucken 
b) vom Beckenrand zu springen, andere unterzutauchen oder hineinzustoßen,  
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c) an den Einsteigleitern bzw. Haltestangen zu turnen,  
d) Badegäste durch sportliche Übungen und Spiele zu belästigen.  

10. Nichtschwimmer dürfen nur das Nichtschwimmerbecken benutzen. Das Planschbecken darf nur von 
Kindern bis zum 6. Lebensjahr und deren Begleitpersonen benutzt werden.  

11. Die Benutzung der Sprunganlage ist nur nach der Freigabe durch das Aufsichtspersonal gestattet. Das 
Springen geschieht auf eigene Gefahr. Beim Springen ist unbedingt darauf zu achten, dass 

 a) der Sprungbereich frei ist, 
 b) nur eine Person das Sprungbrett betritt. 
 Das Unterschwimmen des Springbereiches bei Freigabe der Sprunganlage ist untersagt. 
 Das mehrmalige Wippen ist nicht gestattet. 

12. Rutschen dürfen nur entsprechend der aushängenden Beschilderungen benutzt werden. Der 
Sicherheitsabstand muss eingehalten werden. Der Landebereich muss sofort verlassen werden. 

13. Die Benutzung von Sport- und Spielgeräten (z.B. Schwimmflossen, Tauchautomaten, Schnorchelgeräten) 
und Schwimmhilfen ist nur mit Zustimmung des Aufsichtspersonals gestattet. Die Benutzung von 
Augenschutzbrillen (Schwimmbrillen) erfolgt auf eigene Gefahr. 

14. Ballspiele dürfen nur in den dafür vorgesehenen Bereichen ausgeübt werden. 

§ 5 
Ausnahmen 

Die Haus- und Badeordnung gilt für den allgemeinen Badebetrieb. Bei Sonderveranstaltungen sowie dem 
Schul- und Vereinsschwimmen können von dieser Haus- und Badeordnung Ausnahmen zugelassen werden, 
ohne dass es einer besonderen Aufhebung der Haus- und Badeordnung bedarf. 

Wünsche, Anregungen und Beschwerden nimmt das Aufsichtspersonal oder die Stadt Neu-Anspach 
entgegen.  

§ 6 
In-Kraft-Treten 

Die Rechtswirksamkeit dieser Badeordnung tritt mit Ablauf des Tages ein, an dem die Veröffentlichung im  
amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Neu-Anspach, dem Usinger Anzeiger, erfolgt. Gleichzeitig tritt 
die Badeordnung vom 28. April 1986 außer Kraft. 



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Ludwig
Leistungsbereich: Familie, Sport und Kultur

Datum, 01.04.2021 - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/35/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 01.06.2021

Sozialausschuss 22.06.2021

Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2021

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Neufassung der Entgeltordnung zur Badeordnung für das Waldschwimmbad der Stadt Neu-Anspach

Sachdarstellung:

In den vergangenen Jahren haben unklare Formulierungen in der aktuell geltenden Gebührenordnung für
das Waldschwimmbad häufiger zu Diskussionen geführt. Zudem ist vom RPA des Hochtaunuskreises darauf
hingewiesen worden, dass der Begriff Gebührenordnung nicht korrekt ist und eine andere Bezeichnung
vorgenommen werden muss.

In der Anlage befindet sich die aktuelle „Gebührenordnung“ für das Waldschwimmbad. Hierin sind die
Änderungsvorschläge in ROT gekennzeichnet.

Die Verwaltung schlägt vor, dem Hinweis des RPA zu folgen und die Gebührenordnung jetzt Entgeltordnung
zu nennen. Zudem sollen die weiteren Hinweise bzw. Ergänzungen in die Entgeltordnung aufgenommen
werden.

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 17.03.2005 (GVBl I 2005) Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 11.12.2020 (GVBl. Seite 915) und der §§ 1 bis 6a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale
Abgaben (HessKAG) vom 24.03.2013 (GVBl. 2013 Seite 134) zuletzt geändert durch Gesetz vom
28.05.2018 (GVBl. Seite 247) folgende

Entgeltordnung zur Badeordnung für das Waldschwimmbad der Stadt Neu-Anspach

zu erlassen:

§ 1
Eintrittsgelder bzw. Entgelte

A. Eintrittsgelder:

I. Einzelkarten:

1. Erwachsene (Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres) 4,50 €
Abends eine Stunde vor Badschließung 3,00 €
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2. Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr
bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres) 3,00 €
Abends eine Stunde vor Badschließung 2,00 €

3. Familienkarte (max. 2 Erwachsene und 3 eigene Kinder bis 11,00 €
zur Vollendung des 18. Lebensjahres)

II. Zehnerkarten:

1. Erwachsene 35,00 €

2. Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zum
Erreichen des 18. Lebensjahres) 22,00 €

Zehnerkarten behalten für die jeweils nachfolgende Badesaison ihre Gültigkeit.

III. Saisonkarten:

1. Erwachsene 66,00 €

2. Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis
zum Erreichen des 18. Lebensjahres) 38,50 €

In den Entgelten ist die jeweils gültige Mehrwertsteuer enthalten.
Gutscheine für das Waldschwimmbad können ganzjährig im Bürgerbüro der Stadt Neu-Anspach erworben
werden.

B. Ermäßigungen:

Schwerbehinderte mit amtlichem Ausweis, sowie deren Begleitperson, Schüler, Studenten,
Auszubildende, Sozialdienstleistende und Inhaber der Ehrenamtskarte werden, auch wenn sie das
18. Lebensjahr bereits vollendet haben, bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises, wie
Jugendliche behandelt.

Kinder von Sozialhilfeempfängern, mit gültiger Sozialhilfebescheinigung, haben freien Eintritt.

Der Zeitraum und die Ermäßigungen für einen Vorverkauf werden jährlich durch den
Magistrat festgelegt.

Doppelermäßigungen sind ausgeschlossen (der günstigste Tarif zählt).

C. Gruppen:

Das Entgelt für begleitete Gruppen aus Schulen im Rahmen des Sportunterrichts, aus den
Kindertagesstätten und den Neu-Anspacher Kinderferienspielen beträgt 1,00 € pro Person

Begleitpersonen haben sich entsprechend auszuweisen.

D. Benutzungsgebühren:

Garderobengebühren entfällt

Sonnenschirm-Leihgebühr 2,50 €

Sonnenschirm-Pfand 5,00 €

Sonnenliegen-Leihgebühr 5,00 €

Sonnenliegen-Pfand 7,50 €
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In den Entgelten ist die jeweils gültige Mehrwertsteuer enthalten.

§ 2
Inkrafttreten

Die Rechtswirksamkeit dieser Entgeltordnung zur Badeordnung für das Waldschwimmbad tritt mit Ablauf des
Tages ein, an dem die Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Neu-Anspach, dem
Usinger Anzeiger, erfolgt.

Thomas Pauli
Bürgermeister



Entgeltordnung zur Badeordnung für das Waldschwimmbad 
der Stadt Neu-Anspach 

 
 

§ 1 
Für die Benutzung des Waldschwimmbades der Stadt Neu-Anspach 

werden folgende Eintrittsgelder bzw. Entgelte erhoben: 
 
A. Eintrittsgelder: 
 
I. Einzelkarten: 
 
1. Erwachsene (Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres) 4,50 € 
 Abends eine Stunde vor Badschließung 3,00 € 
 
2. Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr 
 bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres) 3,00 € 
 Abends eine Stunde vor Badschließung 2,00 € 
 
3. Familienkarte (max. 2 Erwachsene und 3 eigene Kinder bis 11,00 € 
 zur Vollendung des 18. Lebensjahres) 
 
 
II.  Zehnerkarten: 
  
1. Erwachsene 35,00 € 
 
2.  Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zum  
 Erreichen des 18. Lebensjahres) 22,00 € 
 
Zehnerkarten behalten für die jeweils nachfolgende Badesaison ihre Gültigkeit. 
 
 
III.  Saisonkarten: 
 
1.  Erwachsene 66,00 € 
 
2.  Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis 
 zum Erreichen des 18. Lebensjahres) 38,50 € 
 
 
In den Entgelten ist die jeweils gültige Mehrwertsteuer enthalten. 
Gutscheine für das Waldschwimmbad können ganzjährig im Bürgerbüro der Stadt Neu-Anspach 
erworben werden. 
 
 
B. Ermäßigungen: 
  
 Schwerbehinderte mit amtlichem Ausweis, sowie deren Begleitperson, Schüler, Studenten,  
 Auszubildende, Sozialdienstleistende und Inhaber der Ehrenamtskarte werden, auch wenn sie das  
 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises, wie  
 Jugendliche behandelt. 
 
 Kinder von Sozialhilfeempfängern, mit gültiger Sozialhilfebescheinigung, haben freien Eintritt. 
 
 Der Zeitraum und die Ermäßigungen für einen Vorverkauf werden jährlich durch den Magistrat 

festgelegt. 
 
 Doppelermäßigungen sind ausgeschlossen (der günstigste Tarif zählt). 
 
 
C. Gruppen: 



  
 Das Entgelt für begleitete Gruppen aus Schulen im Rahmen des Sportunterrichts, aus den 
 Kindertagesstätten und den Neu-Anspacher Kinderferienspielen beträgt 1,00 € pro Person 
 
 Begleitpersonen haben sich entsprechend auszuweisen. 
 
 
D.  Benutzungsgebühren: 
  
 Garderobengebühren entfällt 
 
 Sonnenschirm-Leihgebühr 2,50 € 
 
 Sonnenschirm-Pfand 5,00 € 
 
 Sonnenliegen-Leihgebühr 5,00 € 
 
 Sonnenliegen-Pfand 7,50 € 
 
In den Entgelten ist die jeweils gültige Mehrwertsteuer enthalten. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Rechtswirksamkeit dieser Entgeltordnung zur Badeordnung für das Waldschwimmbad tritt mit 
Ablauf des Tages ein, an dem die Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Neu-
Anspach, dem Usinger Anzeiger, erfolgt. 



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Engers
Leistungsbereich: Familie, Sport und Kultur

Datum, 07.06.2021 - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/211/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 15.06.2021

Sozialausschuss 22.06.2021

Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2021

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Erlass einer Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten

Sachdarstellung:

Im Jahr 2020 hat das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises eine vertiefende Prüfung der Neu-
Anspacher Kindertagesbetreuung vorgenommen (vgl. Vorlage Nr. 214/2021 – Ergänzungsbericht zum
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 - Kindertagesstätten). Der Leistungsbereich Familie,
Sport und Kultur hat sowohl den umfassenden Analyseprozess als auch die daraus resultierten
Empfehlungen zum Anlass genommen, die Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten grundlegend
zu überarbeiten, zu aktualisieren und zu ergänzen.

Um möglichst vielfältige Handlungsstrategien in die Gesamtbetrachtungen mit einfließen zu lassen, wurden
die Satzungen unterschiedlicher Vergleichskommunen zugrunde gelegt. Die gleichzeitige Gesamtschau der
unterschiedlichen Strategien dieser Kommunen wurde auf den konkreten Fall „Neu-Anspach“
zurückgebunden. Um die operative Umsetzbarkeit der Satzung zu gewährleisten, wurden darüber hinaus die
Leiterinnen der kommunalen Kindertagesstätten eng an der Weiterentwicklung der Satzung beteiligt. Auch
der freie und die kirchlichen Träger wurden (in einem frühen Stadium der Satzung) im Rahmen eines
Bedarfsplanungsgespräches über die zentralen Eckpunkte informiert (Abschaffung des 15.00 Moduls,
Platzanmeldung ausschließlich über webkita, Bedarfsplanungsgespräche, Modus zur Aufnahme
wohnortfremder Kinder mit und ohne Behinderung, Einrichtungswechsel etc.). Der Satzungsentwurf soll
zwischen der Beschlussfassung durch den Magistrat und der Befassung der politischen Gremien dem
Stadtelternbeirat vorgestellt werden, so dass sich dieser rechtzeitig vor einer politischen Beschlussfassung
konstruktiv einbringen kann.

Aus der Sicht der Verwaltung zentrale Änderungen werden im Folgenden komprimiert dargelegt und
argumentativ unterfüttert.

§§ 5-9:
Der gesamte „Lebenszyklus“ der Kinderbetreuung in Neu-Anspach von der Anmeldung (§ 5) über die
Aufnahme (§ 6) und mögliche Modul-, Gruppen- oder Einrichtungswechsel (§§ 7 und 8) bis zur Abmeldung
(§ 9) wurde in einer aufeinander aufbauenden Logik geregelt und an die aktuellen Rahmenbedingungen
angepasst.

§ 10:
Unterschiedliche Pflichten der Erziehungsberechtigten waren zuvor sowohl in dieser Satzung als auch in der
zugehörigen Gebührensatzung hinterlegt. Um Klarheit und Transparenz für die Erziehungsberechtigen
herzustellen, wurden diese Pflichten im § 10 gebündelt und auf der Grundlage vorliegender Erfahrungen und
Erkenntnisse zu weiteren Regelungsbedarfen angereichert.
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§ 11:
Die Pflichten der Einrichtungsleitungen wurden erweitert, indem insbesondere die Verantwortung für die
Sicherstellung und Weiterentwicklung der hohen pädagogischen Qualität aufgenommen wurde.

Weitere Konkretisierungen wurden beispielsweise im Hinblick auf Regelungen zur Bring- und Abholsituation,
zum Umgang im Falle von Krankheiten sowie zum Datenschutz vorgenommen.

Beschlussvorschlag:

Es wird aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom
07.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), des
Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18.12.2006 (GVBl. S. 298), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 25.06.2020 (GVBl. S. 436), des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und
Jugendhilfe - in der Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert am 09.12.2020 (BGBl. I S.
2075, 2076) und der §§ 1 ff des Gesetzes über die kommunalen Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. S.
134) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247) sowie den Bestimmungen des
Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (HessVwVG) vom 12.12.2008 (GVBl. I 2009 S. 2), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 12.09.2018 (GVBl. S. 570), folgende

Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten

beschlossen:
§ 1

Träger und Rechtsform

(1) Die Kindertagesstätten werden von der Stadt Neu-Anspach als öffentliche Einrichtungen unterhalten.
Durch die Inanspruchnahme nach Maßgabe dieser Satzung entsteht ein öffentlich-rechtliches
Benutzungsverhältnis.

(2) Für die Betreuung an Grundschulen ist die jeweils gültige mit dem Schulträger abgeschlossene
Vereinbarung über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen maßgebend.

§ 2
Aufgaben

(1) Die Aufgaben der Kindertagesstätten bestimmen sich nach § 26 des Hessischen Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (HKJGB).

(2) Die Kindertagesstätten haben einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Die Grundlage
hierfür bildet der hessische Bildungs- und Erziehungsplan. Ein wesentliches Ziel besteht darin, durch
differenzierte Erziehungsarbeit die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes
anzuregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu
bieten. Eine grundlegende Voraussetzung zur Erfüllung dieser Aufgabe besteht in der
partnerschaftlichen Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte mit den Erziehungsberechtigten
und weiteren an der Bildung und Erziehung beteiligten Akteurinnen und Akteuren sowie Institutionen
(Bildungs- und Erziehungspartnerschaft).

(3) Grundlage der Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes sind die pädagogischen
Konzepte der jeweiligen Kindertagesstätte. Diese werden fortlaufend aktualisiert und an aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet. Die Konzeptionen bilden die Voraussetzung für die
Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte nach § 45 SGB VIII.

§ 3
Kreis der Berechtigten

(1) Die Kindertagesstätten stehen grundsätzlich allen Kindern, die in der Stadt Neu-Anspach ihren ersten
Wohnsitz haben, offen. Die Aufnahme erfolgt in die Kleinkindgruppen ab 12 bzw. 18 Monaten bis zur
Vollendung des 3. Lebensjahres und in die Kindergartengruppen vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur
Einschulung. Die Betreuung in Kinderhorten erfolgt von der Einschulung bis zum Ende der
Grundschulzeit.

Durch Wegzug aus der Stadt Neu-Anspach erlischt das Anrecht auf den bisher belegten Platz mit
Ablauf des Monats, in dem der Wegzug erfolgt.
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(2) Es können auch Kinder aufgenommen werden, die nicht in Neu-Anspach wohnhaft sind, sofern
hierdurch der Rechtsanspruch für Kinder aus Neu-Anspach nicht gefährdet wird bzw. ausreichend
Plätze in dem jeweiligen Betreuungsangebot vorhanden sind. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft
der Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur in Absprache mit der Leitung der Kindertagesstätte. Ein
Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht.

(3) Wenn die gemäß Betriebserlaubnis definierte Maximalbelegung der jeweiligen Kindertagesstätte
erreicht ist, können weitere Aufnahmen erst nach Freiwerden von Plätzen erfolgen.

(4) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Kindertagestätte besteht nicht.

(5) Kinder mit einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung oder die aus sonstigen Gründen einer
Sonderbetreuung bedürfen, wird vorzugsweise ein Platz in einer Einrichtung des Vereins zur Förderung
der Integration Behinderter (VzF) angeboten. Im Einzelfall kann eine Betreuung in einer Einrichtung
eines anderen Trägers geprüft werden. Voraussetzung ist die Erfüllung aller rechtlichen
Rahmenbedingungen sowie die Zustimmung der Stadt Neu-Anspach. Einer Betreuung von ortsfremden
Kindern mit Integrationsbedarf wird nur zugestimmt, wenn die Wohnortkommune der Stadt Neu-
Anspach schriftlich zusichert, die durch die Betreuung entstehenden Mehrkosten auszugleichen.

§ 4
Betreuungszeiten

(1) Die Kindertagesstätten sind an Werktagen montags bis freitags geöffnet.

(2) Während der gesetzlichen Schulferien in Hessen erfolgt i.d.R. eine dreiwöchige Schließzeit. In den
kommunalen Kindertagesstätten erstreckt sich diese i.d.R. über die letzten drei Wochen der
Sommerferien. An gesetzlichen Feiertagen sowie im Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr
bleiben die Einrichtungen geschlossen.

(3) Um die hohe Qualität der pädagogischen Arbeit sicherzustellen, schließt jede Kindertagesstätte i.d.R.
an zwei zusätzlichen Tagen im Jahr für die Durchführung von pädagogischen Tagen. Wenn das
Betreuungspersonal durch den Träger einberufen wird (Personalversammlungen,
Fortbildungsveranstaltungen etc.), bleiben die Kindertagesstätten an diesen Tagen ebenfalls
geschlossen.

(4) Bekanntgaben erfolgen durch Aushang in den Kindertagesstätten.

(5) In Ausnahmefällen, auf die der Träger keinen direkten Einfluss hat (Krankheit des Personals, Streik,
Vorgaben übergeordneter Behörden etc.), kann es zu Einschränkungen des regelhaften
Betreuungsumfangs bis hin zu Gruppen- oder Einrichtungsschließungen kommen.

§ 5
Anmeldung

(1) Die Anmeldung für einen Betreuungsplatz in Neu-Anspach erfolgt ausschließlich und zentral über das
Onlineportal „webkita“ auf der Homepage der Stadt Neu-Anspach (www.neu-anspach.de).
Die Vergabe der Plätze wird zweimal jährlich im Rahmen von Bedarfsplanungsgesprächen zwischen
den Trägern koordiniert.

(2) Die Anmeldung soll i.d.R. spätestens sechs Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn erfolgen.

§ 6
Aufnahme

(1) Die Aufnahme erfolgt durch verbindliche Annahme des durch den Träger unterbreiteten
Platzangebotes. Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich zum 1. eines Monates. Eine verbindliche
Platzannahme ist erfolgt, wenn diese schriftlich durch die Erziehungsberechtigten erklärt wurde. Mit der
Platzannahme erkennen die Erziehungsberechtigten diese Satzung und die „Gebührensatzung zur
Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten“ (im Folgenden „Gebührensatzung“) an.
Gleichzeitig akzeptieren die Erziehungsberechtigten das Konzept der jeweiligen Kindertagesstätte als
Grundlage für die pädagogische Arbeit.
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(2) Ein Einrichtungswechsel nach verbindlich erklärter Aufnahme ist ausgeschlossen (außer es liegt einer
der Gründe gemäß § 8, Abs. 2, Ziffern 1 bis 3 vor).

(3) Eine Aufnahme kann nur durch Nachweis einer vor dem ersten Betreuungstag durchgeführten
Masernschutzimpfung erfolgen. Für Kinder ohne Impfnachweis die bereits aufgenommen wurden,
besteht ein Betreuungsverbot in Kindertageseinrichtungen ab dem 01.01.2022. Die sonstigen mit der
Platzannahme verbundenen Pflichten der Erziehungsberechtigten bleiben unberührt. Kinder aus
Familien, in denen meldepflichtige Krankheiten vorkommen, dürfen die Kindertagesstätte nur besuchen,
wenn eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung oder ein Attest vorgelegt wird.

§ 7
Modulwechsel nach Aufnahme

(1) Sofern freie Kapazitäten vorhanden sind, kann über die Einrichtungsleitung ein Modulwechsel schriftlich
beantragt werden. Ein Anspruch auf einen Modulwechsel besteht nicht.

(2) Der Modulwechsel kann nur mit einer Frist von vier Wochen zum nächsten Monatsersten erfolgen.

§ 8
Wechsel der Gruppe- oder Einrichtung nach Aufnahme

(1) Ein Gruppenwechsel kann in Absprache und im Einvernehmen von Erziehungsberechtigten und Leitung
der Einrichtung erfolgen. Voraussetzung hierfür ist – neben dem Einvernehmen der beteiligten
Akteurinnen und Akteure – eine entsprechende Platzkapazität.

(2) Ein Einrichtungswechsel innerhalb von Neu-Anspach kann nur mit Zustimmung sowohl der Stadt Neu-
Anspach als auch der Kita-Leitungen (der aufnehmenden und abgebenden Einrichtung) erfolgen, wenn
einer der folgenden Gründe vorliegt:

1. Umzug innerhalb von Neu-Anspach.
2. Feststellung einer Behinderung bzw. eines besonderen Förderbedarfes durch eine zuständige

Fachstelle.
3. Wenn die Erziehungspartnerschaft zwischen Erziehungsberechtigten und Mitarbeitenden der

Kindertagesstätte nachhaltig gestört ist und eine gemeinsame Arbeit zum Wohle des Kindes als
gefährdet betrachtet werden muss.

(3) Ist eine der Voraussetzungen nach Abs. 2 dieses Paragrafen erfüllt, ist ein Einrichtungswechsel mit
einer schriftlichen Abmeldung gemäß § 9 möglich. Individuelle abweichende Vereinbarungen erfordern
die Zustimmung aller beteiligten Akteurinnen und Akteure.

§ 9
Abmeldung

(1) Abmeldungen sind schriftlich bis zum 15. eines Monats mit Wirkung zum Ende des Folgemonats bei der
Stadtverwaltung vorzulegen. Gehen diese erst nach dem 15. dort ein, werden sie erst zum Ablauf des
übernächsten Monats wirksam.

(2) Bei Fristversäumnis ist die Gebühr bis zum Wirksamwerden der Abmeldung zu zahlen.

(3) Innerhalb der letzten drei Monate vor den für das Land Hessen maßgeblichen gesetzlichen
Sommerferien kann eine Abmeldung nur aus triftigen Gründen (z.B. Wegzug aus der Stadt) erfolgen.
Dies gilt auch bei der Einschulung eines Kindes. Über die Wirksamkeit der Kündigung entscheidet der
Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur.

(4) Wird gegen diese Satzung und/oder die zugehörige Gebührensatzung verstoßen oder entsteht durch
das Verhalten des Kindes eine für den Betrieb der Kindertagesstätte unzumutbare Belastung, so kann
das Kind vom weiteren Besuch der Kindertagesstätte ausgeschlossen werden. Die Entscheidung
hierüber trifft die Leitung der Kindertagesstätte im Benehmen mit dem Leistungsbereich Familie, Sport
und Kultur. Der Ausschluss gilt als fristlose Kündigung.

(5) Sofern Kinder mehrere Male oder ununterbrochen mehr als zwei Wochen ohne Begründung vom
Besuch der Kindertagesstätte fernbleiben, können sie durch schriftliche Erklärung gegenüber den
Erziehungsberechtigten vom weiteren Besuch ausgeschlossen werden. Eine Neuanmeldung ist nach §
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5 dieser Satzung möglich.

(6) Werden die Gebühren zweimal nicht ordnungsgemäß bezahlt, so erlischt der Anspruch auf den bisher
gebuchten Platz. Im Falle einer Kündigung des Platzes durch den Träger aufgrund säumiger
Beitragszahlungen erlischt der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz (mindestens für die bisher in
Anspruch genommene Betreuungsform) in Neu-Anspach.

§ 10
Pflichten der Erziehungsberechtigten

(1) Es wird erwartet, dass die Kinder die Kindertagesstätte regelmäßig besuchen und zu dem von der
Kindertagesstätte festgelegten Zeitpunkt an das pädagogische Personal der Einrichtung übergeben
werden.

(2) Ein Fehlen (Krankheit, Urlaub etc.) ist der Kindertagesstätte unverzüglich mitzuteilen.

(3) Die Erziehungsberechtigten (oder von ihnen zuvor benannte Personen) übergeben die Kinder
persönlich zu Beginn der Betreuungszeit dem Kindertagesstättenpersonal und holen sie bis zur
Beendigung der Betreuungszeit persönlich beim Kindertagesstättenpersonal wieder ab.

Der Absatz 3 gilt nicht für Kinder in der Hortbetreuung.

(4) Wird ein Kind nicht oder nicht rechtzeitig aus der Einrichtung abgeholt, so wird die zusätzliche
Betreuungszeit pro angefangene halbe Stunde in Rechnung gestellt.

(5) Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Übernahme des Kindes durch das
Kindertagesstättenpersonal auf dem Gelände der Kindertagesstätte und endet mit der Übergabe der
Kinder an die Eltern oder einer abholberechtigten Person.

(6) Sollten Kinder die Kindertagesstätte selbstständig verlassen und den Heimweg ohne abholberechtigte
Person antreten, bedarf es zuvor einer schriftlichen Erklärung der Erziehungsberechtigten gegenüber
dem pädagogischen Personal der Kindertagesstätte.

(7) Die Erziehungsberechtigten erklären bei der Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte schriftlich,
wer außer ihnen zur Abholung des Kindes berechtigt ist. Diese Erklärung kann widerrufen oder
geändert werden. Sofern die abholberechtigten Personen dem Personal der Kindertagesstätte nicht
persönlich bekannt sind, besteht Ausweispflicht. Geschwisterkinder im Grundschulalter sind nicht
abholberechtigt.

(8) Kindern werden nicht durch das Personal der Kindertageseinrichtung nach Hause begleitet.

(9) Bei Verdacht auf und/oder Auftreten von ansteckenden Krankheiten beim Kind oder im gleichen
Haushalt lebender Personen sind die Erziehungsberechtigten zur unverzüglichen Mitteilung an die
Leitung der Kindertagesstätte oder die Mitarbeitenden der Gruppe, in der das Kind betreut wird,
verpflichtet. In diesen Fällen darf die Kindertagesstätte erst wieder besucht werden, wenn das Kind
sowie die im gleichen Haushalt lebende Person genesen ist und sich in einem guten Allgemeinzustand
befindet.

(10) Kinder die Krankheitssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber, Erbrechen, Durchfall etc.) zeigen oder
sich nach Einschätzung des pädagogischen Personals in keinem guten Allgemeinzustand befinden,
können nicht betreut werden. Die Entscheidung hierüber liegt allein beim pädagogischen Personal der
Kindertagesstätte. Sollten Kinder während der Betreuungszeit entspreche Symptome entwickeln, sind
diese unverzüglich durch die Erziehungsberechtigten oder von ihnen benannte Dritte aus der Betreuung
abzuholen. Eine Betreuung kann erst wieder erfolgen, wenn die Kinder symptomfrei sind. Bei
chronischen nicht ansteckenden Krankheiten sowie Allergien bedarf es einer ärztlichen
Unbedenklichkeitsbescheinigung.

(11) Grundsätzlich dürfen keine Medikamente mit in die Kindertagesstätte gebracht und durch Mitarbeitende
verabreicht werden. Ausnahmen, wie beispielsweise chronische Krankheiten, Abwendung von
lebensbedrohlichen Gefahren, sind individuell mit den Leitungen der Kindertagesstätten zu vereinbaren.

(12) Änderung persönlicher Daten (Name, Adresse, Bankverbindung etc.) sind sowohl der Kindertagesstätte
als auch der Kindertagesstättenverwaltung im Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur der Stadt
Neu-Anspach unverzüglich mitzuteilen.



6

(13) Die Erziehungsberechtigten haben die Satzungsbestimmungen der Gebührensatzung einzuhalten und
insbesondere die Kostenbeiträge zu entrichten.

§ 11
Pflichten der Kindertagesstättenleitung

(1) Die Kindertagesstättenleitung gibt den Erziehungsberechtigten bei Bedarf Gelegenheit zu einer
Aussprache.

(2) Die Leitung informiert Familien sowohl über aktuelle Entwicklung und Veränderungen innerhalb der
Kindertagestätte als auch auf übergeordneter Ebene.

(3) Die Leitung stellt die Umsetzung und Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes der
Kindertageseinrichtung sicher.

(4) Treten im Infektionsschutzgesetz (IFSG) in seiner jeweils aktuell gültigen Fassung genannte
Krankheiten oder ein hierauf gerichteter Verdacht auf, so ist die Leitung verpflichtet, unverzüglich den
Träger und das Gesundheitsamt zu unterrichten und deren Weisungen zu befolgen.

(5) Die Leitung beruft einmal jährlich eine Sitzung zur Wahl des Elternbeirates ein (für weitere
Informationen siehe Satzung über die Bildung und Aufgaben der Elternversammlung und Elternbeiräte
für die Kindertagesstätten der Stadt Neu-Anspach).

§ 12
Elternversammlungen und Elternbeirat

Die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Elternbeirates werden durch die „Satzung über die Bildung und
Aufgaben der Elternversammlung und Elternbeiräte für die Kindertagesstätten der Stadt Neu-Anspach“
geregelt.

§ 13
Haftung

(1) Gegen Unfälle in den Kindertagesstätten sowie auf dem Hin- und Rückweg sind die Kinder gesetzlich
über die Unfallkasse Hessen versichert. Falls sich ein sogenannter Wegeunfall ereignet hat, ist die
Leitung der Kindertagesstätte oder die Gruppenleitung unverzüglich zu informieren.

(2) Für persönliche Gegenstände, die mit in die Kindertagesstätte gebracht werden, wird keine Haftung
übernommen.

§ 14
Benutzungsgebühren

(1) Für die Benutzung der Kindertagesstätten wird von den gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern eine
zum 1. eines jeden Monats fällige Benutzungsgebühr nach Maßgabe der jeweils gültigen
„Gebührensatzung“ erhoben.

(2) Die Beitragspflicht besteht so lange, wie für das Kind ein Platz in der Einrichtung reserviert ist.
Abwesenheitszeiten des Kindes führen im Regelfall weder zu einem Erlass des Gesamtbeitrages noch
zu einer Minderung der Beitragshöhe.

(3) Die Pflicht zur Beitragszahlung wird durch vorrübergehende Schließzeiten der Kindertagesstätte nicht
berührt. Sie besteht grundsätzlich für die Dauer in der das Kind in der Kindertagesstätte angemeldet ist.

(4) Für die Mittagstischverpflegung wird eine Monatspauschale nach der Gebührensatzung erhoben. Die
Pauschale berücksichtigt Schließzeiten und ist daher für 12 Monate im Jahr zu zahlen. Wird von der
gebuchten Mittagstischverpflegung (teilweise) kein Gebrauch gemacht, besteht kein Anspruch auf
(anteilige) Erstattung des pauschalen Verpflegungsentgeltes. Da die Mittagstischverpflegung
integrativer Bestandteil der pädagogischen Arbeit der Kindertagesstätten ist, besteht ebenfalls kein
Anspruch auf Abholung von Mahlzeiten an Tagen an denen die Einrichtung nicht durch das Kind
besucht wird.
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(5) Eltern mit geringem Einkommen oder Bezieherinnen und Bezieher von Sozialleistungen können, bei
den zuständigen Stellen des Hochtaunuskreises, einen Antrag auf Übernahme der
Betreuungsgebühren sowie der Mittagstischverpflegung stellen.

§ 15
Sonderleistungen

(1) In den Kindertagesstätten können Kinder ein Mittagessen einnehmen. Da die Kapazität für die
Essensausgabe begrenzt ist, behält sich der Träger vor, die Höchstzahl der zu verabreichenden
Mittagessen zu bestimmen. Der Magistrat trifft erforderlichenfalls entsprechende Festlegungen.

(2) Die Hortbetreuung wird ausschließlich inklusive Mittagstischverpflegung angeboten.

(3) Weitere Sonderleistungen können individuell durch die Kindertagesstätten angeboten werden.

§ 16
Gespeicherte Daten

(1) Sämtliche personenbezogenen Daten, die der Stadt Neu-Anspach von der Anmeldung bis zur
Abmeldung bekannt werden, werden gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung
mit der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), dem Kommunalabgabengesetz (KAG), dem Hessischen
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) sowie den Sozialgesetzbüchern, behandelt.

(2) Durch die Bekanntmachung dieser Satzung werden die betroffenen Erziehungsberechtigten gemäß §
18, Abs. 2 HDSG über die Aufnahme der in Abs. 1 genannten Daten unterrichtet.

§ 17
In-Kraft-Treten

Die Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten tritt zum 01.08.2021 in Kraft.

Thomas Pauli
Bürgermeister
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Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Erlass einer Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten

Sachdarstellung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat in Ihrer Sitzung am 25.02.2021 folgende Beschlüsse gefasst:

- ersatzloses streichen des Moduls bis 15.00 Uhr und

- jährliche Anpassung der Elternbeiträge gemäß der Gehaltsentwicklung des pädagogischen Personals
sowie der Entwicklung des Preisindizes für die Lebenshaltung und Index der Einzelhandelspreise zum 1.
Januar eines Jahres. (einmalig eine Erhöhung zum 01.08.2021 und ab dem 01.01.2022 im jährlichen
Turnus.). Da die Erhöhungen zum 01.08.2021 auf der Grundlage der aktuellsten Entwicklungen
berechnet wurden (Tariferhöhungen 2021 und Preisindex für das Jahr 2020), entfällt eine Anpassung der
Gebühren zum 01.01.2022. Die nächsten Aktualisierungen werden erst wieder 2022 veröffentlicht, so
dass eine neue Anpassung der Gebühren erst wieder zum 01.01.2023 erfolgen kann.

Außerdem läuft das beschlossene Pilotprojekt zur Verschiebung der Öffnungszeiten für die Ev. Kita Anspach
„Unterm Himmelszelt“ zum 31.07.2021 aus.

Die Umsetzung dieser Beschlüsse macht eine Neufassung der „Gebührensatzung zur Satzung über die
Benutzung der Kindertagesstätten“ (im Folgenden „Gebührensatzung“) erforderlich. Neben den
Betreuungsgebühren haben diese Änderungen auch Auswirkungen auf weitere Festlegungen in der
Gebührensatzung. Die Verwaltung hat die die Notwendigkeit zur Anpassung zum Anlass genommen, weitere
Aktualisierungen vorzunehmen. So wird sichergestellt, dass die Gebührenordnung aktuelle Entwicklungen
berücksichtigt und den damit verbundenen Anforderungen standhält. Hierfür wurden aktuelle
Gebührenordnungen unterschiedlicher Vergleichskommunen zugrunde gelegt. Diese wurden auf die
Situation von Neu-Anspach angewendet, um die hier vorgelegte Satzung anzureichern.

Auch dieser Satzungsentwurf soll zwischen der Beschlussfassung durch den Magistrat und der Befassung
der politischen Gremien dem Stadtelternbeirat vorgestellt werden, so dass sich dieser rechtzeitig vor einer
politischen Beschlussfassung konstruktiv einbringen kann.

Die wesentlichen Änderungen und Anpassungen werden im Folgenden komprimiert dargestellt und erläutert.

Zu §1:
Die Untergrenze, ab der eine Ermäßigung („Geschwisterermäßigung“) wirksam wird, wurde um die gleiche
Prozentzahl erhöht, die zusammengefasst auch bei der jährlichen Gebührenanpassung angewendet wird.
Damit wird verhindert, dass eine jährliche Anpassung der Gebühren nicht gleichzeitig zu einer Erhöhung
bzw. Reduzierung des Anteils anspruchsberechtigter Personen auf Geschwisterermäßigung führt.
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Zu §2:
Die Benutzungsgebühren wurden mit Wirkung zum 01.08.2021 entsprechend des festgelegten
Berechnungsschlüssels angepasst.

Hieraus ergibt sich für den Zeitraum 01.08.2021 – 31.12.2022 eine monatliche Erhöhung der Beiträge je
nach Betreuungsform zwischen 0,50 € und 4,00 €.

Das 15.00 Uhr Modul wird mit Wirkung zum 01.08.2021 ersatzlos gestrichen.

Zum „Pilotprojekt“ der Ev. Kindertagesstätte „Unterm Himmelszelt“ wurde von der Kita eine Übersicht über
die tatsächliche Belegung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.07.2021 vorgelegt, die dieser Vorlage als
Anlage beigefügt ist. Zu berücksichtigen ist, dass auch diese Kita durch Corona von veränderten
Öffnungszeiten und Betreuungsausfällen betroffen war. Zu den Tendenzen der Platzbuchungen ab dem
01.08.2021, durch Wegfall des 15.00 Uhr-Moduls, liegen noch keine Angaben vor. Die Ev. Kirchgemeinde
hat mitgeteilt, dass es ihnen wichtig ist, eine Gesamtöffnungszeit von 45 Stunden aufrecht zu erhalten. Nach
differenzierten Abwägungsprozessen zwischen dem Alleinstellungsmerkmal einer früheren Öffnung auf der
einen Seite und der tatsächlichen Inanspruchnahme des Frühmoduls auf der anderen Seite hat die
Kirchengemeinde mitgeteilt, auf die Öffnungszeiten von vor dem Pilotprojekt zurückkehren zu wollen. Diese
sind dann ab dem 01.08.2021 von 7.30 bis 16.30 Uhr.

Zu § 3:
Die Benutzungsgebühren für zusätzliche Betreuungszeiten wurden angepasst.

Beschlussvorschlag:

Es wird aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom
07.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), des
Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18.12.2006 (GVBl. S. 298), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 25.06.2020 (GVBl. S. 436), des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und
Jugendhilfe - in der Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert am 09.12.2020 (BGBl. I S.
2075, 2076) und der §§ 1 ff des Gesetzes über die kommunalen Abgaben (HessKAG) vom 24.03.2013
(GVBl. S. 134) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247) sowie den Bestimmungen des
Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (HessVwVG) vom 12.12.2008 (GVBl. I 2009 S. 2), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 12.09.2018 (GVBl. S. 570), folgende

Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten

beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Für die Benutzung der Kindertagesstätten haben die Erziehungsberechtigten der Kinder
Benutzungsgebühren zu entrichten (vergleiche § 14 der Satzung über die Benutzung der
Kindertagesstätten).

Für „KiTa-Regelkinder“ (drei bis sechs Jahre), die eine Kindertagesstätte besuchen, wird so lange wie
das Land Hessen Zuweisungen für die Freistellung von bis zu sechs Betreuungsstunden gewährt, eine
Befreiung im Umfang dieser Förderung von 7.30 bis 13.30 Uhr gewährt.

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

Für die Hessenparkgruppe „Pitsche Dappcher“ beträgt die Betreuungszeit fünf Stunden. Diese sind
gemäß den Voraussetzungen zur Gewährung der Landesförderung vom Beitrag freizustellen. Für die
Betreuung in dieser Gruppe wird daher keine Gebühr erhoben.

(2) Die Geschwisterermäßigung wird für Kleinkinder unter drei Jahren und Kinder von drei Jahren bis zur
Einschulung gewährt, wenn die Geschwister in einer Kindertagesstätte in Neu-Anspach betreut werden
und der/die Gebührenpflichtige sowie die betreffenden Kinder einen gemeinsamen ersten Wohnsitz
haben und somit eine Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft bilden.

Die Ermäßigungen werden bei folgenden Gesamtbetreuungsgebühren gewährt:

Gebührenhöhe < 357,00 € = keine Reduzierung
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Gebührenhöhe >= 357,00 € bis < 510,00 € = 15 % Reduzierung
Gebührenhöhe >= 510,00 € = 25 % Reduzierung

Die Reduzierungen werden nur nach schriftlichem Antrag bei dem jeweiligen Träger gewährt. Im Falle
eines Besuches von Kindertagesstätten unterschiedlicher Träger, ist von allen Trägern eine
Bescheinigung einzuholen und den jeweils anderen Trägern vorzulegen.

(3) Die Benutzungsgebühr ist entsprechend der Betreuungsart und des gebuchten Moduls unterschiedlich
zu entrichten

(4) Die Benutzungsgebühr ist stets für einen vollen Monat zu entrichten.

§ 2
Benutzungsgebühren

I. Kindergärten:

Soweit das Land Hessen der Stadt Neu-Anspach jährliche Zuweisungen für die Freistellung von
Teilnahme- und Kostenbeiträgen für die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder ab dem
vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt gewährt, werden folgende Gebühren erhoben

1. Kernmodul 7.30 bis 13.30 Uhr ohne Mittagstischverpflegung:

pro Kind 152,00 €

Soweit dieses Modul mit einem Betreuungszeitraum von bis zu sechs Stunden
gebucht wird, ist keine Gebühr zu zahlen.

2. Kernmodul 7.30 bis 13.30 Uhr mit Mittagstischverpflegung:

pro Kind 152,00 €

Soweit dieses Modul mit einem Betreuungszeitraum von bis zu sechs Stunden
gebucht wird, ist keine Gebühr zu zahlen.

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

3. Modul 7.30 bis 16.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:

Soweit dieses Modul mit einer Betreuungszeit von mehr als sechs Stunden
täglich gebucht wird, werden unter Einbeziehung des Abs. 1 anteilig für die
über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit Gebühren erhoben:

pro Kind 63,00 €

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

4. Modul 7.30 bis 17.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:

Soweit dieses Modul mit einer Betreuungszeit von mehr als sechs Stunden
täglich gebucht wird, werden unter Einbeziehung des Abs. 1 anteilig für die
über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit Gebühren erhoben:

pro Kind 88,00 €

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

II. Kleinkinder:
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1. Kernmodul 7.30 bis 13.00 Uhr ohne Mittagstischverpflegung:

pro Kind 213,00 €

2. Kernmodul 7.30 bis 13.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:

pro Kind 213,00 €

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

3. Modul 7.30 bis 16.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:

pro Kind 289,00 €

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

4. Modul 7.30 bis 17.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:

pro Kind 314,00 €

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

5. Für Kinder, die ab dem Monat in dem sie drei Jahre alt werden und für jeden weiteren Monat, in
dem sie noch in einer Kleinkindgruppe nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 HKJGB betreut werden, vermindert
sich die Gebühr nach der Absätze 1 bis 5 für jeden vollen Monat um ein Zwölftel des im jeweiligen
Kalenderjahr geltenden Zuweisungsbetrages nach § 32 Abs. 1 HKJGB.

III. Kinderhorte 7.30 bis 17.00 Uhr:

pro Kind 203,00 €

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 90,00 €
erhoben.

§ 3
Benutzungsgebühren für zusätzliche Betreuungszeiten

(1) Für eine ausnahmsweise Erweiterung der Betreuungszeit des gebuchten Moduls in Einzelfällen, bis
längstens zur Schließung der jeweiligen Einrichtung werden folgende Gebühren erhoben:

je angefangene Stunde 10,00 €

für ein Mittagessen 4,50 €

Die Leitung der jeweiligen Kindertagesstätte entscheidet, ob eine Teilnahme am Mittagstisch möglich
ist.

(2) Bei wiederholter verspäteter Abholung eines Kindes nach Ende der gebuchten Betreuungszeit wird eine
Gebühr von 10,00 € pro Kind und angefangener halben Stunde von der Kita-Leitung erhoben.

§ 4
Gebührenabwicklung

Die Benutzungsgebühr ist bis zum 1. eines jeden Monats für den laufenden Monat an die Stadtkasse zu
überweisen.

Die Zahlungspflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt nur durch Abmeldung oder Ausschluss. Wird das
Kind nicht abgemeldet, so ist die Gebühr auch dann zu zahlen, wenn es der Kindertagesstätte fernbleibt. Bei
einem Ausscheiden vor dem Monatsende ist die Gebühr bis zum fristgerechten Kündigungstermin gemäß §
9 der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten zu zahlen.
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Die Gebühr ist bei vorübergehender Schließung der Kindertagesstätte (vgl. § 4 der Satzung über die
Benutzung der Kindertagesstätten) weiterzuzahlen.

Über Stundungen entscheidet der Fachbereich Familie, Sport und Kultur im Einvernehmen mit der
Stadtkasse. Über Niederschlagungen und Erlasse entscheiden die zuständigen städtischen Gremien.

§ 5
Gebührenübernahme

In wirtschaftlichen oder erzieherischen Notfällen kann die Übernahme der Benutzungsgebühren schriftlich
beim Hochtaunuskreis beantragt werden (vgl. § 14 Abs. 5 der Satzung über die Benutzung der
Kindertagesstätten).

§ 6
Verfahren bei Nichtzahlung

Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Werden die Gebühren
zweimal nicht ordnungsgemäß bezahlt, so erlischt der Anspruch auf den bisher gebuchten Platz. Im Falle
einer Kündigung des Platzes durch den Träger aufgrund säumiger Beitragszahlungen erlischt der
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz (mindestens für die bisher in Anspruch genommene
Betreuungsform) in Neu-Anspach.

§ 7
In-Kraft-Treten

Diese Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten tritt am 01.08.2021 in Kraft.

Thomas Pauli
Bürgermeister

Anlage:
Übersicht Belegung Ev. Kita „Unterm Himmelszelt“ Pilotprojekt



Belegungslisten Pilotprojekt 01.01.2020-31.07.2021 

 Angemeldet Pilotmodul 
7.00-7.30 Uhr 

Modul 
13.00 Uhr 

Modul 
13.00 Uhr 
mit Essen 

Modul  
15.00 Uhr 

Modul 
16.00 Uhr 

Monat Kinder Ø anwesende 
Kinder/Tag 

gebucht gebucht gebucht gebucht 

Januar 
2020 

42 0,84  11 5 15 11 

Februar 
2020 

43 0,85 11 6 19 7 

März 
2020 

47 1,6 
(bis 13.03.20) 

16 4 19 8 

April 
2020 

47 Kita 
geschlossen 

17 3 19 8 

Mai 
2020 

47 Notbetrieb 
04.05.-05.06.20 

22 10 12 3 

Juni 
2020 

47 Eingeschränkter 
Regelbetrieb 
08.06.-03.07.20 

21 11 12 3 

Juli 
2020 

46 0* 
 

20 12 11 3 

August 
2020 

35 0* 16 8 6 5 

September 
2020 

36 0* 15 8 9 4 

Oktober 
2020 

37 0* 17 8 8 4 

November 
2020 

39 0* 18 9 8 4 

Dezember 
2020 

38 0* 16 10 8 4 

Januar 
2021 

38 0,35 16 9 9 4 

Februar 
2021 

40 0,35 18 10 8 4 

März 
2021 

42 0,3 18 11 9 4 

April 
2021 

42 0,35 18 10 10 4 

Mai 
2021 

42 0,42 18 10 10 4 

Juni 
2021 

42 0 
bis 09.06. 

 

18 10 9 
1 Wegzug 

5 
1 Rückkehr 

Juli 
2021 

42  18 10 9 5 

 

*Pilotprojekt ausgesetzt wegen veränderter Öffnungszeiten aufgrund Personalmangels 



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Neuenfeldt
Leistungsbereich: Finanz- und Rechnungswesen

Datum, 02.06.2021 - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/208/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 15.06.2021

Magistrat 22.06.2021

Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2021

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Bericht für den Zeitraum 01.01.2021 bis 30.04.2021 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des
Haushaltsvollzugs

Sachdarstellung:

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des
Haushaltsvollzuges zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach wurde festgelegt,
bis zum 31.05. des laufenden Jahres über den Berichtszeitraum 01.01. – 30.04. zu berichten. Aufgrund des
diesjährigen Sitzungskalenders der Stadt Neu-Anspach wird dieser Bericht jedoch erst am 01.07.2021 der
Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden.

Die Inhalte des Budgetberichts sind:

• Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2021 bis 30.04.2021; inkl.
Hochrechnungen bis zum Jahresende,

• Vorläufiges Ergebnis des Finanzhaushaltes vom 01.01.2021 bis 30.04.2021; inkl. Hochrechnungen
bis zum Jahresende,

• Ergebnis des Finanzstatusberichts zum 30.04.2021,

• Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht mit Stand der Verschuldung.

Im Schlusswort werden die wesentlichen Fakten zum bisherigen Haushaltsvollzug komprimiert
zusammengefasst und die wichtigsten Punkte herausgearbeitet.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Kämmerei über den Stand des Haushaltsvollzugs für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis
30.04.2021 wird zur Kenntnis genommen.

Thomas Pauli
Bürgermeister
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Budgetbericht 30.04.2021                                

Vorwort zum Budgetbericht 30.04.2021 

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über 

den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt 

Neu-Anspach wurde festgelegt, bis zum 31.05. des laufenden Jahres über den 

Berichtszeitraum 01.01. – 30.04. zu berichten. Aufgrund des diesjährigen Sitzungskalenders 

der Stadt Neu-Anspach wird dieser Bericht jedoch erst am 01.07.2021 der 

Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden. 

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Planansatz 2021 die kompletten Buchungen 

vom 01.01.2021 – 30.04.2021 bis zum Stichtag 27.05.2021, sowie eine Hochrechnung 

basierend auf Vergangenheitswerten, sodass mit diesem Bericht eine erste vorsichtige 

Aussage über den Stand des Haushaltsvollzuges getroffen werden kann. Darauf, dass eine 

Hochrechnung zu so einem frühen Zeitpunkt im Jahr nur eine vorsichtige Prognose darstellt, 

wird nochmals hingewiesen. Ergänzt werden die Zahlen durch Stellungnahmen vor allem zu 

Plan-/Ist-Abweichungen. 

Wie beim Bericht zum 30.04. und 30.09.20 wird auch hier die Finanzrechnung dargestellt. Hier 

wurde ermittelt, wie der Zahlungsmittelfluss im Jahr 2021 verlaufen könnte. Leider sind keine 

sicheren Hochrechnungen bzw. Schätzungen möglich, aber ein etwaiges Ergebnis sollte 

Aufschluss über die eventuelle Entwicklung geben. 

Die Inhalte des Budgetberichts sind: 

 Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2021 bis 30.04.2021;                    

inkl. Hochrechnungen bis zum Jahresende, 

 Vorläufiges Ergebnis des Finanzhaushaltes vom 01.01.2021 bis 30.04.2021;                    

inkl. Hochrechnungen bis zum Jahresende, 

 Ergebnis des Finanzstatusberichts zum 30.04.2021, 

 Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht mit Stand der Verschuldung. 

Im Schlusswort werden die wesentlichen Fakten zum bisherigen Haushaltsvollzug komprimiert 

zusammengefasst und die wichtigsten Punkte herausgearbeitet.  

Neu-Anspach, 10.06.2021 
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 30.04.2021

Pos. Beschreibung Ansatz 2021
Ergebnis zum 

30.04.2021

 Hochrechnung 

2021

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.083.277,00 € -373.000,37 € -1.096.683,16 € 13.406,16 € 1,2%

Diese Position enthält vor allem Erlöse aus Holzverkäufen, 

Jagdpachtanteile, die Konzessionsabgabe Strom & Gas sowie 

Einnahmen aus der Gebäudevermietung.

Die Einnahmen durch Holzverkäufe übersteigen den Ansatz berits im 

April (+40 T€). Durch die verspätete Öffnung und den Einflüssen der 

Corona-Pandemie ist mit weniger Einnahmen im Schwimmbad zu 

rechnen, die aber erst noch zu beziffern sind.

2
Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte
-6.845.731,00 € -1.676.904,18 € -6.736.343,60 € -109.387,40 € -1,6%

Hierin sind u.a. Verwarn- und Bußgelder, Gebühreneinnahmen des 

Bürgerbüros, Gebühreneinnahmen Wasser, Abfall, Abwasser 

Grabnutzungsgebühren, die Kita-Gebühren sowie 

Mittagessensgebühren enthalten.

Mehreinnahmen bei Abfallgebühren und bei Gebühren 

Ordnungsamt durch Umstellung Buchungsverfahren 

Mindereinnahmen insb. bei Kita's durch Corona bedingte Schließung 

und Verzicht auf Gebühreneinnahmen.

Abzuwarten ist inwieweit für die Gebührenausfälle KIta im Januar 

und Februar noch Zuschüsse fliessen werden. Hier waren im 

Haushalt nur die Gebührenausfälle für 2020 eingeplant. Die 

Verwaltung schätzt den Ausfallersatz für 2021 auf 75.000 €.

3
Kostenersatzleistungen und -

erstattungen
-1.114.711,00 € -286.557,06 € -1.054.562,18 € -60.148,82 € -5,4%

Kostenerstattungen wie z. B. die IKZ-Abrechnungen, die 

Personalkostenabrechnung der Azubis sowie die Kostenbeteiligung 

der Vereine werden hier ersichtlich. Weiter sind hier die 

Erstattungen des Hochtaunuskreises für den Asyl-Bereich zu finden. 

4 Aktivierte Eigenleistungen -5.000,00 € 0,00 € 0,00 € -5.000,00 € -100,0%

Vom Bauhof selbst erstelltes Vermögen (Eigenleistungen). 

Hochrechnung Haushaltsjahr 2021  Stadt Neu-Anspach zum 30.04.2021
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 30.04.2021

Pos. Beschreibung Ansatz 2021
Ergebnis zum 

30.04.2021

 Hochrechnung 

2021

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

5
Steuern steuerähnl. 

Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.
-20.245.946,00 € -5.738.608,69 € -19.978.921,00 € -267.025,00 € -1,3%

(Plan / Ist-Hochrechnung) in €

- Einkommenssteuer (10.817.000 / 10.855.660)

- Umsatzsteuer (613.900 / 590.797)

- Gewerbesteuer (4.200.000 / 3.920.983)

- Grundsteuer A (30.000 / 28.192)

- Grundsteuer B (4.319.546 / 4.348.047)

- Spielapparatesteuer (135.000 / 100.000)

- Zweitwohnungssteuer (35.000 / 40.473)

- Hundesteuer (87.500 / 94.769)

6 Erträge aus Transferleistungen -861.188,00 € -229.148,75 € -771.978,78 € -89.209,22 € -10,4%
Es handelt sich hier um die Ausgleichsleistungen vom Bund nach 

dem Familienleistungsgesetz.

7
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 

u.allg.Uml.
-5.943.988,00 € -2.488.116,56 € -5.358.739,25 € -585.248,75 € -9,8%

Hierin sind die Schlüsselzuweisung und die Erstattungen im Kita-

Bereich (Personalkostenerstattung vom Land nach dem Kifög und 

die U3-Förderung) enthalten. Die Landesfreistellung Kitas ist hier 

ebenso enthalten. 

Mindereinnahmen 235 T€ eingeplante Zuschüsse für Kinder von 

wohnortfremden Kommunen (I-Kinder). Im Forst sind 50% der 

geplanten Zuschüsse (201 T€) für Kalamitäten eingerechnet. Es ist 

unklar in welcher Höhe Beträge fließen werden. Weniger 

Erstattungen für Personal Bürgerservice (-20 T€) aufgrund 

Kündigung. 25T€ mehr für Gebührenausfälle Kitas, aber 23 T€ 

weniger Landesfreistellung wie geplant.

8
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-

zusch.u.-Beitr.
-1.318.248,00 € 0,00 € -1.330.163,50 € 11.915,50 € 0,9%

Aus der Finanzsoftware berechnete akutelle Auflösung der 

Sonderposten für 2021.
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 30.04.2021

Pos. Beschreibung Ansatz 2021
Ergebnis zum 

30.04.2021

 Hochrechnung 

2021

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

9 Sonstige ordentliche Erträge -264.208,00 € -42.581,04 € -251.392,12 € -12.815,88 € -4,9%

Verschiedene Nebenerlöse aus diversen Bereichen (z. B. Einnahmen 

von Mietnebenkosten) und Erträge aus Schadensregulierungen von 

Versicherungen finden sich hier wieder.

Ebenso ist hier der Verkauf Ökopunkte im Zuge der Maßnahme 

Edeka enthalten.

Bisher sind 10.000 € statt geplanten 25.000 € Einnahmen von 

N.a.P.S. "abgerufen" worden.

10
Summe der ordentlichen Erträge 

(Pos. 1 - 9)
-37.682.297,00 € -10.834.916,65 € -36.578.783,58 € -1.103.513,42 € -2,9%

11 Personalaufwendungen 8.184.577,00 € 2.638.976,50 € 8.092.537,57 € 92.039,43 € -1,1%

Lohn- und Gehalt sowie Lohnnebenkosten der Beschäftigten und 

Beamten der Stadtverwaltung. 

Trotz der hohen Pauschalkürzung scheint sich der 

Personalkostenetat zu halten.

12 Versorgungsaufwendungen 908.592,00 € 288.339,00 € 930.125,81 € -21.533,81 € 2,4%

Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Zuführung von 

entsprechenden Rückstellungen für die Beamten der 

Stadtverwaltung. 

Es sind Mehrkosten für Beihilfen zu erwarten, deren genaue Höhe 

aber noch nicht zu beziffern ist.
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 30.04.2021

Pos. Beschreibung Ansatz 2021
Ergebnis zum 

30.04.2021

 Hochrechnung 

2021

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

13
Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen
6.292.228,00 € 1.278.323,64 € 5.904.682,50 € 387.545,50 € -6,2%

Die Summe aller Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung ist hier 

zu finden.

Stromkosten, EKVO-Befahrungen (Abwasser), 

Oberflächenentwässerung, EDV-Wartungskosten, 

Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Kosten für Hausanschlüsse, 

Transportkosten im Abfallbereich sowie Fremdleistungen im 

Forstbereich sind dabei die größten Positionen.

Einsparungen durch die vorläufige Haushaltsführung und in Folge 

von Corona bedingten Ausfällen und Schließungen sind zu erwarten.

Mit der Genehmigung des Haushalts 2021 im Juni/Juli kann hier 

noch eine Dynamik entstehen, sodass die Ansätze doch nahezu ganz 

ausgeschöpft werden. Abzuwarten bleibt dann ebenso ob 

Zuführungen in die Gebührenausgleichsrücklage notwendig sein 

werden.

14 Abschreibungen 2.644.299,00 € 10.922,32 € 2.686.826,14 € -42.527,14 € 1,6%
Aus der Finanzsoftware berechnete akutelle Abschreibung für 2021.

15
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse 

s.bes.Finanzaufw
3.571.770,00 € 2.070.877,92 € 3.561.348,60 € 10.421,40 € -0,3%

Zuschüsse für die VZF-Kitas und der Ev. Kirche sowie der 

Betriebskostenzuschuss der Hasenbergschule. Der Ansatz wird ggf. 

überschritten, da die Ansätze in den Haushaltsberatungen reduziert 

wurden. Nachzahlungen bei VZF und Kirche wären die Folge.
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 30.04.2021

Pos. Beschreibung Ansatz 2021
Ergebnis zum 

30.04.2021

 Hochrechnung 

2021

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

16 Steueraufwendungen und Umlagen 14.382.114,00 € 4.514.186,34 € 14.199.530,00 € 182.584,00 € -1,3%

(Plan / Ist-Hochrechnung) in €:

Kreis-/Schulumlage (11.541.977 / 11.541.977)

Gewerbesteuer- und Heimatumlage (667.647 / 614.134)

Verbandsumlagen (2.096.290 / 2.043.419)

17 Transferaufwendungen 9.500,00 € 0,00 € 0,00 € 9.500,00 € -100,0% Bestattung Mittelloser

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.145,00 € 1.164,62 € 22.898,07 € -753,07 € 3,4% Kfz-Steuer, Grundsteuer.

19
Summe der ordentlichen 

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)
36.015.225,00 € 10.802.790,34 € 35.397.948,68 € 617.276,32 € -1,7%

20
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. 

Ps. 19)
-1.667.072,00 € -32.126,31 € -1.180.834,90 € -486.237,10 € -29,2%

21 Finanzerträge -97.380,00 € -13.958,97 € -93.059,80 € -4.320,20 € -4,4%

Die Erträge aus Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen. 

Ebenso wird hier die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen 

gebucht.

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 942.200,00 € 190.086,06 € 905.171,71 € 37.028,29 € -3,9%

Die Zinsaufwendungen der Stadt Neu-Anspach.

Entscheidend für die endgültige Höhe wird sein, ob und ab wann 

eine Haushaltsgenehmigung vorliegen und die Stadt Kredite für die 

Investitionen aufnehmen wird. Dies ist im Planansatz mit 

entsprechenden Zinsaufwendungen berücksichtigt.

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 844.820,00 € 176.127,09 € 812.111,91 € 32.708,09 € -3,9%

24
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 

Pos. 23)
-822.252,00 € 144.000,78 € -368.722,98 € -453.529,02 € -55,16%

Zur Berichtserstattung zum 30.04.21 zeichnet sich trotz 

Einbußen bei den Steuereinnahmen und den 

Zuweisungen/Zuschüssen aber auch geringeren 

Steueraufwendungen im Haushalt 2021 ein positives 

ordentliches Ergebnis ab.

25 Außerordentliche Erträge 0,00 € -27.141,62 € -27.141,62 € 27.141,62 € #DIV/0!

Erträge hier sind Spenden, außerordentliche- und periodenfremde 

Erträge wie Grundstücksverkäufe, sofern sie zustande kommen.
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 30.04.2021

Pos. Beschreibung Ansatz 2021
Ergebnis zum 

30.04.2021

 Hochrechnung 

2021

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 12.898,75 € 12.898,75 € -12.898,75 € #DIV/0!
Vermögensabgänge, periodenfremde Buchungen und 

Jahreabschlusskorrekturen.

27
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 

25 ./. Pos. 26)
0,00 € -14.242,87 € -14.242,87 € 14.242,87 € #DIV/0!

28

Jahresergebnis vor Interner 

Leistungsbeziehungen (Pos. 20 + 

Pos. 23)

-822.252,00 € 129.757,91 € -382.965,85 € -439.286,15 € -53,4%

29
Erträge der internen 

Leistungsbeziehungen
-5.580.746,00 € -59.688,86 € -59.688,86 € -5.521.057,14 € -98,9%

30
Aufwendungen der internen 

Leistungsbeziehungen
5.580.746,00 € 59.688,86 € 59.688,86 € 5.521.057,14 € -98,9%

31
Saldo der internen 

Leistungsbeziehungen
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,0%

32
Jahresergebnis nach internen 

Leistungsbeziehungen
-822.252,00 € 129.757,91 € -382.965,85 € -439.286,15 € -53,42%

-2.500.000 T€

-2.000.000 T€

-1.500.000 T€

-1.000.000 T€

-500.000 T€

0 T€

500.000 T€

1.000.000 T€

1.500.000 T€
Ordentliches Ergebnis

Ansatz Ist Prog. 30.04.
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Finanzrechnung zum 30.04.2021

Pos. Name Ansatz 2021

Ist 2021 zum 

30.04.21 Hochrechnung 2021

01 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 688.977,00 297.023,98 706.683,16

02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.390.229,00 1.787.850,53 6.152.841,60

03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.062.711,00 580.776,80 1.054.562,18

04 4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 20.245.946,00 5.882.366,67 19.978.921,00

05 5 Einzahlungen aus Transferleistungen 913.188,00 249.426,65 771.978,78

06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 5.943.988,00 2.119.098,40 5.358.739,25

07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 206.029,00 21.235,92 201.059,80

08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. Ergeben 549.859,00 145.358,51 533.392,12

09 9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. 36.000.927,00 11.083.137,46 34.758.177,89

10 10 Personalauszahlungen -8.199.577,00 -2.604.486,81 -8.092.537,57

11 11 Versorgungsauszahlungen -881.859,00 -288.339,00 -930.125,81

12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.234.540,00 -1.469.470,99 -5.904.682,50

13 13 Auszahlungen für Transferleistungen -9.500,00 0,00 0,00

14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen -3.571.770,00 -1.321.274,60 -3.561.348,60

15 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl. -14.375.114,00 -2.722.201,81 -14.199.530,00

16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -942.200,00 -296.853,72 -905.171,71

17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben -22.145,00 -42.924,43 -63.756,96

18 18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk -34.236.705,00 -8.745.551,36 -33.657.153,15

19 19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 1.764.222,00 2.337.586,10 1.101.024,74

23 23 SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.291.936,00 194.481,87 2.055.546,87

28 28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27) -3.901.478,00 -400.408,41 -2.287.088,41

29 29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28) -1.609.542,00 -205.926,54 -231.541,54

29B 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) 154.680,00 2.131.659,56 869.483,20

30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen 1.609.542,00 0,00 1.000.000,00

31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen -1.763.340,00 -637.376,80 -1.763.340,00

32 33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./. 32) -153.798,00 -637.376,80 -763.340,00

32B 34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33) 882,00 1.494.282,76 106.143,20

50 38 Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn/Ende des Haushaltsjahres -1.500.000,00 -3.093.000,00 -1.393.856,80

Ausgleich des Finanzhaushalts gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO

19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 1.101.024,74 €
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -1.763.340,00 €

-662.315,26 €

-3.500.000 T€

-3.000.000 T€

-2.500.000 T€

-2.000.000 T€

-1.500.000 T€

-1.000.000 T€

-500.000 T€

0 T€
Zahlungsmittelbestand

Ziel Abbau Ist Prog. 30.04.
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Ergebnis finanzielle Leistungsfähigkeit Finanzstatusbericht

Indikator pro Einwohner
Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro 

Einwohner

Gewichtung der 

Indikatoren pro 

Einwohner in %

Berechnung
Ergebnis Neu-Anspach

30.04.2021
Status

Überschuss (mehr als + 5 €) = 1

jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von 

- 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75

defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5

defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25

defizitär (weniger als - 75 €) = 0

Bestand = 1

kein Bestand (< 0 €) = 0

Verrechnungswert > 0 € = 1

Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0

positiver Eigenkapitalbestand = 1

negativer Eigenkapitalbestand (< 0 €) = 0

Kein Bestand = 1

Bestand bis 200 € = 0,5

Bestand über 200 € = 0

Saldo > 5 € = 1

im Korridor von 0 € bis 5 € = 0,5

Saldo < 0 € = 0

100% 50%

Für den Finanzstatusbericht gibt es ein offizielles Muster zur Bewertung der finanziellen Situation der Kommune.

ergibt sich für Neu-Anspach ein Wert von 50 %. Damit wird der Finanzstatus mit "gelb" bewertet.

Hierbei werden verschiedene Indikatoren gewichtet. Unter Anwendung dieses Musters mit den prognostizierten Ergebnissen Neu-Anspachs im Vollzug 2021 (s. Spalte "Berechnung") 

ordentliches Ergebnis 45%

Bestand ordentliche Rücklage 5%

10%
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach 

doppischer Rechnungslegung

Ausweis von Eigenkapital 

(nach letzter geprüften Bilanz)
5%

Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune 

plus Sondervermögen)
10%

Zahlungsmittelfluss lfd. 

Verwaltungstätigkeit 

abzüglich der Tilgung

25%

grün (+) > 70% 

gelb (0) < 70% und > 40% 

rot (-) < 40%

25,16

0,00

0,00

1,00

210,78

-45,10

45%

0%

0%

5%

0%

0%
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Schlusswort zum Budgetbericht 30.04.2021 

Ergebnishaushalt 

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 25.02.2021 mit einem zu erwartenden Überschuss im 

ordentlichen Ergebnis von 822.252 € (= Jahresergebnis) beschlossen. Nach den vorläufigen 

Hochrechnungen zum Jahresende (Stichtag 30.04.2021) würde das Haushaltsjahr 2021 mit 

einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 368.723 € (im Jahresergebnis mit einem 

Überschuss von 382.966 €) abschließen. Dies würde eine Verschlechterung im ordentlichen 

Ergebnis von 453.529 € und eine Verschlechterung im Jahresergebnis von 439.286 € 

bedeuten. 

Die größten prognostizierten Verschlechterungen, die nicht zu beeinflussen sind: 

- 279.017 € weniger Gewerbesteuer 

- 235.000 € weniger Zuschüsse Betreuung wohnortfremder I-Kinder  

- 109.387 € weniger Gebühreneinnahmen (z. B. fehlende Kita-Einnahmen) 

-   89.209 € weniger Familienlastenausgleich 

-   23.103 € weniger Umsatzsteuer, 

-   21.533 € mehr Versorgungsaufwendungen (durch höhere Beihilfen an Beamte und 
Pensionäre). 

Zu Verbesserungen kann es durch folgende Positionen kommen, die so nicht eingeplant waren: 

-   53.513 € weniger Gewerbesteuer- und Heimatumlage 

-   52.871 € weniger Verbandsumlagen (Abrg. 2020 noch nicht enthalten!) 

-   40.000 € mehr Holzverkäufe 

-   38.660 € mehr Einkommensteuer 

-   25.000 € mehr für Gebührenausfälle Kita-Gebühren (+ ggf. 75.000 € für 
Gebührenausfälle 2021) 

Entscheidend für die Entwicklung der Zahlen wird die ausstehende Haushaltsgenehmigung 

sein. Gerade bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Ansätze auch in der Hochrechnung 

noch nichts ausgeschöpft. 

Die eingeplanten Einnahmen durch Grundstücksverkäufe stehen noch offen. Da sie allerdings 

nur das außerordentliche Ergebnis betreffen würden, dürften sie nicht primär zum 

Haushaltsausgleich verwendet werden. Es fehlt daraus hinaus aber in erster Linie die 

eingeplante Liquidität. 
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Steuerprognose 

Die Haushalte der Kommunen hessenweit und darüber hinaus leiden auch weiterhin unter den 

Auswirkungen der Corona Pandemie. 

Dennoch konnte die Stadt Neu-Anspach widererwartend in der Einkommensteuer ein sehr 

gutes 1.Quartal 2021 verzeichnen. Hessenweit steigt trotz Corona die Einkommensteuer 

überraschend im Vergleich zum 1. Quartal 2020 um nahezu 5%, was ein Allzeithoch bedeutet. 

Da das 1. Quartal jedoch erfahrungsgemäß meist positiver ausfällt als geplant, prognostiziert 

auch die aktuelle Mai-Steuerschätzung für das gesamte Jahr 2021 nur einen leichten Anstieg 

im Vergleich zu den im vergangenen Herbst angenommenen Werten. Für Neu-Anspach 

bedeutet das momentan eine Abweichung von rund +38.660 € (+0,35%) zwischen Plan und Ist. 

Obwohl die Schätzung somit leicht positiver ausfällt, gibt es seitens des hessischen Städte- und 

Gemeindebunds, sowie des Städtetags noch keine Entwarnung hinsichtlich der allgemeinen 

steuerlichen Lage und den Auswirkungen der Corona-Pandemie für die hessischen Kommunen. 

Abzuwarten ist außerdem die Entwicklung in der Gewerbesteuer. Hier wird der geplante Ansatz 

Stand jetzt leider ein Stück weit unterschritten. 

 

Investitionshaushalt 

Durch die vorläufige Haushaltsführung hatte die Stadt zum 30.04.2021 „lediglich“ 400.408 € 

investive Ausgaben und 194.482 € investive Einzahlungen verbucht. Aufgrund der anhaltenden 

Liquiditätsprobleme werden lediglich Maßnahmen/Anschaffungen getätigt, die dringend 

notwendig sind, zur Gefahrenabwehr dienen sowie zur Einhaltung geschlossener Verträge 

verpflichten. Jede Investition wird geprüft und mit dem Bürgermeister bzw. Magistrat 

abgestimmt. 

Die Hochrechnung basiert auf Einschätzungen durch die Kämmerei in Absprache mit den 

Fachämtern, welche Investitionen unter Einfluss der vorläufigen Haushaltsführung unter den 

o.g. Prämissen trotzdem getätigt werden könnten. Weitergehende Prognosen unter der 

Ungewissheit der Haushaltsgenehmigung werden für diesen Bericht als nicht seriös angesehen. 

Daher liegt die Hochrechnung der investiven Ausgaben zum Jahresende bei 2.287.088,41 € 

und die der investive Einnahmen bei – 2.055.546,87 €. Hierbei sind u.a. geplante 

Grundstücksverkäufe, sowie Ausgaben und Einnahmen im Rahmen des Edeka-Projekts 

berücksichtigt. 
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Ergebnis des Finanzstatusberichts 

Der Finanzstatusbericht wird nach vorgegeben Muster des Landes Hessen erstellt. Das 

Ergebnis zum 30.04.2021 zeigt eine Zusammenfassung der finanziellen Leistungsfähigkeit der 

Stadt Neu-Anspach auf. Das Endergebnis liegt im „gelben“ Bereich. 

Verschuldung 

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beträgt zum Stichtag 01.01.2021: 

28.403.094,56 €. Zum Stichtag 30.04.2021 beträgt der Stand der Verbindlichkeiten: 

27.789.270,58 €. Sollten die Investitionen wie hochgerechnet durchgeführt werden und ein 

Kredit in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen werden könnte der Verschuldungsstand unter 

Berücksichtigung der ordentliche Tilgung zum 31.12.2021 bei 27.025.930,58 € liegen und damit 

erneut zurückgehen. 

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) beträgt 

zum Stichtag 30.04.2021: 3.093.000,00. Der hohe Stand ist der verspäteten Zahlung der OFD-

Mittel zum 30.04. am 03.05. geschuldet. In der Finanzrechnung wird der hochgerechnete 

voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2021 ersichtlich – der demnach 

1.393.856 € betragen könnte. 

Folgende Grafik zeigt die Liquiditätskreditentwicklung: 

 

Neu-Anspach, 10.06.2021 

Thomas Pauli 
Bürgermeister 

0

500.000

1.000.000

1.500.000
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Liquiditätskredite 2020-2021

Kassenkredit TSK Stand Eonia Gesamt (Kassenkredit)
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Pos. Beschreibung Ansatz 2021
Ergebnis zum 

30.04.2021

 Hochrechnung 

2021

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.083.277,00 € -373.000,37 € -1.096.683,16 € 13.406,16 € 1,2%

Diese Position enthält vor allem Erlöse aus Holzverkäufen, 

Jagdpachtanteile, die Konzessionsabgabe Strom & Gas sowie 

Einnahmen aus der Gebäudevermietung.

Die Einnahmen durch Holzverkäufe übersteigen den Ansatz berits im 

April (+40 T€). Durch die verspätete Öffnung und den Einflüssen der 

Corona-Pandemie ist mit weniger Einnahmen im Schwimmbad zu 

rechnen, die aber erst noch zu beziffern sind.

2
Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte
-6.845.731,00 € -1.676.904,18 € -6.736.343,60 € -109.387,40 € -1,6%

Hierin sind u.a. Verwarn- und Bußgelder, Gebühreneinnahmen des 

Bürgerbüros, Gebühreneinnahmen Wasser, Abfall, Abwasser 

Grabnutzungsgebühren, die Kita-Gebühren sowie 

Mittagessensgebühren enthalten.

Mehreinnahmen bei Abfallgebühren und bei Gebühren 

Ordnungsamt durch Umstellung Buchungsverfahren 

Mindereinnahmen insb. bei Kita's durch Corona bedingte Schließung 

und Verzicht auf Gebühreneinnahmen.

Abzuwarten ist inwieweit für die Gebührenausfälle KIta im Januar 

und Februar noch Zuschüsse fliessen werden. Hier waren im 

Haushalt nur die Gebührenausfälle für 2020 eingeplant. Die 

Verwaltung schätzt den Ausfallersatz für 2021 auf 75.000 €.

3
Kostenersatzleistungen und -

erstattungen
-1.114.711,00 € -286.557,06 € -1.054.562,18 € -60.148,82 € -5,4%

Kostenerstattungen wie z. B. die IKZ-Abrechnungen, die 

Personalkostenabrechnung der Azubis sowie die Kostenbeteiligung 

der Vereine werden hier ersichtlich. Weiter sind hier die 

Erstattungen des Hochtaunuskreises für den Asyl-Bereich zu finden. 

4 Aktivierte Eigenleistungen -5.000,00 € 0,00 € 0,00 € -5.000,00 € -100,0%

Vom Bauhof selbst erstelltes Vermögen (Eigenleistungen). 

Hochrechnung Haushaltsjahr 2021  Stadt Neu-Anspach zum 30.04.2021 (Aktualisierung vom 15.06.2021)
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Pos. Beschreibung Ansatz 2021
Ergebnis zum 

30.04.2021

 Hochrechnung 

2021

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

5
Steuern steuerähnl. 

Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.
-20.245.946,00 € -5.738.608,69 € -20.653.447,00 € 407.501,00 € 2,0%

(Plan / Ist-Hochrechnung) in €

- Einkommenssteuer (10.817.000 / 10.855.660)

- Umsatzsteuer (613.900 / 590.797)

- Gewerbesteuer (4.200.000 / 4.595.509)

- Grundsteuer A (30.000 / 28.192)

- Grundsteuer B (4.319.546 / 4.348.047)

- Spielapparatesteuer (135.000 / 100.000)

- Zweitwohnungssteuer (35.000 / 40.473)

- Hundesteuer (87.500 / 94.769)

6 Erträge aus Transferleistungen -861.188,00 € -229.148,75 € -771.978,78 € -89.209,22 € -10,4%
Es handelt sich hier um die Ausgleichsleistungen vom Bund nach 

dem Familienleistungsgesetz.

7
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 

u.allg.Uml.
-5.943.988,00 € -2.488.116,56 € -5.358.739,25 € -585.248,75 € -9,8%

Hierin sind die Schlüsselzuweisung und die Erstattungen im Kita-

Bereich (Personalkostenerstattung vom Land nach dem Kifög und 

die U3-Förderung) enthalten. Die Landesfreistellung Kitas ist hier 

ebenso enthalten. 

Mindereinnahmen 235 T€ eingeplante Zuschüsse für Kinder von 

wohnortfremden Kommunen (I-Kinder). Im Forst sind 50% der 

geplanten Zuschüsse (201 T€) für Kalamitäten eingerechnet. Es ist 

unklar in welcher Höhe Beträge fließen werden. Weniger 

Erstattungen für Personal Bürgerservice (-20 T€) aufgrund 

Kündigung. 25T€ mehr für Gebührenausfälle Kitas, aber 23 T€ 

weniger Landesfreistellung wie geplant.

8
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-

zusch.u.-Beitr.
-1.318.248,00 € 0,00 € -1.330.163,50 € 11.915,50 € 0,9%

Aus der Finanzsoftware berechnete akutelle Auflösung der 

Sonderposten für 2021.
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Pos. Beschreibung Ansatz 2021
Ergebnis zum 

30.04.2021

 Hochrechnung 

2021

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

9 Sonstige ordentliche Erträge -264.208,00 € -42.581,04 € -251.392,12 € -12.815,88 € -4,9%

Verschiedene Nebenerlöse aus diversen Bereichen (z. B. Einnahmen 

von Mietnebenkosten) und Erträge aus Schadensregulierungen von 

Versicherungen finden sich hier wieder.

Ebenso ist hier der Verkauf Ökopunkte im Zuge der Maßnahme 

Edeka enthalten.

Bisher sind 10.000 € statt geplanten 25.000 € Einnahmen von 

N.a.P.S. "abgerufen" worden.

10
Summe der ordentlichen Erträge 

(Pos. 1 - 9)
-37.682.297,00 € -10.834.916,65 € -37.253.309,58 € -428.987,42 € -1,1%

11 Personalaufwendungen 8.184.577,00 € 2.638.976,50 € 8.092.537,57 € 92.039,43 € -1,1%

Lohn- und Gehalt sowie Lohnnebenkosten der Beschäftigten und 

Beamten der Stadtverwaltung. 

Trotz der hohen Pauschalkürzung scheint sich der 

Personalkostenetat zu halten.

12 Versorgungsaufwendungen 908.592,00 € 288.339,00 € 930.125,81 € -21.533,81 € 2,4%

Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Zuführung von 

entsprechenden Rückstellungen für die Beamten der 

Stadtverwaltung. 

Es sind Mehrkosten für Beihilfen zu erwarten, deren genaue Höhe 

aber noch nicht zu beziffern ist.
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Pos. Beschreibung Ansatz 2021
Ergebnis zum 

30.04.2021

 Hochrechnung 

2021

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

13
Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen
6.292.228,00 € 1.278.323,64 € 5.904.682,50 € 387.545,50 € -6,2%

Die Summe aller Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung ist hier 

zu finden.

Stromkosten, EKVO-Befahrungen (Abwasser), 

Oberflächenentwässerung, EDV-Wartungskosten, 

Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Kosten für Hausanschlüsse, 

Transportkosten im Abfallbereich sowie Fremdleistungen im 

Forstbereich sind dabei die größten Positionen.

Einsparungen durch die vorläufige Haushaltsführung und in Folge 

von Corona bedingten Ausfällen und Schließungen sind zu erwarten.

Mit der Genehmigung des Haushalts 2021 im Juni/Juli kann hier 

noch eine Dynamik entstehen, sodass die Ansätze doch nahezu ganz 

ausgeschöpft werden. Abzuwarten bleibt dann ebenso ob 

Zuführungen in die Gebührenausgleichsrücklage notwendig sein 

werden.

14 Abschreibungen 2.644.299,00 € 10.922,32 € 2.686.826,14 € -42.527,14 € 1,6%
Aus der Finanzsoftware berechnete akutelle Abschreibung für 2021.

15
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse 

s.bes.Finanzaufw
3.571.770,00 € 2.070.877,92 € 3.561.348,60 € 10.421,40 € -0,3%

Zuschüsse für die VZF-Kitas und der Ev. Kirche sowie der 

Betriebskostenzuschuss der Hasenbergschule. Der Ansatz wird ggf. 

überschritten, da die Ansätze in den Haushaltsberatungen reduziert 

wurden. Nachzahlungen bei VZF und Kirche wären die Folge.
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Pos. Beschreibung Ansatz 2021
Ergebnis zum 

30.04.2021

 Hochrechnung 

2021

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

16 Steueraufwendungen und Umlagen 14.382.114,00 € 4.514.186,34 € 14.315.915,00 € 66.199,00 € -0,5%

(Plan / Ist-Hochrechnung) in €:

Kreis-/Schulumlage (11.541.977 / 11.541.977)

Gewerbesteuer- und Heimatumlage (667.647 / 730.519)

Verbandsumlagen (2.096.290 / 2.043.419)

17 Transferaufwendungen 9.500,00 € 0,00 € 0,00 € 9.500,00 € -100,0% Bestattung Mittelloser

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.145,00 € 1.164,62 € 22.898,07 € -753,07 € 3,4% Kfz-Steuer, Grundsteuer.

19
Summe der ordentlichen 

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)
36.015.225,00 € 10.802.790,34 € 35.514.333,68 € 500.891,32 € -1,4%

20
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. 

Ps. 19)
-1.667.072,00 € -32.126,31 € -1.738.975,90 € 71.903,90 € 4,3%

21 Finanzerträge -97.380,00 € -13.958,97 € -93.059,80 € -4.320,20 € -4,4%

Die Erträge aus Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen. 

Ebenso wird hier die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen 

gebucht.

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 942.200,00 € 190.086,06 € 905.171,71 € 37.028,29 € -3,9%

Die Zinsaufwendungen der Stadt Neu-Anspach.

Entscheidend für die endgültige Höhe wird sein, ob und ab wann 

eine Haushaltsgenehmigung vorliegen und die Stadt Kredite für die 

Investitionen aufnehmen wird. Dies ist im Planansatz mit 

entsprechenden Zinsaufwendungen berücksichtigt.

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 844.820,00 € 176.127,09 € 812.111,91 € 32.708,09 € -3,9%

24
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 

Pos. 23)
-822.252,00 € 144.000,78 € -926.863,98 € 104.611,98 € 12,72%

Zur Berichtserstattung zum 30.04.21 zeichnet sich trotz 

Einbußen bei den Steuereinnahmen und den 

Zuweisungen/Zuschüssen aber auch geringeren 

Steueraufwendungen im Haushalt 2021 ein positives 

ordentliches Ergebnis ab.

25 Außerordentliche Erträge 0,00 € -27.141,62 € -27.141,62 € 27.141,62 € #DIV/0!

Erträge hier sind Spenden, außerordentliche- und periodenfremde 

Erträge wie Grundstücksverkäufe, sofern sie zustande kommen.
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Pos. Beschreibung Ansatz 2021
Ergebnis zum 

30.04.2021

 Hochrechnung 

2021

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 12.898,75 € 12.898,75 € -12.898,75 € #DIV/0!
Vermögensabgänge, periodenfremde Buchungen und 

Jahreabschlusskorrekturen.

27
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 

25 ./. Pos. 26)
0,00 € -14.242,87 € -14.242,87 € 14.242,87 € #DIV/0!

28

Jahresergebnis vor Interner 

Leistungsbeziehungen (Pos. 20 + 

Pos. 23)

-822.252,00 € 129.757,91 € -941.106,85 € 118.854,85 € 14,5%

29
Erträge der internen 

Leistungsbeziehungen
-5.580.746,00 € -59.688,86 € -59.688,86 € -5.521.057,14 € -98,9%

30
Aufwendungen der internen 

Leistungsbeziehungen
5.580.746,00 € 59.688,86 € 59.688,86 € 5.521.057,14 € -98,9%

31
Saldo der internen 

Leistungsbeziehungen
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,0%

32
Jahresergebnis nach internen 

Leistungsbeziehungen
-822.252,00 € 129.757,91 € -941.106,85 € 118.854,85 € 14,45%

-2.500.000 T€

-2.000.000 T€

-1.500.000 T€

-1.000.000 T€

-500.000 T€

0 T€

500.000 T€

1.000.000 T€

1.500.000 T€
Ordentliches Ergebnis

Ansatz Ist Prog. 30.04.



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Neuenfeldt
Leistungsbereich: Finanz- und Rechnungswesen

Datum, 22.04.2021 - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/162/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 04.05.2021

Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2021

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Jahresabschluss 2020

Sachdarstellung:

Der Magistrat hat gemäß § 112 HGO für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen. Er hat
sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen,
Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-,
Finanzlage- und Ertragslage der Stadt darzustellen.

Mit dem Jahresabschluss legt der Magistrat Rechenschaft gegenüber der Stadtverordnetenversammlung
über die Ausführung des Haushaltsplans ab. Nach der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision
wird er zusammen mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der
Stadtverordnetenversammlung gemäß § 113 HGO zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die
Stadtverordnetenversammlung erhält den Bericht vorher lediglich zur Kenntnis.

Der Jahresabschluss teilt sich wie bereits in den Vorjahren in zwei größere Abschnitte auf. Als erstes wird
der Zahlenteil inkl. Kennzahlen aufgeführt, der mit der „Finanzsoftware N7“ erstellt wird. Als zweiten Teil
findet man den mit der „Berichtssoftware IKVS“ erstellten Bericht- bzw. Textteil.

Beschlussvorschlag:

Der Jahresabschluss 2020 wird vom Magistrat beschlossen und zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt
weitergeleitet.

Der Haupt- und Finanzausschuss sowie die Stadtverordnetenversammlung werden über die Aufstellung des
Jahresabschlusses 2020 informiert und in Kenntnis gesetzt.

Thomas Pauli
Bürgermeister
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Vermögensrechnung
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ergebnis 2019 Veränderung

01 Aktiva

02 1 Anlagevermögen 89.073.851,13 90.472.838,78 -1.398.987,65

03 - frei -

04 - frei -

05 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 6.169.929,80 6.300.884,00 -130.954,20

06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte 111.867,80 113.859,00 -1.991,20

07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse 6.058.062,00 6.187.025,00 -128.963,00

08 1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände

09 1.2 Sachanlagevermögen 81.474.477,62 82.751.559,52 -1.277.081,90

10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte 20.151.294,86 20.152.727,28 -1.432,42

11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 17.678.209,00 18.031.951,00 -353.742,00

12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 39.537.194,84 40.505.743,17 -968.548,33

13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung 603.258,00 663.857,00 -60.599,00

14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung 1.958.645,00 2.200.721,18 -242.076,18

15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.545.875,92 1.196.559,89 349.316,03

16 1.3 Finanzanlagevermögen 1.429.443,71 1.420.395,26 9.048,45

17 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

18 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

19 1.3.3 Beteiligungen 690.047,43 690.048,43 -1,00

20 1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht

21 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 165.243,52 155.256,40 9.987,12

22 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen) 574.152,76 575.090,43 -937,67

22A 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

23 2 Umlaufvermögen 2.356.002,31 5.682.350,33 -3.326.348,02

24 2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe 136.222,09 153.790,01 -17.567,92

25 2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren

26 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst. 1.851.100,14 2.723.243,26 -872.143,12

27 2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr 1.360.386,06 1.476.824,04 -116.437,98

28 2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen 373.654,10 611.881,95 -238.227,85

29 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 66.533,66 456.102,33 -389.568,67

30 2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.

31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 50.526,32 178.434,94 -127.908,62

32 2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens

33 2.4 Flüssige Mittel 368.680,08 2.805.317,06 -2.436.636,98

34 3 Rechnungsabgrenzungsposten 12.859,32 12.799,29 60,03

36 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

38 Summe Aktiva 91.442.712,76 96.167.988,40 -4.725.275,64

39

40 Passiva

41 1 Eigenkapital -14.939.446,21 -13.482.036,96 -1.457.409,25

42 1.1 Netto-Position -13.943.157,32 -13.943.157,32

43 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital -996.288,89 -1.615.850,48 619.561,59

44 1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses

45 1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses -844.972,89 -1.464.534,48 619.561,59

46 1.2.3 Sonderrücklagen -151.316,00 -151.316,00

46A          davon: Sonderrücklagen -151.316,00 -151.316,00

46B          davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen

46C          davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen

46D          davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen

48 1.2.4 Stiftungskapital
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Vermögensrechnung
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ergebnis 2019 Veränderung

50 1.3 Ergebnisverwendung 2.076.970,84 -2.076.970,84

51 1.3.1 Ergebnisvortrag 1.461.448,49 -1.461.448,49

52 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 1.461.448,49 -1.461.448,49

53 1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren

54 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 615.522,35 -615.522,35

55 1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 682.671,62 -682.671,62

56 1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -67.149,27 67.149,27

56A 1.4  Negatives Eigenkapital

57 2 Sonderposten -31.434.312,83 -32.513.920,33 1.079.607,50

58 2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge -30.596.798,39 -31.745.018,90 1.148.220,51

59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich -18.839.944,18 -19.465.068,00 625.123,82

60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich -7.839.612,00 -8.194.026,69 354.414,69

61 2.1.3 Investitionsbeiträge -3.917.242,21 -4.085.924,21 168.682,00

62 2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich -837.514,44 -768.901,43 -68.613,01

62A 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG

62B 2.4 Sonstige Sonderposten

63 3 Rückstellungen -6.114.664,59 -5.815.715,03 -298.949,56

64 3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht. -5.579.128,06 -5.270.620,07 -308.507,99

65 3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.

66 3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.

67 3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten

68 3.5 Sonstige Rückstellungen -535.536,53 -545.094,96 9.558,43

69 4 Verbindlichkeiten -37.119.466,66 -42.668.504,27 5.549.037,61

70 4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

70A       davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr

70B       davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

71 4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm. -28.403.094,56 -29.836.265,91 1.433.171,35

71A        davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung

71B        davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr -102.915,07 -118.597,99 15.682,92

71C        davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr -28.300.179,49 -29.717.667,92 1.417.488,43

72 4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten -28.396.877,55 -29.824.712,57 1.427.835,02

72A        davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung

72B        davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr -102.915,07 -118.597,99 15.682,92

72C        davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr -28.293.962,48 -29.706.114,58 1.412.152,10

73 4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern

73A        davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung

73B        davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr

73C        davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

74 4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern -6.217,01 -11.553,34 5.336,33

74A        davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung

74B        davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr

74C        davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr -6.217,01 -11.553,34 5.336,33

74D 4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung -1.500.000,00 -4.157.100,00 2.657.100,00

74E        davon: gegenüber Kreditinstituten -1.500.000,00 -4.157.100,00 2.657.100,00

74F        davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern

74G        davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern

75 4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften -11.005,80 -9.332,26 -1.673,54

76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch. -1.269.965,31 -1.209.952,65 -60.012,66

77 4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen -824.042,45 -1.187.134,09 363.091,64
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Vermögensrechnung
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ergebnis 2019 Veränderung

78 4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben -98.877,47 -822.560,65 723.683,18

79 4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV

79A        davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung

79B 4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen

79C 4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung

79D 4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.

80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten -5.012.481,07 -5.446.158,71 433.677,64

81 5 Rechnungsabgrenzungsposten -1.834.822,47 -1.687.811,81 -147.010,66

83 Summe Passiva -91.442.712,76 -96.167.988,40 4.725.275,64
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Ergebnisrechnung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.454.796,12 -1.328.646,00 -1.163.159,37 -165.486,63

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.253.967,65 -6.503.610,00 -6.629.108,11 125.498,11

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.026.803,47 -1.344.560,00 -951.875,25 -392.684,75

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte  Eigenleistungen -30.484,88 -5.000,00 -35.933,66 30.933,66

05 55 Steuern und steuerähnliche  Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen
Umlagen

-19.494.246,55 -21.225.889,00 -19.962.481,23 -1.263.407,77

06 547 Erträge aus Transferleistungen -762.058,81 -762.057,00 -762.058,79 1,79

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-3.958.097,18 -5.401.080,00 -6.209.837,17 808.757,17

08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -1.345.984,50 -1.322.665,00 -1.368.878,68 46.213,68

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -310.868,40 -194.137,00 -144.291,25 -49.845,75

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -34.637.307,56 -38.087.644,00 -37.227.623,51 -860.020,49

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 7.571.928,28 7.931.610,00 7.812.630,68 118.979,32

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.088.609,43 846.275,00 1.223.802,01 -377.527,01

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.161.525,86 6.239.538,06 5.501.698,24 737.839,82

(697) davon: Einstellung in den Sonderposten 133.392,48 533.193,20 -533.193,20

14 66 Abschreibungen 3.113.800,04 2.715.783,00 2.613.626,66 102.156,34

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

3.352.839,29 3.557.930,00 3.657.367,21 -99.437,21

16 73 Steueraufwendungen einschließlich  Aufwendungen aus
gesetzlichen
Umlageverpflichtungen

12.760.411,57 14.340.218,00 14.108.606,98 231.611,02

17 72 Transferaufwendungen 217,50 8.000,00 8.109,83 -109,83

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.607,51 19.811,00 21.141,98 -1.330,98

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 34.071.939,48 35.659.165,06 34.946.983,59 712.181,47

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -565.368,08 -2.428.478,94 -2.280.639,92 -147.839,02

21 56, 57 Finanzerträge -62.296,35 -85.880,00 -36.699,39 -49.180,61

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 1.310.336,05 1.013.200,00 952.321,66 60.878,34

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 1.248.039,70 927.320,00 915.622,27 11.697,73

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) -34.699.603,91 -38.173.524,00 -37.264.322,90 -909.201,10

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) 35.382.275,53 36.672.365,06 35.899.305,25 773.059,81

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.  Nr. 25) 682.671,62 -1.501.158,94 -1.365.017,65 -136.141,29

27 59 Außerordentliche Erträge -905.371,46 -100.000,00 -214.324,40 114.324,40

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 838.222,19 121.932,80 -121.932,80

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -67.149,27 -100.000,00 -92.391,60 -7.608,40

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) 615.522,35 -1.601.158,94 -1.457.409,25 -143.749,69

Nachrichtlich:

A Summe der Jahresfehlbeträge 1.461.448,49 -1.461.448,49 1.461.448,49

B vorgetragene Jahresfehlbeträge 10.872,40 1.472.320,89 -1.472.320,89

C Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 1.472.320,89 10.872,40 -10.872,40
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Finanzrechnung
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.210.065,34 934.346,00 825.751,87 108.594,13

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.270.555,54 6.113.065,00 6.220.238,80 -107.173,80

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 840.250,58 1.286.410,00 986.858,86 299.551,14

04 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge
aus gesetzlichen Umlagen

19.288.030,56 21.225.889,00 20.602.083,91 623.805,09

05 Einzahlungen aus Transferleistungen 844.161,40 820.207,00 855.150,58 -34.943,58

06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und
allgemeine Umlagen

3.930.960,97 5.401.080,00 6.211.057,78 -809.977,78

07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 223.472,77 85.880,00 43.671,60 42.208,40

08 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige
außerordentliche
Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit
ergeben

568.207,21 560.399,00 552.210,91 8.188,09

09 Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)

33.175.704,37 36.427.276,00 36.297.024,31 130.251,69

10 Personalauszahlungen -7.569.526,99 -7.937.510,00 -7.822.179,27 -115.330,73

11 Versorgungsauszahlungen -802.444,46 -830.655,00 -902.351,34 71.696,34

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.105.802,70 -6.247.262,17 -5.111.290,11 -1.135.972,06

13 Auszahlungen für Transferleistungen -217,50 -8.000,00 -8.109,83 109,83

14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke sowie
besondere Finanzauszahlungen

-3.507.473,10 -3.557.930,00 -3.480.371,23 -77.558,77

15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

-13.112.826,94 -14.333.218,00 -14.825.451,35 492.233,35

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -1.355.925,64 -1.013.200,00 -896.370,60 -116.829,40

17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige
außerordentliche
Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit
ergeben

-209.765,04 -19.811,00 -97.545,64 77.734,64

18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nr. 10 bis 17)

-32.663.982,37 -33.947.586,17 -33.143.669,37 -803.916,80

19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus
laufender
Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)

511.722,00 2.479.689,83 3.153.354,94 -673.665,11

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen
sowie aus Investitionsbeiträgen

311.597,46 601.251,40 216.473,89 384.777,51

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen
des Sachanlagevermögens
und des immateriellen Anlagevermögens

698.904,58 257.200,00 30.397,46 226.802,54

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen
des Finanzanlagevermögens

23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) 1.010.502,04 858.451,40 246.871,35 611.580,05

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

-147.221,67 -110.002,00 -110.002,00

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -635.521,61 -721.000,00 -1.144.007,36 423.007,36

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen
und immaterielle Anlagevermögen

-391.576,37 -1.523.732,83 -372.037,36 -1.151.695,47

27 Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen

-12.406,97 -13.700,00 -14.050,18 350,18

28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis
27)

-1.186.726,62 -2.368.434,83 -1.530.094,90 -838.339,93

29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus
Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./. Nr. 28)

-176.224,58 -1.509.983,43 -1.283.223,55 -226.759,88

30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19
und 29)

335.497,42 969.706,40 1.870.131,39 -900.424,99

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren
Darlehen
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

910.438,15 1.509.185,60 20.321,83 1.488.863,77

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren
Darlehen
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
sowie an das Sondervermögen Hessenkasse

-1.973.688,39 -1.811.160,00 -1.598.015,72 -213.144,28
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Finanzrechnung
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus
Finanzierungstätigkeit
(Nr. 31 ./. Nr. 32)

-1.063.250,24 -301.974,40 -1.577.693,89 1.275.719,49

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum
Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)

-727.752,82 667.732,00 292.437,50 375.294,50

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde
Finanzmittel,
Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von
Kassenkrediten)

19.866.323,62 18.141.284,82 -18.141.284,82

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde
Finanzmittel,
Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von
Kassenkrediten)

-19.030.780,21 -20.870.366,30 20.870.366,30

37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr.
36)

835.543,41 -2.729.081,48 2.729.081,48

38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2.697.533,47 -8.366.961,50 2.805.324,06 -11.172.285,56

39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und
37)

107.790,59 667.732,00 -2.436.643,98 3.104.375,98

40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Nr. 38 und 39)

2.805.324,06 -7.699.229,50 368.680,08 -8.067.909,58
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Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 11  01 Innere Verwaltung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
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Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 11  01 Innere Verwaltung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -140.573,16 -145.046,00 -143.125,05 -1.920,95

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29.604,02 -30.960,00 -27.165,09 -3.794,91

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -55.962,34 -48.000,00 -43.484,22 -4.515,78

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte  Eigenleistungen -30.484,88 -5.000,00 -35.933,66 30.933,66

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

0,00 -27.000,00 -6.306,35 -20.693,65

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-65.355,00 -65.220,00 -66.634,00 1.414,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -88.267,11 -45.401,00 -44.147,50 -1.253,50

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-410.246,51 -366.627,00 -366.795,87 168,87

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 2.074.602,37 1.938.300,00 2.014.743,62 -76.443,62

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 544.730,56 301.969,00 635.136,74 -333.167,74

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 909.482,43 1.108.220,39 797.396,53 310.823,86

14 66 Abschreibungen 396.945,48 367.913,00 386.386,21 -18.473,21

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

275.262,66 299.000,00 341.188,07 -42.188,07

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.159,41 14.350,00 12.169,54 2.180,46

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 4.217.182,91 4.029.752,39 4.187.020,71 -157.268,32

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 3.806.936,40 3.663.125,39 3.820.224,84 -157.099,45

21 56, 57 Finanzerträge -42.015,58 -17.550,00 -18.996,45 1.446,45

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) -42.015,58 -17.550,00 -18.996,45 1.446,45

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

3.764.920,82 3.645.575,39 3.801.228,39 -155.653,00

25 59 Außerordentliche Erträge -302.980,64 -100.000,00 -27.681,05 -72.318,95

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 271.121,53 0,00 430,99 -430,99

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -31.859,11 -100.000,00 -27.250,06 -72.749,94

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

3.733.061,71 3.545.575,39 3.773.978,33 -228.402,94

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -3.951.708,34 -4.195.761,00 -4.234.031,23 38.270,23

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 812.463,48 841.827,00 802.878,43 38.948,57

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -3.139.244,86 -3.353.934,00 -3.431.152,80 77.218,80

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 593.816,85 191.641,39 342.825,53 -151.184,14
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 11  01 Innere Verwaltung
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 27.791,00 -27.791,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

698.904,58 256.300,00 28.844,00 227.456,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 698.904,58 256.300,00 56.635,00 199.665,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -58.448,27 -20.002,00 0,00 -20.002,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-170.786,48 -109.050,00 -60.573,99 -48.476,01

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -12.406,97 -13.700,00 -14.050,18 350,18

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -241.641,72 -142.752,00 -74.624,17 -68.127,83

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 457.262,86 113.548,00 -17.989,17 131.537,17
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Assistenz Bürgermeister Nancy Bock
Kurzbeschreibung Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung,

Satzungen,
Öffentlichkeitsarbeit,
Repräsentationen,
Betreuung der Homepage,
Städtepartnerschaften.

Zielgruppe Stadtverordnetenversammlung,
Ausschüsse,
Magistrat,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung,
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach,
weitere Interessierte.

Allgemeine Ziele Schaffung guter administrativer Rahmenbedingungen für die städtischen Organe durch die Organisation des
Sitzungswesens mit Unterstützung des DV-Programms SD.NET.
Mitwirkung bei der Umsetzung kommunaler Willensbildung.
Unterstützung bei der unabhängigen Wahrnehmung des Mandats.
Betreuung und regelmässige Überarbeitung der Homepage der Stadt mit dem Ziel einer prägnanten Darstellung.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.858,04 -2.000,00 -1.728,71 -271,29

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.097,90 -2.267,00 -2.097,90 -169,10

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-10.955,94 -4.267,00 -3.826,61 -440,39

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 194.523,73 191.800,00 173.656,71 18.143,29

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 211.862,58 145.010,00 449.086,36 -304.076,36

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.250,77 116.666,94 95.402,87 21.264,07

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 168,00 168,00 0,00 168,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 514.805,08 453.644,94 718.145,94 -264.501,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 503.849,14 449.377,94 714.319,33 -264.941,39

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

503.849,14 449.377,94 714.319,33 -264.941,39

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

503.849,14 449.377,94 714.319,33 -264.941,39

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -500.977,80 -499.840,00 -714.975,19 215.135,19

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 71.430,95 61.540,00 69.136,49 -7.596,49

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -429.546,85 -438.300,00 -645.838,70 207.538,70

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 74.302,29 11.077,94 68.480,63 -57.402,69
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste Karin Schütz
Auftragsgrundlage Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.

Kurzbeschreibung Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung
Koordination zwischen den Leistungsbereichen
Strategische Entwicklung
Informationsmanagement
Allg. Rechtsgrundlagen
Verwaltungskultur (z.B. Leitbild)
Zentrale Beschaffungen (z.B. Büromaterial)
Datenschutz
Gesundheitsmanagement (hier Arbeitssicherheit)

Zentrale Dienstleistungen:
Hauspost (Abwicklung erfolgt im Bürgerservice)
Versicherungen
Submissionen

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.

Allgemeine Ziele Optimierung der Verwaltungsprozesse zur Steigerung der Effizienz
Erarbeitung von Konzepten zur interkommunalen Zusammenarbeit
Konzeption und Durchführung der internen Arbeitssicherheit
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Einhaltung der Vorgaben der DSGVO 
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -578,85 0,00 0,00 0,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -170,16 -204,00 -204,12 0,12

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-749,01 -204,00 -204,12 0,12

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 261.313,16 268.419,40 265.045,80 3.373,60

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 183.294,62 1.085,00 48.069,55 -46.984,55

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192.341,13 252.976,00 205.387,72 47.588,28

14 66 Abschreibungen 8.983,60 7.619,00 10.910,17 -3.291,17

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 98,00 98,00 98,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 646.030,51 530.197,40 529.511,24 686,16

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 645.281,50 529.993,40 529.307,12 686,28

21 56, 57 Finanzerträge -21.235,42 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) -21.235,42 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

624.046,08 529.993,40 529.307,12 686,28

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

624.046,08 529.993,40 529.307,12 686,28

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -694.603,06 -166.565,00 -587.124,51 420.559,51

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 95.533,49 108.428,00 93.020,79 15.407,21

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -599.069,57 -58.137,00 -494.103,72 435.966,72

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 24.976,51 471.856,40 35.203,40 436.653,00
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-56.314,60 -10.000,00 -3.533,17 -6.466,83

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -12.406,97 -13.700,00 -14.050,18 350,18

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -68.721,57 -23.700,00 -17.583,35 -6.116,65

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -68.721,57 -23.700,00 -17.583,35 -6.116,65
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste Karin Schütz
Auftragsgrundlage Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.

Kurzbeschreibung Strategische Entwicklung der personellen Ziele der Verwaltung
Personalbedarfs- und Personalbeschaffungsplanung
Sicherstellung der Abwicklung von Einstellungen inkl. Vertragsgestaltung
Koordination, Management, Steuerung arbeitsrechtlicher Sachverhalte
Implementierung von Konzepten zur Personalentwicklung/Nachwuchsförderung
Koordination, Steuerung und Einbringung von Entlohnungs-Systemen
Implementierung, Koordination und Umsetzung von Personalsteuerungsinstrumenten
Schaffung von Best-Practice-Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement)

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung.
Allgemeine Ziele Durch bestgeeignete Beschäftigte, strategische Verwaltungsziele erreichen.

Benötigtes Personal in der erforderlichen Qualifikation bereitstellen.
Erkennen und Vorbereiten von Nachwuchsführungskräften und Spezialisten.
Identifikation der Beschäftigten mit der Verwaltung fördern.
Motivation der Beschäftigten fördern, aufrechterhalten und stärken.
Kompetenzen bedarfsgerecht hochwertig ausbilden, fördern und fortentwickeln.
Führungskräfte für ihre Rolle stärken, fördern und qualifizieren.
Aufdecken von Fehlbesetzungen und Defiziten.
Die Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber steigern.

Jahresabschluss 2020

Seite 20 von 336



Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -37.860,30 -38.000,00 -33.521,38 -4.478,62

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -44.999,50 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-82.859,80 -38.000,00 -33.521,38 -4.478,62

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 255.390,41 103.950,00 232.875,00 -128.925,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 18.642,37 27.800,00 16.183,08 11.616,92

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.955,47 12.395,00 11.275,85 1.119,15

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

27.469,51 30.000,00 22.740,67 7.259,33

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 316.457,76 174.145,00 283.074,60 -108.929,60

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 233.597,96 136.145,00 249.553,22 -113.408,22

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

233.597,96 136.145,00 249.553,22 -113.408,22

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 170.737,47 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 170.737,47 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

404.335,43 136.145,00 249.553,22 -113.408,22

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -305.619,03 -853.996,00 -303.861,46 -550.134,54

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 82.854,23 90.020,00 62.807,62 27.212,38

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -222.764,80 -763.976,00 -241.053,84 -522.922,16

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 181.570,63 -627.831,00 8.499,38 -636.330,38
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31.12.2019 31.12.2020
Usingen

2020
KGST Erläuterung

MA Gesamt 168,00 174,00 212,00

davon Beamte 3,00 3,00 5,00

Anzahl Verwaltung 56,00 56,00 57,00
Gesamtverwaltung inkl. Beamte inkl. Bücherei 

und Jugendpflege

Anzahl Kita 63,00 64,00 110,00 städtische Kitas ohne Azubis

Anzahl manuelle Tätigkeiten 30,00 34,00 27,00
Bauhof und Forst (Förster Außendienst), 

Wasserversorgung, Schwimmmeister

Anzahl Azubis 5,00 6,00 10,00 Azubis Verwaltung und Kita

Anzahl Facility Management 6,00 6,00 8,00 Hausmeister + Reinigungskräfte

Anzahl Inaktive 8,00 8,00  in Elternzeit, ausgesteuerte Langzeitkranke

0-19 Jahre 2,00 3,00 1,00

20-29 Jahre 21,00 19,00 29,00

30-39 Jahre 35,00 40,00 46,00

40-49 Jahre 43,00 39,00 46,00

50-59 Jahre 56,00 59,00 65,00

Ab 60 Jahre 11,00 14,00 25,00

Vollzeitäquivalente Personal 2,83 2,69 2,00

Personalsachbearbeitung inkl. 

Personalmanagement, Personalenwticklung, 

Personalcontrolling, 

Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit 

und Arbeitsschutz, Entgeltabrechnung

Personalfälle je VZÄ 59,36 64,68 106,00 105,70

KGST Benchmark 105,70 105,70 105,70

Fluktuationsrate 7,1% 6,3% 9,1%

Fluktuationsquote:

Zahl der Kündigungen des vergangenen 

Jahres (kein Ausscheiden wegen Rente) 

geteilt durch die Anzahl der Mitarbeiter zum 

Stichtag 31.12 d.J *100

Krank gesamt

Krankheitsquote 0,0% 0,0%

davon ohne Lohnfortzahlung

Krank Verwaltung

Krankheitsquote 0,0% 0,0%

davon ohne Lohnfortzahlung

Krank Bauhof

Krankheitsquote 0,0% 0,0%

davon ohne Lohnfortzahlung

Krank Kita

Krankheitsquote 0,0% 0,0%

davon ohne Lohnfortzahlung

Krank Hausmeister und Reinigung

Krankheitsquote 0,0%

davon ohne Lohnfortzahlung

Zeitguthaben gesamt 3.084,08 2.191,67 2.670,66

durchschnittl.+-Std. 18,36 12,60 12,60

Zeitguth. Verwaltung 1.186,40 1.025,73 1.272,33

+-Std. Verwaltung 21,19 18,32 22,32

Zeitguth. manuelle Tätigkeiten 669,93 477,84 459,48

+-Std. Manuelles 22,33 14,05 17,02

Zeitguth. Kitas 1.227,75 688,10 938,85

+-Std. Kitas 19,49 10,75 8,54

Zeitguth. Azubis 12,35 7,85

+-Std. Azubis 2,47 1,31

Zeitguth. Facility Manag. 45,81 35,37

+-Std. Facility M. 7,64 5,90

Resturlaub gesamt 1.078,00 1.161,00 775,00

durchschnittl. Resturlaub 6,42 6,67 3,66

Resturlaub Verwaltung 348,00 326,00 300,00

Resturlaub Vw 6,21 5,82 5,26

Resturlaub manuelle Tätigkeiten 243,00 290,00 123,00

Resturlaub Manuelles 8,10 8,53 4,56

Resturlaub Kitas 451,00 504,00 352,00

Resturlaub Kitas 7,16 7,88 3,20

Resturlaub Azubis 5,00 4,00

Resturlaub Azubis 1,00 0,67

Resturlaub Facility Manag. 31,00 37,00

Resturlaub Facility Manag. 5,17 6,17

Schwerbehindertenquote 6,7% 8,4% 6,1%

Anzahl MA + Beamte = 217. Minus 10 Azubis 

und Minus 23 Mitarbeiter die weniger als 18 

Stunden arbeiten (§ 156 Absatz 3 SGB IX) 

sind = 184 MA. Insgesamt haben wir 11 

Schwerbehinderte, sind im Verhältnis 5,97%

Kennzahlen Personal

Die Krankheitstage werden einschließlich der 

Wochenendtage gezählt, sollte die 

Arbeitsunfähigkeit über den Zeitraum Montag 

bis Freitag hinaus gehen. Sollte eine 

Folgebescheinigung über den 

Wochenzeitraum eingehen, werden ebenfalls 

die Wochenendtage dazu gezählt. Ebenso 

wird die Abwesenheit durch die Lohnart "Kur" 

zu den Krankheitstagen gezählt, da diese 

i.d.R. zur Verbesserung des 

Gesundheitszustandes führen soll. Kind krank 

Tage zählen nicht zur Statistik.
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Finanz- und Rechnungswesen Sebastian Knull
Auftragsgrundlage HGO,

GemHvO-Doppik,
GemKvO,
Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.

Kurzbeschreibung Haushaltsplanung,
Investitions- und Finanzplanung,
Budgetierung,
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges,
Berichtswesen,
 Schuldenmangement,
Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt inkl. Mahnung und Vollstreckung,
Veranlagung von kommunalen Steuern.

Zielgruppe Städtische Gremien,
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung,
Banken,
Ministerien,
in Neu-Anspach tätige oder ansässige Unternehmen,
Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Allgemeine Ziele Aufstellung und Vollzug des Haushaltes,
geordnete und gesicherte Finanzwirtschaft der Stadt,
Erstellung des Jahresabschlusses,
rechtzeitige Sicherstellung der Zahlungsabwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt,
effektives Forderungsmangement,
Festsetzung der kommunalen Abgaben und Steuern,
das dazugehörige Widerspruchsmangement.

Jahresabschluss 2020
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Sachstand Prüfung von Jahresabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises Stand: 04.12.2020

Kommune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hochtaunuskreis Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht in Prüfung in Prüfung offen

Friedrichsdorf Bericht Bericht Bericht in Prüfung vorgelegt vorgelegt vorgelegt vorgelegt vorgelegt vorgelegt vorgelegt

Glashütten Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Berichtsentwurf in Prüfung vorgelegt

Grävenwiesbach Bericht Bericht Bericht Bericht in Prüfung in Prüfung in Prüfung in Prüfung in Prüfung in Prüfung in Prüfung

Königstein Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht in Prüfung vorgelegt

Kronberg Bericht Bericht Bericht Bericht in Prüfung in Prüfung in Prüfung in Prüfung in Prüfung in Prüfung offen

Neu-Anspach Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht

Oberursel Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht in Prüfung

Schmitten Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht offen offen offen

Steinbach offen offen offen offen offen offen offen offen offen offen offen offen

Usingen Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht in Prüfung vorgelegt

Wehrheim Bericht Bericht Bericht Bericht in Prüfung in Prüfung in Prüfung in Prüfung in Prüfung in Prüfung vorgelegt

Weilrod Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht vorgelegt offen

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht

Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht offen

Bericht in Prüfung in Prüfung offen offen offen offen offen offen offen offen

in Prüfung vorgelegt offen offen offen offen offen offen offen offen offen

Bericht Bericht Bericht Bericht vorgelegt vorgelegt vorgelegt

offen offen offen offen offen offen offen offen offen offen offen

Übersicht

1 2 3 4 5 6 7

insgesamt davon fällig vorgelegt
Vorlagestau 

[2 - 3]
in Arbeit geprüft

Prüfungsstau

[3 - (5+6)]

Kreis 13 13 12 1 2 10 0

Städte und Gemeinden 133 133 116 17 25 79 12

Zweckverbände 61 61 32 29 3 25 4

Summen 207 207 160 47 30 114 16

Erläuterungen

Jahresabschlüsse seit EB

Jeder Jahresabschluss durchläuft folgende Status: offen, vorgelegt, in Prüfung, Pr(üfung) abgeschl(ossen), Berichtsentwurf, Bericht.

Nach Abschluss der Prüfung wird der Verwaltung ein Berichtsentwurf zugeleitet. Die Verwaltung hat die Möglichkeit Stellung zu nehmen. Sofern von 

der Verwaltung gewünscht, werden Stellungnahmen, die nicht zu Änderungen des Entwurfs führten, in den endgültigen Bericht aufgenommen. 

Zu in Arbeit zählen: in Prüfung, Prüfung abgeschlossen, Berichtsentwurf; geprüft sind Jahresabschlüsse mit Status Bericht.

WBV Wilhelmsdorf

Feldwege- und Grabenunterh.verb.

Zweckverband

Naturpark Taunus

Feldberghof

AWV Oberes Erlenbachtal

AWV Oberes Weiltal
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

0,00 0,00 0,00 0,00

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.321,91 8.850,00 25.800,91 -16.950,91

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

214.941,25 235.000,00 197.284,32 37.715,68

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 235.263,16 243.850,00 223.085,23 20.764,77

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 235.263,16 243.850,00 223.085,23 20.764,77

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

235.263,16 243.850,00 223.085,23 20.764,77

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

235.263,16 243.850,00 223.085,23 20.764,77

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -235.714,04 -304.968,00 -230.234,98 -74.733,02

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 668,05 1.046,00 9.452,10 -8.406,10

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -235.045,99 -303.922,00 -220.782,88 -83.139,12

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 217,17 -60.072,00 2.302,35 -62.374,35

Jahresabschluss 2020
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Assistenz Bürgermeister Karin Schütz
Auftragsgrundlage Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters

Kurzbeschreibung Administration der Hard- und Software.

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Stadträte.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung der Verwaltung und Gremien.
Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen elektronischen Datenverarbeitung.

Jahresabschluss 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

0,00 -27.000,00 -4.000,00 -23.000,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-271,00 -136,00 -1.550,00 1.414,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -207,99 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-478,99 -27.136,00 -5.550,00 -21.586,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 27.678,37 31.900,00 44.405,53 -12.505,53

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.023,75 2.400,00 3.149,87 -749,87

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 223.344,52 282.300,00 213.343,74 68.956,26

14 66 Abschreibungen 26.068,22 10.963,00 32.013,74 -21.050,74

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 279.114,86 327.563,00 292.912,88 34.650,12

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 278.635,87 300.427,00 287.362,88 13.064,12

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

278.635,87 300.427,00 287.362,88 13.064,12

25 59 Außerordentliche Erträge -185,00 0,00 -194,00 194,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -185,00 0,00 -194,00 194,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

278.450,87 300.427,00 287.168,88 13.258,12

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -292.740,57 -273.344,00 -305.742,73 32.398,73

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 22.071,82 16.040,00 24.810,71 -8.770,71

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -270.668,75 -257.304,00 -280.932,02 23.628,02

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 7.782,12 43.123,00 6.236,86 36.886,14

Jahresabschluss 2020
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 27.791,00 -27.791,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

185,00 0,00 194,00 -194,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 185,00 0,00 27.985,00 -27.985,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-25.469,78 -64.050,00 -45.385,96 -18.664,04

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -25.469,78 -64.050,00 -45.385,96 -18.664,04

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.284,78 -64.050,00 -17.400,96 -46.649,04

Jahresabschluss 2020
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Finanz- und Rechnungswesen Sascha Herr
Zielgruppe Für die Stadt tätige Unternehmen,

Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Allgemeine Ziele Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen,
sichere Abwicklung der Erträge,
zeitnahe, erfolgreiche und möglichst vollständige sowie kostengünstige Beitreibung der Forderungen,
Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen,
ein wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen,
Einsatz und Koordinierung des in Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim eingesetzten Vollstreckungsbeamten.

Jahresabschluss 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29.604,02 -30.960,00 -27.165,09 -3.794,91

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-29.604,02 -30.960,00 -27.165,09 -3.794,91

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 47.864,57 43.600,00 44.668,60 -1.068,60

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.433,49 3.300,00 3.067,45 232,55

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.294,28 11.950,00 4.953,33 6.996,67

14 66 Abschreibungen 900,53 0,00 82,40 -82,40

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

32.851,90 34.000,00 121.163,08 -87.163,08

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 92.344,77 92.850,00 173.934,86 -81.084,86

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 62.740,75 61.890,00 146.769,77 -84.879,77

21 56, 57 Finanzerträge -20.780,16 -17.550,00 -18.996,45 1.446,45

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) -20.780,16 -17.550,00 -18.996,45 1.446,45

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

41.960,59 44.340,00 127.773,32 -83.433,32

25 59 Außerordentliche Erträge -1.060,06 0,00 -269,47 269,47

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -1.060,06 0,00 -269,47 269,47

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

40.900,53 44.340,00 127.503,85 -83.163,85

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -50.320,22 -91.325,00 -139.942,54 48.617,54

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 8.653,43 17.901,00 38.240,51 -20.339,51

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -41.666,79 -73.424,00 -101.702,03 28.278,03

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -766,26 -29.084,00 25.801,82 -54.885,82
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Bauen, Wohnen und Umwelt Sarah Corell
Auftragsgrundlage Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung An- und Verkauf von Grundstücken

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt,
Grundstückseigentümer, Bauwillige.

Allgemeine Ziele Sicherung und Ausbau kommunaler immobiler Vermögenswerte durch den Kauf- und Verkauf unbebauter Grundstücke,
Bodenbevorratung zur Realisierung von Baumaßnahmen und Städteplanung,
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus zur Ansiedlung von Gewerbe,
Sicherung der Stadt zustehenden Rechte,
Optimierung eines Flächenpools.

Jahresabschluss 2020
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -390,00 0,00 -1.170,00 1.170,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -113,40 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-503,40 0,00 -1.170,00 1.170,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 33.663,23 48.100,00 60.552,16 -12.452,16

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 30.295,86 28.300,00 28.891,98 -591,98

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.318,27 52.450,00 1.309,42 51.140,58

14 66 Abschreibungen 3.813,00 3.813,00 3.813,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 84.090,36 132.663,00 94.566,56 38.096,44

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 83.586,96 132.663,00 93.396,56 39.266,44

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

83.586,96 132.663,00 93.396,56 39.266,44

25 59 Außerordentliche Erträge -266.127,19 -100.000,00 -27.217,58 -72.782,42

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 78.043,56 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -188.083,63 -100.000,00 -27.217,58 -72.782,42

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

-104.496,67 32.663,00 66.178,98 -33.515,98

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 26.036,03 49.130,00 26.372,63 22.757,37

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 26.036,03 49.130,00 26.372,63 22.757,37

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -78.460,64 81.793,00 92.551,61 -10.758,61

Jahresabschluss 2020

Seite 33 von 336



Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

698.719,58 253.800,00 28.650,00 225.150,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 698.719,58 253.800,00 28.650,00 225.150,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -58.448,27 -20.002,00 0,00 -20.002,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -58.448,27 -20.002,00 0,00 -20.002,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 640.271,31 233.798,00 28.650,00 205.148,00

Jahresabschluss 2020

Seite 34 von 336



Produktbeschreibung Produkt (KT) 11109 Beitragswesen
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Bauen, Wohnen und Umwelt Sarah Corell
Auftragsgrundlage BauGB,

KAG,
städtische Satzungen.

Kurzbeschreibung Veranlagung von Erschließungsbeiträgen und wiederkehrenden Straßenbeiträgen,
Erschließungsverträge,
Ablöseverträge,
Erschließungsbescheinigungen.

Zielgruppe Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele Veranlagung von Anliegerbeiträgen zur Deckung des städtischen Aufwandes für

Erschließungsmaßnahmen,
Wasser- und Abwasseranlagen,
Neu- und Ausbaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Plätzen.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

0,00 0,00 0,00 0,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 63.854,04 17.100,00 17.408,36 -308,36

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.648,91 1.674,00 1.205,69 468,31

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.020,82 450,00 8,25 441,75

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 70.523,77 19.224,00 18.622,30 601,70

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 70.523,77 19.224,00 18.622,30 601,70

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

70.523,77 19.224,00 18.622,30 601,70

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

70.523,77 19.224,00 18.622,30 601,70

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 9.885,41 17.579,00 7.505,41 10.073,59

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 9.885,41 17.579,00 7.505,41 10.073,59

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 80.409,18 36.803,00 26.127,71 10.675,29
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Markus Wolf
Auftragsgrundlage Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.

VOB,
HOAI,
BauGB,
BGB,
Wohnungsbindungsgesetz.

Kurzbeschreibung Erneuerung,
Erweiterung,
Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger,
Mieter und Pächter,
Feuerwehr, Vereine.

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter städtische Grundstücke (Verwaltungsgebäude,
Wohngebäude, Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrgerätehäuser, Kita´s etc.) sowie Optimierung
deren Betriebes und der Vermarktung.

Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im
Bereich des Energiemanagements.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.907,16 -138.380,00 -136.459,05 -1.920,95

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.788,45 -8.000,00 -6.845,53 -1.154,47

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-36.233,00 -36.233,00 -36.233,00 0,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -38.558,72 -40.530,00 -39.840,34 -689,66

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-216.487,33 -223.143,00 -219.377,92 -3.765,08

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 96.188,16 93.100,00 94.673,44 -1.573,44

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.030,72 7.000,00 6.692,22 307,78

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 139.038,37 154.100,45 102.768,90 51.331,55

14 66 Abschreibungen 153.482,00 152.213,00 151.280,03 932,97

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.556,41 10.984,00 8.928,54 2.055,46

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 408.295,66 417.397,45 364.343,13 53.054,32

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 191.808,33 194.254,45 144.965,21 49.289,24

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

191.808,33 194.254,45 144.965,21 49.289,24

25 59 Außerordentliche Erträge -32.698,24 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 22.340,50 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -10.357,74 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

181.450,59 194.254,45 144.965,21 49.289,24

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -301.356,84 -307.707,00 -281.543,02 -26.163,98

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 199.492,14 222.168,00 195.652,31 26.515,69

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -101.864,70 -85.539,00 -85.890,71 351,71

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 79.585,89 108.715,45 59.074,50 49.640,95
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Wolfram Präger
Auftragsgrundlage Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.

Aufträge allein durch Fachämter und Kitas der Stadt Neu-Anspach,
Keine Leistungserbringung an Dritte.

Kurzbeschreibung Handwerkliche Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt. Beschaffung und
Unterhaltung der dazu benötigten Fahrzeuge und Geräte.

- Gärtnerische Grünunterhaltung auf allen im Flächen im Eigentum der Stadt
- Baumpflege für ca. 3.000 Bäume
- Mähen und Düngen der Sportplätze
- Kontrolle und Reinigung Bacheinläufe
- Beseitigung des Abfalls der öffentlichen Müllcontainer und der illegalen Müllentsorgung
- Gebäudeunterhaltung der städtischen Liegenschaften
- Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Spielplätze
- Winterdienst
- Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Maßnahmen zur Unterbringung Asyl
- Betreuung der Friedhöfe
- Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Beschilderungen

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt,
Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten.

Allgemeine Ziele Auftragserfüllung der "internen Auftraggeber" der Stadtverwaltung.
Abrechnung der Leistungen über Regie68 und Verbuchung der Leistungen über die ILV.

Jahresabschluss 2020

Seite 39 von 336



Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.666,00 -6.666,00 -6.666,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -486,70 0,00 -218,60 218,60

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte  Eigenleistungen -30.484,88 -5.000,00 -35.933,66 30.933,66

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

0,00 0,00 -2.306,35 2.306,35

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-28.851,00 -28.851,00 -28.851,00 0,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.119,44 -2.400,00 -2.005,14 -394,86

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-68.608,02 -42.917,00 -75.980,75 33.063,75

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 1.094.126,70 1.140.330,60 1.081.458,02 58.872,58

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 82.498,26 85.400,00 78.790,54 6.609,46

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.590,83 216.082,00 137.145,54 78.936,46

14 66 Abschreibungen 203.698,13 193.305,00 188.286,87 5.018,13

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.337,00 3.100,00 3.143,00 -43,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.570.250,92 1.638.217,60 1.488.823,97 149.393,63

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.501.642,90 1.595.300,60 1.412.843,22 182.457,38

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

1.501.642,90 1.595.300,60 1.412.843,22 182.457,38

25 59 Außerordentliche Erträge -2.910,15 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 430,99 -430,99

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -2.910,15 0,00 430,99 -430,99

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

1.498.732,75 1.595.300,60 1.413.274,21 182.026,39

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.570.376,78 -1.698.016,00 -1.670.606,80 -27.409,20

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 295.837,93 257.975,00 275.879,86 -17.904,86

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.274.538,85 -1.440.041,00 -1.394.726,94 -45.314,06

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 224.193,90 155.259,60 18.547,27 136.712,33
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-89.002,10 -35.000,00 -11.654,86 -23.345,14

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -89.002,10 -35.000,00 -11.654,86 -23.345,14

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -89.002,10 -32.500,00 -11.654,86 -20.845,14
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Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
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Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.384,12 -19.600,00 -5.520,79 -14.079,21

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -386.352,23 -411.700,00 -497.706,23 86.006,23

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -411.258,57 -526.910,00 -398.083,82 -128.826,18

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-34.632,55 -66.980,00 -92.288,33 25.308,33

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-54.832,00 -51.580,00 -48.322,00 -3.258,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -226,49 226,49

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-901.459,47 -1.076.770,00 -1.042.147,66 -34.622,34

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 917.803,34 1.080.870,00 1.090.777,68 -9.907,68

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 89.265,68 94.900,00 183.141,53 -88.241,53

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 460.176,65 480.453,00 390.747,83 89.705,17

14 66 Abschreibungen 203.438,42 157.985,00 183.526,14 -25.541,14

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

45.032,42 44.050,00 44.994,52 -944,52

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen

6.882,99 7.000,00 6.838,81 161,19

17 72 Transferaufwendungen 217,50 8.000,00 8.109,83 -109,83

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.106,00 1.500,00 1.106,00 394,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.723.923,00 1.874.758,00 1.909.242,34 -34.484,34

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 822.463,53 797.988,00 867.094,68 -69.106,68

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

822.463,53 797.988,00 867.094,68 -69.106,68

25 59 Außerordentliche Erträge -419,74 0,00 -1.017,31 1.017,31

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 11,10 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -408,64 0,00 -1.017,31 1.017,31

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

822.054,89 797.988,00 866.077,37 -68.089,37

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -147.205,01 -137.785,00 -207.713,82 69.928,82

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 705.490,05 680.090,00 771.036,22 -90.946,22

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 558.285,04 542.305,00 563.322,40 -21.017,40

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.380.339,93 1.340.293,00 1.429.399,77 -89.106,77
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

14.233,56 20.000,00 0,00 20.000,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 797,16 -797,16

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 14.233,56 20.000,00 797,16 19.202,84

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -108.751,78 108.751,78

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-124.266,02 -107.075,00 -54.281,17 -52.793,83

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -124.266,02 -107.075,00 -163.032,95 55.957,95

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -110.032,46 -87.075,00 -162.235,79 75.160,79
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage HGO,

Bundeswahlgesetz,
Landeswahlgesetz,
Europäisches Wahlgesetz,
Kommunalwahlgesetz.

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen,
Bürgerbegehren,
statistische Leistungen.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Allgemeine Ziele Durchführung von Wahlen,

Volksabstimmungen,
Bürgerentscheiden,
deren rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung,
Prüfung von Bürgerbegehren.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -17.608,16 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-17.608,16 0,00 0,00 0,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 14.590,91 14.700,00 11.905,25 2.794,75

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.910,22 1.100,00 3.002,43 -1.902,43

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.062,54 3.820,00 1.824,56 1.995,44

14 66 Abschreibungen 53,00 53,00 53,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 21.616,67 19.673,00 16.785,24 2.887,76

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 4.008,51 19.673,00 16.785,24 2.887,76

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

4.008,51 19.673,00 16.785,24 2.887,76

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

4.008,51 19.673,00 16.785,24 2.887,76

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 15.049,51 25.735,00 8.095,49 17.639,51

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 15.049,51 25.735,00 8.095,49 17.639,51

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 19.058,02 45.408,00 24.880,73 20.527,27
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG),

HundeVO,
LärmVO,
Bundesseuchengesetz,
Gewerbeordnung,
Gaststättengesetz,
städtische Satzungen.

Kurzbeschreibung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
Gefahrenabwehr (bspw. bei Veranstaltungen),
Versammlungen und Demonstrationen,
Ordnungswidrigkeitsverfahren,
Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung,
gewerberechtliche Genehmigungen,
Unterbringung von Obdachlosen,
Sondernutzung.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen.

Allgemeine Ziele Beseitigung von Gefahren und Durchführung präventiver Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachen vor möglichen Schadensereignissen.
Beseitigung unzumutbarer Wohnverhältnisse.
Verhinderung von Obdachlosigkeit.
Sicherstellung der Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften zum Schutz der Allgemeinheit und
des Gaststättengesetzes.
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Ordnungsbehörde – Verhältnis Innen zu Außendienst 

 

 

Quelle: 227. Vergleichende Prüfung „Ordnungsbehörden II“ vom Hessischen Rechnungshof 

 

Der Außendienst nimmt einen Anteil von 50,4 % an der gesamten Personalkapazität 

ein und ist demnach der höchste Wert unter den geprüften 16 Vergleichskommunen.  
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Steuerung der Ordnungsbehörde 
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.699,12 -17.600,00 -4.625,79 -12.974,21

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.376,22 -10.500,00 -12.339,50 1.839,50

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.786,94 -439.450,00 -309.188,10 -130.261,90

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-15.276,70 -45.990,00 -33.660,67 -12.329,33

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-42.138,98 -513.540,00 -359.814,06 -153.725,94

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 279.748,89 352.750,00 333.703,30 19.046,70

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 31.949,88 36.300,00 118.997,61 -82.697,61

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.170,40 59.852,00 44.467,28 15.384,72

14 66 Abschreibungen 690,00 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

7.654,08 7.550,00 8.678,24 -1.128,24

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen

6.882,99 7.000,00 6.838,81 161,19

17 72 Transferaufwendungen 217,50 8.000,00 8.109,83 -109,83

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 606,00 1.000,00 606,00 394,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 377.919,74 472.452,00 521.401,07 -48.949,07

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 335.780,76 -41.088,00 161.587,01 -202.675,01

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

335.780,76 -41.088,00 161.587,01 -202.675,01

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

335.780,76 -41.088,00 161.587,01 -202.675,01

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -2.480,00 0,00 -10,00 10,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 107.821,06 117.192,00 201.736,23 -84.544,23

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 105.341,06 117.192,00 201.726,23 -84.534,23

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 441.121,82 76.104,00 363.313,24 -287.209,24
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung,

STVO.

Kurzbeschreibung Verkehrslenkung und -regelung,
Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungen,
Taxi- und Mietwagengenehmigungen,
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten, sicheren, fließenden und ruhenden Verkehr,
Reduzierung der Verkehrsüberschreitungen durch regelmäßige Kontrollen durch die Stadtpolizei,
Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen,
Verkehrsteilnehmer.
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Statistik fließender Verkehr  

 

 

Quelle: 227. Vergleichende Prüfung „Ordnungsbehörden II“ vom Hessischen Rechnungshof 
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Ruhender Verkehr im überörtlichen Vergleich 

 

 

Quelle: 227. Vergleichende Prüfung „Ordnungsbehörden II“ vom Hessischen Rechnungshof 
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Geschwindigkeitsüberwachungen fließender Verkehr überörtlicher Vergleich 

 

 

Quelle: 227. Vergleichende Prüfung „Ordnungsbehörden II“ vom Hessischen Rechnungshof 
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -164.241,36 -175.000,00 -312.121,92 137.121,92

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -314.063,77 0,00 0,00 0,00

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-13.236,67 -20.990,00 -21.160,77 170,77

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-491.541,80 -195.990,00 -333.282,69 137.292,69

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 299.733,01 375.000,00 342.683,30 32.316,70

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 29.786,60 31.900,00 32.252,97 -352,97

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.484,97 77.840,00 106.672,14 -28.832,14

14 66 Abschreibungen 14.643,50 14.136,00 13.984,00 152,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 432.648,08 498.876,00 495.592,41 3.283,59

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -58.893,72 302.886,00 162.309,72 140.576,28

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

-58.893,72 302.886,00 162.309,72 140.576,28

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

-58.893,72 302.886,00 162.309,72 140.576,28

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -720,00 -800,00 0,00 -800,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 88.985,56 82.769,00 17.651,28 65.117,72

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 88.265,56 81.969,00 17.651,28 64.317,72

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 29.371,84 384.855,00 179.961,00 204.894,00
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 -7.000,00 0,00 -7.000,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 -7.000,00 0,00 -7.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -7.000,00 0,00 -7.000,00
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Standesamt Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung,

BGB,
Aufenthaltsgesetz.

Kurzbeschreibung Dienstleistungen des Standesamtes

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach & Usingen,
andere amtliche Institutionen,
auswärtige "Heiratswillige".

Allgemeine Ziele Beurkundungen von allen Personenstandsfällen im Standesamtsbezirk Neu-Anspach/Usingen (Geburt, Eheschließungen, Tod),
Durchführung und Ausgestaltung von Eheschließungen,
Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen personenstandsrechtlichen Bereichen, insbesondere Eheschließungen.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.685,00 -2.000,00 -895,00 -1.105,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -43.736,00 -48.000,00 -41.697,31 -6.302,69

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -71.835,01 -66.000,00 -73.495,11 7.495,11

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-117.256,01 -116.000,00 -116.087,42 87,42

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 133.856,15 139.600,00 137.761,67 1.838,33

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.525,76 10.400,00 9.445,87 954,13

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.896,15 10.900,00 5.439,08 5.460,92

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 153.278,06 160.900,00 152.646,62 8.253,38

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 36.022,05 44.900,00 36.559,20 8.340,80

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

36.022,05 44.900,00 36.559,20 8.340,80

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

36.022,05 44.900,00 36.559,20 8.340,80

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 62.416,77 49.420,00 55.938,02 -6.518,02

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 62.416,77 49.420,00 55.938,02 -6.518,02

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 98.438,82 94.320,00 92.497,22 1.822,78
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage Bundesmeldegesetz,

Personalausweisgesetz,
Passgesetz,
Staatsangehörigkeitsgesetz,
Gewerbeordnung,
Fischereigesetz,
Wohnungsbindungsgesetz bzw. Wohnraumfördergesetz u.a.

Kurzbeschreibung Durchführung von Wohnsitzan- und -ummeldungen,
Durchführung von Gewerbean- und -ummeldungen,
Beratung und Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen,
Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen.

Zielgruppe Einwohnereinnen und Einwohner der Stadt

Allgemeine Ziele Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit guten Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als
"Visitenkarte" der Stadtverwaltung.

Bereitstellung einer aktuellen Meldekartei,
Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an das Regierungspräsidium zur Entscheidung,
Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts,
Ausstellung von Fischereischeinen,
Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen.
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Statistik Einwohnermeldeamt 

 

Quelle: 227. Vergleichende Prüfung „Ordnungsbehörden II“ vom Hessischen Rechnungshof 

 

Öffnungszeiten Bürgerbüro  

 

Quelle: 227. Vergleichende Prüfung „Ordnungsbehörden II“ vom Hessischen Rechnungshof 

Seite 60 von 336



Eine Abwägung zwischen Bürgerfreundlichkeit mit langen Öffnungszeiten und den dadurch 

steigenden Kosten ist abzuwägen.

 

Quelle: 227. Vergleichende Prüfung „Ordnungsbehörden II“ vom Hessischen Rechnungshof 
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -145.925,00 -158.200,00 -116.563,49 -41.636,51

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-6.119,18 0,00 -37.466,89 37.466,89

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-152.044,18 -158.200,00 -154.030,38 -4.169,62

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 176.634,02 133.700,00 200.288,70 -66.588,70

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13.192,62 9.900,00 13.933,43 -4.033,43

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.437,27 89.500,00 58.171,77 31.328,23

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 255,41 -255,41

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

13.060,08 14.500,00 8.966,90 5.533,10

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 282.323,99 247.600,00 281.616,21 -34.016,21

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 130.279,81 89.400,00 127.585,83 -38.185,83

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

130.279,81 89.400,00 127.585,83 -38.185,83

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

130.279,81 89.400,00 127.585,83 -38.185,83

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 100.415,23 73.120,00 77.964,50 -4.844,50

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 100.415,23 73.120,00 77.964,50 -4.844,50

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 230.695,04 162.520,00 205.550,33 -43.030,33
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 0,00 -2.312,44 2.312,44

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 -2.312,44 2.312,44

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 -2.312,44 2.312,44
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz,

die Allgemeine Hilfe,
Katastrophenschutz (HBKG).

Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (allgemeine Hilfe),

zur Abwendung von Gefahren für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Schnellstmögliche Hilfeleistung,
Rettung von Mensch und Tier,
Schutz der Umwelt und Sachgüter,
Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft,
Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz,
Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft noch "Freiwilligen" Feuerwehr.
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Kennzahlen 2020 Brandschutz 
 
Mitglieder 
 

Stichtag 31.12.20

Feuerwehr

Anspach

Feuerwehr

Hausen-

Arnspach

Feuerwehr

Rod am 

Berg

Summe

(Gesamtstadt)

Anzahl aktive

Einsatzabteilung 47 43 29 119

davon männlich 42 35 24 101

davon weiblich 5 8 5 18

Jugendfeuerwehr 20 15 16 51

davon männlich 10 13 6 29

davon weiblich 10 2 0 12

Minifeuerwehr 0 9 12 21

davon männlich 0 7 8 15

davon weiblich 0 2 4 6  
 
 
Stärke 
 
Grundlage für die Ermittlung der Soll-Stärke ist gem. FwOVO die Anzahl an Plätzen auf den verfügbaren Feuerwehrfahrzeugen mal 2 (Ausfallreserve). 
 

Stichtag 31.12.20

Feuerwehr

Anspach

Feuerwehr

Hausen-

Arnspach

Feuerwehr

Rod am Berg

Summe

(Gesamtstadt)

Anzahl aktive 

Einsatzabteilung 47 43 29 119

Soll-Stärke 56 48 36 140

Differenz -9 -5 -7 -21  
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42%

21%

19%

11%

7%

Altersstatistik Neu-Anspach

17 - 30 Jahre

31 - 40 Jahre

41 - 50 Jahre

51 - 55 Jahre

56 - 65 Jahre
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Feuerwehrfahrzeugbestand 
 
Die Mannschaftsbusse (MTF) wurden über die Feuerwehrvereine beschafft und werden nicht im Soll-Ist-Abgleich mitgezählt. 
Fahrzeuge über der gesetzlichen Mindestausstattung sind rot markiert, Fahrzeuge über der geforderten DIN-Norm (größer) sind orange markiert. 

 

Stadtteil 
Soll-Bestand 
nach FwOV 

Ist-Bestand 
Über- 
Soll 

Erläuterung 
Anstehende 

Beschaffungen 
ca. Kosten 

Anspach ELW 1 
HLF 20/16 
DLK 23/12 
StLF 20/25 

ELW 1 
LF 20/16 
DLK 23/12 
LF 16/12 
GW-TH 
MTW* 
(KdoW* 
 
*nicht in die 
Berechnung 
einbezogen 

+ 0 

Die Hilfeleistungs-komponente wird durch 
den GW-TH sichergestellt. Dafür wird nur ein 
LF statt ein HLF bereit gestellt. 

2021:  
LF 10  
ELW 1 
 
2023/2024: 
MTF 

2021:  
ca. 300.000 € 
ca. 150.000 € 
 
2023/2024: 
ca. 60.000 € 
 
2024:            
ca. 100.000 € 

Hausen TSF-W oder LF 10 
 

LF 8/6 
StLF 20/25 
GW-L 

+ 1 

Der GW-L ist nicht in der Mindestausstattung 
vorgesehen, wurde aber von der Deponie 
Brandholz finanziert und stellt dort die 
Wasserversorgung sicher. Mit dem StLF wird 
die Löschwasserversorgung in 
Außenbereichen sichergestellt. 

2021:  
LF 10 
 
2023/2024: 
GW-L 

2021: 
ca. 300.000 € 
 
2023/2024: 
ca. 150.000 € 
(Deponie?) 

Rod am Berg TSF-W oder LF 10 LF 10 KatS 
LF 8/6 

+ 1 
Reduzierungspotenzial könnte durch Ersatz 
des LF 8/6 durch ein MTF bestehen. 

2024: 
MTF 

2024: 
ca. 60.000 € 
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Gerätehäuser 
 

Stadtteil Baujahr/letzte 
Renovierung 

Fläche Mängel Notwendige 
Investitionkosten 
(ca.) 

Anspach 1997  - keine geschlechtergetrennte Umkleiden 
- Unterstellmöglichkeit MTF 
- Atemschutzwerkstatt entspricht nicht vollständig den Vorgaben 
des Arbeitsschutzes 

 

Hausen-
Arnsbach 

2010  - keine geschlechtergetrennte Umkleiden 
- vorgeschriebene Verkehrswege können in der Fahrzeughalle 
nicht eingehalten werden 
- Umkleiden im Keller sind einsatztaktisch nicht sinnvoll und birgt 
Unfallgefahren 
- Bodenbelag in der Umkleide nicht ausreichend rutschhemmend 

 

Rod am Berg 2008  - keine geschlechtergetrennte Umkleiden  
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Einsatzstatistik 
 

Feuerwehr

Anspach

Feuerwehr

Hausen-Arnspach

Feuerwehr

Rod am Berg

Summe

(Gesamtstadt)

Anzahl Einsätze gesamt 66 17 3 139

Brand-Einsätze am Tag 9 3 0 12

Brand-Einsätze in der Nacht 3 1 0 4

Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte 1 5 4 10

Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte 1 0 2 3

Brand-Einsätze am Tag überörtlich 3 2 0 5

Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich 1 0 0 1

Brand-Einsätze gesamt 18 11 6 35

Hilfeleistungen am Tag 24 7 1 32

Hilfeleistungen in der Nacht 16 5 2 23

Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte 2 1 4 7

Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte 0 0 4 4

Hilfeleistungen am Tag überörtlich 2 0 1 3

Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich 2 0 1 3

Hilfeleistungseinsätze gesamt 46 13 13 72

Fehlalarme am Tag 12 1 0 13

Fehlalarme in der Nacht 2 0 0 2

Fehlalarme am Tag Nebenberichte 1 9 4 14

Fehlalarme in der Nacht Nebenberichte 0 1 1 2

Fehlalarme am Tag überörtlich 0 0 0 0

Fehlalarme in der Nacht überörtlich 1 0 0 1

Fehlalarme gesamt 16 11 5 32

Anteil Brandeinsätze in % 27% 65% 200% 25%

Anteil Hilfeleistungen in % 70% 76% 433% 52%

Anteil Fehlalarme in % 24% 65% 167% 23%

Einsätze am Tag insgesamt 54 28 14 96

Einsätze in der Nacht insgesamt 26 7 10 43

Anteil Einsätze am Tag in % 82% 165% 467% 69%

Anteil Einsätze in der Nacht in % 39% 41% 333% 31%  
Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Neu-Anspach 
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile 
Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Neu-Anspach 
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Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung  Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

25%

52%

23%

Brandeinsätze

Hilfeleistungseinsätze

Fehlalarme

 

62%
38% Tag

Nacht
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Spezifizierung der Einsätze 

Feuerwehr

Anspach

Feuerwehr

Hausen-Arnspach

Feuerwehr

Rod am Berg

Summe

(Gesamtstadt)

Brand 17 11 7 35

gelöschtes Feuer 

(Kontrolle + Nachschau)
3 4 1 8

Kleinbrand A 2 0 2 4

Kleinbrand B 7 3 2 12

Mittelbrand 4 3 2 9

Großbrand 1 1 0 2

Hilfeleistung 46 13 12 71

Amtshilfe 1 1 1 3

Beseitigung v. Verkehrshindernissen 0 0 0 0

Gefahrguteinsatz 0 0 0 0

Hochwassereinsatz 1 0 0 1

Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen 2 1 1 4

Sturmeinsatz 4 6 1 11

Tiere/Insekten 2 0 0 2

Tür öffnen 7 2 3 12

Unterstützung Rettungsdienst 2 0 0 2

Unwettereinsatz 0 0 0 0

Verkehrsunfall 8 1 0 9

Voraus-Helfer 0 0 0 0

sonstiger Einsatz zur 

Menschenrettung
6 0 0 6

sonstige Hilfeleistung 13 2 6 21

Fehlalarm 16 11 5 32

Brandmeldeanlage 10 7 3 20

blinder Alarm 6 4 2 12

böswilliger Alarm 0 0 0 0

Fehlfahrt/in Bereitstellung 0 0 0 0  
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Jahresbericht Feuerwehren Neu-Anspach für das Jahr 2020 
 
Die Neu-Anspacher Feuerwehren mussten auch im Jahr 2020 zu zahlreichen Hilfeleistungen und  
Bränden ausrücken. 
Neben Einsätzen und Ausbildungen gab es viele organisatorische und administrative Aufgaben, 
die ebenfalls zu bewältigen waren. 
Hier eine Gesamtübersicht der Feuerwehrarbeit für das Jahr 2020:  
  
Zahlen: 

Einsätze insgesamt:          91 

Hilfsfristrelevante Einsätze (gesetzliche Eintreffzeit < 10 min.):   49 

Davon Einsätze mit Menschenleben in Gefahr:      23 

Gesetzliche Vorgabe zur Einhaltung der Hilfsfrist (HBKG)   90% 

Erreichungsgrad Hilfsfrist Neu-Anspach komplett    96% 

Erreichungsgrad Hilfsfrist bei Einsätzen mit Menschenleben in Gefahr:    100% 

Durchschnittliche Ausrückzeit (Neu-Anspach gesamt):        06:08Min 

Durchschnittliche Eintreffzeit am Einsatzort (Neu-Anspach gesamt)    09:17Min 

Erläuterung: 
Laut Hessischem Brand- und Katastrophen Schutzgesetz (HBKG) liegt die gesetzliche Hilfsfrist 
für die Feuerwehren bei 10min. 
Die Hilfsfrist beschreibt das Zeitfenster zwischen Alarmierung der Einsatzkräfte und Eintreffen an der 
Einsatzstelle. 
Der gesetzlich vorgegebene Erreichungsgrad liegt bei mind.90% 
 
Personal:                                                                                                                  (Stand 30.12.2020) 
Einsatzkräfte insgesamt:   119 
Tageseinsatzkräfte:       27 
Davon städtische Kräfte:        8 
Davon aus externen Feuerwehren:     7 
(Arbeitgeber in Neu-Anspach) 
 
Kinder und Jugendfeuerwehr:    62 
 
Ausbildung : 
Insgesamt wurden in den Stadtteilwehren ca.350 Ausbildungsstunden angeboten. 
Durch die Corona bedingten Beschränkungen konnten leider nicht alle Veranstaltungen abgehalten 
werden. 
Ein Teil der Ausbildungen wurde kurzfristig neu organisiert und  in Online-Übungen ausgeführt. 
Besuchte Lehrgänge auf Kreisebene und an der Landesfeuerwehrschule:  20 
Auch bei den Lehrgängen konnte 2020 nur ein Teil besucht werden. 
(Vgl. 2019 wurden 50 Lehrgänge besucht) 
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Die 2 Kinder- und 3 Jugendfeuerwehren waren 2020 ebenfalls wegen den Corona Beschränkungen 
stark eingeschränkt. 
Hier wurde von den Jugendwarten sehr flexibel auf online Ausbildung umgestellt. 
Allerdings sind gerade im Jugendbereich praktische Übungen durch online Veranstaltungen  
nicht zu ersetzten. 
Welche Auswirkungen die Corona Krise auf den Nachwuchs der Feuerwehren insgesamt haben wird, 
ist noch nicht abzuschätzen. 
 
Projekte / AG´s 
Neben den normalen Feuerwehrtätigkeiten engagierten sich zahlreiche Kamerad*innen  
in meist stadtteilübergreifenden Projekten und Arbeitsgruppen. 
 
Im Jahr 2020 waren die Kräfte in folgenden Arbeitsgruppen aktiv: 
 
AG Atemschutz 
Einheitliches Schwerpunkttraining für alle Neu-Anspacher Atemschutzgeräteträger. 
 
AG-IT 
Planung und Umsetzung eines Cloud-Konzeptes für alle Stadtteile. 
Vereinheitlichung der Alarmmonitore in den Gerätehäusern. 
Konfiguration des EDP-Einsatzservers in der FEZ Anspach. 
 
AG- Führungskräfte 
Einheitliche Ausbildung für Führungskräfte aller Stadtteile 
 
AG Hygiene 
Ausarbeitung und Umsetzung eines Hygienekonzeptes für Einsatzkräfte 
nach den Vorgaben der UKH.  
 
AG Übung 
Planung und Durchführung großer Übungsszenarien für die Feuerwehren 
und weiterer Hilfsorganisationen. 
Eine simulierte Unwetterlage konnte unter Einbindung der neuen EDP Einsatzleitsoftware 
sehr erfolgreich durchgeführt werden.  
Die für 2020 geplante Großübung musste wegen Corona leider abgesagt werden. 
 
AG ELW 
Planung und Vorbereitung der Ausschreibung/Baubesprechung  für den neuen ELW1 
 
AG LF10 
Planung und Vorbereitung der Ausschreibung für zwei baugleiche LF10 für Hausen und Anspach. 
 
AG Personalentwicklung (Wehrführer + Vereinsvorsitzende aller Wehren) 
Ausarbeitung von Konzepten zur Motivation aktiver Feuerwehrkamerad*innen und der Gewinnung 
neuer Feuerwehrkräfte im Jugend- und Aktiven-Bereich.    
 
AG Sport 
Selbst organisierte, wöchentliche, Sportaktivitäten für alle Aktiven der Neu-Anspacher Feuerwehren.  
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Hintergrundinformationen/persönliche Einschätzung: 
Wie die aufgeführten Zahlen zeigen, verfügt Neu-Anspach über eine sehr leistungsfähige Feuerwehr. 
Die gesetzlich vorgegebene Hilfsfrist von 10 Min. wurde mit 96% Erreichungsgrad mehr als erfüllt. 
Bei Einsätzen mit Menschenleben in Gefahr konnten wir 100% erreichen. 
Das ist für eine ehrenamtliche Hilfsorganisation ein sehr gutes Ergebnis. 
 
Über die Zahlen hinaus, haben die Einsatzkräfte gezeigt, dass sie die oft schwierigen und unter 
Zeitdruck durchzuführenden Aufgaben an den Einsatzstellen mit sehr hoher Professionalität und 
Ruhe bewältigen können. 
Dies zeugt von einer sehr guten Ausbildung. 
 
Auch hat sich im Jahr  2020 bei mehreren Bränden und Verkehrsunfällen 
gezeigt,  dass die aktuelle Einsatztaktik sehr zielführend ist. 
Durch die, abhängig vom Einsatzstichwort und Ort, zeitgleiche Alarmierung von  
mindestens 2 Wehren, können am Einsatzort in einer sehr frühen Einsatzphase effektive Rettungs- 
und oder Löscharbeiten eingeleitet werden, ohne die Sicherheit der Einsatzkräfte zu vernachlässigen. 
 
Neben Bränden mit Menschenleben in Gefahr, ist besonders die technische Hilfeleistung bei 
Verkehrsunfällen, ein sehr anspruchsvoller Einsatzbereich. 
Wir wurden im Jahr 2020 zu mehreren Verkehrsunfällen mit Verletzten und leider auch toten 
Fahrzeuginsassen gerufen.    
Die Feuerwehr ist das erste Glied einer hoch professionell organisierten Rettungskette. 
(Feuerwehr; Rettungsdienst/Notarzt/RTH; Schockraum in einer geeigneten Klinik)  
Ziel ist es, den Patienten im Zeitfenster kleiner einer Stunde nach dem Unfallgeschehen im 
Schockraum einer geeigneten Klinik versorgen zu können.  
Ohne eine schnelle Rettung aus dem Unfall-Fahrzeug verlieren die folgenden Maßnahmen an 
Effektivität und gefährdet die Gesundheit und das Überleben der Patienten. 
Für solche Einsatzlagen müssen wir einsatztaktisch, technisch und personell bestmöglich aufgestellt 
sein. 
Dies bedarf einer sehr guten Ausbildung. 
Aus diesem Grund wurde im Sommer ein  Exklusiv-Training zum Umgang mit hydraulischen 
Rettungsgeräten durch die Firma Weber Rescue Systems durchgeführt. 
Die im Einsatz benötigten Rettungsgeräte müssen ausreichend zur Verfügung stehen, geprüft, 
gewartet und technisch auf dem neusten Stand sein. 
 
Ein sehr wichtiger Faktor zu wesentlich mehr Professionalität im Bereich 
Geräteprüfung/Gerätewartung/Reparatur war die schnelle und unkomplizierte Einstellung eines 
hauptamtlichen Gerätewartes. 
Malte Sorg konnte für die Stelle gewonnen werden. 
Er nimmt seine Aufgabe sehr gewissenhaft wahr und hat sich als aktive Einsatzkraft hervorragend in 
das Feuerwehrteam integriert. 
 
Wie die Zahlen oben zeigen, sind wir im Moment personell in allen Wehren gut aufgestellt. 
Die Tageseinsatzstärke ist mit 27 Personen für einen sicheren Erstangriff ausreichend. 
Bei größeren Einsatzlagen müssen aber  Kräfte der Nachbargemeinden mit eingebunden werden. 
Dies ist in der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) so geregelt. 
 
Die aktuelle Personalsituation ist gut, dies bedeutet aber nicht, dass dieser Zustand in den nächsten 
Jahren automatisch so bleibt. 
Freiwillige Feuerwehren haben landesweit mit sinkenden Helferzahlen zu kämpfen. 
In Neu-Anspach scheiden aus Altersgründen zum regulären Dienstende in den nächsten 5 Jahren 
11%, in den nächsten 10 Jahren 21% der aktuellen Mannschaft aus. 
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Zusätzlich ist ein Problem, dass junge, gut ausgebildete Einsatzkräfte, wenn sie ihr Studium beginnen 
Neu-Anspach oft verlassen und nicht mehr zur Verfügung stehen.  
 
Alleine aus der Jugendfeuerwehr ist diese Lücke schwer zu schließen. 
Es wird immer schwerer Jugendliche für die Feuerwehr zu begeistern.  
Die Konkurrenz durch andere Freizeitangebote ist groß. 
Die Feuerwehren benötigen in den nächsten Jahren sehr gute Konzepte um die aktuell aktiven 
Kameradinnen und Kameraden weiterhin für die Feuerwehr zu begeistern und neue Aktive zu 
gewinnen.  
Dies ist die Voraussetzung um die aktuell sehr gute Leistungsfähigkeit zu erhalten. 
 
Alleine kann die Feuerwehr diese Aufgabe nicht bewältigen. 
Wir benötigen Unterstützung aus der Verwaltung und Politik. 
Maßnahmen wie: 

 Anreizsysteme für Aktive  

 Schulprojekte mit der Unterstützung städtischer Kräfte 

 Werbung  zur Gewinnung von Jugendlichen  und Quereinsteigern 

 Übernahme organisatorischer Aufgaben durch die Verwaltung 
 
müssen auf den Weg gebracht, bzw. ausgeweitet werden. 
 
Die AG Personalentwicklung (s.o.)  hat Anfang 2020 solche Konzepte ausgearbeitet. 
Wir freuen uns, wenn die Corona Lage es zulässt, diese Konzepte den Verantwortlichen aus 
Verwaltung und Politik vorstellen zu können. 
 
Bei Fragen zu dem Bericht oder wenn es weitere Fragen zum Thema Feuerwehr gibt,  
könnt ihr gerne auf die Stadtbrandinspektoren zukommen. 
 
Mit kameradschaftlichem Gruß 
 
Thomas Schaub 
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -23.073,65 -20.000,00 -14.984,01 -5.015,99

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.964,69 -21.460,00 -15.400,61 -6.059,39

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-54.832,00 -51.580,00 -48.322,00 -3.258,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -226,49 226,49

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-80.870,34 -93.040,00 -78.933,11 -14.106,89

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 13.240,36 65.120,00 64.435,46 684,54

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.900,60 5.300,00 5.509,22 -209,22

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 228.125,32 238.541,00 174.173,00 64.368,00

14 66 Abschreibungen 188.051,92 143.796,00 169.233,73 -25.437,73

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

24.318,26 22.000,00 27.349,38 -5.349,38

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 500,00 500,00 500,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 456.136,46 475.257,00 441.200,79 34.056,21

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 375.266,12 382.217,00 362.267,68 19.949,32

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

375.266,12 382.217,00 362.267,68 19.949,32

25 59 Außerordentliche Erträge -419,74 0,00 -1.017,31 1.017,31

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 11,10 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -408,64 0,00 -1.017,31 1.017,31

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

374.857,48 382.217,00 361.250,37 20.966,63

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -144.005,01 -136.985,00 -207.703,82 70.718,82

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 330.801,92 331.854,00 409.650,70 -77.796,70

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 186.796,91 194.869,00 201.946,88 -7.077,88

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 561.654,39 577.086,00 563.197,25 13.888,75
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

14.233,56 20.000,00 0,00 20.000,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 797,16 -797,16

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 14.233,56 20.000,00 797,16 19.202,84

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -108.751,78 108.751,78

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-124.266,02 -100.075,00 -51.968,73 -48.106,27

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -124.266,02 -100.075,00 -160.720,51 60.645,51

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -110.032,46 -80.075,00 -159.923,35 79.848,35
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Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
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Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.393,80 -11.000,00 -10.809,50 -190,50

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-9.000,00 0,00 0,00 0,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -272,94 -400,00 0,00 -400,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-20.666,74 -11.400,00 -10.809,50 -590,50

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 64.709,93 61.100,00 62.712,80 -1.612,80

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.635,71 4.700,00 4.344,49 355,51

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.808,18 46.770,00 53.917,51 -7.147,51

14 66 Abschreibungen 427,86 5.728,00 183,00 5.545,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 137.581,68 118.298,00 121.157,80 -2.859,80

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 116.914,94 106.898,00 110.348,30 -3.450,30

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

116.914,94 106.898,00 110.348,30 -3.450,30

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

116.914,94 106.898,00 110.348,30 -3.450,30

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -71,43 -70,00 0,00 -70,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 22.967,78 53.334,00 23.370,09 29.963,91

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 22.896,35 53.264,00 23.370,09 29.893,91

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 139.811,29 160.162,00 133.718,39 26.443,61
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-1.078,26 -2.000,00 0,00 -2.000,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -1.078,26 -2.000,00 0,00 -2.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.078,26 -2.000,00 0,00 -2.000,00
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Medien und Informationen.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele Bereitstellung eines

aktuellen,
vielfältigen,
nachfrageorientierten Medienangebotes für große Bevölkerungsteile und öff. Einrichtungen.

Bereitstellung jugendspezifischer Medien (CD`s, DVD`s, Jugendbücher, Spiele, Lernsoftware, Sachbücher für Schulunterricht).

Förderung und Unterstützung
des Lesens,
der Medienkompetenz,
des Interesses an Literatur und Bildung.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.393,80 -11.000,00 -10.809,50 -190,50

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-9.000,00 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-20.393,80 -11.000,00 -10.809,50 -190,50

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 60.646,08 56.700,00 58.339,61 -1.639,61

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.338,24 4.300,00 4.027,76 272,24

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.649,54 39.260,00 46.644,45 -7.384,45

14 66 Abschreibungen 427,86 5.728,00 183,00 5.545,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 126.061,72 105.988,00 109.194,82 -3.206,82

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 105.667,92 94.988,00 98.385,32 -3.397,32

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

105.667,92 94.988,00 98.385,32 -3.397,32

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

105.667,92 94.988,00 98.385,32 -3.397,32

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 22.028,00 46.200,00 21.748,03 24.451,97

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 22.028,00 46.200,00 21.748,03 24.451,97

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 127.695,92 141.188,00 120.133,35 21.054,65
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-1.078,26 -2.000,00 0,00 -2.000,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -1.078,26 -2.000,00 0,00 -2.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.078,26 -2.000,00 0,00 -2.000,00
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 28101 Kulturförderung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.

Kurzbeschreibung Förderung kultureller Veranstaltungen,
Förderung von Vereinen und Institutionen,
Seniorennachmittag,
Heimatpflege,
sonstige Veranstaltungen.

Zielgruppe Vereine,
Bürgerinnen und Bürger der Stadt,
umliegende Städte und Gemeinden.

Allgemeine Ziele Förderung und Unterstützung von Vereinen,
Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -252,73 -400,00 0,00 -400,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-252,73 -400,00 0,00 -400,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 0,00 4.400,00 4.373,19 26,81

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 400,00 316,73 83,27

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.982,77 7.510,00 7.273,06 236,94

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 6.982,77 12.310,00 11.962,98 347,02

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 6.730,04 11.910,00 11.962,98 -52,98

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

6.730,04 11.910,00 11.962,98 -52,98

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

6.730,04 11.910,00 11.962,98 -52,98

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -71,43 -70,00 0,00 -70,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 289,42 7.134,00 1.622,06 5.511,94

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 217,99 7.064,00 1.622,06 5.441,94

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 6.948,03 18.974,00 13.585,04 5.388,96
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Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
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Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.320,00 -7.320,00 -6.100,00 -1.220,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -251.267,40 -243.200,00 -157.928,04 -85.271,96

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-13.763,00 -6.000,00 -13.865,00 7.865,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-100,00 -100,00 -100,00 0,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -25.919,53 -29.000,00 -17.873,99 -11.126,01

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-298.369,93 -285.620,00 -195.867,03 -89.752,97

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 97.902,11 98.700,00 92.906,64 5.793,36

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.956,24 7.500,00 6.622,30 877,70

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 347.042,89 290.789,00 230.405,49 60.383,51

14 66 Abschreibungen 946,11 334,00 2.445,00 -2.111,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

30.378,61 26.470,00 26.168,40 301,60

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 483.225,96 423.793,00 358.547,83 65.245,17

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 184.856,03 138.173,00 162.680,80 -24.507,80

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

184.856,03 138.173,00 162.680,80 -24.507,80

25 59 Außerordentliche Erträge -3.895,17 0,00 -2.380,07 2.380,07

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 18.944,73 0,00 2.104,11 -2.104,11

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 15.049,56 0,00 -275,96 275,96

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

199.905,59 138.173,00 162.404,84 -24.231,84

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -9.864,70 -9.600,00 -2.960,89 -6.639,11

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 95.891,13 109.387,00 110.155,02 -768,02

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 86.026,43 99.787,00 107.194,13 -7.407,13

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 285.932,02 237.960,00 269.598,97 -31.638,97
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-30.000,00 0,00 -558,11 558,11

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -30.000,00 0,00 -558,11 558,11

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000,00 0,00 -558,11 558,11
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.
Kurzbeschreibung Zuweisungen und Zuschüsse an:

Frauen helfen Frauen,
pro Familia,
Ganz e.V.,
Drogenberatungsstelle,
VHS.

Unterstützung Ausländer- und Seniorenbeirat.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-7.763,00 -6.000,00 -7.865,00 1.865,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-100,00 -100,00 -100,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-7.863,00 -6.100,00 -7.965,00 1.865,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 56.204,77 56.500,00 53.733,15 2.766,85

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.964,34 4.300,00 3.925,81 374,19

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.085,43 21.589,00 11.806,09 9.782,91

14 66 Abschreibungen 946,11 334,00 2.445,00 -2.111,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

24.253,06 26.470,00 22.380,70 4.089,30

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 104.453,71 109.193,00 94.290,75 14.902,25

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 96.590,71 103.093,00 86.325,75 16.767,25

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

96.590,71 103.093,00 86.325,75 16.767,25

25 59 Außerordentliche Erträge -1.690,46 0,00 -2.380,07 2.380,07

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 14.951,14 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 13.260,68 0,00 -2.380,07 2.380,07

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

109.851,39 103.093,00 83.945,68 19.147,32

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 64.413,37 61.904,00 76.146,77 -14.242,77

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 64.413,37 61.904,00 76.146,77 -14.242,77

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 174.264,76 164.997,00 160.092,45 4.904,55
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-30.000,00 0,00 -558,11 558,11

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -30.000,00 0,00 -558,11 558,11

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000,00 0,00 -558,11 558,11
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 31507 Asylbewerber
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.320,00 -7.320,00 -6.100,00 -1.220,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -251.267,40 -243.200,00 -157.928,04 -85.271,96

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-6.000,00 0,00 -6.000,00 6.000,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -25.919,53 -29.000,00 -17.873,99 -11.126,01

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-290.506,93 -279.520,00 -187.902,03 -91.617,97

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 41.697,34 42.200,00 39.173,49 3.026,51

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.991,90 3.200,00 2.696,49 503,51

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 327.957,46 269.200,00 218.599,40 50.600,60

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

6.125,55 0,00 3.787,70 -3.787,70

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 378.772,25 314.600,00 264.257,08 50.342,92

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 88.265,32 35.080,00 76.355,05 -41.275,05

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

88.265,32 35.080,00 76.355,05 -41.275,05

25 59 Außerordentliche Erträge -2.204,71 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.993,59 0,00 2.104,11 -2.104,11

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 1.788,88 0,00 2.104,11 -2.104,11

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

90.054,20 35.080,00 78.459,16 -43.379,16

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -9.864,70 -9.600,00 -2.960,89 -6.639,11

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 31.477,76 47.483,00 34.008,25 13.474,75

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 21.613,06 37.883,00 31.047,36 6.835,64

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 111.667,26 72.963,00 109.506,52 -36.543,52
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Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
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Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.535,00 -19.025,00 -15.045,00 -3.980,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -615.574,50 -673.990,00 -522.401,67 -151.588,33

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -75.740,49 -58.150,00 -93.091,79 34.941,79

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-1.365.136,20 -1.712.300,00 -1.756.626,56 44.326,56

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-76.252,00 -67.664,00 -75.301,48 7.637,48

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.627,61 0,00 -60,00 60,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-2.176.865,80 -2.531.129,00 -2.462.526,50 -68.602,50

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 3.017.207,51 3.185.740,00 3.013.078,58 172.661,42

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 216.678,63 236.000,00 203.943,26 32.056,74

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 438.015,09 429.485,62 317.855,52 111.630,10

14 66 Abschreibungen 164.677,27 153.973,00 165.987,28 -12.014,28

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

2.688.786,95 2.832.210,00 2.896.084,35 -63.874,35

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 6.525.365,45 6.837.408,62 6.596.948,99 240.459,63

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 4.348.499,65 4.306.279,62 4.134.422,49 171.857,13

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

4.348.499,65 4.306.279,62 4.134.422,49 171.857,13

25 59 Außerordentliche Erträge -169.476,14 0,00 -20.653,87 20.653,87

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 151.735,41 0,00 87.659,78 -87.659,78

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -17.740,73 0,00 67.005,91 -67.005,91

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

4.330.758,92 4.306.279,62 4.201.428,40 104.851,22

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 426.451,30 -14.466,00 -515.643,55 501.177,55

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 579.248,87 1.089.500,00 1.566.872,45 -477.372,45

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.005.700,17 1.075.034,00 1.051.228,90 23.805,10

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 5.336.459,09 5.381.313,62 5.252.657,30 128.656,32
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 164.700,00 1.308,48 163.391,52

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 164.700,00 1.308,48 163.391,52

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -100.959,78 100.959,78

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-41.151,16 -293.250,00 -147.544,99 -145.705,01

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -41.151,16 -293.250,00 -248.504,77 -44.745,23

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.151,16 -128.550,00 -247.196,29 118.646,29
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Kurzbeschreibung Fördung von Kindern in Kitas der ev. Kirche und des VzF allgemein.

Zielgruppe Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Ende der Grundschulzeit.

Allgemeine Ziele Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten,
eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger.

Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der
Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven
Fähigkeiten.

Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von
ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden
Vorbereitung auf die Schule.

Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder außerhalb der Schulstunden und während
den Ferien.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-4.800,00 -124.800,00 -4.800,00 -120.000,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-34.803,00 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-39.603,00 -124.800,00 -4.800,00 -120.000,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 1.393,56 1.500,00 1.422,01 77,99

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 102,12 200,00 102,82 97,18

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.734,47 553,73 2.672,19 -2.118,46

14 66 Abschreibungen 41.650,00 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 54.680,15 7.053,73 8.997,02 -1.943,29

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 15.077,15 -117.746,27 4.197,02 -121.943,29

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

15.077,15 -117.746,27 4.197,02 -121.943,29

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

15.077,15 -117.746,27 4.197,02 -121.943,29

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -2.426,08 -4.139,00 -2.207,69 -1.931,31

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 10.050,19 1.612,00 1.265,90 346,10

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 7.624,11 -2.527,00 -941,79 -1.585,21

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 22.701,26 -120.273,27 3.255,23 -123.528,50
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der

städtischen Gremien.

Kurzbeschreibung Bezuschussung der Kindertagesstätten des VZF Taunus.

Zielgruppe Kleinkinder Im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung,
bei dem VzF Taunusstr. Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.

Allgemeine Ziele Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen
und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen des VZF.

Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der
Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven
Fähigkeiten.

Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen
insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.725,00 -14.725,00 -14.725,00 0,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

0,00 -34.804,00 -34.803,00 -1,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-14.725,00 -49.529,00 -49.528,00 -1,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 8.114,14 9.000,00 6.836,03 2.163,97

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 597,18 800,00 482,97 317,03

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5,32 2.170,00 54,17 2.115,83

14 66 Abschreibungen 0,00 35.568,00 35.567,00 1,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

1.682.662,40 1.492.360,00 1.989.994,68 -497.634,68

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.691.379,04 1.539.898,00 2.032.934,85 -493.036,85

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.676.654,04 1.490.369,00 1.983.406,85 -493.037,85

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

1.676.654,04 1.490.369,00 1.983.406,85 -493.037,85

25 59 Außerordentliche Erträge -156.169,60 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 22.837,95 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -133.331,65 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

1.543.322,39 1.490.369,00 1.983.406,85 -493.037,85

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 59.681,55 58.119,00 125.993,66 -67.874,66

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 59.681,55 58.119,00 125.993,66 -67.874,66

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.603.003,94 1.548.488,00 2.109.400,51 -560.912,51
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der

städtischen Gremien.

Kurzbeschreibung Bezuschussung der Kindertagesstätten der ev. Kirche.

Zielgruppe Kleinkinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.

Allgemeine Ziele Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen
und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen der ev. Kirche.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

0,00 0,00 0,00 0,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 7.092,56 6.400,00 4.981,70 1.418,30

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 521,89 600,00 352,12 247,88

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62,05 1.100,00 238,73 861,27

14 66 Abschreibungen 0,00 6.085,00 6.084,00 1,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

670.248,80 583.050,00 561.349,01 21.700,99

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 677.925,30 597.235,00 573.005,56 24.229,44

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 677.925,30 597.235,00 573.005,56 24.229,44

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

677.925,30 597.235,00 573.005,56 24.229,44

25 59 Außerordentliche Erträge -10.334,09 0,00 -15.414,75 15.414,75

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 79.813,36 0,00 41.049,13 -41.049,13

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 69.479,27 0,00 25.634,38 -25.634,38

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

747.404,57 597.235,00 598.639,94 -1.404,94

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 27.136,12 24.808,00 34.941,35 -10.133,35

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 27.136,12 24.808,00 34.941,35 -10.133,35

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 774.540,69 622.043,00 633.581,29 -11.538,29
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 119.700,00 0,00 119.700,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 119.700,00 0,00 119.700,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -44.763,74 44.763,74

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 -133.000,00 0,00 -133.000,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 -133.000,00 -44.763,74 -88.236,26

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -13.300,00 -44.763,74 31.463,74
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Verträge mit dem Träger der Einrichtung (Hochtaunuskreis) auf der Grundlage entsprechender

Beschlussfassung der städtischen Gremien.

Kurzbeschreibung Förderung der betreuten Grundschulen "Wiesenau" und "Am Hasenberg".

Zielgruppe Schulkinder der 1. bis 4. Klasse.
Allgemeine Ziele Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

0,00 0,00 0,00 0,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 10.687,33 11.400,00 8.662,52 2.737,48

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 786,98 900,00 611,48 288,52

14 66 Abschreibungen 33.430,00 33.430,00 33.951,00 -521,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

112.120,96 150.600,00 100.437,84 50.162,16

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 157.025,27 196.330,00 143.662,84 52.667,16

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 157.025,27 196.330,00 143.662,84 52.667,16

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

157.025,27 196.330,00 143.662,84 52.667,16

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

157.025,27 196.330,00 143.662,84 52.667,16

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 85.718,65 90.313,00 78.437,80 11.875,20

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 85.718,65 90.313,00 78.437,80 11.875,20

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 242.743,92 286.643,00 222.100,64 64.542,36
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen,

Durchführen von Ferienspielen,
Durchführung von Ferienfreizeiten.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche der Stadt Neu-Anspach.

Allgemeine Ziele Kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen,
Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung,
Förderung der Handlungskompetenzen,
Integration von Kindern und Jugendlichen,
Förderung von Initiativen,
Mitbestimmung bei sozialem Engagement,
Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufstätigkeit.

Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus.

Abbau von Benachteiligungen,
Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.600,00 -4.300,00 -240,00 -4.060,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -28.969,47 -6.150,00 -2.173,05 -3.976,95

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-9.338,00 -9.339,00 -9.338,00 -1,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.627,61 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-67.535,08 -19.789,00 -11.751,05 -8.037,95

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 107.396,68 77.200,00 40.659,94 36.540,06

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.917,37 5.900,00 2.678,83 3.221,17

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.134,65 16.938,00 3.509,37 13.428,63

14 66 Abschreibungen 8.019,00 7.754,00 7.754,00 0,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

176.198,89 195.400,00 223.592,15 -28.192,15

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 343.666,59 303.192,00 278.194,29 24.997,71

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 276.131,51 283.403,00 266.443,24 16.959,76

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

276.131,51 283.403,00 266.443,24 16.959,76

25 59 Außerordentliche Erträge -2.948,49 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 11.539,71 0,00 9.030,22 -9.030,22

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 8.591,22 0,00 9.030,22 -9.030,22

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

284.722,73 283.403,00 275.473,46 7.929,54

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 37.808,51 36.168,00 22.228,86 13.939,14

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 37.808,51 36.168,00 22.228,86 13.939,14

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 322.531,24 319.571,00 297.702,32 21.868,68

Jahresabschluss 2020

Seite 108 von 336



Produktbeschreibung Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien,

KIFöG,
weitere Gesetze und Satzungen.

Kurzbeschreibung Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen.

Zielgruppe Kinder der Stadt Neu-Anspach.

Allgemeine Ziele Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen
Persönlichkeiten in städtischen Tageseinrichtungen.

Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der
Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und
kognitiven Fähigkeiten.

Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen und an die Fremdsprache Englisch. Vermittlung von
ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden
Vorbereitung auf die Schule.
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Kosten 2020 
(gewogener Durch-

schnitt Stadt/VZF)

Gebühr 

10/2018

lt. Satzung

Kostendeck-

ungsgrad

Gebühr bei

33% KO-Deck.

Gebühr 

Vorschlag 

Verwaltung

vorgeschlag. 

Kostendeck-

ungsgrad

Kinder

31.03.2019

Gebühren 

Einnahmen 

bisher

Gebühren 

Einnahmen bei 

Vorschlag Vw

Mehr-

einnahmen

Gesamtkosten 1.184,34 €       

Kosten von 7:30 - 13:30 Uhr 902,36 €          210,00 €         23% 300,49 €           210,00 €           23% 41 103.320,00 €  103.320,00 €     -  €                    

Kosten von 7:30 - 15:00 Uhr 1.127,95 €       240,00 €         21% 375,61 €           260,00 €           23% 16 46.080,00 €    49.920,00 €       3.840,00 €          

Kosten von 7:30 - 16:00 Uhr 1.278,33 €       260,00 €         20% 425,69 €           285,00 €           22% 29 90.480,00 €    99.180,00 €       8.700,00 €          

Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr 1.428,73 €       280,00 €         20% 475,77 €           310,00 €           22% 55 184.800,00 €  204.600,00 €     19.800,00 €        

32.340,00 €        

Kosten 2020 
(gewogener Durch-

schnitt Stadt/VZF)

Gebühr 

10/2018

lt. Satzung

Kostendeck-

ungsgrad
inkl. Freistel-lung 

(135,60 €)

Gebühr bei

33% KO-Deck.

Gebühr 

Vorschlag 

Verwaltung

vorgeschlag. 

Kostendeck-

ungsgrad

Kinder

31.03.2019

Gebühren 

Einnahmen 

bisher

Gebühren 

Einnahmen bei 

Vorschlag Vw

Mehr-

einnahmen

Gesamtkosten 638,95 €          

Kosten von 7:30 - 13:30 Uhr 486,82 €          -  €               28% 26,51 €             -  €                 28% 173 -  €                 -  €                    -  €                    

Kosten von 7:30 - 15:00 Uhr 608,52 €          30,00 €           27% 67,04 €             37,50 €             28% 47 16.920,00 €    21.150,00 €       4.230,00 €          

Kosten von 7:30 - 16:00 Uhr 689,66 €          50,00 €           27% 94,06 €             62,50 €             29% 66 39.600,00 €    49.500,00 €       9.900,00 €          

Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr 770,80 €          70,00 €           27% 121,08 €           87,50 €             29% 164 137.760,00 €  172.200,00 €     34.440,00 €        

48.570,00 €        

Kosten 2020 
(gewogener Durch-

schnitt Stadt/VZF)

Gebühr 

10/2018

lt. Satzung

Kostendeck-

ungsgrad

Gebühr bei

33% KO-Deck.

Gebühr 

Vorschlag 

Verwaltung

vorgeschlag. 

Kostendeck-

ungsgrad

Kinder

31.03.2019

Gebühren 

Einnahmen 

bisher

Gebühren 

Einnahmen bei 

Vorschlag Vw

Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr 657,40 €          193,00 €         29% 218,91 €           200,00 €           30% 63 145.908,00 €  151.200,00 €     5.292,00 €          

Hinweis: Es handelt sich um eine freiwillige Leistung und müsste eigentlich zu 100% durch Eltern gedeckt sein.

654 764.868,00 €  851.070,00 €     86.202,00 €        

Kosten 2020 
(gewogener Durch-

schnitt Stadt/VZF)

Gebühr 

10/2018

lt. Satzung

Kostendeck-

ungsgrad

Gebühr bei

100% KO-Deck.

Gebühr 

Vorschlag 

Verwaltung

vorgeschlag. 

Kostendeck-

ungsgrad

Mittagsverpflegung 93,97 €            80,00 €           85% 93,97 €             90,00 €             96% 420    403.200,00 € 453.600,00 €     50.400,00 €        

Hinweis: Es handelt sich um eine freiwillige Leistung und muss zu 100% durch Eltern gedeckt sein.

136.602,00 €     

Die Gebühren sind jeweils für Vollzahler

U3

Ü3

Hort

Mittagessensverpflegung
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-480.733,00 -652.000,00 -539.453,63 -112.546,37

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-480.733,00 -652.000,00 -539.453,63 -112.546,37

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 0,00 -50.000,00 0,00 -50.000,00

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 356,20 1.300,00 148,23 1.151,77

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

42.755,90 406.000,00 15.910,67 390.089,33

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 43.112,10 357.300,00 16.058,90 341.241,10

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -437.620,90 -294.700,00 -523.394,73 228.694,73

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

-437.620,90 -294.700,00 -523.394,73 228.694,73

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 37.287,14 0,00 37.580,43 -37.580,43

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 37.287,14 0,00 37.580,43 -37.580,43

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

-400.333,76 -294.700,00 -485.814,30 191.114,30

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 428.877,38 -10.327,00 0,00 -10.327,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 8.923,52 10.007,00 523.394,73 -513.387,73

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 437.800,90 -320,00 523.394,73 -523.714,73

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 37.467,14 -295.020,00 37.580,43 -332.600,43
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Satzungen der Stadt Neu-Anspach.

Kurzbeschreibung Betreuung von Kindern im Sinne des hessichen Bildungsplanes.

Zielgruppe Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung

Allgemeine Ziele Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich.
Sprachförderung,
Umwelt- und Naturerziehung,
Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -40,00 40,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -109.048,00 -99.420,00 -84.869,68 -14.550,32

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.627,82 -13.000,00 -21.037,10 8.037,10

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-171.527,00 -175.000,00 -262.573,48 87.573,48

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-10.152,00 -10.152,00 -10.152,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-304.354,82 -297.572,00 -378.672,26 81.100,26

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 584.819,98 614.520,00 631.314,35 -16.794,35

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 41.016,95 44.800,00 42.279,28 2.520,72

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.823,88 74.522,00 66.024,80 8.497,20

14 66 Abschreibungen 13.580,82 12.624,00 13.647,85 -1.023,85

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 718.241,63 746.466,00 753.266,28 -6.800,28

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 413.886,81 448.894,00 374.594,02 74.299,98

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

413.886,81 448.894,00 374.594,02 74.299,98

25 59 Außerordentliche Erträge -23,96 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 257,25 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 233,29 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

414.120,10 448.894,00 374.594,02 74.299,98

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -97.809,53 97.809,53

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 54.202,46 169.373,00 138.481,74 30.891,26

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 54.202,46 169.373,00 40.672,21 128.700,79

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 468.322,56 618.267,00 415.266,23 203.000,77

Jahresabschluss 2020

Seite 113 von 336



Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-4.953,82 -1.400,00 -1.028,85 -371,15

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -4.953,82 -1.400,00 -1.028,85 -371,15

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.953,82 -1.400,00 -1.028,85 -371,15
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Satzungen der Stadt Neu-Anspach.

Kurzbeschreibung Betreuung von Kindern im Sinne des hessichen Bildungsplanes.

Zielgruppe Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.

Allgemeine Ziele Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich.
Sprachförderung,
Umwelt- und Naturerziehung,
Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -30,00 30,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -228.334,50 -270.650,00 -219.899,07 -50.750,93

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -33.143,20 -13.000,00 -38.926,69 25.926,69

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-300.765,85 -326.000,00 -389.963,47 63.963,47

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-13.945,00 -5.350,00 -12.911,00 7.561,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-576.188,55 -615.000,00 -661.730,23 46.730,23

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 929.051,01 1.045.420,00 974.623,85 70.796,15

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 68.267,11 75.800,00 64.717,99 11.082,01

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.672,31 158.162,00 110.898,77 47.263,23

14 66 Abschreibungen 24.260,21 20.925,00 23.781,94 -2.856,94

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.159.250,64 1.300.307,00 1.174.022,55 126.284,45

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 583.062,09 685.307,00 512.292,32 173.014,68

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

583.062,09 685.307,00 512.292,32 173.014,68

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -5.239,12 5.239,12

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 -5.239,12 5.239,12

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

583.062,09 685.307,00 507.053,20 178.253,80

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -171.128,17 171.128,17

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 99.974,01 247.810,00 240.723,76 7.086,24

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 99.974,01 247.810,00 69.595,59 178.214,41

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 683.036,10 933.117,00 576.648,79 356.468,21
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -56.196,04 56.196,04

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-17.548,21 -50.850,00 -1.474,41 -49.375,59

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -17.548,21 -50.850,00 -57.670,45 6.820,45

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.548,21 -5.850,00 -57.670,45 51.820,45
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Kurzbeschreibung Betreuung von Kindern im Sinne des hessichen Bildungsplanes.

Zielgruppe Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.

Allgemeine Ziele Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich.
Sprachförderung,
Umwelt- und Naturerziehung,
Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -210,00 0,00 -10,00 10,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -156.428,50 -168.800,00 -129.363,17 -39.436,83

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 -13.000,00 0,00 -13.000,00

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-269.864,55 -261.500,00 -351.970,68 90.470,68

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-6.104,00 -6.105,00 -6.104,00 -1,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -60,00 60,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-432.607,05 -449.405,00 -487.507,85 38.102,85

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 807.612,99 860.230,00 796.277,50 63.952,50

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 54.938,94 62.100,00 53.002,21 9.097,79

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.532,79 99.833,89 77.157,99 22.675,90

14 66 Abschreibungen 11.314,17 9.120,00 11.338,11 -2.218,11

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 985.398,89 1.031.283,89 937.775,81 93.508,08

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 552.791,84 581.878,89 450.267,96 131.610,93

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

552.791,84 581.878,89 450.267,96 131.610,93

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

552.791,84 581.878,89 450.267,96 131.610,93

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -146.688,63 146.688,63

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 53.550,64 190.808,00 162.663,57 28.144,43

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 53.550,64 190.808,00 15.974,94 174.833,06

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 606.342,48 772.686,89 466.242,90 306.443,99
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-5.760,17 0,00 -724,11 724,11

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -5.760,17 0,00 -724,11 724,11

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.760,17 0,00 -724,11 724,11
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Satzungen der Stadt Neu-Anspach.

Kurzbeschreibung Betreuung von Kindern im Sinne des hessichen Bildungsplanes.

Zielgruppe Kinder von 18 Monaten bis zur Einschulung sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.

Allgemeine Ziele Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich.
Sprachförderung,
Umwelt- und Naturerziehung,
Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -121.763,50 -135.120,00 -88.269,75 -46.850,25

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 -13.000,00 -30.954,95 17.954,95

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-137.445,80 -173.000,00 -207.865,30 34.865,30

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-1.910,00 -1.914,00 -1.912,00 -2,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-261.119,30 -323.034,00 -329.002,00 5.968,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 551.069,85 599.370,00 538.137,42 61.232,58

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 41.490,53 43.700,00 38.617,63 5.082,37

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.010,50 53.506,00 47.087,27 6.418,73

14 66 Abschreibungen 8.111,96 6.632,00 8.216,00 -1.584,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 652.682,84 703.208,00 632.058,32 71.149,68

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 391.563,54 380.174,00 303.056,32 77.117,68

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

391.563,54 380.174,00 303.056,32 77.117,68

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

391.563,54 380.174,00 303.056,32 77.117,68

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -97.809,53 97.809,53

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 26.927,66 126.837,00 119.332,49 7.504,51

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 26.927,66 126.837,00 21.522,96 105.314,04

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 418.491,20 507.011,00 324.579,28 182.431,72
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-12.888,96 0,00 0,00 0,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -12.888,96 0,00 0,00 0,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.888,96 0,00 0,00 0,00
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Wolfram Präger
Auftragsgrundlage Untersuchungen des TÜV,

Unfallverhütungsvorschriften,
spezielle Regelungen zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen.

Kurzbeschreibung Unterhaltung,
Pflege,
Instandhaltung der Kinderspielplätze sowie Außenanlagen bei den Kindergärten.

Zielgruppe Kinder der Stadt Neu-Anspach.

Allgemeine Ziele Sichtkontrolle aller Spielgeräte auf Schäden und Gefahren,
Sichtkontrolle des Spielplatzgeländes auf Schäden und Gefahren,
TÜV-Untersuchungen durch qualifiziertes Personal,
unmittelbare Reaktion auf evtl. Schäden/Gefahren durch Instandsetzung, Erneuerung oder vorübergehendes
Sperren der Spielgeräte.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

0,00 0,00 -81,48 81,48

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

0,00 0,00 -81,48 81,48

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 9.969,41 10.700,00 10.163,26 536,74

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.039,56 1.200,00 1.097,93 102,07

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.682,92 21.400,00 10.064,00 11.336,00

14 66 Abschreibungen 24.311,11 21.835,00 25.647,38 -3.812,38

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 42.003,00 55.135,00 46.972,57 8.162,43

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 42.003,00 55.135,00 46.891,09 8.243,91

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

42.003,00 55.135,00 46.891,09 8.243,91

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

42.003,00 55.135,00 46.891,09 8.243,91

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 115.275,56 133.645,00 119.408,59 14.236,41

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 115.275,56 133.645,00 119.408,59 14.236,41

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 157.278,56 188.780,00 166.299,68 22.480,32
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 1.308,48 -1.308,48

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 1.308,48 -1.308,48

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 -8.000,00 -44.317,62 36.317,62

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 -8.000,00 -44.317,62 36.317,62

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -8.000,00 -43.009,14 35.009,14
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Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
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Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -91.184,19 -92.450,00 -46.668,39 -45.781,61

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -34.805,00 -44.500,00 -8.910,38 -35.589,62

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-120.350,87 -114.958,00 -111.297,72 -3.660,28

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -39.325,27 -37.600,00 -29.915,89 -7.684,11

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-285.665,33 -289.508,00 -196.792,38 -92.715,62

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 143.003,34 163.000,00 133.397,61 29.602,39

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.742,05 12.300,00 9.466,01 2.833,99

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.954,09 127.730,67 126.316,57 1.414,10

14 66 Abschreibungen 182.703,54 169.828,00 167.700,91 2.127,09

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

148.833,33 180.400,00 186.590,17 -6.190,17

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 469,12 360,00 426,08 -66,08

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 652.705,47 653.618,67 623.897,35 29.721,32

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 367.040,14 364.110,67 427.104,97 -62.994,30

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

367.040,14 364.110,67 427.104,97 -62.994,30

25 59 Außerordentliche Erträge -15.202,64 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 386.321,09 0,00 6.452,19 -6.452,19

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 371.118,45 0,00 6.452,19 -6.452,19

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

738.158,59 364.110,67 433.557,16 -69.446,49

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 169.836,57 137.907,00 132.251,01 5.655,99

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 169.836,57 137.907,00 132.251,01 5.655,99

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 907.995,16 502.017,67 565.808,17 -63.790,50

Jahresabschluss 2020

Seite 128 von 336



Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

6.624,71 100.000,00 827,72 99.172,28

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 6.624,71 100.000,00 827,72 99.172,28

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 -250.000,00 0,00 -250.000,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-3.363,61 -35.219,33 -1.362,35 -33.856,98

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -3.363,61 -285.219,33 -1.362,35 -283.856,98

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.261,10 -185.219,33 -534,63 -184.684,70
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Vertragliche Regelungen aufgrund von Beschlüssen der städtischen Gremien.

Kurzbeschreibung Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung und Pflege der Sportanlagen.
Zuschuss an den Hochtaunuskreis für die Sporthalle "Hasenberg".

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.

Allgemeine Ziele Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots,
Förderung des Breiten- und Leistungssports,
Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge.
Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -34.805,00 -39.500,00 0,00 -39.500,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-99.580,00 -95.329,00 -91.076,00 -4.253,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -8.655,14 8.655,14

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-134.385,00 -134.829,00 -99.731,14 -35.097,86

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 30.406,63 31.100,00 29.263,74 1.836,26

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.230,27 2.400,00 2.072,34 327,66

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 247,18 450,00 842,81 -392,81

14 66 Abschreibungen 128.619,00 124.368,00 120.115,00 4.253,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

65.500,00 55.400,00 61.590,17 -6.190,17

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 90,00 0,00 90,00 -90,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 227.093,08 213.718,00 213.974,06 -256,06

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 92.708,08 78.889,00 114.242,92 -35.353,92

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

92.708,08 78.889,00 114.242,92 -35.353,92

25 59 Außerordentliche Erträge -9.699,20 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 11.309,71 0,00 6.252,63 -6.252,63

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 1.610,51 0,00 6.252,63 -6.252,63

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

94.318,59 78.889,00 120.495,55 -41.606,55

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 38.854,40 41.184,00 37.154,51 4.029,49

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 38.854,40 41.184,00 37.154,51 4.029,49

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 133.172,99 120.073,00 157.650,06 -37.577,06
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien.

Kurzbeschreibung Bereitstellung von eigenen Sportstätten.

Zielgruppe Sportler und Sportvereine der Stadt Neu-Anspach.

Allgemeine Ziele Bereitstellung von Sportflächen für die Förderung des Breiten- und Leistungssports.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 -5.000,00 -8.910,38 3.910,38

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-4.141,21 -3.505,00 -3.505,00 0,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.246,87 -1.600,00 -3.108,04 1.508,04

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-16.388,08 -10.105,00 -15.523,42 5.418,42

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 18.150,41 18.800,00 17.427,61 1.372,39

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.331,54 1.400,00 1.238,58 161,42

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.218,83 15.824,00 20.044,18 -4.220,18

14 66 Abschreibungen 14.590,83 7.145,00 6.670,00 475,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

83.333,33 125.000,00 125.000,00 0,00

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 90,00 0,00 90,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 172.624,94 168.259,00 170.380,37 -2.121,37

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 156.236,86 158.154,00 154.856,95 3.297,05

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

156.236,86 158.154,00 154.856,95 3.297,05

25 59 Außerordentliche Erträge -4.265,05 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 375.011,38 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 370.746,33 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

526.983,19 158.154,00 154.856,95 3.297,05

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 73.480,93 43.665,00 42.543,88 1.121,12

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 73.480,93 43.665,00 42.543,88 1.121,12

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 600.464,12 201.819,00 197.400,83 4.418,17
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

4.265,05 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 4.265,05 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.265,05 0,00 0,00 0,00
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien.

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Waldschwimmbades der Stadt Neu-Anspach.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt,
Freibadbesucher aus anderen Städten und Gemeinden.

Allgemeine Ziele Bereitstellung eines attraktiven Freischwimmbades,
Förderung des Freizeitangebotes,
Förderung der Gesundheit,
Förderung des Breitensportes.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -91.184,19 -92.450,00 -46.668,39 -45.781,61

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-16.629,66 -16.124,00 -16.716,72 592,72

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -27.078,40 -36.000,00 -18.152,71 -17.847,29

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-134.892,25 -144.574,00 -81.537,82 -63.036,18

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 94.446,30 113.100,00 86.706,26 26.393,74

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.180,24 8.500,00 6.155,09 2.344,91

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.488,08 111.456,67 105.429,58 6.027,09

14 66 Abschreibungen 39.493,71 38.315,00 40.915,91 -2.600,91

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 379,12 270,00 336,08 -66,08

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 252.987,45 271.641,67 239.542,92 32.098,75

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 118.095,20 127.067,67 158.005,10 -30.937,43

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

118.095,20 127.067,67 158.005,10 -30.937,43

25 59 Außerordentliche Erträge -1.238,39 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 199,56 -199,56

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -1.238,39 0,00 199,56 -199,56

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

116.856,81 127.067,67 158.204,66 -31.136,99

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 57.501,24 53.058,00 52.552,62 505,38

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 57.501,24 53.058,00 52.552,62 505,38

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 174.358,05 180.125,67 210.757,28 -30.631,61
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

2.359,66 100.000,00 827,72 99.172,28

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 2.359,66 100.000,00 827,72 99.172,28

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 -250.000,00 0,00 -250.000,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-3.363,61 -35.219,33 -1.362,35 -33.856,98

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -3.363,61 -285.219,33 -1.362,35 -283.856,98

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.003,95 -185.219,33 -534,63 -184.684,70
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Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Bauen, Wohnen und Umwelt Sarah Corell
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Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.585,00 -2.000,00 -5.059,50 3.059,50

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -28.590,40 -23.000,00 -50.931,20 27.931,20

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-31.808,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-1.420,00 -1.252,00 -1.083,00 -169,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.773,75 -79,00 -79,32 0,32

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-69.177,15 -46.331,00 -57.153,02 10.822,02

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 155.380,67 156.300,00 158.025,94 -1.725,94

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 55.539,49 36.453,00 45.399,60 -8.946,60

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.768,78 251.800,00 63.610,94 188.189,06

14 66 Abschreibungen 5.083,00 4.741,00 4.396,00 345,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 295.771,94 449.294,00 271.432,48 177.861,52

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 226.594,79 402.963,00 214.279,46 188.683,54

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

226.594,79 402.963,00 214.279,46 188.683,54

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

226.594,79 402.963,00 214.279,46 188.683,54

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 64.503,49 55.291,00 62.412,39 -7.121,39

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 64.503,49 55.291,00 62.412,39 -7.121,39

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 291.098,28 458.254,00 276.691,85 181.562,15
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Bauen, Wohnen und Umwelt Sarah Corell
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien,

Baugesetzbuch,
weitere Gesetze.

Kurzbeschreibung Bauleitplanung,
Bauanträge,
städtebauliche Rahmenplanung,
Baulandumlegung,
Vereinfachte Umlegungsverfahren,
Planungs- und Gestaltungsverfahren,
Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung,
Städtebaurecht,
Hausnummernvergabe,
Stellplatzsatzung.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Bauherren.

Allgemeine Ziele Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung,
sozial gerechte Bodennutzung,
Ausbau der städtischen Infrastruktur,
Durchführung Masterplan 2040,
Ausbau der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden
Anforderungen.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.585,00 -2.000,00 -5.059,50 3.059,50

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -28.590,40 -23.000,00 -50.931,20 27.931,20

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-31.808,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-1.420,00 -1.252,00 -1.083,00 -169,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.773,75 -79,00 -79,32 0,32

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-69.177,15 -46.331,00 -57.153,02 10.822,02

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 155.380,67 156.300,00 158.025,94 -1.725,94

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 55.539,49 36.453,00 45.399,60 -8.946,60

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.768,78 251.800,00 63.610,94 188.189,06

14 66 Abschreibungen 5.083,00 4.741,00 4.396,00 345,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 295.771,94 449.294,00 271.432,48 177.861,52

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 226.594,79 402.963,00 214.279,46 188.683,54

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

226.594,79 402.963,00 214.279,46 188.683,54

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

226.594,79 402.963,00 214.279,46 188.683,54

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 64.503,49 55.291,00 62.412,39 -7.121,39

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 64.503,49 55.291,00 62.412,39 -7.121,39

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 291.098,28 458.254,00 276.691,85 181.562,15
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Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Markus Wolf
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Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -280.785,94 -276.900,00 -277.563,90 663,90

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.040.564,95 -5.090.320,00 -5.378.400,79 288.080,79

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -139.156,37 -241.750,00 -170.295,16 -71.454,84

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

0,00 0,00 -25.000,00 25.000,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-342.689,22 -346.399,00 -353.172,65 6.773,65

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.304,45 -522,00 -1.218,83 696,83

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-5.804.500,93 -5.955.891,00 -6.205.651,33 249.760,33

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 352.425,84 441.100,00 450.445,49 -9.345,49

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 76.771,14 73.233,00 55.313,50 17.919,50

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.847.819,63 1.851.136,00 2.255.845,14 -404.709,14

(697) davon: Einstellung in den Sonderposten 133.392,48 0,00 533.193,20 -533.193,20

14 66 Abschreibungen 732.363,96 702.064,00 697.688,13 4.375,87

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

38.142,32 46.500,00 36.626,70 9.873,30

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen

1.960.612,66 1.910.150,00 1.757.009,35 153.140,65

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 378,00 378,00 378,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 5.008.513,55 5.024.561,00 5.253.306,31 -228.745,31

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -795.987,38 -931.330,00 -952.345,02 21.015,02

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

-795.987,38 -931.330,00 -952.345,02 21.015,02

25 59 Außerordentliche Erträge -4.557,37 0,00 -164.846,86 164.846,86

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.493,20 0,00 15.641,70 -15.641,70

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 1.935,83 0,00 -149.205,16 149.205,16

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

-794.051,55 -931.330,00 -1.101.550,18 170.220,18

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -97.190,06 -69.380,00 -111.256,34 41.876,34

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 932.493,17 1.016.918,00 954.199,90 62.718,10

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 835.303,11 947.538,00 842.943,56 104.594,44

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 41.251,56 16.208,00 -258.606,62 274.814,62
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

65.545,71 98.716,40 15.700,96 83.015,44

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 65.545,71 98.716,40 15.700,96 83.015,44

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -82.651,02 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -136.608,25 -110.000,00 -544.325,52 434.325,52

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-9.181,54 -915.000,00 -77.712,95 -837.287,05

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -228.440,81 -1.025.000,00 -622.038,47 -402.961,53

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -162.895,10 -926.283,60 -606.337,51 -319.946,09
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Markus Wolf
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.

Allgemeine Ziele Versorgung der Neu-Anspacher Haushalte mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser,
Instandhaltung des öffentlichen Wasserleitungsnetzes,
Herstellung und Reparatur von Wasser-Hausanschlüssen,
Optimierung des Wasserleitungsnetzes.

Jahresabschluss 2020

Seite 145 von 336



 

Wasserversorgung  

Verbandsumlage 2012 - 2020 

 

 

 

Anmerkungen 

Der Wasserbeschaffungsverband hat die Aufgabe, das für die Verbandsmitglieder erforderliche Trink- 

und Brauchwasser aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch Fremdwasserbezug zu beschaffen und 

zu liefern. Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Verband unter Einbeziehung vorhandener Anlagen die 

notwendigen Anlagen zu planen, zu erstellen, zu betreiben, zu erhalten und die notwendigen 

Wasserrechte sicherzustellen. Er hat erforderliche Verträge zur Sicherstellung des 

Fremdwasserbezuges abzuschließen sowie die benötigten Grundstücke wie auch Grundstücks- und 

Durchleitungsrechte zu beschaffen. Ihm obliegt ebenfalls die Unterhaltung. Damit der Verband seine 

Aufgaben erfüllen kann, erhebt er von seinen Mitgliedern Beiträge. Nach Erstellung des endgültigen und 

geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung. Maßgebend für die Berechnung der Beiträge 

ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen Jahreswassermenge. 
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.593,92 -1.900,00 -9.280,02 7.380,02

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.658.579,14 -1.707.898,00 -1.846.831,88 138.933,88

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -22.203,72 -99.850,00 -132.304,25 32.454,25

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

0,00 0,00 -25.000,00 25.000,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-153.856,40 -151.103,00 -155.610,03 4.507,03

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.247,81 -500,00 -1.196,15 696,15

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-1.842.480,99 -1.961.251,00 -2.170.222,33 208.971,33

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 195.914,11 271.350,00 264.915,32 6.434,68

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 27.672,32 27.499,00 24.583,59 2.915,41

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250.174,71 237.092,00 573.500,43 -336.408,43

(697) davon: Einstellung in den Sonderposten 0,00 0,00 254.186,75 -254.186,75

14 66 Abschreibungen 237.934,62 218.509,00 223.991,39 -5.482,39

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

15.467,58 15.500,00 13.812,24 1.687,76

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen

920.404,76 964.250,00 792.453,91 171.796,09

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 378,00 378,00 378,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.647.946,10 1.734.578,00 1.893.634,88 -159.056,88

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -194.534,89 -226.673,00 -276.587,45 49.914,45

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

-194.534,89 -226.673,00 -276.587,45 49.914,45

25 59 Außerordentliche Erträge -2,36 0,00 -758,17 758,17

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.750,00 0,00 1.489,40 -1.489,40

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 3.747,64 0,00 731,23 -731,23

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

-190.787,25 -226.673,00 -275.856,22 49.183,22

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -64.512,45 -69.380,00 -61.041,92 -8.338,08

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 255.299,70 296.053,00 312.629,37 -16.576,37

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 190.787,25 226.673,00 251.587,45 -24.914,45

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -24.268,77 24.268,77
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

29.584,35 25.415,20 5.628,34 19.786,86

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 29.584,35 25.415,20 5.628,34 19.786,86

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -4.776,68 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -61.663,76 0,00 -29.988,49 29.988,49

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-9.181,54 -341.000,00 -13.157,98 -327.842,02

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -75.621,98 -341.000,00 -43.146,47 -297.853,53

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -46.037,63 -315.584,80 -37.518,13 -278.066,67
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Markus Wolf
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.

Allgemeine Ziele Versorgung mit Nahwärme.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -214.011,33 -220.000,00 -192.928,47 -27.071,53

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -280,92 -500,00 0,00 -500,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-214.292,25 -220.500,00 -192.928,47 -27.571,53

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 5.582,45 29.800,00 34.036,82 -4.236,82

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.256,18 4.515,00 4.339,24 175,76

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.864,32 108.420,00 82.097,64 26.322,36

14 66 Abschreibungen 44.782,51 44.614,00 44.831,96 -217,96

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 166.485,46 187.349,00 165.305,66 22.043,34

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -47.806,79 -33.151,00 -27.622,81 -5.528,19

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

-47.806,79 -33.151,00 -27.622,81 -5.528,19

25 59 Außerordentliche Erträge -14,72 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 22,31 -22,31

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -14,72 0,00 22,31 -22,31

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

-47.821,51 -33.151,00 -27.600,50 -5.550,50

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -32.655,57 0,00 -50.214,42 50.214,42

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 101.073,32 106.880,00 58.281,70 48.598,30

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 68.417,75 106.880,00 8.067,28 98.812,72

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 20.596,24 73.729,00 -19.533,22 93.262,22
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -951,51 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -67.484,41 0,00 -514.337,03 514.337,03

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 -574.000,00 -22.875,16 -551.124,84

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -68.435,92 -574.000,00 -537.212,19 -36.787,81

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -68.435,92 -574.000,00 -537.212,19 -36.787,81
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Dierk Mielke
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.

Allgemeine Ziele Beseitigung von Rest-, Papier-, Bio-, Elektro- und Sperrmüll,
Entsorgung des Grünschnitts der Neu-Anspacher Haushalte.
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Gebühreneinnahmen Abfall 2011-2020 

 

 

 

Anmerkungen 

In 2015 ist durch gesetzliche Bestimmungen eine zusätzliche Müllfraktion, die Biosammlung, 

eingeführt worden. Die Erhöhung der Gebühreneinnahmen in 2017 resultiert u.a. durch die Erhöhung 

der Kosten für die Grüneckentsorgung ab 01.01.2017 um 32,85 €/t und das für 2017 keine 

Gebührenrücklagen zur Verfügung standen.  
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -56.117,51 -50.000,00 -74.766,46 24.766,46

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.096.859,29 -1.106.203,00 -1.215.554,02 109.351,02

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -48.540,47 -83.000,00 -20.518,62 -62.481,38

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -56,64 -22,00 -22,68 0,68

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-1.201.573,91 -1.239.225,00 -1.310.861,78 71.636,78

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 73.331,46 52.750,00 68.199,40 -15.449,40

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 25.704,16 27.420,00 14.332,70 13.087,30

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 984.556,24 1.009.174,00 1.058.392,44 -49.218,44

14 66 Abschreibungen 8.325,00 8.047,00 7.766,00 281,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

18.322,49 15.500,00 17.803,04 -2.303,04

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.110.239,35 1.112.891,00 1.166.493,58 -53.602,58

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -91.334,56 -126.334,00 -144.368,20 18.034,20

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

-91.334,56 -126.334,00 -144.368,20 18.034,20

25 59 Außerordentliche Erträge -4.540,29 0,00 -163.372,05 163.372,05

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.743,20 0,00 468,02 -468,02

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -1.797,09 0,00 -162.904,03 162.904,03

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

-93.131,65 -126.334,00 -307.272,23 180.938,23

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 108.901,00 126.334,00 144.210,81 -17.876,81

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 108.901,00 126.334,00 144.210,81 -17.876,81

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 15.769,35 0,00 -163.061,42 163.061,42
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Markus Wolf
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.

Allgemeine Ziele Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser der städtischen Haushalte und Straßen,
Instandhaltung des Kanalrohrnetzes,
Herstellung und Reparatur von Kanal-Hausanschlüssen,
Nachweis EKVO,
Kontunität der Abwassergebühren unter Berücksichtigung von abwasserrelevanten Gesichtspunkten.
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Abwasserbeseitigung 

Verbandsumlage 2012 - 2020 

 

 

 

Anmerkungen 

Der Abwasserverband hat die Aufgabe Abwasser abzuleiten, zu behandeln und zu verwerten. Zu 

diesem Zweck hat er die nötigen Anlagen (Abwassersammler, Entlastungsanlagen, Regenrückhaltebe-

cken und Kläranlagen) zu planen, zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Außerdem hat er für die 

Beseitigung des anfallenden Klärschlammes zu sorgen. Damit der Verband seinen Aufgaben 

nachkommen kann, erhebt er von den Verbandsmitgliedern vierteljährliche Vorausleistungen. Nach 

Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung. Maßgebend 

für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen 

Wassermenge. 

 

Die Verbandsumlage wird 2020 um 10% gekürzt, weil wir in den vergangenen Jahren immer hohe 

Summen erstattet bekamen. 
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.063,18 -5.000,00 -588,95 -4.411,05

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.285.126,52 -2.276.219,00 -2.316.014,89 39.795,89

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -68.131,26 -58.400,00 -17.472,29 -40.927,71

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-188.832,82 -195.296,00 -197.562,62 2.266,62

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-2.546.153,78 -2.534.915,00 -2.531.638,75 -3.276,25

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 77.597,82 87.200,00 83.293,95 3.906,05

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 19.138,48 13.799,00 12.057,97 1.741,03

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 501.224,36 496.450,00 541.854,63 -45.404,63

(697) davon: Einstellung in den Sonderposten 133.392,48 0,00 279.006,45 -279.006,45

14 66 Abschreibungen 441.321,83 430.894,00 421.098,78 9.795,22

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

4.352,25 15.500,00 5.011,42 10.488,58

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen

1.040.207,90 945.900,00 964.555,44 -18.655,44

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 2.083.842,64 1.989.743,00 2.027.872,19 -38.129,19

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -462.311,14 -545.172,00 -503.766,56 -41.405,44

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

-462.311,14 -545.172,00 -503.766,56 -41.405,44

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -716,64 716,64

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 13.661,97 -13.661,97

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 12.945,33 -12.945,33

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

-462.311,14 -545.172,00 -490.821,23 -54.350,77

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -22,04 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 467.219,15 487.651,00 439.078,02 48.572,98

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 467.197,11 487.651,00 439.078,02 48.572,98

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 4.885,97 -57.521,00 -51.743,21 -5.777,79
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

35.961,36 73.301,20 10.072,62 63.228,58

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 35.961,36 73.301,20 10.072,62 63.228,58

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -76.922,83 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -7.460,08 -110.000,00 0,00 -110.000,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 0,00 -41.679,81 41.679,81

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -84.382,91 -110.000,00 -41.679,81 -68.320,19

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.421,55 -36.698,80 -31.607,19 -5.091,61
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Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
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Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.800,89 -3.100,00 -3.759,16 659,16

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.635,00 -2.000,00 -5.645,00 3.645,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -500,00 -250,00 -200,00 -50,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-545.043,44 -541.516,00 -578.971,13 37.455,13

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -77.798,97 -10.000,00 -11.709,21 1.709,21

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-629.778,30 -556.866,00 -600.284,50 43.418,50

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 173.245,65 206.200,00 186.754,87 19.445,13

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.959,91 17.300,00 10.754,85 6.545,15

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.099.200,85 967.723,00 933.603,14 34.119,86

14 66 Abschreibungen 1.022.536,12 1.009.058,00 1.029.480,36 -20.422,36

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

126.403,00 124.800,00 125.715,00 -915,00

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 474,00 474,00 474,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 2.432.819,53 2.325.555,00 2.286.782,22 38.772,78

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.803.041,23 1.768.689,00 1.686.497,72 82.191,28

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

1.803.041,23 1.768.689,00 1.686.497,72 82.191,28

25 59 Außerordentliche Erträge -32.472,44 0,00 -298,00 298,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 8.398,10 -8.398,10

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -32.472,44 0,00 8.100,10 -8.100,10

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

1.770.568,79 1.768.689,00 1.694.597,82 74.091,18

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -1.607,24 1.607,24

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.360.504,87 1.409.019,00 1.357.422,94 51.596,06

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.360.504,87 1.409.019,00 1.355.815,70 53.203,30

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 3.131.073,66 3.177.708,00 3.050.413,52 127.294,48
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

225.193,48 217.835,00 145.390,91 72.444,09

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 225.193,48 217.835,00 145.390,91 72.444,09

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -634,78 -80.000,00 0,00 -80.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -493.770,98 -361.000,00 -389.970,28 28.970,28

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen

-3.218,00 0,00 938,67 -938,67

  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-1.718,60 0,00 938,67 -938,67

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -497.623,76 -441.000,00 -389.031,61 -51.968,39

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -272.430,28 -223.165,00 -243.640,70 20.475,70
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Markus Wolf
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien.

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Straßen,
Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Brücken,
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und
Entsorgungsleitungen),
Straßenbeleuchtung.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt,
die Allgemeinheit.

Allgemeine Ziele Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen,
technisch verbrauchte Straßen entsprechend der Verkehrsplanung nach den gültigen Regeln der Technik wieder herzustellen.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.800,89 -3.100,00 -3.759,16 659,16

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.635,00 -2.000,00 -5.645,00 3.645,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 -200,00 200,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-540.726,44 -537.199,00 -566.955,13 29.756,13

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -77.798,97 -10.000,00 -11.709,21 1.709,21

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-624.961,30 -552.299,00 -588.268,50 35.969,50

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 159.220,24 193.000,00 175.421,22 17.578,78

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8.694,79 15.000,00 8.493,66 6.506,34

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.063.618,32 934.037,00 908.752,29 25.284,71

14 66 Abschreibungen 1.011.814,96 1.003.630,00 1.012.847,17 -9.217,17

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 474,00 474,00 474,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 2.243.822,31 2.146.141,00 2.105.988,34 40.152,66

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.618.861,01 1.593.842,00 1.517.719,84 76.122,16

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

1.618.861,01 1.593.842,00 1.517.719,84 76.122,16

25 59 Außerordentliche Erträge -32.472,44 0,00 -298,00 298,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 8.398,10 -8.398,10

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -32.472,44 0,00 8.100,10 -8.100,10

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

1.586.388,57 1.593.842,00 1.525.819,94 68.022,06

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -1.607,24 1.607,24

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.270.425,68 1.310.864,00 1.274.484,12 36.379,88

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.270.425,68 1.310.864,00 1.272.876,88 37.987,12

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2.856.814,25 2.904.706,00 2.798.696,82 106.009,18
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

110.693,48 92.835,00 8.295,13 84.539,87

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 110.693,48 92.835,00 8.295,13 84.539,87

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -634,78 -80.000,00 0,00 -80.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -282.219,02 -161.000,00 -130.876,05 -30.123,95

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen

-1.718,60 0,00 938,67 -938,67

  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-1.718,60 0,00 938,67 -938,67

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -284.572,40 -241.000,00 -129.937,38 -111.062,62

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -173.878,92 -148.165,00 -121.642,25 -26.522,75
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Markus Wolf
Auftragsgrundlage Städtische Satzungen, Handlungsanweisungen der Gremien der Stadt.

Kurzbeschreibung Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt,
die Allgemeinheit.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr.
Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Straßen, Wege und Plätze.
Leeren der Abfallbehälter in der Stadt.
Sicherstellung der Befahrbarkeit von Straßen und die Beseitigung von Eis und Schnee, so dass Verkehrsteilnehmer
unter Beachtung der ihnen auferlegten Vorschriften diese sicher nutzen können, nach beschlossener Straßenprioritätenliste.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -500,00 -250,00 0,00 -250,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-500,00 -250,00 0,00 -250,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 8.763,49 8.400,00 7.243,32 1.156,68

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.260,94 1.400,00 1.244,89 155,11

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.763,45 30.000,00 20.663,04 9.336,96

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 27.787,88 39.800,00 29.151,25 10.648,75

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 27.287,88 39.550,00 29.151,25 10.398,75

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

27.287,88 39.550,00 29.151,25 10.398,75

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

27.287,88 39.550,00 29.151,25 10.398,75

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 72.421,15 85.445,00 56.198,54 29.246,46

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 72.421,15 85.445,00 56.198,54 29.246,46

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 99.709,03 124.995,00 85.349,79 39.645,21
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Markus Wolf
Auftragsgrundlage Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.

Kurzbeschreibung Bau, Betrieb, Unterhalt und Pflege von öffentlichen Parkplätzen
(z.B. Park & Ride Bahnhof Neu-Anspach und Hausen).

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt,
die Allgemeinheit.

Allgemeine Ziele Herstellung von notwendigen öffentlichen Parkflächen,
Erreichung eines optimalen Zustandes (z.B. Sauberkeit) der Parkflächen,
Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzung dieser Parkflächen.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-4.317,00 -4.317,00 -5.336,00 1.019,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-4.317,00 -4.317,00 -5.336,00 1.019,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 3.501,67 3.800,00 3.152,79 647,21

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 256,64 300,00 228,64 71,36

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.704,44 3.686,00 3.820,40 -134,40

14 66 Abschreibungen 5.151,00 5.151,00 5.149,00 2,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 12.613,75 12.937,00 12.350,83 586,17

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 8.296,75 8.620,00 7.014,83 1.605,17

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

8.296,75 8.620,00 7.014,83 1.605,17

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

8.296,75 8.620,00 7.014,83 1.605,17

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.896,77 4.399,00 7.671,80 -3.272,80

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 3.896,77 4.399,00 7.671,80 -3.272,80

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 12.193,52 13.019,00 14.686,63 -1.667,63
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 54701 ÖPNV
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Hochtaunus,

Innerstädtischer Linienverkehr,
Unterhalt der ÖPNV-Anlagen.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.

Allgemeine Ziele Sicherung einer ausreichenden öffentlichen Verkehrsanbindung in allen Stadtteilen durch den Verkehrsverband
Hochtaunus oder eines innerstädtischen Linienverkehrs (AST).
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

0,00 0,00 -6.680,00 6.680,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

0,00 0,00 -6.680,00 6.680,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 1.760,25 1.000,00 937,54 62,46

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 747,54 600,00 787,66 -187,66

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.114,64 0,00 367,41 -367,41

14 66 Abschreibungen 5.570,16 277,00 11.484,19 -11.207,19

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

126.403,00 124.800,00 125.715,00 -915,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 148.595,59 126.677,00 139.291,80 -12.614,80

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 148.595,59 126.677,00 132.611,80 -5.934,80

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

148.595,59 126.677,00 132.611,80 -5.934,80

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

148.595,59 126.677,00 132.611,80 -5.934,80

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 13.761,27 8.311,00 19.068,48 -10.757,48

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 13.761,27 8.311,00 19.068,48 -10.757,48

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 162.356,86 134.988,00 151.680,28 -16.692,28
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

114.500,00 125.000,00 136.480,18 -11.480,18

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 114.500,00 125.000,00 136.480,18 -11.480,18

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -211.551,96 -200.000,00 -259.094,23 59.094,23

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-1.499,40 0,00 0,00 0,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -213.051,36 -200.000,00 -259.094,23 59.094,23

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -98.551,36 -75.000,00 -122.614,05 47.614,05
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Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
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Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -476.479,72 -319.133,00 -234.575,99 -84.557,01

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -150.778,01 -272.000,00 -175.148,33 -96.851,67

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.885,83 -12.000,00 -21.608,20 9.608,20

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-133.584,43 -141.000,00 -168.189,94 27.189,94

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-24.343,00 -24.343,00 -24.482,50 139,50

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.925,34 0,00 -1.518,25 1.518,25

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-793.996,33 -768.476,00 -625.523,21 -142.952,79

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 280.636,33 308.100,00 314.703,24 -6.603,24

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 20.132,72 22.900,00 21.390,54 1.509,46

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525.873,56 459.708,94 192.889,32 266.819,62

14 66 Abschreibungen 78.397,30 74.903,00 82.127,37 -7.224,37

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.513,46 2.449,00 2.231,46 217,54

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 907.553,37 868.060,94 613.341,93 254.719,01

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 113.557,04 99.584,94 -12.181,28 111.766,22

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

113.557,04 99.584,94 -12.181,28 111.766,22

25 59 Außerordentliche Erträge -380,55 0,00 -2.841,30 2.841,30

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 554,27 0,00 36,73 -36,73

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 173,72 0,00 -2.804,57 2.804,57

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

113.730,76 99.584,94 -14.985,85 114.570,79

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -123.991,83 -165.801,00 -90.211,00 -75.590,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 592.083,99 627.715,00 650.241,28 -22.526,28

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 468.092,16 461.914,00 560.030,28 -98.116,28

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 581.822,92 561.498,94 545.044,43 16.454,51
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 3.338,50 -3.338,50

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 900,00 756,30 143,70

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 900,00 4.094,80 -3.194,80

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -5.487,60 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.142,38 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-8.531,30 -52.397,06 -25.817,28 -26.579,78

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -19.161,28 -52.397,06 -25.817,28 -26.579,78

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.161,28 -51.497,06 -21.722,48 -29.774,58
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Markus Wolf
Auftragsgrundlage Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün-, Park- und Freizeitflächen.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt,
die Allgemeinheit.

Allgemeine Ziele Erreichung eines optimalen Zustandes der Flächen,
Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer bei angemessenen Kosten,
Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Grün-, Park- und Freizeitflächen,
Bereitstellung und Erhalt einer guten Infrastruktur für die Neu-Anspacher Bürgerinnen und Bürger.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

0,00 0,00 0,00 0,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 15.902,65 17.200,00 16.822,96 377,04

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 975,08 1.300,00 943,98 356,02

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.455,00 170,00 403,65 -233,65

14 66 Abschreibungen 12.971,00 12.959,00 12.945,00 14,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 31.303,73 31.629,00 31.115,59 513,41

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 31.303,73 31.629,00 31.115,59 513,41

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

31.303,73 31.629,00 31.115,59 513,41

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

31.303,73 31.629,00 31.115,59 513,41

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 187.677,66 175.632,00 171.838,92 3.793,08

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 187.677,66 175.632,00 171.838,92 3.793,08

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 218.981,39 207.261,00 202.954,51 4.306,49
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Markus Wolf
Auftragsgrundlage Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters,

das Baugesetzbuch,
das Hessische Naturschutzgesetz,
das Hessiche Wassergesetz,
weitere Spezialgesetze.

Kurzbeschreibung Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Grundstückseigentümer.
Allgemeine Ziele Herstellung eines guten Gewässerzustandes auch als Prävention für einen Hochwasserschutz.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -37,50 0,00 -36,75 36,75

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-16.009,00 -16.009,00 -16.009,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-16.046,50 -16.009,00 -16.045,75 36,75

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 7.220,67 8.200,00 7.014,85 1.185,15

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 529,06 700,00 502,37 197,63

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.911,20 46.250,00 34.445,01 11.804,99

14 66 Abschreibungen 23.342,00 23.343,00 23.343,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 83.002,93 78.493,00 65.305,23 13.187,77

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 66.956,43 62.484,00 49.259,48 13.224,52

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

66.956,43 62.484,00 49.259,48 13.224,52

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen -430,29 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -430,29 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

66.526,14 62.484,00 49.259,48 13.224,52

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -300,00 -4.410,00 -3.921,00 -489,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 35.058,13 40.686,00 37.978,06 2.707,94

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 34.758,13 36.276,00 34.057,06 2.218,94

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 101.284,27 98.760,00 83.316,54 15.443,46
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage Friedhofs- und Bestattungsgesetz,

Friedhofsordnung,
Beschlüsse der Gremien.

Kurzbeschreibung Abwicklung von Sterbefällen,
Bereitstellung von Grabstellen als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen,
Vergabe und Berechnung der Grabstätten,
Friedhofs- und Grünflächenpflege,
Unterhaltung der Trauerhallen.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele Sicherung eines würdigen Bestattungswesen,

Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen,
Durchführung des kommunalen Bestattungswesens,
einschließlich der Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -150.778,01 -272.000,00 -175.148,33 -96.851,67

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-6.934,00 -6.934,00 -6.934,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-157.712,01 -278.934,00 -182.082,33 -96.851,67

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 53.050,11 39.000,00 39.982,00 -982,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.130,62 2.900,00 2.736,03 163,97

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.870,79 48.505,94 27.852,01 20.653,93

14 66 Abschreibungen 29.367,95 28.645,00 31.079,64 -2.434,64

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 37,00 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 115.456,47 119.050,94 101.649,68 17.401,26

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -42.255,54 -159.883,06 -80.432,65 -79.450,41

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

-42.255,54 -159.883,06 -80.432,65 -79.450,41

25 59 Außerordentliche Erträge -380,55 0,00 -1.085,00 1.085,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -380,55 0,00 -1.085,00 1.085,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

-42.636,09 -159.883,06 -81.517,65 -78.365,41

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -85.590,00 -119.000,00 -86.290,00 -32.710,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 257.678,67 296.088,00 266.085,62 30.002,38

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 172.088,67 177.088,00 179.795,62 -2.707,62

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 129.452,58 17.204,94 98.277,97 -81.073,03
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.142,38 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-395,95 -19.897,06 -485,55 -19.411,51

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -5.538,33 -19.897,06 -485,55 -19.411,51

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.538,33 -19.897,06 -485,55 -19.411,51
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Technische Dienste und Landschaft Markus Wolf
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien.

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Feld- und Wirtschaftswegen.

Allgemeine Ziele Effektive Zusammenarbeit mit den Ortslandwirten und den Jagdgenossenschaften,
Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Feld- und Wirtschaftswege,

Bei Erneuerung von Wirtschaftswegen ist eine Beteiligung der Jagdgenossenschaft anzustreben.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 0,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.925,34 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-5.325,34 -1.400,00 -1.400,00 0,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 9.380,48 10.300,00 9.314,80 985,20

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.306,65 1.500,00 1.392,39 107,61

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.258,40 52.000,00 49.586,58 2.413,42

14 66 Abschreibungen 6.483,00 6.483,00 6.481,00 2,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 68.428,53 70.283,00 66.774,77 3.508,23

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 63.103,19 68.883,00 65.374,77 3.508,23

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

63.103,19 68.883,00 65.374,77 3.508,23

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

63.103,19 68.883,00 65.374,77 3.508,23

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 49.869,75 63.202,00 83.655,49 -20.453,49

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 49.869,75 63.202,00 83.655,49 -20.453,49

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 112.972,94 132.085,00 149.030,26 -16.945,26
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Forst Christoph Waehlert
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien,

Hessisches Forstgesetz,
weitere Spezialgesetze.

Kurzbeschreibung Holzproduktion,
Erhaltung und Forderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes,
Beförsterungsbeitrag.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt,
Holzproduzierende Unternehmen.

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes,
Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung,
Begleitung von Hessen Forst bei der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplanes.

Jahresabschluss 2020

Seite 184 von 336



Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -476.442,22 -319.133,00 -234.539,24 -84.593,76

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.885,83 -12.000,00 -21.608,20 9.608,20

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-133.584,43 -141.000,00 -168.189,94 27.189,94

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

0,00 0,00 -139,50 139,50

09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.518,25 1.518,25

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-614.912,48 -472.133,00 -425.995,13 -46.137,87

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 195.082,42 233.400,00 241.568,63 -8.168,63

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13.191,31 16.500,00 15.815,77 684,23

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 392.378,17 312.783,00 80.602,07 232.180,93

14 66 Abschreibungen 6.233,35 3.473,00 8.278,73 -4.805,73

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.476,46 2.449,00 2.231,46 217,54

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 609.361,71 568.605,00 348.496,66 220.108,34

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -5.550,77 96.472,00 -77.498,47 173.970,47

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

-5.550,77 96.472,00 -77.498,47 173.970,47

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.756,30 1.756,30

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 984,56 0,00 36,73 -36,73

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 984,56 0,00 -1.719,57 1.719,57

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

-4.566,21 96.472,00 -79.218,04 175.690,04

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -38.101,83 -42.391,00 0,00 -42.391,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 61.799,78 52.107,00 90.683,19 -38.576,19

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 23.697,95 9.716,00 90.683,19 -80.967,19

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 19.131,74 106.188,00 11.465,15 94.722,85
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 3.338,50 -3.338,50

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 900,00 756,30 143,70

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 900,00 4.094,80 -3.194,80

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -5.487,60 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-8.135,35 -32.500,00 -25.331,73 -7.168,27

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe -13.622,95 -32.500,00 -25.331,73 -7.168,27

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.622,95 -31.600,00 -21.236,93 -10.363,07
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Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
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Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.430,77 -142.000,00 -5.302,09 -136.697,91

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-26.775,00 -26.776,00 -30.251,00 3.475,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -147,48 -28.185,00 -147,48 -28.037,52

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-46.353,25 -196.961,00 -35.700,57 -161.260,43

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 71.883,78 72.400,00 73.899,87 -1.499,87

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 35.871,17 21.530,00 31.443,49 -9.913,49

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.016,04 40.750,00 6.591,83 34.158,17

14 66 Abschreibungen 9.543,00 9.544,00 9.544,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 158.313,99 144.224,00 121.479,19 22.744,81

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 111.960,74 -52.737,00 85.778,62 -138.515,62

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

111.960,74 -52.737,00 85.778,62 -138.515,62

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

111.960,74 -52.737,00 85.778,62 -138.515,62

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 25.820,85 22.894,00 28.903,92 -6.009,92

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 25.820,85 22.894,00 28.903,92 -6.009,92

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 137.781,59 -29.843,00 114.682,54 -144.525,54
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Bauen, Wohnen und Umwelt Sarah Corell
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien,

das Baugesetzbuch,
das Hessiche Naturschutzgesetz,
weitere Gesetze.

Kurzbeschreibung Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz,
alternative Energieprojekte,
Energieberatung,
Umweltveranstaltungen,
Patenschaften für Grünanlagen.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt,
insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer,
Umweltorganisationen und -verbände.

Allgemeine Ziele Durchführung von Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz.
Koordinierung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen.
Sicherung, Entwicklung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung.
Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz natürlicher Ressourcen.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.430,77 -142.000,00 -5.302,09 -136.697,91

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-26.775,00 -26.776,00 -30.251,00 3.475,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -147,48 -28.185,00 -147,48 -28.037,52

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-46.353,25 -196.961,00 -35.700,57 -161.260,43

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 71.883,78 72.400,00 73.899,87 -1.499,87

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 35.871,17 21.530,00 31.443,49 -9.913,49

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.016,04 40.750,00 6.591,83 34.158,17

14 66 Abschreibungen 9.543,00 9.544,00 9.544,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 158.313,99 144.224,00 121.479,19 22.744,81

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 111.960,74 -52.737,00 85.778,62 -138.515,62

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

111.960,74 -52.737,00 85.778,62 -138.515,62

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

111.960,74 -52.737,00 85.778,62 -138.515,62

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 25.820,85 22.894,00 28.903,92 -6.009,92

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 25.820,85 22.894,00 28.903,92 -6.009,92

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 137.781,59 -29.843,00 114.682,54 -144.525,54
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00
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Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
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Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -51.574,48 -56.072,00 -41.023,69 -15.048,31

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.480,14 -9.640,00 -6.770,50 -2.869,50

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.206,30 -4.800,00 -2.040,35 -2.759,65

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-49.523,97 -48.382,00 -49.613,20 1.231,20

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -44.505,95 -42.950,00 -37.394,29 -5.555,71

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-163.290,84 -161.844,00 -136.842,03 -25.001,97

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 223.127,41 219.800,00 221.184,34 -1.384,34

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.326,13 17.490,00 16.845,70 644,30

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 177.078,89 184.521,44 132.129,55 52.391,89

14 66 Abschreibungen 62.319,97 59.712,00 60.250,14 -538,14

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

0,00 4.500,00 0,00 4.500,00

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.507,52 300,00 4.356,90 -4.056,90

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 481.359,92 486.323,44 434.766,63 51.556,81

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 318.069,08 324.479,44 297.924,60 26.554,84

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 999,43 2.000,00 639,67 1.360,33

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 999,43 2.000,00 639,67 1.360,33

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

319.068,51 326.479,44 298.564,27 27.915,17

25 59 Außerordentliche Erträge -15.680,18 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.040,86 0,00 1.209,20 -1.209,20

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -12.639,32 0,00 1.209,20 -1.209,20

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

306.429,19 326.479,44 299.773,47 26.705,97

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -14.730,30 -20.733,00 -15.965,39 -4.767,61

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 128.192,97 163.137,00 103.020,74 60.116,26

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 113.462,67 142.404,00 87.055,35 55.348,65

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 419.891,86 468.883,44 386.828,82 82.054,62
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 -9.741,44 -5.125,19 -4.616,25

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 -9.741,44 -5.125,19 -4.616,25

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -9.741,44 -5.125,19 -4.616,25
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Assistenz Bürgermeister Oliver Lorenz
Auftragsgrundlage Beschlüsse,

Richtlinien,
Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.

Kurzbeschreibung Erstellen von Infobroschüren und Publikationen,
Werbemaßnahmen für Gewerbeansiedlungen,
Wirtschaftsbeirat,
Mitgliedschaften Wirtschaftsförderung Region Frankfurt-Rhein-Main und Taunus-Touristik-Service.

Zielgruppe In Neu-Anspach ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art,
die Interesse an einem Standort in Neu-Anspach bekunden.

Allgemeine Ziele Maßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Neu-Anspach,
Arbeitsplätze zu erhalten bzw. zusätzliche zu schaffen,
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren zum Erhalt,
Steigerung der Einnahmen der Stadt.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -176,70 0,00 -55,40 55,40

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-176,70 0,00 -55,40 55,40

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 35.708,82 31.200,00 28.804,47 2.395,53

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.677,91 2.290,00 2.141,92 148,08

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.080,31 14.600,00 3.757,08 10.842,92

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 49.467,04 48.090,00 34.703,47 13.386,53

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 49.290,34 48.090,00 34.648,07 13.441,93

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

49.290,34 48.090,00 34.648,07 13.441,93

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

49.290,34 48.090,00 34.648,07 13.441,93

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 12.237,94 15.429,00 16.457,19 -1.028,19

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 12.237,94 15.429,00 16.457,19 -1.028,19

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 61.528,28 63.519,00 51.105,26 12.413,74
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.).

Wochenmarkt jeden Samstag,
Nikolausmarkt und Weihnachtsmarkt Westerfeld.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ebenso wie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden.
Allgemeine Ziele Bereitstellung eines Wochenmarktes als Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung mit frischen und vielfältigen

Produkten aus der Region.
Unterstützung bei der Durchführung des Nikolausmarktes und des Weihnachtsmarktes Westerfeld.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.810,50 -1.800,00 -1.932,50 132,50

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -655,50 -600,00 -507,50 -92,50

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-2.466,00 -2.400,00 -2.440,00 40,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 2.433,79 2.700,00 2.607,62 92,38

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.258,94 1.200,00 1.448,79 -248,79

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.672,78 6.150,00 3.293,39 2.856,61

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

0,00 4.500,00 0,00 4.500,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 9.365,51 14.550,00 7.349,80 7.200,20

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 6.899,51 12.150,00 4.909,80 7.240,20

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

6.899,51 12.150,00 4.909,80 7.240,20

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

6.899,51 12.150,00 4.909,80 7.240,20

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 25.921,09 29.853,00 9.123,25 20.729,75

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 25.921,09 29.853,00 9.123,25 20.729,75

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 32.820,60 42.003,00 14.033,05 27.969,95
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung Vermietung von Räumlichkeiten und der Gaststätte im Bürgerhaus.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine der Stadt.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -36.520,06 -42.342,00 -27.947,21 -14.394,79

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.111,14 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.002,55 -3.000,00 -1.407,85 -1.592,15

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-45.139,00 -45.139,00 -45.227,20 88,20

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.179,42 -22.100,00 -21.038,33 -1.061,67

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-112.952,17 -112.581,00 -95.620,59 -16.960,41

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 160.073,95 160.500,00 163.838,08 -3.338,08

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.655,22 12.000,00 11.474,49 525,51

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.713,65 99.896,44 90.803,22 9.093,22

14 66 Abschreibungen 51.838,00 50.371,00 49.721,05 649,95

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.115,96 0,00 3.991,73 -3.991,73

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 344.396,78 322.767,44 319.828,57 2.938,87

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 231.444,61 210.186,44 224.207,98 -14.021,54

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 999,43 2.000,00 639,67 1.360,33

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 999,43 2.000,00 639,67 1.360,33

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

232.444,04 212.186,44 224.847,65 -12.661,21

25 59 Außerordentliche Erträge -15.680,18 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.040,86 0,00 1.209,20 -1.209,20

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -12.639,32 0,00 1.209,20 -1.209,20

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

219.804,72 212.186,44 226.056,85 -13.870,41

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -14.730,30 -18.583,00 -15.325,97 -3.257,03

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 56.220,51 74.023,00 47.496,44 26.526,56

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 41.490,21 55.440,00 32.170,47 23.269,53

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 261.294,93 267.626,44 258.227,32 9.399,12
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 -9.741,44 -4.902,10 -4.839,34

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 -9.741,44 -4.902,10 -4.839,34

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -9.741,44 -4.902,10 -4.839,34
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung Vermietung von Räumlichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern und anderen

Gemeinschaftseinrichtungen.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Vereine von Neu-Anspach.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.877,72 -13.730,00 -13.021,08 -708,92

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.558,50 -7.840,00 -4.838,00 -3.002,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.548,25 -1.200,00 -125,00 -1.075,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-4.384,97 -3.243,00 -4.386,00 1.143,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -18.326,53 -20.850,00 -16.355,96 -4.494,04

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-47.695,97 -46.863,00 -38.726,04 -8.136,96

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 24.910,85 25.400,00 25.934,17 -534,17

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.734,06 2.000,00 1.780,50 219,50

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.612,15 63.875,00 34.275,86 29.599,14

14 66 Abschreibungen 10.481,97 9.341,00 10.529,09 -1.188,09

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 391,56 300,00 365,17 -65,17

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 78.130,59 100.916,00 72.884,79 28.031,21

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 30.434,62 54.053,00 34.158,75 19.894,25

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

30.434,62 54.053,00 34.158,75 19.894,25

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

30.434,62 54.053,00 34.158,75 19.894,25

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -2.150,00 -639,42 -1.510,58

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 33.813,43 43.832,00 29.943,86 13.888,14

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 33.813,43 41.682,00 29.304,44 12.377,56

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 64.248,05 95.735,00 63.463,19 32.271,81

Jahresabschluss 2020

Seite 204 von 336



Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 0,00 -223,09 223,09

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 -223,09 223,09

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 -223,09 223,09
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Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Finanz- und Rechnungswesen Sebastian Knull
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Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -371.158,62 -390.000,00 -389.777,40 -222,60

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -1,50 1,50

05 55 Steuern und steuerähnliche  Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen
Umlagen

-19.494.246,55 -21.225.889,00 -19.962.481,23 -1.263.407,77

06 547 Erträge aus Transferleistungen -762.058,81 -762.057,00 -762.058,79 1,79

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-2.370.173,00 -3.427.800,00 -4.147.560,99 719.760,99

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-39.300,00 -34.475,00 -29.650,00 -4.825,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-23.036.936,98 -25.840.221,00 -25.291.529,91 -548.691,09

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 288,78 450,00 388,87 61,13

14 66 Abschreibungen 254.418,01 0,00 -176.087,88 176.087,88

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen

10.792.915,92 12.423.068,00 12.344.758,82 78.309,18

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 11.047.622,71 12.423.518,00 12.169.059,81 254.458,19

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -11.989.314,27 -13.416.703,00 -13.122.470,10 -294.232,90

21 56, 57 Finanzerträge -20.280,77 -68.330,00 -17.702,94 -50.627,06

22 77 Finanzaufwendungen 1.309.336,62 1.011.200,00 951.681,99 59.518,01

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 1.289.055,85 942.870,00 933.979,05 8.890,95

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

-10.700.258,42 -12.473.833,00 -12.188.491,05 -285.341,95

25 59 Außerordentliche Erträge -360.306,59 0,00 5.394,06 -5.394,06

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -360.306,59 0,00 5.394,06 -5.394,06

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

-11.060.565,01 -12.473.833,00 -12.183.096,99 -290.736,01

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.571.186,85 -1.593.423,00 -1.383.374,93 -210.048,07

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.571.186,85 -1.593.423,00 -1.383.374,93 -210.048,07

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -12.631.751,86 -14.067.256,00 -13.566.471,92 -500.784,08
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 22.116,32 -22.116,32

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

910.438,15 1.509.185,60 20.321,83 1.488.863,77

Summe 910.438,15 1.509.185,60 42.438,15 1.466.747,45

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

-1.973.688,39 -1.811.160,00 -1.598.015,72 -213.144,28

Summe -1.973.688,39 -1.811.160,00 -1.598.015,72 -213.144,28

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.063.250,24 -301.974,40 -1.555.577,57 1.253.603,17
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Finanz- und Rechnungswesen Sebastian Knull
Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)
Kurzbeschreibung Gemeindesteuern,

Steueranteile,
allgemeine Zuweisungen,
Schlüsselzuweisungen,
allgemeine Umlagen,
Kreis- und Schulumlage.

Allgemeine Ziele Die notwendigen Arbeiten in diesem Bereich werden im Wesentlichen durch die gemeinsame Kämmerei der Städte
Neu-Anspach und Usingen erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen
Einfluß hat.
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Selbstfinanzierungsquote im überörtlichen Vergleich 

 

 

Quelle: 227. Vergleichende Prüfung „Ordnungsbehörden II“ vom Hessischen Rechnungshof 

 

Neu-Anspach liegt in den Jahren 2015 bis 2017 mit durchschnittlich 23,4 % 

Punkten unter dem Median aus 16 Vergleichskommunen. 

Im Durchschnitt belegt Neu-Anspach Platz 14 von 16 Vergleichskommunen. 
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Juni 2020

Hebesatz in Prozent
(Veränderung zu 2019)

Gewerbe- Grundsteuer

Stadt/Gemeinde steuer A B
1. Hund

Für gefährliche 
Hunde

einmalig
wiederkeh-

rend
2019 2020

Bad Homburg 385 190 345 57,00 nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein ja
Friedrichsdorf 357 450 450 78,00 504,00 nein ja ja nein nein nein nein nein nein ja 2 ja
Glashütten 380 450 535 (+85) 54,00 nein nein ja nein nein nein ja [10%] nein nein nein nein ja
Grävenwiesbach 370 350 490 60,00 300,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja
Königstein 380 0 540 72,00 nein nein ja nein nein nein ja [10%] ja nein nein nein ja
Kronberg 357 400 470 72,00 720,00 nein ja nein nein nein ja [10%] ja nein nein nein ja
Neu-Anspach 380 350 678 (-62)1 60,00 600,00 nein ja nein nein ja ja [15%] nein nein3 nein nein ja
Oberursel 410 450 750 (+155) 72,00 nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein ja ja
Schmitten 360 660 (+135) 660 (+135) 66 (+6) 330 (+30) nein nein nein nein nein ja [10%] nein ja nein nein ja
Steinbach 370 650 650 72,00 800,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja
Usingen 357 350 415 60,00 600,00 nein ja nein nein ja ja [10%] ja nein nein nein ja
Wehrheim 357 332 365 60,00 nein nein ja nein nein nein ja [10%] nein nein ja nein ja
Weilrod 360 380 450 (+70) 75,00 150,00 nein ja nein nein nein ja [12,5%] ja nein nein nein ja
Ø Hochtaunuskreis 371 (unv.) 386(+11) 523(+45) 66,00 501(+4) 0 von 13 12 von 13 1 von 13 0 von 13 2 von 13 8 von 13 6 von 13 1 von 13 1  von 13 2 von 13 13 von 13

1 Hebesatz wurde erst im Zuge des Nachtragshaushaltes von 540 auf 740 erhöht
2 Defizit wird durch Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen
3 Straßenbeitragssatzung 2019 vor Anwendung abgeschafft

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden 

Defizitärer Haushalt Verabschie- 
dung

StraßenbeiträgeHundesteuer (in Euro) Vergnügung-
steuer

Kulturförder-
abgabe

Wettauf-
wandsteuer

Pferde-
steuer

Spiel-
apparate-

steuer

Zweitwoh-
nungsteuer

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2020
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Gewerbesteuer
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51%

49%

Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler
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Ertragskraft im überörtlichen Vergleich 

 

 

Quelle: 227. Vergleichende Prüfung „Ordnungsbehörden II“ vom Hessischen Rechnungshof 

 

Als Gradmesser für die Ertragskraft wies die Stadt Neu-Anspach auf einen 

überdurchschnittlichen Handlungsspielraum aufgrund verfügbarer Deckungsmittel 

aus. Damit hat Neu-Anspach gute Bedingungen für eine solide Haushaltswirtschaft. 
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

05 55 Steuern und steuerähnliche  Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen
Umlagen

-19.494.246,55 -21.225.889,00 -19.962.481,23 -1.263.407,77

06 547 Erträge aus Transferleistungen -762.058,81 -762.057,00 -762.058,79 1,79

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

-2.370.173,00 -3.427.800,00 -4.138.272,00 710.472,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-39.300,00 -34.475,00 -29.650,00 -4.825,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-22.665.778,36 -25.450.221,00 -24.892.462,02 -557.758,98

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 123,08 0,00 0,00 0,00

14 66 Abschreibungen 261.477,88 0,00 -173.570,79 173.570,79

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen

10.792.915,92 12.423.068,00 12.344.758,82 78.309,18

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 11.054.516,88 12.423.068,00 12.171.188,03 251.879,97

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -11.611.261,48 -13.027.153,00 -12.721.273,99 -305.879,01

21 56, 57 Finanzerträge -12.340,00 -60.300,00 -850,00 -59.450,00

22 77 Finanzaufwendungen 370.475,00 16.000,00 78.423,06 -62.423,06

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 358.135,00 -44.300,00 77.573,06 -121.873,06

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

-11.253.126,48 -13.071.453,00 -12.643.700,93 -427.752,07

25 59 Außerordentliche Erträge -9.974,87 0,00 -4.535,90 4.535,90

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -9.974,87 0,00 -4.535,90 4.535,90

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

-11.263.101,35 -13.071.453,00 -12.648.236,83 -423.216,17

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -11.263.101,35 -13.071.453,00 -12.648.236,83 -423.216,17
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Produktbeschreibung Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.
Neu-Anspach

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Finanz- und Rechnungswesen Sebastian Knull
Auftragsgrundlage Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach.

Kurzbeschreibung Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.

Zielgruppe Gremien der Stadt,
Bürgerinnen und Bürger.

Allgemeine Ziele Sicherung der Liquidität,
Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt,
Prüfungen von Möglichkeiten zur Umschuldung,
Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadt.

Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen,
welche tatsächlichen Kosten mit den jeweiligen Leistungen der Stadt verbunden sind, als Grundlage für
Kostenvergleiche und als Grundlage für die Entscheidungen der politischen Gremien.
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Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.
Neu-Anspach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2019

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2020

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2020

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -371.158,62 -390.000,00 -389.777,40 -222,60

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -1,50 1,50

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u.
allgemeine Umlagen

0,00 0,00 -9.288,99 9.288,99

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen

-371.158,62 -390.000,00 -399.067,89 9.067,89

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165,70 450,00 388,87 61,13

14 66 Abschreibungen -7.059,87 0,00 -2.517,09 2.517,09

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) -6.894,17 450,00 -2.128,22 2.578,22

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -378.052,79 -389.550,00 -401.196,11 11.646,11

21 56, 57 Finanzerträge -7.940,77 -8.030,00 -16.852,94 8.822,94

22 77 Finanzaufwendungen 938.861,62 995.200,00 873.258,93 121.941,07

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22) 930.920,85 987.170,00 856.405,99 130.764,01

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)

552.868,06 597.620,00 455.209,88 142.410,12

25 59 Außerordentliche Erträge -350.331,72 0,00 9.929,96 -9.929,96

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -350.331,72 0,00 9.929,96 -9.929,96

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)

202.536,34 597.620,00 465.139,84 132.480,16

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.571.186,85 -1.593.423,00 -1.383.374,93 -210.048,07

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.571.186,85 -1.593.423,00 -1.383.374,93 -210.048,07

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.368.650,51 -995.803,00 -918.235,09 -77.567,91
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Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres 2019

Fortgeschr. Ansatz
des HHJ 2020

Ergebnis des
HHJ 2020

Vergl. fortgeschr.
Ansatz

./.Ergebnis HHJ 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

0,00 0,00 22.116,32 -22.116,32

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

910.438,15 1.509.185,60 20.321,83 1.488.863,77

Summe 910.438,15 1.509.185,60 42.438,15 1.466.747,45

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

-1.973.688,39 -1.811.160,00 -1.598.015,72 -213.144,28

Summe -1.973.688,39 -1.811.160,00 -1.598.015,72 -213.144,28

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.063.250,24 -301.974,40 -1.555.577,57 1.253.603,17
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111-01 (11103) Betr./Gesch-ausstattung Verwaltung 10.000,00 10.000,00 5.845,61 4.154,39

111-11 (11106) Erwerb von Software 43.550,00 43.550,00 38.522,91 5.027,09 -27.791,00 27.791,00

111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV 19.500,00 19.500,00 6.874,62 12.625,38

111-14 (11110) Verkauf Liegensch.Neu-Ansp.,
Bahnhofstr.27

111-15 (11110) Verkauf Liegensch.Hausen,
Hauptstr.70

111-16 (11110) Verkauf Liegensch.Hausen,
Hauptstr.68

111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken 20.000,00 20.000,00 -36,73 20.036,73 -59.000,00 -1.432,42 -57.567,58

111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer
Wohnungsbau

111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof 18.000,00 18.000,00 12,00 17.988,00 -2.500,00 -11,99 -2.488,01

111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof 7.000,00 7.000,00 7.000,00 -419,00 419,00

111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof 10.000,00 10.000,00 579,23 9.420,77

111-68 (11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge 11.063,63 -11.063,63

122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt 7.000,00 7.000,00 7.000,00

126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein 6.910,00 6.910,00 7.146,55 -236,55

126-08 (12601)
Anschaff.v.Mannschaftstranspotbussen FFW

30.000,00 30.000,00 30.000,00 -20.000,00 -20.000,00

126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach 8.490,00 8.490,00 6.179,75 2.310,25

126-11 (12601) ELW 1 FFW Anspach 108.561,38 -108.561,38

126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach

126-13 (12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW
Anspach

126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen 8.750,00 8.750,00 6.587,71 2.162,29

126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach

126-22 (12601) Fertiggarage FFW Hausen

126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am
Berg

11.835,00 11.835,00 7.420,00 4.415,00

126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk 6.640,00 6.640,00 6.640,00

126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW
Atemschutz

3.450,00 3.450,00 2.061,32 1.388,68

272-03 (27201) Ankauf Räumlichkeiten Bücherei 2.000,00 2.000,00 2.000,00

281-01 (28101) Bewegl. Anlageverm.
Kulturförderung

315-01 (31501) Seniorenbeirat

315-03 (31501) Investitionszuschuss Ansiedlung
Hausärzte

361-02-1 (36102) Anbau neue Gruppe Ev. Kita
Hausen

133.000,00 133.000,00 58.596,59 74.403,41 -119.700,00 -119.700,00

361-03 (36101) Investitionszuschuss Ev. Kiga
Anspach

361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule
Hasenb.

100.000,00 100.000,00 100.000,00

362-01 (36201) Anbau
Jugendhaus/Mehrgenerationenhaus

365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita
Rasselbande

724,11 724,11

365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga
Abenteuerland

1.400,00 1.400,00 1.028,85 371,15

365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener
Rappelk.

850,00 850,00 1.474,41 -624,41

365-05-2 (36502) Anbau Schlafraum Kita Hausener
Rappelkiste

50.000,00 50.000,00 56.274,53 -6.274,53 -45.000,00 -45.000,00

365-08 (36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa
Kunterbunt

366-04 (36601) Spielgeräte 8.000,00 8.000,00 36.996,38 -28.996,38 -1.308,48 1.308,48

424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad 25.000,00 25.219,33 1.362,35 23.856,98 -827,72 827,72

424-02-10 (42402) Neubau Kühlhaus Gaststätte
Waldschwimmbad

10.000,00 10.000,00 10.000,00
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424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad 250.000,00 250.000,00 250.000,00 -100.000,00 -100.000,00

424-08-2 (42401) Zaunanlage Sportanlage
Westerfeld

424-10-1 (42401) Zaunanlage Sportanlage Hausen

533-02 (53301) Installation von Datenloggern 5.000,00 5.000,00 3.973,50 1.026,50

533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen
(Wasser)

4.000,00 4.000,00 5.035,10 -1.035,10

533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung
Wassernetz

302.000,00 302.000,00 4.806,94 297.193,06

533-08 (53301) Zuschuss aus Wasserbeiträgen -5.628,34 5.628,34

533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke

533-10 (53301) Ern. Wasserleitung Schmittener Str.

534-06 (53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem
Burgflecken/An d

534-07 (53401) Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In
der Us

-1.487,50 1.487,50

534-08 (53401) Wärmepufferspeicher zur Erw. des
Netztes

574.000,00 574.000,00 467.737,18 106.262,82

538-04 (53801) Komplettsanierung u. Vergrößerung
RÜ2

45.693,78 -45.693,78

538-10 (53801) Zuschuss aus Abwasserbeiträgen -10.072,62 10.072,62

541-01-02 (54101) Erweiterung v.
Straßenbeleuchtung allgem.

541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet
Kellerborn 1.BA

15.000,00 15.000,00 9.633,20 5.366,80 -8.295,13 8.295,13

541-28 (54101) Vollerneu. Brücke U08
Gärtnereiw./Stabelst

3.355,34 -3.355,34

541-35 (54101) Erschl. Baugr. Konrad-Adenauer-Str.
12-14

-5.810,00 5.810,00

541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am
Tripp

541-41-1 (11108) Erschließung Im Kirchborn

541-41-2 (54101) Erschließung Im Kirchborn (alt:
541-41)

-29.323,72 29.323,72

541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-
Str.

50.000,00 50.000,00 20.448,04 29.551,96

541-47 (54101) Vollerneuerung Fußbrücke Hausen-
Arnsbach

541-49 (54101) Meetingpoint Jugendliche

541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS)

541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner
Weg)

61.000,00 61.000,00 4.032,58 56.967,42

541-53 (54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg)

541-54 (54101) Vollerneu. Brücke Ei03
(Rotkehlchenweg)

541-55 (54101) Vollerneu. Brücke Ei04
(seitl.Siemensstr.)

541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger
Str.)

541-57 (54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger
Str.)

541-58 (54101) Endausbau Zuf. Universal Hydraulik

546-01 (54601) Beiträge Stellplatzablösung -25.500,00 25.500,00

547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen
gem. Ge

200.000,00 200.000,00 334.621,28 -134.621,28 -125.000,00 -250.980,18 125.980,18

553-05 (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe 5.500,00 5.500,00 5.500,00

553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe 14.000,00 14.000,00 14.000,00

553-11 (55301) Zaun Friedhof Anspach

553-13 (55301) Urnenbaumgrabstätten 397,06 660,26 -263,20

553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach -36.960,00 -62.802,00 25.842,00

553-93 (55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl -5.295,00 -27.340,00 22.045,00
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553-94 (55301) Grabstätten Friedhof Mitte -62.472,00 -75.236,50 12.764,50

553-95 (55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg -2.880,00 -13.684,00 10.804,00

553-96 (55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld -7.110,00 -5.440,00 -1.670,00

555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst 32.500,00 32.500,00 25.331,73 7.168,27 -900,00 -3.338,50 2.438,50

561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und
Aussenbereich

10.000,00 10.000,00 10.000,00

573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA 3.100,00 3.281,44 181,44 3.100,00 -371,05 371,05

573-08 (57303) Bewegl.Anlagevermögen DGH
Hausen

223,09 -223,09

573-09 (57302) Bürgerhaus NA, Bühnenbeleuchtung

573-11 (57303) Verkauf Liegensch.Westerfeld,
Milchhalle

700-00-2 (54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der
Lehmkaut

701-00-1 (11108) Erw. Michelbacher Str., 3.BA
Westerfeld

701-00-2 (54101) Erw. Michelbacher Str., 3. BA
Westerfeld

-2.826,73 2.826,73

701-00-3 (53301) Erw. Michelbacher Str., 3. BA
Westerfeld

-232,17 232,17

701-00-4 (53801) Erw. Michelbacher Str., 3.BA
Westerfeld

-916,85 916,85

701-00-5 (53801 RW) Erw. Michelbacher Str., 3. BA
Westerfel

704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld
West 3. BA

1,00 1,00 1,00

704-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld
West 3. BA

-5.571,37 5.571,37

704-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld
West 3. BA

-612,86 612,86

704-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld
West 3. BA

-6.476,12 6.476,12

704-00-5 (53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf.
West 3. BA

707-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet Röhrig,
Saalburgstr.

708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us,
Edeka

-94.800,00 -94.800,00

708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us,
Edeka

100.000,00 100.000,00 20.586,05 79.413,95 -92.835,00 -92.835,00

708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us,
Edeka

30.000,00 30.000,00 30.000,00 -25.415,20 -25.415,20

708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us,
Edeka

80.000,00 80.000,00 80.000,00 -51.318,00 -51.318,00

708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der
Us, Edeka

30.000,00 30.000,00 30.000,00 -21.983,20 -21.983,20

710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung
Gartenstraße

710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung
Gartenstraße

710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung
Gartenstraße

713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723

713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723

714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-
Geländes

714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-
Geländes

714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-
Geländes

714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-
Geländes

715-00-1 (11108) Erschl. Westerfeld West 4. BA

718-00-1 (11108) Immobilienfond zur
Bodenbevorratung (ISEK)
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719-00-1 Ankauf Ersatzgelände Tennisanlage 2.BA

999-99 (61201) Dummy Investition S 501,00 -501,00

I096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg 15.000,00 15.000,00 3.802,43 11.197,57
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Anhang 

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

1.1 Rechtsstellung, Wirkungskreis, Organe und Rechnungswesen 

Die Rechtsstellung der Stadt Neu-Anspach ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeord-

nung (HGO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zu-

letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBI. S. 318). Sie ist als 

Kommune eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Die Stadt Neu-Anspach ist eine 

kreisangehörige Gebietskörperschaft (Hochtaunuskreis). Sie umfasst das Gebiet der Stadt-

teile Anspach, Hausen, Westerfeld und Rod am Berg. 

Die Stadt Neu-Anspach verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen 

der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Hochtaunus-

kreises. 

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversamm-

lung der Stadt Neu-Anspach am 05.09.2017 die Hauptsatzung in heute noch gültiger Form 

beschlossen. 

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach nehmen durch die Wahl der Stadtver-

ordneten und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie durch Bürgerentscheide 

an der Verwaltung der Gemeinde teil. Die letzte Kommunalwahl fand am 14.03.2021 statt. 

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt Neu-Anspach. Sie hat 37 

ehrenamtliche Mitglieder, welche für 5 Jahre gewählt werden. Sie haben sich in Fraktionen 

zusammengeschlossen. Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31. Dezem-

ber 2020 sind im Anhang genannt. Die Stadtverordnetenversammlung trifft die wichtigen 

Entscheidungen der Gemeinde und überwacht die Verwaltung der Stadt und die Geschäfts-

führung des Magistrats. Die Stadtverordnetenversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Be-

schlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung der 

Ausschüsse bestimmen. 

Zum 31. Dezember 2020 gab es bei der Stadt Neu-Anspach folgende Ausschüsse: 

 Bauausschuss 

 Sozialausschuss 

 Haupt- und Finanzausschuss 

  

Ausführendes Organ der Stadt ist der Magistrat. Er ist die Verwaltungsbehörde der Stadt 

und führt die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung aus. Der Magistrat besteht aus 

dem Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Stadtrat und weiteren 9 ehrenamtlichen 

Stadträten/innen. Die Mitglieder des Magistrats sind im Anhang genannt. 

Seite 227 von 336



 

Jahresabschluss Neu-An-
spach 

 
 

   

4 
 
 

 
 

Der Bürgermeister wird von den Bürgern der Stadt für die Amtszeit von 6 Jahren direkt ge-

wählt. Er ist hauptamtlich tätig. Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürger-

meisters. 

Die Stadt Neu-Anspach führt ihr Rechnungswesen seit dem 01.01.2009 nach den Grundsät-

zen der doppelten Buchführung (Doppik). Die doppischen Jahresabschlüsse 2009 – 2019 

wurden vom Magistrat aufgestellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises 

geprüft. 

Die Haushaltssatzung 2020 für den ursprünglich geplanten Doppelhaushalt 2020/2021 wurde 

am 05.12.2019 durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach beschlos-

sen. Mit Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes wurde die Satzung für einen 

Haushalt 2020 am 02.07.2020 angepasst. Die Genehmigung dieser Haushaltssatzung ist 

nicht erfolgt. Der Jahresabschluss basiert daher ausschließlich auf dem Zahlenwerk der Fort-

schreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes. 

Der Berichtspflicht des Magistrats gegenüber der Stadtverordnetenversammlung über den 

Vollzug der Haushaltswirtschaft gem. § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Stadt durch die eigenstän-

digen „Budgetberichte 30.04.2020“ und "31.08.2020" sowie dem Kurzbericht "31.07.2020" 

nachgekommen. 

Der Jahresabschluss 2020 folgt seinem Vorgänger in seiner Struktur und den Inhalten und 

entspricht dem Aufbau des Haushaltsplanes 2020. Hierfür werden automatisierte Berichte aus 

der Software IKVS genutzt. Diese ermöglichen die Darstellung zahlreicher Kennzahlen inklu-

sive dem Kennzahlenvergleich mit dem Durchschnitt anderer hessischen Kommunen zwi-

schen 10.000 und 20.000 Einwohnern. 

Seit dem Jahresabschluss 2017 findet man die Berücksichtigung der ehemaligen, im Eigen-

betrieb ausgliederten Betriebszweige Wasserversorgung, Fernwärme, Abwasserbeseitigung 

und Abfallbeseitigung nach Reintegration der Stadtwerke. Dies führt in einigen Bereichen zu 

Verzerrungen gegenüber den Vorjahren, da zum 01.01.2017 das gesamte Vermögen sowie 

die Schulden in die städtische Bilanz übernommen wurden. 
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1.2 Organigramm der Stadtverwaltung 
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1.3 Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze 

Gebühren / Steuern Stadt Neu-Anspach 

              

    2017 2018 2019 2020 2021 

Tonnengröße             

              

  Tonnen-
tausch 10,60 10,70 10,80 29,41 29,41 

              

Grundgebühr           

120 l Restmüll 148,80 126,16 137,88 127,59 131,43 

240 l Restmüll 294,01 248,72 272,17 255,18 262,85 

Zusätzliche Leerung           

120 l Restmüll 5,53 4,77 4,83 4,82 4,82 

240 l Restmüll 10,66 9,14 9,26 9,17 9,17 

Grundgebühr           

1.100 l Restmüll 
Container 1.529,95 1.294,40 1.404,12 1.169,57 1.204,74 

Zusätzliche Leerung           

1.100 l Restmüll 
Container 47,41 40,43 40,99 40,29 40,29 

Grundgebühr           

120 l Bioabfall 21,75 21,59 21,59 -- -- 

240 l Bioabfall 38,52 38,20 38,20 -- -- 

Zusätzliche Leerung           

120 l Bioabfall 2,06 2,04 2,04 2,49 2,49 

240 l Bioabfall 3,79 3,75 3,75 4,60 4,60 

Säcke             

70 l Einweg-Rest-
müllsack 6,70 6,45 6,60 6,80 6,80 

              

Monotonne für Papier           

  120 l Leihgefäß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  240 l Leihgefäß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1100 l Container 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

Hebesätze             

Grundsteuer  A   350 350 350 350 350 

Grundsteuer  B   540 540 727 678 758 

Gewerbesteuer   365 380 380 380 380 

              

       

Gebühren für Wasser und Kanal           

Wasser / m³ inkl. 7 % MwSt. 2,89 2,89 2,52 2,52 2,52 

Schmutzwasser / 
m³ 

  
2,00 2,00 2,15 2,08 2,08 

Niederschlagswasser / m² / Jahr 0,69 0,69 0,81 0,82 0,89 
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Hundesteuer             

1. Hund jährlich 60,00 60,00 60,00 60,00 76,00 

2. Hund jährlich 122,00 122,00 122,00 122,00 152,00 

3. Hund jährlich 184,00 184,00 184,00 184,00 230,00 

Jeder weitere 
Hund 

jährlich 
184,00 184,00 184,00 184,00 230,00 

Gefährlicher Hund jährlich 600,00 600,00 600,00 600,00 730,00 

              

Zählermieten für Wasserzähler           

Wasserzähler 3-5 m³ 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Wasserzähler über 5 m³ 16,41 16,41 16,41 16,41 16,41 
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1.4 Beteiligungen und steuerliche Verhältnisse 

Die Stadt Neu-Anspach beteiligt sich an 

 dem Wasserbeschaffungsverband Usingen mit 33,34 % 

 der Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH mit 29,96 % 

 der Abwasserverband Oberes Usatal mit 33,34 % 

Nähere Informationen zu den Beteiligungsverhältnissen finden Sie in den Beteiligungsberich-

ten. 

Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Länder, Gemeinden) sind grundsätzlich nicht 

körperschaftsteuerpflichtig. Ebenso müssen sie keine Umsatzsteuer abführen, können im Ge-

genzug aber auch keine Vorsteuer geltend machen. Das gilt jedoch nur, soweit sie hoheitlich 

tätig sind. Betreiben sie gewerbliche Unternehmen gem. § 121 HGO, unterliegen sie der Be-

steuerung. Hintergrund ist, dass diese Betriebe ansonsten gegenüber privatwirtschaftlichen 

Betrieben bevorteilt wären. 

Die Stadt Neu-Anspach ist im Sinne des Umsatzsteuergesetz (UStG) steuerpflichtiger Unter-

nehmer im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art, unabhängig davon, ob diese im Haus-

halt oder als Eigenbetrieb geführt werden. Unternehmen im Sinne des UStG sind 

 die Wasserversorgung 

 die Nahwärmeversorgung 

 Duales System Deutschland 

 der Forstbetrieb 

 das Waldschwimmbad 

 das Bürgerhaus. 

Während die quartalsweisen Umsatzsteuervoranmeldungen sowie die jährliche Umsatzsteu-

erjahreserklärung von der Kämmerei selbst ermittelt und ans Finanzamt gemeldet werden, 

wird die Körperschaftssteuererklärung von einem Steuerberater erstellt. Während die monat-

lichen Umsatzsteuervoranmeldungen und die jährliche Umsatzsteuerjahreserklärung von der 

Kämmerei selbst ermittelt und ans Finanzamt gemeldet werden, wird die Körperschaftssteu-

ererklärung von einem Steuerberater betreut. Die Verrechnungskonten der Betriebe gewerb-

licher Art sind ab dem Veranlagungsjahr 2020 nach den Vorschriften der körperschaftssteu-

erlichen Gewinnermittlung mit einem Zinssatz von 3,5% zu verzinsen. Bei dieser Verzinsung 

handelt es sich lediglich um eine steuerrechtliche Berechnung, die im Haushalt der Stadt 

nicht verbucht wird. 

Im Rahmen der Änderungen mit Inkrafttreten des §2b Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2023 

wird es einige gravierende Änderungen in der Steuerbarkeit von Geschäftsvorfällen im kom-

munalen Haushalt geben. Die Kämmerei hat zwischenzeitlich ein Tax Compliance Manage-

ment System erstellt und wird die notwendigen steuerlichen Prüfprozesse vornehmen. 
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2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Der Jahresabschluss wurde grundsätzlich gemäß den Vorgaben von HGO und GemHVO mit 

entsprechenden Verwaltungsvorschriften sowie den Empfehlungen hessischer Rechnungs-

prüfungsämter aufgestellt. Spezifizierungen aber auch Abweichungen wurden in der im Jahr 

2017 aktualisierten Bewertungsrichtlinie festgelegt, mit der einheitliche und an den Alltag an-

gepasste Regelungen fixiert und angewendet werden. 

Mit Aktualisierung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie im September 2017 mit Wirkung zum 

01.01.2017 wurden einheitliche und an den Alltag angepasste Regelungen geschaffen. Diese 

finden auch im Jahresabschluss 2020 Berücksichtigung. 

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip. Es wur-

den alle bekannten und vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag 31.12.2020 

entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem 31.12.2020 und dem 

Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Als generelle Wert-

grenze als Wesentlichkeitsgrenze wird der Betrag von 3.000 € festgelegt, z.B. für die Perio-

denabgrenzung von Aufwand oder die Bildung von Rückstellungen. Ausnahmen davon kön-

nen angewandt werden, wenn Jahresabrechnungen nicht vor dem 30.04. zu erstellen sind 

und die Abrechnungen immer um ein Jahr verzögert gebucht werden. 

Als Aktivierungszeitpunkt wird immer der 1. des Monats der Inbetriebnahme gewählt (bei 

GWG generell der 01.01.). Es wird lediglich die lineare Abschreibung angewandt. Es gibt da-

von keine Abweichungen. Sonderabschreibungen bleiben davon unberührt. Sie wird von der 

Finanzsoftware NSK automatisch berechnet. Es wird keine Festwertbewertung nach § 35 Abs. 

2 GemHVO angewandt. Die Gruppenbewertung von mehreren gleichartigen Gegenständen 

ist allerdings möglich. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten miteinbezo-

gen. 

Die GemHVO sieht für Anlagen, die bereits abgeschrieben aber noch im Betrieb sind, einen 

Erinnerungswert von 1 € vor. In Neu-Anspach werden die Anlagen bis auf 0 € abgeschrieben. 

Wenn Anlagen verschrottet oder verkauft werden und damit aus dem Bestand der Städte 

rausfallen, werden sie entsprechend markiert und gesperrt. Damit fallen sie auch aus dem 

Anlagespiegel heraus. Im Rahmen der Inventur zum 31.12.2015 wurde das Vorhandensein 

der städtischen Anlagen überprüft. Außerdem ist zum 31.12.2020 eine Bestandsabfrage in 

den einzelnen Ämtern und Kitas durchgeführt worden, in deren Folge nicht mehr vorhandene 

Anlagegüter verschrottet bzw. ausgebucht wurden. 

Die Vorgehensweise der Inventur wurde in der Inventur- und Bewertungsrichtlinie festgehalten 

und mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt. Auf eine körperliche Inventur musste auf-

grund der Hygiene- und Abstandsregelungen im Zuge der Corona-Pandemie verzichtet wer-

den. 

Für die Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurde sich an den vom Land Hessen 

vorgeschlagenen Werten aus der Abschreibungstabelle sowie an die Empfehlungen der hes-

sischen Rechnungsprüfungsämter orientiert. Veränderungen von den ursprünglich angenom-

menen Nutzungsdauern gibt es keine, sofern es sich nicht um Korrekturen handelt. Bewilligte 
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Zuwendungen und Zuschüsse für das Anlagevermögen sind als Sonderposten passiviert und 

werden analog des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. 

Die Stadt Neu-Anspach hält Finanzvermögen in Form des KVR-Fonds. Aufgrund der Gering-

fügigkeit wurde hier vom Vorsichtsprinzip abgewichen. Der KVR-Fonds wurde wie in den ver-

gangenen Jahren nach dem derzeitigen Kurswert bewertet. 

Vorräte (Heizöl, Streusalz, Büromaterial) werden mit Ausnahme der ehemaligen Betriebs-

zweige Wasser, Abwasser sowie Abfall nicht erfasst, da sie in Neu-Anspach nach Nr. 11 VV 

zu § 59 GemHVO keine 10.000 € überschreiten sollten. 

Alle risikobehaftete Forderungen wurden durch eine angemessene Einzelwertberichtigung 

vermindert. Hierzu wurden alle zum 31.12.2020 noch offenen Forderungen, die älter als 3 

Monate waren, einzeln und individuell bewertet. Zusätzlich wurde eine Pauschalwertberichti-

gung in Höhe von 1% der Forderungen durchgeführt, mit Ausnahme von Forderungen gegen-

über öffentlichen Institutionen. 

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Darüber hinaus gibt es keine be-

kannten Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Es wurden weitere Rückstel-

lungen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet (siehe Rückstellungsübersicht). 

Die Pensionsrückstellungen wurden gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO auf Basis des mathemati-

schen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse mit einem Abzinsungssatz von 6 % 

angesetzt. Dieser ist höher als der von der Deutschen Bundesbank auf Marktentwicklung be-

ruhende Abzinsungszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (laut KDZ rund 2,3 %). Seit 2019 stellt 

die KDZ eine Vergleichsberechnung zur Verfügung, wieviel höher der Rückstellungsbetrag für 

Pension- und Beihilfe wäre, wenn die Rückstellung mit dem Marktzins berechnet werden 

würde. Demnach ist die GemHVO-konforme Rückstellung 1.798.553 € (28 %) zu niedrig. 

Die Rückstellung für Kreis- und Schulumlage werden nach der in der GemHVO beschriebenen 

Methode gebildet. Dabei wird durch ungewöhnlich hohe Steuereinnahmen eine Wesentlich-

keitsschwelle von 10% gegenüber den zurückliegenden Jahren angenommen. Dies stellt eine 

periodengerechte Belastung der Haushaltsjahre sicher, da sich die Höhe der zu zahlenden 

Kreis- und Schulumlage nach der Steuerkraft der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre 

bemisst. Da in den Vorjahren eine andere Methode angewandt wurde, kam es im Jahr 2018 zu 

einem Bruch. Gleichzeitig wurden die Rückstellungsbeträge, die nach der alten Methode er-

mittelt wurden, gegen das Eigenkapital ausgebucht und mit dem Rechnungsprüfungsamt ab-

gestimmt. 

Weitere Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz dargestellt sind oder Sachverhalte, aus 

denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind nicht bekannt.  

Die §§ 24 und 25 GemHVO haben sich grundlegend geändert und für Klarheit gesorgt. Zu-

künftig ist die Verrechnung von vorgetragenen Ergebnissen nur noch innerhalb des ordentli-

chen Ergebnisses auf der einen Seite und innerhalb des außerordentlichen Ergebnisses auf 

der anderen Seite möglich. Coronabedingt sind hiervon jedoch wieder Ausnahmen gemacht 

worden, sodass von 2020 bis 2022 Verlustvorträge und Fehlbeträge auch mit der a.o. Rück-

lage verrechnet werden können. 
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Im Rahmen des Hessenkassegesetzes  wurde den Kommunen mit dem sogenannten "Reset-

Knopf" ermöglicht, die Altfehlbeträge gegen die Nettoposition auszubuchen. Davon hat die 

Stadt Neu-Anspach 2018 Gebrauch gemacht und Altfehlbeträge in Höhe von 8.429.667 € 

ausgebucht, sodass zum 31.12.2018 keinerlei Altfehlbeträge mehr in der Bilanz stehen.  

Auf die Abgrenzung von kreditorischen Debitoren und debitorischen Kreditoren wurde im Jah-

resabschluss 2020 verzichtet. Dies gilt es als Abweichung von der Bilanzkontinuität zu erwäh-

nen. 

Der Umgang mit Korrekturen, die sich im Rahmen der Prüfung ergeben, wurde in der neuen 

Inventur- und Bewertungsrichtlinie festgelegt. In der Regel werden keine Korrekturen der Bi-

lanzpositionen vorgenommen, wenn es sich lediglich um eine fehlerhafte Kontenzuordnung 

ohne Auswirkungen auf den Wert handelt. Ist die Bewertung falsch, also der Wert und damit 

die dadurch generierte Abschreibung nicht korrekt, werden Korrekturen durchgeführt, sofern 

diese nicht unverhältnismäßig sind. Seit dem Jahresabschluss 2016 werden die Korrekturen 

gemäß GemHVO im nächst aufzustellenden Jahresabschluss berücksichtigt und nicht mehr 

im geprüften, damit die Jahresabschlüsse künftig bis zum 30.04. aufzustellen sind. 
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3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung / Bilanz 

3.1 Aktiva 

Immaterielle Vermögensgegenstände 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.1 - Immaterielles Vermögen 6.300.884 6.169.930 -130.954 

 

Konzessionen, Lizenzen u. ä. Rechte 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 113.859 111.868 -1.991 

 

Unter die Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte fallen z.B. die Kosten für "Digitales 

Grabkataster RIWA -> efi21" (15.712 €),  "Software BS Status Nahwärme" (2.852 €) sowie 

"Lizenzerweiterung Software Zählerwechsel Wasserversorgung" (1.826 €). Dem gegenüber 

stehen die Abschreibungen in Höhe von 23.211 €. 

Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 6.187.025 6.058.062 -128.963 

 

Unter die Investitionszuschüsse fällt z.B. die Rate zur 4. Gruppe der Betreuten Grundschule 

Hasenberg (100.000 €). Außerdem ist hier eine Korrektur des Zuschusses zur Straßenbe-

leuchtung (Konrad-Adenauer-Str. 23-25) gebucht (157 €). Entgegen stehen dem Abschrei-

bungen in Höhe von 229.120 €. 

Es ergibt sich im Vergleich zu 2019 eine Verringerung von 128.963 €. 

 

 

 

 

Sachanlagen 
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Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

1.2 - Sachanlagevermögen 82.751.560 81.474.478 -1.277.082 

 

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Im Folgenden 

werden die Struktur und die Entwicklung des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen 

Ausprägungen in den letzten 5 Jahren dargestellt: 

 

 

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 20.152.727 20.151.295 -1.432 

 

Die Bilanzposition Grundstücke hat sich von 31.12.2019 gegenüber 31.12.2020  durch 

Grundstücksverkäufe um 1.432 € verringert. 

 

 

Bauten 

19.395.372

19.992.894 20.298.512 20.152.727 20.151.29519.512.013

19.285.980 18.937.889 18.031.951 17.678.209

28.244.271

41.536.452 41.335.392 40.505.743 39.537.195

4.569.535 4.150.227 4.249.200 4.061.138 4.107.779
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Entwicklung des Sachanlagevermögens

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Sonstiges Sachanlagevermögen
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Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück 18.031.951 17.678.209 -353.742 

 

Unter die Bauten fallen alle städtischen Liegenschaften, insbesondere die Kindertagesstät-

ten, Sportanlagen, Bürgerhäuser, Büchereien, Feuerwehren und Verwaltungsgebäude. Der 

Wert der Bauten nimmt im Jahr 2020 um 353.742 € ab. Für die Zaunanlage Friedhof An-

spach sind 5.142 €, die Neugestaltung Spielplatz Breslauer Straße 34.451 € und dem Anbau 

Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste 56.275 € aktiviert worden Zusätzlich betragen die 

Abschreibungen 449.609 €. 

Sachanlagen im Gemeingebrauch 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturver-
mögen 

40.505.743 39.537.195 -968.548 

Gemeindestraßen, Wege, Plätze 12.725.448 12.478.121 -247.327 

Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen 24.537 21.346 -3.191 

Kultur- und Naturgüter 173.140 156.604 -16.536 

Deiche, Polder und andere Gewässerbauten 684.203 703.008 18.805 

Öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen 12.518.693 11.934.335 -584.358 

Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs) 6.168.295 6.168.258 -37 

 

Unter den Sachanlagen im Gemeingebrauch/Infrastrukturvermögen sind vor allem die Stra-

ßen, Wasserleitungen und das Kanalnetz verzeichnet. Hierunter fallen Straßenerneuerun-

gen, Kanalsanierungen, Renaturierungen, Ingenieurleistungen und Umbuchungen von Au-

ßenanlagen. Diese nehmen im Vergleich zum Vorjahr um 968.548 € ab. 

In 2020 erfolgten weitere aktivierungsfähige Kosten für die Fertigstellung der Brücke U08 

Gärtnereiweg (3.355 €), die Komplettsanierung und Vergrößerung Regenrückhaltebecken 

"RÜ2" (41.680 €), die Anschaffung eines Trassenrechners für den Wärmepufferspeicher 

(19.335 €), die Fertigstellungspflege und das Begleitgrün der Daimlerstraße (9.633 €), die 

Erneuerung der Bushaltestellen (Usinger Str., Bahnhofstr., Raiffeisenstr., Adolf-Reichwein-

Str., Höhenstr., Auf der Hochwiese, Usinger Str. Mitte) (331.617 €), Aktivierung Baustraßen 

Hauser Weg, Salbeiweg und An der Lehmkaut (221.868 €) sowie die Wasserleitungen Fried-

rich-Ebert-Straße (42.291 €). 

Dagegen steht die planmäßige Abschreibung der Gemeindestraßen in Höhe von 810.586 €. 

Die übrigen Abschreibungen betragen 825.083 €. 

Anlagen und Maschinen 
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Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

1.2.4 - Maschinen und  Anlagen zur Leistungserstellung 663.857 603.258 -60.599 

 

Unter die Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, die um 60.599 € abgenommen 

haben, fallen Geräte für die Feuerwehr z. B. eine Wärmebildkamera (4.095 €), Hohlstrahl-

rohre TFT (4.185 €) sowie ein Gasmessgerät MSA Altair 5X inkl. Zubehör (3.434 €). 

Dagegen stehen die Abschreibungen in Höhe von 72.312 €. 

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.200.721 1.958.645 -242.076 

 

Unter die Anschaffungen in der Position andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat-

tung fallen für das Rathaus die Installation einer neuen XPhone TK-Anlage (3.533 €), das 

Upgrade der Zeiterfassungs- und Schließsystems Zeus (22.141 €), div. EDV Hardware 

(5.700 €), für den Bauhof die Anschaffung der GPS-Blackboxen für den Winterdienst 

(11.063 €), Büroausstattung wie Spuckschutz im Bürgerservice (1.277 €), für die Freiwilligen 

Feuerwehren in Höhe von 40.580 € (z.B. Übernahme Kommandowagen SBI 22.898 €, Theis 

Rollcontainer zur Ausstattung Werkstatt Gerätewart 9.135 € sowie 5x MSA Vollmasken 

1.647 € und Handlampen 1.280 €) . Für die Kita Abenteuerland wurden 3 Erzieherstühle 

(1.029 €), für die Kita Hausener Rappelkiste ein Bankettwagen (1.474 €) und für die Kita 

Rasselbande 2 Erzieherstühle (724 €) angeschafft. Für die öffentlichen Spielplätze wurden 

Sitzgruppen (1.237 €) und eine Schaukel mit Kleinkindsitz (1.308 €) angeschafft. Für das 

Schwimmbad wurde eine Mehrzweckleiter und eine Stihl Motorsense (535 €) beschafft, von 

N.A.p.S. wurde die Anschaffung von 2 Startleinen übernommen (828 €). Für die Wasserver-

sorgung wurden u.a. Datenlogger Prozesswächter (3.318 €), Laptops (1.174 €) und eine 

Stechuhr (1.179 €) angeschafft. Für den Friedhof wurden Schilder, für den Forst ein mobiler 

Personenwagen (18.610 €) sowie Motorsägen gekauft. Außerdem wurde für die Gastrono-

mie im Bürgerhaus eine Gläserspülmaschine beschafft, die aber anteilig per Zuschuss durch 

den Pächter bezahlt wird. Hinzu kommen querbeet über die Bereiche kleinere Anschaffun-

gen. 

Dagegen stehen die Abschreibungen in Höhe von rund 377.244 €. 

gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 
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Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.196.560 1.545.876 349.316 

 

Im Jahr 2020 gab es größere Zuschreibungen von Anlagen im Bau (AiB). Diese waren zum 

einen die Errichtung Wärmepufferspeicher am Bauhof (444.862 €) und zum anderen die Er-

neuerung der Bushaltestellen (330.869 €) sowie den ELW I der Feuerwehr Anspach 

(108.561 €). Fertig gestellt und damit umgebucht wurden unter anderem Bushaltestelle Usin-

ger Str. Mitte (159.622 €), Auf der Hochwiese (110.675 €) sowie die Baustraße Salbeiweg 

(130.747 €). 

Finanzanlagen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

1.3 - Finanzanlagevermögen 1.420.395 1.429.444 9.048 

 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0 0 

 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

1.3.2 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0 0 0 

 

Beteiligungen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

1.3.3 - Beteiligungen 690.048 690.047 -1 

 

Das Beteiligungsvermögen ändert sich nicht, solange die Beteiligungsunternehmen nicht 

nachhaltig an Wert verlieren. Die Stadt hält Beteiligungen am WBV Usingen, AWV Oberes 

Usatal sowie an der Gemeinnützigen Wohnungsbau. 
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Die Änderung um -1€ ergibt sich aus der Umgliederung des Wertes an der ekom21 zu 1.3.6 

Sonstige Ausleihungen.  

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht 

0 0 0 

 

Wertpapiere des Anlagevermögens 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens 155.256 165.244 9.987 

 

Hier wurde die KVR-Versorgungsrücklage Fonds 2020 in Höhe von 9.987 € gebucht. 

Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, wurde der KVR-Fonds nach dem aktuellen Kurswert zum 

31.12.20 aktiviert. Dies ist zwar ein Verstoß gegen das Vorsichtsprinzip, aufgrund der Gering-

fügigkeit und der besseren Transparenz aber angemessen. 

Sonstige Ausleihungen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 575.090 574.153 -938 

 

Der Kapitalstock der Süwag verringert sich durch eine Entnahme um 938 €. Damit weist der 

Bestand immer noch ein Guthaben von 574.153 € aus. 
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Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 0 0 0 

 

Umlaufvermögen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

2 - Umlaufvermögen 5.682.350 2.356.002 -3.326.348 

 

Vorräte 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 153.790 136.222 -17.568 

 

Hierrunter fallen die Vorräte in der Wasser- und Nahwärmeversorgung. Hier ist zu erwäh-

nen, dass im Gegensatz zu den Vorjahren bis zum Buchungsschluss nur die Inventur der 

Nahwärmeversorgung berücksichtigt werden konnte. 

Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren 0 0 0 

 

Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.723.243 1.851.100 -872.143 

 

 

Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen 
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Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.3.1 - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transfer-
leistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Bei-
trägen 

1.476.954 1.360.386 -116.568 

 

Die Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen nehmen gegenüber dem Vorjahr um 

116.568 € ab. Hier enthalten sind u.a. offene Forderungen aus Kostenerstattungen und Zu-

weisungen zwischen Kommunen sowie gegenüber dem Land in Zuge von Konjunkturpakten. 

Forderungen aus Steuern und Umlagen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, 
Umlagen 

611.752 373.654 -238.098 

 

Die Forderungen aus Steuern sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, in Summe um rund 

238.098 €. 

Ein Großteil der offenen Posten betrifft Rechnungen von Wasser/Schmutzwassergebüh-

ren sowie noch nicht geleistete Steuerforderungen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer, 

Spielapparatesteuer) der Stadt. 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.3.3 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 456.102 66.534 -389.569 

 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sinken um 389.569 €. Da diese Bilanzpo-

sition als „Zwischenstation“ für alle ungezielten Geldeingänge dient, lässt sich in der Masse 

der Buchungen nicht erkennen, welche hauptsächlichen Forderungen 2019 in 2020 begli-

chen wurden. 

 

 

 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
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Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unter-
nehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen 

0 0 0 

 

Sonstige Vermögensgegenstände 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.3.5 - Sonstige Vermögensgegenstände 178.435 50.526 -127.909 

 

Die sonstigen Vermögensgegenstände sinken um 127.909 €. Es handelt sich vorwiegend 

um debitorische Kreditoren. 

Flüssige Mittel 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

2.4 - Flüssige Mittel 2.805.317 368.680 -2.436.637 

 

Die flüssigen Mittel nehmen im Laufe des Jahres 2020 um 2.436.637 € ab. Sowohl der Be-

stand an flüssigen Mitteln als auch die Veränderung ist auch aus der Finanzrechnung ersicht-

lich. 

Die Differenz von 7 € zwischen Finanz- und Vermögensrechnung in der Veränderung des 

Zahlungsmittelbestandes lässt sich durch die Rückgliederung negativer Bankbestände zum 

01.01.2019 erklären. 

Rechnungsabgrenzungsposten 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 12.799 12.859 60 

 

Der Wert der ARAP ist durch die Abgrenzung sonstiger Zahlungen um 60 € gestiegen. 

 

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
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Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0 0 

 

 

3.2 Passiva 

Eigenkapital 

Bilanzposition 2019 2020 
Verän-
derung 
absolut 

1 - Eigenkapital 14.943.485 14.939.446 -4.039 

 

Netto-Position 

Bilanzposition 2019 2020 
Verän-
derung 
absolut 

1.1 - Nettoposition 13.943.157 13.943.157 0 

 

Die Nettoposition ändert sich in der Regel nicht und sollte nach Eröffnungsbilanzkorrekturen 

2015 und die Rückführung der Stadtwerke 2017 für die Zukunft konstant bleiben. 

Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital 1.615.850 996.289 -619.562 

 

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0 0 0 

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 
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Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Er-
gebnisses 

1.464.534 844.973 -619.562 

 

Durch das Hessenkassegesetz (§25 Abs. 3 GemHVO "Reset-Knopf" wurde im Jahr 2018 die 

Möglichkeit geschaffen die vorgetragenen Altfehlbeträge auszubuchen. 

In 2019 wurde das außerordentliche Ergebnis 2018 in die Rücklage des außerordentlichen 

Ergebnis gebucht, in 2020 wurden das außerordentliche Ergebnis 2019 und 2020 der Rück-

lage zugeführt und die bisherigen Verlustvorträge aus der außerordentlichen Rücklage aus-

geglichen, sodass sich der Bestand um 619.562 € verringert. 

Nachrichtlich: Der Ausgleich zwischen ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis wird 

mit dem neuen § 25 GemHVO ausgeschlossen. 

Sonderrücklagen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.2.3 - Sonderrücklagen 151.316 151.316 0 

 

Hierunter findet man Rücklagen für den Sozialen Wohnungsbau. Denn laut Stavo-Beschluss 

sollen Einnahmen die über dem "normalen" Kaufpreis liegen und in einem Bieterverfahren 

erzielt wurden, für den sozialen Wohnungsbau bereitgehalten werden. 

Stiftungskapital 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.2.4 - Stiftungskapital 0 0 0 

 

Ergebnisverwendung 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.3 - Ergebnisverwendung -615.522 0 615.522 

Ergebnisvortrag 
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Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.3.1 - Ergebnisvortrag 0 0 0 

 

Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0 0 0 

 

Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0 0 0 

 

Jahresergebnis 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -615.522 0 615.522 

 

Die Jahresergebnisse 2020 schließen jeweils mit Überschüssen ab und erhöhen gemäß §25 

Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 Nr. 2 GemHVO damit die Rücklagen im Jahresabschluss, weshalb 

hier der Wert mit 0 € anzugeben ist. 

Ordentliches Jahresergebnis 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -682.672 0 682.672 

 

Das ordentliche Ergebnis 2020 schließt nach einem Defizit in 2019 mit einem Überschuss ab 

und erhöht gemäß §25 Abs. 1 Nr. 2 damit die Rücklage im Jahresabschluss, weshalb hier 

der Wert mit 0 € anzugeben ist. 

Außerordentliches Jahresergebnis 
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Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 67.149 0 -67.149 

 

Das außerordentliche Ergebnis 2020 schließt nach einem Überschuss in 2019 erneut mit ei-

nem Überschuss ab und erhöht gemäß §25 Abs. 3 Nr. 2 damit die Rücklage im Jahresab-

schluss, weshalb hier der Wert mit 0 € anzugeben ist. 

Sonderposten 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

2 - Sonderposten 32.513.920 31.434.313 -1.079.608 

 

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, 
-zuschüsse und -beiträge 

31.745.019 30.596.798 -1.148.221 

 

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 19.465.068 18.839.944 -625.124 

 

In den Zuweisungen von öffentlichen Bereichen stecken 136.480 € für die Fördermittel der 

Bushaltestellen und der Zuschuss zur Digitalisierung aus der Starken Heimat Hessen über 

27.791 €. 

Mit der planmäßigen Auflösung der Sonderposten (AfA) (789.395 €) nehmen die Zuschüsse 

somit um 625.124 € ab. 

Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 8.194.027 7.839.612 -354.415 
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Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich enthalten vor allem Baukostenzuschüsse für Was-

ser- und Abwasserleitungen von Bürgern (15.701 €). Weiter waren div. Zuschüsse enthalten 

u.a. von Gudeco für die Bepflanzung Daimlerstr. (8.295 €), das Erdbohrgerät Pflanzfuchs 

vom Verein WaldLiebe (3.339 €) und vom Pächter des Bürgerhauses zur neuen Gläserspül-

maschine (1.416 €) 

Die Auflösung der Sonderposten liegt bei 385.301 €, sodass diese Position um 354.415 € 

zum Vorjahr sinkt. 

Investitionsbeiträge 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.1.3 - Investitionsbeiträge 4.085.924 3.917.242 -168.682 

 

Die Investitionsbeiträge nehmen um 168.682 € ab. Darunter fallen Stellplatzablöse-Beiträge 

über 25.500 € und die Auflösung von Sonderposten beträgt 194.182 €. 

Sonderposten für den Gebührenausgleich 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.2 - Sonderposten für den Gebührenausgleich 768.901 837.514 68.613 

 

Sonderposten für den Gebührenausgleich werden seit 2017 bilanziert wenn Überschüsse in 

den Gebührenbereiche entstehen, die gemäß KAG nicht zulässig sind. Somit wird gewähr-

leistet, dass der Gebührenzahler die zu viel entrichtete Gebühr innerhalb von 5 Jahren in 

Form von niedrigeren Gebühren in der Zukunft zurückerstattet bekommt.  

Für den Bereich der Wasserversorgung kam es in 2020 zu einer Überdeckung von 254.186 

€ wodurch die vorhandene Rücklage auf nunmehr 375.717 € erhöht wurde. 

Im Bereich der Abwasserbeseitigung kam es zu einer Überdeckung von 343.694 €. Für den 

Bereich Schmutzwasser wurde eine Gebührenausgleichsrücklage gebildet, ebenso für den 

Bereich Niederschlagswasser der bisher defizitär war.  

Der Bereich Abfall ist bereits seit Jahren defizitär. 

Sonderposten für Umlagen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG 0 0 0 
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Sonstige Sonderposten 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

2.4 - Sonstige Sonderposten 0 0 0 

 

Rückstellungen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

3 - Rückstellungen 5.815.715 6.114.665 298.950 

 

Pensionsrückstellungen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 5.270.620 5.579.128 308.508 

 

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen nehmen um 308.508 € zu.  

Die Pensionsrückstellungen erhöhen sich um 109.000 € und die Beihilferückstellungen erhö-

hen sich um 203.567 €. Gleichzeitig wurden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe für 

Pensionäre in Anspruch genommen (in Summe 4.059 €). 2019 ist man bei Berechnung der 

Rückstellung in der Spalte verrutscht und hat versehentlich den Teilwert statt den Barwert 

als Grundlage genommen. Dieser Missstand ist mit Jahresabschluss 2020 aufgearbeitet 

worden. 

Wie bereits unter Abschnitt 2. erläutert, wurden die Pensionsrückstellungen wurden gemäß § 

41 Abs. 6 GemHVO auf Basis des mathematischen Gutachtens der Kommunalen Versor-

gungskasse mit einem Abzinsungssatz von 6 % angesetzt. Dieser ist höher als der von der 

Deutschen Bundesbank auf Marktentwicklung beruhende Abzinsungszinssatz nach § 253 

Abs. 2 HGB (laut KDZ rund 2,3 %). Dadurch ist der Rückstellungsbetrag eigentlich 1.798.553 

€ (28 %) zu niedrig. 

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse 0 0 0 
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Es sind wie in den Vorjahren keine Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage gebildet 

oder aufgelöst worden. 

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien 0 0 0 

 

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0 0 0 

 

Sonstige Rückstellungen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

3.5 - Sonstige Rückstellungen 545.095 535.537 -9.558 

 

Die größten Auflösungen und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen: 

 In 2020 sind keinerlei Rückstellungen in Anspruch genommen oder aufgelöst wor-

den. 

Die Rückstellungen für Überstunden nehmen in 2020 um 42.753 € ab. 

Die Rückstellungen für Resturlaub nehmen in 2020 um 33.194 € zu. 

Damit stehen noch sonstige Rückstellungen zur Verfügung: 

   59.000 € Rinnensanierung Sportplatz ARS, 

 476.537 € Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub. 

Verbindlichkeiten 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

4 - Verbindlichkeiten 42.668.504 37.119.467 -5.549.038 
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Hier wird auf die Verbindlichkeitenübersicht verwiesen. 

Verbindlichkeiten aus Anleihen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

4.1 - Anleihen 0 0 0 

 

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 29.845.598 28.403.095 -1.442.504 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.824.713 28.396.878 -1.427.835 

 

Durch die vorläufige Haushaltsführung für das ganze Jahr 2020 aufgrund nicht genehmigtem 

Haushalt sind keine Kredite aufgenommen worden, sodass die Verbindlichkeiten in dieser 

Position sinken. 

Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 0 0 0 

 

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

4.2.3 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern 20.886 6.217 -14.669 

 

Es handelt sich hier um die Tilgung des Darlehens der Bitburger Brauerei für die Gaststätte 

im Bürgerhaus Neu-Anspach. 

Seite 252 von 336



 

Jahresabschluss Neu-An-
spach 

 
 

   

29 
 
 

 
 

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-

rung abso-
lut 

4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquidi-
tätssicherung 

4.157.100 1.500.000 -2.657.100 

 

Im Jahr 2018 wurden im Rahmen der Hessenkasse vom Land Hessen 5,6 Mio. € Liquiditäts-

kredite abgelöst. Weitere 5,6 Mio. € wurden in ein langfristiges Darlehen gegenüber der 

Hessenkasse umgewandelt (siehe 4.9). 

Das Vorhandensein von Liquiditätskrediten zum Jahresende schließt die HGO eigentlich ka-

tegorisch aus. Zudem hat die Stadt Neu-Anspach sich im Rahmen des Hessenkassenvertra-

ges dazu verpflichtet. Dieser Verpflichtung geht die Stadt in einem Abbaupfad mittel- bzw. 

kurzfristig nach. 

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 11.006 11.006 

 

Hierin enthalten sind die Verbindlichkeiten für z.B. Zinsen für die verspätete Zahlung der 

Kreis- und Schulumlage. 

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, 
Transferleistungen und Beiträgen 

1.209.953 1.269.965 60.013 

 

In der Masse der Buchungen ist nicht zu erkennen, warum die Verbindlichkeiten zugenom-

men haben. 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.187.134 824.042 -363.092 
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Wie bei den korrespondieren Forderungen lässt sich in der Masse der Buchungen nicht er-

kennen, welche hauptsächlichen Verbindlichkeiten 2019 in 2020 beglichen wurden bzw. wel-

che Verbindlichkeiten neu hinzugekommen sind. 

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 822.561 98.877 -723.683 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Be-
teiligungen und Sondervermögen 

0 0 0 

 

 

 

Sonstige Verbindlichkeiten 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten 5.446.159 5.012.481 -433.678 

 

Hier findet man die Tilgungsrate der Stadt (im Rahmen der Hessenkasse), die in den nächs-

ten 15 Jahren mit einer Summe von 365.600,00 € (25,-- € je Einwohner) getilgt wird. Das 

Land hat den Kommunen in 2020 50% der Rate gestundet, sodass 182.800 € zu entrichten 

waren. 

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen zudem die Vollstreckungsamtshilfe, Mietkautio-

nen, die umgegliederten kreditorischen Debitoren sowie Steuerschulden gegenüber dem Fi-

nanzamt. 

Rechnungsabgrenzungsposten 

Bilanzposition 2019 2020 
Verände-
rung ab-

solut 

5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.687.812 1.834.822 147.011 
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Die Passive Rechnungsabgrenzung steigt um 147.011 €, hierunter sind Buchungen für die 

Abräumungen von Grabstellen, der Erwerb von Grabstellen und die Auflösung von Wahlgrä-

bern zu finden. Weiter findet man hier die passive Rechnungsabgrenzung zum 31.12.2020 

(Zahlungen von Debitoren in 2020 für Leistungen in 2021), sowie die Abgrenzung/Übertra-

gung von Fördermitteln (28.074 €), da diese bereits in 2020 ausgezahlt worden sind, obwohl 

die Maßnahmen erst in 2021 erfolgten. 
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4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen 

Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 3 HGO 

soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus-

geglichen sein. 

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 

und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag 

der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der 

Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentli-

chen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen 

ausgeglichen werden können. 

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und 

ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Er-

gebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen. 

Der Jahresabschluss 2020 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 

1.457.409,25 Euro aus. 

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2020 in Höhe von 1.601.159 Euro beträgt 

die Veränderung -143.749,69 Euro.  

Das ordentliche Ergebnis 2020 beträgt 1.365.017,65 Euro. Im Vergleich zum ordentlichen Er-

gebnis des Haushaltsplanes 2020 in Höhe von 1.501.159 Euro beträgt die Veränderung -

136.141,29 Euro. 

Zu erwähnen gilt, dass erstmals seit Einführung der Doppik ein Überschuss im ordentli-

chen Ergebnis erzielt wird. Dies resultiert im Wesentlichen aus der strikten Einhaltung der 

vorläufigen Haushaltsführung und der Corona-bedingten Gewerbesteuerkompensation über 

532.000 €. Auf die weiteren einzelnen Ursachen wird in den folgenden Kapiteln eingegangen. 

 

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 92.391,60 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung in 

Höhe von 100.000 Euro beträgt die Veränderung -7.608,40 Euro. 
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4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung 

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen: 

 

  Verwaltungsergebnis 

 

+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis) 

 

= Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis) 

 

+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis) 

_________________________________________________________________________

_ 

 

= Jahresergebnis 

4.1.1 Ergebnislage 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

Die Corona-Pandemie hat 2020 noch nie dagewesene Folgen für die Weltwirtschaft hervor-

gerufen. In den letzten Jahren konnten die Kommunen und öffentlichen Haushalte noch stark 

von einer guten wirtschaftlichen Lage und stetig steigenden kommunalen Steuereinnahmen 

profitieren. 

Verstärkt durch die durch die Pandemie beschriebenen Folgen darf nichts darüber hinweg-

täuschen, dass es starke regionale Unterschiede - insbesondere auf kommunaler Ebene - gibt 

und der noch abzutragende Schuldenberg der Kommunen weiterhin nach einer langfristig 

ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich 

weiterhin der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die Kommunen dar. 

Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommuna-

len Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Ein-

richtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen. 

Die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben steht mehr denn je im Vordergrund, um eine 

ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu 

können. 

Die Ergebnisse im Überblick 

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2020 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie 

im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 dargestellt: 
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Ergebnis im Vergleich 

 
Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ergebnis 
2020 

Abweichung 
2020 

Abwei-
chung 

2020 % 

Ordentliche Erträge 34.637.307,56 38.087.644 37.227.623,51 -860.020,49 -2,26 

Ordentliche Aufwendun-
gen 

34.071.939,48 35.659.165 34.946.983,59 -712.181,47 -2,00 

Verwaltungsergebnis 565.368,08 2.428.479 2.280.639,92 -147.839,02 -6,09 

Finanzerträge 62.296,35 85.880 36.699,39 -49.180,61 -57,27 

Zinsen und sonstige Auf-
wendungen 

1.310.336,05 1.013.200 952.321,66 -60.878,34 -6,01 

Finanzergebnis -1.248.039,70 -927.320 -915.622,27 11.697,73 1,26 

Ordentliches Ergebnis -682.671,62 1.501.159 1.365.017,65 -136.141,29 -9,07 

Außerordentliche Erträge 905.371,46 100.000 214.324,40 114.324,40 114,32 

Außerordentliche Aufwen-
dungen 

838.222,19 -- 121.932,80 121.932,80 -- 

Außerordentliches Er-
gebnis 

67.149,27 100.000 92.391,60 -7.608,40 -7,61 

Jahresergebnis -615.522,35 1.601.159 1.457.409,25 -143.749,69 -8,98 

 

Verwaltungsergebnis 

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen 

Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung 

der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzauf-

wendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig 

gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung 

zu verhindern. 

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 2.280.639,92 Euro ab. Im Vergleich zum Er-

gebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.715.271,84 Euro. Gegenüber dem geplanten 

Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -147.839,02 Euro.  

Finanzergebnis 

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -915.622,27 Euro. 

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 332.417,43 Euro und 

gegenüber dem Haushaltsplan um 11.697,73 Euro verändert. 
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Ordentliches Ergebnis 

Wie bereits erwähnt, ist das Ordentliche Ergebnis der wichtigste Maßstab zur Beurteilung der 

Haushaltslage. Hiernach richten sich die aufsichtsbehördliche Beurteilung der Haushaltsge-

nehmigung sowie die Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes. 

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 

1.365.017,65 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 2.047.689,27 Euro abweicht. 

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung -136.141,29 Euro. 

Jahresergebnis 

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 

92.391,60 Euro in das Jahresergebnis ein. 

Das Jahresergebnis 2020 beträgt somit 1.457.409,25 Euro und verändert sich zum Vorjah-

resergebnis um 2.072.931,60 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 

1.601.159 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -143.749,69 Euro. 

Rücklagen 

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative 

Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital, positive Abschlüsse stärken das Eigenkapi-

tal. 

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen 

Einzelpositionen dargestellt: 
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Rücklagenentwicklung 

 
Ergebnis 

2016 
Ergebnis 

2017 
Ergebnis 

2018 
Ergebnis 

2019 
Ergebnis 

2020 

1. - Eigenkapital 0 0 14.024.523 14.943.485 14.939.446 

1.1. - Nettoposition 5.670.057 2.773.140 13.943.157 13.943.157 13.943.157 

1.2. - Rücklagen, Sonderrück-
lagen, Stiftungskapital 

0 1.173.019 78.280 1.615.850 996.289 

1.2.1 - Rücklagen aus Über-
schüssen des ordentlichen Er-
gebnisses 

0 0 0 0 0 

1.2.2. - Rücklagen aus Über-
schüssen des außerordentli-
chen Ergebnisses 

0 1.173.019 0 1.464.534 844.973 

1.2.3. - Sonderrücklagen 0 0 78.280 151.316 151.316 

1.2.4. - Stiftungskapital -- -- -- -- -- 

1.3. - Ergebnisverwendung -9.622.862 -5.663.399 3.086 -615.522 0 

1.3.1. - Ergebnisvortrag 
-

10.795.882 
-8.429.667 0 0 0 

1.3.1.1 - Ordentliche Ergeb-
nisse aus Vorjahren 

-
11.645.622 

-8.429.667 0 0 0 

1.3.1.2 - Außerordentliche Er-
gebnisse aus Vorjahren 

849.740 0 0 0 0 

1.3.2. - Jahresüberschuss / 
Jahresfehlbetrag 

1.173.020 2.766.268 3.086 -615.522 0 

1.3.2.1. - Ordentlicher Jahres-
überschuss / Jahresfehlbetrag 

-1.525.263 -523.471 -1.461.448 -682.672 0 

1.3.2.2. - Außerordentlicher 
Jahresüberschuss / Jahresfehl-
betrag 

2.698.283 3.289.739 1.464.534 67.149 0 

 

Im Jahr 2018 gab es die Möglichkeit einen des Hessenkassegesetzes den sogenannten 

"Reset-Knopf" (§25 Abs. 3 GemHVO) zu verwenden und dadurch wurden die vorgetragenen 

Altfehlbeträge komplett ausgebucht. 

Im Jahr 2020 sind nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt die Überschüsse im 

ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis direkt mit den Rücklagen verrechnet worden 

und werden deshalb nicht als einzelne Bilanzposition ausgewiesen (siehe Kapitel 3.2) 
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4.1.2 Ertragslage 

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse 

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der 

Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kern-

finanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüs-

selzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzel-

nen Ertragsarten haben. 

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haus-

haltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Ab-

hängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht. 

 

Die Grafik verdeutlicht, dass die hohen Anteile am Kernertrag durch die Steuerarten (Ein-

kommen-, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen) zustande kommen, die die Kommune 

nicht unmittelbar beeinflussen kann, von denen sie aber stark abhängig ist. Ein Einfluss ist 

einzig bei der Grundsteuer B möglich. 
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Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick 

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen 

zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten. 

Ertragsarten im Überblick 

 
Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ergebnis 
2020 

Abweichung 
2020 

Abwei-
chung 

2020 % 

Privatrechtliche Leis-
tungsentgelte 

1.454.796,12 1.328.646 1.163.159,37 -165.486,63 -12,46 

Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

6.253.967,65 6.503.610 6.629.108,11 125.498,11 1,93 

Kostenersatzleistungen 
und -erstattungen 

1.026.803,47 1.344.560 951.875,25 -392.684,75 -29,21 

Bestandsveränderungen 
und aktivierte Eigenleis-
tungen 

30.484,88 5.000 35.933,66 30.933,66 618,67 

Steuern und steuerähnli-
che Erträge einschl. Er-
träge aus gesetzl. Umla-
gen 

19.494.246,55 21.225.889 19.962.481,23 -1.263.407,77 -5,95 

Erträge aus Transferleis-
tungen 

762.058,81 762.057 762.058,79 1,79 0,00 

Zuweisungen und Zu-
schüsse für laufende 
Zwecke und allgemeine 
Umlagen 

3.958.097,18 5.401.080 6.209.837,17 808.757,17 14,97 

Auflösung von Sonder-
posten aus Inv.zuwei-
sungen,-zuschüssen & -
beiträgen 

1.345.984,50 1.322.665 1.368.878,68 46.213,68 3,49 

Sonstige ordentliche Er-
träge 

310.868,40 194.137 144.291,25 -49.845,75 -25,68 

Ordentliche Erträge 34.637.307,56 38.087.644 37.227.623,51 -860.020,49 -2,26 

Finanzerträge 62.296,35 85.880 36.699,39 -49.180,61 -57,27 

Außerordentliche Er-
träge 

905.371,46 100.000 214.324,40 114.324,40 114,32 

Summe 35.604.975,37 38.273.524 37.478.647,30 -794.876,70 -2,08 
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Die Erträge insgesamt weichen um 1.873.671,93 Euro vom Vorjahresergebnis und um -

794.876,70 Euro von der Haushaltsplanung ab. 

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber 

dem Vorjahreswert in Höhe von 2.590.315,95 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt 

die Veränderung -860.020,49 Euro. 

Die größten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich hauptsächlich aus höheren 

Zuweisungen und Zuschüssen. Die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (1,2 Mio. 

€), Zuweisungen im Kita-Bereich sowie die ungeplante Einnahme aus der Gewerbesteuer-

kompensationsumlage (532 T€) führen zu gegenüber dem Vorjahr wesentlich erhöhten or-

dentlichen Erträgen. Die höheren Gewerbesteuereinnahmen gegenüber 2019, als es zu der 

großen Rückzahlung gekommen ist, spielen hier natürlich auch eine Rolle. 

  

Ertragsarten im Kuchendiagramm

Privatrechtliche Leistungsentgelte (3,10%)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (17,69%)

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (2,54%)

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0,10%)

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (53,26%)

Erträge aus Transferleistungen (2,03%)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
(16,57%)
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen
(3,65%)
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Planabweichungen nach Ertragsarten 

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung 

werden in der folgenden Grafik dargestellt: 

 

Steuern und ähnliche Abgaben 

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen 

Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar: 

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR) 

 
Ergebnis 

2019 
Plan 
2020 

Ergebnis 
2020 

Abwei-
chung 
2020 

Abwei-
chung 

2020 % 

Grundsteuer A 28,37 30 29,14 -0,56 -1,87 

Grundsteuer B 4.222,60 3.870 3.867,27 -2,73 -0,07 

Gewerbesteuer 2.803,38 4.500 4.143,50 -356,50 -7,92 

Anteil Einkommenssteuer 11.653,98 12.010 11.107,32 -902,84 -7,52 

Anteil Umsatzsteuer 524,87 566 577,99 11,96 2,11 

Vergnügungssteuer 156,50 145 109,44 -35,56 -24,52 

Hundesteuer 69,16 70 76,21 6,21 8,87 

Sonst. Kommunalsteuern u. steu-
erähnl. Abgaben 

35,38 35 51,61 16,61 47,46 

Summe 19.494,25 21.226 19.962,48 -1.263,41 -5,95 
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Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro: 

 

Deutlich erkennbar sind die Mindereinnahmen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer. Die 

Gewerbesteuer hat sich gegenüber 2019 natürlich klar erholt, jedoch hat sie den Planansatz 

nicht 100% erreicht. Dies wurde durch die Kompensation vom Land, über die Abweichung 

zum Planansatz hinaus, ausgeglichen. 

Die Einkommensteuer 2020 ist größtenteils Corona-bedingt niedriger ausgefallen wie prog-

nostiziert. Hier ist noch unklar wie sich die Auswirkungen von Corona auf den Arbeitsmarkt 

in den Einkommensteueranteilen für die Stadt Neu-Anspach wiederfinden werden. 

 

Zuwendungen und Umlagen 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule 

der kommunalen Ertragsseite. Dies gilt insbesondere für die Schlüsselzuweisungen im Zuge 

des kommunalen Finanzausgleichs. 

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 

um 2.251.739,99 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 

808.757,17 Euro. 

 

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet: 
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Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR) 

 
Ergebnis 

2019 
Plan 
2020 

Ergebnis 
2020 

Abwei-
chung 
2020 

Abwei-
chung 

2020 % 

Schlüsselzuweisungen 2.370,17 3.428 3.605,91 178,11 5,20 

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke 

1.520,34 1.914 1.924,01 9,71 0,51 

Sonstige Zuweisungen und Zu-
schüsse 

67,59 59 670,62 611,64 1.037,04 

Schuldendiensthilfen -- -- 9,29 9,29 -- 

Erträge aus Zuweisungen und 
Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 

3.958,10 5.401 6.209,84 808,76 14,97 

 

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen: 

 

Neu-Anspach hat im Vergleich von 2019 zu 2020 extrem von der Erhöhung der Schlüsselzu-

weisungen profitiert. Diese betrugen in 2020 nun 3,61 Mio. €. Dies hängt vor allem mit der 

Erhöhung des Grundbetrags im Berechnungsschema zum kommunalen Finanzausgleich zu-

sammen. 

Zur Erinnerung: 

Schlüsselzuweisungen 

2015 2,42 Mio. € 

2016 2,14 Mio. € 

2017 2,25 Mio. € 

2018 2,28 Mio. € 

2019 2,37 Mio. € 

2020 3,61 Mio. € 

Die Anerkennung als Mittelzentrum, wie die Nachbarkommune Usingen, hätte unterm Strich 

Mehreinnahmen von rund 1,0 Mio. € versprochen. Es wird sich jedoch bereits auf höchster 

Ebene für eine Reform der Einteilungen in Grund- und Mittelzentren eingesetzt. 

9.288,99

611.644,79

9.712,39

178.111,00

0 200.000 400.000 600.000

Schuldendiensthilfen

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schlüsselzuweisungen

EUR

Zuwendungen und Umlagen - Planabweichungen in Euro

Abweichung
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Bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen sind ungeplante Einnahmen z.B. über die 

Gewerbesteuerkompensationsumlage sowie IKZ-Förderung für die Wasserversorgung vom 

Land hinzugekommen. 

Sonstige Ertragsarten 

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum 

Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet: 

 
Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ergebnis 
2020 

Abweichung 
2020 

Abwei-
chung 

2020 % 

Privatrechtliche Leistungs-
entgelte 

1.454.796,12 1.328.646 1.163.159,37 -165.486,63 -12,46 

Öffentlich-rechtliche Leis-
tungsentgelte 

6.253.967,65 6.503.610 6.629.108,11 125.498,11 1,93 

Kostenersatzleistungen 
und -erstattungen 

1.026.803,47 1.344.560 951.875,25 -392.684,75 -29,21 

Bestandsveränderungen 
und aktivierte Eigenleistun-
gen 

30.484,88 5.000 35.933,66 30.933,66 618,67 

Erträge aus Transferleis-
tungen 

762.058,81 762.057 762.058,79 1,79 0,00 

Sonstige ordentliche Er-
träge 

310.868,40 194.137 144.291,25 -49.845,75 -25,68 

Finanzerträge 62.296,35 85.880 36.699,39 -49.180,61 -57,27 

Außerordentliche Erträge 905.371,46 100.000 214.324,40 114.324,40 114,32 

Summe sonstige Ertrags-
arten 

10.806.647,14 10.323.890 9.937.450,22 -386.439,78 -3,74 

 

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind geprägt durch Einnahmen im Forst und Konzessions-

abgaben für Strom und Gas. Daneben stehen vor allem Pachteinnahmen für Grundstücke 

(z.B. Solarpark), Einnahmen aus dem Waldschwimmbad sowie die Vermietung von Gebäu-

den. 

Die Einnahmen aus dem Stadtwald betragen 234.539,24 Euro. Im Vergleich zur Haushalts-

planung 319.133 Euro gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -84.593,76 Euro. 

Die Folgen der Borkenkäferkatastrophe machen sich im Stadtwald immer mehr bemerkbar. 

Konnte im Vorjahr noch das Einnahmesoll überschritten werden, wird immer deutlicher, dass 

dies keinem nachhaltigen Effekt unterliegt. Durch die Folge der Trockenheit mussten unzäh-

lige Wälder zwangsabgeholzt werden. Das Holz wird wenn überhaupt auf dem übersättigten 

Holzmarkt zu tiefen Preisen verkauft und zudem fehlen diese Holzmengen dann für zukünftige 

Jahre. 
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Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas betragen 389.777,40 Euro. Im 

Vergleich zur Haushaltsplanung 390.000 Euro gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von 

-222,60 Euro. 

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten neben den Kindertages-

stätten-Gebühren, Friedhofsgebühren, Verwaltungsgebühren (z.B. Pässe) aber auch Ord-

nungswidrigkeiten und Bußgelder. 

Die Höhe der Kita Gebühren im Jahr 2020 beträgt 522.401,67. Im Vorjahr betrugen die Ge-

bühreneinnahmen hier 615.574,50. Hier wird deutlich, dass die Kita-Gebühren für die Monate 

April, Mai und Juni in Folge der Corona-Pandemie durch die Stadtverordnetenversammlung 

mit Ausnahmen erlassen worden sind. Mit Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Stadt 

mitgeteilt, dass vom Land für den Gebührenausfall 118.470 € an die Stadt und ihre Träger 

erstattet wird. 

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthalten weiter auch die Gebüh-

ren der ehemaligen Betriebszweige der Stadtwerke: Wasser, Abwasser und Abfall. Die Höhe 

der Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfall im Jahr 2020 beträgt 5.378.400,79. Im Vor-

jahr betrugen die Gebühreneinnahmen hier 5.040.564,95. 

Der größte Posten im Rahmen der Kostenerstattungen ist der Anteil Usingens und Gräven-

wiesbachs an dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk sowie des gemeinsamen Stan-

desamtes zusätzlich mit Schmitten im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit. 

Nach der Abrechnung des Ordnungsamtes im Jahr 2020 haben die anderen Kommunen ei-

nen Anteil von noch 306.533,10 Euro zu tragen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit 

einer Erstattung von 439.450 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine geringe 

Veränderung von -132.916,90 Euro. 

Nach der Abrechnung des Standesamts im Jahr 2020 haben die anderen Kommunen einen 

Anteil von noch 73.495,11 Euro zu tragen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit einer 

Erstattung von 66.000 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung 

von 7.495,11 Euro. 

Unter Kostenersatzleistungen fallen unter anderem Kostenerstattungen im Rahmen der Inter-

kommunalen Zusammenarbeit im Bereich Personalabrechnung sowie des Ausbildungsver-

bundes, Erstattungen von Krankenkassen für Beschäftigungsverbote aufgrund von Schwan-

gerschaften, Erstattungen im Bereich Asyl sowie Vereinsbeteiligungen an städtischen Liegen-

schaften. 

Die Entwicklung der außerordentlichen Erträge ist vor allem geprägt, durch Grundstückver-

käufe oder Umlegungen (hier findet sich die Gegenposition in den a.o. Aufwendungen). 

Weitere a.o. Erträge können sich aus Korrekturbuchungen ergeben haben, durch perioden-

fremde Erträge, die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen, durch Veräußerungen und 

Spenden. 

Der Stand der Spenden beträgt zum 31.12.2020: 
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 Waldschwimmbad    10.000,00 € 

 Ausländerbeirat          3.661,38 € 

 Jugendpflege              1.699,61 € 

4.1.3 Aufwandslage 

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjah-

resergebnis sowie zum Planansatz: 

Aufwandsarten im Überblick 

 
Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ergebnis 
2020 

Abweichung 
2020 

Abwei-
chung 

2020 % 

Personalaufwendungen 7.571.928,28 7.931.610 7.812.630,68 -118.979,32 -1,50 

Versorgungsaufwendun-
gen 

1.088.609,43 846.275 1.223.802,01 377.527,01 44,61 

Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 

6.161.525,86 6.239.538 5.501.698,24 -737.839,82 -11,83 

Abschreibungen 3.113.800,04 2.715.783 2.613.626,66 -102.156,34 -3,76 

Aufw. für Zuweisungen 
und Zuschüsse sowie be-
sondere Finanzaufw. 

3.352.839,29 3.557.930 3.657.367,21 99.437,21 2,79 

Steueraufw. einschl. 
Aufw. aus gesetzl. Umla-
geverpflichtungen 

12.760.411,57 14.340.218 14.108.606,98 -231.611,02 -1,62 

Transferaufwendungen 217,50 8.000 8.109,83 109,83 1,37 

Sonstige ordentliche Auf-
wendungen 

22.607,51 19.811 21.141,98 1.330,98 6,72 

Ordentliche Aufwendun-
gen 

34.071.939,48 35.659.165 34.946.983,59 -712.181,47 -2,00 

Zinsen und ähnliche Auf-
wendungen 

1.310.336,05 1.013.200 952.321,66 -60.878,34 -6,01 

Außerordentliche Aufwen-
dungen 

838.222,19 -- 121.932,80 121.932,80 -- 

Summe 36.220.497,72 36.672.365 36.021.238,05 -651.127,01 -1,78 

 

Seite 269 von 336



 

Jahresabschluss Neu-An-
spach 

 
 

   

46 
 
 

 
 

 

 

Die Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz: 

 

 

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -

199.259,67 Euro. Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt -651.127,01 Euro. 

Aufwandsarten Kuchendiagramm

Personalaufwendungen (21,69%)

Versorgungsaufwendungen (3,40%)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15,27%)

Abschreibungen (7,26%)

Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.
(10,15%)
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (39,17%)

Transferaufwendungen (0,02%)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (0,06%)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2,64%)

Außerordentliche Aufwendungen (0,34%)

121.932,80

-60.878,34

1.330,98

109,83

-231.611,02

99.437,21

-102.156,34

-737.839,82
377.527,01

-118.979,32

-900.000 -600.000 -300.000 0 300.000 600.000

Außerordentliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen

Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl.…

Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie…

Abschreibungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen

EUR

Aufwandsarten - Planabweichungen in Euro

Abweichung
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Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vor-

jahresergebnis um 875.044,11 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abwei-

chung der ordentlichen Aufwendungen -712.181,47 Euro. 

Die großen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind den gestiegenen Personal- und Ver-

sorgungsaufwendungen, den gesunkenen Sach- und Dienstleistungen (ganzjährig vorläufige 

Haushaltsführung) und Abschreibungen sowie den gestiegenen Steueraufwendungen ge-

schuldet. 

Personal- und Versorgungsaufwand 

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positio-

nen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abwei-

chungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können: 

Personal- und Versorgungsaufwand 

 
Ergebnis 

2019 
Plan 
2020 

Ergebnis 
2020 

Abweichung 
2020 

Abwei-
chung 

2020 % 

Entgelte Arbeitnehmer 5.967.351,91 6.244.000 6.259.104,40 15.104,40 0,24 

Bezüge Beamte 241.823,97 197.200 193.424,02 -3.775,98 -1,91 

Soziale Abgaben,Alters-
vers.&Unterstützung-Aktive 

1.354.821,82 1.479.660 1.332.059,66 -147.600,34 -9,98 

Sonstige Personalaufwen-
dungen 

7.930,58 10.750 28.042,60 17.292,60 160,86 

Summe Personalaufwen-
dungen 

7.571.928,28 7.931.610 7.812.630,68 -118.979,32 -1,50 

Versorgungsaufwendun-
gen 

1.088.609,43 846.275 1.223.802,01 377.527,01 44,61 

 

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen: 

 

 

17.292,60

-147.600,34

-3.775,98

15.104,40

-160.000 -120.000 -80.000 -40.000 0 40.000

Sonstige Personalaufwendungen

Soziale Abgaben,Altersvers.&Unterstützung-
Aktive

Bezüge Beamte

Entgelte Arbeitnehmer

EUR

Personal- und Versorgungsaufwand - Planabweichungen in Euro

Abweichung
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Die letzten eingeplanten Tarifsteigerungen gab es zum 01.04.2020 von 0,96 % bis 1,81 %, im 

Durchschnitt 1,06 % bei den Beschäftigten. Bei den Beamten gab es zum 01.02.2020 3,2 %. 

Das Personalkostenbudget ist gegenüber der Planung eine Punktlandung, bei den Sozialab-

gaben konnten sogar Einsparungen erzielt werden. 

Deutliche Überschreitungen gab es bei den Versorgungsaufwendungen, welche durch höhere 

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen nach Korrektur von Buchungsfehlern 

zwischen Bar- und Teilwert in den KDZ-Gutachten entstanden sind. 

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen 

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 

5.501.698,24 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -659.827,62 

Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt -737.839,82 Euro. 

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differen-

ziert dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet 

werden: 

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen 

 
Ergebnis 

2019 
Plan 
2020 

Ergebnis 
2020 

Abweichung 
2020 

Abwei-
chung 

2020 % 

Aufw. für Material, Energie 
und sonstige verwaltungs-
wirtschaftl. Tätigkeit 

1.073.502,44 1.183.754 875.753,95 -307.999,65 -26,02 

Aufw. für bezogene Leis-
tungen 

3.047.168,72 3.311.900 2.303.511,79 -1.008.388,67 -30,45 

Aufw. für die Inanspruch-
nahme von Rechten und 
Diensten 

1.530.734,50 1.296.926 1.422.573,49 125.647,49 9,69 

Aufw. für Kommunikation, 
Dokumentation, Informa-
tion, Reisen, Werbung 

192.905,12 246.320 135.576,42 -110.743,58 -44,96 

Aufw. für Beiträge und 
Sonstiges sowie Wertkor-
rekturen 

317.215,08 200.638 764.282,59 563.644,59 280,93 

Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen ge-
samt 

6.161.525,86 6.239.538 5.501.698,24 -737.839,82 -11,83 

Abschreibungen 3.113.800,04 2.715.783 2.613.626,66 -102.156,34 -3,76 

 

 

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro: 
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Sach- und Dienstleistungen THH Übersicht 

 2020 

01 - Innere Verwaltung 797.809 

02 - Sicherheit und Ordnung 390.748 

04 - Kultur und Wissenschaft 53.918 

05 - Soziale Leistungen 230.405 

06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 317.443 

08 - Sportförderung 126.317 

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation 63.611 

11 - Ver- und Entsorgung 2.255.845 

12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 933.603 

13 - Natur- und Landschaftspflege 192.889 

14 - Umweltschutz 6.592 

15 - Wirtschaft und Tourismus 132.130 

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 389 

Summe: GH - Gesamthaushalt 5.501.698 

 

Die Sach- und Dienstleistungen fallen vor allen in den Teilhaushalten 01, 11 und 12 an. 

-102.156,34
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-110.743,58
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-1.008.388,67

-307.999,65
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Diensten
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EUR

Sach- u. Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen -
Planabweichungen in Euro

Abweichung
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Im Teilhaushalt 01 betrifft dies vor allem die politischen Kosten (Sitzungsgelder, Aufwands-

entschädigungen, Fraktionsgelder), Versicherungen, zentral veranschlagte EDV Kosten so-

wie Sachkosten im Bauhof. 

Im Teilhaushalt 11 (seit 2017) betrifft dies die hauptsächlich die Kanalsanierungen, Kanalbe-

fahrungen, Restmüllentsorgung, Grünabfallentsorgung und Trinkwasserzähler. 

Im Teilhaushalt 12 betrifft dies die Straßensanierungen, Straßenbeleuchtung sowie die 

Oberflächenentwässerung der versiegelten Fläche. 

Erkennbar ist, dass die Sach- und Dienstleistungen in Summe durch die vorläufige Haus-

haltsführung deutlich niedriger sind als geplant und als das Vorjahresergebnis. 

Darstellung über einiger Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen: 

Beschreibung Ist 2020 
Fortgesch. 

Ansatz 2020 Differenz 

Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbau-
teile 15.565,13 25.830,67 10.265,54 

Catering (z.B. Taunus-Menü-Service) 69.430,56 104.350,00 34.919,44 

Betriebsstoffe - Verbrauchswerkzeuge 7.825,42 33.180,00 25.354,58 

Fernwärme 5.294,49 42.800,00 37.505,51 

Heizöl 19.668,17 42.350,00 22.681,83 

Treibstoffe 52.237,70 76.650,00 42.412,30 

Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 32.250,91 57.107,48 24.856,57 

Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausstattun-
gen 15.595,96 30.228,56 14.632,60 

Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 41.487,66 80.990,00 39.502,34 

Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatz-
leist. 88.505,27 254.600,00 166.094,73 

Aufwendungen f. Ortsplanung durch Dritte 54.448,91 212.500,00 158.051,09 

sonstige weitere Fremdleistungen 9.643,09 21.130,00 11.486,91 

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhal-
tung) 61.242,26 223.853,46 162.611,20 

Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 34.397,79 49.950,00 15.552,21 

Unterhaltung Inventar 230.232,68 428.176,00 197.943,32 

Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr. Infra-
str.verm. 459.830,03 569.908,00 110.077,97 

Wartungskosten 287.567,10 350.575,00 63.007,90 

Aufwendungen Rechenzentrum ekom 33.336,55 47.750,00 14.113,45 

Transportkosten 516.458,36 530.300,00 13.841,64 

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 220.477,51 253.710,00 33.232,49 

Reisekosten 8.532,99 22.420,00 13.887,01 

allg. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Preisgelder) 1.345,07 20.010,00 18.664,93 

Aufw. für Fort- und Weiterbildung 30.280,21 91.600,00 61.319,79 

  

Wie bereits beschrieben sind begründend durch die vorläufige Haushaltsführung einige An-

sätze deutlich unterschritten. Hier sind die Aufwendungen für Ortsplanung und die Unterhal-

tung Inventar gute Beispiele für Einsparungen. 
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Weiterhin unterschritten sind die Instandhaltungskosten des Straßennetzes (-168 T€), die 

Unternehmerleistungen im Forst (-184 T€) sowie die weniger bzw. nicht genutzten Mittel für 

die EKVO im Abwasserbereich (-180 T€). 

Einige Mehrausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen: 

Beschreibung Ist 2020 
Fortgesch. 

Ansatz 2020 Differenz 

Zuführung Gebührenausgleichsrücklage ohne 
FinRe 533.193,20 0,00 533.193,20 

Müllabfuhrgebühren 538.958,10 463.530,00 75.428,10 

Oberflächenentwässerung 390.139,60 346.190,00 43.949,60 

Beiträge für sonstige Versicherungen 102.926,03 63.885,00 39.041,03 

Aufw. Sachverst.Rechtsanw.Gerichtsk. 147.895,51 120.390,00 27.505,51 

Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 31.714,77 8.450,00 23.264,77 

Strom f. Straßenbeleuchtung 202.023,40 190.000,00 12.023,40 

Herstellung Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich) 11.775,74 0,00 11.775,74 

  

Bei den Überschreitungen der Ansätze lässt sich erkennen, dass vorwiegend Überschreitun-

gen in den pflichtigen Aufwendungen vorliegen. Versicherungen, Strom und Müll sind Kos-

ten die auch in der vorläufigen Haushaltsführung aufgewendet werden müssen. 

Die Unterschreitung der Ansätze der Abschreibungen deutet zum Einen auf das Aufzehren 

des Vermögens der Stadt hin, zum Anderen konnte als Ursache dafür der große Teil des In-

vestitionsprogramms nicht umgesetzt werden, sodass keine neuen Abschreibungen hinzu-

kamen. 

Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen 

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen 

die Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen eine gewichtige Aufwandsart dar. 

Die Aufwendungen in Höhe von 17.774.084,02 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 

1.660.615,66 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -132.063,98 Euro 

ab. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die höheren Steuereinnahmen im Vorjahr nun zur hö-

heren Kreis- und Schulumlage sowie Gewerbesteuer- und Heimatumlage geführt haben. 

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt: 
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Transferaufwendungen 

 
Ergebnis 

2019 
Plan 
2020 

Ergebnis 
2020 

Abweichung 
2020 

Abwei-
chung 

2020 % 

Aufwendungen für Zuweisun-
gen und Zuschüsse sowie 
besondere Finanzaufwen-
dungen 

3.352.839,29 3.557.930 3.657.367,21 99.437,21 2,79 

Sonstige Transferaufwendun-
gen 

217,50 8.000 8.109,83 109,83 1,37 

Aufwand aus steuerähnlichen 
Umlagen an Land (Heima-
tumlage) 

-- -- 246.749,51 246.749,51 -- 

Kreisumlage (inkl. Rückstel-
lungen) 

6.883.311,00 7.845.850 7.767.333,00 -78.517,00 -1,00 

Schulumlage (inkl. Rückstel-
lungen) 

3.371.905,00 3.843.380 3.867.833,00 24.453,00 0,64 

Gewerbesteuerumlage 469.865,43 664.638 397.068,18 -267.569,82 -40,26 

Sonstige Aufwendungen aus 
steuerähnlichen Umlagen 
und Abgaben 

2.035.330,14 1.986.350 1.829.623,29 -156.726,71 -7,89 

 

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen: 

 

 

-156.726,71

-267.569,82

24.453,00

-78.517,00

246.749,51

109,83

99.437,21

-300.000-200.000-100.000 0 100.000 200.000 300.000

Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen
Umlagen und Abgaben

Gewerbesteuerumlage

Schulumlage (inkl. Rückstellungen)

Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)

Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land

Sonstige Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

EUR

Transferaufwand - Planabweichungen in Euro

Abweichung
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Der größte Anteil an den Zuweisungen/Zuschüsse sind im Bereich der Kinderbetreuung zu 

finden, zum Einen für die Kindertagesstätten der freien Träger (VZF, Evang. Kirche), zum 

Anderen für die Betreute Grundschulen des Hochtaunuskreises. 

Im Jahr 2020 betragen die die Zuweisungen/Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung 

2.896.084,35 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit 2.832.210 Euro gerechnet 

wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von 63.874,35 Euro. 

Ein Teil der Zuweisungen/Zuschüsse macht die Abrechnung der gemeinsamen Finanzabtei-

lung mit Usingen und Glashütten aus. 

Nach der Abrechnung der Interkommunalen Zusammenarbeit im Jahr 2020 hat die Stadt Neu-

Anspach einen Anteil von 197.284,32 Euro für die Kämmerei (Plan 235.000 Euro), 39.422,64 

Euro für die Kasse (Plan: 0 Euro) und 48.283,63 Euro für Steuern/Veranlagung (Plan: 0 Euro) 

zu tragen. 

In zukünftigen Haushaltsplanungen werden die einzelnen Bereiche mit einzelnen Haushalts-

ansätzen versehen. Der durch die finanziell schwierige Situation bedingte Mehraufwand soll 

so noch transparenter dargestellt werden. Zusätzliche Haushaltsberatungen inkl. Zusatzsit-

zungen mit Veränderungen die z.B. auch neue Bescheide erfordern führen zu Mehraufwand 

der die einzelnen Bereiche der Finanzabteilung betrifft. 

Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit einer Erstattung an Usingen von 235.000 Euro 

gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von 49.990,59 Euro. 

Sonstige Aufwendungen 

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie 

zum Haushaltsplan abgebildet: 

Sonstige Aufwendungen 

 
Ergebnis 

2019 
Plan 
2020 

Ergebnis 
2020 

Abweichung 
2020 

Abwei-
chung 

2020 % 

Sonstige ordentliche Aufwen-
dungen 

22.607,51 19.811 21.141,98 1.330,98 6,72 

Zinsen und sonstige Finanz-
aufwendungen 

1.310.336,05 1.013.200 952.321,66 -60.878,34 -6,01 

Außerordentliche Aufwendun-
gen 

838.222,19 -- 121.932,80 121.932,80 -- 
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Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar: 

 

 

Die Zinsaufwendungen haben ihren Ansatz um ca. 61 T€ verfehlt, da keine neuen Investiti-

onskredite aufgenommen werden konnten uns somit für diese auch keine Zinsen angefallen 

sind. 

Ein wesentlicher Punkt bei den außerordentlichen Aufwendungen sind periodenfremde Auf-

wendungen wie z.B. die Abrechnung der freien Kita-Träger die erst nach Aufstellung des 

Jahresabschluss 2019 vorlagen. Zukünftig sollen diese Rechnungen, Abrechnungen die wie-

derkehrend im Folgejahr gebucht werden müssen, nach Rücksprache mit dem Rechnungs-

prüfungsamt auf das reguläre Konto und nicht mehr periodenfremd gebucht werden. 

  

121.932,80

-60.878,34

1.330,98

-100.000 -50.000 0 50.000 100.000 150.000

Außerordentliche Aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EUR

Sonstige Aufwendungen - Planabweichungen in Euro

Abweichung
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5 Erläuterungen zur Finanzrechnung 

5.1 Allgemeine Entwicklung 

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie 

zu den Planungen ersichtlich: 

Finanzhaushalt / Finanzrechnung 

 
Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ergebnis 
2020 

Abweichung 
2020 

Abwei-
chung 

2020 % 

09 - Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

33.175.683,61 36.427.276 36.297.024,31 -130.251,69 -0,36 

18 - Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

32.663.982,37 33.947.586 33.143.669,37 -803.916,80 -2,37 

19 - Saldo aus lfd. Ver-
waltungstätigkeit 

511.701,24 2.479.690 3.153.354,94 673.665,11 27,17 

23 - Einzahlungen aus In-
vestitionstätigkeit 

1.010.502,04 858.451 246.871,35 -611.580,05 -71,24 

28 - Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit 

1.186.726,62 2.368.435 1.530.094,90 -838.339,93 -35,40 

29 - Saldo aus Investiti-
onstätigkeit 

-176.224,58 -1.509.983 -1.283.223,55 226.759,88 15,02 

30 - Zahlungsmittelüber-
schuss/-bedarf (laufende 
Verwaltungs- und Investi-
tionstätigkeit) 

335.476,66 969.706 1.870.131,39 900.424,99 92,86 

31 - Einzahlungen a. d. 
Aufn. v. Krediten u. wirt-
schaftlich vglb. Vorgängen 
für Investitionen 

910.438,15 1.509.186 20.321,83 -1.488.863,77 -98,65 

32 - Auszahlungen f. d. Til-
gung v. Krediten u. wirt-
schaftlich vglb. Vorgängen 
für Investitionen 

1.973.688,39 1.811.160 1.598.015,72 -213.144,28 -11,77 

33 - Saldo aus Finanzie-
rungstätigkeit 

-1.063.250,24 -301.974 -1.577.693,89 -1.275.719,49 -422,46 

37 - Finanzmittelüber-
schuss / Finanzmittelbe-
darf aus haushaltsun-
wirksamen Vorgängen 

835.564,17 -- -2.729.081,48 -2.729.081,48 -- 

39 - Finanzmittelüber-
schuss / Finanzmittelbe-
darf des Haushaltsjahres 

107.790,59 667.732 -2.436.643,98 -3.104.375,98 -464,91 

Cashflow  

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet den sogenannten Cashflow ab. Er zeigt, 

ob die Stadt das laufende Geschäft aus eigenen Finanzmitteln liquide bezahlen kann oder auf 
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Liquiditätskredite angewiesen ist. Während das ordentliche Ergebnis auch nicht zahlungswirk-

same Posten wie Abschreibungen und Rückstellungen enthält, bildet der Cashflow das liquide 

ordentliche Ergebnis ab. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit ist ein positiver Cash-

flow besonders elementar. 

Mit einem Cashflow von 3,153 Mio. € ist das Ergebnis 2020 positiv und deutlich über der 

Planung von 2,480 Mio. €. Damit wird die gesetzliche Forderung aus der HGO, mit dem Cash-

flow die ordentliche Tilgung zu decken (1,6 Mio. €), erreicht. Somit ist der Finanzhaushalt 

im Sinne der HGO ausgeglichen. 

Zu bemerken gilt jedoch, dass aufgrund des nichtgenehmigten Haushalts 2020 für die Aus-

zahlung aus Investitionen keine Investitionskredite aufgenommen werden konnten. Diese 1,5 

Mio. € sind aus dem Zahlungsmittelüberschuss bzw. aus dem Bestand der Liquiditätskredite 

finanziert worden und konnten nicht zum Abbau letzterer verwendet werden. 

Daher schließt der Finanzhaushalt 2020 mit einem negativen Zahlungsmittelfluss ab (2,43 

Mio.). Somit kann der positive Cashflow, vor allem mit dem weiteren Bestand von Liquiditäts-

kredite (siehe Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen), nicht als Erfolg gewertet werden 

(vgl. auch Kapitel 5.5). 
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5.2 Investitionstätigkeit 

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von 

Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investiti-

onstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen. 

Investitionstätigkeit 

 
Ergebnis 

2019 
Plan 
2020 

Ergebnis 
2020 

Abwei-
chung 2020 

Abwei-
chung 

2020 % 

Einzahlungen aus Investitions-
zuweisungen und -zuschüs-
sen sowie Investitionsbeiträ-
gen 

311.597,46 601.251 216.473,89 -384.777,51 -64,00 

Einzahlungen aus Abgängen 
von Sachanlagevermögen und 
immateriellem Anlagevermö-
gen 

698.904,58 257.200 30.397,46 -226.802,54 -88,18 

Summe Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

1.010.502,04 858.451 246.871,35 -611.580,05 -71,24 

Auszahlungen für Investitions-
zuweisungen und -zuschüsse 

31.718,60 100.000 99.061,33 -938,67 -0,94 

Auszahlungen für den Erwerb 
von Grundstücken und Ge-
bäuden 

64.922,16 110.002 -- -110.002,00 -- 

Auszahlungen für Baumaß-
nahmen 

636.121,61 721.000 1.144.007,36 423.007,36 58,67 

Auszahlungen für Investitio-
nen in bewegliches Sachanla-
gevermögen und immateriel-
les Anlagevermögen 

441.557,28 1.423.733 272.976,03 
-

1.150.756,80 
-80,83 

Auszahlungen für Investitio-
nen in Finanzanlagevermögen 

12.406,97 13.700 14.050,18 350,18 2,56 

Summe Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

1.186.726,62 2.368.435 1.530.094,90 -838.339,93 -35,40 

Saldo aus Investitionstätig-
keit 

-176.224,58 
-

1.509.983 
-

1.283.223,55 
226.759,88 15,02 

 

  

Seite 281 von 336



 

Jahresabschluss Neu-An-
spach 

 
 

   

58 
 
 

 
 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich 

 

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich 

 

Es zeigt sich, dass das Investitionsprogramm nur zum Teil umgesetzt wurde. Dies hängt ins-

besondere aber auch mit der vorläufigen Haushaltsführung zusammen.  

Insbesondere durch Maßnahmen, wie die Maßnahme Neubau/Sanierung des Wald-

schwimmbades die noch nicht begonnen wurde oder die Erschließung der Gewerbegebiete 

„in der Us/Edeka“ die nur im Rahmen der vertraglichen Verpflichtung fortgeführt wird, sind 

sowohl die Einnahme- als auch Ausgabenansätze deutlich unterschritten worden. Andere 

Maßnahmen wie die Erweiterung des Wärmepufferspeichers wurden fortgeführt.

-226.802,54

-384.777,51

-450.000 -350.000 -250.000 -150.000 -50.000

Abgänge von Sachanlagevermögen u.
immateriellem Anlagevermögen

Investitionszuweisungen und -zuschüsse,
Investitionsbeiträge

EUR

Einzahlungen Investitionstätigkeit / Plan-Ist-Vergleich

Abweichung

350,18

-1.150.756,80

423.007,36

-110.002,00

-938,67

-1.400.000-1.000.000 -600.000 -200.000 200.000 600.000

Invest. in Finanzanlagevermögen

Invest. in bew. Sachanlageverm.&immaterielles
Anlageverm.

Baumaßnahmen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investitionszuweisungen und -zuschüsse

EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Plan-Ist-Vergleich

Abweichung
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5.3 Investitionsprogramm 

Auszug aus dem Investitionsschema/Matrix > 10.000 € 

I-Nr. Beschreibung Ansatz 2020 HH-Rest  
a. Vj 

Mittelver- 
schiebung 

Fortgeschr. 
Ansatz 2020 

Bewegung 
2020 

verfügbar 

111-01 (11103) Betr./Gesch-ausstattung Verwaltung 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5.845,61 4.154,39 

111-11 (11106) Erwerb von Software 43.550,00 0,00 0,00 43.550,00 38.522,91 5.027,09 

111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 6.874,62 12.625,38 

126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg 11.835,00 0,00 0,00 11.835,00 7.420,00 4.415,00 

361-02-1 (36102) Anbau neue Gruppe Ev. Kita Hausen 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 58.596,59 74.403,41 

361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00  

365-05-2 (36502) Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 56.274,53 -6.274,53 

424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad 25.000,00 0,00 219,33 25.219,33 1.362,35 23.856,98 

533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz 302.000,00 0,00 0,00 302.000,00 4.806,94 297.193,06 

534-08 (53401) Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netztes 574.000,00 0,00 0,00 574.000,00 467.737,18 106.262,82 

541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 9.633,20 5.366,80 

541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20.448,04 29.551,96 

541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 4.032,58 56.967,42 

547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 334.621,28 -134.621,28 

553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00  14.000,00 

555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00 25.331,73 7.168,27 

708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 20.586,05 79.413,95 

708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00  30.000,00 

708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00  80.000,00 

708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka  30.000,00 0,00 0,00 30.000,00  30.000,00 

I096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.802,43 11.197,57 
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5.4 Darstellung der zu übertragenen Haushaltsreste 

Die Übertragung von Haushaltsresten impliziert, dass neben den Haushaltsermächtigungen 

auch noch Kreditermächtigungen zur Finanzierung übertragen werden können. Durch die 

Nichtgenehmigung des Haushalts 2020 sind aus diesem Haushaltsjahr aber keine Krediter-

mächtigungen vorhanden. Auch aufgrund der mehr als angespannten Liquidität (auch der 

Liquiditätskreditrahmen ist ausgeschöpft – Eigenmittel sind keine vorhanden), ist die Finan-

zierung von Haushaltsresten 2020 in 2021 nicht sichergestellt. 

Faktisch ist keine Übertragung von Haushaltsresten von 2020 nach 2021 möglich. 

Rein praktisch war das in der Vergangenheit nicht umsetzbar, da in dem guten Glauben ei-

nes genehmigten Haushaltsansatzes bereits Aufträge vergeben wurden, die im Jahr darauf 

noch zu Auszahlungen führen werden. 

Für den Haushalt 2021 sind die Mittel, unter Voraussicht für den Haushalt 2020 keine Ge-

nehmigung zu erhalten, neu angemeldet worden. Daher wurden keine Haushaltsreste über-

tragen. 

Im Ergebnishaushalt werden grundsätzlich keine Haushaltsreste übertragen. 

5.5 Kreditaufnahmen 

Kreditaufnahmen Investitionskredite Jahr 2020 0,00 € 

Genehmigter Kreditbetrag lt. Haushaltssatzung 2020 (keine Geneh-
migung) 

0,00 € 

Tilgungsanteil Stadt aus dem Konjunkturpaket -7.388,43 € 

Tilgungsanteil Land aus dem Konjunkturpaket -31.379,33 € 

Ordentliche Tilgung Investitionskredite -1.376.447,30 € 

Tilgung Hessenkasse -182.800,00 € 

    

Genehmigter Kassenkreditrahmen lt. Haushaltssatzung 2019 (letzte 
Genehmigung) 

4.735.838,00 € 

Kassenkreditstand zum 31.12.2019 4.157.100,00 € 

Kassenkreditstand zum 31.12.2020 1.500.000,00 € 

Erhöhung des Kassenkredits -2.657.100,00 € 

davon: Entwicklung Kassenkredite auf dem Eonia-Konto  -2.657.100,00 € 
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6 Anlagenübersicht 

Anlagespiegel gem. Muster 21 GemHVO. 

 

* Die Differenz zwischen der Abschreibung im Anlagespiegel und der Ergebnisrechnung ist der Abschreibung auf Forderungen geschuldet, die 

nicht das Anlagevermögen tangieren. 

Beschreibung

Gesamte AK/HK 

(Beginn HHJ)

Zugänge AK/HK 

(lfd. HHJ)

Abgänge 

AK/HK (lfd. 

HHJ)

Umbuch. 

AK/HK (lfd. 

HHJ)

Gesamte AK/HK 

(Ende HHJ)

Kum. 

Abschreibung 

(Beginn HHJ)

Abschreibung 

(lfd. HHJ)

kum. 

Abschreibung 

(Ende HHJ)

Stand am Ende d. 

HHJ

Stand am Ende d. 

VJ

1.   Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Konzessionen,Lizenzen u.ähnl.Rechte 318.260,55 21.219,92 0,00 0,00 339.480,47 -204.401,55 -23.211,12 -227.612,67 111.867,80 113.859,00

1.2 gel.Investitionszuweisungen u.-zuschüsse 9.830.627,70 100.157,00 0,00 0,00 9.930.784,70 -3.643.602,70 -229.120,00 -3.872.722,70 6.058.062,00 6.187.025,00

                                     Summe 1. 10.148.888,25 121.376,92 0,00 0,00 10.270.265,17 -3.848.004,25 -252.331,12 -4.100.335,37 6.169.929,80 6.300.884,00

2.   Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 20.152.727,28 0,00 -1.432,42 0,00 20.151.294,86 0,00 0,00 0,00 20.151.294,86 20.152.727,28

2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken 25.515.607,79 34.450,56 0,00 61.416,91 25.611.475,26 -7.483.656,79 -449.609,47 -7.933.266,26 17.678.209,00 18.031.951,00

2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrasstrukturvermögen 81.551.273,69 321.829,01 0,00 345.292,03 82.218.394,73 -41.045.530,52 -1.635.669,37 -42.681.199,89 39.537.194,84 40.505.743,17

2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 1.547.365,84 11.713,30 0,00 0,00 1.559.079,14 -883.508,84 -72.312,30 -955.821,14 603.258,00 663.857,00

2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.799.847,28 135.675,18 -20.509,20 0,00 5.915.013,26 -3.599.126,10 -376.949,32 -3.956.368,26 1.958.645,00 2.200.721,18

2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.196.559,89 977.892,60 -221.867,63 -406.708,94 1.545.875,92 0,00 0,00 0,00 1.545.875,92 1.196.559,89

                                     Summe 2. 135.763.381,77 1.481.560,65 -243.809,25 0,00 137.001.133,17 -53.011.822,25 -2.534.540,46 -55.526.655,55 81.474.477,62 82.751.559,52

3.   Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Beteiligungen 690.048,43 0,00 -1,00 0,00 690.047,43 0,00 0,00 0,00 690.047,43 690.048,43

3.4 Ausl.a.Untern.m.d.e.Beteiligungsverh. besteht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 155.256,40 9.987,12 0,00 0,00 165.243,52 0,00 0,00 0,00 165.243,52 155.256,40

3.6 sonstige Finanzanlagen 575.090,43 0,00 -937,67 0,00 574.152,76 0,00 0,00 0,00 574.152,76 575.090,43

                                     Summe 3. 1.420.395,26 9.987,12 -938,67 0,00 1.429.443,71 0,00 0,00 0,00 1.429.443,71 1.420.395,26

4.   Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                     Gesamtsumme (1. bis 4.) 145.912.270,02 3.032.381,28 -243.809,25 0,00 148.700.842,05 -56.859.826,50 -2.786.871,58 -59.626.990,92 89.073.851,13 89.052.443,52

Anschaffungs- und Herstellungskosten Buchwertkumulierte Abschreibungen
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7 Verbindlichkeitenübersicht 

Verbindlichkeitenübersicht 

 

 

Gesamtbetrag am 31.12. des 

Haushaltsjahres

Gesamtbetrag am 31.12. 

des Vorjahres

EUR bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre EUR

EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

4.1 Anleihen

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 28.403.095 29.836.266

4.2.1 gegenüber Kreditinstituten 28.396.878 35.020 981.458 27.380.400 29.824.713

4.2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern 0

4.2.3 sonstigen Kreditgebern 6.217 6.217 11.553

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 1.500.000 1.500.000 4.157.100

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 11.006 11.006 9.332

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und 

Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge
1.269.965 1.269.965 1.209.953

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 824.042 824.042 1.187.134

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 98.877 98.877 822.561

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen 

Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen
0 0

4.9 sonstige Verbindlichkeiten 5.012.481 5.012.481 5.446.159

Summe aller Verbindlichkeiten 37.119.467 8.751.392 987.675 27.380.400 42.668.505

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

z.B. Bürgschaften u.a.

157.806

Art der Verbindlichkeiten

Mit einer Restlaufzeit von

157.806
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8 Forderungsübersicht 

Forderungsübersicht 

 

  

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre

EUR EUR

2.3.1  Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, 

Transferleistungen, Investitionszuschüssen und Beiträgen*
1.360.386 482 1.360.386 1.476.954

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen 

Abgaben
373.654 -70.378 2.036 373.654 611.752

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 66.534 1.478 66.534 456.102

2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 

und Beteiligungen
0 0

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 50.626 50.626 178.435

Gesamtbetrag 1.851.200 -70.378 3.995 0 1.851.200 0 0 2.723.243

Gesamtbetrag am 

31.12. des Vorjahres

EUR
mehr als 5 

Jahre

EUR

Art der Forderung

Mit einer Restlaufzeit von

Gesamtbetrag am 31.12. 

des Haushaltsjahres

 EUR

Wertberichtigung / 

Abschreibung

EWB PWB
pauschalierte 

EWB
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9 Rückstellungsübersicht 

 

Gesamtbetrag Zuführungen Auflösungen Inanspruchnahme Gesamtbetrag

Stand 01.01.2020 in 2020 in 2020 in 2020 Stand 31.12.2020

3 Rückstellungen 5.815.715,03 345.761,22 0,00 46.811,66 6.114.664,59

3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht. 5.270.620,07 312.567,00 0,00 4.059,01 5.579.128,06

Verpflichtungen Pensionsrückstellungen 4.449.851,05 203.567,00 0,00 4.056,01 4.649.362,04

Verpflichtungen Beihilfe ggü. Versorgungsempfängern 0,00 0,00

Verpflichtungen für Altersteilzeit 0,00 0,00

Beihilfeverpflichtungen Beamten u. Arbeitnehmern 820.769,02 109.000,00 3,00 929.766,02

3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rückstellungen für Kreis-/Schulumlage 0,00 0,00

3.3 Rückstellungen für Rekultivierungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Sonstige Rückstellungen 545.094,96 33.194,22 0,00 42.752,65 535.536,53

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 59.000,00 59.000,00

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen/Bürgschaften/Gewährleistungen 0,00 0,00

Rückstellungen für Überstunden 147.498,40 42.752,65 104.745,75

Rückstellungen für Resturlaub 338.596,56 33.194,22 371.790,78

Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten 0,00 0,00

Andere sonstige Rückstellungenf. Ungewisse Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rückstellungsart
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10 Übersicht über fremde Zahlungsmittel nach § 15 GemHVO 

Zahlungsmittel, die von der Stadt aufgrund eines Gesetzes unmittelbar für einen anderen Auf-

gabenträger eingenommen oder ausgegeben werden, werden nicht im Haushalt veranschlagt. 

Bei der Stadt Neu-Anspach sind davon die Umsatzsteuerabführung der BgAs betroffen sowie 

sonstige durchlaufende Gelder. Zudem werden die Aufnahme sowie die Tilgung von Liquidi-

tätskrediten als haushaltsunwirksame Vorgänge abgebildet. 

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge werden saldiert (Differenz aus Einzahlungen - Auszah-

lung) dargestellt: 

Durchlaufende Mittel -1.852,32 € 

Kautionen 0,00 € 

Umsatzsteuerabführung -70.520,87 € 

Liquiditätskredite (Eonia Konto) -2.657.100,00 € 

Sonstige Ein- und Auszahlungen 391,71 € 

  -2.729.081,48 € 

  

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge verschlechtern die Liquidität der Stadt Neu-Anspach um 

insgesamt 2.729.081,48 €. Die Umsatzsteuerabführungen übersteigen die Steuererstattun-

gen um 70.520,87 €.  Der Liquiditätskredit wurde über das Eonia Konto 2020 um 2.657.100 € 

gesenkt. Wie bereits beschrieben musste bzw. konnte der Zahlungsmittelüberschuss aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit zum Einen zur Finanzierung der Investitionen, zum Anderen zum 

Abbau der Liquiditätskredite genutzt werden. 

Die flüssigen Mittel betragen zum 31.12.2020 368.680,08 Euro. Bei diesem Betrag ist der 

Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 von 1,5 Mio. € zu berücksichtigen. 
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11 Übersicht über die Fehlbeträge der Vorjahre 

Durch die Möglichkeit des Hessenkassegesetzes (§25 Abs. 3 GemHVO) vom Land Hessen 

den sogenannten "Reset-Knopf" zu drücken, durften die Altfehlbeträge in 2018 ausgebucht 

werden. 

Seit 2018 haben sich die Zahlen wie folgt entwickelt: 

  ordentliches Ergebnis außerordentliches Ergebnis 

Verlustvortrag aus 2018: - 1.461.448,49 € + 1.464.534,48 € 

Verlustvortrag aus 2019: - 682.671,62 € + 67.149,27 € 

Überschuss aus 2020: 1.365.017,65 € + 92.391,60 € 

Stand der Rücklagen*: 0,00 € 844.972,89 € 

  

*2020 wurde die GemHVO abermals angepasst. Danach sind Verlustvorträge vorrangig 

durch Überschüsse des Folgejahres auszugleichen (§ 25 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Entspre-

chend muss der Jahresüberschuss 2020 direkt für den Ausgleich des Verlustvortrages 2018 

und 2019 eingesetzt werden. Gemäß Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Reihenfolge nach der 

verbleibende Verlustvortrag auch durch Auflösung der außerordentlichen Rücklage möglich. 

12 Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten 

Folgende Zahl an Beamten und Beschäftigten standen im Haushaltsjahr 2020 in einem 

Dienst- und Arbeitsverhältnis mit der Stadt Neu-Anspach: 

  
Stichtag 

31.12.2020 
Stichtag 

31.12.2019 

Durch-
schnitt 
2020 

Beamte 3 3 3 

Beschäf-
tigte 

159 154 157 

Auszu-
bildende 

6 2 4 

  

In der Zahl der Auszubildenden 2020 stecken auch die Auszubildenden bzw. Anerkennungs-

praktikantinnen im Kita-Bereich. 
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13 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats 

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 

CDU-Fraktion   

Bellino, Holger Stadtverordnetenvorsteher 
Strutz, Birger   
Bolz, Ulrike   
Bosch, Corinna   
Gemander, Reinhard   
Löffler, Guntram   
Linden, Cornelius   
Muschter, Jan   
Weber, Matthias   
    

SPD-Fraktion 
  
  

Göbel, Jürgen   
Eyres, William ab 21.01.2020 
Feisel, Susanne   
Kulp, Kevin   
Riecks, Jutta   
Zunke, Sandra   
    
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN   
Schirner, Regina   
Gerstenberg, Petra   
Scheer, Cornelia   
    
FDP-Fraktion   
Becker, Klaus   
    
FWG-UBN-Fraktion   
Fleischer, Hans-Peter   
Meyer, Horst   
von der Schmitt, Christian   
    
Fraktion b-now   
Töpperwien, Bernd   
Bohne, Günter   
Henninger, Matthias   
Henrici, Monika bis 31.05.2020 
Holm, Christian   
Höser, Roland   
Jaberg, Peter   
Kahl, Peter ab 01.06.2020 
Kirberg, Till   
Otto, Artur   
Roepke, Thomas   
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Neue Bürgerliche Fraktion   
Moses, Andreas   
Emrich. Susanne   
Lurz, Günther   

Mitglieder des Magistrats 

Pauli, Thomas                  Bürgermeister 

Büttner, Bernhard bis 14.01.2020 

Hauk, Gerhard bis 31.12.2020 

Hollenbach, Werner    

Kirberg, Dr. Karl-Wilhelm   

Klein, Manfred   

Müller, Dr. Gerriet 1. Stadtrat 

Pippinger, Petra                 

Rosmus, Steffen ab 13.02.2020 

Selzer, Heike   

Strempel, Jürgen    
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Rechenschaftsbericht 

14 Vorbemerkungen 

Mit der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen des doppischen Rech-

nungswesens ist auch die Verpflichtung zur Abgabe eines Rechenschaftsberichts verknüpft. 

Gemäß § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch 

einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. 

Gemäß § 51 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der 

Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der 

Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der 

Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse 

des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haus-

haltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. 

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: 

 Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien 

 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres ein-

getreten sind 

 die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von be-

sonderer Bedeutung 

 wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Inves-

titionen 

15 Stand der Aufgabenerfüllung und Bewertung der Haushaltswirtschaft 

Die Stadt Neu-Anspach erzielt mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.365.017,65 € erstmals 

seit Einführung der Doppik im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss. 

Leider erzielt sie diesen Überschuss nur unter Einfluss der vorläufigen Haushaltsführung 

aber auch den Folgen der Corona-Pandemie unterliegend. Weiterhin lässt sich das positive 

Ergebnis wie folgt begründen: 

Mehreinnahmen wurden vor allem bei den Bußgeldern (erstmals Vereinnahmung der Buß-

gelder von Neu-Anspach und Usingen und Grävenwiesbach), bei der Gewerbesteuer (Kom-

pensationsleistung hat fehlenden Betrag zum Planansatz mehr als aufgefangen) sowie bei 

den Zuweisungen und Zuschüssen (z.B. Zuschüsse im Kita-Bereich) erzielt. Minderausga-

ben sind bei den Personalaufwendungen, Steueraufwendungen (WBV-AWV) und insbeson-

dere bei den Sach- und Dienstleistungen getätigt worden. Details dazu sind den Kapiteln 

4.1.2 und 4.1.3 im Anhang zu entnehmen. 

Nach 2017, 2019 (unterbrochen durch die Genehmigung im Oktober 2019) musste der Ma-

gistrat auch 2020 unter den Regelungen des §99 HGO vorläufige Haushaltsführung agieren 

und reagieren. Dies bedeutet keine Erhöhung des Liquiditätskreditrahmens, keine neuen 
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Kreditermächtigungen für Investitionen nachdem diese 2019 vollständig genutzt wurden, nur 

die Ausgaben tätigen zu der die Stadt vertraglich bzw. rechtlich verpflichtet ist oder die für 

die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Dies führte dazu, dass die 

Stadt mehrmals kurz davor oder bereits im Status der Zahlungsunfähigkeit stand indem sie 

nicht ihre Verbindlichkeiten bzw. alle kommenden Verbindlichkeiten bedienen konnte. 

Mit dem Haushalt 2020 sollte der Stadt ein großer Schritt zur Konsolidierung der Finanzen 

gelingen. Der nachhaltige Abbau der Liquiditätskredite bis 2024, der Aufbau eines Liquidi-

tätspuffers ebenso bis zum Jahr 2024 und damit die Einhaltung der Regelungen zur Hessen-

kasse (§105 Abs. 1 u. i.S.d. §106 Abs. 1 HGO), sowie die Abwendung der immer wieder 

drohenden Zahlungsunfähigkeit. 

Neben den erheblichen Folgen der Corona-Pandemie in Folge von Einbrüchen bei den 

Steuereinnahmen die nur z.T. durch z.B. Kompensationsleistungen bei der Gewerbesteuer 

aufgefangen werden konnten hat die Nicht-Genehmigung der Haushaltssatzung 2020 die 

Situation der Stadt Neu-Anspach erschwert. Die Kommunalaufsicht sah im Konsolidierungs-

konzept nicht ausreichend belegt, dass mit den im Konzept aufgeführten Maßnahmen in ab-

sehbarer Zeit die o.g. gesetzlichen Vorgaben erreicht werden. 

Somit ist ein Ausblick auf die zukünftigen Haushaltsjahre mit Vorsicht zu wagen: 

Die Abhängigkeit der Kommune zu den Steuereinnahmen wird weiterhin ein großes Thema 

sein. Die wahrscheinlich versetzt eintretenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 

Steuereinnahmen der Stadt werden die finanzielle Lage der Stadt in der Zukunft voraussicht-

lich stark beeinträchtigen. Dies mit den Konsolidierungszielen der Stadt in Einklang zu brin-

gen wird Bestandteil zukünftiger politischer Debatten die wichtige Entscheidungen für die Fi-

nanzen der Stadt beinhalten müssen. Die drohende Zahlungsunfähigkeit bzw. das Eintreten 

dieser ist weiterhin ein weiteres Schwerpunktthema der finanziellen Lage der Stadt. 

Mittelfristige Ergebnisplanung 

 
Ergebnis 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Ordentliches Ergebnis 1.365.018 822.252 951.972 982.203 1.011.076 

 

Hierbei ist zu beachten, dass hohe Überschüsse im Ergebnishaushalt notwendig sind, um 

den Finanzhaushalt inklusive der Tilgung Hessenkasse auszugleichen und den Liquiditäts-

kredit zu reduzieren. Wie jüngst die Nicht-Genehmigung des Haushalts 2020 zeigt, reichen 

die geplanten Überschüsse immer noch nicht aus. 

Die Folgen der aktuellen Corona-Krise sind ebenfalls noch nicht eingepreist. Es besteht die 

Gefahr, dass sich die Weltwirtschaft eintrübt und so die Prognosen für die Mittelfristige Er-

gebnisplanung nach unten korrigiert werden müssen. 

 

 

Seite 294 von 336



 

Jahresabschluss Neu-An-
spach 

 
 

   

71 
 
 

 
 

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2020 29.903.094,56 Euro und teilt sich auf in: 

 28.403.094,56 Euro Investitionskredite und 

 1.500.000,00 Euro Liquiditätskrediten. 

Im Finanzplanungserlass mahnt das Land Hessen den hohen Liquiditätskreditstand der Kom-

munen an und fordert im Hinblick auf das Zinsänderungsrisikos einen massiven Abbau. Ins-

besondere durch den Vertrag mit der Hessenkasse aber auch durch die Vorgaben der ver-

schärften HGO, sind Liquiditätskredite nur noch in Ausnahmefällen zulässig und bis zum Ende 

eines Jahres vollständig abzubauen. Dieses Ziel muss die Stadt nachhaltig verfolgen. 
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16 Wesentliche Abweichungen 

Die Abweichung zwischen Plan und Ist wird im Folgenden dargestellt: 

Jahresergebnis Abweichung 

 
Jahresergebnis Plan 

2020 
Jahresergebnis Ist 

2020 
Abweichung Plan/Ist 

Jahresergebnis 1.601.159 1.457.409 -143.750 

 

Ordentliches Ergebnis Vergleich 

 
Ordentliches Ergeb-

nis Plan 2020 
Ordentliches Ergeb-

nis Ist 2020 

Ordentliches Ergeb-
nis Abweichung 

2020 

Ordentliches Ergebnis 1.501.159 1.365.018 -136.141 

 

Die wesentlichen Abweichungen auf Ebene des Gesamthaushaltes bzw. auf Ebene der Kos-

tenarten wurden bereits im Kapitel 4.1.2 und 4.1.3 ausführlich dargestellt. Auf diese wird ver-

wiesen. 

16.1 Abweichungen THH 

In diesem Kapitel soll noch einmal auf die wesentlichen Abweichungen innerhalb der 16 Teil-

haushalte eingegangen werden: 

THH  01 Innere Verwaltung: 

Die Summe der ordentlichen Erträge übersteigt den Ansatz 2020 um 169 €. Die Summe der 

ordentlichen Aufwendungen übersteigt aber den Ansatz 2020 ebenfalls, allerdings um 

157.268 €. Hier schlagen sich die höheren Personalkosten und deutlich höheren Versor-

gungsaufwendungen nieder. Die Sach- und Dienstleistungen stehen wie im Gesamthaushalt 

insgesamt niedriger dagegen. 

Damit schließt dieser THH im ordentlichen Ergebnis wesentlich schlechter (Differenz 

155.653 €) ab, als geplant, sodass im Zuge dieses Jahresabschlusses die formal notwen-

dige überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO noch genehmigt wird. 

THH 02 Sicherheit und Ordnung: 

Die Summe der ordentlichen Erträge unterschreitet den Ansatz 2020 um 34.622 €. Die 

Summe der ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz 2020 um 34.484 €. So-

mit führen die Mindererträge und der Mehraufwand zu einem Defizit und einem höheren 

Fehlbedarf als geplant. Dies hängt vor allem an niedrigeren Kostenersatzleistungen (z.B. 

niedrigere IKZ-Erstattungen) und höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen gegen-

über den Planansätzen. 
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Somit schließt dieser THH im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf von 867.095 € 

(69.107 € mehr) ab. Daher ist im Zuge dieses Jahresabschlusses die formal notwendige 

überplanmäßige Ausgabe gem. §100 HGO über 34.484,34 € noch zu genehmigen. 

THH 04 Kultur und Wissenschaft: 

Die Summe der ordentlichen Erträge unterschreitet den Ansatz 2020 um 591 €. Die Summe 

der ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz 2020 um 2.860 €. Die Sach- und 

Dienstleistungen sind 7.148 € höher als geplant und auch die Personalkosten liegen 1.613 € 

über dem Planansatz. Hauptursache für die Überschreitung ist, dass der Ansatz für die 

Miete optimistisch gekürzt wurde, weil man andachte, die Bücherei zu kaufen. 

Demnach schließt dieser THH mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 

110.348 € (3.450 € mehr) ab, sodass im Zuge dieses Jahresabschlusses die formal notwen-

dige überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO über 2.859,80 € noch genehmigt wird. 

THH 05 Soziale Leistungen: 

Die Summe der ordentlichen Erträge unterschreitet den Ansatz 2020 um 89.753 €. Die 

Summe der ordentlichen Aufwendungen unterschreitet ebenso den Planansatz 2020 um 

65.245 €. Die Mindererträge stammen aus dem Bereich der Erstattungen für Asyl. Die Min-

deraufwendungen kommen durch die geringeren Sach- und Dienstleistungen korrespondie-

rend für den Bereich des Asyls. 

Somit schließt dieser THH mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 

162.681 € (24.508 € mehr) ab. 

THH 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: 

Die Summe der ordentlichen Erträge unterschreitet den Ansatz 2020 um 68.203 €. Die 

Summe der ordentlichen Aufwendungen unterschreitet den Planansatz 2020 um 240.460 €. 

Die niedrigeren Aufwendungen liegen vor allem an niedrigeren Personal- und Versorgungs-

aufwendungen sowie geringeren Sach- und Dienstleistungen. 

Somit schließt dieser THH mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 

4.134.422 € (171.857 € besser) ab. 

Der THH 06 ist also weiterhin mit Abstand der THH mit dem größten Defizit. Darauf weist die 

Finanzabteilung seit Jahren hin, dies ist auch Bestandteil der politischen Beratungen für den 

Haushalt 2021 gewesen. 

THH 08 Sportförderung: 

Die Summe der ordentlichen Erträge unterschreiten den Ansatz 2020 um 92.716 €. Die 

Summe der ordentlichen Aufwendungen unterschreitet den Planansatz 2020 um 29.721 €. 

Neben Einsparungen beim Personal im Schwimmbad, wo sicherlich auch die verspätete Öff-

nung eine Rolle spielt, kommen leider auch Mindereinnahmen bei den Kostenerstattungen 

der Vereine für die Sportstätten nach Beschluss des Parlaments (39.500 €) zum Tragen. 
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Im ordentlichen Ergebnis schließt dieser THH mit einem Fehlbedarf in Höhe von 427.105 € 

(62.994 € mehr) ab. 

THH 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation: 

Hier kommt es zu seiner wesentlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses. Mit ei-

nem Fehlbedarf in Höhe von 214.279 € (188.684 € weniger) schließt dieser THH in 2020 ab. 

Dies setzt sich aus höheren ordentlichen Erträgen (10.822 €) z.B. durch höhere Kostener-

stattungen von Privaten für B-Pläne und niedrigeren ordentlichen Aufwendungen (177.861 

€) zusammen. Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen durch die vorläufige Haus-

haltsführung vor allem bei den Aufwendungen für Ortsplanung und Beratungskosten sind 

konkret dafür verantwortlich. 

THH 11 Ver- und Entsorgung: 

Die Summe der ordentlichen Erträge überschreitet den Ansatz 2020 um 249.760 €. Die 

Summe der ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz 2020 um 228.745 €. We-

sentlich höhere Sach- und Dienstleistungen und minimal erhöhte Personalkosten schlagen 

sich hier nieder. Dies hängt in erster Linie aber mit der Zuführung zur Gebührenausgleichs-

rücklage für die Überschüsse im Wasser, Niederschlags- und Schmutzwasser zusammen, 

die die Sach- und Dienstleistungen nicht liquide um 533.193,20 € belastete. Da es sich hier 

um eine nicht-zahlungswirksame Überschreitung im Rahmen des Jahresabschlusses han-

delt, handelt es sich hier nicht um eine genehmigungspflichtige überplanmäßige Ausgabe 

gem. § 100 HGO. 

Demnach schließt dieser THH mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 

952.345 € (21.015 € mehr) ab. 

THH 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV: 

Die Summe der ordentlichen Erträge übersteigt den Ansatz 2020 um 43.419 €. Die Summe 

der ordentlichen Aufwendungen unterschreitet den Planansatz 2020 um 38.773 €. Die Mehr-

erträge hängen vor allem mit den nicht-liquiden Auflösungen von Sonderposten zusammen 

(37.455 €). Bei den Aufwendungen liegt man im Bereich Personal und Versorgung unter 

Plan, was durch die höheren Abschreibungen korrespondierend zu den Sonderposten auf-

gezehrt wird. Die Sach- und Dienstleistungen werden vor allem durch die niedrigere Stra-

ßeninstandhaltung im Zuge der vorläufigen Haushaltsführung entlastet. 

Der THH schließt mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.686.498 € 

(82.191 € weniger) ab. 

 

 

THH 13 Natur- und Landschaftspflege: 

Die Summe der ordentlichen Erträge unterschreitet den Ansatz 2020 um 142.953 €. Die 

Summe der ordentlichen Aufwendungen unterschreitet den Planansatz 2020 um 254.719 €. 
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Die Landeszuschüsse (Förderung - Räumung von Kalamitätsflächen) haben nicht ausge-

reicht um die Mindereinnahmen beim Holzverkauf zu decken. Außerdem sind die mit dem 

Haushaltskonsolidierungskonzept erhöhten Friedhofsgebühren bei weitem nicht erreicht 

worden. Bei den Sach- und Dienstleistungen konnte bei den Fremdleistungen Einsparungen 

vorgenommen werden. 

Der THH schließt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 12.181 € 

(111.766 € mehr) ab. 

THH 14 Umweltschutz: 

Die Summe der ordentlichen Erträge unterschreitet den Ansatz 2020 weit, nämlich um 

161.260 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen unterschreitet den Planansatz 2020 

um 22.745 €. Wesentlich niedrigere Naturschutzrechtliche Kostenbeiträge, die im Zuge der 

Erschließung der Gewerbegebiete hätten kommen sollen, mindern hier die Einnahmen. 

Während die Personal- und Versorgungsaufwendungen leicht erhöht sind, liegen die Sach- 

und Dienstleistungen ebenso unter Plan. Hier spielt sicher die vorläufige Haushaltsführung 

und die Corona-Pandemie eine gewichtige Rolle. 

Der THH schließt mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 121.479 € 

(22.745 € weniger) ab. 

THH 15 Wirtschaft und Tourismus: 

Die Summe der ordentlichen Erträge unterschreitet den Ansatz 2020 um 25.002 €. Die 

Summe der ordentlichen Aufwendungen unterschreitet den Planansatz 2020 um 52.917 €. 

Dies hängt vor allem an geringeren Aufwendungen bei den Instandhaltungsmaßnahmen. 

Somit schließt dieser THH mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 

298.565 € (27.915 € weniger) ab. 

THH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft: 

Die Summe der ordentlichen Erträge unterschreitet den Ansatz 2020 weit, nämlich um 

599.318 €. Die Unterschreitung bei der Einkommen- und Gewerbesteuer konnte nur z.T. 

durch die Gewerbesteuerkompensationsumlage aufgefangen werden. Die Summe der or-

dentlichen Aufwendungen unterschreitet den Planansatz 2020 um 313.976 €. 

Die Minderaufwendungen sind vorwiegend auf die hohe Einzelwertberichtigung der Forde-

rungen zurückzuführen. Die Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlagen haben ihre 

Ansätze nur leicht unterschritten. Die Zinsen für Investitionskredite sind unter dem Ansatz, 

da ohne Haushaltsgenehmigung keine neuen Kredite aufgenommen werden konnten. 

Somit schließt der letzte THH anstatt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in 

Höhe 12.473.833 € nun mit 12.188.491 € (285.342 € weniger) ab. 
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Auf eine gesonderte Darstellung der Teilfinanzhaushalte wird verzichtet, da sich diese aus der 

Ergebnisrechnung ergibt. Auf die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit wurde 

bereits in vorherigen Kapiteln ausführlich eingegangen. 

16.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 

Außerordentliches Ergebnis 

 
Außerordentliche 
Sachkonten 2020 

Außerordentliches Ergebnis 92.392 

5901020 - Spenden Kiga, Jugendpflege usw. (Alt 5428900) 1.220 

5901110 - Erträge Spenden Ausländerbeirat/JE in Vbk bu* 1.300 

5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen 27.677 

5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € 194 

5912100 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 € 1.553 

5989000 - sonstige periodenfremde Erträge 16.543 

5990900 - sonstige außerordentliche Erträge (Skonto) 165.838 

7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen -802 

7941000 - Verl. aus Abgang von Sachanlagen -6.975 

7970000 - periodenfremde Aufwendungen -114.156 

 

Die Konten 5910000 und 7941000 stehen i. d. R. im direkten Zusammenhang und werden 

durch Umlegungen von Grundstücken in gleicher Höhe angesprochen. In 2020 sind hier vor 

allem Grundstückverkäufe und Jahresabschluss-Korrekturen gebucht. Die Gutschriften für 

die VzF-Kitas wurden letztmalig periodenfremd gebucht, da die Abrechnungen immer erst 

jahresversetzt eingehen. Ab 2021 sollen jahresversetzte Abrechnungen auf das reguläre 

Konto gebucht werden um dahingehend eine Regelmäßigkeit herzustellen. 
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16.3 über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 

Beschlossene üpl/apl 

Im Haushaltsjahr 2020 wurden folgende überplanmäßigen Ausgaben beschlossen: 

 Vorlage 58/2020: Genehmigung ÜPL aus dem Jahresabschluss 2019 

 Vorlage 172/2020: Miete Stadtbücherei, aufgrund Kaufabsicht wurde Planansatz ge-

kürzt, Mittel jedoch dann doch ganzjährig benötigt. Genehmigung einer überplanmä-

ßigen Ausgabe in Höhe von 14.400 €. 

 Vorlage 188/2020: VZF-Abrechnung 2019, aus der Abrechnung hat sich eine Nachfor-

derung von 50.127 € ergeben die per überplanmäßiger Ausgabe in gleicher Höhe ge-

nehmigt wurde 

 Vorlage 222/2020: VZF-Haushalts 2020, die Haushaltszahlen des VZF haben Nach-

zahlungen bei den Abschlägen ergeben die per überplanmäßiger Ausgabe in Höhe 

von 385.000 € genehmigt wurden 

Im Haushaltsjahr 2020 wurden folgende außerplanmäßigen Ausgaben beschlossen: 

 keine 

Im Zuge des Jahresabschlusses wurden weitere überplanmäßige Ausgaben festgestellt, die 

im Rahmen dieses Jahresabschlusses genehmigt werden: 

THH 01 Innere Verwaltung 155.653,00 € (überplanmäßige Aufwendungen) 

THH 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 34.484,34 (überplanmäßige Aufwendungen) 

THH 04 Kultur und Wissenschaft 2.859,80 € (überplanmäßige Aufwendungen) 
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17 Kennzahlen 

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimier-

ter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf er-

möglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen 

Ausprägungen. 

Die Kennzahlen im folgenden Kapitel enthalten in der Regel zusätzlich zu dem Wert der Stadt 

Neu-Anspach einen Vergleichswert (jeweils heller Balken). Dieser Vergleichswert setzt sich 

aus dem Durchschnitt von kreisangehörigen hessischen Kommunen zwischen 10.000 und 

20.000 Einwohnern zusammen, die die Software der Firma IKVS verwenden. Dieser Vergleich 

beinhaltet bereits 94 Kommunen und wird stetig erweitert. 

17.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis 

17.1.1 Steuern 

Steuern im Zeitverlauf 

 E' 2019 E' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 

Grundsteuer A 28.367 29.144 30.000 30.000 30.000 

Grundsteuer B 4.222.601 3.867.267 4.319.546 4.666.596 4.698.395 

Gewerbesteuer 2.803.384 4.143.503 4.200.000 4.372.200 4.555.832 

Anteil Einkommenssteuer 11.653.977 11.107.316 10.817.000 11.206.900 11.846.900 

Anteil Umsatzsteuer 524.874 577.993 613.900 538.700 549.500 

Vergnügungssteuer 156.502 109.442 143.000 143.000 143.000 

Hundesteuer 69.160 76.208 87.500 87.500 87.500 

Sonst. Kommunalsteuern u. 
steuerähnl. Abgaben 

35.382 51.609 35.000 35.000 35.000 

Summe 19.494.247 19.962.481 20.245.946 21.079.896 21.946.127 
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Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf: 

Hier sieht man deutlich den Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen in 2018. Der Rückzah-

lungsfall 2019 konnte durch eine gute Einkommensteuer rein die Steuern betrachtend relativ 

gut aufgefangen werden. 

 

Steuerquote 

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und 

somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, 

in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen 

bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbe-

steuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Ein-

heit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Er-

träge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berech-

nung der Kennzahl abgezogen. 
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17.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze: 

Entwicklung der Hebesätze 

Steuerart 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hebesatz Grundsteuer A 350 350 350 350 350 350 

Hebesatz Grundsteuer B 540 540 540 727 678 758 

Hebesatz Gewerbesteuer 355 365 380 380 380 380 
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Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung 

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tra-

gende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwick-

lung ergibt folgendes Bild: 

Grundsteuer B je Einwohner 

Um das Steueraufkommen der Grundsteuer B in seiner Höhe besser einordnen zu können, 

bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an: 

 

Gewerbesteuer je Einwohner 
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Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwoh-

nerzahl abgebildet: 

 

 

Deutlich niedrigere Einnahmen bei der Gewerbesteuer 2019 werden hier ersichtlich. 

17.1.1.2 Gemeinschaftssteuern 

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der 

Umsatzsteuer zusammen: 

 

Gemeinschaftssteuern 

 E' 2019 E' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 

Anteil Einkommensteuer 11.653.977 11.107.316 10.817.000 11.206.900 11.846.900 

Anteil Umsatzsteuer 524.874 577.993 613.900 538.700 549.500 
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Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung 

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild: 

 

Anteil Einkommensteuer je Einwohner 
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Anteil Umsatzsteuer je Einwohner 

 

 

17.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, 

wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden: 

 

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 E' 2019 E' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 

Zuweisungen, Zuschüsse und 
allg. Umlagen 

5.304.082 7.578.716 7.262.236 7.057.373 7.198.519 

davon Schlüsselzuweisungen 2.370.173 3.605.911 3.456.897 3.526.035 3.596.556 

davon Zuweisungen und Zu-
schüsse für laufende Zwecke 

1.520.337 1.924.012 2.367.274 2.064.509 2.105.800 

davon Schuldendiensthilfen -- 9.289 -- -- -- 

davon Auflösung SoPo für Zuwen-
dungen 

1.345.985 1.368.879 1.318.248 1.344.616 1.371.507 

davon sonstige Zuweisungen und 
Zuschüsse 

67.588 670.625 119.817 122.213 124.656 

 

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung 
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Bei der Schlüsselzuweisung kann man erkennen, dass ein Anstieg durch das vom Land be-

schlossene "Starke Heimat Hessen-Gesetz" umgesetzt ist. 

Zuwendungsquote 

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüs-

sen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. 

Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen 

und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des 

Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.  

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote. 
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17.1.3 Personalaufwand 

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt 

dar: 

Personalaufwand 

 E' 2019 E' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 

Entgelte Arbeitnehmer 5.967.352 6.259.104 6.423.267 6.526.439 6.656.968 

Bezüge Beamte 241.824 193.424 197.700 201.654 205.687 

Soziale Abgaben, Altersversor-
gung und Unterstützung - Aktive 

1.354.822 1.332.060 1.528.760 1.559.335 1.590.524 

Sonstige Personalaufwendungen 7.931 28.043 34.850 35.547 36.258 

Summe Personalaufwendungen 7.571.928 7.812.631 8.184.577 8.322.975 8.489.437 

Versorgungsaufwendungen 1.088.609 1.223.802 908.592 920.384 929.584 
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Entwicklung der Tarifsteigerungen im TVÖD 

01.01.2013  + 1,4 % 

01.08.2013 + 1,4 % 

01.03.2014 + 3,0 % 

01.03.2015 + 2,4 % 

01.03.2016 + 2,4 % 

01.02.2017 + 2,35 % 

01.03.2018 +2,85% - 5,70 % 

01.04.2019 +2,81% - 5,39 % 

01.03.2020 +0,96% - 1,81 % 

01.04.2021 + 1,4 % 

 

Entwicklung der Steigerungen im Beamten-Gesetz: 

01.07.2013  + 2,6 % 

01.04.2014 + 2,6 % 

01.07.2016 + 1,0 % 

01.07.2017 +2,0% 

01.02.2018 +2,2 % 

01.03.2019 +3,2 % 

01.02.2020 +3,2 % 

01.01.2021 +1,4 % 

 

Personalintensität 

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne 

sonstige Personalaufwendungen der Kontengruppe 65) an den ordentlichen Aufwendungen 

insgesamt ab. 

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des or-

dentlichen Aufwandes haben. 
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Diese Kennzahl hat für Neu-Anspach eine geringe Aussagekraft, da ein Großteil von "Quasi-

Personalkosten" aufgrund personallastiger Kinderbetreuung der freien Träger nicht als sol-

che ausgewiesen wird. 

17.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellun-

gen zu entnehmen: 

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen 

 E' 2019 E' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

6.161.526 5.501.698 6.292.228 6.215.849 6.323.612 

davon Aufw. für Material, Energie 
und sonstige verwaltungswirt-
schaftliche Tätigkeit 

1.073.502 875.754 1.220.220 1.124.404 1.146.885 

davon Aufw. für bezogene Leistun-
gen 

3.047.169 2.303.512 3.241.953 3.242.012 3.306.847 

davon Aufw. für die Inanspruch-
nahme von Rechten und Diensten 

1.530.735 1.422.573 1.274.453 1.278.154 1.287.183 

davon Aufw. für Kommunikation, 
Dokumentation, Information, Rei-
sen, Werbung 

192.905 135.576 194.125 206.177 210.296 

davon Aufw. für Beiträge und 
Sonstiges sowie Wertkorrekturen 

317.215 764.283 361.477 365.102 372.401 

 

Für eine detaillierte Aufstellung siehe Kapitel 4.1.3 Aufwandslage (Sach- und Dienstleis-

tungsaufwand). 

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung 

 

Sach- und Dienstleistungsintensität 
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Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kom-

mune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das 

Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie 

hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne beson-

dere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist. 

 

17.1.5 Transferaufwendungen 

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendun-

gen von  Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umla-

gezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Trans-

ferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbe-

teiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwe-

cke.  

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen abzulesen: 

Entwicklung der Transferaufwendungen 

 E' 2019 E' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 

Zuweisungen, Zuschüsse, 
Kostenerstattungen, Transfer-
leistungen und Umlagen 

16.113.468 17.774.084 17.963.384 18.409.792 19.220.701 

davon Umlagen an Gemeinde-
verbände (incl. Kreis- und 
Schulumlage) 

10.255.216 11.635.166 11.541.977 11.934.404 12.638.533 

davon sonstige Zuweisungen, 
Zuschüsse, Erstattungen, 
Transfers und Umlagen 

5.858.252 6.138.918 6.421.407 6.475.388 6.582.168 

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung 
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Transferaufwandsquote 

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den 

ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist. 

 

Aufgrund des hohen Anteils an Kindertagesstätten freier Träger ist auch der Anteil an Zuwei-

sungen vergleichsweise hoch. 
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17.1.6 Haushaltsergebnis 

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt: 

Entwicklung des Ergebnisses 

 E' 2019 E' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 

Verwaltungsergebnis 565.368 2.280.640 1.667.072 1.795.616 1.824.642 

Finanzergebnis 
-

1.248.040 
-915.622 -844.820 -843.644 -842.439 

Ordentliches Ergebnis -682.672 1.365.018 822.252 951.972 982.203 

Außerordentliches Ergebnis 67.149 92.392 0 -- -- 

Jahresergebnis -615.522 1.457.409 822.252 951.972 982.203 

 

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung 

 

Jahresergebnis je Einwohner 

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis 

und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab. 
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Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis sondern das Or-

dentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finan-

zergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrö-

ßen dargestellt. 

Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis) 

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentli-

che Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine voll-

ständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht wer-

den. 

 

 

Auffallend ist, dass die Ergebnisse immer deutlich schlechter ausfallen als bei anderen Kom-

munen, die Planungen dagegen immer deutlich besser. Dies zeigt auch, dass die Haushalts-

planung in Neu-Anspach oftmals zu optimistisch ist. 

Zu beachten ist außerdem, dass der für den Ausgleich des Finanzhaushalts geplante Über-

schuss in der Ergebnisrechnung automatisch zu einem hohen Aufwandsdeckungsgrad führt. 
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Verwaltungsergebnis je Einwohner 

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und 

ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur 

Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades. 

 

Auffallend ist, dass offensichtlich der Median aller Kommunen die finanzielle Trendwende 

bereits 2015 geschafft haben, Neu-Anspach aber selbst mit dem Nachtrag 2019 noch deut-

lich unter dem Median liegt. Das Ergebnis 2020 ist unter den in den vorigen Kapiteln be-

schriebenen Bedingungen entstanden. Inwiefern bessere Ergebnisse ab 2021 erzielt werden 

können bleibt abzuwarten. 

Finanzergebnis je Einwohner 

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwen-

dungen bezogen auf einen Einwohner ab. 

 

Die überdurchschnittliche Verschuldung gepaart mit der Verzinsung der Gewerbesteuerrück-

zahlung 2019 wird hier deutlich. 
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17.2 Kennzahlen zur Bilanz 

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, näm-

lich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und 

Verbindlichkeiten. 

 

17.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage 

Abschreibungsintensität 

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlage-

vermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentli-

chen Aufwand dar. 
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Drittfinanzierungsquote 

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträ-

gen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die 

Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes 

durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der 

Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden. 

 

17.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsitua-

tion) 

Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden neben dem Auf-

wandsdeckungsgrad (siehe Gliederungspunkt 4.1.6 Haushaltsergebnis) noch folgende ver-

gangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen: 

Eigenkapitalquote 1 

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigen-

kapitalquote 1 an. Diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapi-

tal (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Kennzahl ist ein wichtiger Bonitätsindikator und ver-

deutlicht auch noch mal die finanzielle Schieflage Neu-Anspachs. 

 

Die Verbesserung ab 2018 kommt nur durch die Hessenkasse zustande. 
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Eigenkapitalquote 2 

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten 

bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die 

Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstel-

len, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene 

Investitionszuweisungen,-zuschüsse und Investitionsbeiträge erweitert. Es handelt sich um 

eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann. 

 

17.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung 

Liquidität 2. Grades 

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. 

Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 

durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden 

können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet 

werden kann. 
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Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) 

belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. 

 

Zinslastquote 

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins 

Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung 

aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen 

Verwaltungsgeschäftes besteht. 
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18 Controlling des Haushaltskonsolidierungskonzept 

Für das Haushaltsjahr 2020 gelten gleich zwei Haushaltssicherungskonzepte. Wie bereits in 

den vorigen Kapiteln beschrieben ist der Haushalt 2020 nicht genehmigt worden. Dies hängt 

u.a. an den für die Kommunalaufsicht unzureichenden Konsolidierungsmaßnahmen im ur-

sprünglichen und fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept. Darauf wird in dem fol-

genden Kapitel noch etwas detaillierter eingegangen. 

Haushaltssicherungskonzept 2020 

Mit Beschluss des Haushaltsplanes 2020 am 05.12.2019 wurde das Haushaltssicherungs-

konzept als Pflichtanlage durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. 

Zwei Konsolidierungsziele wurden festgelegt: 

Finanzhaushalt: 

Konsolidierungsbedarf: Abbau der Liquiditätskredite und Schaffung eines Liquiditätspuffers 

gemäß §106 HGO. 

1. Erhöhung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit, um damit die Li-

quiditätskredite abzubauen bis zum Jahr 2032. 

2. Erhöhung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit, um damit der Soll-

Vorschrift nachzukommen, einen Liquiditätspuffer (lt. Finanzplanungserlass für Kommunen 

des Hessenkasse-Programmes bis 2022) aufzubauen bis zum Jahr 2033. 

Um diese Konsolidierungsziele zu erreichen wurde folgender Abbaupfad festgelegt: Bis zum 

Jahr 2033 werden jährlich 400.000 € Liquiditätskredite abgebaut. 

Als Konsolidierungsmaßnahmen wurden folgende benannt: 

1. Erhebung eines Generationenbeitrags in Form von Anhebung der Grundsteuer B mit 

Möglichkeit zur jährlichen Anpassung um Haushaltsdelta zu 400.000 € Liquiditätskre-

ditabbau zu decken. 

2. Anhebung des Kostendeckungsbeitrags durch geänderte Kita-Gebühren, Friedhofs-

gebühren und Benutzungsgebühren für Gemeinschaftseinrichtungen 

3. Streichung von diversen geplanten Straßenunterhaltungs-, Sanierungs- und Grün-

maßnahmen im Haushalt 2020 

4. Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen aufgrund von natürlicher Fluktuation, 

Langzeiterkrankungen, Mutterschutz etc. um insgesamt 290.000 €. 

5. Die Ausweitung der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wird ebenfalls als Maß-

nahme zur Haushaltskonsolidierung gesehen.  

 Ab dem 01.01.19 in der Kämmerei und ab 01.01.20 in der Kasse kommt es zur IKZ-

Erweiterung mit der Gemeinde Glashütten. Einsparung durch Aufstellung eines Dop-

pelhaushaltes und Verlagerung von Kapazitäten nach Glashütten (gegen Entgelt). 

 Ab dem 01.01.20 kommt es im Bereich Sicherheit und Ordnung durch Grävenwies-

bach zu einer IKZ-Ausweitung. 

 Ebenso ab dem 01.01.20 kommt es im Bereich Wasserversorgung zu einer IKZ-Aus-

weitung mit der Stadt Usingen  

Seite 322 von 336



 

Jahresabschluss Neu-An-
spach 

 
 

   

99 
 
 

 
 

Bewertung des Haushaltssicherungskonzepts  

Die Kommunalaufsicht des Hochtaunuskreises hat bereits frühzeitig nach Antrag auf Geneh-

migung des Haushalts mitgeteilt, dass nach §92a Abs. 3 Satz 4 HGO die Aufsichtsbehörde 

vor Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde, hier das Regierungsprä-

sidium Darmstadt, einzuholen hat, wenn der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre 

(hier: dreizehn) beträgt. 

In Anbetracht der Regelung, dass mit der Hessenkasse die Verpflichtung eingegangen 

wurde zukünftig die Liquiditätskredite bis zum Jahresende abzubauen ist der Abbaupfad 

über 13 Jahre mit einem Fragezeichen zu versehen. In einem zwischenzeitlichen Gespräch 

mit der Kommunalaufsicht und der oberen Aufsichtsbehörde und mit Versagung der Haus-

haltsgenehmigung wurde deutlich, dass dieser Pfad zu lange ist und der Konsolidierungs-

wille in einer kürzeren Dauer deutlicher zu erkennen sein muss. 

Dies hat die Auflage für ein fortgeschriebenes Haushaltskonsolidierungskonzept aufgezeigt: 

 Bis zum Planjahr 2023 sind 80 % der bestehenden Liquiditätskredite abzubauen 

 Bis zum Planjahr 2024 sind die restlichen 20 % der bestehenden Liquiditätskredite 

abzubauen 

 Bis zum Planjahr 2024 ist der Liquiditätspuffer sukzessive bis zu dem nach §106 

Abs. 1 HGO geforderten Bestand aufzubauen. 

Die politische Auseinandersetzung mit Zielen und Prioritäten ist hierfür unerlässlich. 

Fortschreibung/Überarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 

Mit der Versagung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung zum Haushalt 2020 machte der 

Landrat des Hochtaunuskreises der Stadt Neu-Anspach zur Auflage das Haushaltssiche-

rungskonzept für 2020 unter den vorgenannten Bedingungen (Abbau Liquiditätskredite und 

Aufbau Liquiditätspuffer bis 2024) zu überarbeiten. 

"Im überarbeiteten Haushaltssicherungskonzept sind der Konsolidierungsbedarf, der Konso-

lidierungszeitraum [...] und die Konsolidierungsmaßnahmen darzulegen. [...] Die beschlosse-

nen Konsolidierungsmaßnahmen sind anschließend verbindlich. [...] Das gesamte Konsoli-

dierungspotenzial ist in einem Abbaupfad [...] nachvollziehbar dazustellen." 

Weiterhin werden zwei Konsolidierungsziele vorgegeben. 

Finanzhaushalt: 

Konsolidierungsbedarf: Abbau der Liquiditätskredite (4.961.603 €) und Schaffung eines Liqui-

ditätspuffers (623.000 €) gemäß §106 HGO. 

1. Abbau der Liquiditätskredite bis 2023 in Höhe von 3.969.282 € (jährlich 992.320,60 € wobei 

es keine Verpflichtung gibt jährlich den gleichen Betrag abzubauen)  

2. Abbau des Liquiditätskredits in 2024 von 992.321 € plus Aufbau des geforderten Liquidi-

tätspuffers in Höhe von 623.000 € , also insgesamt 1.615.321 €. 
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Um diese Konsolidierungsziele zu erreichen wurde folgender Abbaupfad festgelegt: 

  
Vorgabe  

Aufsichtsbehörde 
Im Haushalt 2020/2021  

vorgesehener Abbaupfad 

noch zu be-
schließender 
Abbaupfad 

zusätzlich 
beschlossen 

2020 992.321 € 297.732 € 694.589 € 370.000 € 

2021 992.321 € 399.661 € 592.660 € 805.000 € 

2022 992.321 € 400.000 € 592.321 € 840.000 € 

2023 992.321 € 400.000 € 592.321 € 840.000 € 

2024 1.615.321 € 400.000 € 1.215.321 € 840.000 € 

Summe 5.584.605 € 1.897.393 € 3.687.212 € 3.695.000 € 

  

Dieser Abbaupfad soll mit folgenden Konsolidierungsmaßnahmen erreicht werden: 

 Anhebung des Kostendeckungsgrades durch konkret geänderte Friedhofsgebühren 

rückwirkend zum 01.01.2020 

 Anhebung des Kostendeckungsgrades im Kita-Bereich durch Reduzierung des Fach-

kräfteschlüssels (natürliche Fluktuation) und geänderte Regelungen im Ganztagsbe-

darf 

 Planung eines höheren Anteils der Einkommensteuer auf Basis Q1/2020 (vor Corona) 

 Stellenabbau von 1/2 Stelle Renteneintritt sowie Verlagerung 1 Stelle von Zentrale 

Dienste in die ehem. Stadtwerke (Deckung durch Gebühren) 

 das offene Delta wird, vorbehaltlich der Haushaltsberatungen 2021, durch die Rück-

nahme der Senkung des Generationenbeitrags in 2021 auf das Niveau 2020 geschlos-

sen 

Bewertung des Haushaltssicherungskonzepts 

Das Konsolidierungsziel erfüllt mit einer konkreten Angabe, bis wann das Konsolidierungs-

ziel erreicht werden soll und mit einem Abbaupfad nun endlich den formellen Vorgaben ei-

nes Haushaltssicherungskonzeptes und den der Aufsicht. Aufgrund gezielter Nachfragen 

durch die Kommunalaufsicht und das Eintreten der Corona-Pandemie ist deutlich geworden, 

dass die aufgeführten Maßnahmen als unzureichend erachtet werden. Gerade die nicht be-

einflussbare Einnahme der Einkommensteuer, auch unter Einbruchsprognosen in Folge der 

Corona-Pandemie, wurde als ungeeignet angesehen. 

Die Erhöhung der Friedhofsgebühren wurde in 2020 umgesetzt, auch wenn sie bereits 2018 

umgesetzt sein sollte. Die Reduzierung des Fachkräfteschlüssels geht peu á peu voran. Zur 

Erhöhung der Einkommensteuer hat sich die Kommunalaufsicht geäußert. Der Erhöhung 

des Generationenbeitrags hat man sich in den Haushaltsberatungen 2021 lange verwehrt, 

aber sich dann doch an Stelle weiterer einschneidender Maßnahmen dafür entschieden. 

Der Magistrat musste dennoch im fortlaufenden Genehmigungsprozess darlegen, dass die 

Maßnahmen die prognostizierten Konsolidierungsbeiträge nicht leisten können, weshalb der 

Stadt die Genehmigung zum Haushalt 2020 abermals versagt worden ist.   
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19 Prognosebericht - Risiken und Chancen 

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 

der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden: 

 

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital 

 

- Entwicklung der Verschuldung 

 

- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen 

 

- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

 

19.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital 

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwick-

lung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten. 

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten 

des Eigenkapitals. 

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jah-

ren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum 

der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigen-

kapitals anstellen. 
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Dieses Diagramm zeigt, dass die Stadt Neu-Anspach von  2014-2017 kein Eigenkapital (ne-

gatives Eigenkapital) vorweisen konnte. Durch die Ausbuchung der vorgetragenen Altfehlbe-

träge (Hessenkassegesetz) verfügt die Stadt Neu-Anspach seit 2018 wieder über Eigenkapi-

tal. 

Durch die Verrechnung von neueren Altfehlbeträgen mit der a.o. Rücklage ist das Eigenkapi-

tal trotz positivem Jahresergebnis 2020 zwischen 2019 und 2020 minimal gesunken. 

Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital 

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jah-

resergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle 

Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird. 

Entwicklung der Folgejahre 

Ordentliche Er-
gebnisse der 
Folgejahre 

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Ordentliches Er-
gebnis 

822.252 951.972 982.203 1.011.076 

 

Vergleicht man diese Prognose mit den Erkenntnissen aus diesem Jahresabschluss und 

den Konsolidierungskonzepten, erscheint die Entwicklung durchaus optimistisch. Hinzu kom-

men nun die noch nicht absehbaren Folgen aus der Corona-Pandemie. Es scheint wahr-

scheinlich, dass sowohl Gewerbesteuer als auch Einkommenssteuer einbrechen werden 

und die Prognosen deutlich nach unten korrigiert werden müssen. Entscheidend wird die 

nachhaltige Konsolidierung des Haushalts sein, um die Stadt auf stabile finanzielle Beine zu 

stellen. Der Haushalt 2021 enthält notwendige Schritte um diesen Weg gehen zu können. 
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19.2 Entwicklung der Verschuldung 

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Ent-

wicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach lang-

fristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden 

wird. 

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR) 

 
Ergebnis 

2016 
Ergebnis 

2017 
Ergebnis 

2018 
Ergebnis 

2019 
Ergebnis 

2020 

Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen 

31.056 31.441 30.555 29.846 28.403 

Verbindlichkeiten aus Liquiditäts-
krediten 

15.131 12.500 3.328 4.157 1.500 

andere Verbindlichkeiten 5.347 2.869 8.624 8.666 7.216 

Verbindlichkeiten Gesamt 51.535 46.811 42.507 42.669 37.119 

 

 

Die Grafik zeigt die deutliche Reduzierung des Liquiditätskredits in 2018 und eine Reduzie-

rung der Investitionskredite in 2020. Die Tilgung der Hessenkasse in Höhe von 5,6 Mio. € 

findet man unter den sonstigen Verbindlichkeiten (langfristig). 
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Verschuldung je Einwohner 

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene 

Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthalte-

nen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner. 

 

Hieraus wird deutlich, dass der Höhepunkt im Jahr 2015 erreicht war und die Verbindlichkei-

ten je Einwohner seit 2016 langsam zurückgehen. Weiter trägt hier die Ablösung der Hes-

senkasse ab 2018 zu einer deutlichen Reduzierung bei. Im Vergleich zu anderen Kommu-

nen ist die Verschuldungssituation Neu-Anspachs jedoch dramatisch. 

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner 

 

Aus der ganzjährigen vorläufigen Haushaltsführung lässt sich einzig positiv herausziehen, 

dass keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden konnten und diese somit durch 

die Tilgung sinken. Leider liegt kein Vergleichswert für 2020 vor. 

3.168

3.532 3.506

3.185

2.908 2.942

1.475 1.387 1.363 1.321

1.082 1.058

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

E
U

R

Verbindlichkeiten gesamt je Einwohner

1.668

2.064 2.113 2.139 2.090 2.058
1.938

1.022 1.028

841 786
863 843

0
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

E
U

R

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner

Seite 328 von 336



 

Jahresabschluss Neu-An-
spach 

 
 

   

105 
 
 

 
 

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner 

 

Die Grafik verdeutlicht, dass Neu-Anspach nicht nur seit jeher 3 – 6 fach höhere Liquiditäts-

kreditverschuldung als der Median hessischer Kommunen hat, sondern auch, dass die hes-

sischen Kommunen in Folge der Hessenkasse generell keine Liquiditätskredite mehr haben. 

19.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtli-

chen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozial-

transferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozi-

alversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen. 

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen 

 
Ergebnis 

2016 
Ergebnis 

2017 
Ergebnis 

2018 
Ergebnis 

2019 
Ergebnis 

2020 

Arbeitslose zum 30.6. 224 234 220 246 350 

davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Ju-
gendarbeitslosigkeit) 

21 25 18 34 48 

davon Arbeitslose über 55 Jahre (Ar-
beitslosigkeit Älterer) 

62 49 46 51 73 

SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeits-
ort 

2.603 2.559 2.566 2.655 2.675 
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19.3.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur 

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von stra-

tegischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografi-

schen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie 

eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine 

Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. 

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal 

beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter 

werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen 

durchaus stark variieren können. 

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern er-

wirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistun-

gen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu 

einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Es ist wei-

ter zu berücksichtigen, dass mit sinkender Bevölkerung die kommunale Infrastruktur weniger 

ausgelastet wird. Die Kosten für die Infrastruktur sinken dadurch nur unwesentlich, entspre-

chende Gebühreneinnahmen sinken dagegen erheblich.  

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden 

kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, 

d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kom-

munalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Aus diesem Grund muss die Politik in Neu-

Anspach schon heute berücksichtigen, dass die Infrastruktur langfristig reduziert bzw. verän-

dert werden muss und nur nachhaltige Investitionen getätigt werden können. 

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf 

folgende Kriterien einzuschätzen ist: 

 Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf 

 Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen) 
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Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen 

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt 

dar: 

Einwohnerentwicklung 

 
Ergebnis 

2016 
Ergebnis 

2017 
Ergebnis 

2018 
Ergebnis 

2019 
Ergebnis 

2020 

Einwohner gesamt 14.698 14.698 14.618 14.501 14.655 

Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) 717 773 778 782 779 

- davon Kinder im Krippenalter (0-2 
Jahre) 

350 389 383 380 360 

- davon Kinder im Kindergartenal-
ter (3-5 Jahre) 

367 384 395 402 419 

Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) 1.849 1.748 1.697 1.681 1.645 

Einwohner im erwerbsfähigen Alter 
(18-65Jahre) 

9.525 9.493 9.395 9.208 9.322 

Senioren (über 65 Jahre) 2.607 2.690 2.748 2.830 2.909 
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Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter 

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Alters-

gruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Ein-

wohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.  

 

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner 

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also 

alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl 

nicht enthalten sind Auspendler. 

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl. 
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Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, 

wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre 

einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor 

Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt 

sind. 
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19.4 Kapitalmarktrisiko 

Die Stadt Neu-Anspach hat keinerlei Risikoanlagen in ihrem Bestand. 

Es bestehen lediglich drei Zins-Swaps. Diese sind mit einem festen Zinssatz belegt, sodass 

kein Zinsrisiko besteht. 

Jedoch besteht das generelle Risiko von steigenden Zinsen. Da der Leitzins bereits seit lan-

gem auf Rekordtiefstand ist, kann die Entwicklung langfristig nur wieder nach oben gehen. 

Besonders anfällig für Zinssteigerungen sind i.d.R. kurzfristig angelegten die Kassenkredite, 

welche zum Stichtag 1.500.000,00 Euro betragen.  

Das Risiko im Bereich der Investitionskredite wurde durch langfristige Darlehenslaufzeiten 

(mithin über 30 Jahre) und durch eine breite Streuung der Laufzeiten minimiert. Ein Verzeich-

nis der laufenden Darlehen mit Zinssatz und Ablaufdatum der Zinsbindung findet man im je-

weiligen Haushalt der Stadt Neu-Anspach. 

Auch auf langfristiger Sicht (10 Jahre) laufen in Neu-Anspach nur kleine Kredite aus, die bis 

dato jeweils alle vollständig getilgt sein werden. 

19.5 Investitions- und Sanierungsstau 

Wie in vielen Kommunen Deutschlands zwingt die Haushaltskonsolidierung zu Einsparungen. 

Dadurch müssen oft notwendige Sanierungen und Investitionen verschoben werden. 

Im Haushalt 2021 hat das Bauamt eine Liste mit Projekten bei der Straßenunterhaltung ein-

gebracht, die in Zukunft hohe bzw. höhere Sanierungskosten verursachen werden. 

Allgemeine Straßenunterhaltung 

Folgende Maßnahmen stehen in den nächsten Jahren an, welche aus finanziellen Gründen 

immer wieder geschoben werden: 

126.000 € Straßensanierung "Wintermühle" 

70.000 € Straßensanierung "Tannenhof" 

65.000 € Rückbau der Pflasterfläche" Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt 

55.000 € Teilerneuerung Kreuzungsbereich "Stabelsteiner Weg" 

55.000 € Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße 

90.000 € Deckensanierung "Häuser Weg, oberer Bereich" 

50.000 € Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese" 

36.000 € Gehwegsanierung "Hunoldsthaler Weg" 
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Liegenschaften 

Weitere Maßnahmen die aus finanziellen Gründen immer wieder geschoben werden: 

55.000 € Erneuerung Heizkörper und Innendämmung der Brüstungsbereiche Säle, Vielp-

honraum und Clubräume im Bürgerhaus 

15.000 € Sanierung Mauerwerk und Sparrenköpfe Gebäude Schulstr. 1 

 

19.6 Sonstige finanzielle Risiken 

Die Stadt Neu-Anspach hält zum 31.12.2020 folgende Bürgschaft vor: 

 Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH in Höhe von 157.806,42 € zugunsten der 

Frankfurter Volksbank. Ein Ausfallrisiko besteht nach heutigen Erkenntnissen aus der 

laufenden Bürgschaften nicht. 

  

Kalkulierbare Risiken sind aus den laufenden Verträgen der Stadt abzuschätzen. Diese Ver-

träge sollen ab 2021 in einer Vertragsdatenbank hinterlegt werden. 

Weitere finanzielle Risiken aus Verträgen und Rechtsstreitigkeiten oder noch offenen Rech-

nungen bestehen nicht. Auch wurden im Jahr §{J} keine Bürgschaftserklärungen, Patronats-

erklärungen, Treuhandverpflichtungen, Garantien oder andere kreditähnliche Rechtsge-

schäfte oder sonstige Haftungsverhältnisse abgeschlossen. 

  

19.7 Organisatorische Risiken 

Ebenfalls nicht auszuschließen sind Risiken aus der Organisation der Verwaltung, wie 

menschliche Fehler, personelle Engpässe, Überstunden oder arbeitsrechtliche Risiken. 

In der Vergangenheit haben diverse Kommunen Schlagzeilen durch Korruptionsaffären ge-

macht. Trotz sorgsamen Umgangs mit dem Personal und den Ressourcen ist niemals ganz 

auszuschließen, dass Mitarbeiter durch bewusste dolose Handlungen der Stadt schaden. Je-

doch plant die Verwaltung, das Interne Kontrollsystem auszubauen, um damit Korruption vor-

zubeugen. Hier ist die Stadt auch in den letzten Prüfberichten des Rechnungsprüfungsamtes 

darauf aufmerksam gemacht worden. Bereits seit langem werden Mitarbeiter über die dienst-

rechtlichen Folgen von Korruption aufgeklärt und müssen diese unterzeichnen. Weitere kon-

krete Planungen wurden bereits durchgeführt. 
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20 Zielsetzung, Strategie und abschließende Bewertung 

Politisches Ziel Neu-Anspachs ist seit Jahren, Neu-Anspach attraktiv besonders für junge Fa-

milien zu gestalten. Dadurch steht die Kinderbetreuung im Fokus. Somit ist und bleibt der 

Bereich der Kinderbetreuung mit 4,2 Mio. € (ohne ILV) bzw. 5,3 Mio. € (inkl. ILV) der größte 

finanzielle Schwerpunkt. 

Zwar hat die Stadt in Ergebnis- und Finanzhaushalt ein positives Ergebnis erzielt, jedoch sind 

die ganzjährige vorläufige Haushaltsführung und positive Auswirkungen der Corona-Pande-

mie (Gewerbesteuerkompensation) keine probaten Mittel um eine mittel- und langfristige 

Haushaltsstrategie zu gestalten. Die gesunkenen Einkommensteuereinnahmen konnten nur 

durch die eben genannten Effekte aufgefangen werden. 

Was bleibt ist die unterjährig schwierige Lage der Liquidität. Der unterjährige Bedarf ist trotz 

Stand zum 31.12.20 (1,5 Mio. €) höher, vor allem höher als der bisherige Liquiditätskreditrah-

men aus 2019 (4,735 Mio. €). Die Stadt steht leider weiterhin immer wieder an der Schwelle 

zur Zahlungsunfähigkeit, überschreitet diese sogar wenn Zahlungen erst nicht oder erst ver-

spätet (Kreis- und Schulumlage) geleistet werden können. 

Abschließend kann man sagen, dass Neu-Anspach durch die Hessenkasse zwar größtenteils 

entschuldet wurde, aber weiterhin sowohl in der Verschuldung als auch im laufenden Haushalt 

hohen Konsolidierungsbedarf aufweist. Die Finanzsituation ist weiterhin als kritisch anzuse-

hen und die stetige Aufgabenerfüllung kann nur schwer gewährleistet werden. 

Der Haushalt 2021 der Stadt Neu-Anspach liegt zum Zeitpunkt der Jahresabschluss bei der 

Kommunalaufsicht zur Genehmigung vor. Zur Konsolidierung sind unangenehme Entschei-

dungen (z.B. Indexerhöhung der Kita-Gebühren) getroffen worden sowie stehen Grund-

stücksverkäufe zur Sanierung der städtischen Finanzen im Plan. Der Abbau der Liquiditäts-

kredite (inkl. Liquiditätspuffer) soll weiterhin bis 2024 erfolgen. 

Inwieweit sich die "Covid-19 Krise (Corona)" weiter finanziell auswirkt, evtl. sogar erst zeitver-

setzt, bleibt nach heutigen Stand abzuwarten. Sicher jedoch ist, dass es schwerwiegend und 

einschneidend sein wird. 

Die Stadt wird sich den Herausforderungen der Zukunft, insbesondere der demographischen 

Entwicklung stellen und weitere nachhaltige Entscheidungen für die Zukunft treffen müssen. 

   

Neu-Anspach, den 

  

  

Thomas Pauli 

Bürgermeister 
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Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Wolf/Ma
Leistungsbereich: Technische Dienste und Landschaft

Datum, 15.04.2021 - Drucksachen Nr.:

Mitteilung XII/153/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 20.04.2021

Bauausschuss 23.06.2021

Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2021

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

2020-15 Sanierung Waldschwimmbad Förderprogramm

Sachdarstellung:

Entfällt.

Mitteilung:

Mit Datum 30.04.2021 teilte des Planungsbüro koop-raumzeit (Planungsfirma für den Schwimmbadneubau)
mit, dass die letzten Wochen der Edelstahlpreise um 2.200,-- EUR/Tonne netto gestiegen sind und es sei
jetzt schon abzusehen, dass mit einer Baukostenerhöhung von ca. 200.000 EURO zu rechnen sei.

Die aktuellen Baukosten für die Schwimmbadsanierung werden im Zuge der Haushaltsplanung 2022
berücksichtigt, wenn bis dato der Zuwendungsbescheid vorliegt und der Auftrag an das Planungsbüro
ausgelöst werden konnte. Sollte bis dahin keine Beauftragung bzw. keine Kostenberechnung vorliegen, so
werden die genannten 200.000 EUR auf die bereits im Haushalt 2021 angemeldeten Kosten der Schätzung
aufgeschlagen. Ob sich bezüglich des Förderantrages etwas ändert oder dieser angepasst werden muss,
wird aktuell von Herrn Lorenz geprüft bzw. eine entsprechende Anfrage gestellt. Wann hier eine Antwort /
Aussage vorliegt, ist nach den bisherigen Erfahrungswerten mit dem Fördermittelgeber offen. Eine
entsprechende Information an die politischen Gremien wird erfolgen.

Thomas Pauli
Bürgermeister



[Seite]

Neuenfeldt, Christian

Betreff: WG: Mitteilung Schwimmbad

Von: Wolf, Markus  

Gesendet: Montag, 28. Juni 2021 10:09 

An: Neuenfeldt, Christian <Neuenfeldt@usingen.de>; Pauli, Thomas <Thomas.Pauli@neu-anspach.de> 

Betreff: AW: Mitteilung Schwimmbad 

 

Hallo Christian, 
 
ich hatte eben Rücksprache BGM. Er sieht die Aussage von Frau Bolz als Abschluss, ich schreibe lediglich nur was 
zu den 10.000 EUR. Der Rest muss tatsächlich abgewartet werden bis zur Zusage, erst dann können wir überhaupt 
loslegen……aber erst mit einem IBV Fachingenieurleistung.  
 
Die 10.000 EUR Kostenansatz für die Überprüfung der Schwimmbadtechnik ist ein Ansatz des Fachbereiches LB65. 
Da: 

1. Der Förderantrag der Schwimmbadsanierung impliziert nur das reine Becken samt im Becken befindlicher 
Technik. 

2. Zusätzlich in das Förderpaket sind zwei Energiesparpumpen aufgeführt, die jedoch nur 1:1 getauscht werden. 
 

Ist es aus Sicht der Fachabteilung sinnvoll eine Bestandsaufnahme der kompletten Schwimmbadtechnik erstellen zu 
lassen, mit einem groben Ranking, was bei welchem Ausfall zu tun oder zu erneuern ist und mit welchen ca. Kosten 
zu rechnen ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. A. Markus Wolf 
Stadt Neu-Anspach 
Technische Dienste und Landschaft 
Bahnhofstraße 26 
61267 Neu-Anspach 

 

 
Telefon: 06081 1025-6500 
Fax: 06081 1025-9065 
Mobil: 0151 1257 6291 
E-Mail: markus.wolf@neu-anspach.de
Internet: www.neu-anspach.de  

P    Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss! 
 

Das verknüpfte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Schnorr
Leistungsbereich: Bürgerservice

Datum, 06.05.2021 - Drucksachen Nr.:

Mitteilung XIII/184/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 11.05.2021

Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2021

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Friedhof Mitte
Vollbelegung der Grabkammern in den Urnenstelen

Sachdarstellung:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Die mittlerweile elf Urnenstelen mit je 16 Grabkammern sind jetzt komplett belegt. Es steht aktuell keine freie
Grabkammer mehr zur Verfügung, Beisetzungen sind nur als Zweit- oder Drittbelegungen in bereits
erworbenen Grabkammern möglich.

Nach wie vor besteht eine rege Nachfrage nach dieser Bestattungsart. Im Vergleich zu den
Einführungsjahren (ab 2006) ist die Nachfrage in den letzten Jahren etwas zurückgegangen, was
hauptsächlich auf die Ausweitung (konkret: Urnenbaumgrabstätten, pflegefreie Urnengrabstätten) bzw. die
Vielfalt der Grabstättenarten zurückzuführen ist. In der jüngeren Vergangenheit (ab 2014) wurde ca. alle 2
Jahre eine neue Urnenstele errichtet.

In der Vergangenheit wurde vorausschauend geplant, so sollte im Jahr 2020 bereits eine neue Urnenstele
gebaut werden, allein die fehlende Haushaltsgenehmigung hat dies verhindert. Aus dem gleichen Grund ist
auch aktuell kein Neubau einer Urnenstele möglich, die Gelder sind im Haushalt 2021 eingestellt.

Sollte jetzt der Wunsch nach einer Urnenbeisetzung in der Urnenstele geäußert werden, besteht nur die
Möglichkeit, in die Urnenwand auf dem Friedhof Anspach auszuweichen. Eine spätere Umbettung, in eine
neue Urnenstele auf dem Friedhof Mitte, ist NICHT problemlos möglich, da die Urnenwandtafeln, welche bei
einer Beisetzung miterworben werden, unterschiedlichen Größen und Farben haben. Alternativ gibt es
weitere pflegefreie Grabstätten zur Auswahl auf allen Friedhöfen.

Die Verwaltung wird die Reaktionen auf diese Situation entsprechend dokumentieren und zu gegebener Zeit
wieder berichten.

Thomas Pauli
Bürgermeister



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Neuenfeldt
Leistungsbereich: Finanz- und Rechnungswesen

Datum, 09.06.2021 - Drucksachen Nr.:

Mitteilung XIII/214/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 15.06.2021

Sozialausschuss 22.06.2021

Haupt- und Finanzausschuss 24.06.2021

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Sozialausschuss 13.07.2021

Ergänzungsbericht zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019
der Stadt Neu-Anspach - Kindertagesstätten

Sachdarstellung:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 11. Februar 2021 den Beschluss über den Jahresabschluss 2019
und dessen Prüfbericht (Vorlage 274/2020) gefasst.
Die Stadtverordnetenversammlung kann aus Termingründen erst am 01.07.2021 über die genannte Vorlage
entscheiden.

Um jedoch dem Ergänzungsbericht formal gerecht zu werden, wird dieser in dieser separaten Mitteilung dem
Magistrat und den Stadtverordneten zur Kenntnis gegeben.
Bisher lag den Stadtverordneten nur der Entwurf des Ergänzungsberichts „Kindertagesstätten“ vor. Die
Endfassung liegt der Verwaltung erst nach der ursprünglichen Beschlussfassung im Februar vor.

Thomas Pauli
Bürgermeister
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1 Betreuungsangebot 

Für die Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahr(en) sind in der Stadt Neu-Anspach 9 

Kindertagesstätten (Kita) eingerichtet, von denen 4 von der Stadt, 2 von der evangelischen Kirche 

und 3 vom Verein zur Förderung der Integration Behinderter - VzF Taunus getragen werden. 

Die Betreuungskapazität der Kita richtet sich nach Zahl und Art der eingerichteten Gruppen. 

§ 25d HKJGB begrenzt die Zahl der gleichzeitig anwesenden Kinder in einer Gruppe auf 25. 

Dieser Wert ist als Kontrollsumme zu verstehen. „Damit gilt bei der Ermittlung der Gruppengröße 

eine rechnerische Kontrollsumme von 25, wobei jedem Kind ein nach Alter differenzierter Faktor 

zugeordnet ist. Bei der Berechnung zählt ein Kind im Alter von 0-2 Jahren mit dem Faktor 2,5, 

von 2 - 3 Jahren mit dem Faktor 1,5 und ab 3 Jahren mit dem Faktor 1.“1 

In Gruppen, in denen ausschließlich Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr betreut werden, 

dürfen maximal 12 Kinder gleichzeitig anwesend sein. 

Nach der „Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebens-

jahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder“ zwischen den Hessischen Kommunalen 

Spitzenverbänden und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen sind die altersdifferenzier-

ten Faktoren nach § 25d HKJGB für Kinder mit Behinderung ab dem vollendeten 3. Lebensjahr 

zu verdreifachen und für unter 3-Jährige zu verdoppeln. Danach gehen Kinder mit Behinderung 

im Alter von 0 - 2 Jahren mit dem Faktor 5, von 2 - 3 Jahren mit dem Faktor 3 und ab 3 Jahren 

bis zum Schuleintritt mit dem Faktor 3 in die Berechnung ein. 

Darüber hinaus kann durch die erforderliche Betriebserlaubnis die Kapazität begrenzt werden - 

z.B. aus Gründen des vorhandenen Raumangebots. 

Für Ü3- und altersübergreifende Gruppen, in denen keine Kinder mit Behinderung betreut wer-

den, gilt als Kapazitätsgrenze „nur“ der vom HMSI als Kontrollsumme bezeichneten Maximalwert 

von 25 (Plätzen); in altersübergreifenden Gruppen sind U3-Kinder mit dem entsprechenden Fak-

tor zu berücksichtigen. Beispiel:2 

„Gruppe einer Tageseinrichtung mit 4 zweijährigen Kindern und16 Kindergartenkindern: 

  4 Kinder x 1,5 =   6 Plätze 

16 Kinder x 1    = 16 Plätze 

20 Kinder             22 Plätze 

Bis zur Kontrollsumme von 25 bleiben rechnerisch noch 3, d.h. zusätzlich zu den 20 Kindern 

könnten z.B. noch 3 Kindergartenkinder oder 2 Zweijährige oder jeweils 1 Zweijähriges und 1 

Kindergartenkind aufgenommen werden, wenn entsprechend zusätzliches Personal vorgehalten 

wird.“3 

Für U3-Gruppen und für Gruppen, in denen Kinder mit Behinderung betreut werden, gilt zusätz-

lich die Begrenzung der Kinderzahl.  

                                                

1 Das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) - Zweiter Teil – Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder-
tagespflege, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, S. 12 
2 Ebenda 
3 3 Kindergartenkinder x Faktor 1 = 3 Plätze oder 2 Zweijährige x Faktor 1,5 = 3 Plätze oder 1 Zweijähriges x Faktor 
1,5 + 1 Kindergartenkind x Faktor 1 = 2,5 Plätze 
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Beispiel:4 

„Krippen-Gruppe einer Tageseinrichtung mit 5 Einjährigen und 6 Zweijährigen: 

  5 Kinder x 2,5 = 12,5 

  6 Kinder x 1,5 =   9 

11 Kinder             21,5 

Bis zur Kontrollsumme von 25 bleiben rechnerisch noch 3,5, d.h. zusätzlich zu den 11 Kindern 

könnte noch 1 Einjähriges mit Faktor 2,5 aufgenommen werden, wenn entsprechendes Personal 

vorgehalten wird. Zwar wären rechnerisch auch 2 Zweijährige (Faktor 1,5 x 2 = 3) denkbar, da 

aber max. nur 12 Kinder in einer Krippengruppe erlaubt sind, ist dies hier nicht möglich. Es dürfte 

also alternativ nur ein 2-jähriges Kind die Gruppe zusätzlich besuchen.“ 

Der Kapazitätsbegrenzung unter zwei Aspekten wird im Folgenden durch die Unterscheidung von 

„Plätzen“ und „Köpfen“ Rechnung getragen, wobei „Köpfe“ (tatsächlich betreute Kinder bis zur 

Maximalgrenze des jeweiligen Gruppentyps) entsprechend ihrer Gewichtung eine unterschiedli-

che Anzahl von „Plätzen“ (bis zur Maximalgrenze/Kontrollsumme) in Anspruch nehmen.  

Beispiel: 

   Kapazität 

   Plätze Köpfe 

durchschnittliche Zahl der eingerichtete Gruppen pro Gruppe insgesamt pro Gruppe insgesamt 

U3 ohne I-Kinder   2 25 50 12 24 

U3 mit I-Kindern   0 25 0 11/10   

Ü3 ohne I-Kinder   4 25 100 25 100 

Ü3 mit I-Kindern   0 25 0 20 0 

altersübergreifend ohne I-Kinder 2 25 50 25 50 

altersübergreifend mit I-Kindern 1 25 25 20 20 

Hort   0 25 0 25 0 

    9   225   194 

Tabelle 1: Beispiel Kapazitätsgrenzen einer Kita 

Durch die Entscheidung, 2 U3-Gruppen einzurichten, und die Notwendigkeit, in einer (altersüber-

greifenden) Gruppe ein Kind mit Behinderung zu betreuen, können die 225 Plätze mit maximal 

194 Kindern (Köpfen) belegt werden.  

                                                

4 Ebenda, S. 13 
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1.1 Städtische Kindertagesstätten 

1.1.1 Abenteuerland 

In der Kita Abenteuerland waren 4 Gruppen eingerichtet, davon ganzjährig 1 U3-Gruppe sowie 

im ersten Halbjahr 2 Ü3-Gruppen und 1 altersübergreifende Gruppe und im zweiten Halbjahr 3 

Ü3-Gruppen. Im ersten Halbjahr wurden in der Kita auch Hortkinder (10 Plätze) betreut5; diese 

Betreuungsform wurde im zweiten Halbjahr eingestellt. Insgesamt 87 Kinder konnten entspre-

chend der anzuwendenden Faktoren 100 Plätze in Anspruch nehmen. 

   Kapazität 

   Plätze Köpfe 

durchschnittliche Zahl der eingerichtete Gruppen pro Gruppe insgesamt pro Gruppe insgesamt 

U3 ohne I-Kinder   1 25 25 12 12 

U3 mit I-Kindern   0 25 0 11/10  

Ü3 ohne I-Kinder   2,5 25 62,5 25 62,5 

Ü3 mit I-Kindern   0 25 0 20 0 

altersübergreifend ohne I-Kinder 0,5 25 12,5 25 12,5 

altersübergreifend mit I-Kindern 0 25 0 20 0 

Hort   0 25 0 25 0 

    4  100  87 

Tabelle 2 Kapazität Kita Abenteuerland 

Die angebotenen Betreuungszeiten6 sind modulweise aufgebaut: 

Modul Betreuungszeit 
Betreuungsstunden 

Tag Woche 

Kernmodul (U3-Kinder ohne Schlafen, mit oder ohne Mittagessen) 7:30 bis 13:30 Uhr 6,0 30,0 

Kernmodul (Ü3-Kinder mit oder ohne Mittagessen) 7:30 bis 13:30 Uhr 6,0 30,0 

Ergänzungsmodul (U3 / Ü3 mit Mittagessen) bis 15:00 Uhr 7,5 37,5 

Ergänzungsmodul (U3 / Ü3 mit Mittagessen) bis 16:00 Uhr 8,5 42,5 

Ergänzungsmodul (U3 / Ü3 mit Mittagessen) bis 17:00 Uhr 9,5 47,5 

Tabelle 3 Betreuungsangebot Kita Abenteuerland  

                                                

5 Die Selbstbeschränkung der Stadt in Bezug auf die Größe der Gruppe mit Hortkindern ist als nicht rechtlich vorgege-
ben in der Kapazitätsberechnung nicht berücksichtigt. 
6 Stand am 11.01.2021 laut Angaben auf der Internetseite der Stadt  
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1.1.2 Hausener Rappelkiste 

In der Kita Hausener Rappelkiste waren 7 Gruppen eingerichtet, davon 2 U3-Gruppen, 3 Ü3-

Gruppen, 1 altersübergreifende Gruppe, in der im zweiten Halbjahr 1 Kind mit Behinderung be-

treut wurde, sowie 1 Hort-Gruppe. Insgesamt 146,5 Kinder konnten entsprechend der anzuwen-

denden Faktoren 175 Plätze in Anspruch nehmen. 

   Kapazität 

   Plätze Köpfe 

durchschnittliche Zahl der eingerichtete Gruppen pro Gruppe insgesamt pro Gruppe insgesamt 

U3 ohne I-Kinder   2 25 50 12 24 

U3 mit I-Kindern   0 25 0 11/10   

Ü3 ohne I-Kinder   3 25 75 25 75 

Ü3 mit I-Kindern   0 25 0 20 0 

altersübergreifend ohne I-Kinder 0,5 25 12,5 25 12,5 

altersübergreifend mit I-Kindern 0,5 25 12,5 20 10 

Hort   1 25 25 25 25 

    7   175   146,5 

Tabelle 4 Kapazität Kita Hausener Rappelkiste 

Die angebotenen Betreuungszeiten entsprechen denen der Kita Abenteuerland. 

1.1.3 Rasselbande 

In der Kita Rasselbande waren 6 Gruppen eingerichtet, davon 2 U3-Gruppen, 3 Ü3-Gruppen 

(davon im ersten Halbjahr 1 mit Integrationsplätzen) und 1 altersübergreifende Gruppe, die im 

ersten Halbjahr als Kita/Hort und im zweiten Halbjahr als Kita/Krippe ausgestaltet war. Eine der 

Ü3-Gruppen war als „Außengruppe“ im Freilichtmuseum Hessenpark eingerichtet; diese Gruppe 

steht nur Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung offen. 7 Insgesamt 121,5 Kinder konnten 

entsprechend der anzuwendenden Faktoren 150 Plätze in Anspruch nehmen. 

   Kapazität 

   Plätze Köpfe 

durchschnittliche Zahl der eingerichtete Gruppen pro Gruppe insgesamt pro Gruppe insgesamt 

U3 ohne I-Kinder   2 25 50 12 24 

U3 mit I-Kindern   0 25 0 11/10  

Ü3 ohne I-Kinder   2,5 25 62,5 25 62,5 

Ü3 mit I-Kindern   0,5 25 12,5 20 10 

altersübergreifend ohne I-Kinder 1 25 25 25 12,5 

altersübergreifend mit I-Kindern 0 25 0 20 0 

Hort   0 25 0 25 0 

    6  150  121,5 

Tabelle 5 Kapazität Kita Rasselbande 

Die angebotenen Betreuungszeiten - außer in der „Außengruppe“ - entsprechen denen der Kita 

Abenteuerland. In der „Außengruppe“ ist die Betreuungszeit 8:00 bis 13:00 Uhr (5 Stunden täg-

lich, 25 Stunden in der Woche). 

                                                

7 Die Selbstbeschränkung der Stadt in Bezug auf die Größe der „Außengruppe“ ist als nicht rechtlich vorgegeben in 
der Kapazitätsberechnung nicht berücksichtigt. 
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1.1.4 Villa Kunterbunt 

In der Kita Villa Kunterbunt waren 4 Gruppen eingerichtet, davon 2 Ü3-Gruppen, 1 altersüber-

greifende Gruppe und 1 Hort-Gruppe. Die Hort-Gruppe war durch die Betriebserlaubnis auf eine 

Kapazität von 20 (Plätze und Köpfe8) begrenzt. Insgesamt 95 Kinder konnten entsprechend der 

anzuwendenden Faktoren 95 Plätze in Anspruch nehmen. 

   Kapazität 

   Plätze Köpfe 

durchschnittliche Zahl der eingerichtete Gruppen pro Gruppe insgesamt pro Gruppe insgesamt 

U3 ohne I-Kinder   0 25 0 12 0 

U3 mit I-Kindern   0 25 0 11/10  

Ü3 ohne I-Kinder   2 25 50 25 50 

Ü3 mit I-Kindern   0 25 0 20 0 

altersübergreifend ohne I-Kinder 1 25 25 25 25 

altersübergreifend mit I-Kindern 0 25 0 20 0 

Hort   1 20 20 20 20 

    4  95  95 

Tabelle 6 Kapazität Kita Villa Kunterbunt 

Die angebotenen Betreuungszeiten entsprechen denen der Kita Abenteuerland. 

1.2 Kindertagesstätten der evangelischen Kirche 

1.2.1 Regenbogenland 

In der Kita Regenbogenland waren 3 Gruppen eingerichtet, davon 2 Ü3-Gruppen und 1 alters-

übergreifende Gruppe. In den 3 Gruppen ist ab 08/2019 die vormals im Ortsteil Westerfeld ein-

gerichtete Gruppe enthalten. Durch den Vertrag zwischen der Stadt und der Kirchengemeinde ist 

die Kapazität auf insgesamt 65 Plätze begrenzt.9 Ob damit Plätze in dem in diesem Bericht ver-

wendete Sinn oder Köpfe gemeint sind, kann dem Vertrag nicht entnommen werden, es ist aber 

davon auszugehen, dass die Zahl der maximal (gleichzeitig) betreuten Kinder (Köpfe), nicht aber 

die Platzzahl (Kontrollsumme) begrenzt werden soll. 

   Kapazität 

   Plätze Köpfe 

durchschnittliche Zahl der eingerichtete Gruppen pro Gruppe insgesamt pro Gruppe insgesamt 

U3 ohne I-Kinder   0 25 0 12 0 

U3 mit I-Kindern   0 25 0 11/10  

Ü3 ohne I-Kinder   2 25 50 25 50 

Ü3 mit I-Kindern   0 25 0 20 0 

altersübergreifend ohne I-Kinder 1 25 25 25 25 

altersübergreifend mit I-Kindern 0 25 0 20 0 

Hort   0 25 0 25 0 

    3  75  65 

Tabelle 7 Kapazität Kita Regenbogenland 

                                                

8 Für Hortgruppen gilt nach HJKGB für alle Kinder der Faktor 1; die Vereinbarung zwischen Hessischen Kommunalen 
Spitzenverbänden und der Hessischen Liga der Freien Wohlfahrtspflege gilt nur für Kinder vor Schuleintritt. 
9 Auskunftsgemäß war davon ausgegangen worden, dass die altersübergreifende Gruppe mit 9 Ü3- und 6 U3-Kindern 
belegt wird. Mit dieser Anzahl an U3-Kindern sollte die Bedarfsplanung für die Gruppe kalkuliert und ausgeschlossen 
werden, dass 20 Punkte überschritten werden (Annahme war, dass nach der Mindestverordnung diese Gruppe nur mit 
20 belegt werden darf - wurde inzwischen auf 25 korrigiert). So standen insgesamt 59 Ü3- und 6 U3-Plätze zur Verfü-
gung. 
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Die angebotenen Betreuungszeiten sind modulweise aufgebaut und entsprechen dem Angebot 

in den städtischen Einrichtungen: 

Modul Betreuungszeit 
Betreuungsstunden 

Tag Woche 

Kernmodul (U3-Kinder ohne Schlafen, mit oder ohne Mittagessen) 7:30 bis 13:30 Uhr 6,0 30,0 

Kernmodul (Ü3-Kinder mit oder ohne Mittagessen) 7:30 bis 13:30 Uhr 6,0 30,0 

Ergänzungsmodul (U3 / Ü3 mit Mittagessen) bis 15:00 Uhr 7,5 37,5 

Ergänzungsmodul (U3 / Ü3 mit Mittagessen) bis 16:00 Uhr 8,5 42,5 

Ergänzungsmodul (U3 / Ü3 mit Mittagessen) bis 17:00 Uhr 9,5 47,5 

Tabelle 8 Betreuungsangebot Kita Regenbogenland 

1.2.2 Unterm Himmelszelt 

Im evangelischen Kindergarten Anspach waren 2 Gruppen eingerichtet, davon 1 Ü3-Gruppe und 

1 altersübergreifende Gruppe. Insgesamt 50 Kinder konnten entsprechend der anzuwendenden 

Faktoren 50 Plätze in Anspruch nehmen. 

   Kapazität 

   Plätze Köpfe 

durchschnittliche Zahl der eingerichtete Gruppen pro Gruppe insgesamt pro Gruppe insgesamt 

U3 ohne I-Kinder   0 25 0 12 0 

U3 mit I-Kindern   0 25 0 11/10  

Ü3 ohne I-Kinder   1 25 25 25 25 

Ü3 mit I-Kindern   0 25 0 20 0 

altersübergreifend ohne I-Kinder 1 25 25 25 25 

altersübergreifend mit I-Kindern 0 25 0 20 0 

Hort   0 25 0 25 0 

    2  50  50 

Tabelle 9 Kapazität Kita Unterm Himmelszelt 

Die angebotenen Betreuungszeiten weichen von übrigen Betreuungszeiten leicht ab: 

Modul Betreuungszeit 
Betreuungsstunden 

Tag Woche 

Kernmodul (U3-Kinder ohne Schlafen, mit oder ohne Mittagessen) 7:30 bis 13:30 Uhr 6,0 30,0 

Kernmodul (Ü3-Kinder mit oder ohne Mittagessen) 7:30 bis 13:30 Uhr 6,0 30,0 

Ergänzungsmodul (U3 / Ü3 mit Mittagessen) bis 15:00 Uhr 7,5 37,5 

Ergänzungsmodul (U3 / Ü3 mit Mittagessen) bis 16:00 Uhr 8,5 42,5 

Ergänzungsmodul (U3 / Ü3 mit Mittagessen) außer freitags bis 16:30 Uhr 9,0 45,0 

Tabelle 10 Betreuungsangebot Kita Unterm Himmelszelt 
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1.3 Kindertagesstätten des VzF Taunus 

1.3.1 VzF Mitte 

In der Kita VzF Mitte waren 4 Ü3-Gruppen eingerichtet, von denen im Jahresverlauf an 3 Stich-

tagen in 3 und an 1 Stichtag in 2 Gruppen Kinder mit Behinderung betreut wurden. Insgesamt 

86,25 Kinder konnten entsprechend der anzuwendenden Faktoren 100 Plätze in Anspruch neh-

men. 

   Kapazität 

   Plätze Köpfe 

durchschnittliche Zahl der eingerichtete Gruppen pro Gruppe insgesamt pro Gruppe insgesamt 

U3 ohne I-Kinder   0 25 0 12 0 

U3 mit I-Kindern   0 25 0 11/10 0 

Ü3 ohne I-Kinder   1,25 25 31,25 25 31,25 

Ü3 mit I-Kindern   2,75 25 68,75 20 55 

altersübergreifend ohne I-Kinder 0 25 0 25 0 

altersübergreifend mit I-Kindern 0 25 0 20 0 

Hort   0 25 0 25 0 

    4  100  86,25 

Tabelle 11 Kapazität Kita VzF Mitte 

Die angebotenen Betreuungszeiten entsprechen denen der städtischen Kindertagesstätten mit 

der Ausnahme, dass die Betreuungszeit freitags bereits um 16:00 Uhr endet: 

Modul Betreuungszeit 
Betreuungsstunden 

Tag Woche 

Kernmodul (Ü3-Kinder mit oder ohne Mittagessen) 7:30 bis 13:30 Uhr 6,0 30,0 

Ergänzungsmodul (mit Mittagessen) bis 15:00 Uhr 7,5 37,5 

Ergänzungsmodul (mit Mittagessen) bis 16:00 Uhr 8,5 42,5 

Ergänzungsmodul (mit Mittagessen) außer freitags (bis 16:00 Uhr) bis 17:00 Uhr 9,5 47,5 

Tabelle 12 Betreuungsangebot Kita VzF Mitte 

1.3.2 VzF Mini-Mitte 

In der Kita VzF Mini-Mitte waren 4 U3-Gruppen eingerichtet, von denen im Jahresverlauf an 2 

Stichtagen in 2 und an 1 Stichtag in 1 Gruppe(n) Kinder mit Behinderung betreut wurden. Insge-

samt 46,75 Kinder konnten entsprechend der anzuwendenden Faktoren 100 Plätze in Anspruch 

nehmen. 

   Kapazität 

   Plätze Köpfe 

durchschnittliche Zahl der eingerichtete Gruppen pro Gruppe insgesamt pro Gruppe insgesamt 

U3 ohne I-Kinder   2,75 25 68,75 12 33 

U3 mit I-Kindern   1,25 25 31,25 11 13,75 

Ü3 ohne I-Kinder   0 25 0 25 0 

Ü3 mit I-Kindern   0 25 0 20 0 

altersübergreifend ohne I-Kinder 0 25 0 25 0 

altersübergreifend mit I-Kindern 0 25 0 20 0 

Hort   0 25 0 25 0 

    4  100  46,75 

Tabelle 13 Kapazität Kita VzF Mini-Mitte 
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Die angebotenen Betreuungszeiten entsprechen denen der Kita Mitte 

1.3.3 VzF Taunusstraße 

In der Kita VzF Taunusstraße waren 5 Gruppen eingerichtet, davon 2 Ü3-Gruppen, 2 altersüber-

greifende Gruppen und 1 Hortgruppe. In den 4 Kitagruppen wurden an allen Stichtagen Kinder 

mit Behinderung betreut. Insgesamt 105 Kinder konnten entsprechend der anzuwendenden Fak-

toren 125 Plätze in Anspruch nehmen. 

   Kapazität 

   Plätze Köpfe 

durchschnittliche Zahl der eingerichtete Gruppen pro Gruppe insgesamt pro Gruppe insgesamt 

U3 ohne I-Kinder   0 25 0 12 0 

U3 mit I-Kindern   0 25 0 11/10 0 

Ü3 ohne I-Kinder   0 25 0 25 0 

Ü3 mit I-Kindern   2 25 50 20 40 

altersübergreifend ohne I-Kinder 0 25 0 25 0 

altersübergreifend mit I-Kindern 2 25 50 20 40 

Hort   1 25 25 25 25 

    5  125  105 

Tabelle 14 Kapazität Kita VzF Taunusstraße 

Die Öffnungszeiten entsprechen denen der Kita Mitte. 

2 Inanspruchnahme des Betreuungsangebots 

2.1 Städtische Kindertagesstätten 

2.1.1 Abenteuerland 

An den vier Stichtagen (01.03., 01.06., 01.09. und 01.12.) wurden zwischen 57 und 69 Kinder in 

der Kita Abenteuerland betreut (Jahresdurchschnitt 63,25). 

In der Durchschnittsbetrachtung waren es 12,25 U3-Kinder, 46 Ü3-Kinder und 5 Hort-Kinder. 

Auf die Betreuungszeiten (vgl. § 25c HKJGB) verteilten sich die Kinder wie folgt: 

Betreuungsstunden Kinder Anteil 

bis zu 25 Stunden   

mehr als 25 Stunden bis zu 35 Stunden 22,25 35,2% 

mehr als 35 Stunden bis zu 45 Stunden 25,25 39,9% 

mehr als 45 Stunden 10,75 17,0% 

mehr als 45 Stunden (Hort) 5,00 7,9% 

Tabelle 15 Verteilung Kinder nach Betreuungsstunden Kita Abenteuerland 

2.1.2 Hausener Rappelkiste 

An den vier Stichtagen (01.03., 01.06., 01.09. und 01.12.) wurden zwischen 106 und 115 Kinder 

in der Kita Hausener Rappelkiste betreut (Jahresdurchschnitt 111,25). 

In der Durchschnittsbetrachtung waren es 26,5 U3-Kinder, 66,75 Ü3-Kinder, davon 0,5 mit Be-

hinderung, und 18 Hort-Kinder. 
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Auf die Betreuungszeiten (vgl. § 25c HKJGB) verteilten sich die Kinder wie folgt: 

Betreuungsstunden Kinder Anteil 

bis zu 25 Stunden   

mehr als 25 Stunden bis zu 35 Stunden 29,25 26,3% 

mehr als 35 Stunden bis zu 45 Stunden 31,00 27,9% 

mehr als 45 Stunden 33,00 29,7% 

mehr als 45 Stunden (Hort) 18,00 16,1% 

Tabelle 16 Verteilung Kinder nach Betreuungsstunden Kita Rappelkiste 

2.1.3 Rasselbande 

An den vier Stichtagen (01.03., 01.06., 01.09. und 01.12.) wurden zwischen 84 und 98 Kinder in 

der Kita Rasselbande betreut (Jahresdurchschnitt 91,5). 

In der Durchschnittsbetrachtung waren es 21,5 U3-Kinder, 65,5 Ü3-Kinder, davon 0,5 mit Behin-

derung, und 4,5 Hort-Kinder. 

Auf die Betreuungszeiten (vgl. § 25c HKJGB) verteilten sich die Kinder wie folgt: 

Betreuungsstunden Kinder Anteil 

bis zu 25 Stunden 18,25 19,9% 

mehr als 25 Stunden bis zu 35 Stunden 16,00 17,5% 

mehr als 35 Stunden bis zu 45 Stunden 26,50 29,0% 

mehr als 45 Stunden 26,25 28,7% 

mehr als 45 Stunden (Hort) 4,50 4,9% 

Tabelle 17 Verteilung Kinder nach Betreuungsstunden Kita Rasselbande 

2.1.4 Villa Kunterbunt 

An den vier Stichtagen (01.03., 01.06., 01.09. und 01.12.) wurden zwischen 66 und 74 Kinder in 

der Kita Villa Kunterbunt betreut (Jahresdurchschnitt 70). 

In der Durchschnittsbetrachtung waren es 5,25 U3-Kinder, 43,75 Ü3-Kinder und 21 Hort-Kinder. 

Auf die Betreuungszeiten (vgl. § 25c HKJGB) verteilten sich die Kinder wie folgt: 

Betreuungsstunden Kinder Anteil 

bis zu 25 Stunden   

mehr als 25 Stunden bis zu 35 Stunden 27,00 38,6% 

mehr als 35 Stunden bis zu 45 Stunden 13,50 19,3% 

mehr als 45 Stunden 8,50 12,1% 

mehr als 45 Stunden (Hort) 21,00 30,0% 

Tabelle 18 Verteilung Kinder nach Betreuungsstunden Kita Villa Kunterbunt  
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2.2 Kindertagesstätten der evangelischen Kirche 

2.2.1 Regenbogenland 

An den vier Stichtagen (01.03., 01.06., 01.09. und 01.12.) wurden zwischen 55 und 66 Kinder in 

der Kita Regenbogenland betreut (Jahresdurchschnitt 59,75). 

In der Durchschnittsbetrachtung waren es 9 U3-Kinder und 50,75 Ü3-Kinder. 

Auf die Betreuungszeiten (vgl. § 25c HKJGB) verteilten sich die Kinder wie folgt: 

Betreuungsstunden Kinder 

bis zu 25 Stunden  

mehr als 25 Stunden bis zu 35 Stunden 19,75 

mehr als 35 Stunden bis zu 45 Stunden 16,25 

mehr als 45 Stunden 23,75 

Tabelle 19 Verteilung Kinder nach Betreuungsstunden Kita Regenbogenland 

2.2.2 Unterm Himmelszelt 

An den vier Stichtagen (01.03., 01.06., 01.09. und 01.12.) wurden zwischen 40 und 44 Kinder im 

evangelischen Kindergarten Anspach betreut (Jahresdurchschnitt 42,25). 

In der Durchschnittsbetrachtung waren es 4,75 U3-Kinder und 37,5 Ü3-Kinder. 

Auf die Betreuungszeiten (vgl. § 25c HKJGB) verteilten sich die Kinder wie folgt: 

Betreuungsstunden Kinder 

bis zu 25 Stunden  

mehr als 25 Stunden bis zu 35 Stunden 21,50 

mehr als 35 Stunden bis zu 45 Stunden 18,75 

mehr als 45 Stunden 2,00 

Tabelle 20 Verteilung Kinder nach Betreuungsstunden Kita Unterm Himmelszelt  
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2.3 Kindertagesstätten des VzF Taunus 

2.3.1 VzF Mitte 

An den vier Stichtagen (01.03., 01.06., 01.09. und 01.12.) wurden zwischen 74 und 86 Kinder in 

der Kita VzF Mitte betreut (Jahresdurchschnitt 80,5). Es handelte sich ausschließlich um Ü3-

Kinder, von denen im Jahresdurchschnitt 11,75 eine Behinderung hatten. 

Auf die Betreuungszeiten (vgl. § 25c HKJGB) verteilten sich die Kinder wie folgt: 

Betreuungsstunden 
Kinder 

nach Modulen 

Korrekturwert 

freitags 16 Uhr10 

bis zu 25 Stunden   

mehr als 25 Stunden bis zu 35 Stunden 22,75 22,75 

mehr als 35 Stunden bis zu 45 Stunden 14,75 23,35 

mehr als 45 Stunden 43,00 34,40 

Tabelle 21 Verteilung Kinder nach Betreuungsstunden Kita VzF Mitte 

2.3.2 VzF Mini-Mitte 

An den vier Stichtagen (01.03., 01.06., 01.09. und 01.12.) wurden zwischen 40 und 48 Kinder in 

der Kita VzF Mini-Mitte betreut (Jahresdurchschnitt 44,25). Es handelte sich ausschließlich um 

U3-Kinder, von denen im Jahresdurchschnitt 1,5 eine Behinderung hatten. 

Auf die Betreuungszeiten (vgl. § 25c HKJGB) verteilten sich die Kinder wie folgt: 

Betreuungsstunden 
Kinder 

nach Modulen 

Korrekturwert 

freitags 16 Uhr 

bis zu 25 Stunden   

mehr als 25 Stunden bis zu 35 Stunden 11,75 11,75 

mehr als 35 Stunden bis zu 45 Stunden 14,75 18,30 

mehr als 45 Stunden 17,75 14,20 

Tabelle 22 Verteilung Kinder nach Betreuungsstunden Kita VzF Mini-Mitte 

2.3.3 VzF Taunusstraße 

An den vier Stichtagen (01.03., 01.06., 01.09. und 01.12.) wurden zwischen 75 und 84 Kinder in 

der Kita VzF Taunusstraße betreut (Jahresdurchschnitt 80). In der Durchschnittsbetrachtung wa-

ren es 15,75 U3-Kinder, davon 0,75 mit Behinderung, 52,75 Ü3-Kinder und 11,5 Hort-Kinder. Aus 

der Gruppe der über Dreijährigen hatten im Jahresdurchschnitt 9,25 eine Behinderung. 

  

                                                

10 Die im Modul bis 17:00 Uhr betreuten Kinder fallen 4 Tage in die Kategorie > 45 Stunden und 1 Tag in die Kategorie 
> 35 bis zu 45 Stunden. Die Differenzierung wird weiter unter für die Berechnung des personellen Mindestbedarfs 
relevant. 
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Auf die Betreuungszeiten (vgl. § 25c HKJGB) verteilten sich die Kinder wie folgt: 

Betreuungsstunden 
Kinder 

nach Modulen 

Korrekturwert 

freitags 16 Uhr 

bis zu 25 Stunden   

mehr als 25 Stunden bis zu 35 Stunden 22,00 22,00 

mehr als 35 Stunden bis zu 45 Stunden 
(einschl. Hort) 

23,75 30,60 

mehr als 45 Stunden 34,25 27,40 

Tabelle 23 Verteilung Kinder nach Betreuungsstunden Kita VzF Taunusstraße 

3 Personeller Mindestbedarf 

„Der personelle Mindestbedarf einer Tageseinrichtung ergibt sich aus der Summe der nach Abs. 

2 ermittelten Mindestbedarfe der in der Einrichtung vertraglich oder satzungsgemäß aufgenom-

menen Kinder, zuzüglich 15 Prozent11 dieser Summe zum Ausgleich von Ausfallzeiten durch 

Krankheit, Urlaub und Fortbildung.“ (§ 25c Abs. 1 HKJGB) 

„Der personelle Mindestbedarf für die Bildung, Erziehung und Betreuung eines Kindes in einer 

Tageseinrichtung ergibt sich aus dem Produkt von Fachkraftfaktor und Betreuungsmittelwert.“ 

(§ 25c Abs. 2 S. 1 HKJGB) 

Nach §25a Abs. 1 HKJGB ist der Träger „für das Vorhalten zusätzlicher Zeiten für die mittelbare 

pädagogische Arbeit und Leitungstätigkeiten“ selbst verantwortlich. Die Stadt Neu-Anspach hat 

diese Zeiten mit 5 Stunden pro Gruppe und Woche festgelegt. Nach der „Verwaltungsverordnung 

für den Betrieb von Kindertagesstätten im Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-

sau (Kindertagesstättenverordnung - KiTaVO)“ erhöht sich der nach § 25c HKJGB ermittelte per-

sonelle Mindestbedarf um 15% für Leitungsaufgaben. Für den VzF Taunus ist vertraglich verein-

bart, dass „der Umfang zur Freistellung der Leitung … den … Regelungen der städtischen Kin-

dergärten“ entspricht (vgl. Kapitel 8.2, S. 34). 

Der personelle Mindestbedarf erhöht sich bei der Betreuung von Kindern mit Behinderung gemäß 

der „Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr 

bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder“, die die Hessischen kommunalen Spitzen-

verbände mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Hessen getroffen haben, um zusätzliche 

Fachkraftstunden. 

In den folgenden Tabellen ist der personelle Mindestbedarf auf der Grundlage der im Jahres-

durchschnitt (ermittelt aus den vier Stichtagen) betreuten Kinder berechnet.  

                                                

11 Ab 01.08.2020 erhöht sich dieser Prozentsatz auf 22%, hinzu kommt ein Zuschlag für Leitungsaufgaben in Höhe 
von 20%, maximal 1,5 Vollzeitstellen. 
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3.1 Städtische Kindertagesstätten 

3.1.1 Abenteuerland 

Altersgruppe 
FK- 

Faktor 

Anzahl 
Kinder 

Durchschnitt 

Betreuungs-
zeit 

in Stunden 

Betreuungs- 
mittelwert 

Mindest- 
FK-Stunden / 

Woche 

0 bis <3 Jahre 0,2 0 bis 25 22,50 0,00 

   3 > 25 bis 35 30,00 18,00 

   6,75 > 35 bis 45 42,50 57,38 

   2,5 > 45 50,00 25,00 

3 Jahre bis vor  0,07 0 bis 25 22,50 0,00 

Schuleintritt  19,25 > 25 bis 35 30,00 40,43 

   18,5 > 35 bis 45 42,50 55,04 

   8,25 > 45 50,00 28,88 

ab Schuleintritt 0,06 0 bis 25 22,50 0,00 

   0 > 25 bis 35 30,00 0,00 

   0 > 35 bis 45 42,50 0,00 

   5 > 45 50,00 15,00 

Aufgenommene Kinder 63,25      

     Zwischensumme 239,71 

     + 15% Ausfallzeiten 35,96 

   + 5 Stunden / Gruppe 20,00 

davon Kinder mit Behinderung        

0 bis <3 Jahre   0      

3 Jahre bis vor 
Schuleintritt 

  0 
  

 

Zusätzliche Fachkraftstunden  
     

      Fachkraft-Mindestbedarf 295,67 

Tabelle 24 Fachkraft-Mindestbedarf Kita Abenteuerland  
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3.1.2 Hausener Rappelkiste 

Altersgruppe 
FK- 

Faktor 

Anzahl 
Kinder 

Durchschnitt 

Betreuungs-
zeit 

in Stunden 

Betreuungs- 
mittelwert 

Mindest- 
FK-Stunden / 

Woche 

0 bis <3 Jahre 0,2 0 bis 25 22,50 0,00 

   5,25 > 25 bis 35 30,00 31,50 

   12,25 > 35 bis 45 42,50 104,13 

   9 > 45 50,00 90,00 

3 Jahre bis vor  0,07 0 bis 25 22,50 0,00 

Schuleintritt  24 > 25 bis 35 30,00 50,40 

   18,75 > 35 bis 45 42,50 55,78 

   24 > 45 50,00 84,00 

ab Schuleintritt 0,06 0 bis 25 22,50 0,00 

   0 > 25 bis 35 30,00 0,00 

   0 > 35 bis 45 42,50 0,00 

   18 > 45 50,00 54,00 

Aufgenommene Kinder 111,25      

     Zwischensumme 469,81 

     + 15% Ausfallzeiten 70,47 

   + 5 Stunden / Gruppe 35,00 

davon Kinder mit Behinderung        

0 bis <3 Jahre   0      

3 Jahre bis vor 
Schuleintritt 

  0,5 
  

 

Zusätzliche Fachkraftstunden  
    7,50 

      Fachkraft-Mindestbedarf 582,78 

Tabelle 25 Fachkraft-Mindestbedarf Kita Hausener Rappelkiste  
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3.1.3 Rasselbande 

Altersgruppe 
FK- 

Faktor 

Anzahl 
Kinder 

Durchschnitt 

Betreuungs-
zeit 

in Stunden 

Betreuungs- 
mittelwert 

Mindest- 
FK-Stunden / 

Woche 

0 bis <3 Jahre 0,2 0 bis 25 22,50 0,00 

   6,25 > 25 bis 35 30,00 37,50 

   11,25 > 35 bis 45 42,50 95,63 

   4 > 45 50,00 40,00 

3 Jahre bis vor  0,07 18,25 bis 25 22,50 28,74 

Schuleintritt  9,75 > 25 bis 35 30,00 20,48 

   15,25 > 35 bis 45 42,50 45,37 

   22,25 > 45 50,00 77,88 

ab Schuleintritt 0,06 0 bis 25 22,50 0,00 

   0 > 25 bis 35 30,00 0,00 

   0 > 35 bis 45 42,50 0,00 

   4,5 > 45 50,00 13,50 

Aufgenommene Kinder 91,5      

     Zwischensumme 359,09 

     + 15% Ausfallzeiten 53,86 

   + 5 Stunden / Gruppe 30,00 

davon Kinder mit Behinderung        

0 bis <3 Jahre   0      

3 Jahre bis vor 
Schuleintritt 

  0,5 
  

 

Zusätzliche Fachkraftstunden  
    7,50 

      Fachkraft-Mindestbedarf 450,45 

Tabelle 26 Fachkraft-Mindestbedarf Kita Rasselbande  
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3.1.4 Villa Kunterbunt 

Altersgruppe 
FK- 

Faktor 

Anzahl 
Kinder 

Durchschnitt 

Betreuungs-
zeit 

in Stunden 

Betreuungs- 
mittelwert 

Mindest- 
FK-Stunden / 

Woche 

0 bis <3 Jahre 0,2 0 bis 25 22,50 0,00 

   2,75 > 25 bis 35 30,00 16,50 

   1,5 > 35 bis 45 42,50 12,75 

   0,75 > 45 50,00 7,50 

3 Jahre bis vor  0,07 0 bis 25 22,50 0,00 

Schuleintritt   24 > 25 bis 35 30,00 50,40 

  12 > 35 bis 45 42,50 35,70 

   7,75 > 45 50,00 27,13 

ab Schuleintritt 0,06 0 bis 25 22,50 0,00 

   0 > 25 bis 35 30,00 0,00 

   0 > 35 bis 45 42,50 0,00 

   21 > 45 50,00 63,00 

Aufgenommene Kinder 69,75      

     Zwischensumme 212,98 

     + 15% Ausfallzeiten 31,95 

   + 5 Stunden / Gruppe 20,00 

davon Kinder mit Behinderung       

0 bis <3 Jahre   0      

3 Jahre bis vor 
Schuleintritt 

  0 
  

 

Zusätzliche Fachkraftstunden  
    0,00 

      Fachkraft-Mindestbedarf 264,92 

Tabelle 27 Fachkraft-Mindestbedarf Kita Villa Kunterbunt  
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3.2 Kindertagesstätten der evangelischen Kirche 

3.2.1 Regenbogenland 

Altersgruppe 
FK- 

Faktor 

Anzahl 
Kinder 

Durchschnitt 

Betreuungs-
zeit 

in Stunden 

Betreuungs- 
mittelwert 

Mindest- 
FK-Stunden / 

Woche 

0 bis <3 Jahre 0,2 0 bis 25 22,50 0,00 

   5,25 > 25 bis 35 30,00 31,50 

   2,25 > 35 bis 45 42,50 19,13 

   1,5 > 45 50,00 15,00 

3 Jahre bis vor  0,07 0 bis 25 22,50 0,00 

Schuleintritt   14,5 > 25 bis 35 30,00 30,45 

  14 > 35 bis 45 42,50 41,65 

   22,25 > 45 50,00 77,88 

ab Schuleintritt 0,06 0 bis 25 22,50 0,00 

   0 > 25 bis 35 30,00 0,00 

   0 > 35 bis 45 42,50 0,00 

   0 > 45 50,00 0,00 

Aufgenommene Kinder 59,75 
 

   

     Zwischensumme 215,60 

     + 15% Ausfallzeiten 32,34 

   + 15% Leitungsaufgaben 32,34 

davon Kinder mit Behinderung       

0 bis <3 Jahre   0      

3 Jahre bis vor 
Schuleintritt 

  0 
  

 

Zusätzliche Fachkraftstunden  
    0,00 

      Fachkraft-Mindestbedarf 280,28 

Tabelle 28 Fachkraft-Mindestbedarf Kita Regenbogenland  
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3.2.2 Unterm Himmelszelt 

Altersgruppe 
FK- 

Faktor 

Anzahl 
Kinder 

Durchschnitt 

Betreuungs-
zeit 

in Stunden 

Betreuungs- 
mittelwert 

Mindest- 
FK-Stunden / 

Woche 

0 bis <3 Jahre 0,2 0 bis 25 22,50 0,00 

   3 > 25 bis 35 30,00 18,00 

   1,75 > 35 bis 45 42,50 14,88 

   0 > 45 50,00 0,00 

3 Jahre bis vor  0,07 0 bis 25 22,50 0,00 

Schuleintritt   18,5 > 25 bis 35 30,00 38,85 

   17 > 35 bis 45 42,50 50,58 

   2 > 45 50,00 7,00 

ab Schuleintritt 0,06 0 bis 25 22,50 0,00 

   0 > 25 bis 35 30,00 0,00 

   0 > 35 bis 45 42,50 0,00 

   0 > 45 50,00 0,00 

Aufgenommene Kinder 42,25      

     Zwischensumme 129,30 

     + 15% Ausfallzeiten 19,40 

   + 15% Leitungsaufgaben 19,40 

davon Kinder mit Behinderung       

0 bis <3 Jahre   0      

3 Jahre bis vor 
Schuleintritt 

  0 
  

 

Zusätzliche Fachkraftstunden  
    0,00 

      Fachkraft-Mindestbedarf 168,09 

Tabelle 29 Fachkraft-Mindestbedarf Kita Unterm Himmelzelt  
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3.3 Kindertagesstätten des VzF Taunus 

3.3.1 VzF Mitte 

Altersgruppe 
FK- 

Faktor 

Anzahl 
Kinder 

Durchschnitt 

Betreuungs-
zeit 

in Stunden 

Betreuungs- 
mittelwert 

Mindest- 
FK-Stunden / 

Woche 

0 bis <3 Jahre 0,2 0 bis 25 22,50 0,00 

   0 > 25 bis 35 30,00 0,00 

   0 > 35 bis 45 42,50 0,00 

   0 > 45 50,00 0,00 

3 Jahre bis vor  0,07 0 bis 25 22,50 0,00 

Schuleintritt   22,75 > 25 bis 35 30,00 47,78 

   23,35 > 35 bis 45 42,50 69,47 

   34,40 > 45 50,00 120,40 

ab Schuleintritt 0,06 0 bis 25 22,50 0,00 

   0 > 25 bis 35 30,00 0,00 

   0 > 35 bis 45 42,50 0,00 

   0 > 45 50,00 0,00 

Aufgenommene Kinder 80,5       

    
 Zwischensumme 237,64 

    
 + 15% Ausfallzeiten 35,65 

   + 5 Stunden / Gruppe 20,00 

davon Kinder mit Behinderung  
      

0 bis <3 Jahre   0       

3 Jahre bis vor 
Schuleintritt 

  11,75 
    

  

Zusätzliche Fachkraftstunden       176,25 

      Fachkraft-Mindestbedarf 469,54 

Tabelle 30 Fachkraft-Mindestbedarf Kita VzF Mitte 
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3.3.2 VzF Mini-Mitte 

Altersgruppe 
FK- 

Faktor 

Anzahl 
Kinder 

Durchschnitt 

Betreuungs-
zeit 

in Stunden 

Betreuungs- 
mittelwert 

Mindest- 
FK-Stunden / 

Woche 

0 bis <3 Jahre 0,2 0 bis 25 22,50 0,00 

   11,75 > 25 bis 35 30,00 70,50 

   18,30 > 35 bis 45 42,50 155,55 

   14,20 > 45 50,00 142,00 

3 Jahre bis vor  0,07 0 bis 25 22,50 0,00 

Schuleintritt   0 > 25 bis 35 30,00 0,00 

   0 > 35 bis 45 42,50 0,00 

   0 > 45 50,00 0,00 

ab Schuleintritt 0,06 0 bis 25 22,50 0,00 

   0 > 25 bis 35 30,00 0,00 

   0 > 35 bis 45 42,50 0,00 

   0 > 45 50,00 0,00 

Aufgenommene Kinder 44,25       

     Zwischensumme 368,05 

     + 15% Ausfallzeiten 55,21 

   + 5 Stunden / Gruppe 20,00 

davon Kinder mit Behinderung        

0 bis <3 Jahre   1,5       

3 Jahre bis vor 
Schuleintritt 

  0 
  

    

Zusätzliche Fachkraftstunden       19,50 

      Fachkraft-Mindestbedarf 462,76 

Tabelle 31 Fachkraft-Mindestbedarf Kita VzF Mini-Mitte 
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3.3.3 VzF Taunusstraße 

Altersgruppe 
FK- 

Faktor 

Anzahl 
Kinder 

Durchschnitt 

Betreuungs-
zeit 

in Stunden 

Betreuungs- 
mittelwert 

Mindest- 
FK-Stunden / 

Woche 

0 bis <3 Jahre 0,2 0 bis 25 22,50 0,00 

   3,75 > 25 bis 35 30,00 22,50 

   5,6 > 35 bis 45 42,50 47,60 

   6,4 > 45 50,00 64,00 

3 Jahre bis vor  0,07 0 bis 25 22,50 0,00 

Schuleintritt   18,25 > 25 bis 35 30,00 38,33 

   13,5 > 35 bis 45 42,50 40,16 

   21 > 45 50,00 73,50 

ab Schuleintritt 0,06 0 bis 25 22,50 0,00 

   0 > 25 bis 35 30,00 0,00 

   11,5 > 35 bis 45 42,50 29,33 

   0 > 45 50,00 0,00 

Aufgenommene Kinder 80      

     Zwischensumme 315,41 

     + 15% Ausfallzeiten 47,31 

   + 5 Stunden / Gruppe 25,00 

davon Kinder mit Behinderung       

0 bis <3 Jahre   0,75      

3 Jahre bis vor 
Schuleintritt 

  9,25 
  

   

Zusätzliche Fachkraftstunden       148,50 

      Fachkraft-Mindestbedarf 536,22 

Tabelle 32 Fachkraft-Mindestbedarf Kita VzF Taunusstraße 

4 Personelle Besetzung 

4.1 Städtische Kindertagesstätten 

4.1.1 Fachkräfte 

Kindertagesstätte FK-Mindestbedarf Fachkräfte Abweichung 

Abenteuerland 295,67 351,50 55,83 

Hausener Rappelkiste 582,78 627,00 44,22 

Rasselbande 450,45 521,50 71,05 

Villa Kunterbunt 264,92 347,25 82,33 

Gesamt 1.593,82 1.847,25 253,43 

in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) 40,9 47,4 6,5 

Tabelle 33 Soll- / Ist-Ausstattung Fachkräfte städtische Kita  
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4.1.2 Weitere Kräfte 

Kindertagesstätte Wochenstunden VZÄ Funktionen 

Abenteuerland 34,5 0,9 Küchenkraft, Berufs-Praktikant/in 

Hausener Rappelkiste 39,5 1,0 Küchenkraft, Berufs-Praktikant/in 

Rasselbande 45,5 1,2 Küchenkraft, Schul-/Berufs-Praktikant/in 

Villa Kunterbunt 25,0 0,6 Küchenkraft 

Gesamt 144,5 3,7  

Tabelle 34 Weitere Kräfte städtische Kita 

4.2 Kindertagesstätten der evangelischen Kirche 

4.2.1 Fachkräfte 

Kindertagesstätte FK-Mindestbedarf Fachkräfte Abweichung 

Regenbogenland 280,28 315,45 35,17 

Unterm Himmelszelt 168,09 170,72 2,62 

Gesamt 448,37 486,17 37,79 

in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) 11,5 12,5 0,96 

Tabelle 35 Soll- / Ist-Ausstattung Fachkräfte Kita der evangelischen Kirche 

4.2.2 Weitere Kräfte 

Kindertagesstätte Wochenstunden VZÄ Funktionen 

Regenbogenland 206,4 5,3 
päd. Mitarbeiter/innen, Küchenkraft, Reini-
gungskraft, Sekretariat, Sozialassistent/in, 

Berufs-Praktikant/in,  

Unterm Himmelszelt 31,8 0,8 
Küchenkraft, Reinigungskraft, Sekretariat, 

Berufs-Praktikant/in, FSJ 

Gesamt 238,2 6,1  

Tabelle 36 Weitere Kräfte Kita der evangelischen Kirche 

4.3 Kindertagesstätten des VzF Taunus 

4.3.1 Fachkräfte 

Kindertagesstätte FK-Mindestbedarf Fachkräfte Abweichung 

Mitte 469,54 495,75  26,21 

Mini-Mitte 462,76 450,50 -12,26 

Taunusstraße 536,22 573,00  36,78 

Gesamt 1.468,52 1.519,25  50,73 

in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) 38,1 39,0  1,3 

Tabelle 37 Soll- / Ist-Ausstattung Fachkräfte Kita des VzF Taunus 

4.3.2 Weitere Kräfte 

Kindertagesstätte Wochenstunden VZÄ Funktionen 

Mitte 39,0 1,0 Küchenkraft 

Mini-Mitte 59,0 1,5 Küchenkraft, Berufs-Praktikant/in, FSJ 

Taunusstraße 165,5 4,2 
Koch, Küchenkraft, Berufs-Praktikant/in, 

FSJ, Aushilfen, Auszubildende 

Gesamt 263,5 6,7  

Tabelle 38 Weitere Kräfte Kita des VzF Taunus 
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5 Benutzungsgebühren 

Die für die Nutzung der Kindertagesstätten zu entrichtenden Gebühren waren für 2019 in der am 

01.08.2018 in Kraft getretenen Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kinderta-

gesstätten festgelegt. 

Diese Gebühren galten unmittelbar für die Nutzung der städtischen Kindertagesstätten. Über die 

Kindertagesstättenbetriebsverträge mit der evangelischen Kirche (§ 8 Abs. 1) und dem VzF 

Taunus (§ 7 Abs. 1) werden diese Träger verpflichtet, Elternbeiträge entsprechend der städti-

schen Gebührensatzung zu erheben.12 

2019 galten satzungsgemäß folgende Gebühren: 

Modul Betreuungszeit Gebühr 

Kernmodul (Ü3-Kinder)13 7:30 bis 13:30 Uhr 120,00 € 

(Ergänzungs-)Modul (Ü3 mit Mittagessen) (7:30) bis 15:00 Uhr 30,00 € 

(Ergänzungs-)Modul (Ü3 mit Mittagessen) (7:30) bis 16:00 Uhr 50,00 € 

(Ergänzungs-)Modul (Ü3 mit Mittagessen) (7:30) bis 17:00 Uhr 70,00 € 

Kernmodul (U3-Kinder ohne Mittagessen) 7:30 bis 13:30 Uhr 210,00 € 

Modul (U3 mit Mittagessen) 7:30 bis 15:00 Uhr 240,00 € 

Modul (U3 mit Mittagessen) 7:30 bis 16:00 Uhr 260,00 € 

Modul (U3 mit Mittagessen) 7:30 bis 17:00 Uhr 280,00 € 

Kinderhort 7:30 bis 17:00 Uhr 193,00 € 

Teilnahme am Mittagessen  80,00 € 

Inanspruchnahme zusätzlicher Betreuungsstunden je angefangene Stunde 7,00 € 

Teilnahme an einem Mittagessen je Mittagessen 4,50 € 

Tabelle 39 Benutzungsgebühren 

Prüfungshinweis 1: Unstimmigkeiten in der Gebührensatzung 

Wird bei den Gebühren für die Ü3-/U3-Kernmodule berücksichtigt, dass die Betreuung von U3-

Kindern kostenintensiver ist - ob die Gebührendifferenz der Kostendifferenz entspricht, wird wei-

ter unten thematisiert14 - wird diese Unterscheidung bei den Gebühren für die erweiterten Module 

nicht berücksichtigt.  

                                                

12 Kirche: „Die Höhe dieser Beiträge erfolgt analog der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kinder-
tagesstätten der Stadt in der jeweils gültigen Fassung.“ 
VzF Taunus: „Die Höhe dieser Beiträge setzt die Stadt in ihrer Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der 
Kindertagesstätten der Stadt in der jeweils gültigen Fassung fest.“ 
Es ist nicht erkennbar, dass die unterschiedlichen Formulierungen materiell unterschiedlich zu handhaben wären. 
13 Für dieses Modul ist im Rahmen der durch das Land mitfinanzierten Freistellung einer sechsstündigen Betreuung in 
Kita keine Gebühr zu zahlen. 
14 Kapitel 10.4, S. 32 
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6 Anmeldeverfahren 

Die Stadt Neu-Anspach stellt auf ihrer Internetseite das Onlineportal „webkita“ zur Verfügung, 

über das Erziehungsberechtigte sich ausführlich über das Angebot an Kindertagesstätten aller 

Träger informieren und eine Voranmeldung vornehmen können. 

Neben der Online-Voranmeldung ist auch eine Voranmeldung auf anderem Wege bei der Stadt-

verwaltung oder der jeweiligen Kindertagesstätte möglich. Die Stadt und die städtischen Kinder-

tagesstätten buchen diese Voranmeldungen in „webkita“ nach. Vertraglich sind auch die eine 

evangelische Kindertagesstätte15 und der VzF Taunus verpflichtet, nicht über „webkita“ eingegan-

genen Voranmeldungen in diesem Portal nachzutragen. Auskunftsgemäß kommt der kirchliche 

Träger dieser Verpflichtung weitestgehend nach, der VzF Taunus eher sporadisch. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Nach einem Schreiben der Stadt an den VzF ließen sich unmittelbar erste positive Entwicklungen 
bei der sachgemäßen Pflege des Onlineportals beobachten. In der Gesamtschau muss die Situ-
ation insgesamt als (noch) nicht zufriedenstellend und weiterhin optimierungsbedürftig beschrie-
ben werden. Hierzu soll auch ein gemeinsames Planungsgespräch aller Träger Ende April 2021 
genutzt werden. 

Die Voranmeldungen werden im Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur sowie in der jeweils 

betroffenen Kindertagesstätte angezeigt. Die angemeldeten Kinder werden - mit dem gewünsch-

ten Aufnahmetermin - in (Warte-)Listen aufgenommen. 

Voranmeldungen für städtische Kindertagesstätten führen ein halbes Jahr vor dem Aufnahmeter-

min zu schriftlichen Zusagen, denen ein von den Erziehungsberechtigten auszufüllendes Formu-

lar beigefügt ist, mit dem die Anmeldung unter Angabe des gewünschten Moduls zu bestätigen 

ist. 

Nach Zugang der Anmeldebestätigung wird das Kind in „webkita“ für weitere Anmeldungen de-

aktiviert. Die Daten des Kindes werden in der gesonderten Anwendung „eKita“ erfasst.16 

Die Anmeldebestätigung zu einer städtischen Kindertagesstätte bindet die Stadt (einen Platz be-

reitzuhalten), nicht aber die Erziehungsberechtigten (den Platz in Anspruch zu nehmen). So ist 

es auskunftsgemäß nicht ungewöhnlich, dass Erziehungsberechtigte, die sich auch für eine Ein-

richtung eines der beiden anderen Träger vorangemeldet hatten - nachdem sie dessen Zusage 

erhalten haben - die Anmeldung für die städtische Kindertagesstätte zurückziehen. Dies ist für 

die städtische Planung immer problematisch, insbesondere aber in den Fällen, in denen die Zu-

sage des anderen Trägers, konkret des VzF Taunus, erst kurz vor dem Aufnahmetermin erfolgt. 

Stellungnahme der Verwaltung 

In einer geplanten Satzungsänderung im Jahr 2021 soll der hier dargestellte Prozess optimiert 
werden, indem die Verbindlichkeit für die Eltern erhöht wird, einen formal zugesagten Betreu-
ungsplatz auch wahrnehmen zu müssen. Dabei werden mögliche Ausnahmen (besonderer För-
derbedarf des Kindes, Umzug, gestörtes Verhältnis der Erziehungspartnerschaft etc.) selbstver-
ständlich berücksichtigt. 

                                                

15 Der Vertrag mit der anderen evangelischen Kindertagesstätte ist älter, eine entsprechende Verpflichtung ist darin 
nicht enthalten. 
16 Es gibt (für eine neuere Programmversion) eine Schnittstelle zwischen „webkita“ und „eKita“, diese Version steht der 
Stadtverwaltung jedoch nicht zur Verfügung. 
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7 Zuschussbedarf 

In Haushalt und Jahresabschluss sind 8 Teilergebnishaushalte / -rechnungen eingerichtet, jeweils 

einer für die 4 städtischen Kindertagesstätten, für die Einrichtungen der Kirche und des VzF 

Taunus sowie jeweils einer für die einrichtungsübergreifend zu buchenden Erträge und Aufwen-

dungen (Stadt allgemein und VzF/Kirche allgemein). Nachfolgend wird der Zuschussbedarf - 

auch für städtische Kindertagesstätten - auf Ebene des Trägers dargestellt. 

7.1 Städtische Kindertagesstätten 

Summe der ordentlichen Erträge 2.055.002,72 €  

Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.558.686,10 €  

Finanzergebnis   

Ordentliches Ergebnis - 1.503.683,38 €  

Außerordentliches Ergebnis - 37.520,43 €  

Jahresergebnis vor ILV - 1.541.203,81 €  

Ergebnis ILV - 672.455,67 €  

Jahresergebnis nach ILV = Zuschussbedarf - 2.213.659,48 €  

durchschnittliche Zahl der betreuten Kinder 337,5  

Zuschussbedarf pro betreutem Kind - 6.558,99 €  

Tabelle 40 Zuschussbedarf städtische Kita 

7.2 Kindertagesstätten der evangelischen Kirche 

Die aus dem Jahresabschluss entnommenen Zahlen sind um das außerordentliche Ergebnis zu 

bereinigen, da dieses die Abrechnung des Vorjahres abbildet. Um den Zuschussbedarf des Jah-

res 2019 zu ermitteln, ist die in 2020 vorgelegte Abrechnung des Jahres 2019 zu berücksichtigen. 

Summe der ordentlichen Erträge   

Summe der ordentlichen Aufwendungen 677.925,30 €  

Finanzergebnis   

Ordentliches Ergebnis - 677.925,30 €  

Außerordentliche Erträge 10.334,09 €  

Außerordentliche Aufwendungen 79.813,36 €  

Außerordentliches Ergebnis - 69.479,27 €  

Jahresergebnis vor ILV - 747.404,57 €  

Ergebnis ILV - 27.136,12 €  

Jahresergebnis nach ILV - 774.540,69 €  

„echtes“ Jahresergebnis 2019 vor ILV  

Ordentliches Ergebnis - 677.925,30 €  

Nachzahlung für 2019 41.049,13 €  

Erstattung für 2019 11.569,10 €  

tatsächliches ordentliches Ergebnis - 707.405,33 €  

Ergebnis ILV - 27.136,12 €  

tatsächliches ordentliches Ergebnis nach ILV - 734.541,45 €  

Verteilung Ergebnis allgemeine Kostenstelle17 - 6.810,38 € 

Jahresergebnis = Zuschussbedarf - 741.351,83 € 

durchschnittliche Zahl der betreuten Kinder 102 

Zuschussbedarf pro betreutem Kind - 7.268,16 € 

Tabelle 41 Zuschussbedarf Kita der evangelischen Kirche  

                                                

17 Mit dem Leistungsbereich Rechnungswesen sollte geklärt werden, ob im Zuge der internen Leistungsverrechnung 
Leistungen, die für die kirchlichen Kita erbracht werden (z.B. Arbeiten des Bauhofs, Bauunterhaltungsmaßnahmen) auf 
die Kostenstelle der kirchlichen Kita oder auf die allgemeine Kita-Kostenstelle verrechnet werden. 
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7.3 Kindertagesstätten des VzF Taunus 

Die aus dem Jahresabschluss entnommenen Zahlen sind um das außerordentliche Ergebnis zu 

bereinigen, da dieses die Abrechnung des Vorjahres abbildet. Um den Zuschussbedarf des Jah-

res 2019 zu ermitteln, ist die in 2020 vorgelegte Abrechnung des Jahres 2019 zu berücksichtigen. 

Summe der ordentlichen Erträge 14.725,00 €  

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.691.379,04 €  

Finanzergebnis  

Ordentliches Ergebnis - 1.676.654,04 €  

Außerordentliche Erträge 156.169,60 €  

Außerordentliche Aufwendungen 22.837,95 €  

Außerordentliches Ergebnis 133.331,65 €  

Jahresergebnis vor ILV - 1.543.322,39 €  

Ergebnis ILV - 59.681,55 €  

Jahresergebnis nach ILV - 1.603.003,94 €  

„echtes“ Jahresergebnis 2019 vor ILV  

Ordentliches Ergebnis - 1.676.654,04 €  

Nachzahlung für 2019 8.562,99 € €  

Erstattung für 2019  

tatsächliches ordentliches Ergebnis -1.685.217,03 €  

Ergebnis ILV -59.681,55 €  

tatsächliches ordentliches Ergebnis nach ILV -1.744.898,58 €  

Verteilung Ergebnis allgemeine Kostenstelle18 - 15.890,88 € 

Jahresergebnis = Zuschussbedarf - 1.760.789,46 € 

durchschnittliche Zahl der betreuten Kinder 204,75 

Jahresergebnis pro betreutem Kind - 8.599,70 €  

Tabelle 42 Zuschussbedarf Kita des VzF Taunus 

8 Vertragliche Grundlagen 

8.1 Evangelische Kirche 

Mit den evangelischen Kirchengemeinden Anspach und Hausen wurden Kindertagesstättenbe-

triebsverträge unter dem Datum 17.11.2016 bzw. 17.07.2019 geschlossen. „Basierend auf den 

bundes- und landesgesetzlichen Regelungen sind die kirchengesetzlichen Regelungen der Evan-

gelischen Kirche in Hessen und Nassau maßgebliche Grundlage“ dieser Verträge. Nachfolgend 

werden wichtige vertragliche Vereinbarungen in der Reihenfolge der Verträge dargestellt. 

8.1.1 Unterm Himmelszelt 

Für die Evangelische Kindertagesstätte Anspach wird der Betrieb einer Regelgruppe und einer 

altersübergreifenden Gruppe mit insgesamt 50 Plätzen - das entspricht der gesetzlich zulässigen 

Höchstzahl - vereinbart. 

Die Kindertagesstätte ist grundsätzlich für Kinder mit Erstwohnsitz in Neu-Anspach bestimmt. 

Kinder mit einem anderen Wohnort dürfen nur mit Zustimmung der Stadt aufgenommen werden. 

Wohnsitzwechsel der betreuten Kinder sind der Stadt mitzuteilen. Mit Wegzug erlischt der An-

spruch auf den bisher belegten Platz. 

                                                

18 Fußnote 17 gilt für Kita des VzF Taunus gleichermaßen. 
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Weitere Mitteilungspflichten betreffen die exakte Anzahl der Kinder, die sich im letzten, der Ein-

schulung vorausgehenden Kindergartenjahr in der Einrichtung befanden, und die Anzahl der be-

treuten Kinder mit anderem Wohnsitz als Neu-Anspach. 

Es ist ein Kindertagesstättenausschuss zu bilden, in dem die Stadt zwei Sitze mit Stimmrecht 

erhält. 

Der Vertrag enthält die Definition der Betriebskosten und Regelungen zu deren Finanzierung. 

Von der Summe der Betriebskosten werden Zuschüsse Dritter (insbesondere des Landes und 

des Sozialhilfeträgers), Verpflegungsentgelte, Rücklagenentnahmen und eventuelle Spenden ab-

gezogen. Von den dadurch nicht gedeckten Betriebskosten trägt die Kirchengemeinde 15% (Re-

gelgruppe) bzw. 10% (altersübergreifende Gruppe). „Von dem Restbetrag werden die Elternbei-

träge in Abzug gebracht. Die hiernach nicht gedeckten Betriebskosten trägt die Stadt.“ 

„Die jeweilige Haushaltskalkulation wird der Stadt spätestens bis zum 30.06. eines jeden Jahres 

für das Folgejahr vorgelegt. Es besteht Einvernehmen darüber, dass der jeweils gültige Stellen-

plan nachrichtlich den jeweiligen Haushaltskalkulationen beigefügt wird.“ 

Die Stadt beteiligt sich mit 50% an den Kosten der Bauunterhaltung19 der Einrichtung, sofern der 

Bedarf rechtzeitig für die Haushaltsplanung der Stadt angemeldet wurde.  

Die von der Kirchengemeinde zu erhebenden Elternbeiträge sind „analog der Gebührensatzung 

zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt in der jeweils gültigen Fassung“ 

zu erheben. 

In einem jährlichen „Bedarfsplanungsgespräch“ soll Einvernehmen „über das im jeweils folgen-

den Kindergartenjahr vorzuhaltende Platzangebot der Einrichtung“ erzielt werden. 

Eine Erhöhung des Personalschlüssels für die kirchliche Kita bedarf der Zustimmung der städti-

schen Gremien. Ein (aus rückläufiger Belegung resultierender) Personalüberhang ist kurzfristig 

abzubauen, „soweit nicht kurzfristig eine erneute Steigerung der Belegung nachweisbar ist und 

somit ein zusätzlicher Personalbedarf erforderlich ist.“ 

„Die Stadt leistet auf Basis der seitens der Kirchengemeinde vorgelegten Haushaltsentwurfs, im 

maßgeblichen Haushaltsjahr ihren Kostenanteil jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des 

Jahres in Form von Ratenzahlungen. Über- und Unterzahlungen im vorangegangenen Haushalts-

jahr werden spätestens mit der 3. Ratenzahlung des laufenden Jahres ausgeglichen. … Die Jah-

resabrechnung des jeweiligen Haushaltsjahres wird der Stadt bis zum 31.03. des Folgejahres 

vorgelegt.“ 

Der Vertrag läuft vom 01.01.2017 bis 31.12.2022.  

                                                

19 Gemeint sind laut Überschrift des Paragraphen Bauunterhaltungs- und investive Maßnahmen. 
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8.1.2 Regenbogenland20 

Für Kita Regenbogenland wird der Betrieb von zwei Regelgruppen und einer altersgeöffneten 

Gruppe mit insgesamt 65 Plätzen - das sind 10 weniger als die gesetzlich zulässige Höchstzahl 

- vereinbart. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Hier wurde von einer falschen Maximalbelegung für die altersübergreifende Gruppe von 20 Plät-
zen gemäß Mindestverordnung ausgegangen, die mit 9 Ü3- und 6 U3-Kindern geplant wurde. 
Eine Vertragsanpassung sollte vorgemerkt werden und gegebenenfalls im Vorfeld eine schriftli-
che Info über die geänderte Grundlage an den Träger erfolgen. 

Die Kita wird in einem städtischen Gebäude betrieben, ein Nutzungsentgelt (für Grundstück und 

Gebäude) wird nicht erhoben. 

Anmeldungen erfolgen über das Portal „webkita“. Nutzen die Eltern nicht selbst dieses Portal, 

sind die Anmeldungen von der Kita einzupflegen und zu aktualisieren. 

Die Kindertagesstätte ist grundsätzlich für Kinder mit Erstwohnsitz in Neu-Anspach bestimmt. 

Kinder mit einem anderen Wohnort dürfen nur mit Zustimmung der Stadt aufgenommen werden. 

Wohnsitzwechsel der betreuten Kinder sind der Stadt mitzuteilen. Mit Wegzug erlischt der An-

spruch auf den bisher belegten Platz. 

Weitere Mitteilungspflichten betreffen die Anzahl und die Geburtsdaten der betreuten Kinder so-

wie unterjährige Änderungen der Anzahl, die Anzahl der betreuten Kinder mit anderem Wohnsitz 

als Neu-Anspach und - als Voraussetzung für die Beantragung und Weiterleitung der Landesfrei-

stellung - die Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Betreuungsmonate) der Kinder von 3 Jah-

ren bis zur Einschulung. 

Sofern sich aus Änderungen der kirchlichen Rechtsgrundlagen finanzielle Mehrbelastungen für 

die Stadt ergeben, ist diese nur verpflichtet diese mitzutragen, wenn sie darauf hingewiesen 

wurde und diesen zugestimmt hat. 

Es ist ein Kindertagesstättenausschuss zu bilden, in dem die Stadt zwei Sitze mit Stimmrecht 

erhält. 

Der Vertrag enthält die Definition der Betriebskosten und Regelungen zu deren Finanzierung. 

Von der Summe der Betriebskosten werden Zuschüsse Dritter (insbesondere des Landes und 

des Sozialhilfeträgers), Verpflegungsentgelte, Rücklagenentnahmen und eventuelle Spenden ab-

gezogen. Von den dadurch nicht gedeckten Betriebskosten trägt die Kirchengemeinde 15% (Re-

gelgruppe) bzw. 10% (altersübergreifende Gruppe). „Von dem Restbetrag werden die Elternbei-

träge in Abzug gebracht. Die hiernach nicht gedeckten Betriebskosten trägt die Stadt.“ 

Werden (künftig) mehr als 12 U3-Kinder aufgenommen, wird eine weitere altersgeöffnete Gruppe 

mit 10%igem Finanzierungsanteil der Kirche eingerichtet. Die Einrichtung bedarf der Zustimmung 

der Stadt. 

                                                

20 Regelungen, die dem Vertrag über den Betrieb der Evangelischen Kindertagesstätte Anspach entsprechen, sind 
grau formatiert. 
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„Die jeweilige Haushaltskalkulation wird der Stadt spätestens bis zum 30.06. eines jeden Jahres 

für das Folgejahr vorgelegt. Es besteht Einvernehmen darüber, dass der jeweils gültige Stellen-

plan nachrichtlich den jeweiligen Haushaltskalkulationen beigefügt wird.“ 

Bauliche Unterhaltung und Investitionen sind Angelegenheit der Stadt (als Eigentümerin). Mitwir-

kungs- und Informationspflichten der Kirchengemeinde sind benannt. 

Die von der Kirchengemeinde zu erhebenden Elternbeiträge sind „analog der Gebührensatzung 

zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt in der jeweils gültigen Fassung“ 

zu erheben. 

In einem jährlichen „Bedarfsplanungsgespräch“ soll „unter Zugrundelegung der Anmeldungen 

über das Onlineportal ‚webkita‘“ Einvernehmen „über das im jeweils folgenden Kindergartenjahr 

vorzuhaltende Platzangebot der Einrichtung“ erzielt werden. 

Eine Erhöhung des Personalschlüssels für die kirchliche Kita bedarf der Zustimmung der städti-

schen Gremien. Ein (aus rückläufiger Belegung resultierender) Personalüberhang ist kurzfristig 

abzubauen, „soweit nicht kurzfristig eine erneute Steigerung der Belegung nachweisbar ist und 

somit ein zusätzlicher Personalbedarf erforderlich ist.“ 

„Die Stadt leistet auf Basis der seitens der Kirchengemeinde vorgelegten Haushaltsentwurfs, im 

maßgeblichen Haushaltsjahr ihren Kostenanteil jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des 

Jahres in Form von Ratenzahlungen. Über- und Unterzahlungen im vorangegangenen Haushalts-

jahr werden spätestens mit der 3. Ratenzahlung des laufenden Jahres ausgeglichen. … Die Jah-

resabrechnung des jeweiligen Haushaltsjahres wird der Stadt bis zum 31.03. des Folgejahres 

vorgelegt.“ 

Der Vertrag läuft vom 01.08.2019 bis 31.12.2022. 

8.2 VzF Taunus 

Der Kindertagesstättenbetriebsvertrag zwischen Stadt und VzF Taunus wurde (neu) unter dem 

Datum 12.11.2019 abgeschlossen. 

„Der VzF ist Träger der Kindertagesstätten Gustav-Heinemann Straße 7 (Kita Mini-Mitte), Gustav-

Heinemann Straße 11 (Kita Mitte) und Kindertagestätte Taunusstraße 32-34 in 61267 Neu An-

spach.“ 

Für die Kita Mitte und Mini-Mitte besteht eine gemeinsame Betriebserlaubnis für 200 Plätze. 

In der Kita Mitte können maximal 100 Plätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung, 

und maximal 100 Plätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahr(e) belegt werden. 

In der Kita Taunusstraße können maximal 125 Plätze für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum 

Ende der Grundschulzeit belegt werden. 

„Eine Veränderung der Gruppen-/Altersstruktur der Kindertagesstätte und Veränderungen bei 

den Öffnungszeiten bedürfen der städtischen Genehmigung.“ 

Kinder mit einem anderen Wohnort als Neu-Anspach dürfen nur mit Zustimmung der Stadt auf-

genommen werden. Wohnsitzwechsel der betreuten Kinder sind der Stadt mitzuteilen. Mit Weg-

zug erlischt der Anspruch auf den bisher belegten Platz. 
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Als Voraussetzung für die Beantragung und Weiterleitung der Landesfreistellung sind die Daten 

(Name, Anschrift, Geburtsdatum, Betreuungsmonate) der Kinder von 3 Jahren bis zur Einschu-

lung halbjährlich mitzuteilen. 

Anmeldungen erfolgen über das Portal „webkita“. Nutzen die Eltern nicht selbst dieses Portal, 

sind die Anmeldungen von der Kita einzupflegen und zu aktualisieren. 

In einem jährlichen „Bedarfsplanungsgespräch“ soll „unter Zugrundelegung der Anmeldungen 

über das Onlineportal ‚webkita‘“ Einvernehmen „über das im jeweils folgenden Kindergartenjahr 

vorzuhaltende Platzangebot der Einrichtung“ erzielt werden. 

Die Kindertagestätten öffnen von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr (freitags bis 16:00 Uhr) und bieten hier-

bei Module gemäß der gültigen Satzung der Stadt Neu-Anspach an. 

„Die Stadt verpflichtet sich gegenüber dem VzF zur Abdeckung der Betriebskosten, soweit diese 

nicht durch Kostenbeteiligung von dritter Seite, insbesondere durch den Landeswohlfahrtsver-

band Hessen, bezüglich der behinderten Kinder sowie durch Elternbeiträge abgedeckt sind. 

Der VzF wird der Stadt die jeweilige Anmeldung des voraussichtlichen Bedarfs für den Haushalt 

der Kindertagesstätte bis spätestens 31. Juli eines jeden Jahres für das Folgejahr vorlegen. 

Die Stadt leistet auf Basis der seitens des VzF vorgelegten Haushaltsentwürfe, im maßgeblichen 

Haushaltsjahr ihren Kostenanteil jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. des Jahres in 

Form von Ratenzahlungen. Die Jahresabrechnung des jeweiligen Haushaltsjahres wird der Stadt 

bis zum 30. 06. des Folgejahres vorgelegt. 

Über- und Unterzahlungen im vorangegangenen Haushaltsjahr werden spätestens mit der 3. Ra-

tenzahlung des laufenden Jahres ausgeglichen. 

Der VzF verpflichtet sich, die Haushaltspläne der 3 Einrichtungen und eventuelle Nachtragshaus-

haltspläne so rechtzeitig aufzustellen, dass die Deckung der voraussehbar ungedeckt bleibenden 

Kosten durch Aufnahme in den Haushalt der Stadt erfolgen kann und die Betriebsführung konti-

nuierlich gesichert ist. 

Für jede Tagesstätte ist der Umfang der Freistellung zur Leitung und die Einstufung der stellver-

tretenden Leitung, den jeweiligen Regelungen der städtischen Kindergärten zu entsprechen. 

Die Haushaltsentwürfe und der Jahresabschluss sind zur Vergleichbarkeit mit den städtischen 

Kindertagesstätten in der für die Stadt vorgegebenen Struktur aufzubereiten bzw. für die städti-

schen Rechenmodelle nutzbar zu gliedern.“ 

Die Stadt ist mit zwei Vertretern im Beirat des VzF vertreten. 

Die Kindertagesstätten werden in städtischen Gebäuden betrieben. Als Eigentümerin von Grund-

stücken und Gebäuden erhebt die Stadt (nur) Erbbauzinsen für die Liegenschaft, auf der die Kin-

derkrippe (Mini-Mitte) betrieben wird.21 Im Übrigen werden keine Nutzungsentgelte erhoben. 

                                                

21 Der Erbpachtzins in Höhe von 14.725 € p.a. ist im Jahresabschluss unter den ordentlichen Erträgen ausgewiesen 
(vgl. Kapitel 7.3, S. 24). 
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Die vom VzF Taunus zu erhebenden Elternbeiträge „setzt die Stadt in ihrer Gebührensatzung zur 

Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt in der jeweils gültigen Fassung 

fest.“ 

„Der VzF räumt der Stadt das Recht ein, die satzungemäß zu erstellenden Jahresrechnungen 

und sonstigen Verwendungsnachweise durch das für die Stadt zuständige Rechnungsprüfungs-

amt prüfen zu lassen.“ 

„Grundlage des Stellenplans für das pädagogische Personal ist der personelle Mindestbedarf 

gemäß HKJGB, die Freistellung der Kita-Leitung orientiert sich an den aktuellen Personalstand 

der städtischen Einrichtungen.“ 

Der Vertrag gilt mit Wirkung vom 01.01.2020 und ist nicht befristet, kann aber mit einer Frist von 

12 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. 

9 Kostenersatz durch Dritte 

Neben den Zuweisungen und Zuschüssen des Landes, auf die - von einer Ausnahme abgesehen 

- hier nicht näher eingegangen wird, erhalten die Träger von Kindertageseinrichtungen für die 

Betreuung von Kindern mit Behinderung Zuschüsse des Landes sowie des Hochtaunuskreises 

als Sozialhilfeträger und erhält die Stadt Betriebskostenpauschalen anderer Kommunen, wenn 

Kinder aus diesen Kommunen in Einrichtungen im Stadtgebiet betreut werden (gegenseitiger 

Kostenausgleich nach § 28 HKJGB). 

Der Zuschuss für Kinder mit Behinderung des Landes an den Kita-Träger setzt sich zusammen 

aus einer Grundpauschale und weiteren Pauschalen in Abhängigkeit von der Betreuungszeit: 

Art / Betreuungszeit Jahrespauschale Pauschale pro Monat 

Grundpauschale 3.000,00 € 250,00 € 

bis zu 25 Stunden 1.200,00 € 100,00 € 

> 25 bis zu 35 Stunden 1.680,00.e 140,00 € 

> 35 bis unter 45 Stunden 2.160,00 € 180,00 € 

45 Stunden und mehr 2.640,00 € 220,00 € 

Tabelle 43: Landesmittel für die Betreuung von Kindern mit Behinderung 

Der Zuschuss für Kinder mit Behinderung des Sozialhilfeträgers an den Kita-Träger beträgt 

1.247,50 € pro Fachkraftstunde, also (bei ganzjähriger Betreuung) 18.712,50 € (1.247,50 € x 15) 

für Ü3-Kinder und 16.217,50 € (1.247,50 € x 13) für U3-Kinder. Aufgrund einer Vereinbarung zwi-

schen Hochtaunuskreis und VzF Taunus erhält dieser für die Betreuung von Hortkindern eine Pau-

schale von monatlich 932,75 € pro bewilligtem Integrationsplatz (11.193,00 € p.a.). 

Die vereinbarte (und gegenseitig zu leistende) Betriebskostenpauschale einer Wohnsitz- an eine 

Standortkommune belief sich 2019 auf monatlich 

 Ganztagsplatz Halbtagsplatz 

Kleinkind 400,00 € 200,00 € 

Kindergartenkind 300,00 € 150,00 € 

Hortkind 300,00 € 150,00 € 

Tabelle 44: Pauschalen interkommunaler Kostenausgleich 
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Die Pauschalen dienen der Abrechnungsvereinfachung. Nach § 28 HKJGB ist - „sofern keine 

abweichende Vereinbarung getroffen wird“ - die Berechnung des auf das Kind entfallenden An-

teils an den Betriebskosten nach vorgegebenem Berechnungsschema vorgesehen. 

Nach einer vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration herausgegebenen Beispiel-

rechnung beträgt der zu zahlende Kostenausgleich für ein U3-Kind mit einer Vertragszeit von 25 

Stunden pro Woche, das in einer eingruppigen Tageseinrichtung für Krippenkinder, die nach den 

Grundsätzen und Prinzipen des BEP arbeitet, in einer Gruppe mit 12 Kindern betreut wird, 

4.535,03 € p.a. 

25 Stunden pro Woche entsprechen einem Halbtagsplatz, für den eine gegenseitige Pauschale 

von 2.400 p.a. vereinbart war. Auch wenn die weiteren Berechnungsparameter zu berücksichti-

gen sind, ist erkennbar, dass die Pauschalen zu niedrig vereinbart worden waren. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Betriebskostenpauschale wurde mit den Wohnortkommunen neu verhandelt und zum 
01.01.2021 deutlich angepasst/erhöht. 

10 Feststellungen 

10.1 Betreuungsangebot 

Die Komplexität der rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Größe und Zusammenset-

zung von Gruppen erschwert die Planung optimaler Gruppenkonstellationen erheblich, zumal im 

Jahresverlauf Änderungen eintreten können. 

So scheinen reine U3-Gruppen durch die Begrenzung der Kopfzahl gegenüber altersübergreifen-

den Gruppen weniger Flexibilität zu bieten. Zu berücksichtigen ist aber, dass auch in altersüber-

greifenden Gruppen „dem besonderen Bedürfnis von Kindern bis zum vollendeten dritten Lebens-

jahr nach Bindung, Ruhe und Geborgenheit Rechnung“ zu tragen ist.22 U3-Gruppen sollten daher 

(nur) dann vermieden werden, wenn mit der Anzahl der Kinder (maximal 12) die Kapazität nach 

Plätzen (25) nicht annähernd erreicht und der Bedarf an U3-Plätzen in altersübergreifenden Grup-

pen gedeckt werden kann. Auch räumliche Gründe können gegen die Einrichtung reiner U3-

Gruppen sprechen. 

In 3 von 4 städtischen Kita waren reine U3-Gruppen (Krippengruppen) eingerichtet. Der VzF 

Taunus führt eine Kita als reine U3-Einrichtung, bietet in den beiden anderen von ihm betriebenen 

Kita aber keine U3-Gruppen an. Die evangelische Kirche verzichtete auf die Einrichtung von U3-

Gruppen. Ob diese Konstellation 2019 die optimale war, wurde nicht geprüft, insbesondere weil 

die Raumsituation offenkundig dafür geeignet war. 

In zwei Kita der Stadt und einer Kita des VzF Taunus waren 2019 jeweils eine Hortgruppe einge-

richtet. Die Kapazität in einer städtischen Hortgruppe war durch die Betriebserlaubnis auf 20 

gleichzeitig anwesende Kinder begrenzt. 

An beiden Grundschulen in Neu-Anspach sind in Zusammenarbeit und gemeinsamer Finanzie-

rung von Hochtaunuskreis und Stadt Betreuungszentren eingerichtet. 

                                                

22 § 25d Abs. 2 HKJGB 
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Schon organisatorisch - insbesondere unterschiedliche, am jeweiligen Stundenplan orientierte 

Betreuungsstart- und -endezeiten, Wege zwischen Schule und Hort in einer Kita - erscheint die 

Betreuung in den an den Schulen eingerichteten Betreuungszentren die bessere Lösung zu sein. 

Soweit nicht andere Gründe - im Wesentlichen nicht ausreichende Kapazität in den Betreuungs-

zentren - für die Beibehaltung der Hortgruppen in Kita sprechen, sollten diese aufgelöst werden. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Horte in 2 städtischen Kitas wurden bereits. Seit Sommer 2020 werden keine Hortkinder mehr 
in städtische Kitas aufgenommen. In der Villa Kunterbunt wurde der Hort zum 01.01.2021 in eine 
altersübergreifende Gruppe Ü3/Hort umgewandelt und wird mittelfristig eine reine Ü3-Gruppe. 
Für die Hausener Rappelkiste ist geplant, die Hortgruppe spätestens im Sommer 2022 in eine 
altersübergreifende Gruppe Ü3/Hort umzuwandeln oder je nach Belegung in eine reine Ü3-
Gruppe. 

Mit dem VzF wurden bereits Gespräche mit dem Ziel geführt, auch diesen Hort auslaufen zu 
lassen. 

In allen Kita werden Betreuungsmodule bis 15:00 und bis 16:00 Uhr angeboten. Diese Module 

fallen für die Berechnung des Fachkraft-Mindestbedarfs in die gleiche Kategorie (Betreuungszeit 

> 35 bis 45 Stunden / Woche, Betreuungsmittelwert 42,5 Stunden) und führen somit zu den glei-

chen (Personal-)Kosten. Bei den Benutzungsgebühren unterscheiden sich diese Module jedoch 

(2019 um 20 € / Monat). Da der gleiche Personalbedarf besteht und dieser den wesentlichen Teil 

der Kosten verursacht, ist eine Beitragsdifferenzierung nicht sachgerecht. Da aber andererseits 

schwer vermittelbar sein dürfte, dass für eine Stunde weniger Betreuung die gleiche Gebühr be-

zahlt werden soll, sollte das Modul bis 15:00 Uhr aufgegeben werden (vgl. auch Kapitel 10.4, S. 

42). 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen das 15.00 Uhr - Modul mit Wirkung zum 
01.08.2021 ersatzlos zu streichen. 

Mit einer Ausnahme werden in allen Kita Betreuungszeiten bis 17:00 Uhr - mindestens montags 

bis donnerstags (VzF) - angeboten. In der Kita Unterm Himmelszelt endet die Betreuungszeit 

spätestens um 16:30 Uhr. 

In städtischen Kita besuchen - ohne Hortkinder - zwischen 12,1% (Villa Kunterbunt) und 29,7 % 

(Rappelkiste) der betreuten Kinder das Modul mit der längsten Betreuungszeit (und dem höchs-

ten Kostenanteil der Stadt, vgl. Kapitel 10.4, S. 42). Die Konzentration des Angebots einer Be-

treuung bis 17:00 Uhr auf z.B. die zwei Kita mit der höchsten Inanspruchnahme dieses Moduls 

(Rappelkiste und Rasselbande) führt zwar nicht unmittelbar zu Kosteneinsparung (der Personal-

bedarf wird an der Zahl der Kinder, nicht an der Zahl der Gruppen bemessen), dennoch sollte 

diese Möglichkeit in Erwägung gezogen werden, um kurzfristig den Personaleinsatz optimieren 

zu können. Die Optimierung kann durch die damit verbundene Konzentration von Stundenkontin-

genten auf zwei Einrichtungen mittelfristig auch zu Einsparungen bei den Personalaufwendungen 

führen.  
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Stellungnahme der Verwaltung 

Nach einer internen Prüfung hat die Stadt von dieser Option Abstand genommen. Ein leitender 
Entscheidungsgrund hierfür war, dass diese Maßnahme nicht nachgewiesener Maßen zu Koste-
neinsparungen führt. Gleichzeitig wären damit jedoch unterschiedliche Nachteile verbunden. We-
sentliche sind: 

 längere Wege zwischen Wohnort und KiTa 

 Auflösung der Schulbezirke (erschwert den Übergang von der KiTa zur Schule) 

 ggf. Kapazitätsprobleme: Wie wird verfahren, wenn die Kapazität für Ganztags- (oder 
Halbtagsbelegung) ausgeschöpft ist aber weiterer Bedarf besteht? 

 erschwerte Personalplanung: In den KiTa mit ausschließlich Halbtagsplätzen können le-
diglich Teilzeitkräfte eingesetzt werden. Rückkehrerinnen aus Phasen von Langzeitkrank-
heit oder Elternzeit können nicht mehr flexibel eingesetzt werden. Eine flexible Erhöhung 
(beispielsweise nach einer Reduktion aufgrund von Familienpflichten etc.) oder Reduzie-
rung der Wochenarbeitszeit wäre nur noch äußerst eingeschränkt umsetzbar etc. 

10.2 Inanspruchnahme des Betreuungsangebots 

10.2.1 Städtische Kindertagesstätten 

Kita 
Kapazität Inanspruchnahme Auslastung Freie Kapazität 

Plätze Köpfe Plätze Köpfe Plätze Köpfe Plätze Köpfe 

AL 100 87 73,125 63,25 73,125% 72,70% 26,875 23,75 

HR 175 146,5 137,5 111,75 78,57% 76,28% 37,5 34,75 

RB 150 121,5 113 92,5 75,33% 76,13% 37 29 

VK 95 95 73,125 70 76,97% 73,68% 21,875 25 

insgesamt 520 450 396,75 337,5 76,3% 75,0% 123,25 112,5 

Tabelle 45: Auslastung städtische Kita 

Die Stadt Neu-Anspach hat im Jahr 2019 ein deutliches Überangebot in den eigenen Kita vorge-

halten. Die personelle Überbesetzung (Stand 2019) dürfte damit im Zusammenhang stehen. 

Auch wenn die Anzahl der freien Plätze keine unmittelbare Auswirkung auf die Kosten haben 

muss - der Hauptteil der Kosten sind Personalkosten, die sich aus der Anzahl der zu betreuenden 

Kinder, nicht der Anzahl der eingerichteten Gruppen ergeben - spiegeln sich in dieser Zahl den-

noch Steuerungsprobleme (aus dem Anmeldeverfahren, vgl. Kapitel 10.5, S. 47) und mögliche 

Effizienzgewinne - und damit mittelbare Einsparungen - durch Zusammenführung von Gruppen 

wider. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Um das Platzangebot (insbesondere im Bereich der U3-Betreuung) zu optimieren bzw. zu mini-
mieren wurden die Familiengruppen aufgelöst. In der KiTa Rasselbande werden zum 01.08.2021 
zwei Ü3-Gruppen zusammengelegt. Dadurch können eine Gruppe geschlossen und zwei Fach-
kraftstellen eingespart werden. 

Die Hortgruppen werden sobald wie möglich (Villa Kunterbunt 01/2021 und Hausener Rappelkiste 
voraussichtlich 08/2022) aufgelöst und in Familiengruppen (KiTa/Hort) umgewandelt und laufen 
dann aus. Neuaufnahmen gibt es bereits seit 2020 nicht mehr. 
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10.2.2 Kindertagesstätten der evangelischen Kirche 

Kita 
Kapazität Inanspruchnahme Auslastung Freie Kapazität 

Plätze Köpfe Plätze Köpfe Plätze Köpfe Plätze Köpfe 

RL 75 65 68,25 59,75 91,00% 91,92% 6,75 5,25 

UH 50 50 44,375 42 88,75% 84% 5,625 8 

insgesamt 125 115 112,625 101,75 90,10% 88,48% 12,375 13,25 

Tabelle 46: Auslastung Kita der evangelischen Kirche 

Die kirchlichen Kita waren gut ausgelastet, hatten aber freie Kapazitäten, die künftig im Rahmen 

der Bedarfsplanung und eines optimierten Anmeldeverfahrens ggf. vermieden werden können. 

10.2.3 Kindertagesstätten des VzF Taunus 

Kita 
Kapazität Inanspruchnahme Auslastung Freie Kapazität 

Plätze Köpfe Plätze Köpfe Plätze Köpfe Plätze Köpfe 

Mitte 100 86,25 104 80,5 104% 93,33% - 4 5,75 

Mi-Mitte 100 46,75 83,25 43,5 83,25% 93,05% 16,75 3,25 

TS 125 105 115,875 81,25 92,7% 77,38% 9,125 23,75 

insgesamt 325 238 303,125 205,25 93,27% 86,24% 21,875 32,75 

Tabelle 47: Auslastung Kita des VzF Taunus 

Die Überauslastung nach Plätzen der Kita Mitte bei gleichzeitig freien Kapazitäten in der Kita 

Mini-Mitte sprechen wie auch die personelle Ausstattung der beiden Einrichtungen (vgl. Kapitel 

10.3.3, S. 41) dafür, dass die vertragliche Trennung in zwei Kita nicht den tatsächlichen Gege-

benheiten entspricht (vgl. Kapitel 10.7.3, S. 51). 

Im Vergleich waren die Kita des VzF Taunus am besten ausgelastet, gleichwohl bestanden auch 

hier freie Kapazitäten. 

10.2.4 Kindertagesstätten insgesamt 

Kita 
Kapazität Inanspruchnahme Auslastung Freie Kapazität 

Plätze Köpfe Plätze Köpfe Plätze Köpfe Plätze Köpfe 

AL 100 87 73,125 63,25 73,125% 72,70% 26,875 23,75 

HR 175 146,5 137,5 111,75 78,57% 76,28% 37,5 34,75 

RB 150 121,5 113 92,5 75,33% 76,13% 37 29 

VK 95 95 73,125 70 76,97% 73,68% 21,875 25 

RL 75 65 68,25 59,75 91,00% 91,92% 6,75 5,25 

UH 50 50 44,375 42 88,75% 84% 5,625 8 

Mitte 100 86,25 104 80,5 104% 93,33% - 4 5,75 

Mi-Mitte 100 46,75 83,25 43,5 83,25% 93,05% 16,75 3,25 

TS 125 105 115,875 81,25 92,7% 77,38% 9,125 23,75 

insgesamt 970 803 812,5 644,5 83,76% 80,26% 157,5 158,5 

Tabelle 48: Auslastung Kita insgesamt 

Insgesamt bestand 2019 ein deutliches Überangebot für Betreuung von Kindern in Tageseinrich-

tungen. Durch die weiter unten dargestellten Maßnahmen zur Optimierung der Bedarfspla-

nung(sgespräche) und des Anmeldeverfahrens sollten Überkapazitäten künftig weitgehend ver-

mieden werden.  
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Aufgrund der komplexen Berechnungsmethoden für die Gruppen und den Fachkraft-Mindestbe-

darf ist eine „Punktlandung“ sehr unwahrscheinlich und würde Veränderungen während des Kin-

dergartenjahrs auch nicht gerecht werden können. 

Andererseits werden die ohnehin hohen Kosten der Kinderbetreuung ohne fachliche Notwendig-

keit weiter erhöht, wenn die Kapazität zu hoch festgelegt wird, die Berechnung des Fachkraft-

Mindestbedarfs der Kapazitätsplanung folgt und in der Konsequenz zu viel Personal bereitgehal-

ten wird. 

10.3 Personelle Besetzung 

10.3.1 Städtische Kindertagesstätten 

Im Jahr 2019 war der Fachkraftmindestbedarf von 40,9 VZÄ mit 47,4 Fachkräften und damit mit 

6,5 VZÄ übererfüllt. 

Schon bei Anwendung (nur) der durchschnittlichen Kosten eines Arbeitsplatzes nach den Be-

rechnungen der KGSt23 beliefen sich die Kosten des Personalüberhangs auf gut 440 T€. 

Seit August 2020 (Änderung des Zuschlags für Ausfallzeiten von 15% auf 22% und Festlegung 

des Zuschlags für Leitungsaufgaben auf 20%) entspricht - bei ansonsten unveränderten Parame-

tern - die Ausstattung mit Fachkräften fast exakt dem Fachkräfte-Mindestbedarf (Personalüber-

hang im Umfang von 0,3 VZÄ).  

Mit weniger als 1 VZÄ pro städtischer Kita führt der Einsatz weiterer Kräfte zu keinen Feststellun-

gen. 

10.3.2 Kindertagesstätten der evangelischen Kirche 

Im Jahr 2019 war der Fachkraftmindestbedarf von 11,5 VZÄ mit 12,5 Fachkräften und damit mit 

1 VZÄ übererfüllt. Die Überbesetzung betraf nahezu ausschließlich die Kita Regenbogenland und 

könnte Folge der Auflösung der Kita Westerfeld gewesen sein. 

Mit Erhöhung der Zuschläge für Ausfallzeiten und Leitungsaufgaben dürfte die Überbesetzung - 

bei ansonsten unveränderten Parametern - aufgelöst sein. 

Der Einsatz von 6,1 VZÄ, die nicht zu den Fachkräften zählen, - davon 5,3 in der Kita Regenbo-

genland - entspricht nicht den vertraglichen Regelungen. Insbesondere pädagogische Mitarbei-

ter/innen dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn die Finanzierung durch Drittmittel gesichert 

ist. Auch der parallele Einsatz Praktikant/innen / FSJ-Kräften widerspricht der „oder-Regelung“ 

der Verträge. Von der Kirche sollte der Nachweis verlangt werden, dass die über das vertraglich 

vereinbarte Maß hinausgehenden Kräfte vollständig durch Drittmittel finanziert wurden. Ohne die-

sen Nachweis sollten die daraus entstandenen Kosten von der Erstattung ausgenommen werden. 

10.3.3 Kindertagesstätten des VzF Taunus 

Im Jahr 2019 war der Fachkraftmindestbedarf von 38,1 VZÄ mit 39,0 Fachkräften und damit mit 

0,9 VZÄ übererfüllt. Die Überbesetzung betraf zum weit überwiegenden Teil die Kita Taunus-

straße. Die Unterbesetzung der Kita-Mitte bei nahe identischer Überbesetzung der Kita Mitte 

                                                

23 KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes (2018/2019)“ 
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spricht dafür, dass die beiden als eigenständige Kita betrachteten Einrichtungen tatsächlich als 

Einheit behandelt werden (vgl. auch Kapitel 10.7.3, S. 51). 

Der Einsatz von 6,7 VZÄ, die nicht zu den Fachkräften zählen, - davon 4,2 in der Kita Taunus-

straße - ist hinsichtlich der Küchenkräfte vertragskonform. Im Übrigen handelt es sich um Prakti-

kanten, Auszubildende, FSJ-Kräfte und Aushilfen. Es sollte hinterfragt werden, ob insbesondere 

die beiden letztgenannten Gruppen im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern mit Be-

hinderung stehen (und damit die Mehrkosten für die Betreuung dieser Kinder über das in Kapitel 

10.8, S. 54, dargestellte Maß hinaus erhöhen). 

10.4 Benutzungsgebühren 

Die nachfolgenden Berechnungen sollen und können keine auf die konkreten Verhältnisse in 

Neu-Anspach bezogene Kalkulation ersetzen. Sie sollen erste Anhaltspunkte über das Verhältnis 

der erhobenen zu den zu einem Drittel die Kosten deckenden Gebühren geben.  

Der überwiegende Teil der durch Benutzungsgebühren anteilig zu deckenden Aufwendungen be-

steht in Personalaufwendungen. Diese ergeben sich aus dem nach HKJGB zu berechnenden 

personellen Mindestbedarf.24 

Pro Kind ergeben sich die Mindest-Fachkraftstunden aus dem dem jeweiligen Modul zuzuord-

nenden Betreuungsmittelwert wie folgt: 

Altersgruppe / Module FK-Faktor 
Betreuungs-

stunden 
Kategorie 

Betreuungs-
mittelwert 

Mindest- 
FK-Stunden / 

Woche 

0 bis <3 Jahre 0,2     
   0 bis 25 Stunden 22,5 0 

Kernmodul 7:30 - 13:00 Uhr  27,5 >25 bis 35 Stunden 30 6 

Module bis 15:00 / 16:00 Uhr  37,5 / 42,5  >35 bis 45 Stunden 42,5 8,5 

Modul bis 17:00 Uhr  47,5 >45 Stunden 50 10 

3 Jahre bis vor Schuleintritt 0,07     
   0 bis 25 Stunden 22,5 0 

Kernmodul 7:30 - 13:30 Uhr  30,0 >25 bis 35 Stunden 30 2,1 

Module bis 15:00 / 16:00 Uhr  37,5 / 42,5 >35 bis 45 Stunden 42,5 2,975 

Modul bis 17:00 Uhr  47,5 >45 Stunden 50 3,5 

ab Schuleintritt 0,06     

   0 bis 25 Stunden 22,5 0 

    >25 bis 35 Stunden 30 0 

    >35 bis 45 Stunden 42,5 0 

Standard  47,5 >45 Stunden 50 3 

Tabelle 49: Mindest-Fachkraftstunden pro Kind nach Betreuungsmodulen 

Die Mindest-Fachkraftstunden sind um die Zuschläge für Ausfallzeiten und Leitungsaufgaben zu 

erhöhen. Im Folgenden werden die seit 01.08.2020 nach § 25c Abs. 1 und 3 HKJGB anzuwen-

denden Zuschläge (22% für Ausfallzeiten, 20 % für Leitungsaufgaben) berücksichtigt. Diese Vor-

gehensweise ist für Neu-Anspach auch für das Jahr 2019 anwendbar, da die seinerzeitige Per-

sonalausstattung nahezu exakt dem Mindest-Fachkraftbedarf nach neuem Stand des HJKGB 

                                                

24 Da in den folgenden Berechnungen nur die Personalkosten für Fachkräfte und diese anhand von Pauschalen be-
rücksichtigt werden, wird eine auf die konkreten Verhältnisse bezogene Kalkulation, die auch die Kosten der weiteren 
Kräfte sowie die kindbezogenen Aufwendungen (insbesondere Raum- und Sachkosten) umfasst, zu höheren Kosten 
führen. 
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entsprach.25 Aus den Brutto-Fachkraftstunden ergeben sich durch Division durch 39 die Vollzeit-

äquivalente. 

Altersgruppe / Module 
Mindest- 

FK-Stunden / 

Woche 

+22% 
Ausfall- 
zeiten 

+20% 
Leitungs- 
aufgaben 

Brutto- 
FK- 

Stunden 
in VZÄ 

0 bis <3 Jahre      

 0 0 0 0 0,00 

Kernmodul 7:30 - 13:00 Uhr 6 1,32 1,2 8,52 0,22 

Module bis 15:00 / 16:00 Uhr 8,5 1,87 1,7 12,07 0,31 

Modul bis 17:00 Uhr 10 2,2 2 14,2 0,36 

3 Jahre bis vor Schuleintritt      

 0 0 0 0 0,00 

Kernmodul 7:30 - 13:30 Uhr 2,1 0,462 0,42 2,982 0,08 

Module bis 15:00 / 16:00 Uhr 2,975 0,6545 0,595 4,2245 0,11 

Modul bis 17:00 Uhr 3,5 0,77 0,7 4,97 0,13 

ab Schuleintritt      

 0 0 0 0 0,00 

  0 0 0 0 0,00 

  0 0 0 0 0,00 

Standard 3 0,66 0,6 4,26 0,11 

Tabelle 50: Vollzeitäquivalente pro Kind nach Betreuungsmodulen 

Der mit großen Abstand überwiegende Teil der in städtischen Kita eingesetzten Fachkräfte wird 

nach Entgeltgruppe S 8a bezahlt. 

Nach KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes (2018/2019)“ ergeben sich die Kosten einer in 

Entgeltgruppe S 8a eingruppierten Vollzeitkraft wie folgt: 

Entgelt (Arbeitgeberkosten) p.a. 56.500 € 

zzgl Sachkostenzuschlag 10% 5.650 € 

zzgl Gemeinkostenzuschlag26 € 

Gesamt 62.150 € 

  

                                                

25 Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass 2019 personelle Überkapazitäten in den städtischen Kita bestanden. Dies 
ändert nichts an den entstandenen, anteilig durch Gebühren zu deckenden Kosten, die allerdings geringer hätten aus-
fallen können. 
26 Die KGSt empfiehlt als Gemeinkostenzuschlag für Nicht-Büroarbeitsplätze mindestens 15%. Dieser beinhaltet die 
„verwaltungsweiten Gemeinkosten (Verwaltungs-Overhead)“ und die „amts- bzw. fachbereichsinternen Gemeinkosten 
(Amts-, Fachbereichs-Overhead)“. Dieser Zuschlag wurde in dieser Berechnung nicht berücksichtigt, weil in der Be-
rechnung der Bruttofachkraftstunden der Zuschlag für Leitungsaufgaben (Fachbereichs-Overhead) enthalten ist und 
weiter unten der „Verwaltungs-Overhead“ über die ILV berücksichtigt wird. 
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Daraus ergeben sich folgende monatlichen Personalkosten für einen Platz in dem jeweiligen Mo-

dul: 

Altersgruppe / Module 
Brutto- 

FK- 
Stunden 

in VZÄ 
monatliche 
Personal-

kosten 

0 bis <3 Jahre    
 0 0,00  

Kernmodul 7:30 - 13:00 Uhr 8,52 0,22 1.131,45 €  

Module bis 15:00 / 16:00 Uhr 12,07 0,31 1.602,89 €  

Modul bis 17:00 Uhr 14,2 0,36 1.885,75 €  

3 Jahre bis vor Schuleintritt    
 0 0,00   

Kernmodul 7:30 - 13:30 Uhr 2,982 0,08 396,01 €  

Module bis 15:00 / 16:00 Uhr 4,2245 0,11 561,01 €  

Modul bis 17:00 Uhr 4,97 0,13 660,01 €  

ab Schuleintritt    

 0 0,00  

  0 0,00  

  0 0,00  

Standard 4,26 0,11 565,72 €  

Tabelle 51: monatliche Personalkosten nach Betreuungsmodulen 

Nach dem „Drittel-Modell“ sollen jeweils ein Drittel der Kosten von der Kommune, aus Landeszu-

schüssen und durch Elternbeiträge gedeckt werden27. 

Altersgruppe / Module 
Brutto- 

FK- 
Stunden 

in VZÄ 
monatliche 
Personal-

kosten 

1/3 der mtl. 
Personal-

kosten 

0 bis <3 Jahre     
 0 0,00   

Kernmodul 7:30 - 13:00 Uhr 8,52 0,22 1.131,45 €  377,15 €  

Module bis 15:00 / 16:00 Uhr 12,07 0,31 1.602,89 €  534,30 €  

Modul bis 17:00 Uhr 14,2 0,36 1.885,75 €  628,58 €  

3 Jahre bis vor Schuleintritt     
 0 0,00    

Kernmodul 7:30 - 13:30 Uhr 2,982 0,08 396,01 €  132,00 €  

Module bis 15:00 / 16:00 Uhr 4,2245 0,11 561,01 €  187,00 €  

Modul bis 17:00 Uhr 4,97 0,13 660,01 €  220,00 €  

ab Schuleintritt     

 0 0,00   

  0 0,00   

  0 0,00   

Standard 4,26 0,11 565,72 €  188,57 € 

Tabelle 52: 1/3 der monatliche Personalkosten nach Betreuungsmodulen 

                                                

27 Für das „Drittel-Modell“ gibt es keine rechtliche Grundlage. Rechtlich geregelt sind Benutzungsgebühren in § 10 des 
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG). Danach können für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen Be-
nutzungsgebühren erhoben werden, die i.d.R. so zu bemessen sind, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. 
Von dem Grundsatz, 100% der nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen durch Gebühren zu decken, wird 
für die Nutzung der Kindertagesstätten von allen Seiten - einschließlich Landesrechnungshof - seit sehr vielen Jahren 
Abstand genommen. Das Land beteiligt sich im Wege unterschiedlicher Landesförderungen (§§ 32 ff HKJGB) an den 
Kosten (die Zuschüsse sind der überwiegende Teil der vorgenannten „anderen Erträge“), der Anteil sollte nach dem 
„Drittel-Modell“ ein Drittel der Gesamtaufwendungen ausmachen. Es obliegt der politischen Entscheidung, mit welchen 
Anteilen die nach Abzug der Landesförderung verbleibenden Kosten von Kommune und Eltern getragen werden. 
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Tatsächlich lagen die 2019 erhobenen Benutzungsgebühren - im Bereich der U3-Betreuung deut-

lich - unter einem Drittel der kalkulatorischen Personalkosten: 

Altersgruppe / Module 
1/3 der mtl. 
Personal-

kosten 
Gebühr 

0 bis <3 Jahre   

   

Kernmodul 7:30 - 13:00 Uhr 377,15 €  210,00 € 

Module bis 15:00 / 16:00 Uhr 534,30 €  240,00 € / 260,00 € 

Modul bis 17:00 Uhr 628,58 €  280,00 € 

3 Jahre bis vor Schuleintritt   

   

Kernmodul 7:30 - 13:30 Uhr 132,00 €  120,00 € 

Module bis 15:00 / 16:00 Uhr 187,00 €  30,00 € / 50,00 €28 

Modul bis 17:00 Uhr 220,00 €  70,00 € 

ab Schuleintritt   

   

    

    

Standard 188,57 € 193,00 € 

Tabelle 53: Vergleich 1/3 der monatliche Personalkosten / Betreuungsgebühr nach Betreuungsmodulen 

Für die Gruppe der Kinder von 3 Jahren bis vor Schuleintritt ist vor Ermittlung der Differenz zwi-

schen einem Drittel der kalkulatorischen Personalkosten und den Elternbeiträgen die Landesför-

derung für die Freistellung einer sechsstündigen Betreuung pro Tag zu berücksichtigen. Diese 

betrug 2019 135,60 € pro Kind und Monat. 

Altersgruppe / Module 
1/3 der mtl. 
Personal-

kosten 
Gebühr 

Landes- 
zuschuss 

Differenz 

0 bis <3 Jahre     

     

Kernmodul 7:30 - 13:00 Uhr 377,15 €  210,00 €  167,15 € 

Module bis 15:00 / 16:00 Uhr 534,30 €  240,00 € / 260,00 €  294,30 € / 274,30 € 

Modul bis 17:00 Uhr 628,58 €  280,00 €  348,58 € 

3 Jahre bis vor Schuleintritt     

     

Kernmodul 7:30 - 13:30 Uhr 132,00 €  120,00 € 135,60 € - 3,60 € 

Module bis 15:00 / 16:00 Uhr 187,00 €  30,00 € / 50,00 €29 135,60 € 21,40 € / 1,40 € 

Modul bis 17:00 Uhr 220,00 €  70,00 € 135,60 € 14,40 € 

ab Schuleintritt     

     

      

      

Standard 188,57 € 193,00 €  -4,43 € 

Tabelle 54: Differenz 1/3 der monatliche Personalkosten / Betreuungsgebühr nach Betreuungsmodulen 

                                                

28 Zusätzlich zur Gebühr für das Kernmodul 
29 Zusätzlich zur Gebühr für das Kernmodul 
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Trotz der Differenz bei den über die sechsstündige Betreuung hinausgehenden Modulen für Kin-

der von 3 Jahren bis vor Schuleintritt hätte die Betreuungsgebühr - entsprechend den Vorgaben 

für den Landeszuschuss - nicht höher festgelegt werden dürfen. Die Festsetzung entspricht exakt 

den Vorgaben. Mit einer Erhöhung der Gebühr für die sechsstündige Betreuung, die gegenüber 

den Eltern nicht abgerechnet, sondern durch die Landespauschale teilweise gedeckt wird, kön-

nen auch die Gebühren für die weiteren Module angehoben und - nach Abzug der Landespau-

schale - den Eltern in Rechnung gestellt werden. 

Die für die U3-Betreuung erhobenen Gebühren liegen erheblich unter dem Drittel der kalkulatori-

schen Personalkosten. 

Auch wenn es - soweit und solange genügend Kita-Plätze zur Verfügung stehen, also keine War-

telisten für Ü3-Kinder existieren - für die Gebührenkalkulation unerheblich ist, soll darauf hinge-

wiesen werden, dass für U3-Kinder 2,5 (<2 Jahre) bzw. 1,5 (2 bis <3 Jahre) Plätze bereitgehalten 

werden müssen, für die keine Landeszuschüsse / Elternbeiträge erzielt werden können. 

Im Jahr 2019 wurden 42,25 U2-Kinder und 93,25 U3-Kinder betreut. Für diese Kinder waren ins-

gesamt 42,25 x 2,5 + 93,25 x 1,5 = 245,5 Plätze vorzuhalten, d.h. für 110 Plätze (245,5 - 42,25 - 

93,25) konnten keine Zuschüsse / Gebühren erzielt werden. Da nicht zu erkennen ist, dass diese 

Plätze mit Ü3-Kindern hätten belegt werden können - Ü3-Kinder konnten ohne Wartezeit aufge-

nommen werden - wäre es aber kalkulatorisch unsauber, die „entgangenen“ Zuschüsse / Gebüh-

ren den Elternbeiträgen für die U3-Betreuung hinzuzurechnen.  

In einer zweiten Annäherung an die tatsächlichen Aufwendungen pro Kind werden im Folgenden 

- nach Abzug der zuvor pauschaliert ermittelten Kosten - die Ist-Aufwendungen laut Jahresab-

schluss einbezogen. 

2019 waren Fachkräfte im Umfang von 47,4 VZÄ beschäftigt. Daraus resultieren nach KGSt-

Zahlen Arbeitgeberkosten in Höhe von 2.678.100 €30. Die Ist-Personalaufwendungen für die städ-

tischen Kita beliefen sich laut Jahresabschluss auf 3.078.267 €. Die Differenz von 400.167 € 

beruht zum einen auf dem Einsatz weiterer Kräfte (3,7 VZÄ) und zum anderen auf der höheren 

Bezahlung der Kita-Leitungen sowie den üblichen Abweichungen der tatsächlichen Entgelte von 

den von der KGSt ermittelten Durchschnittsbeträgen. Aus Vereinfachungsgründen wird dieser 

Differenzbetrag auf die Zahl der betreuten Kinder - unabhängig von deren Inanspruchnahme von 

Fachkräften und Plätzen - verteilt. 

Für die in den Tabellen 51 ff berücksichtigten Zuschläge für Arbeitsplatzkosten ergibt sich eine 

kalkulatorische Gesamtsumme von 267.810 € (2.678.100 x 10%). Die Aufwendungen für Sach- 

und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich zusammen 

mit dem Ergebnis der internen Leistungsverrechnung auf 1.152.874 €. Die Differenz in Höhe von 

885.064 € wird ebenfalls auf die Zahl der betreuten Kinder verteilt. 

Abzuziehen sind die für die Mittagsversorgung anfallenden Kosten, die im Jahresabschluss 2019 

mit 248.102,86 € angeben sind und die nahezu vollständig durch Gebühren gedeckt werden.  

                                                

30 ohne Sach- und Gemeinkostenzuschlag 
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Personalaufwendungen 400.167 € 

Sonstige Aufwendungen 885.064 € 

Insgesamt 1.285.231 € 

Kosten Mittagsversorgung - 248.103 € 

verbleibend 1.037.128 € 

betreute Kinder 337,5 

weitere Kosten pro Kind und Jahr 3.073 € 

monatlich 256 € 

davon 1/3 85 € 

Die oben angeführten Beträge, um die die erhobenen Gebühren von dem Drittel der kalkulatori-

schen Personalkosten abweichen, sind nach dieser zweiten Annäherung jeweils um 85 € zu er-

höhen. 

Es steht außer Frage, dass eine Neukalkulation der Kita-Gebühren und deren - teilweise deutliche 

- Anhebung dringend geboten sind. Der Hessische Landesrechnungshof und das RPA-HTK ha-

ben bereits (mehrfach) darauf hingewiesen. Dabei ist auch eine Anhebung der Entgelte für die 

Mittagsversorgung erforderlich, da diese laut Jahresabschluss nicht kostendeckend erhoben wer-

den. 

Bei Änderung der Gebührensatzung sollte die Geschwisterregelung, die zu einer weiteren Unter-

deckung führt, aufgegeben werden. 

10.5 Anmeldeverfahren 

Grundsätzlich wäre es durch die Nutzung des Onlineportals „webkita“ möglich, Angebot und 

Nachfrage zielgerichtet auszugleichen und dabei das städtische, nach § 30 Abs. 4 HKJGB sub-

sidiäre Angebot31 der (verbleibenden) Nachfrage anzupassen. 

Erste Voraussetzung wäre es, die benötigten Plätze und den Umfang der durch die kirchlichen 

und den privaten Träger zur Verfügung gestellten Plätze in den vertraglich vereinbarten jährlichen 

„Bedarfsplanungsgesprächen“ festzustellen bzw. festzulegen. 32 Für das Jahr 2019 haben solche 

Gespräche nicht stattgefunden bzw. wurden zumindest nicht dokumentiert (vgl. Kapitel 10.7, S. 

49). 

Zweite Voraussetzung wäre, dass die kirchlichen und der private Träger vollumfänglich ihrer 

Pflicht zur Nachpflege von Anmeldungen, die bei ihnen unmittelbar und nicht über das Onlinepor-

tal eingehen, nachkommen.33 

Schließlich wäre - z.B. durch Harmonisierung der Termine für die Platzzusage und/oder Verbind-

lichkeit der Anmeldebestätigung durch die Eltern - sicherzustellen, dass Kinder, deren Anmeldung 

in einer städtischen Einrichtung die Eltern bestätigt haben und für die die Stadt einen Platz - und 

damit Fachkraftstunden - vorgesehen und eingeplant hat, nicht kurz vor dem Aufnahmetermin 

von einer anderen Einrichtung aufgenommen werden und die Anmeldebestätigung gegenüber 

der Stadt (sanktionslos) zurückgezogen werden kann. 

                                                

31 „Soweit geeignete Angebote von Trägern der freien Jugendhilfe betrieben oder rechtzeitig geschaffen werden kön-
nen, sollen die Gemeinden von eigenen Maßnahmen absehen.“ 
32 Der Prototyp einer Excel-basierten Planungsunterstützung wurde im Rahmen dieser Prüfung erarbeitet. 
33 Für den einen kirchlichen Träger wäre diese Pflicht noch vertraglich zu vereinbaren.  
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Ungenutzte Plätze und Personalüberhänge in den städtischen Kita können dadurch vermieden 

werden, dass die Stadt die Kontrolle über das Anmeldeverfahren und die Anmeldungen in dem 

Sinne gewinnt, dass der von ihr zu deckende Bedarf rechtzeitig für die Platz- und Personalpla-

nung bekannt ist. 

10.6 Zuschussbedarf 

Träger Zuschussbedarf Betreute Kinder (ø) Zuschussbedarf/Kind 

Stadt Neu-Anspach 2.213.659,48 € 337,50 6.558,99 € 

Evangelische Kirche 741.351,83 € 102,00 7.268,16 € 

VzF Taunus 1.760.789,46 € 204,75 8.599,70 € 

Tabelle 55: Zuschussbedarfe nach Trägern34 

Die Stadt Neu-Anspach hatte 2019 einen personellen Überhang, der zu Mehrkosten - entspre-

chend der in diesem Bericht mehrfach dargestellten pauschalierten Berechnung - in Höhe von 

(mindestens) rund 440.000 € geführt hat. Ohne diese Mehrkosten hätte der Zuschussbedarf pro 

Kind bei 5.267 € gelegen. Aber: Die seinerzeitige Überbesetzung ist durch Änderung der Zu-

schläge für Ausfallzeiten und Leitungsaufgaben obsolet. Das 2019 bestehende Einsparpotenzial 

kann nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden. 

In den Kita der evangelischen Kirche führt die deutliche personelle Überbesetzung bei den Nicht-

Fachkräften zu einem entsprechend hohen Zuschussbedarf pro Kind. Der Zuschussbedarf wird 

sich mit Vorlage der endgültigen Abrechnung noch erhöhen, da bisher Abschreibungen nicht be-

rücksichtigt wurden - es sei denn, die Klärung der personellen Überbesetzung führt zu einer Her-

ausnahme von Personalkosten aus der Erstattungspflicht der Stadt. 

Beim VzF entfallen auf die ungedeckten Mehrkosten der Betreuung von Kindern mit Behinderung 

- ebenfalls nach pauschalierter Berechnung - in einer Größenordnung von 200.000 €. Wären die 

Mehrkosten vollständig gedeckt gewesen (vgl. Kapitel 10.8, S. 54), hätte der Zuschussbedarf pro 

Kind rund 7.613 € betragen. Zu berücksichtigen ist, dass in dem Zuschussbedarf auch die Mehr-

kosten für die - vorrangig vom VzF Taunus betreuten - Kinder mit Behinderung mit Wohnsitz in 

Neu-Anspach enthalten sind, eine vollständige Deckung (durch Zuschüsse Dritter) daher nicht 

möglich ist. 

Über alle Träger gerechnet resultierten aus den deutlich unter einem Drittel der Kosten festge-

legten Gebühren für die Betreuung von U3-Kindern ein Zuschussbedarf in der Größenordnung 

von 592.000 € oder rund 108 Punkte bei der Grundsteuer B (bei einem Aufkommen von 5.480 € 

pro Punkt).   

                                                

34 Der Prototyp einer Excel-basierten Prüfung der angemessenen Personalkosen wurde im Rahmen dieser Prüfung 
erarbeitet. 
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10.7 Vertragliche Grundlagen 

10.7.1 Unterm Himmelszelt 

Die Stadt Neu-Anspach ist durch drei Stadtverordnete im Kindertagesstättenausschuss der Kir-

che vertreten. Ergebnisse werden im Sozialausschuss mündlich vorgetragen. Neben dieser Un-

terrichtung der politischen Gremien sollten Protokolle der Kindertagesstättenausschuss-Sitzun-

gen der Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. 

Durch Vertrag und durch die in diesen einbezogene KiTaVO EKHN ist festgelegt, dass in der Kita 

eine Hauswirtschaftskraft (mit 32 Stunden/Woche) eingesetzt wird. Nach den vorgelegten Zahlen 

zur Personalausstattung und der vorläufigen Jahresabrechnung ist diese Regelung eingehalten 

worden. 

Ebenfalls eingesetzt - und damit abgerechnet - werden darf ein/e Berufspraktikant/in. 

Weiteres pädagogisches Personal darf nur im Rahmen von Drittmitteln (Zuschüsse des Landes, 

des Sozialhilfeträgers etc.) eingesetzt werden. Eine Beteiligung der Stadt an diesen Kosten schei-

det demnach aus. Der vorläufigen Abrechnung 2019 ist nicht zu entnehmen, ob die Entgelte für 

pädagogisches Personal nur für das nach § 25c HJKGB erforderliche angefallen sind. Die mini-

male Abweichung zwischen den erforderlichen Fachkraftstunden und den tatsächlichen Fach-

kraftstunden (vgl. Kapitel 4.2.1, S. 27) spricht dafür, dass 2019 kein weiteres pädagogisches 

Fachpersonal eingesetzt wurde. Da die umfangreichen Erhebungen im Rahmen dieser Prüfung 

nicht zur Regel werden dürften, sollte ein Instrument entwickelt werden, mit dem festgestellt wer-

den kann, dass kein nicht abrechnungsfähiges Personal in die Abrechnung einbezogen wird. 

Die Haushaltskalkulationen werden der Stadt nicht spätestens bis zum 30.06. eines jeden Jahres 

für das Folgejahr vorgelegt. So datiert z.B. die aktuelle Haushaltskalkulation (für 2021) vom 

19.11.2020.35 Die späte Vorlage kann nicht akzeptiert werden. Werden die jährlichen „Bedarfs-

planungsgespräche“ konsequent durchgeführt und dokumentiert (vgl. übernächsten Absatz), be-

steht die Möglichkeit, dass die Stadt ersatzweise auf der Basis der darin getroffenen Festlegun-

gen die Abschläge selbst ermittelt. Sollten diese ggf. zu niedrig ausfallen, erfolgt der Ausgleich 

mit der Jahresabrechnung. 

Aus der vorläufigen Abrechnung für 2019 ist nicht erkennbar, ob die Kirche die Regelung beachtet 

hat, dass die Stadt sich „nur“ mit 50% an den Kosten der Bauunterhaltung beteiligt. 2019 handelte 

es sich zwar mit knapp 2.500 € um einen geringen Betrag, dennoch sollte zukünftig größere 

Transparenz verlangt werden. 

Dass die jährlichen „Bedarfsplanungsgespräche“ (2018 für 2019 und 2019 für 2020) stattgefun-

den haben, ist nicht dokumentiert. Diese Gespräche sind eine wichtige Voraussetzung für ein 

bedarfsgerechtes Angebot an Kita-Plätzen (vgl. Kapitel 10.5, S. 47) sowie für die Kostenkalkula-

tion der Kirche (insbesondere zur Berechnung der erforderlichen Fachkraftstunden) und damit für 

die Festlegung der von der Stadt zu leistenden Zahlungen. 

Die vorläufige (!) Jahresabrechnung für 2019 wurde mit Schreiben vom 21.12.2020 und damit 

erheblich verspätet vorgelegt. Die Vorläufigkeit - nicht die Verspätung - wurden mit der noch nicht 

                                                

35 Die Haushaltskalkulation enthält einen Stellenzuwachs um knapp 0,5 VZÄ, der im Wesentlichen aus der Änderung 
der Zuschläge für Ausfallzeiten und Leitungsaufgaben resultiert. Außerdem ist eine BFD-Kraft vorgesehen, die gemäß 
vertraglichen Grundlagen nicht abrechnungsfähig ist. 
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fertig gestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 begründet. Im gegenseitigen Interesse sollte 

die vertragliche Regelung in der Weise angepasst werden, dass die Stadt spätestens bis zum 

31.03. eines Jahres vorläufige und zu einem späteren, von der Kirche leistbaren Zeitpunkt die 

endgültigen Abrechnungszahlen erhält. Die vorläufigen Zahlen dienen der Stadt zur Bildung einer 

Rückstellung - und damit der periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen -, die endgültigen 

Zahlen lösen die vertragliche Zahlungs-/Erstattungspflicht aus. 

Unbedingt ergänzt werden sollte der Vertrag um die verbindliche Nutzung des Onlineportals 

„webkita“, nicht zuletzt um das Anmeldeverfahren insgesamt zu optimieren (vgl. Kapitel 10.5, S. 

47). 

10.7.2 Regenbogenland 

Anmeldungen erfolgen über das Portal „webkita“. Nutzen die Eltern nicht selbst dieses Portal, 

sind die Anmeldungen von der Kita einzupflegen und zu aktualisieren. Auskunftsgemäß kommt 

die Kirchengemeinde dieser Verpflichtung nach. Zur Optimierung des Anmeldeverfahrens insge-

samt vgl. Kapitel 10.5, S. 47). 

Die Stadt Neu-Anspach ist durch drei Stadtverordnete im Kindertagesstättenausschuss der Kir-

che vertreten. Ergebnisse werden im Sozialausschuss mündlich vorgetragen. Neben dieser Un-

terrichtung der politischen Gremien sollten Protokolle der Kindertagesstättenausschuss-Sitzun-

gen der Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. 

Durch Vertrag und durch die in diesen einbezogene KiTaVO EKHN ist festgelegt, dass in der Kita 

Hauswirtschaftskräfte (35 Stunden/Woche) eingesetzt werden. Nach der vorläufigen Jahresab-

rechnung dürfte diese Regelung eingehalten worden sein. 

Ebenfalls eingesetzt - und damit abgerechnet - werden darf ein/e Berufspraktikant/in oder ein/e 

Praktikant/in für Sozialassistenz oder 2 Teilnehmer/innen am FSJ oder finanziell vergleichbare 

andere Praktikantinnen / Praktikanten. Nach den vorgelegten Zahlen zur Personalausstattung 

wurde diese Regelung nicht eingehalten (mehrere Praktikantinnen / Praktikanten, zusätzlich 

FSJ). Die Angaben sollten hinterfragt und - sofern mehr als die vertraglich vereinbarten Kräfte 

eingesetzt wurden - die entsprechenden Kosten vom Kostenbeitrag der Stadt ausgenommen 

werden. 

Weiteres pädagogisches Personal darf nur im Rahmen von Drittmitteln (Zuschüsse des Landes, 

des Sozialhilfeträgers etc.) eingesetzt werden. Eine Beteiligung der Stadt an diesen Kosten schei-

det demnach aus. Nach den vorgelegten Zahlen zur Personalausstattung scheint diese Regelung 

ebenfalls nicht eingehalten worden zu sein (mehrere zusätzliche pädagogische Mitarbeiterinnen, 

Sozialassistentinnen / -assistenten). Die Angaben sollten hinterfragt und - sofern mehr als die 

vertraglich vereinbarten Kräfte eingesetzt wurden - die entsprechenden Kosten vom Kostenbei-

trag der Stadt ausgenommen werden. 

Die Haushaltskalkulationen werden der Stadt nicht spätestens bis zum 30.06. eines jeden Jahres 

für das Folgejahr vorgelegt. So datiert z.B. die aktuelle Haushaltskalkulation (für 2021) vom 

19.11.2020. Die späte Vorlage kann nicht akzeptiert werden. Werden die jährlichen „Bedarfspla-

nungsgespräche“ konsequent durchgeführt und dokumentiert (vgl. übernächsten Absatz), be-
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steht die Möglichkeit, dass die Stadt ersatzweise auf der Basis der darin getroffenen Festlegun-

gen die Abschläge selbst ermittelt. Sollten diese ggf. zu niedrig ausfallen, erfolgt der Ausgleich 

mit der Jahresabrechnung. 

In der Haushaltskalkulation wird die nach HKJGB mögliche Platzzahl (75 in zwei Ü3- und einer 

altersübergreifenden Gruppe) angegeben. Diese Zahl weicht von der vertraglich vereinbarten 

(65) ab. Sofern dies nicht im Vorfeld (z.B. im Rahmen des „Bedarfsplanungsgesprächs“ für 2021) 

verbindlich vereinbart wurde, sollte dies nachgeholt oder eine Überarbeitung der Planung verlangt 

werden.36 Mit der Aufstockung der belegten Plätze (sofern diese mit der Stadt wirksam vereinbart 

wurde oder wird) und den Änderungen im HKJGB betreffend die Ausfallzeiten und Leitungsauf-

gaben ist ein Zuwachs um 1,7 Fachkraftstellen verbunden. 

Dass die jährlichen „Bedarfsplanungsgespräche“ (2018 für 2019 und 2019 für 2020) stattgefun-

den haben, ist nicht dokumentiert. Diese Gespräche sind eine wichtige Voraussetzung für ein 

bedarfsgerechtes Angebot an Kita-Plätzen (vgl. Kapitel 10.5, S. 47) sowie für die Kostenkalkula-

tion der Kirche (insbesondere zur Berechnung der erforderlichen Fachkraftstunden) und damit für 

die Festlegung der von der Stadt zu leistenden Zahlungen. 

Die vorläufige (!) Jahresabrechnung für 2019 wurde mit Schreiben vom 21.12.2020 und damit 

erheblich verspätet vorgelegt. Die Vorläufigkeit - nicht die Verspätung - wurden mit der noch nicht 

fertig gestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 begründet. Im gegenseitigen Interesse sollte 

die vertragliche Regelung in der Weise angepasst werden, dass die Stadt spätestens bis zum 

31.03. eines Jahres vorläufige und zu einem späteren, von der Kirche leistbaren Zeitpunkt die 

endgültigen Abrechnungszahlen erhält. Die vorläufigen Zahlen dienen der Stadt zur Bildung einer 

Rückstellung - und damit der periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen -, die endgültigen 

Zahlen lösen die vertragliche Zahlungs-/Erstattungspflicht aus. 

10.7.3 VzF Taunus 

Für die Kita Mitte und Mini-Mitte besteht eine gemeinsame Betriebserlaubnis für 200 Plätze. Wa-

rum die Einrichtung mit gemeinsamer Betriebserlaubnis als zwei Kita, mit zwei Leitungen geführt 

und abgerechnet wird, ist - auch bei Unterbringung in zwei (nebeneinander liegenden) Häusern - 

nicht nachvollziehbar. Dass es sich tatsächlich um eine Einrichtung handeln könnte, wird an der 

personellen Überbesetzung der einen Kita bei gleichzeitiger - in nahezu identischem Umfang - 

Unterbesetzung der anderen Kita deutlich (vgl. Kapitel 10.3.3, S. 41). 

Kinder mit einem anderen Wohnort als Neu-Anspach dürfen nur mit Zustimmung der Stadt auf-

genommen werden. Dies ist in der Vergangenheit auskunftsgemäß - zumindest nicht durchge-

hend - erfolgt. Insbesondere die kostenintensive Betreuung von Kindern mit Behinderung mit 

Wohnsitz in einer anderen Kommune erfolgt wohl regelmäßig ohne vorherige Zustimmung der 

Stadt. Mit Schreiben vom 07.12.2020 hat die Stadt diese Vertragsverletzung nachdrücklich be-

anstandet, auf Einhaltung des Vertrages gedrungen und für den Fall der fortgesetzten Vertrags-

verletzung Sanktionen angekündigt. Die angebotene nachträgliche „pauschale“ Zustimmung zur 

(Weiter-)Betreuung aller bis 31.12.2020 aufgenommenen Kinder für den Fall, dass diese bis zu 

diesem Datum vom VzF Taunus benannt werden, ist praxisgerecht und im Sinne der betreuten 

                                                

36 Die vertragliche Platzzahl wurde laut Planung für 2021 bereits 2020 überschritten (67 belegte Plätze). Eine entspre-
chende verbindliche Vereinbarung könnte daher bereits früher geschlossen worden sein. 
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Kinder, bedeutet aber auch, dass die Stadt solange die Mehrkosten in Höhe von mindestens 

15.875 € (U3) bzw. 18.317 € (Ü3) pro Kind und Jahr trägt, bis die Kostenbeteiligung Dritter ver-

bessert wird (vgl. Kapitel 10.8, S. 54). Vor diesem Hintergrund ist auch die Ankündigung, ab dem 

01.01.2021 keiner Betreuung wohnortfremder Kleinkinder mehr zuzustimmen, sachgerecht und 

hätte ggf. auch auf Ü3-Kinder ausgedehnt werden können. 

Wohnortwechsel wurden der Stadt auskunftsgemäß nicht unaufgefordert mitgeteilt. Eine Mittei-

lung erfolge nur auf Nachfrage, wenn seitens der Stadt Unregelmäßigkeiten aufgefallen sind. 

Anmeldungen erfolgen über das Portal „webkita“. Nutzen die Eltern nicht selbst dieses Portal, 

sind die Anmeldungen von der Kita einzupflegen und zu aktualisieren. Auskunftsgemäß kommt 

der VzF Taunus dieser Verpflichtung nicht vollumfänglich nach. Auch diese Vertragsverletzung 

wurde mit dem Schreiben vom 07.12.2020 beanstandet. Zum Optimierungsbedarf beim Anmel-

deverfahren vgl. Kapitel 10.5, S. 47. 

Dass die jährlichen „Bedarfsplanungsgespräche“ (2018 für 2019 und 2019 für 2020) stattgefun-

den haben, ist nicht dokumentiert. Diese Gespräche sind eine wichtige Voraussetzung für ein 

bedarfsgerechtes Angebot an Kita-Plätzen (vgl. Kapitel 10.5, S. 47) sowie für die Kostenkalkula-

tion des VzF Taunus (insbesondere zur Berechnung der erforderlichen Fachkraftstunden) und 

damit für die Festlegung der von der Stadt zu leistenden Zahlungen. 

Zwar bietet der VzF Taunus Öffnungszeiten und Module vertragskonform gemäß der gültigen 

Satzung der Stadt Neu-Anspach an. Mit Schreiben vom 07.12.2020 beanstandet die Stadt aller-

dings, dass die Module bis 15:00 Uhr und das Modul U3 bis 13:00 Uhr ohne Mittagessen nicht 

belegt werden.37 

Schließlich wird in dem Schreiben vom 07.12.2020 beanstandet, dass Kinder, die 3 Jahre alt 

(geworden) sind und in der Kita Mitte betreut werden, als in der Kita Mini-Mitte betreute Kinder 

mit der Stadt abgerechnet werden. 

Der VzF legt die Haushaltsplanung auskunftsgemäß nicht (immer) bis zum vertraglich vereinbar-

ten Termin vor (der Haushalt des VzF für das Jahr 2019 wurde nach Angaben der Stadt mit 

Schreiben vom 15.08.2018 - statt bis zum 31.07.2018 - vorgelegt). 

Die Jahresabrechnung 2019 wurde mit Schreiben vom 24.07.2020, statt bis zum 30.06.2020 vor-

gelegt. Obwohl auch hier die Frist nicht eingehalten wurde, scheint der 30.06. ein für die Vorlage 

der abschließenden Jahresabrechnung geeigneterer Termin, als der mit den Kirchen vereinbarte 

31.03. zu sein. Der 30.06. ist jedoch aus Sicht der Stadt, die ihren Jahresabschluss bis zum 

30.04. aufstellen und dabei das Prinzip der Periodengerechtigkeit beachten muss, ungeeignet. 

Auf die Empfehlung in den vorangegangenen Kapiteln, bis 30.03. eine vorläufige Abrechnung (für 

die Bildung einer ggf. erforderlichen Rückstellung) und zu einem späteren Zeitpunkt die endgül-

tige Abrechnung (für die Auslösung der Zahlungs-/Erstattungspflicht) zu vereinbaren, wird ver-

wiesen.  

                                                

37 Auf die Empfehlung, auf die Module bis 15:00 Uhr zu verzichten, wird verwiesen (vgl. Kapitel 10.1, S. 35). 
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Die Abrechnungen ergaben folgende Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung: 

Kita 
Erträge Aufwendungen 

Plan Ergebnis Plan Ergebnis 

Mini-Mitte 872.260,76 € 913.379,19 € 872.260,76 € 878.401,63 € 

Mitte 1.107.200,32 € 1.033.653,87 € 1.107.200,28 € 1.054.224,44 € 

Taunusstraße 1.322.288,00 € 1.272.199,57 € 1.322.287,66 € 1.295.169,85 € 

Tabelle 56: Gegenüberstellung Plan-Ist Kita VzF Taunus 

Die Ist-Aufwendungen blieben in 2 von 3 Einrichtungen, die Erträge blieben - aufgrund geringerer 

(Abschlags-)Zahlungen der Stadt - in allen Einrichtungen hinter den Planungen zurück. 

Die Zuschüsse der Stadt veränderten sich gegenüber den Planungen des VzF Taunus wie folgt: 

Kita Plan-Zuschuss Ist-Zuschuss Abrechnung Gesamt-Zuschuss 

Mini-Mitte 573.667,00 € 504.260,00 € - 34.977,56 € 469.282,44 € 

Mitte 568.485,00 € 409.876,00 € 20.570,57 € 430.446,57 € 

Taunusstraße 691.798,00 € 545.600,00 € 22.969,98 € 568.569,98 € 

Summen 1.833.950,00 € 1.459.736,00 € 8.562,99 € 1.468.298,99 € 

Tabelle 57: Gegenüberstellung Plan-Ist Zuschüsse Stadt Kita VzF Taunus 

In dem - deutlich hinter der Planung zurückbleibenden - Gesamtzuschuss sind die durch Zu-

schüsse Dritter nicht gedeckten Mehrkosten für die Betreuung von Kindern mit Behinderung aus 

anderen Kommunen enthalten. Bei einem angenommenen Mittelwert über die Altersgruppen und 

Betreuungszeiten hinweg (vgl. Kapitel 10.8, S. 54) und durchschnittlich 14 betreuten Kindern38 

bewegen sich diese Mehrkosten (inkl. Transportkosten) in einer Größenordnung von 200 T€. 

Die vertragliche Regelung zum Umfang der Freistellung zur Leitung entsprechend den Regelun-

gen der städtischen Kindergärten wurde 2019 eingehalten und ist seit 01.08.2020 durch die Neu-

fassung des den vertraglichen Regelungen vorgehenden § 25c HKJGB ersetzt worden. Der Ver-

zicht auf eine vertragliche Regelung zur Einstufung der Leitung der jeweiligen Einrichtung ent-

sprechend der Einstufung bei den städtischen Kita ist nicht nachvollziehbar und führt dazu, dass 

eine mit 50% ihrer Arbeitszeit den Kita in Neu-Anspach zugeordnete Leitungskraft um bis drei 

Entgeltgruppen höher eingruppiert ist, als die Leitungen der städtischen Kita. Die Regelung, dass 

die Einstufung der stellvertretenden Leitung den jeweiligen Regelungen der städtischen Kinder-

gärten zu entsprechen hat, läuft ins Leere, da in den städtischen Kita keine stellvertretenden 

Leitungen (mit entsprechender Entgeltgruppe) eingesetzt werden. Gleichwohl sind in den Kita 

des VzF Taunus stellvertretende Leitungskräfte mit höheren Entgeltgruppen als die übrigen Fach-

kräfte (aber in zwei von 3 Fällen mit niedrigeren Entgeltgruppen als die Leitungen der städtischen 

Kita) eingesetzt. Eine überschlägliche Berechnung mit den Personalkostensätzen der KGSt 

ergibt, dass die personelle Besetzung und Eingruppierung beim VzF Taunus Mehrkosten in Höhe 

von rund 5.000 € p.a. gegenüber der Besetzung und Eingruppierung bei der Stadt verursacht. 

Ob die Haushaltsentwürfe und die Jahresabschlüsse des VzF (Verein) in letzter Konsequenz in 

der für die Stadt (nach GemHVO) vorgegebenen Struktur aufbereitet bzw. für die städtischen 

                                                

38 Gemäß Angabe der Stadt Neu-Anspach. 
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Rechenmodelle nutzbar gegliedert werden können, kann aus Prüfersicht nicht abschließend be-

urteilt werden. Inzwischen hat der VzF auskunftsgemäß nachgearbeitet und die Vergleichbarkeit 

gegenüber den Vorjahren erhöht. 

Im Beirat des VzF Taunus wird die Stadt durch den Bürgermeister und eine Stadtverordnete ver-

treten. Ergebnisse werden im Sozialausschuss mündlich vorgetragen. Neben dieser Unterrich-

tung der politischen Gremien sollten Protokolle der Beirats-Sitzungen der Verwaltung zur Verfü-

gung gestellt werden. 

10.8 Kostenersatz durch Dritte 

Für die Betreuung von Kindern mit Behinderung entstehen (nach der pauschalierten Berech-

nungsmethode wie in Kapitel 10.4 - mindestens) Personal-Mehrkosten wie folgt:39 

Altersgruppe 
FK-Stunden / 

Woche 
+22% 

Ausfallzeiten 
+20% Leitungs- 

aufgaben 
Brutto- 

FK-Stunden 
in VZÄ 

Personal- 
kosten p.a. 

Personal- 
Kosten/Mon. 

0 bis <3 Jahre 13 2,86 2,6 18,46 0,47 29.417,67 €  2.451,47 €  

3 bis <6 Jahre 15 3,3 3 21,3 0,55 33.943,46 €  2.828,62 €  

Tabelle 58: Mehrkosten für die Betreuung von Kindern mit Behinderung 

Diese Mehrkosten werden gut zur Hälfte vom Hochtaunuskreis als Sozialhilfeträger an den Träger 

der jeweiligen Einrichtung erstattet. 

Altersgruppe 
Personal- 

kosten p.a. 
Erstattung Differenz 

Differenz 
pro Monat 

0 bis <3 Jahre 29.417,67 €  16.217,50 € 13.200,17 € 1.100,01 € 

3 bis <6 Jahre 33.943,46 €  18.712,50 € 15.230,96 € 1.269,25 € 

Tabelle 59: Erstattung der Mehrkosten für die Betreuung von Kindern mit Behinderung 

Darüber hinaus zahlt das Land Hessen nach § 32 Abs. 5 HKJGB an den jeweiligen Träger Pau-

schalen - unabhängig vom Alter des Kindes - wie folgt: 

Art / Betreuungszeit Jahrespauschale Pauschale pro Monat 

Grundpauschale 3.000,00 € 250,00 € 

bis zu 25 Stunden 1.200,00 € 100,00 € 

> 25 bis zu 35 Stunden 1.680,00.e 140,00 € 

> 35 bis unter 45 Stunden 2.160,00 € 180,00 € 

45 Stunden und mehr 2.640,00 € 220,00 € 

Tabelle 60: Landesmittel für die Betreuung von Kindern mit Behinderung 

Je nach Betreuungszeit reduziert sich die Differenz zwischen Mehrkosten und Erstattungen Drit-

ter wie folgt: 

Betreuungszeit U3-Kinder Ü3-Kinder 

bis zu 25 Stunden 750,01 € 919,25 € 

> 25 bis zu 35 Stunden 710,01 € 879,25 € 

> 35 bis unter 45 Stunden 670,01 € 839,25 € 

45 Stunden und mehr 630,01 € 799,25 € 

Tabelle 61: verbleibende Personal-Mehrkosten für Betreuung von Kindern mit Behinderung 

                                                

39 In der Berechnung werden - abweichend von der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung - Zu-
schläge für Ausfallzeiten und Leitungsaufgaben einbezogen, da diese Kosten unzweifelhaft entstehen (auch die zu-
sätzlichen Stunden müssen im Urlaubs- oder Krankheitsfall vertreten werden und verursachen Overheadkosten). 
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Zu den Personalmehrkosten kommen die Transportkosten hinzu. Diese beliefen sich laut Abrech-

nung 2019 des VzF Taunus (nur) für diesen Träger auf 13.774,76 €. 

Es ist dringend geboten, mit dem Sozialhilfeträger über eine Erhöhung der Pauschalen zu ver-

handeln.40 

Da der VzF Taunus mit seinen Kita in Neu-Anspach, Oberursel und Grävenwiesbach prädestiniert 

für die Betreuung von Kindern mit Behinderung ist, übernimmt er die Betreuung dieser Kinder 

unabhängig von deren Wohnort. In der Folge tragen die Standortkommunen die Differenz zwi-

schen Mehrkosten und Zuschüssen von Sozialhilfeträger / Land auch für Kinder, die ihren Wohn-

sitz in anderen Kommunen haben. 

Mit dem o.g. Schreiben ist dem VzF Taunus angekündigt worden, der Aufnahmen von U3-Kindern 

mit Behinderung ab dem 01.01.2021 nicht mehr pauschal zuzustimmen.41 Für diese und für Ü3-

Kinder mit Behinderung sollte die Zustimmung künftig davon abhängig gemacht werden, dass die 

Wohnsitzkommune die (nach einer eventuellen Zuschusserhöhung verbleibende) Differenz zwi-

schen den Zuschüssen von Sozialhilfeträger / Land und Mehrkosten übernimmt. Anders als für 

den gegenseitigen Ausgleich der Betriebskostenpauschale nach § 28 HKJGB gibt es für die Über-

nahme der (verbleidenden) Mehrkosten der Betreuung von Kindern mit Behinderung keine un-

mittelbare Rechts- und Berechnungsgrundlage. Nach § 30 Abs. 2 HKJGB tragen die Kommunen 

aber „in eigener Verantwortung dafür Sorge, dass die im Bedarfsplan vorgesehenen Plätze in 

Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen.“ Da der Bedarfsplan 

nach § 30 Abs. 1 HKJGB mit dem „örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe abzustimmen 

und regelmäßig fortzuschreiben“ ist, dürfte jede Wohnsitzkommune verpflichtet sein, Plätze für 

Kinder mit Behinderung vorzuhalten. Die Übernahme der in einer anderen Kommune entstehen-

den Mehrkosten für die Betreuung der betroffenen Kinder aus dem eigenen Gemeindegebiet 

kann als (temporäre) Kompensation der fehlenden eigenen Kapazitäten verstanden werden oder 

der Einsicht geschuldet sein, dass bestimmte, nicht auf dem eigenen Gemeindegebiet tätige Trä-

ger besonders für diese Aufgabe geeignet sind. 

11 Zusammenfassende Handlungsempfehlungen 

 Durchführung und schriftliche Dokumentation der „Bedarfsplanungsgespräche“. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Nächster Termin am 29.04.2021 

 Optimierung des Anmeldeverfahrens (aufbauend auf den „Bedarfsplanungsge-

sprächen“; die Stadt wird „Herrin des Verfahrens“), 

Stellungnahme der Verwaltung 

                                                

40 Verhandlungspartner des Sozialhilfeträgers sind die Träger der Einrichtungen. Mindestens die Standortkommunen, 
besser noch auch die Wohnsitzkommunen können und sollten die Träger bei den Verhandlungen unterstützen. 
41 Auskunftsgemäß ist Hintergrund dieser Maßnahme, dass die Stadt durch die Auflösung von Familiengruppen im 
Jahr 2020 ungenutzte Kapazitäten im Bereich der U3-Kinder reduziert hat. Gleichzeitig ist jedoch der Rechtsanspruch 
auf einen U3-Platz sicher zu stellen. Da zunächst nicht absehbar ist, welche Effekte die Maßnahmen zum Abbau von 
(bisher ungenutzten) U3-Plätzen auf die Bedarfsdeckung hat, muss hier zunächst konservativ geplant werden. Um zu 
verhindern, dass die Stadt gegenüber in Neu-Anspach lebenden Kindern den Rechtsanspruch nicht erfüllen kann, 
während ortsfremde U3-Kinder in Neu-Anspacher KiTa betreut werden, erfolgt eine Aufnahme ortsfremder U3-Kinder 
zunächst äußerst zurückhaltend. 
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Soll Thema in dem Bedarfsplanungsgespräch sein. 

auch als Voraussetzung für 

 Begrenzung des Fachkräfteeinsatzes auf den Mindest-Fachkraftbedarf, dabei ist 

zu berücksichtigen, dass 

o in diesem Bericht aus der Durchschnittsbetrachtung resultierende (gering-

fügige) Personalüberhänge der unterjährig unterschiedlichen Auslastung 

der Kita geschuldet sein können und 

o Fachkräfte weder kurzfristig entlassen werden können oder sollten noch 

kurzfristig gewonnen werden können. 

Stellungnahme der Verwaltung 
Ist zum 01.03. und 01.08. 2021 bei den kommunalen KiTas bereits umgesetzt. Integraler 
Bestandteil sind (S2) Hilfskräfte von denen einige auf den Fachkraftschlüssel angerech-
net werden können, um temporäre Unterversorgungen mit Fachkräften ausgleichen zu 
können. 

 Signifikante Anpassung der Gebühren für die Betreuung von U3-Kindern an das 

Drittel der aus der Betreuung resultierenden Kosten und - da die bei der Stadt ver-

bleibenden Kosten deutlich höher sind als die für die Betreuung von Ü3-Kindern – 

Stellungnahme der Verwaltung 

Politisch nicht mehrheitsfähig. Es wurde beschlossen die Elternbeiträge zum 01.01. ei-
nes Jahres um die Tariferhöhungen für ErzieherInnen (TVöD SuE) aus dem vorigen 
Jahr (bezogen auf die Personalkosten) zu erhöhen. Bezogen auf die sonstigen Betriebs-
kosten (alles was nicht dem Personal zuzuordnen ist) erhöhen sich die Elternbeiträge 
jährlich um die vom statistischen Bundesamt erhobenen Lebenshaltungskosten (Energie 
etc.). Außerhalb dieses Turnus sollen die Elternbeiträge für den Zeitraum 01.08.2021-
31.12.2021 um eben diese Gebühren erhoben werden. Ab dem 01.01.2022 erfolgt die 
Erhöhung dann jährlich. 
Beispiel: 
Zum 01.01.2022 erhöhen sich die Elternbeiträge um 

 Tariferhöhung Personal von X% im Jahr 2021 - bezogen auf Personalkosten 

 Index für Lebenshaltungskosten Y% im Jahr 2020 - bezogen auf die sonstigen 
Kosten (die Zahlen werden vom statistischen Bundesamt immer erst Rückwir-
kend veröffentlicht, so dass bei Festlegung der Gebühren immer rückwirkend um 
zwei Jahre - gemessen an dem Jahr in dem sie wirksam werden - erfolgen kann). 

Betrag X + Betrag Y = Erhöhung Elternbeiträge. 

 Maßnahmen zur Etablierung eines möglichst umfangreichen Angebots an Betreu-

ung durch Tagespflegepersonen. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Aufgrund der hohen Betreuungsqualität im U3 Bereich (MiniMitte etc.) verbunden mit 
den niedrigen Gebühren für die U3-Betreuung, besteht aktuell kein realistisches „Markt-
umfeld“ für die Etablierung und nachhaltige Verankerung von Kindertagespflege. 

 Moderate Anpassung der Gebühren für die Betreuung von Ü3-Kindern. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Politisch nicht mehrheitsfähig bzw. erfolgt eine moderate Anpassung durch den jährli-
chen „Inflationsausgleich“ (Anpassung der Personal- und Betriebskosten an die tatsäch-
liche Preisentwicklung). 

 Abschaffung der „Geschwisterregelung“. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Politisch nicht mehrheitsfähig.  
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 Sicherstellung, dass die durch die Betreuung von Kindern mit Behinderung ent-

stehenden Zusatzkosten für Kinder mit Wohnsitz nicht in Neu-Anspach durch Zah-

lungen der Wohnsitzkommune ausgeglichen werden.  

Stellungnahme der Verwaltung 

Seit dem 01.01.2021 stimmt die Stadt einer Betreuung ortsfremder Kinder mit Behinde-
rung nur noch zu, wenn die Wohnortkommune die Übernahme der tatsächlich entste-
henden Kosten zusagt. Der VzF ist über dieses Vorgehen informiert und unterstützt die 
Stadt in dieser Haltung. Bisher gab es einen Fall in dem die Wohnortkommune jedoch 
nicht bereit war, die Kosten zu übernehmen und eine Lösung in ihren eigenen Kinderta-
gesstätten gefunden hat. 

 Verzicht auf das Modul bis 15:00 Uhr. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Das 15.00 Uhr-Modul wird zum 01.08.2021 ersatzlos gestrichen. 

 Konzentration des Moduls bis 17:00 Uhr auf wenige Kita und ggf. Begrenzung des 

Angebots auf den nachgewiesenen Bedarf. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Stadt wird die Umsetzung dieser Empfehlung vorerst nicht weiter verfolgen (Begrün-
dung s. Kapitel 10.1). 

 Beendigung des Hortangebots in Kita oder zumindest Abschaffung der Hortgrup-

pen (Letzteres wurde bereits begonnen). 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die kommunalen Hortgruppen laufen aus und wurden/werden mit KiTa-Gruppen zusam-
mengelegt, um eine möglichst optimale Auslastung zu erzielen. Der VzF wurde Ende 
2020 / Anfang 2021 aufgefordert, der Stadt einen Abbaupfad für das Auslaufen der Hort-
gruppe in der KiTa „Taunusstraße“ vorzuschlagen. Bis zur Abgabe dieser Stellung-
nahme liegt der Stadt kein entsprechender Plan vor. 

 Soweit erforderlich Anpassung der Verträge mit den evangelischen Kirchen und 

dem VzF Taunus sowie vor allem Durchsetzung der Vertragstreue (Mitteilungs-

pflichten, Personaleinsatz, Anmeldeverfahren usw.). 

Stellungnahme der Verwaltung 

Wird sukzessive in 2021/22 umgesetzt. 
 

 

Bad Homburg v.d. Höhe, den 16.03.2021 

Der Leiter des Rechnungsprüfungsamts  

des Hochtaunuskreises 

 

Ludwig Maiworm  

Verwaltungsdirektor 
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